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Vorwort 

Im Rahmen der 13. Arbeitstagung des Bundeskriminalamtes sollten Fragen der Strafrechts
pflege sowie der Strafrechtsreform unter Zugrundelegung des gegenwärtigen Standes der Reform
vorschläge und unter Herausstellung wichtig erscheinender Probleme behandelt werden. Aus der 
Art und Vielschichtigkeit des Themas ergab es sich von selbst, daß auch dieses Mal Vertreter der 
Wissenschaft und der Praxis - Hochschullehrer, Richter, Staatsanwälte, Rechtsanwälte und Krimi
nalisten - zu Worte kamen. 

Diese Arbeitstagung war für die Kriminalpolizei auch deshalb von besonderem Interesse, weil 
sie an der Vorbereitung und Durchführung der Großen Strafrechtsreform nicht unmittelbar beteiligt 
war. Es ist aber wohl sicher, daß die Kriminalpolizei zu vielen Fragen, vor allem aus dem Bereich 
der praktischen Verbrechensbekämpfung, Wesentliches auszusagen hat. Daher müssen auch die 
Angehörigen der Kriminalpolizei an der Lösung der Probleme der Strafrechtsreform im Rahmen 
ihrer Möglichkeiten tatkräftig mitarbeiten. Dazu könnten die Ergebnisse dieser Tagung eine brauch
bare Grundlage geben. 

An dieser Stelle darf ich noch einmal allen Teilnehmern, vor allem den Herren Vortragenden 
und Diskussionsrednern, für ihre Mitarbeit herzlich danken. Es sei mir erlaubt, unsere ausländischen 
Freunde, die durch ihre Referate zum Gelingen beigetragen haben, namentlich zu erwähnen. Mein 
Dank gilt daher Herrn Professor Dr. Grünhut von der Universität Oxford, dem Direktor des Krimi
nologischen Instituts der Universität Cambridge, Herrn Professor Dr. Radzinowicz, sowie dem 
Stellvertretenden Generalsekretär der Internationalen Kriminalpolizeilichen Organisation (Interpol), 
Herrn Nepote aus Paris. 

Ich würde mich freuen, wenn diese Vortragsreihe, die alle Referate und die wichtigsten 
Diskussionsbeiträge der Arbeitstagung enthält, eine weite Verbreitung fände, damit die in ihr auf
gezeigten und behandelten Probleme allen, die an der Strafrechtspflege interessiert sind, Anlaß 
zum Durchdenken der einzelnen Fragen geben. 

Präsident des Bundeskriminalamtes 
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Strafrechtspflege und Strafrechtsreform 

nach dem gegenwärtigen Stand der Reformvorschläge 

Regierungskriminaldirektor Dr. Niggemeyer, Bundeskriminalamt Wiesbaden 

Die Grundwerte einer jeden Strafrechtspflege sind Wahrheit und Gerechtigkeit 1). Gerechtig
keit und soziale Zweckmäßigkeit brauchen sich dabei nicht auszuschließen; sie müssen jedoch in 
einem harmonischen Verhältnis zueinander stehen. Nur da, wo die staatliche Macht im Dienste der 
Gerechtigkeit steht, kann von Strafrechtspflege gesprochen werden. 

Die Strafrechtswissenschaft hat das anzuwendende Strafrecht nicht nur zu erkennen und 
weiterzuentwickeln, sondern sich auch unter Berücksichtigung der rechtsgeschichtlichen Über
lieferung mit der sozialen und geistigen Situation der jeweiligen Zeitepoche auseinanderzusetzen 2), 

um dadurch auch bei der Schaffung neuen Rechts mitwirken zu können. Auf die Gegenwart bezogen 
bedeutet das, daß sich die juristische Wissenschaft - noch mehr als bisher - aus der überkommenen 
Begriffsjurisprudenz lösen muß, wenn das Strafrechtsdenken mit der sozialen Wirklichkeit in Ein
klang gebracht werden soll 3). 

Diese soziale Wirklichkeit wird uns, soweit der Mensch in ihr als Rechtsbrecher in Erscheinung 
tritt, am eindrucksvollsten durch die Kriminologie beschrieben. Die Kriminologie, die ihrem Grund-

. charakter nach eine Tatsachen- und Erfahrungswissenschaft ist, hat bis heute die Suche nach den 
inneren und äußeren Ursachen des Verbrechens nicht aufgegeben. Der Ursachenforschung kommt 
aber nicht mehr die zentrale Bedeutung zu, die sie früher hatte. Vor allem gewinnt man immer 
mehr die Überzeugung, daß die monokausale Methode, wonach das Verbrechen auf eine einzige 
Ursache zurückgeführt wird, überholt ist. 

Das Hauptaugenmerk der kriminologischen Forschung wird z. Z. auf die Erforschung von 
Tatsachen gelegt, die geeignet sein könnten, die einzelnen Verbrechenselemente in ihrer gegen
seitigen Bezogenheit aufzuhellen. Eine erfolgreiche Aufdeckung dieser Tatsachen, die ggf. in einem 
funktionalen Zusammenhang (functional relationship) stehen, sagt aber noch nichts darüber aus, 
wie der Rechtsbrecher nach seiner Verurteilung behandelt werden soll. Wir verhängen zwar seit 
Generationen Strafen und Maßnahmen, haben jedoch nur eine unzulängliche Vorstellung darüber, 
wie sie auf den Betroffenen wirken. Deshalb ist das Schwergewicht der kriminologischen Forschung 
in der Behandlungsforschung zu erblicken. Die »Behandlung« des Rechtsbrechers beginnt jedoch 
nicht erst im Strafvollzug, sondern hat bereits bei der ersten Begegnung mit der Polizei einzusetzen. 
Zur Aufklärung aller dieser Zusammenhänge bedarf es eingehender Untersuchungen, z. B. über 
das Verhältnis des Beschuldigten zu den Organen der Strafrechtspflege. Des weiteren über die 
Zumessungspraxis der Gerichte, die bei der Aburteilung von annähernd gleichartigen Straf tat
beständen in verschiedenen Bereichen oft völlig verschieden sein kann. Hier braucht nur an die 
unterschiedliche Beurteilung von Verkehrsdelikten erinnert zu werden, die unter der Einwirkung 
von Alkohol begangen werden. Ein anderes Ziel dieser kriminologischen Untersuchungen sollte 
sich darauf erstrecken festzustellen, wie der Betroffene auf die dem Strafrecht eigentümlichen 
Behandlungsformen reagiert. Erfahrungsgemäß ist auch neben der sog. »sozialen Prognose«, mit 
der das evtl. zukünftige Verhalten eines Rechtsbrechers bestimmt werden soll, die Spätschicksals
forschung von Bedeutung. 

1) Eb. Schmidt, Einführung in die Geschichte der deutschen Strafrechtspflege, 2. Auf!. Göttingen, 1951, S. 19. 
2) Würtenberger, Die geistige Situation der deutschen Strafrechtswissenschaft, Freiburger Rechts- und Staatswissenschaftliche 

Abhandlungen, hrsg. von der Rechts· und Staatswissenschaftlichen Fakultät der Universität Freiburg, Bd. 7, Verlag C. F. Müller, 
Karlsruhe, 1957, S. 1 H. 

8) Vg!. auch Max von Weber, Rechtssoziologie, Luchterhand-Verlag, Neuwied, 1960. 
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Nachdem sich herausgestellt hat, daß die von der kriminologischen Forschung heraus
gearbeitete~riminologischen Tätertypen nur zum Teil für die strafrechtliche Praxis zu verwerten 
sind, wird ~1bei der empirischen Untersuchung von Tat und Täter immer mehr Wert auf die 
Erforschung menschlich-sozialer Zusammenhänge gelegt. Mit dieser Zielsetzung strebt aber die 
Kriminologie zu neuen Ufern. Sie beschränkt sich nicht mehr darauf, zu »addieren, zu koordinieren 
und zu integrieren, was Biologie, Medizin, Psychiatrie, Psychologie, Psychoanalyse, was Soziologie, 
Rechtsgeschichte, Rechtsvergleichung, Völkerkunde, Pädagogik und noch die eine oder andere 
Wissenschaft mehr zum Thema Verbrechen zu sagen haben« 4), sondern stellt das menschliche 
Verhalten, das für die betreffende Täterpersönlichkeit charakteristisch ist, in den Mittelpunkt der 
Betrachtungen. Das bedeutet keinen Verzicht auf die naturwissenschaftlichen Methoden, nach 
denen die Kriminologie im allgemeinen vorzugehen pflegt, sondern lediglich eine Anerkennung 
auch der Maßstäbe, nach denen der Mensch in seiner körperlichen, seelischen und geistigen Einheit 
zu beurteilen ist. Abgesehen von der Frage, ob und inwieweit menschliches Verhalten faßbar oder 
gar meßbar ist, kommt man - auch in der kriminologischen Forschung - nicht an den Tatsachen 
vorbei, daß der normale Rechtsbrecher durch seine Unrechtstat gegen die Normen eines staatlichen 
Strafgesetzes verstoßen hat, wofür er persönlich verantwortlich zu machen ist. Mit der Frage der 
persönlichen Verantwortung hängt eng das Problem der menschlichen Freiheit zusammen. Das 
Problem der menschlichen Freiheit wird ein ewiges Problem bleiben, weil es in seiner Relativität 
zu vielschichtig ist. Dennoch dürfte das Bewußtsein der Freiheit, das jedem Menschen immanent 
ist, bereits ein Beweis für das Vorhandensein der menschlichen Freiheit sein 5). Wenn diese Auf
fassung heute noch nicht allgemein anerkannt wird, so liegt das vor allem an der Überbewertung 
unserer kausal-deterministischen Betrachtungsweise. Menschliche Freiheit im Sinne eines relativen 
Indeterminismus - wie wir sie verstanden wissen möchten - räumt die Frage nach der Kausalität 
nicht weg, sondern baut auf ihr auf. Als eine Wissenschaft vom menschlichen Verhalten kann die 
Kriminologie ihre Impulse nicht allein von den Natur- und Sozialwissenschaften empfangen, sie 
muß sie auch von den Geisteswissenschaften beziehen. Damit wird die Kriminologie aber noch 
nicht zu einer Geisteswissenschaft. Sie bleibt nach wie vor auf dem Boden der Natur- und Sozial
wissenschaften, wenn sie sich auch bei der Suche nach den Faktoren, welche die Möglichkeiten 
menschlichen Verhaltens und menschlicher Reaktionen beeinflussen, nicht völlig »wertfrei« ver
halten kann 6). 

Aus der engen Verbindung der Kriminologie zu den Natur- und Sozialwissenschaften und 
ihrer Verwandtschaft zu den Geisteswissenschaften sollte daher der Schluß gezogen werden, daß 
Kriminologie und Strafrechtswissenschaft zusammengehören und daß die Wissenschaft vom rechts
brechenden Menschen und seiner gerechten und zweckmäßigen Behandlung ein gemeinsames 
Anliegen ist. Jeder Versuch, die vielfältigen Erkenntnisse aus den verschiedensten Wissensgebieten 
in der »Kriminologie« zu integrieren und das Strafrecht im Endziel durch ein Kriminalrecht oder 
ein soziales Schutzrecht zu ersetzen, »wobei der Täter sich von einem für seine Handlungen verant
wortlichen Subjekt zu dem Objekt einer überwiegend nach Zweckmäßigkeitsgesichtspunkten 
orientierten staatlichen Wohlfahrtspflege zu verwandeln droht« 7), muß daher als sehr bedenklich 
angesehen werden 8). 

Der Entwurf eines Strafgesetzbuches, wie er jetzt nach den Beschlüssen der Großen Strafrechts
kommission (E 1960) vorliegt, geht von dem Grundsatz »nulla poena sine lege« (keine Strafe ohne 
Gesetz) aus. In diesem Grundsatz ist kriminalpolitisch ein Bekenntnis zum Strafrecht und darüber 
hinaus eine eindeutige Absage an die heute viel erörterte Lehre der »defense sodale« (soziale 
Verteidigung), wie sie von Gramatica, Marc Ance/, Graven, Strahl, Mergen, Bauer u. a. vertreten 
wird, zu erblicken 9). 
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4) Bauer, Recht der jugend, April 1960, S. 113. 
5) Keller, in dem Vortrag »Freiheit, Wille und Schuld«, gehalten anläßlich des Kongresses der Deutschen Gesellschaft für 

Psychiatrie und Nervenheilkunde (14. bis 16. 10. 1960) in Bad Nauheim. 
6) Grünhut, Moderne Arbeitsmethoden in der Kriminologie, ZStW, 72. Bd., Berlin 1960; hier: Mitteilungsblatt der Fachgruppe 

Strafrecht der Gesellschaft für Rechtsvergleichung, jahrg. 10, 1960, S. 5 ff; Ortega y Gasset, Aufstand der Massen, Deutsche 
Verlagsanstalt GmbH., Stuttgart, 1960, S. 92, 93. 

7) jescheck-Würtenberger, Internationales Colloquium über Kriminologie und Strafrechtsreform; hier Frey, Zürich: Die Rolle der 
Kriminologie als »Führerin und Ratgeberin« der Strafreclitsreform, S. 11 H, 44. 

8) So auch Radzinowicz, Kriminologische und Strafrechtliche Untersuchungen; Vortrag, gehalten am 15. 8. 1960 auf dem 2. Kon
greß der Vereinten Nationen in london über Verbrechensverhütung und Behandlung Straffälliger. 

9) Eb. Schmidt, ZStW, 69. Bd., 1957, S. 359 H. 



Der Entwurf hat sich, wie aus seiner Begründung zu entnehmen ist, darum bemüht, ein zeit
gemäßes Strafgesetzbuch zu schaffen, in dem die gesicherten Erkenntnisse der Kriminologie, die 
höchstrichterliche Rechtsprechung und die Ergebnisse der früheren Reformarbeiten im wesentlichen 
berücksichtigt sind. Nachdem das Reformwerk nunmehr der Öffentlichkeit übergeben worden ist 
und der Herr Bundesminister der Justiz mehrfach aufgefordert hat, mit konstruktiver Kritik nicht 
zurückzuhalten, erscheint es gerechtfertigt, zu fragen, ob der Entwurf in allen Belangen der straf
rechtlichen Praxis gerecht wird. 

Das Bekenntnis zum Schuldstrafrecht, der Grundsatz der Zweispurigkeit von Strafe und Maß
regeln, ferner die bessere Systematik der Strafrechtsbestimmungen, die Einführung der Strafhaft 
und des Tagesbußen-Systems, die Ausmerzung vieler überholter Bestimmungen u. a. m. werden im 
allgemeinen begrüßt. Bemängelt wird dagegen u. a., daß der Entwurf, der im Sachlichen eine 
verdienstvolle und gründliche Arbeit darstelle, zu konservativ und zu perfektionistisch sei und daß 
die Große Strafrechtskommission - im Gegensatz zur Schweizerischen Expertenkommission - zu 
wenig Praktiker der Strafrechtspflege aus den nachgeordneten Instanzen als Mitglieder gehabt habe. 
Als bedenklich wird es auch angesehen, daß der ursprünglich im Entwurf verankerte Grundsatz: 
»Die Strafe darf das Maß der Schuld nicht überschreiten« wieder gestrichen worden ist. Nach der 
neuen Formel »Grundlage für die Zumessung der Strafe ist die Schuld des Täters« wird es nicht 
für ausgeschlossen gehalten, daß eine Strafe, etwa um abzuschrecken, weit über das Schuldmaß 
hinausgehen kann. Diese Befürchtung werde auch nicht dadurch ausgeräumt, daß es nach der 
Begründung zu dieser Vorschrift Fälle gebe, in denen es gerecht erscheint, eine gewisse Über
schreitung des Schuldmaßes zuzulassen 10). 

In der Kritik des Entwurfs ist man sich fast übereinstimmend darüber einig, daß der Katalog 
der bessernden und sichernden Maßregeln, der durch die Institute der »vorbeugenden Verwahrung« 
und der »Sicherungsaufsicht« erweitert und durch die sog. Bewahrungsanstalten für Psychopathen 
differenziert wurde, nur dann brauchbar sein wird, wenn der Strafvollzug den Erfordernissen des 
Entwurfs sinnvoll angepaßt wird. Vereinzelt wird sogar die Auffassung vertreten (Maurach, 
Schröder), daß die Reform des Strafrechts nur vom Strafvollzug her gesehen werden könne und 
daß infolgedessen die Reform des Strafvollzugs an der Spitze aller Reformen stehen müsse. 

In seinem Besonderen Teil hält der Entwurf an dem Grundgedanken des Schutzes der Rechts
güterordnung fest, indem er diejenigen Tatbestände, die gleiche oder verwandte Rechtsgüter 
schützen, zu Gruppen zusammenfaßt. Die Mitglieder der Großen Strafrechtkommission waren jedoch 
in ihrer Mehrheit der Auffassung, daß dieser Grundsatz nicht bis zur letzten Konsequenz durch
zuführen sei. Sie haben deshalb bei der Normierung der Straf tatbestände auch andere Gesichts
punkte berücksichtigt, wie z. B. beim Aufbau der gemeingefährlichen Straftaten das Angriffsmittef. 
Man war sich jedoch von Anfang an darüber klar, daß man mit dieser Art des Vorgehens keinen 
ungeteilten Beifall finden werde. Wenn der Entwurf nach seiner Entstehungsgeschichte auch kein 
Bekenntnis zu einem individualistischen Wertsystem hat ablegen wollen, so ist dennoch nicht zu 
verkennen, daß die Strafdrohungen des Besonderen Teils »nicht nur vom Rang des angegriffenen 
Wertes, sondern auch von konkurrierenden anderen Werten und von anderen Umständen, wie 
Täterpersönlichkeit und Gefährlichkeit des Angriffs, abhängen« 11). 

Die Frage, ob es der Großen Strafrechtskommission gelungen ist, den strafrechtlichen Rechtsgut
begriff in allen Fällen so einwandfrei zu bestimmen, daß er auch mit der sozialen Wirklichkeit 
übereinstimmt, muß dahingestellt bleiben. Hinsichtlich der Regelung der Strafbarkeit von Sittlich
keitsdelikten, und hier vor allem der Strafbarkeit der Homosexualität unter Erwachsenen, ist man 
vielfach der Meinung, daß der Entwurf die Grenzen zwischen straflosem und strafbarem mensch
lichen Verhalten nicht glücklich abgesteckt habe. Manches werde auch unter Strafdrohung gestellt, 
was nur sittlich und moralisch verwerflich sei. »Ein solcher Strafwürdigkeitsgrundsatz müsse aber in 
einem Staatsgefüge, das nachweislich Menschen verschiedener Denkungsart, Konfession und Welt
anschauung und damit auch unterschiedlicher moralischer Wertvorstellungen vereine, bedenklich 
erscheinen« 12). 

10) Entwurf 1960, S. 92 ff, S. 170 ff. 
11) Schwalm, Der Stand der Strafrechtsreform (IV), Monatsschrift für Deutsches Recht, 1960, Heft 1. 
12) Jäger, Grenzen des Strafrechts, Kriminalistik, 1958, S. 52 ff; 

ders., Strafgesetzgebung und Rechtsgüterschutz bei Sittlichkeitsdei ikten. Beiträge zur Sexualforschung, Heft 12 (1957), hrsg. 
von Bürger-Prinz und Giese; 
Bekämpfung der Sittlichkeitsdelikte, Vortragsreihe des Bundeskriminalamtes, 1959, S. 71 ff. 
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Bei der Normierung der strafrechtlichen Tatbestände im Besonderen Teil des Entwurfs fällt 
weiter auf, daß die klassischen Delikte mit gegenständlich-greifbarem Tatbestand wiederum im 
Vordergrund stehen, während die intellektuellen Delikte (z. B. im Bereich der Wirtschafts- und 
Berufskriminalität) entgegen ihrer wachsenden Bedeutung etwas stiefmütterlich behandelt werden. 
Der materielle Schaden, der durch diese Delikte angerichtet wird, ist aber in der Regel der Fälle 
erheblich größer als z. B. der Schaden, welcher durch Eigentumsdelikte verursacht wird. Die sog. 
Dunkelzahl, die nicht annähernd berechnet oder geschätzt werden kann, wird nach der besonderen 
Eigenart dieser Delikte ebenfalls beträchtlich höher als bei Eigentumsdelikten sein. Wenn man 
weiter berücksichtigt, daß die Konkursverluste, die zum größten Teil mit Insolvenzdelikten ver
bunden sind, oft in die Millionen gehen, und daß der Anteil der »Konkurse ohne Quoten« im 
Verhältnis zu der Gesamtzahl der Konkurse immer noch recht hoch ist, daß sich ferner die Hergabe 
ungedeckter Schecks immer mehr zu einem öffentlichen Mißstand entwickelt, daß die wilde Kredit
schöpfung durch Wechselreitereien bereits gewerbsmäßig betrieben wird, und daß das Schmiergeld
unwesen in Verwaltung und Wirtschaft Formen angenommen hat, die geeignet sind, das Vertrauen 
der Öffentlichkeit zu untergraben 13), dann vermag man nicht recht einzusehen, warum z. B. der 
Betrug im Entwurf in den besonders schweren Fällen des § 253 und bei gewerbsmäßiger Begehung 
nach § 254 nur mit der Mindeststrafe von 6 Monaten Gefängnis bedroht ist. Die Straftaten von 
Großbetrügern, die Schäden in die Hunderttausende anrichten und dabei nicht selten eine Vielzahl 
von bürgerlichen Existenzen vernichten, gehören m. E. ebenso zur Hochkriminalität wie etwa 
vergleichsweise die Straftaten von Räubern, die nach dem Entwurf nach wie vor mit Zuchthaus 
bedroht sind 14). Man sollte versuchen, in diesem Punkte die soziale Wirklichkeit mit dem Gesetz 
in Übereinstimmung zu bringen. Das würde auch dazu führen, daß es um Schriftsteller wie Paul 
Reiwald und seine Anhänger stiller werden würde. Paul Reiwald behauptet nämlich in seinem viel 
beachteten Buch »Die Gesellschaft und ihre Verbrechen« 15), die Vernachlässigung der Wirtschafts
verbrechen in unseren modernen Strafgesetzbüchern sei darauf zurückzuführen, daß die heutige 
Gesellschaft den Verbrechen und dem Verbrecher gegenüber affektiv eingestellt sei. Die Vertreter 
der gebildeten und wohlhabenden Kreise bestraften die Angehörigen der gesellschaftlich niedriger 
stehenden Klassen. Das sei der Eindruck, den jeder mitnehmen müsse, der unsere Gefängnisse 
besuche. Die Gesellschaft wolle auf den primitiven Verbrecher, an den sie fixiert sei, nicht verzichten, 
während ihr der moderne Wirtschaftsverbrecher, der überwiegend ihrer Klasse angehöre, ziemlich 
gleichgültig sei. Nicht nur das - sie sei darüber hinaus bestrebt, dessen asoziale Taten zu decken und 
zu verdecken. Auch der bekannte amerikanische Soziologe und Kriminologe Sutherland, der sich 
wohl als erster mit der Untersuchung der White-collar-Kriminalität, den Verbrechen der Besitzenden 
und gesellschaftlich angesehenen Schichten (MannheimJ, in Nordamerika beschäftigt hat, war der 
Auffassung, daß auf dem Gebiet einer wirksamen Bekämpfung solcher Verbrechen, begangen vor 
allem durch anonyme Gesellschaften, noch viel zu wenig getan werde. Das liegt aber m. E. nicht 
nur daran, daß die sog. »Verbrecher mit dem weißen Kragen« über umfangreiche Beziehungen und 
beachtliche finanzielle Mittel verfügen, sondern auch an der Schwierigkeit der Materie. Groß
verbrechen im Bereich der Vermögenskriminalität werden im allgemeinen mit Hilfe eines großen 
Fachwissens begangen und gleichzeitig verschleiert, so daß es den Strafverfolgungsbehörden meist 
nur dann gelingt, zu einem Erfolg zu kommen, wenn die Beamten, die den Sachverhalt aufklären 
sollen, zum mindesten über das gleiche Fachwissen verfügen. An dieser Voraussetzung fehlt es 
jedoch nicht selten. Bevor man das Phänomen· der »Weißen-Kragen-Kriminalität« aber in seinem 
gesamten Umfang mit juristischen Mitteln angehen kann, muß die Kriminologie hierfür die tatsäch
liche Grundlage geschaffen haben, die es heute leider noch nicht gibt. 

Neben der Gruppe der Vermögensdelikte ist in unseren Statistiken die Gruppe der Verkehrs
delikte zahlenmäßig am stärksten vertreten. Der von Jahr zu Jahr in bedrohlichem Umfang steigende 

13) Middendorff, Soziologie des Verbrechens. Erscheinungen und Wandlungen des asozialen Verhaltens, Eugen Diederichs Verlag 
Düsseldorf-Köln, 1959, S. 51 ff. 
Zirpins, Schmiergeldunwesen in der privaten Wirtschaft, in »Die Neue Polizei«, Nr. 2, 1958, S. 23 ff. 
Bekämpfung der Wirtschaftsdelikte, Vortragsreihe des Bundeskriminalamtes, 1957, s. 8. 

14) Vgl. hierzu: Internationale Verbrechensbekämpfung, Vortragsreihe des Bundeskriminalamtes, 1960, s. 242 ff - insbesondere 
die Diskussionsbeiträge von Zirpins, Mayer und Lange; 
ferner Zirpins, Von Schwindelfirmen und anderen unlauteren (kriminellen) Unternehmen des Wirtschaftslebens, Schriftenreihe 
des Bundeskriminalamtes, 1959/1. 

15) Pan-Verlag, Zürich, 1948. 
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Straßenverkehr bringt es mit sich, daß auch die Verkehrskriminalität ständig wächst. Wenn man von 
den Ergebnissen der X. Tagung der Kriminalbiologischen Gesellschaft (Oktober 1959 in Tübingen) 
über die »Kriminologie der Verkehrsdelikte«, den Veröffentlichungen des »Wissenschaftlichen 
Beirates des Präsidiums des Deutschen Ärztetages«, der »Deutschen Gesellschaft für Unfallheilkunde 
und Verkehrsmedizin«, des ADAC und der Bundesverkehrswacht, den Verkehrsunfall-Statistiken 
sowie einigen beachtlichen Aufsätzen in Fachzeitschriften und Vortragsreihen (u. a. von Ehrhardt, 
Crassberger und Middendorff) absieht, dann gibt es eigentlich kaum irgendwelche Erkenntnisse der 
Wissenschaft und Praxis, die uns etwas Schlüssiges darüber sagen, wie die Verkehrskriminalität 
kriminalpolitisch am zweckmäßigsten zu bekämpfen und dadurch zwangsläufig die Verkehrssicher
heit zu erhöhen ist. Um zu besseren Resultaten zu kommen, bedarf es m. E. nicht nur eingehender 
Untersuchungen über die mannigfachen Ursachen der Verkehrsunfälle, die zu 90% mit Verletzung 
der Vorfahrt, falschem Überholen, fehlerhafter Richtungsänderung, Auffahren auf den Vordermann, 
hartnäckigem Linksfahren, unangemessener Gescbwindigkeit und Fehler beim Rückwärtsfahren 16) 

angegeben werden, sondern auch einer seelischen und charakterlichen Analyse des Verkehrsdelin
quenten. Darüber hinaus wird zu untersuchen sein, ob wir mit unserem traditionellen Schuldbegriff, 
insbesondere bei Fahrlässigkeitsdelikten, auskommen können, und ob unser derzeitiges Straf
verfahren geeignet ist, die notwendige schnelle Aburteilung von Verkehrsstraftätern herbeizuführen. 
Nach den bisherigen Erfahrungen kann als ziemlich sicher angenommen werden, daß eine relativ 
kleine Gruppe von Verkehrsteilnehmern, die sog. »Unfäller«, für einen großen Teil aller Verkehrs
unfälle in Betracht kommt, und daß sich im Fahrstil eines Verkehrsteilnehmers im allgemeinen auch 
sein Charakter ausprägt. Als »kriminell« im eigentlichen Sinne sollten m. E. jedoch nur die Gewohn
heitstäter, die Rowdies, angesehen werden, es sei denn, daß der Einzelfall eine besondere Beurtei
lung verlangt, wobei allerdings einer mit dem Schuldstrafrecht nicht zu vereinbarenden »Erfolgs
haftung« nicht das Wort geredet werden soll. 

Das Verkehrsstrafrecht soll noch vor der Großen Strafrechtsreform umgestaltet werden. Nach 
dem Entwurf ist vorgesehen, eine Reihe von Übertretungen in Ordnungswidrigkeiten umzuwandeln. 
Die Geldbußen sollen wesentlich höher ausfallen als bisher; doch soll es dem Richter vorbehalten 
bleiben, sie nach der sozialen Stellung des Verkehrsdelinqenten zu variieren. Die Trunkenheit am 
Steuer soll in Zukunft mit Gefängnis bis zu einem Jahr bedroht werden. Auch ist an eine Beschleuni
gung des Verfahrens gedacht. 

Ob allerdings damit bereits genug getan ist, muß bezweifelt werden. Denn wirksamer als alle 
staatlichen Sanktionen ist die Vorbeugung. Man sollte deshalb erwägen, ob sich die Fahrprüfung 
nicht mit einer verkehrspsychologischen und verkehrsmedizinischen Prüfung koppeln läßt, in der 
nicht nur die reaktive und konzentrative Störempfindlichkeit des Fahrschülers, sondern auch seine 
seelischen und charakterlichen Verhaltenssymptome zu beurteilen wären. Eine solche Regelung 
würde bewirken, daß der Verkehrsrichter in den Verhandlungen nicht mehr derart überfordert wäre, 
wie er es z. Z. ist, wenn es z. B. darum geht, einem Verkehrsdelinquenten die Fahrerlaubnis zu 
entziehen. Nach einer Grundsatzentscheidung des Bundesverwaltungsgerichts kann die Zulassungs
behörde bereits heute dem Kraftfahrer, bei dem charakterliche Mängel festgestellt werden, den 
Führerschein entziehen. Eine Verbesserung der allgemeinen Verkehrssituation wäre auch dadurch 
herbeizuführen, daß das Mindestalter für den Erwerb von Kraftfahrzeug-Führerscheinen generell auf 
21 Jahre heraufgesetzt würde. Die Gefahren, die in der mangelnden charakterlichen Reife vieler 
Jugendlicher liegen, wären dadurch z. T. ausgeräumt. Auch sollte man ernsthaft überprüfen, ob sich 
nicht das Ticket-Verfahren, mit dem man in Amerika im vorbeugenden Bereich gute Erfahrungen 
gemacht hat, auf deutsche Verhältnisse übertragen läßt. Zur Koordinierung aller wissenschaftlichen 
und praktischen Bemühungen um eine intensivere Bekämpfung von Verkehrsdelikten und um eine 
bessere Verhütung von Verkehrsunfällen sollte erwogen werden, ein den Interessen aller Bundes
länder dienendes Institut für Verkehrssicherheit zu schaffen 17). 

Zu Problemen der Anstaltsunterbringung und des Freiheitsentzuges bei Geisteskranken hat die 
»Deutsche Gesellschaft für Psychiatrie und Nervenheilkunde« zuletzt auf ihrem Kongreß im 
Oktober 1960 in Bad Nauheim Stellung bezogen und dabei auf die bedrohliche Entwicklung in der 
Behandlung psychisch Kranker hingewiesen. Vor allem wurde die Entscheidung des Bundes-

16) Middendorff, Die Kriminologie der Verkehrsdelikte, Kriminalistik, Dezember 1959, S. 499 ff und Januar 1960, S. 13 ff. 
17) Ehrhardt, Kriminalpolitische Gegenwartsfragen, Vortragsreihe des Bundeskriminalamtes, 1959, S. 52 ff. 
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verfassungsgerichtes kritisiert, wonach ein Freiheitsentzug wegen Geisteskrankheit ohne richterliche 
Anordnung nicht mehr zulässig ist. Die Auslegung des Artikels 104 GG durch das Bundesverfassungs
gericht, die im übrigen im Widerspruch zu der bisherigen Rechtsprechung stehe, werde zur Folge 
haben, daß der Anstaltsbetrieb in den psychiatrischen Abteilungen der Krankenhausanstalten vor 
unüberwindliche Schwierigkeiten gestellt würde, weil es nunmehr insbesondere in der überwiegen
den Mehrzahl von leichten Fällen vorübergehender Geistestrübung, z. B. nach Unfällen und Hirn
verletzungen, nicht mehr möglich sei, eine nach therapeutischen Erfordernissen notwendige schnelle 
Anstaltsunterbringung durchzuführen. Vor der Gefahr, aus Heilanstalten Verwahranstalten der Justiz 
zu machen, müsse aber dringend gewarnt werden. 

Soweit die vom Entwurf postulierte Schuldfähigkeit in Betracht kommt, verlangt der Gesetz
geber vom medizinischen und psychologischen Sachverständigen im Rahmen der §§ 24, 25 (Schuld
unfähigkeit wegen seelischer Störungen, verminderte Schuldfähigkeit) lediglich eine Stellungnahme 
zu den biologisch-psychologisch faßbaren Tatsachen der Schuldfähigkeit. Die letzten Fragen nach 
der »Fähigkeit des Täters, das Unrecht der Tat einzusehen oder nach dieser Einsicht zu handeln« 
sind von ihm nicht zu beantworten. Sie sind vorwiegend normativen Charakters und fallen daher 
in die Zuständigkeit des Richters. Der Streit um die Willensfreiheit berührt somit die praktische 
Tätigkeit des forensischen Sachverständigen kaum. 

Die kommende Strafrechtsreform wird sich auch mit einem neuen Strafverfahrensrecht befassen. 
Von einer Gesamtreform des Strafverfahrensrechts soll jedoch vorerst Abstand genommen werden, 
weil abgewartet werden muß, was die Neugestaltung des materiellen Strafrechts bringen wird. Man 
begnügt sich daher vorerst mit einer Teil reform, der sog. Kleinen Strafprozeßrechtsreform. Auf diese 
glaubt man jedoch aus den verschiedensten Gründen nicht verzichten zu können. Die Bundes
regierung hat am 15. Juni 1960 den vom Bundesjustizministerium eingebrachten »Entwurf eines 
Gesetzes zur Änderung der Strafprozeßordnung und des Gerichtsverfassungsgesetzes (StPÄG) « 

verabschiedet. Der Entwurf, zu dem der Bundesrat bereits Stellung genommen hat, liegt z. Z. dem 
Bundestag zur Beratung vor. 

Nach seiner amtlichen Begründung hat sich der Entwurf die Aufgabe gestellt, hinsichtlich der 
Untersuchungshaft, der Rechtsstellung des Beschuldigten und des Verteidigers sowie der Gestaltung 
des Vor-, Zwischen- und Hauptverfahrens den dringendsten Reformwünschen zu entsprechen. Für 
das Revisionsverfahren beschränkt er sich auf die Änderung der Vorschriften über die Revisions
begründungsfrist und die Verwerfung einer Revision durch Beschluß. Die Erörterung der Frage, ob 
und inwieweit Prinzipien des anglo-amerikanischen Strafverfahrensrechts in unserem Strafprozeß 
eingeführt werden können, wurde bewußt zurückgestellt, weil in dieser Beziehung jede Übereilung 
als schädlich angesehen wird 18). 

Nach den Ausführungen des Herrn Bundesministers der Justiz vor den Abgeordneten des 
Bundestages soll die Strafprozeßnovelle einen »gerechten Äusgleich zwischen den Interessen des 
Staates an einer Verfolgung und Bestrafung des schuldigen Verbrechers und den schutzwürdigen 
Belangen des Staatsbürgers«, der vielleicht unschuldig in ein Strafverfahren verwickelt wurde, 
herbeiführen. 

Nach § 112 des Entwurfs soll die Untersuchungshaft wegen Verdunkelungsgefahr künftig nur 
noch dann gegen den Beschuldigten angeordnet werden können, wenn er der Tat dringend 
verdächtig ist und »nach dem Verhalten oder den besonderen Verhältnissen des Beschuldigten« 
aufgrund bestimmter Tatsachen die Gefahr besteht, daß er die Ermittlung der Wahrheit erschweren 
werde. 

Die Neufassung der Vorschrift des § 112 E stellt an die Staatsanwaltschaft und die Polizei 
erhöhte Anforderungen. Da die strengeren Voraussetzungen für einen Haftbefehl auch bei der 
vorläufigen Festnahme nach § 127 Abs. 2 StPO (Gefahr im Verzuge) zu berücksichtigen sind, werden 
die Vorführungen vor den Richter - auch unter Berücksichtigung der Regreßpflicht nach § 839 BGB, 
Art. 34 GG - in Zukunft zahlenmäßig geringer werden. Staatsanwaltschaft und Kriminalpolizei 
werden nämlich innerhalb der kurzen Vorführungsfrist die bestimmten Tatsachen, die zur Begrün
dung der Verdunkelungsgefahr verlangt werden, nur in besonders günstig gelagerten Fällen bei
bringen können. Man wird sich daher damit abfinden müssen, daß nach der Neufassung des § 112 

18) Kleinknecht, Zu dem Regierungsentwurf eines Gesetzes zur Änderung der Strafprozeßordnung und des Gerichtsverfassungs
gesetzes (StPAG), Beilage zum Bundesanzeiger, Nr. 139 vom 22. 7. 1960. 
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auch bei Kapitalverbrechen die Vorführung vor den Haftrichter (nach Wegfall des Haftgrundes der 
»Fluchtgefahr«) unterbleiben muß, wenn es nicht binnen 24 Stunden gelingt, die bestimmten 
Tatsachen zur Begründung einer Verdunkelungsgefahr zu präzisieren. 

Dieses im Interesse der Verbrechensaufklärung sicherlich unerwünschte Ergebnis zwingt m. E. 
zu der Überlegung, ob es nicht angebracht erscheint, in den Bestimmungen über die Untersuchungs
haft eine Vorschrift einzufügen, wonach die Inhaftnahme eines Beschuldigten auch ohne die strengen 
Voraussetzungen der Fluchtgefahr und der Verdunkelungsgefahr möglich ist, falls es sich um eine 
besonders schwere Straftat - die im einzelnen noch zu bezeichnen wäre - handelt. Die Wieder
einführung einer solchen Vorschrift ließe sich vielleicht damit begründen, daß nach § 112 E die 
Unterscheidung zwischen Verbrechen und Vergehen fortgefallen ist. 

Die Vorschrift des § 136 StPO soll nach dem Entwurf folgende Fassung erhalten: 

»(1) Bei Beginn der ersten Vernehmung ist dem Beschuldigten zu eröffnen, welche Tat ihm zur Last 
gelegt wird und welche Strafvorschriften in Betracht kommen. Er ist darauf hinzuweisen, daß es ihm nach 
dem Gesetz freistehe, sich zu der Beschuldigung zu äußern oder seine Aussage zur Sache zu verweigern.« 

Der neu einzufügende § 163 a StPO sieht eine entsprechende Anwendung des § 136 StPO bei der 
Vernehmung des Beschuldigten durch Beamte der Staatsanwaltschaft und des Polizeidienstes vor. 
Bei der Vernehmung eines Zeugen durch die Staatsanwaltschaft oder die Polizei sollen außerdem 
die Belehrungen nach §§ 52 Abs. 2 (Zeugnisverweigerungsrecht) und 55 Abs. 2 (Gefahr strafgericht
licher Verfolgung) erfolgen. 

Diese Erstreckung strafprozessualer Vorschriften auf Vernehmungen durch Beamte der Staats
anwaltschaft oder der Polizei erscheint in mehrfacher Hinsicht bedenklich. 

Beim sog. ersten Angriff kann die Staatsanwaltschaft oder die Polizei noch keine Entscheidung 
darüber treffen, ob die zu vernehmende Person als Beschuldigter oder als Zeuge zu hören ist. Dies 
trifft vor allem auf die vielfach unklare Situation nach Verkehrsunfällen zu. Im übrigen besteht die 
Gefahr, daß jemand, der im ersten Stadium der Ermittlungen zu Unrecht als »Beschuldigter« ver
nommen wurde, zu Fehlreaktionen veranlaßt werden könnte. 

Die Eröffnungspflicht der Polizei zum mindesten sollte sich daher darauf beschränken, der zu 
vernehmenden Person zu eröffnen, in welcher Sache die Vernehmung erfolgen soll. Das entspricht 
auch dem in diesem Zusammenhang immer wieder angeführten englischen Strafprozeß, wonach 
die Polizei, um eine strafbare Handlung aufzuklären, an jede beliebige Person Fragen richten darf 
(vgl. die von den Richtern des King's Bench entwickelten und dann polizeidienstlich vorgeschriebenen 
Judges' Rules) 19). Man kann m. E. dieses Stadium des Verfahrens auch mit Sachverhaltserforschung 
bezeichnen. Erst wenn der Polizeibeamte beabsichtigt, jemanden einer bestimmten Straftat zu 
beschuldigen, sollte er verpflichtet sein, ihn - wie nach dem englischen Strafprozeß - »darauf hinzu
weisen, daß es ihm nach dem Gesetz freistehe, sich zu der Beschuldigung zu äußern oder seine 
Auskunft zur Sache zu verweigern«. 

Der Strafrechtsausschuß des Deutschen Richterbundes hat sich in seiner Entschließung vom 
Oktober 1959 aus Gründen der besseren Wahrheitsfindung gegen die vorerwähnte Belehrungspflicht 
ausgesprochen. Sollte jedoch dem Beschuldigten gegenüber die Belehrungspflicht eingeführt werden, 
dann muß dies gerechterweise auch gegenüber dem Zeugen gelten. 

Die Vernehmung von Beschuldigten und Zeugen wirft noch eine Fülle von Fragen auf, die im 
Rahmen einer Einführung nur kurz angedeutet werden können. So ist es z. B. nach dem bremischen 
Polizeigesetz vom 5. Juli 1960 (GBI. 1960, S. 73) möglich, das Erscheinen eines Vorgeladenen vor der 
Polizei zu erzwingen, wenn dies zur Ermittlung oder Aufklärung eines Verbrechens oder Vergehens 
erforderlich ist. In Baden-Württemberg und Niedersachsen brauchen die Vorgeladenen der Vor
ladung zur Vernehmung nicht zu folgen. Unklar ist auch im Einzelfall, wer als »Verhörperson«, wer 
als »Auskunftsperson«, wer als Verdächtiger, wer als Zeuge und wer als Beschuldigter anzusprechen 
ist. Strittig ist ferner, was begrifflich unter sog. »aufgelockerter Unterhaltung« und Vernehmung zu 
verstehen ist. 

Im Rahmen der »Kleinen Strafprozeßrechtsreform«, noch mehr aber einer Gesamtreform des 
Strafprozeßrechts, wird man sich jedoch nicht nur über die Stellung des Beschuldigten und des 

19) Dieckhoff, Englisches und Deutsches Strafverfahren zum Falle Dr. Adams, R. v. Decker's Verlag, G. Schenk GmbH, 1957, 
Hamburg, Berlin und Bonn. 
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Verteidigers im künftigen Strafprozeß, sondern auch über die der Kriminalpolizei, der Staatsanwalt
schaft und des Gerichts eindeutig klar werden müssen. »Eine noch so starke Ausgestaltung der 
Verteidigerfunktion rechtfertigt aber nicht« - wie dies der frühere Bundesminister der Justiz 
Neumayer anläßlich der Amtseinführung des damaligen Oberbundesanwalts Güde erklärt hat - »die 
Umgestaltung des Strafprozesses zum Parteienprozeß« 20). Bei der gesetzlichen Verankerung der 
Kriminalpolizei im Strafprozeß sollte man daran denken, daß diese seit den Reichsjustizgesetzen 
(1879) eine Entwicklung genommen hat, wie man sich diese vor mehr als 80 Jahren sicherlich kaum 
vorgestellt hat. Es dürfte jedoch m. E. vollkommen genügen, wenn im Hinblick auf die Kriminal
polizei der derzeitige tatsächliche Zustand legalisiert würde 21). In der Zusammenarbeit zwischen 
Kriminalpolizei und Staatsanwaltschaft, die ihrer Stellung nach in erster Linie der rechtsprechenden 
Gewalt zuzurechnen sein dürfte, sollten - auch gesetzlich - neue Wege gesucht werden, die es 
ermöglichen, das gemeinsame Ziel der Verbrechensbekämpfung besser als bisher mit vereinten 
Kräften anzugehen. Dazu gehört auch die Änderung des Zustandes, wonach der Kriminalbeamte 
bei der Vernehmung des Angeklagten in der Hauptverhandlung nicht zugegen sein darf. Man sollte 
zum mindesten zulassen, daß der Kriminalbeamte in der Hauptverhandlung als erster Zeuge ver
nommen wird. Um die Verfolgungsintensität bei Verbrechen und Vergehen zu verbessern, sollten 
auch Mittel und Wege gefunden werden, die Kriminalpolizei von der Bearbeitung sog. Bagatell
sachen zu entbinden. Entschieden verwahren muß man sich auch gegen den Vorwurf, der hin und 
wieder von Anwälten erhoben wird, daß der Richter, insbesondere der Vorsitzende in Schwur
gerichtssachen, sich nicht immer genügend davon freimachen könne, in der Hauptverhandlung die 
Rolle des Staatsanwalts zu übernehmen, um den Angeklagten seiner Straftat zu überführen. Nach 
der beabsichtigten Wiedereinführung der früheren Beschlußkammern, die lediglich über die 
Eröffnung des Hauptverfahrens beschließen und gleichzeitig das Gericht bestimmen sollen, vor dem 
die Hauptverhandlung stattzufinden hat (§ 207 E), wird es wohl künftig zu ähnlichen unberechtigten 
Vorwürfen nicht mehr kommen. 

Abschließend zu diesem Kapitel darf gesagt werden, daß die Exekutive kein Selbstzweck ist, 
sondern eine Einrichtung des Staates zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung. 
Das erfordert aber auch eine wirkungsvolle Verbrechensbekämpfung. Man kann der Polizei nicht 
ständig neue Aufgaben aufbürden und ihr auf der anderen Seite die Mittel versagen, die zu dieser 
Aufgabenerfüllung notwendig sind. Bei allen Reformanliegen zu einer neuen Strafprozeßordnung 
sollte daher nicht übersehen werden, daß das Interesse des einzelnen stets in einem Gegensatz 
stehen wird zu den Interessen der Allgemeinheit, die vor strafbaren Handlungen geschützt werden 
muß, und daß eine Strafprozeßordnung nicht nur auf Unschuldige, sondern auch auf Schuldige 
anwendbar sein soll 22). Man ist heute schnell und gern bereit, vor allem in der Presse, von einem 
Versagen der Exekutive zu sprechen. Bei aller berechtigten Kritik sollte aber auch nicht verkannt 
werden, daß der Polizei oft genug zugemutet wird, über einem Abgrund zu jonglieren. 

Der Wunsch nach einer Reform des Strafvollzugs ist so alt wie das Strafgesetzbuch selbst. Im 
Interesse einer reinlichen Scheidung zwischen Strafvollstreckung und Strafvollzug sollte ein Straf
vollzugsgesetz jedoch nur das enthalten, was den Vollzug der Freiheitsstrafen bzw. der Maßregeln 
der Sicherung und Besserung angeht. Bis zu einem einheitlichen Bundesstrafvollzugsgesetz, das 
selbstverständlich den Ländern genügend Möglichkeiten eigener Initiative und Methoden belassen 
müßte, ist aber noch ein sehr weiter Weg. Die Arbeitsgemeinschaft für Reform des Strafvoll
zuges e. V., die im Februar 1959 unter der Leitung ihres Vorsitzenden Professor Eb. Schmidt 
(Heidelberg) in Marburg/Lahn eine Arbeitstagung veranstaltete, an der überwiegend Praktiker des 
Strafvollzuges teilnahmen, war übereinstimmend der Auffassung, daß der Strafvollzug (einschI. des 
Jugendstrafvollzugs) z. Z. nicht in der Lage ist, die ihm zugedachte Resozialisierungsaufgabe zu 
erfüllen. Das Haupthindernis wird in der Überfüllung der Strafanstalten gesehen. Darüber hinaus 
wird die Arbeit der Gefangenen in den Strafanstalten vom erzieherischen Standpunkt aus für relativ 
wertlos erachtet. Eine systematische individuelle Behandlung der Gefangenen sei nur in beschei
denem Umfang möglich. Angesichts dieser Schwierigkeiten seien die Strafvollzugsbeamten, die 

20) Gay, Kriminalistik 1956, 5. 203 ff. 
21) vgl. auch Meinert, Polizei und Justiz, in: Die Polizei und ihre Aufgaben, Referate anläßlich der "Wissenschaftlichen Wochen« 

während der Internationalen Polizeiausstellung 1956 in Essen, S. 39 ff; 
Gay, Die Stellung der Kriminalpolizei, Kriminalistik 1957,5.157 ff. 

22) Becker, Zur Änderung der Strafprozeßordnung, Die Polizei, 1960, Heft 4, S. 107. 
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sich ihrer Aufgabe mit Aufgeschlossenheit und Hingabe widmeten, allmählich in der Gefahr, zu 
resignieren 23). 

Um die Aufgaben des Strafvollzugs als eine Auftragsangelegenheit des Staates sinnvoll zu 
gestalten, bedarf es m. E. zunächst einer Modernisierung der Strafanstalten durch Einrichtung von 
zweckgebundenen, d. h. geschlossenen, halboffenen und offenen Anstalten. An solchen Einrich
tungen fehlt es aber im allgemeinen. Fachleute sind der Ansicht, daß allein für Aufwendungen dieser 
Art vom Bund und von den Ländern eine Milliarde D-Mark aufgebracht werden muß. Dringend 
erforderlich ist es auch, daß die Mindestgrundsätze, nach denen die Behandlung der Gefangenen 
erfolgen soll, einheitlich geregelt werden. Hierbei sollte allerdings berücksichtigt werden, daß der 
Resozialisierungs-Strafvollzug nicht unproblematisch ist, daß aber bei der Bejahung des Resoziali
sierungsgedankens Resozialisierung und Restitution, d. h. Wiedergutmachung des angerichteten 
Schadens, eng zusammengehören. Wenn jedoch der Gefangene für seine Arbeitsleistung keine 
angemessene Vergütung erhält, dann ist natürlich die Bereitschaft und die Fähigkeit zur Wiedergut
machung gering. Der Erfolg einer jeden Erziehungsarbeit im Vollzug hängt wesentlich von der 
Menschenführung ab. Deshalb braucht der Strafvollzug ein gutes und entsprechend dotiertes 
Fachpersonal, das sich allerdings über die beschränkten Erziehungsmöglichkeiten im Vollzug, ins
besondere bei Erwachsenen, völlig im klaren sein muß; vor allem über die Voraussetzung, daß der 
zu Erziehende stets ehrlich bereit sein muß, an seiner Erziehung mitzuwirken. An diesem Punkte 
wird man stets feststellen, daß eine pädagogische und psychologische Einwirkung auf die geistige 
und seelische Haltung des Rechtsbrechers zur Vermeidung von Rückfällen unverzichtbar ist. 

Kriminalpädagogische und auch psychologische Behandlung des Rechtsbrechers im Vollzug 
würden jedoch nur Stückwerk bleiben, wenn die Bemühungen um die Wiedereingliederung des 
Verurteilten in die Gesellschaft nach seiner Entlassung aus der Strafanstalt nicht fortgesetzt würden. 
Das Problem der Entlassenenfürsorge ist daher vom kriminalpolitischen Standpunkt aus gesehen das 
wichtigste. Hier beginnt das große Arbeitsfeld der Bewährungshelfer. Da die Berufsverbrecher aber 
auf Erziehungsversuche kaum mehr ansprechbar sind - nach den Erfahrungen der Landesstrafanstalt 
Bruchsal werden 28 % der entlassenen Sicherungsverwahrten bereits im ersten Jahr der Entlassung 
wieder rückfällig -, sollte ihnen gegenüber mit aller Entschiedenheit auf die Wahrung und Durch
setzung der Rechtsordnung Wert gelegt werden. Zu einer zweckmäßigen Überwachung von Berufs
verbrechern reichen aber die Mittel der Bewährungshelfer nicht aus. Hier muß die Kriminalpolizei -
ob es ihr angenehm ist oder nicht - nach dem ihr zugewiesenen gesetzlichen Auftrag die Lücke 
schließen. 

Wenn man die deutsche Strafrechtsreform im Rahmen der europäischen Strafrechtsentwicklung 
betrachtet, dann kann man wohl sagen, daß der jetzt vorliegende Entwurf eines Strafgesetzbuchs 
im wesentlichen auf dem Gedankengut eines Franz von Liszt aufbaut, nach dem Strafe oder Maß
nahme nach der individuellen Eigenart des Täters zu bestimmen waren. Wesentliche spezialpräven
tive Forderungen Franz von Liszts sind inzwischen in vielen europäischen und auch außereuropä
ischen Ländern, insbesondere in der Jugendstrafrechtspflege, verwirklicht worden. Während der 
Entwurf eines deutschen Strafgesetzbuches aber an dem normativen Schuldbegriff festhält, sind z. Z. 
in Nordamerika, Skandinavien und auch in einigen lateinischen Ländern einflußreiche Bewegungen 
am Werke, die das Verbrechen und den Verbrecher ausschließlich mit zweckgerichteten und »wert
freien« Maßnahmen bekämpfen wollen. Eine solche Reform würde der Deutschen Strafrechts
kommission aber zu teuer erkauft gewesen sein 24). Auf der anderen Seite legt der Entwurf jedoch 
großes Gewicht auf eine Aktualisierung der Werte und Güter, die mit der personenhaften Würde 
des Menschen zusammenhängen. 

Auf die Gewährleistung menschlicher Würde, die sich mit dem Prinzip der Gerechtigkeit und 
Wahrheit vereinbaren läßt, kommt es auch der Kleinen Strafprozeßrechtsreform an. Es fragt sich nur, 
ob dabei der nicht selten gebrachte Vergleich mit dem englischen Strafprozeß gerechtfertigt erscheint. 

In England ist das materielle Strafrecht nicht kodifiziert. Im Gegensatz zu unserem Strafverfahren 
ist der englische Strafprozeß ein Parteienprozeß. Das Verfahren wird nicht von der Staatsanwaltschaft, 
die es nach englischem Recht grundsätzlich nicht gibt, sondern durch eine Popularklage im Namen 

23) Monatsschrift für Kriminologie und Strafrechtsreform, Februar 1959, S. 25 ff. 
24) vgl. Schwalm, a. a. O. S. 2. 
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der Krone eingeleitet, meistens durch die Polizei. Die Beweisregeln sind - insbesondere hinsichtlich 
des Geständnisses - sehr streng. Der Schuldspruch der Jury, die sich in der Mehrzahl aller Fälle aus 
Laienrichtern zusammensetzt, muß einstimmig sein. Der Strafrahmen ist weitgespannt und die 
Strafzumessung im allgemeinen hart. Die Rationalisierung des Strafensystems führt zu einer engen 
Zusammenarbeit mit dem Vollzug 25). 

Aus dieser kurzen Skizzierung ergibt sich, daß die Rechtsgarantien im englischen Strafverfahren 
anders verteilt sind als im deutschen Strafprozeß, und daß die Verfahrensmaximen grundsätzlich 
verschieden sind. Kenner der deutschen und englischen Verhältnisse, z. B. der amerikanische 
Historiker C. L. Becker 26), behaupten - m. E. nicht zu Unrecht -, »daß der Prozeß vor der Jury in 
Kriminalsachen ein sorgsam zwischen zwei geschickten Anwälten in Szene gesetzer Kampf geworden 
sei, von denen ein jeder nicht in erster Linie bestrebt sei, die Wahrheit zu ermitteln, sondern die 
Beweise möglichst zu beschränken und zu verdrehen, um so die Jury von der Schuld oder Unschuld 
des Angeklagten zu überzeugen«. 

Unterstellt man, daß dies richtig ist, dann dürfte ein solches System aber nicht geeignet sein, 
die Wahrheitsfindung zu verbessern. Es läßt sich auch nicht mit dem verfeinerten Schuldgrundsatz 
des Entwurfs vereinbaren. 

25) Grünhut, Geschichtliche und rationale Elemente im englischen Strafrecht, ZStW 71. Bd., 1959, Heft 4, S. 141 ff; 
Mannheim, Deutsche Strafrechtsreform in englischer Sicht, Beck'sche Verlagsbuchhandlung München und Berlin 1960. 

28) zitiert bei Stock, übernahme anglo-ameri.kanischer Strafprozeßgrundsätze?, in Festschrift für Theodor Rittler, hrsg. von Hohen
leitner-Lindner-Nowakowski, Verlag Scientia, Aalen, 1957, S. 323; 
vgl. auch Neumann, ZStW Bd. 50, S. 16 ff. 
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Strafrecht und Kriminologie 
(unter besonderer Berücksichtigung heutiger Strömungen in der Bundesrepublik Deutschland) 

Professor Dr. L. Radzinowicz LL. 0., Direktor des kriminologischen Instituts 
an der Universität Cambridge 

Es ist mir eine besondere Ehre, daß ich nach Wiesbaden eingeladen wurde, um als einer der 
ersten Referenten der Tagung zu sprechen. Die Tagung wird sich, dessen bin ich sicher, als anregend 
und fruchtbar erweisen. Das kürzlich eingerichtete »Kriminologische Institut« der Universität Cam
bridge, dessen Direktor ich bin, betrachtet diese Einladung ebenfalls als eine Auszeichnung. Mein 
aufrichtiger Wunsch geht dahin, daß diese erste Begegnung zu einem engen Kontakt zwischen uns 
und dem Bundeskriminalamt führen möge. 

Mir ist die Aufgabe zuteil geworden, ein weites und vielschichtiges Thema vor einer Zuhörer
schaft zu behandeln, die aus hervorragenden Fachleuten besteht, in sich verschiedene Zweige der 
Kriminalwissenschaft vereinigt und schließlich Leistungen der Theorie mit soliden praktischen 
Erfahrungen verbindet. Hieraus mag man entnehmen, wie schwierig die mir gestellte Aufgabe ist. 

Ich werde mich indessen, wenn auch mit gewissen Hemmungen, dieser reizvollen Aufgabe 
in aller Offenheit unterziehen, für die man - woran ich nicht zweifle - Verständnis und Nachsicht 
haben wird. Das Thema meiner Darstellung soll nämlich nicht abstrakt behandelt werden, sondern 
im Zusammenhang mit Strömungen in der Kriminologie, wie sie sich z. Z. in Deutschland 
abzeichnen. 

Um Mißverständnisse zu vermeiden, möchte ich jedoch gleich zu Beginn feststellen, daß diese 
Strömungen und bestimmte kritische Bemerkungen, die ich darüber machen werde, nicht auf 
Deutschland allein beschränkt sind. Kürzlich habe ich in vielen Teilen der Welt eine Untersuchung 
über die Entwicklung von Lehre und Forschung in der Kriminologie durchgeführt. Ich bin dabei zu 
der Überzeugung gekommen, daß fast überall (einschließlich England) die Kriminologie sehr ver
nachlässigt wird. 

Wenn man das, was zum Thema zu sagen ist, in der von mir beabsichtigten Form bringt, 
kommt man m. E. der Wirklichkeit am nächsten. Feststellungen, die ich zur Kriminologie im all
gemeinen zu treffen habe, gewinnen dadurch möglicherweise an Überzeugungskraft und Aktualität. 
Ich zweifle jedoch nicht daran, daß die eine oder andere meiner Beurteilungen und Schluß
folgerungen oberflächlich oder sogar ausgesprochen falsch sein wird. Dabei bitte ich jedoch zu 
berücksichtigen, daß sie aus dem Munde eines wohlmeinenden Beobachters kommen, der sich 
ehrlich und aktiv für die Gedankengänge und Arbeiten deutscher Kriminologen interessiert und 
der aus den Beiträgen, die Deutschland in der Vergangenheit zur Kriminologie geleistet hat, viel 
gelernt hat und der weiter fest davon überzeugt ist, daß dieser Beitrag zu unser aller Nutzen wieder
belebt und sogar erweitert werden kann. 

* * * 
Es gibt z. Z. siebzehn juristische Fakultäten in der Bundesrepublik Deutschland. In allen wird 

die bis zum Beginn des 19. Jahrhunderts zu verfolgende deutsche Tradition voll aufrechterhalten, 
Strafrecht als eines der Hauptfächer eines juristischen Lehrplanes zu lehren. Das Studium der all
gemeinen Grundsätze des Strafrechts und der einzelnen Straftaten (Strafrecht - Allgemeiner Teil 
und Strafrecht - Besonderer Teil) wird mit großer Gründlichkeit durchgeführt; eine beachtliche 
Stundenzahl wird dafür angesetzt. 
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Es besteht natürlich bei den juristischen Fakultäten keine starre Uniformität, doch dürften die 
Verhältnisse an der Universität Freiburg zum Beispiel als ziemlich repräsentativ angesehen werden. 
Im ersten Semester werden auf den Unterricht über die allgemeinen Grundsätze des Strafrechts 
fünfzig Stunden verwandt, im zweiten Semester weitere fünfzig Stunden auf die einzelnen Straf
taten. Außerdem sind fünfundzwanzig Stunden für die von den Professoren und ihren Assistenten 
geleiteten Seminare vorgesehen, in denen der Vorlesungsstoff durch Besprechung praktischer Fälle 
und Referate der Teilnehmer vertieft wird. Der Unterricht über das Strafprozeßrecht wird ebenfalls 
nicht vernachlässigt. Ganz im Gegenteil, eine große Anzahl von Vorlesungen und Seminaren über 
dieses Gebiet hat ihren anerkannten Platz im Lehrplan einer jeden juristischen Fakultät. 

Nach Ablegung des juristischen Examens - man benötigt hierfür gewöhnlich vier bis fünf Jahre
machen viele Studenten von der Möglichkeit Gebrauch, sich im Strafrecht zu spezialisieren, indem 
sie promovieren. Zu diesem Zweck müssen sie eine Dissertation (die innerhalb eines Jahres ein
gereicht werden kann) anfertigen und sich einer mündlichen Prüfung unterziehen. Wer darüber 
hinaus die Laufbahn des Richters, Staatsanwalts oder Verteidigers anstrebt, muß weitere dreieinhalb 
Jahre praktisch am Gericht oder bei einer Staatsanwaltschaft arbeiten und eine zusätzliche ~rüfung, 
nämlich das Assessorexamen, ablegen. 

Nach dem deutschen System der juristischen Ausbildung wird somit dem Studenten in einem 
Zeitraum von durchschnittlich acht Jahren weitgehend Gelegenheit zu einer gründlichen und 
systematischen Einarbeitung in die grundsätzlichen Fragen des Strafrechts und Strafprozesses 
und zur Aneignung eines guten Einblicks in ihre Anwendung in der tagtäglichen Arbeit des Justiz
apparates geboten. 

Eine stattliche Reihe von Lehrbüchern, Kommentaren, kommentierten Gerichtsentscheidungen 
und Monographien sowie eine Fülle von Aufsätzen in wissenschaftlichen Zeitschriften, die sich 
unablässig mit dem gesamten Gebiet des Strafrechts beschäftigen, sind dem Studierenden eine 
unentbehrliche Hilfe. 

Das Strafrecht wird durch eine beachtliche Gruppe von etwa 38 Professoren, die zwei regulären 
Lehrstühlen für Strafrecht an jeder vorhandenen juristischen Fakultät angehören, gelehrt. Wenn 
man noch die Zahl der Privatdozenten hinzurechnet, dann beläuft sich die Gesamtstärke des 
akademischen Lehrkörpers für Strafrecht auf etwa 45 Kräfte. 

Dieser Lehrbetrieb hat einen betont juristischen Charakter. Ich glaube nicht fehlzugehen, wenn 
ich annehme, daß achtunddreißig von diesen fünfundvierzig hervorragenden Wissenschaftlern reine 
Strafrechtsdogmatil<er sind. Diese Bezeichnung hat selbstverständlich keine abwertende Bedeutung, 
sondern ich möchte nur mit einem passenden Ausdruck ihr Hauptinteressengebiet charakterisieren. 
Mehr als in anderen Ländern wird in Deutschland das dogmatische Studium des Strafrechts mit 
unnachgiebiger Konsequenz und Logik betrieben, so daß sich der Vergleich mit dem Studium des 
Privatrechts aufdrängt. In Deutschland haben die juristischen Fakultäten eine Führungsstellung mit 
einer Schwerpunktbildung im Strafrecht. 

* * * 
Welche Stellung nimmt nun aber die Kriminologie innerhalb des juristischen Studiums ein? 

Vor mehr als fünfundsiebzig Jahren trat Franz von Liszt in seiner denkwürdigen Antrittsvorlesung 
in Marburg mit mächtiger und beredter Sprache dafür ein, das Studium des Strafrechts durch das 
Studium verschiedener kriminologischer Disziplinen, die er unter dem Sammelbegriff der krimina
listischen Hilfswissenschaften zusammenfaßte, zu ergänzen und zu bereichern. 

Er stand mit dieser Forderung unter den deutschen Strafrechtlern und Poenologen jener Zeit 
nicht allein. Es ist interessant festzustellen, daß es gerade Persönlichkeiten aus dem Strafvollzugs
wesen waren, die schon früh Vorschläge in dieser Richtung machten. Eugene de Jagemann, ein 
bekannter Fachmann auf diesem Gebiet, befürwortete an den größeren Universitäten die Einrich
tung von Lehrstühlen für Poenologie und von entsprechenden Fachseminaren, die theoretische 
Lehre mit Beobachtungen und Studien an Strafanstaltsinsassen verknüpfen sollten, sowie die Ein
führung von praktischen Übungen im Gefängnisdienst als obligatorischen Teil der Vorbereitung 
der Referendare auf das Assessorexamen. Die »Deutsche Vereinigung der Gefängnisbeamten« 
empfahl auf ihrer Konferenz im Jahre 1889, an den juristischen Fakultäten Vorlesungen über Straf-
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vollzugskunde zu halten. Auch Dr. Bennecke, Professo für Strafrecht in Gießen, trat in seinem 
Buch Kriminalistik in Hessen, das etwa um die gleiche Zeit erschien, für diesen Vorschlag ein. 

Bereits ein Jahr früher, 1888, war allerdings der berühmte Professor für Strafrecht in Breslau 
M. H. Seuffert viel weiter gegangen, als er erklärte: »Von nun an werden sich Juristen mehr als 
in der Vergangenheit gezwungen sehen, ihre Aufmerksamkeit den Ergebnissen ihrer Tätigkeit 
zuzuwenden, sich mit dem Schicksal derer zu befassen, die sie ins Gefängnis schicken ... Das 
Studium der Verbrechensursachen, Kriminalstatistik, Behandlung des Verbrechers vom anthropo
logischen Standpunkt aus und Strafvollzugskunde in allen ihren Zweigen werden immer mehr im 
Vordergrund stehen. Der Zeitpunkt kann nicht mehr länger aufgeschoben werden, von dem an 
Juristen, ob sie wollen oder nicht, diesen Dingen Beachtung schenken müssen.« 

Im Jahre 1890 hielt der »Internationale Ausschuß für Strafrecht und Strafvollzug« in Petersburg 
seinen vierten Kongreß ab, der insofern denkwürdig war, als er mit dem Todestag von John Howard 
zusammenfiel, der 100 Jahre zuvor in Cherson (Ukraine) gestorben war. Eine der Fragen, die in dem 
Kongreß erörtert wurden, lautete, ob es »ratsam sei, Strafvollzugskunde als Lehrfach einzuführen«, 
und ferner wie dieses Fach mit praktischen Studien zu verbinden sei, ohne die reibungslose Arbeit 
des Gefängnisdienstes zu beeinträchtigen. Es ist bedeutsam, daß alle zu diesem Thema vorgelegten 
Berichte und die aus ihnen resultierenden Diskussionen sowie die abschließenden Empfehlungen 
weit über den Rahmen der ursprünglich vorgesehenen Anliegen hinausgingen. 

Die neuen Aspekte, die den Ausfüh rungen und Beratungen zugrunde lagen, spiegeln sich in 
einem einzigen Zitat eines Referenten wider, der über seine Erfahrungen nach Beendigung seiner 
Rechtsstudien an der Universität folgendes sagte: »Ich hatte gerade die Universität mit dem Examen 
in der Tasche verlassen ... Neben Kenntnissen im römischen Recht brachte ich eine Menge Spezial
kenntnisse im Privat- und Strafprozeßrecht mit sowie in strafrechtlicher Judikatur. Ich trug schwer 
an der Last nützlicher Waffen ... Im Kampf mit der Realität merkte ich jedoch schnell, daß mein 
Gepäck sehr leicht war ... Jeder Schritt machte mir meine Unwissenheit bewußt. Andererseits ent
deckte ich, daß ein Großteil von dem, was ich auf der Universität gelernt hatte, für mich vollkommen 
wertlos war.« 

Die von dem Kongreß einstimmig angenommene Resolution empfahl dringend, an den Univer
sitäten Lehrstühle für Strafvollzugskunde einzurichten; ferner enthielt sie die Empfehlung, dieses 
Fach wie auch allgemein Strafrechtswissenschaft überall besonders zu fördern und praktische Studien 
und Beobachtungen in den Gefängnissen durch verantwortliche Beamte der Justizverwaltung und 
der Strafanstalten durchführen zu lassen. 

In dieser Zeit kamen die Kriminologen (damals unter dem Namen Kriminalanthropologen 
bekannt) zu ähnlichen Schlüssen, die sie auch auf zwei Kongressen zum Ausdruck brachten. Es war 
jedoch vorauszusehen, daß die Auffassung einer halbamtlichen Körperschaft, wie sie der »Inter
nationale Ausschuß für Strafrecht und Strafvollzug« darstellte und der von maßvollen Strafvollzugs
beamten geleitet wurde, mehr Gewicht haben und praktischere Ergebnisse zeitigen würde. Eugene 
de Jagemann, der Führer der offiziellen Delegation Badens auf diesem Kongreß, war Vorsitzender 
der Abteilung, die sich mit diesem speziellen Problem befaßte. Er selbst legte dabei eine gründlich 
durchdachte Schrift vor, um die eingebrachte Resolution zu stützen. 

* * * 
Aber erst von Liszts Erscheinen auf der Bühne des akademischen Geschehens im kaiserlichen 

Deutschland stärkte in besonderem Maße die Bewegung, die eine Reform der Strafrechtsstudien 
anstrebte. Sein Auftreten führte zur Entstehung einer modernen Schule - dem Gegenstück zu der 
von Enrico Ferri in Italien, E. Garc;on und R. Garraud in Frankreich, A. Prins in Belgien, G. H. van 
Harne! in Holland vertretenen -, deren anerkanntes und repräsentatives Oberhaupt von Liszt 

selbst war. 
Diese Schule war einflußreich, überzeugend und von kraftvollem Elan, besonders nachdem 

von Liszt Professor für Strafrecht an der Universität Berlin geworden war. Ein Großteil ihrer Vitalität 
und Durchschlagskraft verdankte sie dem Umstand, daß ihr Programm sehr viel mehr den sozialen 
Nöten und dem politischen Klima entsprach, als es nach der orthodoxen Lehre der Fall war, die in 
Deutschland und auch in Italien von den sog. Klassikern vertreten wurde. Von Liszt lehnte keines-
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wegs das gesamte, von dieser Richtung entwickelte Gedankengut ab. Er und seine Anhänger hielten 
sich in Angelegenheiten des Strafrechts nach wie vor strikt an das Legalitätsprinzip, das von Cesare 
Beccaria verkündet wurde, als er in seinem erstmals im Jahre 1764 veröffentlichten Manifest über 
Verbrechen und Bestrafung gegen die Strafgesetzbücher des ancien regime seine Stimme erhob, die 
in der ganzen Welt ihr Echo fand und die Gründung neuer Systeme der Straf justiz auslöste. 

»Meiner Meinung nach«, schrieb von Liszt, »obgleich es paradox klingen mag, ist das Strafrecht 
die magna charta des Verbrechers ... Durch Jahre hindurch begrüßte ich im Strafrecht die legale 
Einschränkung der Strafgewalt des Staates.« Er erkannte an, daß die spezifische Schwere eines 
Vergehens bei der Strafbemessung zu berücksichtigen sei, daß das Prinzip der strafrechtlichen Ver
antwortung beibehalten werden müsse und daß die Straf justiz nicht durch reine Heil- und Schutz
maßnahmen ersetzt werden könne. Er verschrieb sich auch nicht einer starren, fugenlosen Doktrin, 
die das Verbrechen nur kausal zu erklären versuchte, sondern hielt sich an eine elastische, in der 
Praxis sich bewährende, wenn auch wissenschaftlich nicht sehr weittragende Auffassung, daß das 
Verbrechen als Ganzes ein Produkt aus Umwelteinflüssen und Individualanlagen sei, deren Wechsel
wirkung und Vorrangstellung sich bei den verschiedenen Verbrecherkategorien jeweilig verschiebe. 
Auch glaubte er nicht an die von so vielen wohlmeinenden, aber nur theoretisch denkenden Straf
rechtsreformern vertrete.ne Theorie, daß es so etwas wie einen unverbesserlichen Verbrecher nicht 
gäbe. Diese existieren, erklärte er jedoch, und werden immer existieren, und sobald diese Tatsache 
einmal voll erkannt ist, »kann die Besserungstheorie nicht mehr die alleinige Grundlage unseres 
Strafrechtssystems bilden«. 

Dagegen lehnte er mit leidenschaftlicher Entschlossenheit und Hartnäckigkeit das auf dem 
Vergeltungsgedanken basierende Strafgesetzbuch ab, das zu seiner Zeit in Kraft war. Die Aufgaben 
eines Strafgesetzbuchs bestanden seiner Ansicht nach in dem sozialen Schutz und in der indivi
duellen Verbrechensvorbeugung. Sein Wert und seine Berechtigung sollten letztlich daran gemessen 
werden, ob und inwieweit diese beiden Ziele verwirklicht würden. Es handelt sich bei dieser Auf
fassung um eine utilitaristische Reaktion gegenüber einer metaphysischen Haltung, die ihre höchste 
Steigerung in der bekannten Formulierung Kants fand, die wie folgt lautet: »Bliebe nach einem 
plötzlichen Weltuntergang nur der Henker und ein zum Tode verurteilter Delinquent übrig, so 
verlangt die Gerechtigkeit, daß das Urteil vollstreckt wird.« 

Das Manifest der neuen Lehre kann dem berühmten von Franz von Liszt verfaßten Artikel 
»Der Zweckgedanke im Strafrecht« entnommen werden sowie anderen zwischen den Jahren 1875 
und 1904 geschriebenen Aufsätzen, die in einem bedeutenden Werk (Strafrechtliche Aufsätze und 
Vorträge) im Jahre 1905 zusammengefaßt wurden. Die neue Betrachtungsweise hatte unmittel
baren Bezug auf eine Interpretierung des damals gültigen Strafgesetzbuches und die von Liszt vor
geschlagene Neubearbeitung desselben, wie es sein Lehrbuch des Deutschen Strafrechts zeigt. Im 
Jahre 1881 zum ersten Mal veröffentlicht, setzte es sich sofort als bedeutende Abhandlung über 
dieses aktuelle Thema durch und fand im Ausland viel Beachtung. Noch zu seinen Lebzeiten erreichte 
das Buch 22 Auflagen. Den Klassikern des deutschen Strafrechts wurde damit ein ideologischer Kampf 
angesagt, der ununterbrochen weiterging, bis das nationalsozialistische Regime den Meinungsstreit 
unterband und das Strafrecht zu einem brutalen und unbarmherzigen Instrument seiner eigenen 
Weltanschauung und Vergewaltigungspolitik machte. 

Die Ausdehnung der von Lisztschen Strafrechtslehre auf spezifische Probleme der Verbrechens
bekämpfung kann in der Tätigkeit der »Internationalen Kriminalistischen Vereinigung« verfolgt 
werden, die er unter Mitwirkung von Garc;on, van Hamel und Prins im Jahre 1889 ins Leben rief. 
Der Zweck dieser Vereinigung bestand in der Koordinierung der fortschrittlichen Strömungen, die 
außer in Deutschland in vielen anderen Ländern auflebten, ferner in einem gemeinsamen 
Erfahrungsaustausch, um aufgrund größerer Vergleichsmöglichkeiten Änderungsvorschläge in der 
Strafgesetzgebung mit größerem Nachdruck durchsetzen zu können. Es fanden regelmäßig 
Diskussionen von Fachleuten statt, zunächst innerhalb der etwa 30 nationalen Gruppen, die der 
Vereinigung angehörten, später auch auf internationalen Konferenzen, in denen alle Gruppen ver
treten waren. 

Die zwanzig Bände (1889 bis 1913), welche Berichte, Beratungen und Vorschläge der »Inter
nationalen Kriminalistischen Vereinigung« enthalten, haben nicht nur historische Bedeutung in 
bezug auf die Entwicklung des Strafrechtsgedankens, sondern stellen auch eine sehr wertvolle 
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Informationsquelle dar, die für das tiefere Verständnis der modernen Strafrechtsprobleme und 
ihrer möglichen Lösungen unentbehrlich ist. Wo immer Kriminologie ernsthaft studiert wird, sollten 
diese Bände zur Hand genommen und ausgiebig in Unterricht und Diskussion benutzt werden. 

Von Liszt war kein Kriminologe im Sinne eines Gelehrten, der das Verbrechen nach Ursprung 
und Entwicklung erforscht. Er war vielmehr Kriminalpolitiker, ein Experte im Entwerfen von Pro
grammen der Strafrechtspolitik. Hierin leistete er Unübertreffliches. Er hatte einen sicheren Blick 
für das, was wünschenswert und zugleich praktisch war. Ihm stand die zukünftige Entwicklung der 
Dinge visionär vor Augen. Im Gegensatz zu Enrico Ferri, der so oft extreme strafrechtliche Lösungen 
unter weitgehender Nichtbeachtung des Gleichgewichts zwischen den Rechten des Individuums und 
den Interessen der Gesellschaft, zwischen den tiefwurzelnden Gefühlen der öffentlichen Meinung 
und den logischen Schlüssen pseudowissenschaftlicher Beweise entwickelte, war von Liszt behutsam 
und vorsichtig und mehr zu schrittweisem Vorgehen, zu experimentellen Versuchen geneigt, wenn 
er für neue Maßnahmen der Strafrechts- und Gefängnisreform eintrat. 

Deshalb war sein Reformprogramm aber keineswegs weniger durchgreifend oder sogar zaghaft. 
Um das Moderne und Neue seiner Sicht zu beweisen, mag ein einziges Beispiel genügen: Viele der 
dem englischen Criminal Justice Act aus dem Jahre 1948 zugrunde liegenden Gedanken einschließ
lich derjenigen, die auf die Behandlung krimineller Jugendlicher und geistig anomaler Straffälliger 
Bezug haben, wurden von ihm vor fast einem halben Jahrhundert nicht nur mit bemerkenswerter 
Klarheit erfaßt, sondern auch in speziellen Vorschlägen, die mit der heute geübten Praxis große 
Ähnlichkeit haben, für eine neue Gesetzgebung ausgearbeitet. 

* * * 
Ein so umfangreiches und kühnes Programm der Strafrechtserneuerung machte eine ent

sprechende Reform des akademischen Unterrichts notwendig. Es wäre nutzlos gewesen, seine 
Einführung allein durch öffentliches Polemisieren erreichen zu wollen, während die entsprechenden 
Lehrstühle von Anhängern der klassischen Schule besetzt waren, die den zukünftigen Richtern, 
Staatsanwälten, Strafvollzugsbeamten und leitenden Beamten der Justizministerien aller Länder 
das Evangelium der Erhaltung des status quo verkündeten. Die befürworteten Heilmittel konnten 
nur dann entwickelt und richtig angewandt werden, wenn es gelang, eine Gruppe von akademischen 
Lehrern für die neuen Ideen zu begeistern und sie mit den in Betracht kommenden Problemen 
vertraut zu machen, was wieder mühselige und vielseitige Studien erforderte. 

Im Jahre 1896 bekannte von Liszt offen vor einem größeren Auditorium von Strafrechtlern aus 
Deutschland und dem Ausland, daß er eine Reihe von Jahren hindurch Eingaben an das Preußische 
Ministerium für Öffentliche Erziehung gemacht und auf die Notwendigkeit hingewiesen hätte, an 
juristischen Fakultäten kriminalistische Hilfswissenschaften in Form von wahlfreien Kursen ein
zuführen, die von einem Stab außerordentlicher Professoren geleitet werden sollten. Um eine 
spezialisiertere Form des Unterrichts zu gewährleisten, plante er, den juristischen Fakultäten 
Institute für Strafrechtswissenschaft anzuschließen. Es hat jedoch den Anschein, daß er mit seinen 
Plänen bei dem Ministerium seines Landes nicht sehr weit kam. Aber die Idee und der Wunsch, 
den Umfang des akademischen, strafrechtskundlichen Unterrichts zu erweitern, lagen damals bereits 
in greifbarer Nähe. Wie bereits eingangs angedeutet, beschränkte sich der Angriff auf die klassische 
Schule nicht nur auf Deutschland. Es handelte sich um eine europäische Bewegung, die trotz vor
handener Unterschiede in Lehre und Akzentuierung ein gemeinsames Band einte und Ausdruck 
eines gemeinsamen Strebens war. So war von Liszt gezwungen, Vergleiche darüber anzustellen t 

was anderenorts hinsichtlich der Reform des Strafrechtsstudiums bereits erreicht worden war, um 
von dieser erweiterten Sicht aus die Formel zu finden, deren internationaler Unterstützung er sicher 
sein konnte. 

Im Jahre 1890 setzte er diese Frage auf die Tagesordnung der deutschen Gruppe der» Inter
nationalen Kriminalistischen Vereinigung« in Halle, bei welcher Gelegenheit er ein sehr ermutigen
des Echo fand. Die einzige abweichende Meinung wurde von einem Vertreter der Justiz geäußert, 
der behauptete, daß die Art des Strafvollzugs, ja sogar jegliche nähere poenologische Betrachtungs
weise, nicht Sache des Richters sei. Er solle deshalb nicht besorgt sein, wenn er nichts davon ver
stünde. Das Wesen seiner Tätigkeit sei, wie er es ausdrückte, »rein arithmetisch«. Das, was von 
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einem Richter erwartet werden könne, bestehe darin, daß er einen Fall unter die einschlägigen, 
im Strafgesetzbuch festgelegten Normen bringe und entsprechend das Urteil fälle. Mit einer Aus
nahme schloß sich die Konferenz der Auffassung des Referenten an und billigte eine Resolution, 
in der empfohlen wurde, daß sich diejenigen, die sich der Strafrechtspflege widmen wollen, einer 
theoretischen und praktischen Grundausbildung in der Strafvollzugskunde unterziehen sollten, und 
zwar im letzten Ausbildungsabschnitt, in dem sie zu Richtern, Staatsanwälten oder Verteidigern 
herangebildet würden. Um die überholte Ansicht auszuräumen, daß die Tätigkeit des Richters 
sich auf eine »arithmetische« Rechtsprechung zu beschränken habe, machte von Liszt auf dem 
vierten Treffen der deutschen Gruppe in Gießen (1895) den Vorschlag, einen Probe-Kursus von 
einer Woche Dauer für eine Gruppe von Richtern und anderen im Strafvollzug stehenden Personen 
zu veranstalten. Dieser Kursus sollte eine gezielte Auswahl von Vorlesungen und Diskussionen 
über kriminologische Themen und den Besuch von Strafanstalten umfassen. Die vorgeschlagene 
Neuerung wurde derart positiv aufgenommen, daß das Preußische Justiz- und Innenministerium sie 
aufgriff. Der erste Kursus dieser Art wurde ein Jahr darauf in Berlin mit großem Erfolg abgehalten; 
er dauerte zwei Wochen. 

Wieder war es von Liszt, der die Frage der Ausbildung auch auf die Tagesordnung des sechsten 
Kongresses der »Internationalen Kriminalistischen Vereinigung« in Linz (1895) setzte. In seiner 
Eröffnungsansprache brachte er die optimistische Hoffnung zum Ausdruck, daß in dieser Sache 
sicher eine klare positive Entscheidung des Kongresses zu erwarten sei. Er täuschte sich jedoch. 

Hans Groß hatte auch einen Bericht als Diskussionsgrundlage vorgelegt. Er erwies sich jedoch 
als ein problematischer Verbündeter. Seine Forderung, die beabsichtigte Reform müsse die krimi
nalistischen Disziplinen in den juristischen Studiengang einbeziehen, rief nicht nur starke Opposition 
hervor, sondern ließ sogar Zweifel aufkommen, ob ~ine Reform überhaupt wünschenswert sei. Man 
brandmarkte diese Forderung als Sensationshascherei (»Kriminalroman«, "Kriminalfeuilleton«). 
»Wohin würde das alles führen? - Wo wird die Universität noch enden?« - Mehrere andere, 
gemäßigtere Vorschläge wurden noch gemacht, aber der Groß'sche Bericht hatte eine besorgte 
Voreingenommenheit geschaffen, die trotz seiner persönlichen Intervention auf dem Kongreß nicht 
mehr beseitigt werden konnte. Die Versammlung wollte nicht über eine allgemeine Erklärung des 
Inhalts hinausgehen, daß ein umfangreicheres Studium der Verbrechensursachen, der Verbrecher
kategorien und ihrer Behandlung erstrebenswert sei, daß die Ausbildung auf diesen Gebieten 
zunächst während des eigentlichen Studiums erfolgen sollte, in eingehender Form aber erst, wenn 
sich die Kandidaten in ihrer praktischen Vorbereitung auf ihren zukünftigen Beruf befänden. Kluger
weise verzichtete von Liszt auf den Versuch, die Resolution genauer zu formulieren. Er schlug viel
mehr vor, die weitere Erörterung des Themas auf einen zukünftigen Kongreß zu verschieben. 

* * * 
Der zweite Versuch erwies sich als erfolgreicher, obwohl eine Reihe von Jahren darüber ver

gehen sollte. Der im Jahre 1910 in Brüssel abgehaltene Kongreß nahm eine Resolution an, wonach 
die Reform des juristischen Studiums und der Ausbildung der Richter dringend notwendig sei. Diese 
Resolution wurde auf dem Kongreß in Paris (1912) als eine »Verbesserung der juristischen Aus
bildung« interpretiert, durch die den in der Straf justiz Tätigen ,>die neue Strafrechtspflege auf dem 
Gebiet der Strafwissenschaft« nahegebracht werden sollte. Diese Formulierung bedeutete insofern 
eine gewisse Einschränkung, als nunmehr von einer Anpassung an das herrschende System und nicht 
mehr von einer grundlegenden Umgestaltung desselben die Rede war. Gleichzeitig wurde aber 
beschlossen, das ganze Problem erneut aufzurollen, nicht nur im Zusammenhang mit dem Aus
bildungsgang an den juristischen Fakultäten, sondern auch in bezug auf diejenigen, die ihre 
juristischen Examina bereits abgelegt hatten und bereits in der Gerichtspraxis arbeiteten. 

Professor Joseph Heimberger aus Bonn wurde mit der Aufgabe betraut, einen Bericht auszu
arbeiten, der als Diskussionsgrundlage für den Kongreß in Kopenhagen (1913) dienen sollte. Als 
Vorbereitung hierfür übersandte er den größeren Universitäten und Justizministerien in dreizehn 
Ländern einen geschickt abgefaßten Fragebogen. Er bezog den Bericht von Professor Hübner aus 
Bonn, den dieser über ein ähnliches Thema dem 7. Internationalen Kongreß für Kriminalanthropolo
gie in Köln (1911) vorgelegt hatte, in seine Arbeiten mit ein. Er verwertete gleicherweise die äußerst 
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interessante Diskussion über die Bedeutung einer psychologischen Ausbildung von Juristen. Diese 
Diskussion erfolgte auf dem 31. Treffen deutscher Juristen im Jahre 1912. Er berücksichtigte dabei 
besonders die Berichte des Psychologieprofessors W. Stern und des Strafrechtlers H. Gerland. 

Obwohl Professor Heimberger keine unmittelbaren Erhebungen in den genannten Ländern 
durchführte, so brachte er dennoch einen informatorisch sehr wertvollen und nüchternen Überblick 
mit einer Reihe von speziellen Vorschlägen zustande. Es war der erste Bericht dieser Art. Zusammen 
mit den ausführlichen und vielseitigen Diskussionen, die auf dem Kongreß in Kopenhagen statt
fanden, stellte er einen wichtigen Beitrag zur Klärung aller strittigen Gedanken dar - einen Beitrag, 
der von einer repräsentativen, Autorität verkörpernden Gruppe von Experten geleistet wurde. 

Die von dem Kongreß einmütig angenommene Resolution war von Henri Jaspar, dem bel gi
schen Vertreter, klug formuliert worden: »Der Kongreß stellt fest, daß weitere wesentliche Fort
schritte in der beruflichen Ausbildung der Richter anzustreben sind, die in der Strafrechtspraxis tätig 
sind. Er drückt den Wunsch aus, daß diese Ausbildung an den Universitäten auf die strafrechtlichen 
Hilfswissenschaften ausgedehnt werden möge, ohne das allgemeine Studium zu vernachlässigen, 
das von wesentlicher Bedeutung ist.« 

Der hin und wieder gebrachte Vorschlag, daß die Universitäten eine getrennte Ausbildung für 
Strafrecht und Privatrecht vorsehen sollten, wurde abgelehnt. Das Privatrecht wurde als ein wesent
licher Teil der allgemeinen Ausbildung des Juristen anerkannt, selbst unter der Voraussetzung, daß 
er sich später für eine Spezialisierung im Strafrecht entscheiden sollte. Dagegen wurde die Not
wendigkeit einer Ausbildung in mehreren kriminologischen Disziplinen innerhalb des juristischen 
Studiums vorbehaltlos für alle bejaht. Die Einrichtung von kriminologischen Instituten innerhalb der 
Fakultäten wurde begrüßt, ihre Zusammenarbeit mit größeren Polizeiämtern als sehr wünschens
wert angesehen. 

Obwohl keine endgültigen Beschlüsse erzielt wurden, wurde eine weitere wichtige Unter
scheidung zwischen kriminologischer Vorbildung, Ausbildung und Fortbildung herausgearbeitet. 
Demnach sollte die Vorbildung an der juristischen Fakultät erfolgen. Die Ausbildung, mit speziel
lerem Charakter, sollte den Juristen vorbehalten bleiben, die ihre Universitätsstudien beendet hatten 
und an den Gerichten arbeiteten, um sich auf die weiteren Prüfungen für die Laufbahn des Richters, 
Staatsanwaltes oder Verteidigers vorzubereiten. Die Fortbildung war für bereits in der Strafpflege 
tätige Juristen gedacht, denen es in kurzen, von Zeit zu Zeit sich wiederholenden Kursen ermöglicht 
werden sollte, sich über die wesentlichsten Fortschritte in der Kriminologie zu unterrichten. Weder 
auf dem Kongreß in Linz noch dem in Kopenhagen war die überwiegende Meinung der Kongreß
teilnehmer für eine Spezialisierung des Rechtswesens. Auch in dem Deutschland von heute würde 
dieser Gedanke nicht viel Anklang finden. 

* * * 
Von Liszt war mit den Ergebnissen der Beratungen sehr zufrieden. Er arbeitete unverzüglich 

Spezialvorschläge aus. Zusammen mit Dr. Lindau und Professor Strasmann legte er dem Preußischen 
Justizministerium, dem Preußischen Innenministerium und dem Preußischen Ministerium für 
Öffentliche Erziehung ein ins einzelne gehendes Memorandum auf der Grundlage der auf dem 
Kongreß in Kopenhagen gefaßten Beschlüsse vor und bat um deren Berücksichtigung. Zu diesem 
Zeitpunkt hatte von Liszt den Höhepunkt seiner akademischen Laufbahn erreicht. Er war Dekan der 
juristischen Fakultät der Universität Berlin und gab eine wahlfreie, aber bemerkenswert gut besuchte 
Vorlesung in Strafrechtspolitik, während er in seinen eigentlichen Strafrechtsvorlesungen mehr auf 
strafrechtliche Probleme einging. Er hatte ferner ein strafrechtswissenschaftliches Seminareingerichtet, 
das er in ein Universitätsinstitut umwandelte. Seiner Initiative war weiterhin eine Spezi-albibliothek 
zu verdanken, die die beste ihrer Art in Europawar. Viele begabte junge Studierende wurden in 
sein Institut aufgenommen und stellten unter seiner Anleitung wertvolle Monographien zusammen. 
Er pflegte mit dem gerichtsmedizinischen Institut und dem Polizeipräsidium - besonders mit den 
Abteilungen für Verbrechensermittlung und Verbrechensregistrierung - engen Kontakt. Innerhalb 
der juristischen Fakultät selbst hatte er seine Position besonders stark ausgebaut, denn die» Inter
nationale Kriminalistische Vereinigung« und ihre deutsche Gruppe bemühten sich sehr, die Ent
wicklung im Auge zu behalten, um zu verhindern, daß das Strafrecht gegenüber dem Privatrecht im 
Rahmen des Rechtsstudiums in eine zweitrangige Rolle gedrängt wurde.-
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Wieder war es Hans Groß, der die Aufgabe insofern erschwerte, als er diesmal die Idee eines 
Nationalen Instituts für Strafrechtswissenschaft für ganz Deutschland zur Diskussion stellte. Dies hielt 
von Liszt für unzweckmäßig und zur damaligen Zeit nicht für wünschenswert, obgleich er diese 
Möglichkeit für die Zukunft nicht ausschloß. Im ganzen aber waren die Aussichten für eine grund
legende Reform des Rechtsstudiums günstig. Die von der »Internationalen Kriminalistischen 
Vereinigung« in Kopenhagen gemachten Vorschläge wurden von den führenden deutschen Fach
zeitschriften aufgegriffen. Hans von Hentig und Hans Schneickert prüften sie eingehend und 
erweiterten sie in mehreren wertvollen Einzelheiten, um sie den Erfordernissen ihres Landes anzu
passen. Inzwischen entwickelte Gustav Aschaffenburg die Idee, den Universitäten Kliniken an
zuschließen, in denen die Probleme des Verbrechens im team-work, und zwar von einem Psychiater, 
einem Psychologen und einem Juristen aus der Strafrechtspraxis und des Strafvollzugs, erforscht 
werden sollten. Aber der erste Weltkrieg brachte leider die Ausführung aller dieser Vorhaben zum 
Stillstand. 

Die »Internationale Kriminalistische Vereinigung« fiel dem Krieg zum Opfer. Die großen 
Persönlichkeiten der Vergangenheit - von Liszt, Garc;on, Prins und van Hamel - waren in der auf 
die Einstellung der Feindseligkeiten folgenden Zeit nicht mehr unter den Lebenden. Die Vereinigung 
zerfiel in zwei Gruppen, deren eine von den Deutschen und Österreichern gebildet wurde. Auf dem 
ersten Kongreß der neuen österreichisch-deutschen Gruppe, der im Jahre 1925 in Innsbruck statt
fand, wurde noch einmal »die Reform des Strafrechtsunterrichts« auf die Tagesordnung gesetzt; 
jedoch war das Ergebnis der Beratungen recht enttäuschend. Gewiß, die angenommene Resolution 
betonte die Notwendigkeit, dem Unterricht in Kriminologie dieselbe Bedeutung zu geben wie dem 
im Strafrecht; ferner wurde auf das Erfordernis hingewiesen, daß die in der Strafrechtspflege tätigen 
Personen sich in diesem Fach einer Prüfung unterziehen müßten. Aber es kam zu keiner starken, 
richtungweisenden Initiative. Auch wurde die Einrichtung von kriminologischen Instituten oder 
einer entsprechenden kriminologischen Forschung nicht erörtert. Verglichen mit dem Kongreß in 
Kopenhagen und mit den durch von Liszt gegebenen Impulsen war es ein Rückschritt. Dasselbe muß 
auch von dem Kongreß der deutschen und österreichischenjuristen gesagt werden, der imJahre1921 
in Salzburg zusammentrat - trotz der drei Hauptberichte, die als Beratungsgrundlage eingereicht 
wurden. Die Resolution, die schließlich nach zähflüssigen Diskussionen zustande gebracht wurde, 
war in gewisser Hinsicht sogar unbedeutender als die 30 Jahre vorher von der »Internationalen 
Kriminalistischen Vereinigung« in Linz angenommene, als die Neuheit des Beratungs-Gegenstandes 
noch eine vorsichtige und informative Stellungnahme rechtfertigte. Die Frage nach dem Verhältnis 
des Strafrechts zur Kriminologie schien weiter denn je zuvor von einer Beantwortung entfernt zu sein. 

* * * 
Wie liegen die Dinge zur Zeit? 
An einigen wenigen juristischen Fakultäten hat die Kriminologie einen vielversprechenden 

AnfaAg genommen und wird verhältnismäßig umfassend und systematisch gelehrt. So steht z. B. 
den angehenden Juristen an der Universität Freiburg ein vielseitiges Lehrprogramm für Kriminologie 
mit einer großen Anzahl von Vorlesungsstunden (ca.120) zurVerfügung. Der Lehrstoff ist in mehrere 
in sich abgeschlossene Vorlesungen unterteilt, wovon jede ein begrenztes und dennoch zentrales 
kriminologisches Thema behandelt, z. B. Einführung in die Kriminologie, Straftätergruppen, Krimi
nologie der Jugendkriminalität, Behandlung jugendlicher Rechtsbrecher, Strafensystem und Straf
vollzugskunde. Nicht alle Themen werden in jedem Jahr behandelt, sondern es werden in jedem 
Semester ein oder zwei Themen ausgewählt. Diese Auf teilung des Lehrstoffes in kleinere Einheiten 
halte ich für eine ausgezeichnete Lösung, weil allgemeine, allumfassende Kurse in Kriminologie bei 
dem Umfang und der Verzweigtheit des Stoffes oberflächlich und vag werden müssen. 

Ein anderes Beispiel: In der juristischen Fakultät der Universität Hamburg sind in jedem zweiten 
Semester Vorlesungen mit je zwei Wochenstunden über Kriminologie, Kriminalpolitik, Kriminal
psychologie und Gerichtspsychologie sowie je eine Wochenstunde für Strafvollzugskunde angesetzt. 
Außerdem wird in jeder zweiten Woche ein zweistündiges Seminar in Gerichtspsychiatrie und in 
Jugendrecht und Jugendfürsorge abgehalten. In Hamburg wie in Freiburg - wo übrigens auch 
Gerichtspsychiatrie in den Lehrplan aufgenommen worden ist - ist dieses etwas großzügigere, 
nicht dogmatische Vorgehen im Studium der Phänomene des Verbrechens und der Strafe auf dem 
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besten Wege, sich zu einer wechselvollen und dennoch homogenen Einheit akademischer Aus
bildung zu entwickeln. 

So ermutigend derartige Entwicklungen zweifellos sind, so geben sie dennoch Anlaß zu 
mehreren Einschränkungen. Erstens sind sie noch eher die Ausnahme als die Regel. Zweitens 
werden sie unter Bedingungen durchgeführt, vor denen die begabtesten, fleißigsten und 
unerschrockensten Kriminologen zurückschrecken würden. Ich darf dies unter Hinweis auf die 
soeben erwähnten beiden Universitäten etwas näher erläutern. 

In Freiburg hat mein ausgezeichneter Kollege Professor Dr. Thomas Würtenberger die Haupt
last des Unterrichts in Kriminologie zu tragen. Der Umfang der Aufgabe würde - und sollte - unter 
allen Umständen die ungeteilte und ausschließliche Aufmerksamkeit eines Lehrers beanspruchen. 
Professor Dr. Würtenberger muß aber noch einen großen Teil des Unterrichts über Strafrecht und 
Strafprozeßrecht übernehmen. Außerdem hat er administrative und andere Pflichten zu erfüllen, 
die auf ihn in seiner Eigenschaft als Direktor des Instituts für Kriminologie und Strafvollzugskunde 
entfallen. Große Bewunderung empfinde ich auch für das ausgezeichnete Wissen und den Enthu
siasmus von Professor Dr. Rudolf Sieverts in Hamburg. Aber auch von ihm wird als Inhaber eines 
Lehrstuhles erwartet, daß er über »Strafrecht, Kriminologie, Kriminalpolitik, Strafvollzugskunde und 
Jugendkriminalrechtspflege« Vorlesungen und Übungen abhält. 

Zwar besteht in bei den Fällen ein weiterer regulärer Lehrstuhl, dessen Inhaber im Unterricht 
über Strafrecht und verwandte Gebiete wichtige Aufgaben zu erfüllen hat. Trotzdem ist man ver
sucht, unter Verwendung eines beziehungsreichen deutschen Ausdruckes zu sagen, daß die Förderer 
des Studiums der Kriminologie in den juristischen Fakultäten als »Mädchen für alles« angesehen 
werden. Ergänzend darf ich noch darauf hinweisen, daß in Freiburg und Hamburg die den beiden 
Professoren zur Verfügung stehenden wissenschaftlichen Hilfskräfte zahlenmäßig äußerst gering 
sind. Hamburg hat nur einen Privatdozenten und sonst nur zeitweise arbeitende Assistenten, die 
dabei sind, ihr eigenes juristisches Studium abzuschließen. 

Aus Gründen der Ehrlichkeit darf auch nicht verschwiegen werden, daß Professoren des Straf
rechts im Unterricht gern solche Fragen behandeln, an denen sie selbst stark interessiert sind. Fragen 
nach dem Zweck der Strafe, den verschiedenen Straftätergruppen, den besten Methoden zu ihrer 
Behandlung und den möglichen Veränderungen im Geisteszustand eines Verbrechers sowie dem 
Einfluß, den diese auf seine Verantwortlichkeit haben könnten, werden noch Gegenstand ein
gehenderer und ausführlicherer Betrachtungen sein. Was in Deutschland als die kriminalpolitischen 
Aspekte bezeichnet wird, wird dann im Rahmen des Strafrechtsunterrichts erörtert. Manchmal geht 
ein Professor sogar so weit, daß er eine unabhängige Reihe von Vorlesungen in Kriminologie oder 
Kriminalpolitik gibt. So verfahren z. B. Professor Hellmuth von Weber in Bonn, den ich das Ver
gnügen hatte, unmittelbar nach dem Kriege in Cambridge zu begrüßen, sowie Professor Hellmuth 
Mayer in Kiel und Professor Karl Peters in Münster. 

An den Universitäten Mainz und Göttingen ist es zur Praxis geworden, in der akademischen 
Welt anerkannte Experten (auch solche des Justizministeriums) , die auf kriminologischem oder straf
rechtlichem Gebiet besonders hervorgetreten sind, mit außerplanmäßigen Professuren zu betrauen 
und sie innerhalb der juristischen Fakultät über ihre Spezialgebiete Vorlesungen halten zu lassen. 
Eine solche Entwicklung ist sehr zu begrüßen. 

Nicht weniger wertvoll ist die ziemlich weitverbreitete Übung, sowohl für Juristen als auch für 
Mediziner Vorlesungen über Gerichtspsychiatrie durch einen Professor der Psychiatrie durchführen 
zu lassen. Es ist höchste Zeit, daß dieses Fachgebiet nicht mehr - wie bisher - als ein Teilgebiet der 
Gerichtsmedizin betrachtet wird. 

Im Gegensatz zu diesen Anzeichen eines erwachenden Interesses für die Kriminologie in den 
Rechtsfakultäten ist es merkwürdig, mit welcher erstaunlichen Gleichgültigkeit die Kriminologie in 
den sozialwissenschaftlichen Fakultäten behandelt wird. Dies trifft selbst für den Teil der Krimi
nologie zu, der sich mit dem Studium der Verbrechenserscheinungen im Zusammenhang mit der 
Soziologie, der sog. Kriminalsoziologie, befaßt. Professor Peter Heintz in Köln hält allerdings alle 
zwei Jahre (mit zwei Wochenstunden im Semester) eine Vorlesung über Kriminalsoziologie. Das 
allseits bekannte Interesse von Professor Rene König, ebenfalls in Köln, an diesen Fragen zeigt sich 
in den Veröffentlichungen der Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie. Trotz dieser 
Einzelbeispiele fehlt das Fach »Kriminologie« im Lehrplan der sozialwissenschaftlichen Fakultäten 
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völlig. Wie ich erfahren habe, gibt es auch keinen Professor der Soziologie, der es zum Haupt
gegenstand seiner Arbeit gemacht hat. Dies ist sehr bedauerlich. 

* * * 
Zurück zu den juristischen Fakultäten. Als erstmals vor mehr als einem halben Jahrhundert 

und dann noch einmal in den 1930er Jahren einflußreiche Persönlichkeiten in akademischen 
juristischen Kreisen Deutschlands die Forderung aufstellten, den kriminologischen Disziplinen 
innerhalb des traditionellen Lehrplans der juristischen Fakultäten den ihnen gebührenden Platz 
einzuräumen, stießen sie auf heftigen Widerstand. Man befürchtete, daß dadurch im Laufe der Zeit 
der für eine richtige Ausbildung des zukünftigen Juristen als so wesentlich erachtete Unterricht im 
Strafrecht beeinträchtigt werden könnte. 

Aber wie ist die tatsächliche Lage? Bei der überwiegenden Mehrheit der Fakultäten befaßt 
sich der Unterricht im Strafrecht noch ausschließlich mit der juristischen Substanz des Strafrechts. 
Interesse an der Kriminologie ist Sache des einzelnen; es findet nur schwache Unterstützung und 
wenig offizielle Anerkennung. Allenthalben ist Kriminologie ein Fach, das sein Dasein mit anderen 
Wahldisziplinen zu teilen hat. In den wenigen Fällen, in denen ein Lehrgang intensiver und 
systematischer angelegt ist, wird er von Lehrern geleitet, die infolge Arbeitsüberlastung nicht in der 
Lage sind, sich ihm ausschließlich zu widmen. An keiner der Fakultäten ist bisher ein regelrechter 
Lehrstuhl für Kriminologie eingerichtet worden, wenngleich vor ganz kurzer Zeit mit der Ernennung 
von Professor Dr. Dr. H. Leferenz in Heidelberg zum Extraordinarius, dem einzigen in Deutschland, 
was sich allerdings gegenüber 38 regulären Professoren für Strafrecht sehr bescheiden ausnimmt, 
ein Anfang gemacht wurde. Abgesehen von dieser Ausnahme sind bisher noch keine effektiven 
Anstrengungen gemacht worden, die Heranbildung fachmännischer akademischer Kriminologen 
dadurch sicherzustellen, daß man begabte junge Leute ermutigt hätte, ein rein kriminologisches 
Thema für ihre Habilitation zu wählen und die Laufbahn als Privatdozent in dieser Disziplin ein
zuschlagen, die bislang noch nicht als eigenes Habilitationsfach anerkannt worden ist. 

Das vordringlichste Problem, das gelöst werden muß, besteht daher darin, der Kriminologie 
die ihr zukommende Stellung innerhalb der Strafrechtspflege zu verschaffen, damit sie als Wissen
schaft einen sichtbaren Beitrag im Rahmen der akademischen Studien zu leisten vermag. 

* * * 
Solange die Kriminologie nicht in dem ihr zukommenden Maße gelehrt wird, muß vieles, das 

über dieses Gebiet geschrieben wird, oberflächlich bleiben, sich wiederholen und in der Wirkung 
nutzlos sein. Solange darüber hinaus keine regelmäßige solide empirische Forschung betrieben 
wird, muß auch der Unterricht abstrakt und flach bleiben. Dadurch aber wird der Fortschritt in 
der Kriminologie, den er zu fördern vorgibt, nur verhindert. Die Verbindung zwischen Lehre und 
Forschung ist eng und wechselseitig. Forschung in der Kriminologie erfordert aber im Gegensatz 
zur Forschung im Strafrecht eine zentrale Forschungsstätte, gemeinsame Anstrengungen und einen 
wohlvorbereiteten Plan für eine geduldige Forschungsarbeit mit ausreichenden, doch keineswegs 
extravaganten finanziellen Hilfsmitteln. 

Es gibt in Deutschland mehrere Institutionen, die auf den ersten Blick die Funktionen einer 
derartigen Forschungsstätte zu erfüllen scheinen: 

das Kriminalwissenschaftliche Institut der Freien Universität Berlin, 
das Kriminologische Seminar der Universität Bonn, 
das Institut für Kriminologie und Strafvollzugskunde der Universität Freiburg, 
das Seminar für Strafrecht und Kriminalpolitik der Universität Hamburg, 
das Kriminologische Seminar der Universität Kiel, 
das Kriminalwissenschaftliche Institut der Universität Köln und 
das Institut für Strafprozeß und Strafvollzug der Universität Münster. 

Diese in alphabetischer Reihenfolge der Universitäten aufgestellte Liste erhebt keinen Anspruch 
auf Vollständigkeit, enthält aber trotzdem alle führenden Institute. Sie und auch die an ihrer Spitze 
stehenden hervorragenden Professoren sind allgemein wohlbekannt. 
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Abgesehen von dem von Professor Hans-Heinrich Jescheck in Freiburg geleiteten Institut, das 
eine Funktion eigener Art - hauptsächlich auf dem Gebiet des vergleichenden Strafrechts - ausübt, 
gelten die folgenden Feststellungen im allgemeinen für alle: Sie sind fraglos sehr wertvolle Ein
richtungen, und wenn man die ihnen zur Verfügung stehenden äußerst bescheidenen Mittel berück
sichtigt, dann muß man den Professoren, die ihnen vorstehen, sowie der Hingabe ihrer Mitarbeiter 
wärmste Anerkennung aussprechen. Sie befinden sich auf einem vorgeschobenen Posten, von dem 
aus die größeren Aspekte der Kriminalwissenschaft berücksichtigt werden können. Sie sind auch in 
der Lage, Doktoranden bei der Anfertigung von Dissertationen über kriminologische Themen 
anzuleiten, in Seminargesprächen Diskussionen über ausgewählte Themen der Kriminalwissenschaft 
herbeizuführen und spezielle kriminologische Büchereien aufzubauen. 

Wenn sie nicht gewesen wären, wäre der Unterricht über das dogmatische Strafrecht farblos 
und wirklichkeitsfremd geblieben. Die unter Anleitung der Professoren von Weber, Sieverts, 
Würtenberger und Jescheck entstandenen Monographien über kriminologische Teilfragen sind 
Beweis für das anhaltende Interesse, das sie bei Generationen junger Juristen, die in ihren Arbeiten 
über den rein juristischen Bereich des Strafrechts hinaus tätig sein wollten, gefunden haben. 

Die vorhandenen Fachbibliotheken sind natürlich ihrer Größe nach verschieden. Es ist jedoch 
befriedigend festzustellen, daß der Katalog der Bücher des unter der Leitung von Professor Peters 
stehenden Instituts in Münster einen Bestand von über 4500 Büchern aufweist; weiter, daß die gut 
ausgewählte Sammlung des Instituts in Freiburg etwa 6500 Veröffentlichungen über alle die Gebiete 
umfaßt, die Professor Würtenberger als die Grundwissenschaften der Kriminologie bezeichnet. 

Dennoch kann keines dieser Zentren als kriminologisches Institut im eigentlichen Sinne des 
Wortes aufgefaßt werden und keinesfalls als Forschungsinstitut. Man könnte sie eher als »erweiterte 
Seminare« bezeichnen. Die Stärke ihrer Lehrkörper ist wirklich sehr bescheiden: auf je einen 
Professor entfallen ein Assistent, der zudem noch meist mit seiner Habilitationsschrift beschäftigt ist, 
um Privatdozent zu werden, eine Sekretärin und ein oder zwei nur beschränkt zur Verfügung 
stehende Mitarbeiter, die nicht den Rang eines Universitätsassistenten haben und als wissenschaft
liche Hilfskräfte bezeichnet werden. Generell gilt, daß die Institute nicht über genügend Mittel ver
fügen, um die empirische Forschung so zu betreiben, wie es nötig wäre. Die Folge davon ist, daß 
weder die Zentren noch die in ihnen wirkenden Wissenschaftler in der Lage sind, die Unter
suchungen vom Grundsätzlichen her zu fördern. 

Der reguläre Jahreshaushalt des Bonner Seminars beträgt etwa 8000,- DM (660.- f), der des 
Freiburger Kriminologischen Instituts 5000,- DM (420.- f). Das Institut in Münster und das Seminar 
in Hamburg scheinen etwas glücklicher dran zu sein; sie verfügen über 10000,- DM (835.- f) bzw. 
15000,- DM (1250.- f). Wer sich einigermaßen auskennt, weiß, daß diese mageren Mittel gerade 
ausreichen, um die Bücherei zu erhalten und die allgemeinen Verwaltungsunkosten zu decken. 

Derartige Verhältnisse schließen naturgemäß die Ei,nstellung und Ausbildung eines geeigneten 
Stabes älterer Forscher aus. Das kann aber von nachteiligem Einfluß für die kriminologischen 
Forschungsarbeiten im allgemeinen und ebenso für das Niveau von Dissertationen sein. Die meisten 
Dissertationen basieren auf einem ziemlich stereotypen Vorgehen. Sie untersuchen aufgrund einer 
Reihe von Akten die Erscheinungsformen eines bestimmten Verbrechens oder das Verhalten einer 
bestimmten Gruppe von Straftätern innerhalb eines bestimmten Bereichs. In diesem begrenzten 
Rahmen haben sie sicherlich ihren Wert, doch sind sie in der Regel weder der Methode nach noch 
hinsichtlich des Untersuchungsbereichs weit genug abgesteckt. 

Nach dem bisher Gesagten dürfte es nicht vermessen sein festzustellen, daß die bemerkens
werten Leistungen der genannten verschiedenen Universitätszentren, die trotz der geschilderten 
äußerst beschränkten Möglichkeiten erzielt wurden, in sehr überzeugender Weise dartun, daß ihnen 
für die Zukunft - und dies schon bald - eine unvergleichlich größere Bewegungsfreiheit eingeräumt 
werden sollte. 

* * * 
Zwei Institutionen in der Bundesrepublik verdienen allerdings besondere Erwähnung. Obwohl 

ihre primäre Aufgabe nicht das Studium der Kriminologie ist, tragen sie doch zu seiner Entwicklung 
bei. Sie sind in ihrer Art für die Bundesrepublik beispielhaft. Es handelt sich um das Institut für Aus
ländisches und Internationales Strafrecht an der Universität Freiburg und das Bundeskriminalamt 

in Wiesbaden. 
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Das erstgenannte Institut wurde im Jahre 1938 von dem verstorbenen Professor Adolf Schönke 
gegründet, der zur damaligen Zeit Professor für Strafrecht und Strafprozeßrecht in Freiburg war. 
Seine Nachfolge als Professor und Leiter des Instituts trat im Jahre 1954 Professor Dr. Hans-Heinrich 
Jescheck an. Ursprünglich ausschließlich als Universitätszentrum gedacht, wurde das Institut in 
diesem Jahr von Grund auf reorganisiert und vor allem in seinen Mitteln vermehrt, um die Arbeit 
auf eine breitere Grundlage stellen zu können. 

Das Institut arbeitet hauptsächlich auf dem Gebiet des Strafrechts mit ähnlicher Zielsetzung 
wie die bekannten Max-Planck-Institute für Ausländisches und Internationales Privatrecht (Ham
burg) und für Öffentliches und Internationales Recht (Heidelberg). Es wurde in eine unabhängige 
Gründung umgewandelt, die von drei Stellen unterhalten wird: Von der Bundesrepublik Deutsch
land, vertreten durch den Bundesminister der Justiz, dem Land Baden-Württemberg, vertreten durch 
seinen Kultusminister, und der Universität Freiburg. Der Direktor des Instituts muß eine Professur 
an der juristischen Fakultät der Universität Freiburg innehaben; er wird von den drei Vertretern 
ernannt. Alle Einrichtungen und Hilfsmittel des Instituts stehen Studenten und Doktoranden der 
Universität zur Verfügung. Eine Trennung von Universität und Institut wird weder für durchführbar 
noch für wünschenswert gehalten. 

Nichtsdestoweniger werden vom Bund und dem Land Baden-Württemberg die Hauptmittel 
bereitgestellt. Sie betragen 3700.- f. bzw. 2500.- f., wobei das Land Baden-Württemberg noch die 
Gehälter für mehrere Mitglieder des Mitarbeiterstabes aufzubringen hat. Der Unterhaltsbeitrag von 
Bund und Land ist fast dreimal so groß wie der, den die Universität beisteuert. Das Gesamtbudget 
des Instituts beläuft sich auf 10000.- f.. In diesem Betrag ist das Professorengehalt des Direktors 
noch nicht einbegriffen. Kein kriminologisches Institut des Kontinents hat auch nur annähernd ver
gleichbare Mittel aufzuweisen. 

Das Institut entfaltet keine eigene Lehrtätigkeit; es treibt auch keine eigene empirische 
Forschung. Seine Aufgaben sind die eines Informationszentrums, in dem die Entwicklungen auf 
dem Gebiet des Strafrechts nicht nur in Deutschland, sondern auch im Ausland ständig verfolgt 
werden. Anfragen von Behörden, Wissenschaftlern oder anderen Personen kreisen werden laufend 
beantwortet, bei geplanten Gesetzes- oder Strafrechtsreformen werden Memoranden ausgearbeitet, 
für die deutsche Übersetzung, Kommentierung und Veröffentlichung von ausländischen Gesetzen 
und Verordnungen wird Sorge getragen, Gemeinschaftsarbeiten über besonders interessante straf
rechtliche Themen werden gefördert, deutsche und ausländische Doktoranden und Gelehrte werden 
in ihren wissenschaftlichen Arbeiten unterstützt, in der Zeitschrift für die gesamte Strafrechtswissen

schaft werden regelmäßig vergleichende Rechtsdarstellungen veröffentlicht, die Herausgabe guter 
deutscher Monographien und Dissertationen wird als eine besonders wichtige Aufgabe angesehen. 

Die Haupttätigkeit des Mitarbeiterstabes besteht in dem Sammeln von deutschen und aus
ländischen Büchern und Zeitschriften - eine Arbeit, die sehr gründlich und erschöpfend durch
geführt wird. Für diese Bücher wird der größte Teil der dem Institut zur Verfügung stehenden 
Geldmittel aufgebraucht. Auf Regalen sind bis jetzt - nach Herkunftsländern geordnet - etwa 
30000 Bücher und 180 Fachzeitschriften untergebracht. Sie sind nach einem sorgfältigen Klassifi
kationssystem katalogisiert. Drei Ganztags- und vier oder fünf Halbtagsassistenten sind mit dieser 
Katalogisierung befaßt. Die Fülle des anfallenden Materials und seine Mannigfaltigkeit würde die 
doppelte Anzahl von Hilfskräften rechtfertigen. Eine Intensivierung der Arbeit könnte dadurch 
erfolgen, daß die qualitative Auswahl noch mehr in den Vordergrund gestellt würde, um in Ver
bindung mit einer kleinen Gruppe von hochqualifizierten Fachkräften die vergleichenden straf
rechtswissenschaftlichen Forschungen zu betreiben. Nichtsdestoweniger handelt es sich bei dem 
Freiburger Institut um ein in seiner Art hervorragendes Zentrum der Wissenschaft, dessen Struktur 
und Funktionen einmalig sind. 

* * * 
Die Selbständigkeit und die strukturellen Unterschiede der verschiedenen Länder der Bundes

republik spiegeln sich auch in den Aufgaben und der Organisation ihrer Polizei wider. Die Ver
brecher dagegen halten sich weder an diese Ordnungsprinzipien noch an Ländergrenzen. Sie 
operieren vielmehr auf nationaler und internationaler Ebene. Aus diesem Grunde waren im Hin
blick auf eine erfolgreiche zentrale Verbrechensbekämpfung Kompromißlösungen erforderlich, die 
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zwar die Hoheitsbefugnisse der Länder nicht antasten, der Polizei aber dennoch die Arbeitsgrund
lagen geben, die in allen Ländern gleicherweise anwendbar sind. 

Dies ist ein objektives und dringendes Bedürfnis. Schon im Jahre 1922 wurde der Versuch 
gemacht, eine engere Zusammenarbeit und eine gewisse Koordinierung zwischen den Polizei
kräften der verschiedenen Länder Deutschlands auf gesetzlicher Grundlage (mit einem entsprechen
den Polizeiapparat) herbeizuführen. Das diesbezügliche Gesetz (Reichskriminalpolizeigesetz vom 
21. 7.1922 - RGB!. 1922, S. 593) wurde zwar vom Reichstag beschlossen und verkündet; es trat 
jedoch nie in Kraft, weil einige Länder es sabotierten. So blieb es zum Schaden der deutschen Polizei 
dem nationalsozialistischen Regime vorbehalten, eine entsprechende Reform im Jahre 1936 durch
zuführen. Nach Kriegsende erfolgte eine allgemeine Dezentralisierung, die der von den Polizei
behörden angestrebten Entwicklung in bezug auf eine Ausdehnung ihres gesamten Aktionsbereiches 
auf nationaler Ebene ein Ende setzte. 

Im Jahre 1949 kamen wieder national notwendige Gesichtspunkte zur Geltung. Die Bundes
regierung wurde mit gesetzgeberischen Befugnissen ausgestattet, um eine engere Zusammenarbeit 
der Länder mit dem Bund und umgekehrt auf dem Gebiet der Verbrechensbekämpfung sicher
zustellen. Das in Wiesbaden errichtete Bundeskriminalamt ist ein Teilergebnis dieser immer wieder 
hinausgezögerten Reform. 

Bei dem Bundeskriminalamt in Wiesbaden handelt es sich um einen umfangreich gegliederten 
Organismus mit vielen lebenswichtigen Funktionen. Eine Verbrecherkartei, eine nach dem modus 
operandi und anderen markanten Merkmalen geordnete Straftatenkartei, Karteien für Verdachts
fälle, Rauschgiftsüchtige, internationale Rechtsbrecher, vermißte Personen, gewisse Kategorien von 
gestohlenen oder auf andere Weise abhanden gekommene Gegenstände, ein Laboratorium für 
naturwissenschaftlich-technische Untersuchungen und vieles andere mehr sind wesentliche Bestand
teile dieser zentralen Bundesbehörde. Die Herausgabe des Deutschen Fahndungsbuches und des 
Bundeskriminalblattes sowie die Zusammenarbeit mit der Internationalen Kriminalpolizeilichen 
Organisation (Interpol) sind ebenfalls Aufgaben des Amtes. In enger Koordination mit den Leitern 
der landeskriminalämter werden Richtlinien für die kriminalpolizeiliehe Verbrechensbekämpfung 
verfaßt, die nach einem bestimmten Modus in allen Bundesländern in Kraft treten. Exekutiv wird 
das Bundeskriminalamt tätig, wenn der Bundesminister des Innern es aus schwerwiegenden Gründen 
anordnet oder ein Land darum ersucht. 

Diese Aufzählung der Wirkungsmöglichkeiten des Bundeskriminalamtes ist keineswegs 
erschöpfend. Dennoch soll es dabei sein Bewenden haben. Gewisse Tätigkeitsmerkmale, die 
unmittelbare Bedeutung für das Studium der Kriminologie haben, verdienen aber noch eine 
besondere Erwähnung. Zunächst ist hier die vom Bundeskriminalamt jährlich veröffentlichte 
Polizeiliche Kriminalstatistik (Anzeigenstatistik) anzuführen, die von der Strafverfolgungsstatistik 
(Abgeurteiltenstatistik) der Justiz streng zu scheiden ist. Die statistischen Beobachtungen und 
Erkenntnisse des Bundeskriminalamtes werden von wohl allen Kriminologen als ein verläßliches 
und sensibles Instrument für die Feststellung bestimmter Verbrechenstendenzen und anderer mit 
der Strafrechtspraxis in Verbindung stehender Erscheinungen angesehen. Weiter erwartet man von 
dem Bundeskriminalamt die Ausarbeitung von Memoranden zu solchen im Strafgesetzbuch und 
in Gesetzentwürfen verankerten Bestimmungen, die besonderen Bezug auf die präventive und 
repressive Verbrechensbekämpfung haben. Darüber hinaus werden im Bundeskriminalamt die ver
schiedenen Arten kriminellen Verhaltens und die verschiedenen Verbrecherkategorien in hierfür 
vorgesehenen Karteien registriert, bei deren Durchsicht man angesichts der ständig wechselnden 
Verbrechermethoden eine Materialfülle antrifft, die für Kriminologen von unschätzbarem Wert ist. 
Hier handelt es sich - um ein Wort von Hans Groß anzuführen - um die Realitäten des Strafrechts. 
Das Bundeskriminalamt veranstaltet ferner regelmäßige Kurse für die Aus- und Weiterbildung von 
Polizeibeamten verschiedener Dienstgrade. Kriminologen haben hier die Möglichkeit, sich mit 
entsprechenden Beiträgen zu beteiligen. Sie können aber auch aus dem Gedankenaustausch mit 
Praktikern, die im täglichen Kampf mit dem Verbrechertum stehen, für ihre wissenschaftliche 
Arbeit großen Nutzen ziehen. Schließlich ist noch eine Abteilung des Bundeskriminalamtes, nämlich 
das »Kriminalistische Institut«, zu erwähnen, das neben der Durchführung der vorerwähnten 
Ausbildungskurse und der Verwaltung einer größeren Fachbibliothek auch mit eigener Forschung 
befaßt ist und ebenfalls die Forschungsergebnisse anderer Stellen auswertet. Diese Forschungs-
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tätigkeit beschränkt sich nicht allein auf die kriminalpolizeilichen Bedürfnisse, d. h. die Kriminalistik, 
sondern trägt auch durchaus kriminologische Züge, was bemerkenswert ist. Die von dem Bundes
kriminalamt herausgegebenen Veröffentlichungen in seiner »5chriftenreihe« und »Vortragsreihe« 
behandeln eine Reihe von Themen, die zweifellos von kriminologischer Bedeutung sind. Während 
die »Schriftenreihe« in erster Linie als das tägliche Handwerkszeug des Kriminalbeamten an der 
Front gedacht ist, wird die »Vortragsreihe« im Anschluß an die jährlich einmal stattfindenden 
Arbeitstagungen des Bundeskriminalamtes veröffentlicht, an denen sich Vertreter von Hochschulen, 
Ministerien, Justiz- und Verwaltungsbehörden, leitende Kriminalbeamte sowie Wissenschaftler und 
Praktiker des Auslandes als Referenten oder Zuhörer beteiligen. 

Das Bundeskriminalamt in Wiesbaden stellt eine Arbeitsstätte dar, die über eine reichhaltige 
Fülle von Möglichkeiten verfügt und von jedem hinreichend qualifizierten und ausgerüsteten 
kriminologischen Institut mit großem Gewinn um Unterstützung angegangen werden kann. 

* * * 
Aus dem blsher Gesagten ergibt sich, daß der Umfang des Unterrichts in Kriminologie wesent

lich erweitert werden sollte, damit er in etwa in das richtige Verhältnis zum Unterricht im Strafrecht 
gebracht wird. Die der kriminologischen Forschung zugewiesenen Mittel müßten erheblich erhöht 
werden, damit auch hier die notwendige Relation zu den Mitteln hergestellt wird, die wissenschaft
lichen Forschungszentren von Rang zur Verfügung stehen. In den in diesem Zusammenhang zu 
beurteilenden beiden Fällen ist der Unterschied zwischen dem, was zur Verfügung steht, und dem, 
was benötigt wird, enorm. Um jedoch keine Irrtümer aufkommen zu lassen, möchte ich schleunigst 
ergänzen, daß dieser Mißstand keineswegs auf die Bundesrepublik Deutschland allein beschränkt 
ist. Er ist heute für viele andere führende Länder in Europa charakteristisch. 

Trotzdem frage ich mich, ob es jetzt nicht in Deutschland an der Zeit wäre, eine beratende 
Kommission - formlos, aber von hohem Niveau - zu bilden, in die eine Gruppe von Fachleuten aus 
der Kriminologie und verwandten Gebieten berufen werden sollte, um das gesamte Problem der 
Lehre und Forschung auf nationaler Ebene zu überprüfen, weiter die Bilanz aus dem zu ziehen, 
was auf diesem Gebiet im In- und Ausland vor sich geht, damit ein Programm der Prioritäten im 
Rahmen der eigenen besonderen Bedürfnisse aufgestellt und die Mittel angegeben werden könnten, 
die erforderlich sind, um eine allmähliche, aber stetige Ausdehnung der Kriminologie zu gewähr
leisten. 

Die Errichtung eines rein kriminologischen Nationalen Instituts oder leistungsfähiger regionaler 
Institute kann bei einer derartigen Beratung sehr gut mit in Erwägung gezogen werden. 

Es ist mir bekannt, daß der letzte Vorschlag nicht neu und daß er stark umstritten ist. So sehr 
sich Franz von Liszt darum bemühte, das Studium der Kriminalwissenschaften zum Nutzen der 
Studenten des Rechts und der Rechtsprechung zu fördern, so starke Bedenken hatte er dagegen, 
ein Kriminalistisches Reichsinstitut einzurichten. Seine Bedenken ergaben sich zum Teil aus seiner 
Überzeugung, daß ein derartiges Institut eng mit einer größeren Polizeibehörde verbunden sein 
müßte. Eine solche Verbindung hielt er jedoch aus mehr grundsätzlichen Erwägungen, und zwar 
wegen der Hoheitsbefugnisse und der besonderen Traditionen in den verschiedenen Ländern des 
Deutschen Reiches, nicht für durchführbar und erstrebenswert. »Nur um Landesinstitute kann es sich 
mithin handeln«, schrieb er. »Den deutschen Einzelstaaten muß es vorbehalten bleiben, auf eigene 
Faust vorzugehen. Wenn sich dabei untereinander abweichende Typen herausbilden sollten, so scha
det das gar nichts: die Erfahrung wird zeigen, welcher von ihnen der beste, weil zweckmäßigste ist«. 
Vielleicht gelten diese Worte heute noch. Sie wurden bereits vor vierzig Jahren ausgesprochen (»Ein 
kriminalistisches Reichsinstitut?«, Die Woche, Nr. 40, 4. Oktober 1913, S. 1845). Selbst der Konser
vativste unter uns wird jedoch einräumen müssen, daß die Zeiten sich inzwischen gewandelt haben. 

Die im Jahre 1927 gegründete Kriminalbiologische Gesellschaft betonte viel zu lange die in 
ihrer Bedeutung allzu speziell und beschränkt erfaßten endogenen Faktoren des kriminellen Ver
haltens, die besonders in den dreißiger Jahren einen wesentlichen Bestandteil der aufgezwungenen 
offiziellen Version in Biologie und Vererbungslehre bildeten. Der Wiederaufbau der Gesellschaft 
nach dem Krieg führte zu einer ausgewogeneren und realistischeren Auffassung, wie es die drei 
letzten Bände der Tagungsprotokolle der Gesellschaft belegen. Die Arbeit dieser Gruppe, die aus 
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ausgezeichneten Experten besteht, würde jedoch noch gewinnen, wenn sie in größerem Umfang 
empirische Forschung betreiben würde, um ihre Ergebnisse zuverlässig zu fundieren. Diese Not
wendigkeit wird sich ebenfalls ergeben, um eine den Tatsachen gerechtwerdende Beurteilung vieler 
Bestimmungen des neuen Strafgesetzbuches zu gewährleisten, das bereits als Entwurf den gesetz
geberischen Körperschaften zugeleitet wurde. 

* * * 
Woher nehmen wir nun das Recht, in Anbetracht der veränderten modernen Verhältnisse für 

die Kriminologie derart hohe Forderungen aufzustellen? 
Die Zeit, in der man den festen Standpunkt einnahm, daß Kriminelle die sog. »kriminelle 

Klasse« darstellen, die ihrerseits einen Teil der »gefährlichen Klassen« der Gesellschaft ausmacht, ist 
heute vorbei. Man ist nicht mehr der Meinung, daß es nur darauf ankommt, den Armen, den Müßig
gänger und den Rechtsbrecher mit einem Minimum an Unkosten und einem Maximum an Sicherheit 
niederzuhalten. Die Autorität des Strafrechts muß gewahrt bleiben, und der Begriff der individuellen 
Verantwortung darf nicht aufgeweicht werden. Eine auf Verstehen und Heilung abgestellte Beschäf
tigung mit dem Problem des Verbrechens ist Teil des heutigen aufgerüttelten sozialen Gewissens 
geworden, das sich in so vielen anderen Bereichen bemerkbar macht. 

Wir leben heute in einem Zeitalter, das häufig als das Zeitalter des »wirtschaftlichen Menschen« 
bezeichnet wird. Die Vermeidung von Leerlauf in jeder Form und die Erzielung bestmöglicher 
Ergebnisse mit den wirtschaftlichsten Mitteln gehören zu den charakteristischen Grundsätzen der 
heutigen WeiteinsteIlung. Die auf so vielen Sektoren des individuellen und öffentlichen Lebens 
erreichten Fortschritte lassen uns die unvermeidbare Enttäuschung über unser Versagen in der 
Bekämpfung des durch Verbrechen verursachten Elends noch schärfer empfinden. Wenn ich hier auf 
einer Leinwand aus den letzten fünfzig Jahren die Kurven der Häufigkeitsziffern der allgemeinen 
Sterblichkeit, der Kindersterblichkeit, der Tuberkulose, der Berufskrankheiten oder der Berufsunfälle 
projizieren und damit eine Kurve der bekanntgewordenen Straftaten in Vergleich setzen könnte, 
dann würden wir über die Diskrepanz entsetzt sein. Abgesehen von dem physischen, moralischen 
und sozialen Schaden, den das Verbrechen der Gesellschaft und ihren einzelnen Mitgliedern zufügt, 
sind die damit verbundenen materiellen Verluste und Aufwendungen enorm hoch. 

Mehr als hundert Millionen Pfund werden jedes Jahr in England allein für die Unterhaltung 
desjustizapparates, der Polizei, der Gerichte, der verschiedensten Institutionen und die Bewährungs
hilfe ausgegeben. Darüber hinaus haben wir noch die sehr hohen direkten und indirekten Schäden, 
die sowohl durch die nicht entdeckten als auch durch die entdeckten Straftaten verursacht werden. 
Es wächst die Erkenntnis, daß Umfang und Intensität des Verbrechens schwer genug sind, um eine 
genaue und ständige Bilanzprüfung vorzunehmen, die darüber Aufschluß geben sollte, was auf der 
Haben-Seite und auf der Soll-Seite getan werden kann. 

Verbrechen und Strafe sind Themen, über die eine Meinung zu haben jeder berechtigt ist. Die 
Konzentration und Verbreitung dieser Meinungen macht die öffentliche Meinung aus. Die öffent
liche Meinung wurde - offenbar in einem Augenblick der Verzweiflung - von Sir Robert Peel, jenem 
realistischen und anpassungsfähigen Staatsmann, als »jene großartige Mischung von Torheit, 
Schwäche, Vorurteil, Unrechtsempfinden, Rechtsempfinden, Eigensinn und Zeitungsartikeln ... « 
beschrieben. Die Geschichte des Strafrechts und seiner Methoden ist weitgehend durch diese 
Mischung geformt worden. Sie dürfte nicht der verläßlichste Maßstab sein. Obwohl es müßig ist zu 
erwarten, daß strafrechtliche Angelegenheiten völlig von emotionalen Einstellungen getrennt werden 
können, ist trotzdem die Frage berechtigt, wer wohl nicht davon überzeugt ist, daß unser System der 
Straf justiz um so wirksamer und realer sein wird, je mehr diese Einstellungen gezügelt und durch 
Tatsachen kontrolliert werden. Gerade der Einfluß des wissenschaftlichen Zeitalters, in dem wir das 
Glück - oder das Unglück - haben zu leben, verstärkt die Tendenz, das Problem des Verbrechens 
und seiner Behandlung in den Bereich systematischer Planung und Untersuchung einzubeziehen. 

Schließlich ist das Studium des Verbrechens, wie schon gesagt, zu lange auf das Studium des 
Strafrechts beschränkt gewesen, eine Engstirnigkeit im Denken, wie sie am besten gekennzeichnet 
wird durch die geistreiche Formulierung Francesco Carraras, eines der hervorragendsten Strafrechtler 
des 19. Jahrhunderts, wonach »das Verbrechen nicht in der Wirklichkeit, sondern im Recht existiere« 
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- ein Wort, dem er grundsätzliche Bedeutung zusprach. Gewiß ist es wichtig, juristisch zwischen 
Mord und Totschlag, zwischen Diebstahl und Unterschlagung (Veruntreuung), zwischen den ver
schiedenen Arten des Versuchs oder den Formen der Mittäterschaft zu unterscheiden. Es ist jedoch 
nicht weniger wichtig, sich einen gewissen Einblick in die Realität des Verbrechens in seinem sozialen 
Bezug und als Form menschlichen Verhaltens, weiter in die Art des Verbrechens und in die viel
seitigen Probleme der Bestrafung und anderer Behandlungsmethoden zu verschaffen. 

Welche Bedeutung man dem Strafrecht auch als Denkgebäude von Definitionen und Vor
schriften beimessen mag, wer will leugnen, daß es im Grunde nur ein unter staatlicher Autorität 
gehandhabtes Verfahren ist, um vor dem Verbrechen kollektiven und individuellen Schutz zu 
gewähren. Je verfeinerter und intensiver die analytische juristische Untersuchung der Merkmale des 
Strafrechts wird, um so größer ist die Gefahr, daß die zweckmäßige und praktische Funktion des 
Strafrechts aus den Augen verloren und durch eine Art intellektuellen Schachspiels ersetzt wird. 
Gerade in den Ländern, in denen die dogmatische und technische Darstellung des Strafrechts bis 
zum äußersten entwickelt worden ist, wird die Notwendigkeit seiner Bereicherung durch ein 
Studium der Realitäten des Verbrechens immer dringender und unaufschiebbarer. 

* * * 

Das sind in kurzen Worten die vier grundsätzlichen Überlegungen, die eine ihrer Bedeutung 
entsprechende Anerkennung der Kriminologie in unserer modernen Gesellschaft notwendig 
machen. Ich darf noch einige Bemerkungen hinsichtlich ihrer zukünftigen Entwicklung, nicht nur in 
Deutschland, sondern auch in anderen Teilen der Welt, in der sie neue Impulse bekommen hat, 
anfügen. 

Es ist heute nicht ungewöhnlich, die verschiedenen nichtdogmatischen kriminologischen Studien 
als Hilfswissenschaften oder Nebengebiete des Strafrechts zu bezeichnen. Das ist m. E. eine über
holte und nicht mehr zu rechtfertigende Einstellung. Je früher man sie aufgibt, desto besser ist es. 

Die Selbständigkeit der Kriminologie als Wissenschaft ist in dem besonderen Zweck zu er
blicken, der zu ihrer Entstehung führte, nämlich dem Studium der Erscheinungsformen des Ver
brechens, seiner Ursachen, seiner Vorbeugung und Behandlung. Das ist die wesentliche Substanz 
der Kriminologie, die inhaltsreich genug ist, um ihre akademische und praktische Autonomie zu 
rechtfertigen. Die Tatsache, daß die Kriminologie in die Bereiche vieler anderer Disziplinen über
greifen muß, die sich mit der menschlichen Natur und der menschlichen Gesellschaft befassen, ist 
dabei ohne Belang. Das gleiche könnte man auch von einigen anderen Wissenschaften sagen, deren 
Recht auf unabhängige Existenz unbestritten ist. 

Man sollte auch nicht zu viel Zeit mit der Einteilung, Unterteilung und Definition der ver
schiedenen sog. Zweige der Kriminologie verlieren. Derartigen intellektuellen Beschäftigungen 
haftet meist etwas Schematisches, Künstliches und Steriles an. Kein Wunder, daß man dann schließ
lich dazu kommt, wie Professor Wilhelm Sauer, zwischen reiner und angewandter Kriminologie zu 
unterscheiden - eine Unterscheidung, die in ihrer paradoxen Unwirklichkeit einmalig ist. 

Im Gegenteil, um für die akademische Ausbildung, die Anwendung der Straf justiz und die 
gesamte Gesellschaft wirklich etwas zu leisten, sollte die Kriminologie sich nicht an denjenigen 
stören, die mit hochmütiger Miene ihrer reinen Forschung die an gewandte Forschung gegenüber
stellen. Die letztgenannte wird, wenn sie gut betrieben wird, eine Verfeinerung in der Methode 
und eine genauere Erforschung der Dinge, auf die es ankommt, mit sich bringen. Damit dürfte aber 
die wissenschaftliche Bedeutung der Kriminologie in ihrer Gesamtheit an Wert gewinnen. 

Ein hervorragender Platz sollte sowohl in der Lehre als auch in der Forschung der kritischen und 
bewertenden Untersuchung solcher praktischen Dinge gewidmet werden, wie z. B. der Art des Ver
brechens und einiger seiner Erscheinungsformen, der verschiedenen Charakteristika von Straf täter
gruppen, der geistigen und psychologischen Abstufungen im kriminellen Verhalten, der Art und 
Weise der Handhabung des Strafrechts und der Arbeitsweise der Justizbehörden, der Wirkung von 
Strafen und anderen Behandlungsmethoden und des Funktionierens des Strafsystems. 

Was Kriminologen vermeiden sollten, ist der Versuch, das Verbrechen aetiologisch zu erklären. 
Sie sollten nicht nur eine bestimmte Methode unter Ausschließung der übrigen anwenden. Auch 
sollte man sich der jeder Methode immanenten Grenzen bewußt sein. Kriminologen sollten sich 
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auch davor hüten, ihr Material und ihre Feststellungen in komplizierter, gedrechselter Sprache und 
mit weit hergeholten Hypothesen darzubieten. Sie sollten weiter nicht erwarten, daß Strafrechts
probleme immer nur auf der Grundlage ihres Tatsachenmaterials - so überzeugend dieses auch sein 
mag - entschieden werden, sondern erkennen, daß ernste und verwickelte Fragen der öffentlichen 
Moral, der sozialen Zweckmäßigkeit, des feinen, doch lebenswichtigen Abwägens zwischen den 
Rechten des Individuums und denen der Allgemeinheit usw. existieren, die in der Strafrechtspolitik 
viele Entscheidungen beeinflussen und die es infolgedessen nicht zulassen, die Forschungsergebnisse 
der kriminologischen Experten zu berücksichtigen. Schließlich würden sie auch gut beraten sein, 
wenn sie die Zusammenstellung ehrgeiziger kriminologischer Systeme und allumfassender Lehr
bücher aufgeben und sich auf Monographien konzentrieren wollten, die zwar einen relativ engen 
Rahmen haben, doch einen gut abgegrenzten und gründlichen Überblick über ein Teilproblem zu 
geben vermögen. 

* * * 
Abschließend soll noch einmal an das Erbe des in Deutschland gewachsenen kriminologischen 

Denkens erinnert werden. Die Geschichte der deutschen Kriminologie ist noch nicht geschrieben. 
Das wäre aber eine faszinierende Aufgabe, die, wie ich hoffe, bald einmal die schöpferische Phanta
sie eines deutschen Wissenschaftlers anregen wird. 

Wer möchte den schöpferischen und bleibenden Wert dieses Erbes bezweifeln? Es drängen 
sich die Namen auf: Paul Anselm von Feuerbach, des großen Feuerbach, der zu Beginn des 
19. Jahrhunderts eine so lebendige und fruchtbare Vorstellung vom Strafgesetzbuch als Instrument 
der Kriminalpolitik hatte, von Holtzendorff, von jagemann und Mittermaier, die in sehr gedie
genen Monographien so viel Licht auf so viele strafrechtliche und kriminologische Probleme 
geworfen haben. Auch sind noch von Oettingen und von Mayer zu nennen, die die Grundlage 
für eine wirksame Verwendung und Auswertung der Kriminalstatistik gelegt haben; des weiteren 
Ave-Lallemant, dessen Werk Das deutsche Caunerthum ihn dazu berechtigt, als einer der Vor
läufer in der Untersuchung des asozialen und kriminellen Verhaltens als Formen der Sub-Kultur 
zu gelten. 

Wenn wir die moderne Zeit betrachten, dann fallen mir viele weitere berühmte Namen ein. 
Da haben wir z. B. die ehrfurchtgebietende und eindrucksvolle Persönlichkeit Franz von Liszts mit 
seinen befähigten Mitarbeitern, der das moderne Programm der strafrechtlichen Reformbewegung 
für das vergleichende Strafrecht und die vergleichende Strafrechtspolitik aufstellte, das in den 
fünfzehn Bänden der berühmten Vergleichenden Darstellung des deutschen und ausländischen 
Strafrechts seinen Niederschlag fand. Dieses Studium, das von allergrößtem Wert ist, ist jetzt in 
wirkungsvollster Weise von meinem Freund Professor Jescheck in seinem Freiburger Institut wieder
aufgenommen worden. 

Dann sind noch zu nennen: H. W. Cruhle mit seiner Pionierarbeit über die Ursachen der 
Jugendkriminalität und der Nicht-Anpassung Jugendlicher an die Gesellschaft; Birnbaum und Will
manns, die so viel dazu beigetragen haben, die anomalen Schattierungen kriminellen Verhaltens 
zu erforschen, und Aschaffenburg mit seinen Arbeiten hinsichtlich einer ausgewogeneren und 
differenzierteren Einstellung zum Verbrechen im allgemeinen. Des weiteren sind in diesem 
Zusammenhang zu erwähnen: die originellen Untersuchungen über die Entwicklung der Strafvoll
zugsideen und -praktiken, wie sie von den Professoren Eric Wolf und von Hippel dargestellt wurden. 
Moritz Liepmann und seine Schüler, die auf dem Gebiet der Kriminalpolitik und Gefängniskunde 
eine liberale, humane Einstellung mit strenger Gelehrsamkeit verbanden, haben den Reform
gedanken ebenfalls neue Impulse gegeben. 

Schließlich sind noch anzuführen: Gustav Radbruch, ein anerkannter Meister der Strafrechts
wissenschaft, Dr. Robert Heindl mit seinem klaren Blick für die vielen faszinierenden Probleme, die 
mit der Aufklärung und Verhütung von Verbrechen zusammenhängen, Exner mit seiner eleganten, 
aber tiefschürfenden Studie über die Soziologie des Verbrechens, Mezger in seinen verdienstvollen 
Bemühungen, die Kriminologie dem Strafrecht näherzubringen. Und last not least Hans von Hentig, 
unübertrefflich, originell und schöpferisch, der eine Klasse für sich darstellt und allen Versuchen 
einer Schabionisierung ausweicht. 
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Nicht vergessen werden dürfen auch die großartigen Reihen von Zeitschriften, als selbständige 
Quelle klug ausgewählter Informationen und kritischer Abhandlungen, die Zeitschrift für die gesamte 
Strafrechtswissenschaft, die Monatsschrift für Kriminalpsychologie und Strafrechtsreform und die 
Blätter für Gefängniskunde. 

Nach einem düsteren Zwischenspiel, das noch heute seine Schatten auf die Straf justiz und das 
Studium der Kriminologie wie auf viele andere Gebiete wirft, hat Deutschland mit einer Periode 
des Wiederaufbaus begonnen. Die letzten Errungenschaften der Kriminologie könnten, mit dem 
Erbe der Vergangenheit in eine glückliche Verbindung gebracht, sehr leicht ein Wiederaufblühen 
mit sich bringen, für das nicht nur die deutschen, sondern die Kriminologen und Poenologen in 
vielen Teilen der Welt dankbar sein werden. 
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Kritische Betrachtung 

des Allgemeinen Teils des Entwurfs eines Strafgesetzbuchs (E 1960) 

Landgerichtsdirektor Dr. Reitberger, DeggendorfjBayern 

Seit 1954 bemühte sich die Große Strafrechtskommission um den nun mit Begründung vor
liegenden Entwurf eines Strafgesetzbuches (E 1960). In dieser Kommission waren namhafte 
Strafrechtslehrer, höchste Richter und Staatsanwälte, bekannte Rechtsanwälte, fachlich versierte 
Bundestagsabgeordnete und bedeutende Persönlichkeiten aus den Ministerien vertreten. Die z. T. 
mehr als 50 Jahre zurückreichenden Vorentwürfe, Gegenentwürfe, Arbeiten aus Wissenschaft und 
Praxis, die deutsche oberste Rechtsprechung und ausländisches Recht wurden berücksichtigt, 
hervorragende Sachverständige konsultiert, die Ergebnisse in zahlreichen Sitzungen beraten und 
beschlossen und schließlich überarbeitet und ausgefeilt. Wer das nun vorliegende Werk zu 
kritisieren sich anschickt, wird sich daher, wenn nicht den Tadel der Respektlosigkeit zuziehen, so 
doch dem Vorwurf der mangelnden Aktivlegitimation aussetzen. Das um so mehr, als eine Kritik 
im Rahmen eines Vortrages von nur einstündiger Dauer an dem Allgemeinen Teil des Entwurfs 
mit 133 Paragraphen und 145 Seiten Begründung ein durchaus untauglicher Versuch eines untaug
lichen Subjekts mit untauglichen Mitteln bleiben muß, auch dann, wenn die kritische Betrachtung 
auf nur wenige Gesichtspunkte beschränkt bleibt. 

I. 

1. In dem 1. Titel des Ersten Abschnitts ist die Rückkehr zum Territorialitätsprinzip mit den 
traditionellen, notwendigen oder doch diskutablen Ausnahmen bemerkenswert. Damit kehrt der 
Entwurf (E) zu den Vorgängern vor 1933 zurück und gibt den 1940 eingeführten, bisher aufrecht
erhalten gebliebenen Personalitätsgrundsatz des § 3 I StGB auf, der ohnehin (durch § 3 11, § 4, 
§ 6 StGB und § 153 b StPO) bereits stark gelockert war. 

Eine Kritik an dem Entwurf wäre insoweit verfehlt; denn die geschichtlichen Vorbilder, die 
bei der Bestrafung und Verfolgung von Straftaten an die (deutsche) Staatsangehörigkeit des Täters 
anknüpfen, haben nach unserem Rechtsempfinden keine Geltung mehr (so auch die Begründung). 
Die Ansicht, daß dem Deutschen überallhin in der Welt das deutsche Strafrecht zu folgen hätte, 
ist von der Vorstellung abgelöst, daß es auch ihm unbenommen bleiben muß, im Ausland nach 
der Rechtsordnung des Gastlandes zu leben. Das ist auch herrschende westeuropäische Auffassung. 
Der Katalog des § 5: »Geltung für Auslandstaten unabhängig vom Recht des Tatorts« ist ohnehin 
sehr umfangreich; er trägt nicht nur dem Weltrechts-, sondern auch dem Schutzgrundsatz vollauf 
Rechnung. Der vom Unkundigen vermißte Riegel, daß sich z. B. ein reicher Deutscher ins Ausland 
begibt, um dort eine am Tatort straflose, zu Hause aber strafbare Handlung, etwa eine Abtreibung, 
ungeahndet zu begehen, ist ebenfalls vorgeschoben (§ 5 Ziff. 13). 

2. Der 2. Titel des Ersten Abschnitts »Sprachgebrauch - Personenbegriffe, Sachbegriffe, Ver
brechen und Vergehen (§§ 10 bis 12)« will der Rechtsklarheit und Rechtssicherheit dienen. Dieses 
Ziel wird auch noch aus dem 2. Abschnitt deutlich (§§ 13 ff), welcher sich mit der »Tat« befaßt. 
So erfahren wir, was wir unter »Kind«, »Jugendlicher«, »Angehöriger«, »Amtsträger«, »Schieds
richter«, »Ausländer« zu verstehen haben (§ 10), des weiteren unter »Straftat«, »rechtswidrige Tat«, 
»Unternehmen«, »Diensthandlung«, »Entgelt«, »gefährliche Drohung« usw. (§ 11), unter »Vorsatz« 
(§ 16), »Absicht« und »Wissentlichkeit« (§ 17), »Fahrlässigkeit und Leichtfertigkeit« (§ 18), »Irrtum 
über Tatumstände« (§ 19), »über rechtfertigende Umstände« (§ 20) usw. Der Entwurf sagt ferner, 
wann Versuch vorliegt (§ 26), wer Täter (§ 29), Anstifter (§ 30) und Gehilfe ist (§ 31), was Notwehr 
ist (§ 37) usw. 
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Die kritik dieses Vorgehens des Entwurfs wird eine doppelte sein: einerseits wird man ihm 
vorwerfen, daß er bloß halbe Arbeit leiste und vieles andere nicht »definiere«, z. B. den Begriff 
der Gewalt; andererseits wird man der Auffassung sein, daß er zu sehr »doziere«, wodurch Rechts
lehre und Rechtsprechung sich nicht entwickeln könnten. 

Der Entwurf ist sich bewußt, daß ein Gesetz, das den »Sprachgebrauch« aufnimmt, sich in 
die Gefahr begibt, »ins Lehrbuchhafte zu verfallen oder die Entwicklung der Rechtsprechung zu 
hemmen«. Die Begründung nimmt jedoch für den Entwurf in Anspruch, daß er sich bemühe, »Maß 
zu halten und mit dem Sprachgebrauch die Grenzen des Erforderlichen und Zweckmäßigen ein
zuhalten«. Es bleiben in der Tat zahllose Rechtsfragen offen. Zu wenig hat der Entwurf aber 
trotzdem sicher nicht getan. Eher zu viel. So sehr wir uns über das Begräbnis mancher endloser 
Meinungsstreitigkeiten freuen, so ist doch zu bezweifeln, ob die eine oder andere salomonische 
Entscheidung solcher Streitfragen, die heute als die einzig richtige erscheint, auch noch in 20, 30 
und 50 Jahren »paßt«. Falls dies nicht der Fall sein sollte, hätte man immer und immer wieder 
mit »Novellen« zu rechnen. Welche »Legaldefinitionen« wertbeständig sind und welche nicht, 
läßt sich aber kaum vorausahnen. Mehr Beschränkung wäre deshalb vielleicht angebracht gewesen. 
Schließlich ist die Rechtsanwendung nicht nur Handwerk, und ein Gesetzbuch kann der »Präzision 
eines Kochbuchs« entraten. 

11. 

Weil der Entwurf da und dort in den aktuellen Meinungsstreit eingegriffen und sich für eine 
Ansicht entschieden hat, ist zu erwarten, daß sich berufene Vertreter der zu kurz gekommenen 
anderen wissenschaftlichen Ansichten zu Wort melden werden. Daher nur einige Bemerkungen: 

1. a) Bei den Bestimmungen über den Versuch (§§ 26 ff) fällt § 27 III besonders auf (Behand
lung des untauglichen Versuchs): »Hat der Täter aus grobem Unverstand verkannt, daß der Versuch 
nach der Art des Gegenstandes oder des Mittels, an oder mit dem die Tat begangen werden sollte, 
überhaupt nicht zur Vollendung führen konnte, so kann das Gericht die Strafe nach seinem 
Ermessen mildern oder von Strafe absehen«. Die Begründung erläutert den groben Unverstand 
mit: »völlig abwegiger Vorstellung von gemeinhin bekannten Ursachenzusammenhängen«. 

Es erhebt sich nun die Frage, ob »grober Unverstand« nicht schon den Schuldgehalt, der Grund
lage jeder Strafzumessung ist (§ 60), mindert. Warum soll der »grobe Unverstand« beim untaug
lichen Versuch zum Absehen von Strafe führen? Was ist »völlig abwegig«? Was ist ein »gemeinhin 
bekannter« Ursachenzusammenhang? Hier scheint, jedenfalls zunächst, für die Praxis die Grenze, 
was Strafe verdient und was straffrei bleiben mag, schwer zu finden zu sein. Eine Grenze, die der 
Entwurf nicht gefunden hat. Im Interesse einer gleichmäßigen Rechtsanwendung ist aber eine 
solche Kompromißlösung bedenklich. Entweder man bestraft wie bisher auch den (absolut) untaug
lichen Versuch - entsprechend milder, aber immer - oder überhaupt nicht. 

b) Daß beim strafbefreienden Rücktritt vom Versuch allein die Freiwilligkeit und nicht die 
Qualität des Motivs entscheiden soll, entspricht (RG 35, 102, vgl. auch BGH 7,296) der herrschenden 
Meinung und ständigen Rechtsprechung. Nur zeitweilig forderte sie, daß der Beweggrund des 
Rücktritts den Täter »nicht mit neuem Makel belasten« dürfe. Es ist gut, daß der Entwurf die Ethik 
nicht zu einem entscheidenden Kriterium gemacht hat. Den darüber betrübten Kritikern darf zum 
Trost gesagt werden: wir erfahren in der Praxis ja doch kaum jemals das wahre Motiv, sondern nur 
das der Verteidigung passende. »Hochwertige« Motive würden uns, falls sie der Entwurf auf
genommen hätte, nur noch mehr vorgetäuscht. 

2. Daß bei dem 3. Titel des Ersten Abschnitts »Täterschaft und Teilnahme« die Anhänger der 
objektiven Theorie, die Befürworter des Einheitstätertyps und die wenigen Anhänger der rein 
subjektiven Theorie (»Badewannenfall« des RG 74,85) enttäuscht sein werden, ist zu erwarten. 
Die Begründung folgt hier der gegenwärtigen Rechtsprechung (vgl. BGH 8,393 ff), der es auf 
bewußte Tatherrschaft, Beherrschenkönnen und -wollen des Geschehensablaufs als Symptom der 
Täterschaft ankommt. Der Entwurf behält die limitierte Akzessorietät bei und fixiert den alten, 
leider vorübergehend vom BGH 4,355 und 5,47 preisgegebenen, aber vom BGH 9,379 wieder auf
genommenen Grundsatz: Anstiftung und Beihilfe gibt es nicht zu fahrlässiger, sondern nur zu vor
sätzlicher Tat, mit einer Ausnahme - es genügt, wenn der Teilnehmer irrig angenommen hat, der 
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Täter werde vorsätzlich handeln (§ 32). Das ist eine Regelung, die eine wissenschaftliche Richtung 
enttäuschen, aber der Praxis keinen Anlaß zu Kritik geben wird. Hoffentlich bleibt es auch endlich 
bei der Normierung der »erfolglosen Anstiftung« nach § 35, die nur strafbar ist bei Verbrechen 
und wenn der Besondere Teil es bei Vergehen ausnahmsweise und ausdrücklich vorsieht. Die 
erfolglose Beihilfe soll, wie schon seit dem 3. Strafrechtsänderungsgesetz, prinzipiell straflos sein 
(einzelne Ausnahmen sind im Besonderen Teil aufgeführt). Dem kann man nur zustimmen. 

3. Zum Kapitel »Notwehr und Notstand« (4. Titel des Zweiten Abschnitts), das klar und einfach 
geregelt ist, werden vor allem die Verfechter der Lehre von der Güterabwägung Bedenken 
anmelden, weil der Entwurf nur eine Abwägung von Angriffs- und Verteidigungsmitteln anerkennt. 
Sie werden auf frühere Entwürfe verweisen, auch auf ausländisches Recht. 

M. E. geht jedoch die hier zu erwartende Kritik fehl. Die »Abwägung der Güter« ist an sich 
schon gerade in kritischen Fällen nicht einfach, auch wenn man den Wert der Güter an Hand der 
Rechtsordnung und der Strafdrohung für die Verletzung der einzelnen Güter »wägt«. Sodann 
bedarf es aber einer Abwägung der Rechtsgüter als Rechtsvorschrift bei der Notwehr kaum. Außer
dem enthält Art. 2 GG eine ausreichende allgemeine Beschränkung der Rechtsausübung durch das 
Sittengesetz. 

111. 
Folgen der Tat 

Was wir an summarischer Kritik bisher anbringen konnten, ist herzlich wenig und schwach; 
um so stärkere Bedenken werden aber bei Betrachtung des Dritten Abschnitts geäußert werden 
können. 

1. Der Entwurf (vgl. § 60) bezeichnet als Grundlage der Strafe die Schuld. Schon hiergegen 
erhebt sich Protest: Dem Entwurf wird Rückständigkeit, Absurdität, bewußtes Verschließen vor 
den angeblichen Erkenntnissen der Biologen, Psychologen, Psychoanalytiker vorgeworfen, ein Fest
halten an Kant- und Hegeischen Gedankengängen und am Talionsprinzip usw. Da und dort 
feiert der »geborene Verbrecher« Auferstehung, wobei man gelegentlich so tut, als wäre er erst 
gestern erfunden oder entdeckt worden. Die Anklage gegen die Gesellschaft wird mit der laxen 
Erziehung des »Schlüsselkindes« durch die hochschulgebildeten, dem Gassenbuben entfremdeten 
Volksschullehrer, der anerzogenen Verantwortungslosigkeit, der Vergnügungssucht, der Fünf-Tage
Woche, den Jazzkellern, den Schmutz- und Schundschriften und dem mordlustigen Gangsterfilm 
begründet. Das überzeugt eine breite Öffentlichkeit um so mehr, als sie Tag für Tag in der Presse 
von Raub und Mord »nach Muster« lesen kann, und darüber hinaus der hohe Anteil der Alters
klasse bis zu etwa 30 Jahren an der schweren Kriminalität auffällt 1). Die Zweifler an der Individual
schuld stimmen um so lieber in den Ruf »Fort mit den Strafanstalten«, »der Staat hat kein Recht 
zu strafen, sondern die Pflicht zu bessern und zu heilen und, wo das nicht möglich ist, zu ver
wahren« ein, als die Zahl der schon vorbestraften Delinquenten erschreckend hoch ist, woraus 
man sofort verallgemeinert, daß »Strafanstalten niemals bessern, sondern höchstens verderben«, 
daß sie »Brutstätten des Müßiggangs und Lasters« seien, die auch die »Guten« ansteckten und nur 
zur Unselbständigkeit erzögen. 

2. Niemand wird Mängel des »Strafens« im allgemeinen leugnen, niemand die Bedeutung 
von Anlage und Umwelt bestreiten. Daß sie aber so sehr in den Vordergrund gerückt werden, daß 
sie zum vollständigen Leugnen der individuellen Schuld führen können, ist in nicht geringem Grad 
darauf zurückzuführen, daß es die Strafrechtspflege bisher weitgehend versäumt hat, im konkreten 
Fall rechtzeitig die letzten Wurzeln des Verbrechens mit ebensolcher Gründlichkeit hieb- und 
stichfest nachzuweisen, wie den »äußeren« und »inneren« Tatbestand. Wenn die Strafurteile sich 
mit der gleichen Breite und Genauigkeit, die sie der Rechtsanwendung widmen, mit der Täter
persönlichkeit und den Komponenten seines Verbrechens befassen würden, könnten wir viel 
klarer sehen und brauchten nicht machtlos nachträglichen Verfälschungen der Motive und der 
Täterpersönlichkeit gegenüberzustehen. Wer prüft denn schon im einzelnen nach, was in dieser 
Beziehung behauptet wird? Weil dies im allgemeinen nicht geschieht, ist es möglich, daß der Täter 

1) Von rund 8000 Sträflingen, die zur gleichen Zeit in einem Bundesland »einsaßen«, war über die Hälfte unter 30 Jahren, 
2000 zwischen 30 und 40 Jahren und der Rest über 40 Jahre. 
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seine »Schuld« so vollständig mit Anlage und Umwelt erklären kann, bis man seine eigene »Schuld« 
nicht mehr sieht. 

Das ändert aber nichts daran, daß eine individuelle Schuld vorhanden ist. Niemand kann mit 
wissenschaftlichen Erkenntnissen die Individualschuld widerlegen. Leugnen ist noch kein Wider
legen. Niemand hat den BGH in seiner Entscheidung 2,200 entwaffnet: »Der Mensch ist auf frei 
verantwortliche sittliche Selbstbestimmung angelegt und deshalb befähigt, sich für oder gegen 
das Unrecht zu entscheiden«. Er hat einen freien Willen und ist nicht bloß ein Produkt aus Anlage 
und Umwelt. Mit Recht steht der Entwurf auf diesem Boden. Er sieht wie das geltende Strafgesetz 
Schuldausschließungs- und Schuldminderungsgründe vor. Die StPO (§ 244 11) verlangt Aufklärung 
von Amts wegen. Sachverständige müssen hinzugezogen werden, vor allem Psychiater und 
Psychologen. Sie werden hinzugezogen, um die Schuld festzustellen. 

Wo Schuld besteht, kann sie zwar nicht mit der Elle gemessen und mit der Waage gewogen, 
sie kann aber seitens der Richter durch einen Wertungsvorgang ermittelt und bewertet werden, 
wozu ihnen das Gesetz Richtlinien gibt. Daß darüber hinaus Anlage und Umwelt für das Maß der 
Schuld gebührend gewertet werden, ist garantiert, weil die Richter mit offenen Augen im Leben 
stehen. Die Wertung der Schuld und die Berücksichtigung von Anlage und Umwelt können freilich 
noch gründlicher durchgeführt werden, wenn sich schon das Ermittlungsverfahren die Aufdeckung 
und Nachprüfung der »Schuldkomponenten« angelegen sein läßt. 

3. Der Entwurf erblickt in der Strafe nicht nur den Ausgleich der Schuld, die Vergeltung, 
sondern erwartet davon zugleich eine Spezial- und Generalprävention. Sie soll »der Begehung von 
Straftaten entgegenwirken« (vgl. §§ 53, 72). Die Strafe soll ferner den Täter »für die Gemeinschaft 
zurückgewinnen« und nicht nur gegen Anfälligkeiten widerstandsfähig machen. Den Hegeischen 
Gedanken soll ebenso wie den Lisztschen Forderungen, allerdings in moderner Gestalt, Rechnung 
getragen werden. An Strafen sieht der Entwurf Zuchthaus, Gefängnis, Strafhaft und Geldstrafe vor. 

Es gibt keine Haft mehr im bisherigen Sinne, weil die Übertretungen zum Teil zu Ordnungs
widrigkeiten degradiert und zum Teil zu Vergehen befördert worden sind. Die Zuchthausstrafe ist 
stark eingeschränkt worden (§ 44 11: Mindeststrafe 2, Höchststrafe 20 Jahre). Die »Normdlstrafe« 
ist Gefängnis (1 Monat bis 10 Jahre, § 46). Die Strafhaft (§ 47, 1 Woche bis 6 Monate) ist für Fahr
lässigkeits- und vorsätzliche Taten mit geringerer Schuld vorgesehen. Geldstrafen werden im Tages
bußensystem von 2,- bis 500,- DM pro Tag (§ 51) festgesetzt. 

a) Die Todesstrafe ist durch Art. 102 GG abgeschafft. Der Entwurf nimmt in dem Kampf für 
oder gegen die Todesstrafe keine Stellung. »Die Entscheidung werden die Gesetzgebungsorgane 
zu fällen haben«. So lautet die Begründung. Leider hat die Diskussion um diese Frage schon längst 
die wissenschaftlichen Gremien (Düsing, Kohlrausch u. a.) verlassen. Sie wird jetzt in Illustrierten, 
Leserzuschriften, Wirtshäusern und Wahlversammlungen fortgesetzt. 

Man marschiert dafür auf die Straße. Bei fast jeder publizierten, anschaulich illustrierten 
Mordtat wird heute der elektrische Stuhl, der Galgen oder die Gaskammer gefordert. Als Äquivalent 
für Gangster- und Killerstreifen, denen mit präventiven Maßregeln überhaupt nicht und mit 
repressiven nur· ungenügend (Art. 5 GG) beizukommen ist. 

Viel seltener findet man Gegner der Todesstrafe, darunter freilich hervorragende Publizisten 
und ernstzunehmende Dogmatiker. Sie sind grundsätzlich der Auffassung, daß sie nichts nütze. 
Jedoch bleibt dabei eine Frage offen: Wieviele Morde gäbe es in denselben Ländern» mit« Todes
strafe ohne dieselbe, wohlgemerkt zur gleichen Zeit und unter gleichen Verhältnissen? 

Es ist bedauerlich, daß die Diskussion allmählich persönliche Formen annimmt: Wer die Todes
strafe ablehnt, »begünstigt aus Dummheit oder Feigheit«, und wer sie befürwortet, ist wegen der 
in seiner Empfehlung geoffenbarten »Grausamkeitsinstinkte« selbst ein »potentieller Mörder«. 

b) Die Geldstrafe. In Erkenntnis der Problematik der kurzen Freiheitsstrafe drängt der Entwurf 
sie zurück, auch durch mehr Geldstrafen. Aber m. E. noch viel zu wenig. Nicht allein, weil sich 
dadurch die überfüllten Gefängnisse merklich leeren würden 2), sondern weil in unserem materia
listischen Zeitalter für viele ein tiefer Griff in die Tasche ein schmerzlicheres Übel darstellen kann 
als Freiheitsentzug, und weil der Fiskus dieses Geld gerade für die anderen Pläne des Entwurfs 
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2) Es saßen z. B. zur gleichen Zeit in einem Bundesland von allen Sträflingen über die Hälfte Strafen bis zu 1 Jahr ab (1/3 hatten 
Strafen bis zu 6 Monaten). Nur etwa 15 % verbüßten Strafen von 3 bis 10 Jahren! 



dringend benötigen wird. Daß die Geldstrafe ihre Schrecken so sehr verloren hat, daß sie als Strafe 
gemeinhin kaum noch empfunden wird, ist m. E. nicht allein auf das Gesetz, sondern vor allem 
auf dessen humane Anwendung zurückzuführen (§ 28, § 28 all, § 29 VI StGB). Der Entwurf (§ 54) 
sieht auch wieder Zahlungserleichterungen vor; eine § 29 VI entsprechende Bestimmung ist für 
die StPO oder das besonders geplante Strafvollzugsgesetz beabsichtigt. Wir lassen uns auf Raten 
in gleicher oder geringerer Höhe ein, wie sie der Bestrafte für den Fernsehapparat, das Moped 
oder das Auto zu entrichten hat. Wir gewähren Stundungen, wenn der Verurteilte der Tochter eine 
Aussteuer und dem Sohn eine Ferienreise finanzieren »muß«. Zuletzt wird der Rest in Anbetracht 
des durch Teilzahlungen geoffenbarten guten Willens womöglich noch erlassen. Weil die Geld
strafe ihren Charakter als Strafe verloren hat, glauben wir schließlich, daß »der Strafzweck durch 
eine Geldstrafe nicht erreichbar ist«. 

Würden die Tagesbußen von 2,- bis 500,- DM (höchstens 360 volle Tagessätze) so festgesetzt, 
daß sie dem Verurteilten wirklich an den Lebensnerv gehen, würden sie so abgestuft und bei
getrieben, daß nicht der Reiche setzt und der Arme sitzt, sondern daß der Willige setzt und der 
Unwillige sitzt, dann würde gar bald die Geldstrafe ein Übel sein. Dann wäre »der Strafzweck 
erreichbar«, auch in »schweren« Fällen, auch bei Verbrechen im bisherigen Sinne, bei denen jetzt 
nach Übung und Empfinden eine Freiheitsstrafe etwa bis zu 1 Jahr - mit oder ohne Strafaussetzung 
zur Bewährung - »nötig« erscheint. Selbst hohe und energisch beigetriebene Geldstrafen sind für 
die Familie des Bestraften immer noch schmerzloser als wenn der Ernährer seine Strafe verbüßen 
muß. Geldstrafen statt Freiheitsstrafen entlasten auch die Fürsorgeverbände, die bezahlen müssen, 
während der Ernährer »Tüten klebt«. Sie entlasten erheblich die überbelegten Gefängnisse. Sie 
ersparen dem Bestraften den Makel des »Eingesperrtseins«; sie bewahren ihn vor der Gefahr der 
Ansteckung durch alte Ganoven und vor der Eintönigkeit des Gefängnislebens. Bei einem Großteil 
der Bestraften machen sie das Resozialisierungsproblem gegenstandslos. Geldstrafen entlasten den 
Steuerzahler und verschaffen dem Staat Mittel, die er allerdings ausschließlich zur» Behandlung« 
derjenigen zu verwenden hätte, die eingesperrt sind und auf nicht gerade billige Weise »korrigiert« 
werden müssen. Eine Umstellung des Denkens mit Hilfe vor allem der Presse freilich wäre nötig. 
Das dürfte aber sicherlich zu erreichen sein; denn es gibt in dieser Beziehung gute Vorbilder in 
anderen Ländern. 

c) Freiheitsstrafen. Nicht nur Verkehrssünder, von denen wir bisher glauben, daß sie ein
gesperrt werden müssen, auch Diebe, Hehler, Betrüger, falsche Zeugen, viele Sittlichkeitsverbrecher 
und noch manche andere, vornehmlich Gelegenheitstäter, würden statt zu sitzen lieber zahlen. 

Trotzdem werden weiterhin viele eingesperrt werden müssen, weil die Vergeltung des beson
ders schweren Unrechts oder die Art ihrer Persönlichkeit dies unerläßlich macht. Mörder, Räuber, Tot
schläger, Brandstifter und - grundsätzlich - Rückfällige und Hangtäter müssen ihre Strafe verbüßen. 

Nicht alle aber bedürfen der Besserung und »Resozialisierung«. Euthanasieärzte, KZ-Kapos 
und sonstige Verbrecher aus der Aera bis 1945, die sich in 15 Jahren wendig in die Gesellschaft 
eingegliedert, Ehre, Ansehen, Reichtum, hohe Posten oder einen biederen bürgerlichen Beruf 
erlangt haben, müssen sühnen, büßen. Was gibt es weiter bei Handwerksmeistern, Kaufleuten, 
Landwirten, Angestellten, Arbeitern, die sich im Alter von 40, 50 Jahren oder darüber hinaus zu 
einer schweren Straftat im Affekt oder durch eine günstige Gelegenheit haben hinreißen oder 
verleiten lassen, zu bessern, zu resozialisieren? Die Arbeiter, Angestellten und Familienangehörigen 
führen das Geschäft fort, für die Landwirtschaft sorgt die Natur und der »grüne Plan«, für die 
Familie des Mittellosen die öffentliche Fürsorge, bis der oder die Verurteilte wiederkommt. In 
sehr vielen Fällen bedarf es sicher keiner Beeinflussung; in diesen ist eine Resozialisierung unnötig, 
oft sogar unmöglich (besonders bei alten Straftätern). Was bei ihnen alleiniger oder weit über
wiegender Strafzweck sein muß - oder werden soll -, ist Sühne, Vergeltung, Abschreckung. Die 
breite Öffentl ichkeit ist heute davon überzeugt, daß der gegenwärtige Vollzug, wenn überhaupt, 
diesen Zweck nur durch lange Einwirkung erreicht. Es ist den in Freiheit befindlichen Rechtsbrechern 
bekannt, daß die Arbeit in den Strafanstalten durchaus erträglich, weder länger noch schwerer als 
in einem Durchschnittsbetrieb der freien Wirtschaft ist, daß es Sport, Konzert, Theater und sonstige 
Kurzweil gibt. Kaufleute und Arbeiter, die etwa wegen Verkehrsdelikten Strafe verbüßen mußten, 
haben diese Eindrücke gesammelt. Es ist alles verwässert, alles verdünnt; daher sollte man doppelt 
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solange einsperren, damit wenigstens der Freiheitsentzug wirkt. Das ist die Volksstimmel Dem
gegenüber lautet die Forderung der Zukunft: man sollte halb solange einsperren und den Vollzug 
doppelt so energisch gestalten. Dann kommt der Verurteilte rascher wieder zum Erwerb und zu 
seiner Familie. Die Fürsorge zahlt die Hälfte der Unterstützung, und die Anstalten werden leerer. 
Die Entlassenen sagen dann in der Regel: »Nie wieder«! Das Zuchthaus muß wieder ein Haus der 
Zucht werden. Allerdings nur dann, wenn die Sühne, die Vergeltung es erfordern. 

Wer nicht bloß sühnen soll, sondern auch der Besserung bedarf, soll im Stufenstrafvollzug 
- eine nicht neue, aber gute Einrichtung - zuerst länger oder kürzer, je nach seiner Verfehlung, 
echte Vergeltung spüren, dann aber stufenweise generell und schließlich speziell beeinflußt werden. 
Am Schluß kommt die Strafaussetzung zur Bewährung. Diese Behandlung erfordert ein besonderes 
Personal, individuelle Betreuung, strengste Isolierung von Gefangenen anderer Kategorien. Sie 
kostet nicht nur viel Mühe, sondern auch Geld! 

Wir sind der Meinung, daß sich die vorbestraften Täter im Laufe der letzten 10 Jahre ständig 
und bedrohlich vor allem deshalb so vermehrt haben, weil für die meisten von ihnen der humane 
Vollzug der Freiheitsstrafen ohne Eindruck und Wirkung bleibt 3). Es müßte - diese Forderung 
soll hier noch einmal erhoben werden - schon Aufgabe des Ermittlungsverfahrens sein, die 
Komponenten der Verfehlung des speziellen Täters und seine Persönlichkeit, so weit wie irgend 
möglich, klarzustellen, damit der Richter die Frage der nötigen und zuverlässigen Besserung mit 
relativ hoher Sicherheit entscheiden kann (Erziehung, Milieu, Anlagen). Dann aber muß der Richter 
auch wissen, wie der Vollzug im einzelnen beschaffen ist. Er muß die Waffen kennen, mit denen er 
den Kampf gegen das Verbrechen führen, die Instrumente, mit denen der Täter behandelt werden 
muß. Solange wir den neuen Strafvollzug nicht kennen, bewegen wir uns mit dem Strafen- und 
Maßregelnsystem im luftleeren Raum. Wie können wir die Verringerung der Zuchthausstrafe gut
heißen, wenn wir nicht genau wissen, was Zuchthaus, Gefängnis und Strafhaft sein werden? Es ist 
daher nur möglich, vom hier vertretenen Standpunkt aus den Vorschlag, die Zuchthausstrafe ein
zuschränken und ihre Mindestdauer auf 2 Jahre festzusetzen, nachdrückliehst abzulehnen. Wir 
glauben vielmehr, daß aus den angeführten Gründen ganz im Gegenteil in den »Sühne-« und 
»Vergeltungsfällen« auch eine dreimonatige echte Zuchthausstrafe unentbehrlich sein wird. Von 
diesem Standpunkt aus ist auch eine kürzere Gefängnisstrafe als ein Monat unentbehrlich. Eine 
Woche kann, wenn sie nachhaltig vollzogen wird, genügen. Wird auf etwa vier Wochen erkannt, 
dann können auch drei Wochen zur Bewährung ausgesetzt werden. Ganz im Gegensatz zum 
geltenden Recht und zum Entwurf. , 

Man möchte der unbestimmten Verurteilung besserungsfähiger und -bedürftiger Täter das 
Wort reden, wenn es nicht das geplante» Vollstreckungsgericht« wäre, das alle nötigen Entschei
dungen treffen soll. Es ist nicht ausgeschlossen, daß vorher trotz allen Bemühungen die Kompo
nenten der Tat und die Persönlichkeit des Täters unzutreffend beurteilt werden. Hat das erkennende 
Gericht etwa die Besserungsfähigkeit, wie sich erst im Vollzug herausstellt, zu Unrecht bejaht oder 
verneint, dann muß dem Vollstreckungsgericht die Möglichkeit eröffnet werden, die notwendigen 
Maßnahmen zu treffen. Das Vollstreckungsgericht würde zweckmäßig am Sitz der Strafanstalten 
errichtet werden. Seine Entscheidungen könnten, wenigstens in gewissen Fällen, auch unter 
Mitwirkung von praktisch erfahrenen Laienrichtern getroffen werden; sie sollten nur mit der 
Beschwerde zum Oberlandesgericht anfechtbar sein, und zwar zur Erzielung einer möglichst gleich
mäßigen Rechtsprechung. Man möge sich aber hierbei vor allem überlegen, ob das Strafvollzugs
und Maßregel recht - wie bisher - von den Gnadenerweisen Gebrauch machen darf. Werden schon 
Amnestien als eine Verletzung des Gerechtigkeitsprinzips empfunden, so dürfte das noch mehr 
auf die Einzelbegnadigung zutreffen. 

IV. 

Von dem hier vertretenen Standpunkt aus: viel mehr Geldstrafen, viel kürzerer aber ungleich 
strengerer Vollzug der Vergeltungs- und Abschreckungsstrafe würden sich auch erhebliche Aus
wirkungen für den Abschnitt »Strafaussetzung zur Bewährung« (4. Titel des Dritten Abschnitts) 
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ergeben. Im folgenden wollen wir aber einmal von dem Standpunkt ausgehen, den der Entwurf 
einnimmt. 

1. Der Entwurf sieht Strafaussetzung zur Bewährung für die ganze Strafe von nicht mehr als 
9 Monaten (§ 71) und für den Strafrest (letztes Drittel) - § 79 - vor. Im Prinzip sind die Änderungen 
nicht sehr wesentlich, jedoch subtiler als im geltenden Recht. Warum gerade 9 Monate? Warum 
letztes Drittel und nicht auch die Hälfte? Die Begründung des Entwurfs überzeugt in dieser 
Beziehung nicht restlos. Gerade die Grenze des Drittels steht einer individuellen Behandlung des 
einzelnen entgegen und verlagert Sonderfälle auf den umständlichen und ungewissen Gnadenweg. 
Mehr Freiheit für das Vollstreckungsgericht dürfte daher geboten sein. 

2. Mit Recht läßt sich der Entwurf nicht von den Vorbildern leiten, die eine Bewährungsfrist 
vor dem Urteil kennen, wobei die Durchführung des Verfahrens ausgesetzt wird, damit sich der 
Täter bewähre. Er will auch keine Aussetzung der Sirafverhängung nach dem Muster der §§ 27 bis 
30 JGG einführen. 

Trotz der Prozedur des Strafverfahrens, trotz des Strafausspruches herrscht in weiten Kreisen 
die Meinung, daß die »Strafe auf Bewährung« überhaupt keine Strafe sei. Dieser laxen Einstellung 
würde bei einer Nichtdurchführung des Verfahrens und auch bei bloßem Schuldspruch nur noch 
weiter Vorschub geleistet. 

Man fordert die Strafaussetzung zur Bewährung z. T. auch für längere Strafen. Es ist wahr, 
gerade die Laienrichter neigen dazu, die Strafe in Grenzfällen entweder so niedrig zu bemessen, 
daß die Strafaussetzung zur Bewährung noch bewilligt werden kann, oder umgekehrt so hoch, 
daß sie außer Debatte steht. Das ist die ungewollte Folge einer jeden Grenzziehung. 

Noch problematischer sind die Auflagen des § 74 und die Weisungen des § 75. Die Buß
zahlungen, nun auch an die Staatskasse, sind wohl noch am besten zu begründen. Die Anord
nungen nach § 75 " Nr.1 sind bereits recht umständlich und das Verbot, mit gewissen Personen 
oder an gewissen Orten zu verkehren (Nr. 1 und Nr. 3), ist kaum zu überwachen. Die Bewährungs
hilfe (§ 76) ist noch zu jung, um die Fragezeichen auszuräumen, die wir skepti~ch dahinter gesetzt 
haben. Es fehlt dem Bewährungshelfer vor allem die Allgegenwärtigkeit zur wirklichen Über
wachung und Beeinflussung der Probanden. 

V. 

Die Voranstellung der Maßregel der Besserung statt - wie bisher - der Sicherung verrät den 
Optimismus des Entwurfs. 

1. Je nach dem Zustand des Täters und der besonderen Behandlungsart, die er erfordert, 
ordnet das Gericht - nachträgliche Änderung durch das Vollstreckungsgericht ist möglich - die 
Einweisung in eine Heil- oder Pflegeanstalt oder - neu - in eine Bewahrungsanstalt an (§ 82). 
Wieviel es zu »heilen« gibt, ist mehr als fragwürdig, Bewachung und Sicherung sind aber unerläßlich. 

2. Die Entziehungsanstalt (§ 83) wird auch künftig der gleichen Skepsis - wie bisher -
begegnen. Wirklich erfolgreiche Fälle sind sehr selten. 

3. Höchst erfreulich ist die Möglichkeit, auf Arbeitshaus zu erkennen (§ 84), wenn jemand 
»wegen einer Straftat, die er aus Arbeitsscheu oder aus Hang zu einem unsteten oder ungeordneten 
Leben begangen hat«, Gefängnis bis zu 9 Monaten verwirkt hat, sofern die Gefahr besteht, daß er 
infolge seiner Arbeitsscheu oder seines Hanges weitere Straftaten begehen wird. Trotz der Begrün
dung, warum 9 Monate als Grenze gewählt wurden, möchte man 1 Jahr in Vorschlag bringen. Sonst 
muß das Gericht u. U. eben mit der Strafe nach unten ausweichen, wenn es das Arbeitshaus für 
geboten hält. Es bleibt abzuwarten, ob das neue Institut des Arbeitshauses in seiner praktischen 
Verwirklichung die gestellten Erwartungen erfüllt. 

4. Die vorbeugende Verwahrung (§ 86) wird als eine Spezialabteilung für junge Kandidaten 
der Sicherungsverwahrung angesehen. Es ist der letzte zweifelhafte Versuch, auf junge Täter ein
zuwirken, die in Gefahr sind, sich zu Hangtätern zu entwickeln. Wer wagt es, diese Gefahr erfolg
reich und mit welchen Mitteln zu bannen? 

5. Noch fragwürdiger als das Institut der vorbeugenden Verwahrung ist die Sicherungsaufsicht 
(§§ 91 ff). Was hat die Polizeiaufsicht bisher für einen Nutzen gehabt? Wenn auch mit der Sicherungs
aufsicht viel mehr bezweckt ist, was wird sie in der Praxis vermögen? Werden die Weisungen 
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erfolgreich überwacht werden können, sowohl in der Millionenstadt München als auch in den 
entlegensten Dörfern? Steht das dem Steuerzahler zugemutete Opfer für Überwachungsbehörden 
und Bewährungshelfer in einem tragbaren Verhältnis zum optimistisch erwarteten Erfolg? 

6. Daß die Entziehung der Fahrerlaubnis (§ 99) in den dafür vorgesehenen Fällen unerläßlich 
ist, bedarf keiner besonderen Begründung; erfreulich ist, daß sie in noch mehr Fällen als bisher 
angewendet werden kann. Ob daneben auch noch das Fahrverbot - § 58 - (1 Monat bis 3 Monate) 
eine unbedingte Notwendigkeit ist, ist fraglich. Es ist zu befürchten, daß diese neue Nebenstrafe 
des § 58 in der Praxis doch vielfach statt der Entziehung der Fahrerlaubnis ausgesprochen wird, 
was als »Ausweichen« in die mildere Maßnahme nicht verwunderlich sein dürfte. 

Zu begrüßen ist es, daß die oft geforderte Einziehung des Kraftfahrzeugs nicht vorgesehen ist, 
und zwar im Hinblick auf die Täter, die mit gestohlenen oder auf Wechsel gekauften PKW oder 
im Auto des Chefs, des Vaters oder der Ehefrau fahren. 

7. Ob sich eine Aussetzung der Maßregel zur Bewährung zugleich mit der Entscheidung des 
Gerichts (im Gegensatz zur späteren bedingten Aussetzung) als letzte Drohung, die dann freilich 
leicht realisierbar ist, bewähren wird, muß bezweifelt werden. 

VI. 

Zum Kapitel Strafantrag, Ermächtigung, Strafverlangen (§§ 121 bis 126) ist folgendes zu 
bemerken: Entspricht es wirklich einem Bedürfnis, das noch nicht erloschene Strafantragsrecht in 
bestimmten Fällen auf nächste Angehörige des Verletzten übergehen zu lassen (§ 121)? Ist es 
nötig - im Gegensatz zum bisherigen Recht -, die Strafantragspflicht nicht bloß bei Beleidigungen 
und Körperverletzungen, sondern generell bei wechselseitig begangenen miteinander in Zu
sammenhang stehenden Taten zu verlängern (§ 124)? Und ist es eine Errungenschaft, daß die 
Strafantragsfrist nicht mehr »mit dem Tage«, sondern erst »mit dem Ablauf« des Tages der 
Kenntnisnahme beginnt? 

VII. 

Die Verlängerung der Verfolgungsverjährung (von 20 auf 30, von 15 auf 20 Jahre) schließlich 
wird die Verfolgungsorgane nicht selten zu beachtlichem Aufwand an Zeit und Geld zwingen. 
Je länger die seit der Tat verstrichene Zeit ist, desto schwieriger wird die Auffindung von Beweis
mitteln und desto geringer ist deren Wert. Eher zu empfehlen wäre eine Bestimmung, wonach 
jede richterliche Handlung, die schlechthin wegen der Tat - nicht gegen einen bestimmten Täter -

vorgenommen wird, die Verjährung unterbricht. 

VIII. 
Zusammenfassung 

Abschließend seien vor allem folgende Anregungen ausgesprochen: 
1. Größere Zurückhaltung bei Definitionen, um dem Gesetz keinerlei Fesseln anzulegen, die 

sich, wenn auch erst in Jahrzehnten, als lästig erweisen können und zu Novellen zwingen. 
2. Versuchsweise sollte zunächst im Wege einer Novelle der § 27 b des geltenden Rechts etwa 

in folgendem Sinne geändert werden: » Ist für eine strafbare Handlung (also auch ein Verbrechen 
im bisherigen Sinne) Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr verwirkt, so ist an Stelle der Freiheitsstrafe 
auf Geldstrafe zu erkennen, wenn nicht der Vollzug einer Freiheitsstrafe mit Rücksicht auf die 
Schwere der Tat oder die Persönlichkeit des Täters unerläßlichist.« 

Gleichzeitig müßte für § 27 StGB das Tagesbußensystem nach § 51 des Entwurfs eingeführt 
werden. Zusätzlich wäre auch noch eine Ergänzung des § 267 StPO notwendig: »Die Urteilsgründe 
müssen auch ergeben, weshalb keine Geldstrafe ausgesprochen worden ist, wenn auf eine Frei
heitsstrafe bis zu einem Jahr erkannt worden ist«. 

3. Vor der Beratung über die Strafen nach §§ 43 ff des Entwurfs müßte ein beratungsreifer 
Abschluß der Pläne für einen bundeseinheitlichen Strafvollzug im weitesten Sinne vorliegen. Der 
Vollzug der Vergeltungsstrafe vor allem muß erschwert und nachhaltiger gestaltet werden. Sie 
sollte jedoch von erheblich kürzerer Dauer sein. 
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Eines wird man bei allem nicht vergessen dürfen: Die Verwirklichung der Ideale des Entwurfs 
eines Bundesgesetzes wird die Länder vor höchst reale Aufgaben mit beträchtlichen finanziellen 
Opfern stellen. Man wird vielleicht nicht in der Lage und auch nicht gewillt sein, diese todsicheren 
Opfer für einen zweifelhaften Erfolg zu bringen. Dann bleiben die Ideale aber von Anfang an 
Utopien. Es mag sein, daß die empfohlene Erweiterung des Anwendungsbereichs der Geldstrafe 
ein Experiment ist. Möglicherweise scheitert es auch, was wir nicht glauben können. Es ist auch 
nicht ausgeschlossen, daß das Inkrafttreten des neuen StGB durch diese Anregung verzögert wird. 
Die Praxis drängt jedoch nicht, und sie kann sich mit weiteren Strafrechtsänderungsgesetzen be
helfen. Auf alle Fälle sollte aber etwas für die Dauer zustande gebracht werden, d. h. ein Straf
gesetzbuch, das noch in Kraft ist, wenn auch der Jüngste von uns dort ist, wo Gerechtigkeit nicht 
mehr oder weniger Utopie sein wird. 
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AUSSPRACHE 

Ministerialrat Prof. Dr. Schwalm, Bundesjustizministerium 

Vorerst darf ich Ihnen, Herr Präsident, im Namen des Bundesjustizministeriums sehr für die Einladung zu 
dieser Arbeitstagung danken. Welche Bedeutung die Strafrechtsabteilung des Bundesjustizministeriums der 
Tagung beimißt, können Sie daraus ersehen, daß bei den Erörterungen zu jedem Thema ein bis zwei Referenten 
unseres Hauses anwesend sein werden. 

Ferner möchte ich den Herren Vorrednern dieses Vormittags Dank sagen für ihre einer sachlichen und 
wohlwollenden Haltung entsprungene Kritik am Strafgesetzentwurf 1960. Ich darf dabei Ihnen gegenüber, 
Herr Prof. Radzinowicz, zum Ausdruck bringen, daß wir in der Bundesrepublik mit wohlwollenden Kritiken 
nicht verwöhnt werden, so daß wir Ihnen für Ihre Darlegungen besonders dankbar sind. 

Es wird für mich schwer sein, in der durch das Wesen eines Diskussionsbeitrages gebotenen Kürze zu der 
Fülle der Gedanken, die uns heute unterbreitet worden sind, Stellung zu nehmen. Ich will mich auf das 
beschränken, was mir persönlich als besonders bedeutsam erscheint. 

Die Kritik des Herrn Prof. Radzinowicz läuft darauf hinaus, daß in der Bundesrepublik die Kriminologie 
im Verhältnis zur strafrechtlichen Dogmatik auffallend vernachlässigt wird. Nach meiner persönlichen Ansicht 
ist diese Kritik berechtigt. Die Unterschätzung der Bedeutung der Kriminologie bedrückt mich seit Jahren. Ich 
bin der Überzeugung, daß der Mangel an kriminologischen Forschungsstätten sich bereits deutlich in der 
Strafrechtspflege auswirkt und dringend behoben werden muß, wenn die Bundesrepublik dem internationalen 
Stande der Forschung auf diesem Gebiete angeglichen und vor schweren Schäden bewahrt werden soll. 

Es hat mich andererseits sehr gefreut, daß Herr Prof. Radzinowicz die Ansätze zur kriminologischen 
Forschung in der Bundesrepublik nicht übersehen und hierbei nicht zuletzt das »Institut für Kriminologie und 
Strafvollzugskunde« der Universität Freiburg erwähnt hat. In der Tat sind mir die kriminologischen Bemü
hungen des Direktors dieses Instituts, des Herrn Prof. Würtenberger, aber auch seines Fakultätskollegen, des 
Herrn Prof. fescheck, aus eigener Anschauung bekannt, da ich die Ehre habe, dieser Fakultät anzugehören. Ich 
glaube, überhaupt allgemein eine zunehmende Aufgeschlossenheit für kriminologische Fragen in der Bundes
republik feststellen zu können, und möchte annehmen, daß Herr Prof. Radzinowicz die Stärke dieser Strö
mungen bei uns etwas unterschätzt. Auch der Einsatz des Bundeskriminalamts in dieser Richtung hat schon 
erfreuliche Ergebnisse gezeigt. Im ganzen aber muß man Herrn Prof. Radzinowicz recht geben. 

Nur möchte ich nicht den Eindruck aufkommen lassen, als ob unsere Strafrechtsreform an den krimino
logischen Erkenntnissen des In- und Auslandes vorbeigegangen sei. Das haben nicht zuletzt die engen Kontakte 
eines Teils der Mitglieder der Großen Strafrechtskommission und auch der Sachbearbeiter des Bundesjustiz
ministeriums mit dem Ausland verhindert. Und so wird der Strafgesetzentwurf 1960 für sich in Anspruch 
nehmen können, den in den Erkenntnissen der Kriminologie begründeten kriminalpolitischen Forderungen 
unserer Zeit im wesentlichen zu entsprechen. Allerdings läßt sich nicht alles, was kriminologisch begründet und 
kriminalpolitisch zweckmäßig erscheint, im neuen Strafgesetzbuch verankern. Die Grenzen ergeben sich 
insoweit aus den Grundsatzentscheidungen des Entwurfs, insbesondere dem Schuldgrundsatz, der Zweispurig
keit und dem Grundsatz der Rechtsstaatlichkeit. Aber in diesem Rahmen entspricht der Entwurf den Forde
rungen der Kriminologie nach Differenzierung und Individualisierung der strafrechtlichen Reaktionsmittel im 
weitestmöglichen Umfange. Ich möchte nur vier Erscheinungen der Kriminalität hervorheben, denen der Ent
wurf unter Verwertung der Erkenntnisse der Kriminologie in besonderem Maße und mehr als das geltende 
Recht entgegenzutreten sucht: 

Erstens die Frühkriminalität. Ihr Ansteigen ist eine Erscheinung, die allen Staaten unseres Kulturbereichs 
ernste Sorgen bereitet. Der Entwurf führt zu ihrer wirksameren Bekämpfung in Anlehnung an englische Ein
richtungen als neue Maßregel die vorbeugende Verwahrung ein (§ 86). Ihr Zweck ist es, gefährdete fungtäter 
vor der Entwicklung zum Hangtäter zu bewahren. Bei der Ausgestaltung der Maßregel zieht der Entwurf aus 
den neueren Erkenntnissen der Kriminologie, soweit sie als gesichert angesehen werden dürfen, die in unserer 
Zeit vertretbaren und notwendigen Folgerungen. 

44 



Zweitens möchte ich die Rückfall- und Hangkriminalität anführen. Sie ist von jeher das Sorgenkind der 
Kriminalpolitik. Unsere Strafverfolgungsstatistiken lassen den beunruhigend hohen Prozentsatz der Vorverur
teilten an der Gesamtzahl der Verurteilten erkennen. Die Mittel des geltenden Strafrechts reichen zur Be
kämpfung dieser Kriminalität nicht aus. Der Entwurf reagiert auf die Rückfall- und Hangkriminalität namentlich: 

mit zahlreichen Tatbestandsänderungen und Strafschärfungen, insbesondere für Gewerbstäter (z. B. in 
§§ 141, 142, 229, 237, 245, 254, 260, 278, 280, 287, 308, 313, 315), für Berufsverbrecher (§§ 238, 246, 254, 
287) und für Bandentäter (§§ 237,246); 
mit einer neuen allgemeinen Rückfal/vorschrift (§ 61), die zwar einerseits, dem Schuldgrundsatz ent
sprechend, nur den vorwerfbaren, andererseits aber auch den ungleichartigen Rückfall erfaßt; 
mit der Sicherungsverwahrung (§ 85), die gegen Hangtäter vorgesehen ist und deren Anordnung dadurch 
erleichtert wird, daß für die Gefährlichkeitsprognose entgegen der heutigen Rechtsprechung, nach der es 
auf den Entlassungszeitpunkt ankommt, künftig der Zeitpunkt der Verurteilung entscheidend sein soll; 
mit dem Arbeitshaus (§ 84), dessen Anwendungsbereich im Entwurf wesentlich erweitert wird und außer 
der leichten auch die mittlere Kriminalität erfaßt, namentlich die Rückfalltäter, die noch keine Hangtäter 
oder gefährdeten Jungtäter sind; 
mit der neuen Maßregel der Sicherungsaufsicht (§§ 91 bis 98), durch welche die unzulängliche Polizei
aufsicht des geltenden Rechts ersetzt und völlig umgestaltet wird. 

Drittens ist die Abartigenkriminalität hervorzuheben. Die Erkenntnis von der kriminogenen Bedeutung 
der seelisch Abartigen ist ein wichtiges Ergebnis der Kriminologie. Der Entwurf sucht der Abartigenkriminalität 
namentlich entgegenzutreten: 

durch eine sachgerechtere Erfassung der Abartigen im Rahmen der Schuldfähigkeitsregelung (§§ 24, 25) 
und 
durch das Institut der Bewahrungsanstaft (§ 82), die als neue Vollzugsform der Maßregel der Anstalts
unterbringung neben der Vollzugsform der Heil- oder Pflegeanstalt vorgesehen wird und ihr Vorbild in 
den Psychopathenanstalten Dänemarks und Hollands hat. 

Viertens sei noch die Verkehrskriminalität erwähnt, die heute den beherrschenden Mengenanteil an der 
Gesamtkriminalität ausmacht und den modernen Strafgesetzgeber vor eine mit früheren Zeiten nicht vergleich
bare Aufgabe stellt. Die Strafrechtsreform will durch Umwandlung der Mehrzahl der Verkehrsübertretungen 
in Ordnungswidrigkeiten oder Verwaltungsunrecht das eigentliche kriminelle Verkehrsunrecht herausschälen 
und dieses nachhaltiger als bisher bekämpfen. Letzteres soll nach dem Entwurf insbesondere geschehen durch: 

Verbesserung der Fassung der in Betracht kommenden Tatbestände der Verkehrsdelikte (E §§ 342, 343, 
344,347); 
durch Umwandlung der heute nur als Übertretung strafbaren Trunkenheit im Verkehr in ein Vergehen 
(§ 346); 
durch eine wirksamere Ausgestaltung der Maßregel der Entziehung der Fahrerlaubnis (§§ 99, 100); 
durch die neue Nebenstrafe des Fahrverbots für die Dauer von einem Monat bis zu drei Monaten (§ 58); 
durch Aufnahme einer neuen Strafart, der Strafhaft (§§ 47, 48), mit der Dauer von einer Woche bis zu 
sechs Monaten Freiheitsentzug, deren Anwendungsbereich zwar nicht ausschließlich, aber doch in erheb
lichem Umfange die Verkehrsvergehen bilden werden und in der wir die moderne Form der kurzzeitigen 
Freiheitsstrafe zu erblicken haben; 
durch Umwandlung der Geldstrafe (§§ 51 bis 55), die gerade für die Verkehrsdelikte von besonderer 
Bedeutung ist, nach dem Vorbild des skandinavischen Tagesbußensystems, wodurch die Geldstrafe sozial 
gerechter und weitaus wirksamer als bisher ausgestaltet wird. 

In diesem kurzen Überblick wollte ich nur einige besonders kennzeichnende Beispiele für den großen 
Einfluß der Kriminologie auf unseren Strafgesetzentwurf bringen und unterstreichen, daß Strafrechtsreform in 
erster Linie Kriminalpolitik in dem Sinne ist, daß sie sich die Bekämpfung der Kriminalität zum Ziel setzt und 
das Strafrecht als Mittel hierfür de lege lata auf seine Tauglichkeit prüft und de lege ferenda so tauglich wie 
möglich macht. Mir scheint, daß oft weniger der Entwurf als seine Kritiker an dieser Erkenntnis vorbeigehen, 
und ich freue mich feststellen zu können, daß dies gerade nicht für Herrn Prof. Radzinowicz's Kritik gilt. 

Ich darf mich nunmehr noch kurz den Ausführungen des Herrn Landgerichtsdirektors Dr. Reitberger 
zuwenden und zunächst seine selbstkritischen Zweifel über seine Aktivlegitimation zerstreuen. Gerade aus 
der Fülle der Erfahrungen der Praxis erwarten wir, die wir selbst Praktiker gewesen sind, die fruchtbarsten 
Anregungen zur Verbesserung des Entwufs. Wir werden daher das Referat, wenn es gedruckt vorliegt, sorgfältig 
auswerten. Heute möchte ich mich mit einigen Bemerkungen begnügen. 

Wenn Herr Dr. Reitbe~ger meint, daß der Entwurf den Begriffsbestimmungen einen zu großen Umfang 
eingeräumt habe, so kann man sicherlich den Standpunkt vertreten, daß hier im einzelnen des Guten zuviel 
geschehen ist. Aber in gewissem Umfang sind in einem modernen Strafgesetzbuch begriffliche Umschreibungen 
nicht nur aus technischen Gründen zweckmäßig, sondern aus Gründen der Rechtsstaatlichkeit und Rechts-
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sicherheit unerläßlich. Es waren in der Strafrechtsreform gerade die Praktiker, namentlich die Anwälte, die 
auf begriffliche Klärungen drängten, und diese sind auch im Ausland gebräuchlich. Im ganzen wird man daher 
in der Mühe, die der Entwurf auf den Sprachgebrauch verwendet, nicht einen Mangel, sondern einen Vorzug 

erblicken müssen. 
Daß der Entwurf in § 27 Abs. 3 für den sog. »irrealen« (»qualifiziert untauglichen«) Versuch die Möglich

keit, die Strafe zu mildern oder von Strafe abzusehen, vorsieht, beruht nicht auf einem Hang zum Perfek" 

tionismus. Vielmehr soll hierdurch der Erfahrung, daß zwischen dem »irrealen« und dem untauglichen Versuch 
in der Praxis Übergänge bestehen, die eine exakte Unterscheidung ausschließen, Rechnung getragen und fljr 

Härtefälle, die sich aus der in § 26 Abs. 1 mit festgelegten Strafbarkeit des untauglichen Versuchs ergeben 
können, eine Ausweichmöglichkeit geschaffen werden. 

Die Regelung des Entwurfs über Täterschaft und Teilnahme (§§ 29 bis 36) vermeidet in ihrer letzten 

Fassung die Festlegung auf eine bestimmte Täterschaftstheorie. Mit aus diesem Grunde ist die in der ersten 
Lesung des Entwurfs enthaltene nähere Beschreibung der mittelbaren Täterschaft nicht übernommen worden. 
Eine Andeutung des materiellen Prinzips für die Unterscheidung von Täterschaft und Teilnahme, das heute 
überwiegend im Gedanken der Tatherrschaft gefunden wird, enthält der Entwurf lediglich in dem für den 
Täter charakteristischen Merkmal, daß er die Tat »begeht« und daß es sich deshalb um »dessen« Tat handelt, 

wie die Teilnahmeregelung zeigt, und ferner in dem Erfordernis der Vorsätzlichkeit der Haupttat ais Voraus
setzung für die echte Teilnahme. Die weitere Ausdeutung will der Entwurf, um eine Erstarrung der Rechts
entwicklung zu vermeiden, auch künftig der Rechtslehre und Rechtsprechung überlassen. 

Soweit Herr Dr. Reitberger sich mit der Regelung der Folgen der Tat im Entwurf befaßt hat, ist er von der 

Feststellung einer mangelnden Eindruckskraft der Strafen und ihres Vollzugs unter der Herrschaft des geltenden 
Rechts ausgegangen. Diese Feststellung ist weitgehend richtig und war mit ein Anlaß für die Strafrechtsreform. 
Der mangelnden Eindruckskraft der Strafen, an der auch unsere Gerichte nicht schuldlos sind, sucht der Entwurf 

durch Veränderung der Strafrahmen bei der Zuchthaus- und Gefängnisstrafe, durch Bildung von Wertgruppen 
bei Strafrahmenerhähungen und -milderungen, durch die Einführung der Strafhaft und durch die Umgestaltung 
der Geldstrafe entgegenzuwirken. Wenn ich Herrn Dr. Reitberger richtig verstanden habe, kommt es ihm in 
erster Linie auf eine Verbesserung des Strafvollzugs an. Insoweit sind mit ihm wohl alle an der Strafrechtsreform 

Beteiligten einer Meinung. Es hat mich auch sehr mit Befriedigung erfüllt, daß Herr Dr. Reitberger in diesem 
Zusammenhang sich für das im Entwurf vorgesehene, inzwischen häufig angegriffene Vollstreckungsgericht und 
außerdem für einen bundeseinheitlichen Strafvollzug eingesetzt hat, ohne den auch nach meiner persönlichen 

Ansicht sich die Ziele des Entwurfs schwerlich werden erreichen lassen. Inwieweit im einzelnen bei der 
Neugestaltung des Vollzugs sich unsere Vorstellungen mit denen von Herrn Dr. Reitberger decken, läßt sich 
nach seinem Referat nicht sagen. Jedenfalls wird die Strafrechts reform sich gerade auch bei der geplanten 
Vollzugsreform bemühen, den Erfahrungen und Erkenntnissen der Kriminologie Rechnung zu tragen. 
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Kritische Betrachtung 

des Besonderen Teils des Entwurfs eines Strafgesetzbuches (E 1960) 

landgerichtsdirektor Dr. Keutgen, Aachen 

Am 8. September 1960 verabschiedete das Bundeskabinett den Entwurf eines neuen Strafgesetz
buches. Damit scheint der Abschluß der Strafrechtsreform in Deutschland wieder einmal in greifbare 
Nähe gerückt zu sein. Der neue Entwurf ist der 10. in einer Reihe, die mit dem Entwurf aus dem 
Jahre 1909 begonnen hat. Aus der Tatsache, daß die umfangreichen und mühevollen Arbeiten in ein 
Endstadium getreten sind, darf man indes nicht schließen, daß das Werk nun auch glücklich voll
endet werde. Es ist nicht das erste Mal, daß ein Entwurf zu einem neuen Strafgesetzbuch dieses 
Stadium erreicht hat. Auch im Jahre 1925 wurde der Amtliche Entwurf eines Allgemeinen 
Deutschen Strafgesetzbuches von der damaligen Reichsregierung dem Reichsrat zugeleitet. Nach 
eingehender Beratung durch den Reichsrat wurde er nach dessen Änderungsvorschlägen im Jahre 
1927 dem Reichstag vorgelegt. Die Beratungen blieben in den Ausschüssen stecken, und die Reichs
tagsauflösung von 1930 setzte den gesamten Reformarbeiten ein jähes Ende. In den parlamen
tarischen Gremien wird auch der neue Entwurf des Jahres 1960 seine endgültige Feuerprobe zu 
bestehen haben 1). Fast scheint es müßig, in diesem Augenblick die unübersehbare Fülle grund
sätzlicher Erörterungen zur Strafrechtsreform um weitere Bemerkungen zu vermehren. Man sollte 
wirklich den jahrzehntelangen Bemühungen und dem unendlichen Maß kritischer Kleinarbeit, vor 
allem der Strafrechtswissenschaft, einen glücklichen Abschluß wünschen, damit das theoretisch 
Erdachte der praktischen Bewährung zugeführt werden kann 2). Dennoch sind ernst zu nehmende 
Stimmen laut geworden, die sich aus grundsätzlichen Erwägungen gegen eine Strafrechtsreform 
gerade im gegenwärtigen Zeitpunkt mit allem Nachdruck zur Wehr setzen. Sie sollen hier, da sie 
für das Thema von Bedeutung sind, kurz zu Worte kommen. 

Kritische Bemerkungen zu dem Reformwerk müssen naturgemäß mit :der Prüfung beginnen, ob 
die Strafrechtsreform überhaupt erforderlich, und bejahendenfalls, ob sie schon heute am Platze 
ist 3). Eine Reform wäre sicherlich unumgänglich, wenn der bisherige Zustand des geltenden Straf
gesetzbuches den notwendigen Erfordernissen der Praxis, insbesondere aber den allgemeinen 
Lebensverhältnissen, nicht mehr gerecht werden könnte. Gerade ,das aber wind von der Praxis, und 
wohl nicht zu Unrecht, bestritten. Der zuständige Sachbearbeiter des Bundesjustizministeriums 
schrieb im Gegensatz zur heutigen Auffassung noch im Jahre 1953 nach dem Inkrafttreten des 
3. Strafrechtsänderungsgesetzes, der Gesetzgeber habe damit dem Richter wieder ein voll funktions
fähiges, in seiner Gültigkeit bestätigtes Instrument in die Hand gegeben und damit die Voraus
setzung geschaffen, daß die große Reform in Ruhe vorbereitet und zu Ende geführt werden könne 4). 

Man hätte nach solchen Bemerkungen aus nicht unberufenem Munde doch wohl annehmen können, 
daß es mit der endgültigen Kodifikation eines neuen Strafrechtes noch Zeit haben würde, bis die 
politischen Verhältnisse in Deutschland sich für menschlich absehbare ZeiträlJme gefestigt hätten, 
zumal die ersten Anfänge der durch den dama/lfgen Justizminister Oehler neu veranlaßten 
Reformarbeiten z. Z. dieser Äußerungen bereits bekannt waren. Die Entwicklung verlief anders. 
Am 6. April 1954 lädt Bundesjustizminister Neumayer die von ihm ins Leben gerufene Große 

1) Knappe übersicht über die geschichtliche Entwicklung in kurzen Daten: DRiZ 1960 S. 369. 
2) So Grünhut in ZStrW 1959/521. 
3) So Schwarz in NJW 58 S. 1571. 
4) Dreher in JZ 53 S. 421 ff. 
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Strafrechtskommission zu ihrer konstituierenden Sitzung ein. Mit heftigen Worten bestreitet 
Bundesrichter Dr. Werner Hülle in der Juristischen Wochenschrift in seinem weithin bekannt
gewordenen Aufsatz »Justizreform und kein Ende?« 5) die Berufung unserer Zeit zur Schaffung eines 
so wichtigen Grundgesetzes unserer RechtsoJ1dnung wie es das Strafgesetzbuch ,darstellt. Die Straf
rechtsreform sei das Anliegen aller deutschen Stämme, d. h. in unserer Situation, das Anliegen des 
vereinigten Vaterlandes. Wenn ein Parlament zur Lösung dieser Aufgabe nicht berufen sei,so sei 
es das gegenwärtige, in dem Millionen Deutsche nicht vertreten seien. D.as sei noch die einhellige 
Auffassung des Stuttgarter JiUristentages 1951 gewesen. Die zwischenzeitliehe Aufgabe eines Justiz
ministeriums könne es nur sein, das rechtspolitische Gespräch über diese gesamtdeutsche Aufgabe 
nicht abreißen zu lassen. Nicht nur der Schwebezustand unserer politischen Lage spreche gegen 
eine umwälzende Reform des deutschen Strafrechtes in naher Zukunft, auch der unverdiente 
Mißerfolg aller früheren Bemühungen berechtige kaum zu der begründeten Hoffnung, ,daß die 
Gegenwart dem Unternehmen in weltanschaulicher Hinsicht günstiger sei. In den politischen und 
weltanschaulichen Auseinandersetzungen unserer Tage sei trotz des Übergewichtes ,der »christ
lichen« Parteien in unseren Parlamenten noch lange keine weltanschauliche Entschei,dung gewonnen, 
aus der heftig umstrittene Fragen verbindlich beantwortet werden könnten. Nur knappe Mehrheiten 
im Bundestag für eine engere oder weitere Fassung bestimmter Rechtsnormen von grundsätzlicher 
und weltanschaulicher Präg1ung und Bedeutung würden einer Lösung, die für Jahrzehnte bindend 
bleiben müsse, jede verpflichtende Überzeugungskraft nehmen. Der Schutz, ,den ein Volk seiner 
sittlichen Lebensordnungdurch ein Strafgesetz verleihe, müsse Ausdruck einer allgemeinen Rechts
überzeugung und damit der überwältigenden Zustimmung aller Gesetzgebungsorgane sicher sein, 
um dauernden Bestand zu haben. 

Weiterhin spreche der gegenwärtige Stand der Strafrechtswissenschaft gegen eine nahe Ver
wirklichung des Reformplanes. Die modernen Wandlungen der Verbrechenslehre stünden erst am 
Anfang ihrer praktischen Erprobung. Schließlich fühle auch die strafrichterliehe Praxis keinerlei 
Bedürfnis nach einer baldigen Reform grundlegender Art, weil sie der Meinung sei, daß das Gesetz 
weit besser sei als sein Ruf. Sein Alter besage keineswegs etwas gegen seine Güte. In der Tat sind 
neuzeitliche Einsichten und Erkenntnisse auf allen Gebieten unserer Rechts- und Sozialordnung in 
über 70 zum Teil recht wichtigen Novellen so in das Gesetz eingegliedert wOliden, daß man kaum 
noch mit dem Schlagwort der Überalterung durchdringen kann, wenngleich nicht zu verkennen ist, 
daß durch die vielfachen Novellen eine einheitliche Ausrichtung des Gesetzes an manchen Stellen 
nicht mehr klar zu erkennen ist. 

Besonders störend machen sich die Änderungen für die Vorschriften des Allgemeinen Teils 
bemerkbar. »Berge von Denkschriften «, so meint Hülle wörtlich, »werden unsere Praktiker nicht 
davon überzeugen, daß ein aufgeschlossener und lebenserfahrener Strafrichter mit dem Gesetz 
nicht noch lange Zeit unter modernen Gesichtspunkten zu arbeiten vermöchte, ohne daß die 
Gerechtigkeit Schaden erlitte. Wenn es nicht nötig ist, etwas zu ändern, dann ist es nötig, es nicht 
zu ändern.« Nach dem Sturm und Drang 'der letzten Jahre brauche der Strafrichter in allen 
Rechtsstufen offensichtlich genau das Gegenteil zu Nutz und Frommen der Gerechtigkeit, als die 
nervöse Sucht nach fortwährenden Änderungen, nämlich mehr Muße für die Entscheidung des 
Einzelfalles. Damit klingt ein Gedanke an, dem auch Crünhut Ausdruck verliehen hat, indem er 
ausführt, daß die Strafrechtsreform in erster Linie eine praktische Aufgabe sei 6). Sollte es in der Tat 
nicht in erster Linie darauf ankommen, daß der Strafrichter das alte Gesetz mit den neuen Erkennt
nissen sinnvoll in Einklang bringt, an statt ein neues System in einer dazu unpassenden Zeit in der 
Praxis zu erproben, ohne damit dem Recht im ganzen und der Lösung des einzelnen Falles irgend
wie nähergekommen zu sein? Selbst in neuerer Zeit sind die Bedenken nicht verstummt. Der 
bekannte Strafrechtler Prof. Dr. Oahs scheint sich die Auffassung Hülles zu eigen gemacht zu 
haben 7), wenn er dessen Bedenken ergänzt unter Hinweis auf die Neuartigkeit vieler Probleme 
der Kriegs- und Nachkriegswirklichkeit, wie etwa des Rechtes von Befehl und Gehorsam, des Not
standes und anderer mehr, die zum Teil von den Gerichten auch heute noch nicht in der notwen
digen Klarheit und Entschiedenheit bewältigt worden sind. Wenn es am Schluß die~er Überlegungen 

5) Hülle in NJW 53 S. 1778. 
6) Grünhut in ZStW 59/521. 
7) Dahs in NJW 58 S. 1161. 
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heißt, das Bundesjustizministerium habe solchen Zweifeln, die auch sonst aus den Kreisen der 
Praxis gekommen seien, keinen Raum gegeben, sondern sich ans Werk gemacht, so mutet die 
Begründung, ,daß die,s aus rechtspolitischen Gründen geschehen sei 8), angesichts der Fülle ernst zu 
nehmender Gegenargumente als reichlich dürftig an. Man könnte es noch kürzer auf den Nenner 
bringen: » Bonna locuta, causa finita«. 

Statt der Reform des materiellen Strafrechtes wird als vordringlich eine solche des Strafvollzuges 
vorgeschlagen 9). Prof. Dr. Schmidt, der bekannte Strafrechtslehrer, hält es für richtiger, anstatt ein 
neues Strafgesetzbuch zu schaffen und in diesem einen Kompromiß zwischen den widerstrebenden 
Auffassungen vom Sinn und Zweck der Strafe zu suchen, den ganzen Reformwillen zunächst an 
eine großzügige Reform des Strafvollzuges zu wenden. Seine Auffa'Ssung, daß die Reform des 
Strafvollzuges vordringlicher sei als alles andere, begründet er mit der Feststellung, daß sich »straf
theoretische Grundlagen gar nicht beantworten lassen ohne ständigen Hinblick auf das, was im 
Strafvollzug geschieht« 10). 

In der Reihe der Zweifler sei abschließend noch auf Schwarz verwiesen, der in bündiger Kürze 
feststellt, daß das jetzige Strafrecht sich in jahrzehntelanger Praxis bewährt habe 11). Die Juristen 
hätten sich mit dem Inhalt und der Handhabung ihres Strafrechtes vertraut gemacht. Aus ihren 
Reihen werde die Erneuerung des Strafgesetzbuches nicht gefordert. Sie stünden ihr vielmehr 
ablehnend gegenüber. In dieser Unbedingtheit kann man diese Behauptung sicherlich nicht aufrecht
erhalten. Die Bedenken, die aus der Praxis kommen, richten sich weniger gegen die Forderungen 
der Notwendigkeit einer Reform als gegen die Art und Weise ihrer an bestimmte Zeiten gebundenen 
Durchführung, gegen einen Zeitplan, der, wie Dahs meint, eine gründliche und kritische Beschäfti
gung der allgemeinen und juristischen Öffentlichkeit mit den Problemen des Entwurfes nicht in aus
reichendem Maße zulasse 12). Indes hat sich der Zeitplan, von dem Dahs in seiner Abhandlung, mit 
der er nach seinen eigenen Worten zur öffentlichen Kritik aufrufen wollte, spricht, längst überholt. 
Danach sollte nach Beratung durch das Bundeskabinett im Mai 1959 der Bundesrat mit dem Entwurf 
befaßt und die Stellungnahme zu den Entschlüssen des Bundesrates bis zum September 1959 aus
gearbeitet werden. Als Termin für die Einbringung im Bundestag war der Oktober 1959 vorgesehen, 
so daß für die Beratungen im Rechtsausschuß oder in einem Sonderausschuß und im Plenum des 
Bundestages in der laufenden Legislaturperiode die Zeit bis Juli 1961 zur Verfügung gestanden 
haben würde. Diese Blütenträume sind 'Schon nicht gereift. Man ist indessen bescheidener geworden. 
Aus der Tagespresse konnte die interessierte Öffentlichkeit aus einer Rede Prof. Dr. Sieverts ent
nehmen, die er auf der Hamburger Tagung des Bundes der Strafvollzugsbediensteten Deutschlands 
gehalten hat, daß mit einer Verkündung des neuen Strafgesetzbuches nicht vor dem Jahre 1965 zu 
rechnen sei. Die Reform werde damit erst im Jahre 1967 in Kraft treten können. Fest steht jeden
falls, daß erst der neue Bundestag sich mit der Gesetzesvorlage befassen kann. Damit ist eines 
der vorhin aufgestellten großen Fragezeichen schon deutlich erkennbar geworden, mit dem man 
offensichtlich zunächst nicht gerechnet hatte, nämlich die politische Zusammensetzung dieses neuen 
Bundestages. Bei aller Skepsis, die gegen einzelne Vorschriften des Entwurfs dringend angebracht 
erscheint, müßte man doch, wie es eingangs schon gesagt wurde, hoffen und wünschen, daß nicht 
wiederum alle Mühen nutzlos vertan wurden. Sieht man von den bereits erörterten Bedenken ab, 
so enthält im ganzen gesehen die Strafrechtsreform, wie sie sich im Entwurf darstellt, doch eine 
wesentliche Verbesserung und wirkliche Weiterentwicklung des Gesetzes, ausgerichtet nach neuen 
strafrechtlichen Erkenntnissen, wie sie in gleicher Weise von der Wissenschaft und der Recht
sprechung, vor allem des Reichsgerichts und des Bundesgerichtshofes, erarbeitet worden sind. 

Im folgenden mag, soweit der Rahmen dieser Ausarbeitung es gestattet, auf den Aufbau des 
Entwurfes kurz eingegangen werden. Wie im geltenden Recht so hält auch der Entwurf »am Grund
gedanken der Legalordnung als Rechtsgüterordnung fest, indem er diejenigen Tatbestände, die 
gleiche oder verwandte Rechtsgüter schützen, zu Gruppen zusammenfaßt« 13). Im Gegensatz zu der 
zum Teil wenig befriedigenden Systematik des Besonderen Teils des geltenden Strafgesetzbuches 

8) Eingehendere Rechtfertigung bei Creifelds in JR 54 S. 162. 
9) Schmidt in ZStW 69 S. 359. 

10) Schmidt a. a. O. S. 369. 
11) Schwarz in NJW 58/1571. 
12) Dahs a. a. O. S. 1573. 
13) Schwalm in MDR 1960 S. 6. 
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bemüht sich der Entwurf um eine an das wissenschaftliche System angegliederte Rechtsgüter
ordnung 14). In der Reihenfolge der gesetzlichen Tatbestände geht der Entwurf den umgekehrten 
Weg gegenüber dem geltenden Gesetz. Während das bisherige Recht mit den Normen zum Schutz 
des Staates und zum Schutz von Gemeinschaftswerten beginnt und dann erst die Normen zum 
Schutz der individuellen Werte folgen läßt, stellt der erste Abschnitt die Straftaten gegen die 
Person an die Spitze. Es folgen die Straftaten gegen die Sittenordnung, gegen das Vermögen, gegen 
die öffentliche Ordnung, gegenden Staat und seine Einrichtungen und schließlich gegen die Völker
gemeinschaft. Man kann insoweit von einer individualistischen Legalordnung sprechen. Aus den 
Niederschriften über die Sitzungen der Großen Strafrechtskommission ist indes zu entnehmen, daß 
hierin nicht ein Bekenntnis zu einem Individualwertsystem liegen soll 15). In der Reihenfolge soll 
grundsätzlich nicht eine entsprechende Rangfolge gesehen werden. Der einzelne Mitmensch soll 
in der Aufgliederung der Tatbestände nach den Überlegungen der Kommission der Ausgangspunkt 
sein, und zwar in Anlehnung an das Bonner Grundgesetz, das auch mit den Grundrechten des 
einzelnen beginnt. »Die Rechtsgüter, die dem Menschen im täglichen Leben zuerst und unmittelbar 
entgegentreten: Leben, Gesundheit, Freiheit und Ehre stehen am Anfang einer Reihe, die über die 
Familie und die sittlichen Werte zu Iden Vermögenswerten führt und erst dann zu den weiteren 
Kreisen und Bezügen der öffentlichen Ordnung, des Staates und schließlich der Völkergemeinschaft 
hinüber/eitet« 16). In der Reihenfolge der Persönlichkeitswerte im Vorrang zu den rein materiellen 
Werten kann aller,dings ein Bekenntnis des Entwurfes zu einer bestimmten Rangfolge erblickt 
werden 17). So ist es einleuchtend, ,daß der Ahschnitt, der die Straftaten gegen die Sittenordnung 
enthält, vor den Abschnitt über die Straftaten gegen das Vermögen gestellt worden ist. Bei einem 
Vergleich mit den Titeln des geltenden Strafgesetzbuches fällt weiterhin besonders auf, daß der 
Entwurf einen besonderen Abschnitt über »Verbrechen und Vergehen im Amt«, der dem 28. Ab
schnitt des Strafgesetzbuches entsprechen würde, nicht mehr enthält. Der Grund ·dafür besteht darin, 
daß der bisherige 28. Abschnitt keine einheitliche Materie regelt. Von den bisherigen unechten 
Amtsdelikten sind die Tatbestände des § 342 StGB (Hausfriedensbruch im Amt) und des § 351 StGB 
(schwere Amtsunterschlagung) gestrichen worden, weil ein kriminalpolitisches Bedürfnis für diese 
Erschwerungstatbestände nicht gegeben ist. Die übrigen unechten Amtsdelikte werden bei den 
Grundtatbeständen jeweils dadurch erfaßt, daß die Begehung der Tat durch einen Beamten (Amts
träger) als Strafschärfungsgrund (Gefangenenbefreiung durch einen Amtsträger, E 425 Abs. 11; Ver
wahrungsbruch ,durch einen Amtsträger, 426 Abs. 111; Strafvereitelung im Amt, E 448) oder als 
Regelfall für besonders schwere Fälle angeführt wird (Freiheitsberaubung, § 164 Abs. I Nr. 11; Unter
schlagung, § 240 Abs. 111 Nr. 3; Urkundenfälschung, § 308 Ahs. 111). Die bisherigen Tatbestände der 
Nötigung (jetzt § 171 Nr. 2), ,des Diebstahls (jetzt § 236 Nr. 5) und der Untreue (jetzt § 264 Nr. 3) 
enthalten in ihrem Erschwerungstatbestand in Erweiterung des bisherigen Rechtszustandes eine 
Begehungsform durch einen Amtsträger. 

Von den bisherigen echten Amtsdelikten ist der Tatbestand des § 352 (übermäßige Gebühren
erhebung) gestrichen worden, weil er in ,der Neufassung des § 353 StGB (übermäßige Abgaben
erhebung) in § 476 des Entwurfes aufgeht. Die bisherigen Sonderregelungen des § 357 StGB (Ver
leitung Untergebener) und des § 353 E StGB (Mitteilung amtlicher Schriftstücke) sind gleichfalls 
gestrichen worden, soweit sie nicht durch die Bestimmung des § 415 des Entwurfes, der die Verletzung 
von Geheimhaltungsvorschriften unter Strafe stellt, erfaßt werden. Ein weiteres neues eigenständi
ges Delikt enthält der § 186, der ,den Bruch von Privatgeheimnissen durch einen Amtsträger mit 
Strafe bedroht. Die übrigen echten Amtsdelikte des Strafgesetzbuches werden in der Hauptsache im 
Entwurf auf die Titel »Straftaten geg'en den öffentlichen Dienst« und »Straftaten gegen die Rechts
pflege« aufgeteilt (Aussageerpressung, § 454; Rechtsbeugung, § 455; Verfolgung Unschuldiger, 
§ 456; Vollstreckung gegen Unschuldige, § 457; Parteiverrat, § 458; Bestechung und Bestechlichkeit, 
§§ 460 bis 466; Bruch des Dienstgeheimnisses, § 471; Bruch des Post- und Fernmeldegeheimnisses, 
§ 472; Bruch des Steuergeheimnisses, § 473; Vertrauensbruch im auswärtigen Dienst, § 475; Ab
gabenüberhebung, § 476). 

14) Spende I in NJW 1960 S. 1703. 
15) Band 5 S. 137-150; Band 10 S. 370-376. 
16) Begründung E 1960 S. 249. 
17) So auch Schwalm a. a. O. S. 6. 
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Auch sonst enthält der Entwurf eine Reihe von wesentlichen Abweichungen gegenüber dem 
geltenden Recht. Die Weiterentwicklung unseres sozialen Lebens, die Veränderung unserer tat
sächlichen Lehensverhältnisse, nicht zuletzt bedingt durch den ständig wachsenden technischen 
Fortschritt, die Gewinnung neuer Erkenntnisse über die Wertigkeit der einzelnen Lebensgüter 
bedingen naturgemäß eine Überprüfung der überkommenen Gesetzesnormen. Der Gesetzgeber 
des Jahres 1960 kann ohne Bedenken auf gewisse Strafnormen verzichten, die durch eine 
Veränderung unserer gesellschaftlichen Auffassungen gegenstandslos geworden sind. So sind im 
Entwurf die bisherigen Strafvorschriften über den Zweikampf (§§ 201 bis 210 StGB) nicht mehr 
enthalten. 

Andererseits bringt der Entwurf eine ganze Reihe neuer Tatbestände, die dem geltenden Straf
gesetzbuch noch nicht bekannt sind. Auch die Grenze zum Nebenstrafrecht wird im Entwurf anders 
gezogen als im bisherigen Recht. Während wichtige Vorschriften des Nebenstrafrechtes in den 
Entwurf einbezogen worden sind, erfaßt er die im Besonderen Teil des geltenden Strafgesetzbuches 
als Übertretungen ausgestalteten Tatbestände des 29. Abschnittes nur noch insoweit, als si·e im 
künftigen Strafrecht als V,ergehen angesehen werden können. Übertretungstatbestände kennt der 
Entwurf nicht. Als Vergehen bestraft werden künftig unter dem Titel »Gemeinlästige Straftaten« 
die Bettelei (§ 354), das Anhalten zum Betteln (§ 355), die Landstreicherei (§ 356) sowie die früheren 
Übertretungstatbestände zur Bekämpfung der Prostitution in den Vorschriften des § 223 als 
gewerbsmäßige Unzucht und des § 224 als Anlocken zur Unzucht und schließlich der grobe Unfug 
als Belästigung der Allgemeinheit im § 301. Soweit die Übertretungstatbestände nicht überholt und 
daher entbehrlich sind, werden sie in das Nebenstrafrecht überführt und in Ordnungswidrigkeiten 
umgewandelt. Grundsätzlich soll das neue Strafgesetzbuch eine Kodifikation aller Verbrechen und 
Vergehen s,ein. Der Entwurf übernimmt daher in weit größerem Umfang als die meisten voran
gegangenen Entwürfe Straf tatbestände des Nebenstrafrechtes, es sei denn, daß sie in den Neben
gesetzen in so engem Zusammenhang mit anderen Vorschriften stehen, daß ihre Übernahme in 
das neue Strafgesetzbuch »die Übersichtlichkeit oder die Anwendbarkeit beeinträchtigen würde, 
oder das Strafgesetzbuch sich insoweit auf eine Blankettregelung beschränken müßte« 18). Die 
übernommenen Vorschriften aus den strafrechtlichen Nebengesetzen sind in der Begründung des 
Entwurfes umfassend zusammengestellt. Ein näheres Eingehen auf die Bestimmungen dürfte sich im 
Rahmen dieser Abhandlung erübrigen 19). 

18) Schwalm a. a. a. s. 9. 
19) E 1960 S. 247, 248. 

1. § 156: überanstrengung von Kindern, Jugendlichen und Schwangeren bei der Arbeit. 
§ 24 Abs. III des Jugendschutzgesetzes vom 30.4.1938 

- RGBI. I S. 437-; 
§ 20 des Mutterschutzgesetzes vom 24. 1. 1952 

- BGB!. I S. 69 -. 
2. § 229: Menschenhandel. 

§ 48 des Gesetzes über das Auswandererwesen vom 9. 6. 1897 
- RGB!. S. 463 -. 

3. § 233: Tierquälerei. 
§ 9 des Tierschutzgesetzes vom 24.11.1933 

- RGB!. I S. 987 in der Fassung der va vom 23. 5. 1938, RGB!. I S. 598 -. 
4. §§ 271 bis275: Konkursstraftaten. 

§§ 239 bis 244 der Konkursordnung vom 10. 2. 1877 
- RGBI. S. 351 in der Fassung der Bekanntmachung vom 20. 5. 1898, RGBI. S. 612-. 

5. § 298: Volksverhetzung. 
Entnommen aus dem Entwurf des Gesetzes gegen Volksverhetzung. 

6. § 300: Mißbrauch von Notrufen. 
§ 17 des Gesetzes über Fernmeldeanlagen vom 14.1.1928 

- RGB!. I S. 8 -. 
7. § 302: Mißbrauch von Titeln, Uniformen und Abzeichen. 

§ 5 des Gesetzes über die Führung akademischer Grade vom 7.6.1939 
- RGB!. I S. 985 -. 

8. §§ 322 bis 326: Explosions- oder Sprengungsverbrechen. 
Entnommen aus dem Entwurf eines Atomgesetzes und die Verbrechenstatbestände des Sprengstoffgesetzes 
vom 9. 6. 1884 
- RGB!. S. 61 in der Fassung der Änderungsverordnung vom 8. 8. 1941 RGB!. I S. 531 -. 

9. § 353: Verabreichen alkoholischer Getränke an Betrunkene. 
§ 29 Nr. 8, § 16 Abs. I Nr. 3 des Gaststättengesetzes vom 28. 4. 1930 

- RGB!. I S. 146 -. 
10. § 374: Verstoß gegen Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts. 

§ 42, § 47 des Gesetzes über das Bundesverfassungsgericht vom 12. 3. 1951 
- BGB!. I S. 243 in der Fassung vom 21. 7. 1956 (BGB!. I S. 662) -. 

Fortsetzung 19): Seite 52 
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Die umfassende Reform des gegenwärtigen materiellen Strafrechtes bedingt notwendig die 
Einführung neuer Tatbestände in das Gesetz, »in dem die neuen Erkenntnisse verwertet sind, die 
dem Strafrichter aus den Geistes- und Naturwissenschaften dargeboten werden« 20). Dieser Forde
rung entsprechen eine Reihe neuer und wohl auch neuartiger Vorschriften des Entwurfes, von denen 
im einzelnen die folgenden hervorzuheben sind: 

§§ 157 bis 160 (ärztliche Unterbrechung ·der Schwangerschaft), 
§§ 161 und 162 (Heilbehandlung), 
§§ 182,377 Abs. 2 und 482 (öffentliche Erörterung fremder Privatangelegenheiten, also die sog. 

»I ndiskretionsdel ikte«), 
§ 183 (Verletzung der Vertraulichkeit des Wortes durch Mißbrauch von Tonträgern oder 

Abhörgeräten), 
§ 203 (künstliche Samenübertragung beim Menschen), 
§ 210 Abs.5 (Unzucht mit Kindern unter fahrlässiger Verkennung ihres Alters), 
§ 282 (Gewaltanwendung bei Wilderei), 
§ 305 (Fälschung und Unterdrückung der in einem Tonträger verkörperten Erklärungen), 
§ 306 (Fälschung und Unterdrückung technischer Aufzeichnungen), 
§ 327 (Gefähndung durch giftige Gase), 
§ 451 (Unterdrückung von Beweismitteln), 
§ 452 (Störung der Strafrechtspfl.ege), 
§ 468 (Erschleichen eines Amtes), 
§ 469 (Erschleichen einer Bestallung oder Zulassung) und 
§ 470 (unerlaubte Hilfe bei Prüfungen). 

Mit der Regelung des Entwurfes über die Strafandrohungen hat sich erkennbar eine Kompromiß
lösung zwischen den in der Literatur geltend gemachten radikalen Ansichten durchgesetzt. In der 
Wissenschaft wurde z. T. mit recht heftigen Argumenten die Ansicht verfochten, daß die Zuchthaus
strafe ganz abzuschaffen s·ei. Zur Begründung wird vorgetragen, daß die Unterscheidung zwischen 
Zuchthaus und Gefängnis »praktisch überholt« sei 21). Sie sei ein» Hemmnis für die im Vollzug zu 
leistende Sozialarbeit« 22). Der Gesetzgeber solle daher endlich, »die von allen Kennern des Straf
vollzuges seit langem erhobene Forderung nach einer einheitlichen Strafe erfüllen« 23). Dann erst 
sei es möglich, den Strafvollzug auf den einzelnen Menschen abzustellen. In der Ausgestaltung 
jeder Strafrechtspflege müsse das Ziel ,die Besserung, die Resozialisierung des Täters sein. Das sei 
bei Aufrechterhaltung der von vornherein diskriminierenden Unterschei1dung durch Betrafung mit 
Zuchthaus oder mit Gefängnis nicht möglich, weil heute der wirkliche Unterschied zwischen Zucht
haus und Gefängnis allein darin bestehe, daß der mit Zuchthaus bestrafte Rechtsbrecher nach seiner 
Entlassung nur sehr schwer, meistens keine Arbeit mehr finde und so zwangsläufig von der mensch
lichen Gemeinschaft ausgeschlossen bleibe. Die unterschiedliche Behandlung ,dürfe daher nicht 
nach dem begangenen Verbrechen, sondern lediglich nach der Persönl'ichkeit des Rechtsbrechers 
erfolgen 24). Diese Auffassung ist sicher vom Standpunkt des in der täglichen Praxis stehenden 
Strafrichters aus nicht aufrechtzuerhalten. Ihr ist vor allem entgegenzusetzen, daß die Vorstellung der 
weitaus überwiegenden Mehrheit der Rechtsgemeinschaft genau bestimmbare Rechtsbrüche wegen 
der gesellschaftsfeindlichen Einstellung, die der Täter in ihnen zum Ausdruck bringt, so rücksichtslos 

11. § 453: Verbotene Mitteilungen über Gerichtsverhandlungen. 
Artikel I1 und 111 des Gesetzes über die unter Ausschluß der Offentl ichkeit stattfindenden Gerichts
verhandlungen vom 5. 4. 1888 
- RGBI. S. 133 -. 

12. §§ 462, 465, 471 in Verbindung mit § 186 und § 10 Nr. 7: 
Bestechung, Bestechi ichkeit eines besonders Verpflichteten. 

§§ 2, 3, 4, 7 der va gegen Bestechung und Geheimnisverrat von beamteten Personen in der Fassung vom 
22.5.1943 
- RGBI. I S. 351 -. 

13. § 473: Bruch des Steuergeheimnisses 
§ 412 der Reichsabgabenordnung vom 22. 5. 1931 

- RGBI. I S. 211 in der Fassung vom 4. 7.1939 RGBI. I S. 1181 -. 
20) DRiZ 1959 S. 357. 
21) Hall in ZStW 66 S. 77. 
22) Schmidt in NJW 51/791. 
23) SJZ 1950 S. 302. 
24) Heinitz in ZStW 65 S. 29. 
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und unnachgiebig verurteilt, daß auf ihre Heraushebung aus der allgemeinen Kriminalität auch für 
die Zukunft nicht verzichtet werden kann. Diese Einstellung findet selbst unter den Rechtsbrechern 
in der Vollzugspraxis darin sinnfälligen Ausdruck und Bestätigung, daß ein Betrüger oder Einbrecher 
sich entschieden mit allen ihm zu Gebote stehenden Mitteln dagegen verwahrt, im Strafvollzug mit 
einem Mörder, einem Gewaltverbrecher oder einem Sittlichkeitsverbrecher, der wahllos unschuldige 
Kinder geschändet hat, in einer Zelle zusammenzusitzen. 

Auch das Argument der schwierigen Resozialisierung kann nicht überzeugen, weil es allzu 
theoretisch erscheint. Ein großzügiger Arbeitgeber, und nur von einem solchen kann hier überhaupt 
die Rede sein, wird seine Entscheidung über die Frage der Wiedereinstellung eines aus dem Straf
vollzug Entlassenen in der Regel auf die Art der von diesem begangenen Straftat, nicht aber aus
schließlich auf die vom Gericht verhängte Strafart abstellen. Erst recht würde das der Fall sein, wenn 
das Gesetz in Zukunft auf die Unterscheidung zwischen Zuchthaus und Gefängnis ganz verzichtete. 
Diese Überlegungen haben auch bei der Strafrechtsreform in der Schweiz dazu geführt, die 
Zuchthausstrafe beizubehalten. Die vom Entwurf gewählte Lösung, die Zuchthausstrafe entgegen 
den Vorstellungen namhafter Strafrechtswissenschaftler auch weiterhin zuzulassen, sie jedoch in 
ihrem Anwendungsbereich gegenüber der gegenwärtigen Regelung des geltenden Strafgesetz
buches erheblich einzuschränken, verdient daher volle Zustimmung. Ein Vergleich mit dem gelten
den Strafgesetzbuch ergibt, daß der Entwurf in 63 Vorschriften 101 Zuchthausstrafandrohungen 
enthält, während das Strafgesetzbuch in seiner augenblicklich geltenden Fassung noch 116 Bestim
mungen mit 150 Zuchthausstrafandrohungen kennt. Dabei ist noch zu beachten, daß der Entwurf 
aus den strafrechtlichen Nebengesetzen besonders die Tatbestände übernommen hat, deren Ver
letzung mit Zuchthaus bedroht ist. Die absolute lebenslängliche Zuchthausstrafe sieht der Entwurf 
lediglich in zwei Fällen vor, nämlich für Mord (§ 135 Abs. I) und für Völkermord (§§ 478, 479). 
Neben der Zuchthausstrafe, die stets eine Tat von besonderer Schwere kennzeichnen soll, stellt der 
Entwurf niemals eine andere Strafart zur Wahl. Dieser Umstand entspricht dem Bemühen des 
Entwurfes, den Unrechts- und Schuldgehalt einer Tat durch die Strafandrohung zu kennzeichnen 25). 

Aus dem gleichen Grunde wird auch neben einer Gefängnisstrafe, deren Höchstmaß fünf Jahre 
überschreitet, niemals eine leichtere Strafart zur Wahl gestellt. Darin kommt eine weitere Über
legung der Kommission zum Ausdruck, Strafandrohungen möglichst zu vermeiden, »deren Weite die 
grundsätzliche Bewertung von Unrechts- und Schuldgehalt der Tat durch ·den Gesetzgeber nicht 
mehr erkennen läßt« 26). Ganz allgemein bemüht sich der Entwurf, zu weit gefaßte Strafrahmen zu 
vermeiden. Die Zahl Ider Strafandrohungsarten beläuft sich im geltenden Strafgesetzbuch auf 75, t 

während der Entwurf deren nur noch 32 enthält. Der Entwurf 1927 sah nur 24, der Entwurf von 1936 
lediglich 12 vor. So hat auch in dieser Hinsicht der neue Entwurf einen Mittelweg zu gehen versucht 
zwischen verwirrender Zersplitterung und primitiver Vergröberung« 27). Die Kritik, daß das geltende 
Strafgesetzbuch zu weite Strafrahmen enthalte, ist so alt wie die Reformbestrebungen selbst. Der 
Entwurf versucht daher, über die allgemeine Legaldefinition der §§ 62, 63 für besonders schwere 
und minder schwere Fälle hinaus ,die einzelnen Tatbestände noch einmal nach den gleichen Gesichts
punkten aufzugliedern, indem im jeweiligen Tatbestand fast stets zwei oder gar drei umschriebene 
Beispiele aufgezählt sind für Fälle, die in der Regel als besonders schwer anzusehen sind und daher 
mit besonderer Strafe bedroht werden. Der Tatbestand wird dadurch zur Einschränkung des Straf
maßes in zwei oder gar drei Stufen aufgeteilt. Das geschieht, »um dem Richter eine Leitlinie dafür 
zu geben, wann ein Fall besonders schwer ist, und um eine gewisse Einheitlichkeit im schwierigen 
Bereich der Strafzumessung zu erreichen« 28). Bei den minder schweren Fällen sieht der Entwurf von 
dieser beispielhaften Unterteilung ab. Die Schöpfer des Entwurfes glauben in diesen Fällen von 
einer besonderen Unterteilung absehen zu dürfen, weil hier das Abweichen vom Regelfall stets 
zugunsten des Täters erfolgt. 

Der Strafrichter der täglichen Gerichtspraxis wird über diese Neuregelung des Entwurfes sicher
lich kaum erfreut sein können. Die Aufgliederung einheitlicher Lebenstatbestände in theoretische, 
sicher durchaus klug abgewogene, nach generellen Gesichtspunkten ausgerichtete besondere Er-

25) Begründung E 60 S. 250. 
26) Ebendort. 
27) Schwalm in MDR 60 S. 9. 
28) Begründung E 60 S. 251. 
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der Befriedigung. Im Gegensatz zum geltenden Recht kennt der Entwurf nicht mehr das Tatbestands
merkmal der »sonst niedrigen Beweggründe«, weil darauf »die Kennzeichnung einer Tat als Mord 
mit der gebotenen Bestimmtheit nicht begründet werden könne« 36). Gestrichen sind im neuen 
Tatbestand auch die bisherigen Tatbestandsmerkmale »zur Verdeckung einer Straftat, heimtückisch, 
grausam oder mit gemeingefährlichen Mitteln«, weil bei deren Vorliegen der Täter meistens mit 
Überlegung handelt, die im Absatz" der Neufassung aus dem alten Tatbestand und der Mehrzahl 
der Entwürfe übernommen worden ist. Dabei soll durch den von der alten Fassung abweichenden 
Wortlaut (früher: »mit Überlegung ausgeführt«, jetzt: »wer einen anderen mit Überlegung tötet«) 
sichergestellt werden, daß es im Sinne des § 26 Abs. " genügt, wenn der Täter bei Anfang der 
Ausführung mit Überlegung handelt, um ihn wegen Mordes bestrafen zu können, während es 
früher nach einhelliger Rechtsprechung für die Bejahung des Tatbestandsmerkmals der Überlegung 
erforderlich war, daß der Täter während der gesamten Dauer der Tötungshandlung mit Überlegung 
vorging. Für die Fälle der Absätze I und" des § 135 ist die absolute Strafe lebenslanges Zuchthaus. 
Die Diskussion um die Todesstrafe ist schon aus verfassungsrechtlichen Erwägungen für lange Zeit 
unfruchtbar. Im Rahmen der Strafrechtsreform ist sie insofern endgültig entschieden, als die Große 
Strafrechtskommission nach einer ganztägigen Grundsatzdebatte sich mit 19 gegen 4 Stimmen 
gegen die Wiedereinführung der Todesstrafe ausgesprochen hat 37). 

Im zweiten Titel werden die Straftaten gegen das werdende Leben erfaßt. Diese Trennung 
kennt das bisherige Recht nicht. Die zuweilen gegen die Auf teilung laut gewordene Kritik hat 
lediglich programmatische Bedeutung. Letztlich dürfte es entscheidend sein, in welcher Weise der 
Gesetzgeber die Schwere der hier zu erörternden Verfehlungen wertet. Das kommt im Strafrahmen 
zum Ausdruck, nicht aber darin, wo die Vorschriften in der Systematik des Gesetzes eingeordnet 
werden. So dürften gegen die Auf teilung, die der Entwurf vorsieht, kaum rechtsdogmatische 
Bedenken durchgreifen, zumal die Begründung ausdrücklich klarstellt, »daß die Wertung des 
keimenden Lebens in der Ethik dadurch nicht berührt werde« 38). Der Entwurf beschränkt sich auf 
eine Neugestaltung der auch dem geltenden Recht bekannten gesetzlichen Tatbestände. Ursprüng
lich sah der Entwurf im 4. Titel die Unterbrechung der Schwangerschaft aus dem medizinischen 
Grunde einer Gefährdung der Schwangeren oder aus dem rechtlichen Grunde eines voran
gegangenen Sittlichkeitsverbrechens, der §§ 204 und 205 sowie des § 207 und im Falle der künst
lichen Übertragung von Samen eines anderen als des Ehemannes ohne Einwilligung der Ehefrau 
als Strafausschließungsgründe vor, die im übrigen von anderen fest umschriebenen Voraussetzungen 
abhängig gemacht worden waren. Die für die Unterbrechung der aufgezwungenen Schwangerschaft 
maßgebende Vorschrift des § 160 des ursprünglichen Entwurfes ist neuerdings in seiner Fassung 
der Kabinettsvorlage aufgrund des Beschlusses der Bundesregierung in der Kabinettsitzung vom 
8. September 1960 ersatzlos gestrichen worden. Eine Begründung für diese weitgehende Maß
nahme wurde nicht gegeben. Sie ist aber ohne Schwierigkeiten aus weltanschaulichen Gründen 
klar erkennbar. Eindringlicher als durch den knappen Hinweis auf die wortlose Streichung dieser 
inhaltsschweren Vorschrift dürfte kaum die Problematik aufgezeigt werden können, der sich der 
Gesetzgeber in unserer Zeit gegenübersieht. Der Charakter eines Kompromisses zwischen diametral 
entgegengesetzten Weltanschauungen wird hier, wie in entsprechenden weiteren Vorschriften mit 
weltanschaulich fundierten Forderungen jedes neue Gesetz kennzeichnen müssen, wenn es über
haupt jemals zu einer grundlegenden Neufassung kommen soll. Die Kommission ist sich offenbar 
über diese Notwendigkeit völlig klar gewesen. Schon zu Beginn dieser Ausführungen wurde es 
jedoch in ernste Zweifel gezogen, ob die gleiche Einsicht in nach politischen Maximen verpflichteten 
Gremien, denen letztlich die ausschließliche Entscheidung zukommt, in gleicher Weise zu finden 
sein wird. Das angeführte Beispiel dürfte kaum geeignet sein, der Hoffnung auf die Neugestaltung 
des Gesetzes in naher Zukunft begründete Nahrung zu geben. Daß an dieser Stelle zu der grund
sätzlichen Frage selbst keine Stellung genommen werden kann, bedarf schon im Hinblick auf den 
zur Verfügung stehenden Raum keiner besonderen Erwähnung. 

Die gleiche Problematik ergibt sich bei den Strafbestimmungen über die gleichgeschlechtliche 
Unzucht zwischen Männern, bei der Strafandrohung der Kuppelei zwischen ernstlich Verlobten, 

36) Begründung E 1960 s. 257. 

3i) So Prof. Sieverts beim Vortrag auf der Hamburger Tagung der Strafvollzugsbediensteten Deutschlands. 
38) Begründung E 1960 S. 261. 
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beim Ehebruch, beim Geschlechtsverkehr zwischen Verschwägerten aufsteigender Linie, den der 
Entwurf nicht mehr für strafbar ansieht sowie bei den neuen Vorschriften über die künstliche Samen
übertragung (§ 203), um nur einige herauszustellen. Nicht unproblematisch sind in der gleichen 
Hinsicht auch die Tatbestände der Eidesverletzung und der Gotteslästerung. 

Im einzelnen soll hier nur zur Neufassung des § 216 (Unzucht zwischen Männern) und zu der 
neuen Vorschrift des § 203 (künstliche Samenübertragung) Stellung genommen werden. Beide 
Vorschriften dürften zu Bedenken Anlaß geben. Die Vorschrift des § 216 enthält einen Kompromiß
vorschlag in der Weise, daß künftig nur dann Unzucht zwischen Männern im Sinne des Gesetzes 
anzunehmen ist, wenn ein Mann mit einem anderen Manne eine beischlafähnliche Handlung vor
genommen hat. Mit dieser Einschränkung gegenüber dem geltenden Recht, das jede Form des 
Unzuchttreibens zwischen Männern genügen läßt, greift der Entwurf auf die Rechtslage zurück, die 
die Rechtsprechung vor der Neufassung des § 175 StGB durch das Gesetz vom 28. Juni 1935 39) 

herausgearbeitet hatte. Nach § 175 a. F. StGB war die widernatürliche Unzucht zwischen Männern 
mit Strafe bedroht. Das Reichsgericht sah diesen Tatbestand nur dann als erfüllt an, wenn es 
zwischen den Beteiligten zu beischlafähnlichen Handlungen gekommen war. Die früheren Entwürfe 
von 1913 bis 1927 haben sich in ihren Vorschlägen dieser Rechtsprechung angepaßt, so wie es auch 
der gegenwärtige Entwurf tut. Damit sollten nur besonders anstößige Formen des gleichgeschlecht
lichen Verkehrs zwischen Männern die ausdrückliche gesetzliche Mißbilligung finden. Bezeichnend 
ist, daß der NS-Gesetzgeber sich erst nach Ausschaltung der Männer um Röhm, die für derartige 
Neigungen im Volke bekannt waren, zu einer Verschärfung des Gesetzes entschloß. Der Entwurf be
ruft sich zur Begründung seiner Neufassung »auf die langjährige Arbeit, in der die höchstrichterliche 
Rechtsprechung die Begriffe geklärt hatte« 40). Trotzdem dürften Bedenken nicht von der Hand zu 
weisen sein, die sich für die strafrichterliche Praxis aus Beweisschwierigkeiten zwingend ergeben. 
Durch die vorgeschriebene Einengung des Tatbestandes auf beischlafähnliche Handlungen erschwert 
man die Erfassung der Täter bis zur praktischen Unmöglichkeit ihrer Feststellung. Es stellt sich daher 
die Frage, ob es nicht aus den gleichen Gründen zweckmäßiger erscheint, zwischen den beiden 
extremen Wegen einen zu wählen, statt den des Kompromisses zu beschreiten, dem sicher in der 
praktischen Auswirkung nur theoretische Bedeutung zukommen dürfte. Das heißt nichts anderes, 
als sich zu entscheiden zwischen der Beibehaltung der bisher geltenden engen Fassung oder deren 
völligem Wegfall. 

Mit der Strafvorschrift über die künstliche Samenübertragung beschreitet der Entwurf einen 
ganz neuen Weg. Auch im Auslande sind ähnliche Bestimmungen, soweit bekannt, aus dem Stadium 
theoretischer Überlegungen noch nicht zu konkreter Form erstarkt. Der Entwurf meint, »da die 
künstliche Samenübertragung an die Wurzel des menschlichen Zusammenlebens rühre, könne ein 
modernes Strafgesetzbuch an dieser Frage hicht vorübergehen« 41). Die künstliche Samenübertragung 
soll daher im § 203 unter Strafe gestellt werden 42). Unter künstlicher Samenübertragung wird das 
Heranbringen der Spermatozoen des Mannes an die Fortpflanzungsorgane der Frau auf andere 
Weise als ausschließlich durch die Beiwohnung des Mannes verstanden. Ob die Befruchtung eintritt, 
ist für den Begriff unerheblich. Zur Rechtfertigung seines Vorschlages stützt sich der Entwurf auf 
Vorgänge, die nach dem 2. Weltkriege in Amerika und England üblich geworden seien. Soweit sich 
die Feststellungen auch auf Deutschland beziehen, haben sie das Vorfeld der »Vermutungen« nicht 
verlassen können. Es wird eingeräumt, daß hier »auch nur einigermaßen zuverlässigeZahlenangaben 
fehlen«. Die Begründung zum Entwurf unterscheidet zwischen homologer und heterologer Insemi
nation, wobei man unter der ersten die Befruchtung mit dem Sperma des Ehemannes, der zu einer 
Übertragung auf natürliche Weise nicht oder nicht mehr in der Lage ist, bei der letzten die Befruch
tung mit dem Sperma eines anderen Mannes versteht. Straflos soll lediglich die Übertragung des 

39) RGB!. I s. 295. 
40) Begründung E 1960 S. 350. 
41) Begründung E 1960 S. 331. 
42) § 203: 

(1) Wer eine künstliche Samenübertragung bei einer Frau vornimmt, wird mit Gefängnis bis zu drei Jahren bestraft. 
(2) Eine Frau, die eine künstliche Samenübertragung bei sich zuläßt, wird mit Gefängnis bis zu zwei Jahren oder mit 

Strafhaft bestraft. 
(3) Die Absätze (1) und (2) sind nicht anzuwenden, wenn ein Arzt Samen des Ehemannes bei dessen Ehefrau mit Einwilligung 

beider Ehegatten überträgt. 
(4) Wird die Tat des Absatzes (1) ohne Einwilligung der Frau begangen, so ist die Strafe Gefängnis nicht unter sechs 

Monaten. 
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Samens des Ehemannes sein, wenn ein Arzt sie mit Einwilligung beider Ehegatten vornimmt. Zur 
Begründung der Poenalisierung der heterologen Insemination wird vorgetragen, »daß sie einem 
Ehebruch gleiche, woran auch die Einwilligung der Beteiligten nichts ändere. Komme es zur Geburt 
des Kunstkindes, dann trete der fremde Samengeber auch äußerlich in der Ehe in Erscheinung« 43). 

Als weitere Argumente zur Verteidigung der Strafbestimmung werden u. a. angeführt: die Möglich
keit einer gefühlsmäßigen Bindung der Ehefrau an den anderen Mann, die Gefahr einer erbbiologisch 
ungünstigen oder gar einer blutschänderischen Samenübertragung. Auch würden bei diesem anoma
len Verfahren die Interessen des Kindes dadurch besonders mißachtet, »daß ihm sein Menschen
recht zu wissen, wer sein Vater sei, planmäßig vereitelt werde«. Die Abwägung und Auswertung 
dieser Überlegungen mögen im einzelnen dahingestellt bleiben. Es erhebt sich jedoch ganz all
gemein die Frage, ob diese Argumente nicht in gleicher Weise auf die sicherlich erheblich stärker 
verbreiteten Fälle der im Ehebruch gezeugten Kinder zutreffen. Ist es in Anbetracht dieser Auffassung 
nicht zumindest unkonsequent, es bei der Bestrafung des Ehebruches bei den bisherigen strengen 
Voraussetzungen der vorangegangenen Scheidung der Ehe und des Antragserfordernisses zu 
belassen? Die Strafrahmen beider Bestimmungen dürften kaum in einem angemessenen Verhältnis 
zueinander stehen. Auch hier muß die Diskussion auf die Darstellung der Problematik der geplanten 
Strafbestimmungen beschränkt bleiben. Der Vorschlag dürfte indes nicht völlig abwegig sein, auf 
eine derartige Bestimmung überhaupt zu verzichten, zumindest solange es nicht feststeht, daß sich 
in unserem Kulturkreis die doch wohl weitesten Bevölkerungsschichten noch wenig bekannte Unsitte 
mehr als bisher bemerkbar gemacht hat. Bei der Schaffung neuer Strafnormen ist der Gesetzgeber 
stets gut beraten, wenn er sich weise Beschränkung auf das Notwendige auferlegt. Solange jedoch 
keine ernstliche Gefahr zu besorgen ist, sollte er es vermeiden, durch Schaffung von Strafvorschriften 
die Aufmerksamkeit für Mißstände zu wecken, die bis dahin lediglich von theoretischer Bedeutung 
waren. Auf eine Strafbestimmung könnte man um so eher verzichten, als der gegen den Willen der 
Frau vorgenommene Eingriff stets andere gesetzliche Tatbestände verletzen würde. So hat auch der 
62. Deutsche Ärztetag 1959 zwar, wie das auch hier geschehen ist, die heterologe Insemination aus 
sittlichen Gründen abgelehnt, eine entsprechende strafrechtliche Vorschrift jedoch nicht befürwortet. 
Demgegenüber ist eine solche Vorschrift vom Deutschen Ärztinnenbund, von der Deutschen Gesell
schaft für Psychotherapie und Tiefenpsychologie und vom Bayrischen Landtag in seiner Sitzung vom 
9. Juli 1958 befürwortet worden. Die Große Strafrechtskommission ist mit der Begründung des 
Entwurfs der Auffassung, daß nur mit einer Strafvorschrift einer bedenklichen Entwicklung auf 
diesem bedeutsamen Gebiet rechtzeitig und wirksam begegnet werden könne. 

Als» Ergebnis einer überaus tiefgründigen Arbeit« 44) enthält der Entwurf die Neufassung einer 
ganzen Reihe von gesetzlichen Tatbeständen, die damit den Erfordernissen des heutigen wissen
schaftlichen Sprachgebrauchs angepaßt sind, ohne sie in ihrem Inhalt damit wesentlich zu ändern. 
Zu erwähnen sind in diesem Zusammenhang die Tatbestände der Nötigung (§ 170), der Beleidi
gungsdelikte (§§ 173 ff.) 45), der Untreue (§ 263), des Betruges (§ 252) und der Urkundendelikte 
(§§ 303 ff.) 46). Wegen ihrer besonderen Bedeutung in der täglichen Gerichtspraxis soll hier kurz auf 
die drei letztgenannten Tatbestände eingegangen werden. 

Daß der bisherige Tatbestand des § 266 StGB bedeutende Mängel aufweist, ist allgemein 
bekannt. Sie waren vor allem in der Unbestimmtheit der einzelnen Tatbestandsmerkmale zu sehen, 
die lediglich mit Hilfe einer ausgedehnten Judikatur der höheren Gerichte rechtsbedenkenfrei 
anwendbar waren. Das Gesetz zur Änderung strafrechtlicher Vorschriften vom 26. Mai 1933 47) 

glaubte, die aufgetretenen methodischen und praktischen Schwierigkeiten dadurch beheben zu 
können, daß es bei der Neufassung des § 266 StGB den »Mißbrauchstatbestand« neben den» Treu
bruchstatbestand« stellte. Klarheit hat diese Neufassung nicht gebracht. Die Rechtsprechung hat sich 
zwar bemüht, den Treubruchstatbestand, der seinem Wortlaut nach eine geradezu unbegrenzte 
Anwendung hätte erfahren können, sinnvoll einzuschränken, indem sie besonders eng begrenzte 
Erfordernisse aufstellte. Die Vielzahl der Entscheidungen zeigt indes, daß der Gesetzeswortlaut 

43) Begründung E 1960 S. 332. 
44) Hartung in ZStW 1959 s. 385. 
45) Näheres hierzu bei Hartung a. a. O. S. 385 ff. 
46) Eingehend erörtert bei Kaufmann in ZStW 1959 S. 409. 
47) RGBI. I S. 295. 
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selbst eine begriffliche Klärung enthalten muß, um vom Tatbestand und nicht von der dazu 
ergangenen Rechtsprechung ableitend »die Grenzen der Strafbarkeit mit begrifflicher Schärfe fest
zulegen« 48). In diesem Bestreben wird vom Entwurf die Treubruchstheorie abgelehnt; aber auch die 
Mißbrauchstheorie wird aufgegeben. In der Lösung des Entwurfs bleibt lediglich der Grundgedanke 
der Neufassung enthalten, der mit den Elementen der ursprünglichen Fassung vereinigt wird. Durch 
die Neufassung wird vor allem der charakteristische Unterschied zur Unterschlagung deutlich 
herausgestellt. Die Praxis wird zeigen müssen, ob auch hier das theoretisch Erdachte gegenüber dem 
bisherigen Rechtszustand eine glückliche Bewährung findet. Die Kasuistik der Vorschrift ist beson
ders auffallend. Sie hat sich in dem Bestreben, klare Abgrenzungen zu schaffen, nicht vermeiden 
lassen. 

Beim Betrug ist die Verwertung der Rechtsprechung zur früheren Fassung des § 263 StGB wie 
kaum in einer anderen Neufassung des Wortlautes deutlich in Erscheinung getreten. Am Inhalt der 
Vorschrift ist nichts geändert worden. Die Wiedergabe des Wortlautes mag genügen, um die vor
angestellte Behauptung zu belegen 49). 

Bei den Urkundendelikten des geltenden Rechts lag der Hauptmangel darin, daß das Straf
gesetzbuch einen für alle Tatbestände verbindlichen Begriff der Urkunde nicht kennt. Rechtsprechung 
und Rechtslehre sind sich im letzten über den Begriff nie recht einig geworden. So kann es ohne 
Einschränkung als eine echte Weiterbildung des materiellen Rechtes bezeichnet werden, daß der 
Entwurf sich um eine begriffliche KlarsteIlung bemüht, die in den Vorschriften der §§ 304 und 305 
enthalten ist. Hier werden die Wesensmerkmale klar umrissen, wie sie in' der Rechtsprechung und 
der Rechtslehre erarbeitet worden sind. Der Entwurf trennt zwar begrifflich Urkunden von den 
Beweiszeichen, stellt sie aber im übrigen, soweit sie strafrechtlich geschützt werden sollen, in vollem 
Umfange gleich. Damit wird der bisherigen Verwirrung ein Ende gesetzt 50). 

Mit Hinweisen auf politische und rechtspolitische Bedenken im engeren Sinne, die in der 
Literatur geltend gemacht worden sind, wurden diese zwangsläufig kurzen Hinweise begonnen. 
Mit ihnen sollen diese Ausführungen auch beendet werden. 

Angesichts des in der Rechtslehre »wieder aufgelebten Streites um die straf theoretischen 
Grundlagen« 51), angesichts der großen weltanschaulichen Verschiedenheit in den grundlegenden 
Auffassungen zu den entscheidenden Problemen unseres sozialen Lebens, angesichts der Auswir
kung einer Reform auf die Zweiteilung unseres Vaterlandes, dürfte sicher eine ernste und kritische 
Prüfung der »Berufung unserer Zeit zur Gesetzgebung« auch nach der Verabschiedung des Entwurfs 
durch das Bundeskabinett am Platze sein. Dabei darf nicht außer acht bleiben, daß die Neufassung 
des Strafgesetzbuches mit den vorgesehenen grundlegenden Änderungen in den Strafarten und den 
neu geplanten Maßregeln der Besserung und Sicherung auch eine Neuordnung des Strafvollzuges 
und der Strafprozeßordnung notwendig bedingt. Ohne eine durchgreifende Reform des Straf
prozeßrechtes und der Strafvollzugsordnung ist eine Neuordnung des materiellen Strafrechtes in 
der Praxis nicht vorstellbar. Hier wartet auf die Bearbeitung durch den Gesetzgeber eine Aufgabe, 
deren befriedigende Lösung noch in den Anfängen steckt. »Auch die Reform des Strafverfahrens
rechtes setzt eine gründliche Bearbeitung des gesamten Stoffes durch eine Kommission von Fach
leuten, und zwar von Dogmatikern und Praktikern, voraus, wenn ein Stückwerk vermieden werden 
soll, dessen nachteilige Auswirkungen unübersehbar wären und das der deutschen Gesetzgebung 

48) Begründung E 1960 S. 402. 
49) § 252 

(1) Wer durch Täuschung über Tatsachen jemanden zu einer Vermögensverfügung bestimmt, die diesem oder einem anderen 
einen Vermögensnachteil zufügt, um daraus sich oder einen Dritten widerrechtlich zu bereichern, wird mit Gefängnis 
bis zu drei Jahren oder mit Strafhaft bestraft. 

50) § 304 
(1) Urkunde ist eine in einer Schrift verkörperte Erklärung, die allgemein oder für Eingeweihte verständlich ist und den 

Aussteller erkennen läßt und die zum Beweis einer rechtlich erheblichen Tatsache bestimmt ist, gleichviel ob ihr die 
Bestimmung schon bei der Ausstellung oder erst später gegeben wird. 

(2) Beweisze,ichen ist ein verkörpertes Zeichen, das zum Beweis einer rechtlich erheblichen Tatsache bestimmt und zu 
diesem Zweck hergestellt, ausgegeben oder an einer Sache angebracht ist und das die Beweisbestimmung sowie den, 
von dem es herrührt, allgemein oder für Eingeweihte erkennen läßt. 

§ 305 
Der Urkunde im Sinne des § 303 steht eine in einem Tonträger verkörperte Erklärung gleich, die allgemein oder für 
Eingeweihte verständlich ist und den Erklärenden erkennen läßt und die zum Beweis einer rechtlich erheblichen Tatsache 
bestimmt ist, gleichviel ob ihr die Bestimmung schon bei der Erklärung oder erst später gegeben wird. 

::;1) Schmidt in ZStW 69/359. 
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und Strafrechtspflege schweren Abbruch tun würde« 52). Die im Deutschen Richterbund zusammen
geschlossenen Richter und Staatsanwälte haben auf ihrer Tagung in Würzburg im Oktober 1959 
nachdrücklich vor übereilten Teilmaßnahmen gewarnt. Ein neuzeitliches Strafrecht muß in einem 
Strafprozeß vom gleichen Geiste und entsprechendem Inhalt angewandt werden können. Solange 
nicht die neuen Erkenntnisse in einem angepaßten, gründlich reformierten Strafvollzug in die Tat 
umgesetzt werden können, muß dem Gesamtwerk der Erfolg zwangsläufig versagt bleiben, den 
man ihm an sich wünschen könnte. 

52) DRiZ 1959 S. 357. 
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Motive des neuen Strafrechts 

Dr. H. Jäger, Universität Hamburg 

Das Thema, das hier zu behandeln ist, läßt den Vorstellungen weiten Spielraum und bedarf 
daher der Präzisierung. Es soll kein Fachreferat gehalten werden, in dem eine Fülle von Stoff aus
gebreitet und versucht wird, die Motive des vorliegenden Gesetzentwurfs mit wissenschaftlichen 
Methoden auseinanderzulegen. Aus begreiflichen Gründen existieren bisher noch keine Unter
suchungen, die ein solches Unternehmen rechtfertigen könnten. Beabsichtigt ist etwas anderes. Die 
Referenten dieser Tagung, die sich vor mir mit den bisherigen Resultaten der Strafrechtsreform aus
einanderzusetzen hatten, sind zur kritischen Betrachtung des Entwurfs aufgefordert gewesen. Diese 
kritische Betrachtungsweise soll beibehalten werden, nur daß das Blickfeld auf die Begründungen 
des Entwurfs und den Motivationsvorgang begrenzt bleibt. Damit ist gleichzeitig gesagt, daß die 
Ergebnisse, zu denen die Große Strafrechtskommission gelangt ist, als solche nicht zur Diskussion 
stehen sollen. 

Bei einem so weit gespannten Rahmen ist nun aber eine Beschränkung auf Teilbereiche nötig. 
Diese Beschränkung soll auf folgende Weise vorgenommen werden: Vor allem bei der Beschäftigung 
mit den neuen Straf tatbeständen des Entwurfs - etwa bei der künstlichen Insemination oder auch 
bei den Verletzungen des persönlichen Lebens- und Geheimbereichs - begegnen uns Probleme der 
Strafwürdigkeit menschlichen Verhaltens. Diesen Problemen wollen wir nachgehen. Unter welchen 
Voraussetzungen und nach welchen Vorklärungen - so soll gefragt werden - können wir davon 
sprechen, daß ein bisher strafloses Verhalten ein »eindeutig kriminelles Unrecht« und eine Straf
vorschrift, die es gegenwärtig noch nicht gibt, im künftigen Strafrecht »unerläßlich« ist!)? Was heißt 
überhaupt Eindeutigkeit, wenn es um die Kriminalisierung menschlichen Handeins geht, und bis zu 
welchem Grad an Deutlichkeit und Gültigkeit dringt das Urteil der Gesetzgebung vor? Dieses 
Problem läßt sich gewiß nicht ausschöpfen; es wird aber vielleicht doch möglich sein, sich auf diesem 
weiten Feld etwas zu orientieren. 

Wenn man von der Eindeutigkeit strafwürdigen Un rechts spricht, kann man damit Verschie
denes meinen. Eindeutig können z. B. die Tatsachen sein, mit denen die Entscheidung des Gesetz
gebers motiviert worden ist. Wir könnten aber auch daran denken, daß die bisherigen Regelungen, 
aus denen sich die bereits bestehende Rechtsordnung zusammensetzt, dem Gesetzgeber Anhalts
punkte für die Bewertung eines neu auftretenden Sachverhalts geben und das Recht also alls dem 
Bestande der von ihm bereits getroffenen Vorentscheidungen Motive für künftige Normierungen 
zur Verfügung stellt. Seh r vieldeutig können legislative Entscheidungen dadurch werden, daß man 
die oft ganz andersartige Beurteilung eines Sachverhalts durch ausländische Rechtsordnungen in die 
Betrachtung einbezieht und sich einem dadurch die Frage nahelegt, ob die bei uns vorgesehene 
Gesetzesregelung wirklich die beste aller möglichen Regelungen ist. Auch die Unterschiedlichkeit 
sittlich-kultureller Werturteile kann die Überzeugungskraft einer Entscheidung des Gesetzgebers 
erheblich abschwächen. Und schließlich könnte man sich fragen: Welche Klärungsmöglichkeiten 
enthält das Gesetzgebungsverfahren selbst, und bezeichnet Eindeutigkeit vielleicht nur die Abstim
mungsmehrheit, mit der eine Rechtsnorm beschlossen worden ist? Das wäre dann ein mehr 
methodischer Aspekt. 

Mit solchen Unterscheidungen, die sich natürlich theoretisch weiter entfalten ließen, hier aber 
nur eine Gliederung bringen sollen, sind bereits die einzelnen Fragenkreise des Vortrags kurz 
umrissen. Es sind damit gleichzeitig einige Kriterien zur Diskussion gestellt, die sich als brauchbar 
erweisen könnten, wenn man versucht, strafgesetzliche Entscheidungen kritisch zu betrachten. 

1) Vgl. in der Begründung des Entwurfs eines Strafgesetzbuches (E 1960): S. 310 zu § 183 und s. 329 zu § 203. 
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I. 

Zunächst soll von Fragen der empirischen Tatsachenklärung die Rede sein. Die Gesetzgebung 
hat es, wie ja übrigens auch die Rechtsprechung, nicht nur mit Normen, sondern auch mit Realitäten 
zu tun. Sie hat eine Doppelfunktion : ihre Blickrichtung gilt zugleich dem zu schaffenden Recht in 
seiner Abstraktheit und der Welt der Tatsachen in ihrer konkreten Vielfalt. Willensbildung und 
Erkenntnis durchdringen sich; die eine ist ohne die andere nicht denkbar. Wenn sich also die Gesetz
gebung mit der Beurteilung tatsächlichen Geschehens befaßt, etwa im Hinblick auf die Gefährlich
keit eines Verhaltens, über die sich manchmal ohne eine sehr genaue Untersuchung empirischer 
Verhältnisse nichts aussagen läßt, wie verschafft sie sich die Kenntnis der wirklichen Vorgänge, und 
welches Realitätsbild wird ihr zugänglich? 

Die Rechtsprechung steht hier auf einigermaßen festem Grund. Der Richter hat die Pflicht, alle 
Tatsachen, auf die er seine Entscheidungen stützt, ausreichend aufzuklären. Ein präzises Beweisrecht 
sorgt dafür, daß die richterliche Forschungstätigkeit jenen relativen Grad der Sicherheit erreicht, den 
wir Überzeugung nennen, und daß nicht das Zweifelhafte und nur Vermutete Einfluß auf den 
Urteilsspruch erlangt 2). 

Die Strafgesetzgebung kennt ein derartiges Beweisrecht mit bestimmten Mindestanforderungen 
an die Überzeugungsbildung nicht. Es macht sich hier vielmehr oft jene Erscheinung bemerkbar, die 
C. F. von Weizsäcker - wenn auch bezüglich anderer Bereiche des öffentlichen Lebens - das Handeln 
im Halbdunkel eines ungefähren Wissens genannt hat 3). Das liegt nicht zuletzt daran, daß der 
Gesetzgeber es nicht mit einem Einzelgeschehen zu tun hat, das natürlich im allgemeinen leichter 
aufzuklären ist, sondern mit einer Wirklichkeitsfülle, aus welcher der Tatbestand einer Rechtsnorm 
abstrahiert werden muß. Der Erkenntnisvorgang ist hier also um vieles komplizierter. Vielleicht 
kommt aber noch hinzu, daß in der demokratischen Gesetzespolitik immer noch das Gefühl ver
breitet ist, die kollektive Meinungsbildung werde schon zu einer im wesentlichen zutreffenden 
Beurteilung tatsächlicherVerhältnisse gelangen. DieserOptimismus kann nicht ganz uneingeschränkt 
geteilt werden. 

Wir wollen dies aber jetzt nicht weiter erörtern, sondern die Feststellung im Auge behalten, 
daß die Überzeugungsbildung des Gesetzgebers institutionell unabgesichert ist. Das heißt: es gibt 
bei gesetzespolitischen Entscheidungen keine Garantie dafür, daß eine bei der Motivation verwandte 
Tatsache ausreichend auf ihren Wahrheitsgehalt untersucht worden ist. Umgekehrt fehlt eine Sicher
heit, daß eine ungenügend geprüfte Hypothese aus dem Motivationsvorgang wieder ausgeschieden 
wird und damit jeden Einfluß auf die Begründung verliert. 

Damit soll selbstverständlich nicht gesagt werden, daß es bei den Gesetzgebungsarbeiten nicht 
viel subjektives Bemühen gibt, empirischen Fragen mit großer Sorgfalt nachzugehen und von den 
Vorgängen der Wirklichkeit ein möglichst zuverlässiges Bild zu gewinnen. Ebensowenig aber, wie 
das persönliche Verantwortungsbewußtsein des Richters ein geregeltes Beweisverfahren mit 
bestimmten Beweis- und Beweislastgrundsätzen überflüssig macht, wird man hier darüber hinweg
gehen können, daß in der Gesetzgebung ein Stadium der Überzeugungsbildung, das wir auch in 
den bedeutungslosesten Gerichtsprozessen für völlig unentbehrlich halten, weitgehend ausfällt oder 
dem Ermessen überlassen bleibt. Ich übersehe nicht genügend, ob diese Situation in anderen 
Ländern wesentlich günstiger ist und ob z. B. in England die Institution der »Royal Commission« 
die empirische Sachklärung weit über das hierzulande übliche Maß hinaus zu fördern vermag. 

Die Große Strafrechtskommission hat nun zwar Fachgutachten zur Verfügung gehabt. Es war 
ihr auch die Möglichkeit gegeben, Sachverständige unmittelbar zu hören, wenn auch, wie man 
hinzufügen muß, nur in recht bescheidenem Umfang. Bedenkt man aber, daß seit der Ent
stehung des noch geltenden Strafrechts manche Wissenszweige, die für die Beurteilung kriminal
politischer Fragen eine ganz grundlegende Bedeutung haben, überhaupt erst entstanden sind -
z. B. die Psychologie mit ihren verschiedenen Zweigen, die Soziologie, die Anthropologie, die 
Psychiatrie in ihrer heutigen Gestalt und natürlich vor allem die Kriminologie, ein Gebiet, auf dem 
uns in Deutschland eine wichtige Entwicklungsphase völlig fehlt -, dann ist es doch etwas beklem
mend festzustellen, wie gering das empirische Material ist, mit dem eine Gesamtkodifikation des 
Strafrechts auszukommen meint. 

2) Hierzu Henkel, Strafverfahrensrecht. 1953, S. 404. 
3) Außenpolitik 1958, S. 302. 
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Hier wird man vielleicht einwenden können, daß die Strafrechtsreformer ja über ein großes Maß 
eigenen Wissens verfügen und somit eine Fülle von Kenntnissen ohnehin in den Beratungsvorgang 
eingebracht worden ist. Aber dieser Einwand trifft den Kern des Problems nicht. Zunächst ist zu 
sagen, daß die Kommission ausschließlich aus Juristen bestanden hat. Es ist aber doch wohl sehr die 
Frage, ob im Zeitalter der Fachspezialisierung, in dem sogar der Sachkundige nur noch mit Mühe 
sein eigenes Gebiet zu übersehen vermag, das andrängende empirische Material ohne ständige und 
intensive Zusammenarbeit aller beteiligten Fachrichtungen ausreichend gesichtet werden kann. Es 
kommt aber noch etwas hinzu. Es ist durchaus ein Unterschied, ob gewisse Vorkenntnisse zur 
Verfügung stehen oder aber ein bestimmter Sachverhalt zum Gegenstand der Überzeugungsbildung 
gemacht und in einer Art von Beweiswürdigung nach allen Richtungen hin auf seinen Wahrheits
oder Wahrscheinlichkeitsgehalt geprüft wird. Für die Gesetzesbegründung dürfte es überdies 
bedeutsam sein, ob ein Argument Gegenstand der Aussprache gewesen ist und also als aktueller 
Bewußtseinsbestandteil auf die Abstimmung Einfluß genommen hat oder aber in der Beratung selbst 
unberücksichtigt geblieben ist und nur nachträglich in die amtlichen Motive Eingang findet. Solche 
Fälle lassen sich bei einer genauen Untersuchung der Beratungsprotokolle verschiedentlich mit 
ziemlicher Deutlichkeit nachweisen. 

Die bisherigen Überlegungen sollen nun an einem Einzelbeispiel verdeutlicht werden. In der 
Entwurfsbegründung wird die sozialethische Beurteilung der heterologen Insemination u. a. darauf 
gestützt, daß die Möglichkeit einer Gefühlsbindung der Ehefrau an den Spender nicht auszuschließen 
sei und »erfahrungsgemäß in einer erheblichen Zahl der Fälle zu einer Zerstörung der ehelichen 
Gemeinschaft führt« 4). Verfolgt man dieses Einzelmotiv durch die verschiedenen Stadien der Über
zeugungsbildung, soweit die Veröffentlichung des Materials dies zuläßt, so tauchen doch einige 
Zweifelsfragen auf. In den medizinischen Gutachten, die der Kommission vorgelegen haben, ist von 
solchen Wirkungen nicht die Rede. Von den fünf Stellungnahmen der konsultierten Ärztegremien 
berühren vier diesen Gesichtspunkt nicht. Es wird vielmehr auf die geringen Erfahrungen hin
gewiesen, die bisher auf diesem Gebiet bestehen 5). Die einzige einschlägige Stelle findet sich in 
dem Gutachten des Deutschen Ärztinnenbundes und lautet wörtlich: »Selbst bei beiderseitigem 
Wunsch nach einem Kind trägt das durch heterologe künstliche Insemination erzeugte Kind keines
wegs immer zur erstrebten Harmonie der Ehepartner bei. Es besteht vielmehr seitens der Mutter 
die Gefahr des Suchens nach dem unbekannten oder der Hinwendung zu dem bekannten Spender, 
seitens des Ehemannes die Gefahr des Minderwertigkeitskomplexes und der Eifersucht 6).« Der 
Schluß, daß Erfahrungen erheblichen Umfangs über die ehezerstörenden Wirkungen eines solchen 
Eingriffs vorliegen, wird sich also aus den Gutachten selbst kaum ziehen lassen. 

Die Möglichkeit, daß dem Ministerium weiteres und aufschlußreicheres Material zur Verfügung 
gestanden hat - etwa aus den Vereinigten Staaten -, kann zwar nicht ausgeschlossen werden. Es 
ist aber andererseits nicht daran vorbeizukommen, daß der tatsächliche Willensbildungsvorgang 
der Kommission, die dieses Argument offenbar nicht beraten hat, und die offiziellen Motive sich 
auf verschiedenen Bahnen bewegt haben und die Begründung überdies nicht erkennen läßt, welcher 
Erkenntnisprozeß einer derartigen Feststellung zugrunde liegt. Man kann daher die vielleicht 
prozessual wirkende Frage stellen, ob ein solches Tatsachenargument in einer Gesetzesbegründung, 
die doch zunächst einmal zur Orientierung der parlamentarischen Gremien und zur öffentlichen 
Diskussion gedacht sein wird, ohne präzise Angabe der Erkenntnisquellen wirklich als ausreichend 
gesichert betrachtet werden kann. Im Bundestag wird später kaum noch die Möglichkeit bestehen, 
solche schon in der Kommission nicht erörterten Einzelheiten auf ihre Richtigkeit zu überprüfen. 
Die Folge wäre, daß eine derartige Hypothese in die endgültige Begründung geraten und in den 
Strafrechtskommentaren des ausklingenden 20. Jahrhunderts möglicherweise der Hinweis auf
tauchen würde, der Gesetzgeber habe den Bestand der Einzelehe schützen wollen. Wieviel Zweifel 
vorerst noch entstehen können, wenn man eine solche Motivation einmal genauer betrachtet, hoffe 
ich gezeigt zu haben. 

Es ist in diesem Zusammenhang noch auf etwas anderes hinzuweisen. Bei der Verwendung von 
Fachgutachten ist auffällig, daß den medizinischen Gesellschaften zum Teil die Frage nach der 

4) E 1960, S. 330. 
5) Gutachten und Stellungnahmen zu Fragen der Strafrechtsreform mit ärztlichem Einschlag. Bann 1958. S. 55, 128. 
6) a. a. O. S. 132. 
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Strafwürdigkeit eines bestimmten Verhaltens, nicht aber empirische tragen vorgelegt worden sind. 
Das gilt namentlich für die künstliche Insemination 7). Die Folge dieses Verfahrens war, daß die 
Gutachten teilweise in ziemlicher Breite ethische, rechtliche und theologische Probleme behandeln, 
für die eine besondere Qualifikation nicht bestand, über die medizinischen Erfahrungen dagegen 
nur verhältnismäßig spärliche Auskünfte geben. Dadurch geraten weltanschauliche Elemente in die 
Stellungnahmen, die das empirische Bild nicht unerheblich trüben. Die Frage der Strafwürdigkeit 
ist ja aus der Sicht des empirischen Spezialisten unmittelbar nicht zu beantworten. Auch im gericht
lichen Verfahren kann das Fachgutachten schließlich nur Erfahrungen, Wahrnehmungen und Tat
sachen mitteilen, für deren Klärung ein besonderer Sachverstand nötig ist, ohne damit die Entschei
dung zu präjudizieren. 

Die Konsequenzen aus solchen Überlegungen sind nun zweifacher Art: Einmal scheint sich doch 
wohl die Notwendigkeit zu ergeben, zu den bevorstehenden parlamentarischen Beratungen in weit 
höherem Umfang, als es bisher geschehen ist, Fachkundige der verschiedensten Gebiete hinzuzu
ziehen, um möglicherweise noch die Ausschußphase als echte Expertenstation in den Dreitakt der 
parlamentarischen Lesungen einzuschalten 8). Der Umfang der weiteren Expertise würde sich aus 
dem zweiten hier vorzutragenden Gesichtspunkt ergeben. Wenn nämlich einmal der Bestand an 
empirischen Motiven, die der Entwurf verwendet und für entscheidungswesentlich hält, auf Zweifels
fragen hin gesichtet würde, dann würden sich sehr schnell die prüfungsbedürftigen Sachverhalte 
herauskristallisieren. Hierzu würde bei der künstlichen Insemination m. E. auch die Präzisierung der 
Gefahren für das Kind gehören, die überdies bisher mit den seelischen Schädigungen, die für das 
Kind aus einer Kriminalisierung der Mutter erwachsen könnten, noch nicht konfrontiert worden 
sind. Bei einer solchen Überprüfung der Beweisbedürftigkeit ließen sich dann sehr genaue 
Erwägungen darüber anstellen, welcher Gewißheitsgrad ausreicht, um eine Rechtsnorm zu moti
vieren, und ob nicht auf ungenügend aufklärbare Motive verzichtet werden sollte. Im Hinblick auf 
die formale Seite amtlicher Begründungen scheint es übrigens sinnvoll zu sein, wenn sie über die 
bloße Tatsachenfeststellung hinaus Beweiswürdigungen und Angaben über das empirische Material 
enthielten, damit bei den parlamentarischen Erörterungen die bisherigen Resultate klar zutage 
treten. Ob die veröffentlichte Begründung insofern noch ergänzt werden kann, vermag ich nicht zu 
beurteilen. 

11. 

Die Begründungen haben m. E. noch eine andere Aufgabe, über die allerdings kürzer zu 
sprechen ist. Der Gesetzgeber kann niemals nur den gerade zu regelnden Einzeltatbestand ins Auge 
fassen, sondern er muß seine Entscheidung auf dem Hintergrund der gesamten Rechtsordnung 
treffen, um die Rechtsnorm in ein möglichst widerspruchsfreies System miteinander harmonierender 
Regelungen einzubauen. Zu den Motiven des Strafrechts gehört daher auch immer das geltende 
Recht. Das tritt am deutlichsten bei echten Rechtsbindungen in Erscheinung. Man denke z. B. daran, 
daß die seit einigen Jahren in unserem Strafrecht enthaltene und auch in den Entwurf übernommene 
Vorschrift über die Bestrafung des Genocids völkerrechtlich geboten war oder daß bei den neuen 
Indiskretionsdelikten bereits existierende Normen aus dem Bereich der Grund- und Menschenrechte 
Berücksichtigung finden mußten. Insoweit geben die Begründungen sehr genaue Auskünfte. 

Sehr viel schwieriger ist aber oft die Beurteilung sich entsprechender oder doch ähnelnder 
Sachverhalte. So bieten sich bei der heterologen Insemination sehr verschieden zu bewertende 
Analogien an. Auf der einen Seite könnte man an Ehebruch, auf der anderen an Adoption denken. 
Der Entwurf nimmt hier ohne nähere Begründung die Ehebruchsparallele an 9), obwohl dies in der 
Literatur bis heute lebhaft umstritten ist 10) und eine solche Begründung sich nicht auf eine Stellung
nahme der Kommission stützen kann. Ähnliches gilt auch für andere Gesichtspunkte der Begrün
dung. Wenn dort z. B. von dem Menschenrecht des Kindes gesprochen wird, seinen Vater zu 
kennen 11), so stellt sich ganz von selbst die Frage, ob sich die Rechtsordnung mit einer solchen 

7) a. a. o. s. v. 
8) Ober die Bedeutung der Ausschußphase vgl. o. Stammer, Politische Soziologie, in: Soziologie, hrsg. von Gehlen und 

Schelsky. 1955. S. 303. 
9) E 1960, S. 330. 

10) a. A. z. B. Schönke-Schröder, Strafgesetzbuch. 9. Aufl. 1959 Anm. I z. § 172 StGB; ebenso Simson, JZ 1953, S. 480 ff. Vgl. 
neuerdings auch Dünnebier, MschrKrim. 1960, S. 130. 

11) E 1960, S. 331. 
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Motivation nicht in unlösbare Widersprüche verstrickt. So ist bereits in der Literatur kritisch darauf 
hingewiesen worden, daß im Falle der Adoption die Verschleierung der Abstammung geradezu 
gefördert wird 12). Hier ist dann auf einmal von einem solchen Menschenrecht nicht mehr die Rede. 
Diese wenigen Beispiele, die sich vermehren ließen, zeigen deutlich, wie sehr die einzelnen 
Motive einer dogmatischen Verflechtung mit dem Gesamtrecht und einer Überprüfung im Hinblick 
auf die Einheitlichkeit der Rechtsüberzeugungen bedürfen. 

Allgemein könnte man vielleicht sagen: Die Eindeutigkeit des strafwürdigen Unrechts erweist 
sich an der konsequenten Durchführung der Motivationsordnung, die den Hintergrund der Rechts
ordnung bildet. Zugespitzt hieße das: Ein Einzelmotiv müßte im Grunde den Test seiner Auswechsel
barkeit aushalten, d. h. sich an jeder Stelle der Rechtsordnung gleichermaßen bewähren, wenn es 
glaubhaft sein soll. Wenn z. B. der Entwurf zu den Indiskretionsdelikten mit viel sympathischem 
Enthusiasmus von dem staatsfreien persönlichen Lebensbereich spricht, in dem die Persönlichkeit 
wurzele und mit dessen Beseitigung man ihre Würde zerstöre 13), so könnte man auf die Idee 
kommen zu fragen, ob der Gesetzgeber nicht diesen Lebensbereich mit der gleichen Überzeugung 
und Selbstverständlichkeit, mit der er ihn hier verteidigt, an anderer Stelle selbst durchbricht. Mit 
sehr guten Gründen, die leider nicht ausdiskutiert worden sind, ist z. B. in der Kommission gesagt 
worden, daß der Gesetzgeber mit der Pönalisierung der künstlichen Insemination zum Teil tief in 
den Intimbereich des Menschen eindringe 14). Es bleibt daher das Gefühl zurück, daß die Menschen
würde insgesamt etwas schwankenden Bewertungen unterliegt. Dies soll hier aber nicht weiter 
verfolgt werden. 

111. 

Nur oberflächlich können wir den Bereich der Rechtsvergleichung streifen. Es ist bekannt, in 
welch großem Stil insofern die Strafrechtsreform durch das Freiburger »Institut für ausländisches 
und internationales Strafrecht« vorbereitet worden ist. Und ganz gewiß ist es von großer sachlicher 
Bedeutung, daß in einer Geschichtsperiode, die durch die Bildung und Entwicklung internationaler 
Zusammenschlüsse und Loyalitäten, durch ein zunehmend übernational orientiertes Denken und 
ein global erlebendes Zeitbewußtsein gekennzeichnet ist, sich eine Erneuerung des Rechts nicht in 
nationaler Abgeschlossenheit vollzieht, wie dies z. Z. der Entstehung unseres heutigen Strafrechts 
noch ganz selbstverständlich war. Auch für das Recht macht sich also das Zusammenrücken der 
Völker in einer kleiner werdenden Welt bemerkbar, von dem Toynbee 15) einmal gesprochen hat. 

Angesichts solcher Entwicklungen stellt sich die Frage, in welchem Maße Wertungen und 
Tendenzen fremder Rechtsordnungen für unsere eigene Gesetzgebung Bedeutung erlangen können. 
Die amtlichen Begründungen enthalten gelegentlich Hinweise auf Kodifikationen und Entwürfe 
des Auslands, ohne daß allerdings die rechtspolitischen Konsequenzen immer deutlich werden. 
Wenn etwa - um bei unserem schon wiederholt herangezogenen Beispiel zu bleiben - zur künst
lichen Insemination ausgeführt wird, daß gesetzliche Regelungen bisher im Ausland nur ganz ver
einzelt und nur in begrenztem Umfang vorhanden seien, jedoch auch dort erwogen würden, so ist 
dies als Motivation so gut wie wertlos. Man wird darin eher eine Abschwächung der übrigen 
Gründe erblicken müssen. Denn die Tatsache, daß in einigen anderen Ländern ebenfalls eine 
Gesetzesregelung vorhanden oder in der Diskussion ist, kann uns nicht gerade von einem 
eindrucksvollen internationalen Trend überzeugen, dem sich die Bundesrepublik nicht länger 
entziehen könne. 

Es läßt sich hier im Gegenteil die Frage aufwerfen, ob nicht die Gesetzgebung größeren 
Wertungsverschiedenheiten unter den Staaten ähnlicher kulturell-sozialer Struktur, zu denen es 
gerade in diesem Falle durch eine gesetzliche Regelung kommen würde, entgegenwirken und 
erheblichere Abweichungen in den amtlichen Begründungen motivieren müßte. Jedenfalls will es 
dem Rechtsgefühl bei der heutigen Annäherung der Nationen nicht mehr so mühelos gelingen, 
eine Handlung, die in dem Nachbarland straflos ist, ohne zwingenden Grund bei uns als strafwürdig 
zu empfinden. 

12) Vgl. Richter, in: Die künstliche Befruchtung beim Menschen. Köln 1960, S. 76. 
13) E 1960, S. 305. 
14) Niederschriften über die Sitzungen der Großen Strafrechtskommission. Bonn 1959. Bd.10, S.326 (Diskussionsbeitrag JescheckJ. 
15) Universitas 1955, S. 561. 
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Es soll hier daran erinnert werden, daß Ulrich Klug auf einer früheren Tagung des Bundes~ 
kriminalamtes - wenn auch in einem hier nicht weiter interessierenden Zusammenhang - der 
Gesetzgebung die Beweislast für nationale Abweichungen von international verbreiteten Rechts
wertungen aufgebürdet wissen wollte 16). Dieser Gedanke hat inzwischen in einem Aufsatz von 
Schneider in der Festschrift des Deutschen Juristentages Zustimmung gefunden, in dem Fragen des 
gesetzgeberischen Ermessens erörtert werden 17). Es ist auch früher schon angeregt worden - und 
zwar im Hinblick auf das Problem der Strafwürdigkeit überhaupt -, den Gedanken einer Beweis
last der Gesetzgebung zu diskutieren und dem in der Rechtsprechung gültigen Grundsatz »in du bio 
pro reo« eine legislative Entsprechung an die Seite zu stellen 18). 

IV. 

Zu dem umstrittenen Bereich ethisch~weltanschaulicher Motivationen sollen einige EinzeI
aspekte kurz skizziert werden 19). Der Entwurf hat in seinen Begründungen auf die sittlichen 
Anschauungen unserer Kulturgemeinschaft verwiesen und aus den damit herangezogenen 
Wertungen Schlüsse auf die Strafwürdigkeit - z. B. der künstlichen Insemination 20) - gezogen. Immer 
wieder kann man auch lesen, das Strafrecht sei der Spiegel einer bestimmten kulturellen Konstel
lation und bringe die Wertvorstellungen des Volkes unmittelbar zum Ausdruck 21). An dieser These 
scheint sich aber bei näherem Hinsehen doch einiges zu komplizieren. Wenn das Strafrecht der 
Spiegel der kulturellen Gegenwart ist - und das mag man ja so ausdrücken -, dann müßte das Bild, 
das dieser Spiegel zurückwirft, jedenfalls sehr gen au betrachtet werden, damit es in den Färbungen 
nicht zu einseitig oder gar tendenziös gerät, sondern jenes Spektrum differierender Anschauungen 
in Erscheinung treten läßt, das den wirklichen WerterIebnissen und Anschauungen innerhalb eines 
Volkes wahrscheinlich allein entspricht. Der Hinweis auf Kulturanschauungen bleibt einigermaßen 
farblos, solange er nicht präzisiert, von welchen Anschauungen und wessen Wertungen eigentlich 
die Rede ist. 

Wilhelm Weischedel hat vor einigen Jahren einen Vortrag über» Recht und Ethik« gehalten, 
der große Beachtung gefunden hat. In diesem Vortrag wird die Ethik der abendländischen Kultur als 
ein vielfältiges und vieldeutiges Gebilde bezeichnet und die Frage gestellt, welche ihrer Prinzipien 
denn nun die legitimen Voraussetzungen für Rechtsprechung und Gesetzgebung bilden könnten 22). 

Diese Frage stellt sich auch bei der Strafrechtsreform. Es hieße doch wohl die Beschaffenheit sitt
licher Wertungen verkennen, wenn wir uns vorzustellen hätten, daß für einen bestimmten gesetz
lichen Geltungsbereich ein Bestand objektiver sittlicher Normen vorhanden sei, die jeden Staats
bürger gleichermaßen verpflichten. Selbst wenn es viele Normen gibt, die weitgehend oder sogar 
allgemein anerkannt sind, so besagt das doch nicht, daß es sie losgelöst von solcher Anerkennung 
als vorgegebene objektive Ordnung gibt. 

Wertungen gehören vielmehr in den Bereich der Subjektivität, mögen sie auch mit dem 
Anspruch auf absolute Gültigkeit für den einzelnen oder eine bestimmte Gruppe auftreten und 
mögen sie auch - das wird man hinzufügen müssen - mit bestimmten Glaubensanschauungen 
zwangsläufig verbunden und insofern zum Teil objektivierbar sein. Hierzu sagt Laun in seiner 
Allgemeinen Staatslehre: »Die Geltung der sittlichen Werturteile ist keine allgemeine, objektive, 
sondern sie ist subjektiv bedingt, von religiösen, politischen und anderen Glaubenssätzen des 
einzelnen abhängig 23).« Bauer hat einmal auf einer früheren Tagung des Bundeskriminalamtes 
sehr anschaulich das Gewissen als ein Organ bezeichnet, das Wertvorstellungen des Subjekts auf
speichere und also eine Art Gedächtnis sei 24). Man wird nun zwar in gewissem Sinne sagen können, 

16) Diskussionsbeitrag, in: Vortragsreihe des Bundeskriminalamtes über »Bekämpfung der Sittl ichkeitsdel ikte«. Wiesbaden 1959, 
S.279. 

17) P. Schneider, In dubio pro libertate, in: Hundert Jahre deutsches Rechtsleben. Karlsruhe 1960. Bd. 11, S. 264, 280. 
18) H. Jäger, Strafgesetzgebung und Rechtsgüterschutz bei Sittl ichkeitsdel ikten. Beitr. z. Sexualforschung 12 (1957), S. 122 ff. 
19) Näheres: H. Jäger in Verbindung mit K. s. Bader, Der Normanspruch des Staates, in: Psychopathologie der Sexualität, hsgg. 

v. H. Giese und V. E. von Gebsatte!. 1. Hälfte. Stuttgart 1959, S. 163 ff. 
20) E 1960, S. 330. 
21) Vg!. z. B. Schäffer, Jur. Praxis 91, S. 1 ff. 
22) Karlsruhe 1956, s. 31 ff. 
23) 7. Auf!. Hamburg 1948, S. 22. 
24) Vgl. Vortragsreihe des Bundeskriminalamtes über »Kriminalpolitische Gegenwartsfragen«. Wiesbaden 1959, S. 29. 
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daß sich in einem Volk oder einer Kulturgemeinschaft vielfach übereinstimmende Wertvorstellungen 
aufspeichern, aber eben doch nicht in dem Sinne, daß damit ein feststehender, allgemeinverbind
licher Sittenkodex verfügbar wird, dessen sich der Gesetzgeber ohne Rücksicht auf die individuelle 
Gewissenslage bedienen könnte. Hier scheint ein echtes Problem für die Gesetzgebung zu liegen, 
das sich durch das Schlagwort» Relativismus« nicht so einfach abtun läßt. 

Es darf noch in aller Kürze daran erinnert werden, daß es nicht nur diese mehr soziologische 
Vielfalt der Wertvorstellungen gibt, sondern auch den zeitlichen Aspekt der Entwicklung und Wand
lung. Es wird sich daher häufig nur schwer entscheiden lassen, ob der Gesetzgeber aktuelle Kultur
anschauungen zu schützen, bereits zerfallende zu konservieren 25) oder aber neue Normen zu 
setzen versucht. Die zuletzt genannte Möglichkeit ist gerade bei den neuen Tatbeständen bedeut
sam, die es mit weitgehend traditionslosen Erscheinungen der technischen Zivilisation zu tun haben. 
Auch solche Veränderungen erschweren also die Verwertung ethischer Anschauungen bei der 
Kriminalisierung menschlichen Verhaltens. Die Moral schichtet sich eben aus vielen alten und neuen 
Lagen auf, wie Hans Freyer es in seiner» Theorie des gegenwärtigen Zeitalters« 26) formuliert; und 
der Entwurf läßt uns einigermaßen im Ungewissen, mit welcher dieser Lagen wir es gerade zu 
tun haben. 

Die Konsequenzen lassen sich verhältnismäßig kurz zusammenfassen. Solange es nicht mög
lich ist, Kultur- und Moralanschauungen als wirklich allgemein anerkannt auszuweisen, sollte die 
Gesetzgebung auf ihre Verwendung bei der Begründung von Strafrechtsnormen verzichten, zumal 
andere Sachkriterien - z. B. Gesichtspunkte der Schädlichkeit und Antisozialität - vorhanden sind, 
die die strafrechtlichen Normierungen im allgemeinen hinreichend motivieren. Es ist schließlich 
kein Zufall, daß die meisten Straf tatbestände ohne weltanschaulichen Hintergrund und mit einer 
knappen Begründung des Schutzzwecks auskommen können 27). 

Eine solche ethische Zurückhaltung ist nun ganz gewiß kein gefährlicher Wertneutralismus, 
wie gerade in Deutschland manchmal gesagt wird. Niemand würde auf die Idee kommen, Mord 
oder Diebstahl als wertindifferentes Geschehen aufzufassen, nur weil der Gesetzgeber sich bei der 
Rechtsschöpfung auf rational faßbare Kriterien der Strafwürdigkeit beschränken kann. Ein Land wie 
Schweden z. B. hat auf metaphysische und weltanschauliche Strafrechtsmotive - offenbar in vollem 
Einklang mit dortigen Kirchenkreisen - verzichtet und sieht das Strafrecht allein als Instrument 
der sozialen Ordnung an. Es fragt sich, ob nicht eine solche Strafrechtsbetrachtung auch bei uns 
möglich wäre. 

V. 

Damit kommen wir - im letzten Teil dieser Betrachtungen - zu einigen Problemen, die sich auf 
den Motivationsvorgang selbst beziehen. Man könnte sich ja fragen: Welche qualitativen Klärungen 
gehen dem Beschluß über eine bestimmte Gesetzesfassung voraus, und sind bei Abschluß der 
Vorarbeiten Resultate von optimaler inhaltlicher Deutlichkeit überhaupt schon erzielt? Noch vor drei 
Jahrzehnten gelangte ein rechtssoziologischer Handbuchartikel unter Hinweis auf die Begründungs
technik der damals vorliegenden Strafrechtsentwürfe zu der Feststellung: die Kunst exakter Rechts
politik stecke noch in den Kinderschuhen 28). Hat sich hieran seitdem viel geändert? Eine aus
reichende Antwort auf diese Frage ist heute noch nicht möglich. Bei aller gebotenen Zurückhaltung 
lassen sich aber aus der Beschäftigung mit den Beratungsprotokollen einige erste, umrißhafte 
Erkenntnisse doch schon gewinnen. 

Zunächst fällt auf, daß das angewandte Beratungsverfahren, das sehr weitgehend der parlamen
tarischen Gesetzeslesung mit Aussprache und Abstimmung nachgebildet war - wenn natürlich auch 
ohne politischen Akzent -, nicht selten in einem sehr frühen Stadium der Meinungsbildung bereits 
zu Mehrheitsbeschlüssen gelangt ist. Sehr oft gab die Beratung nur Gelegenheit zur Äußerung 
individueller Standpunkte, ohne daß diese Standpunkte zum Gegenstand kommunikativer Über
prüfungen durch die Kommission und einer abschließenden Klärung wurden. Die Große Strafrechts
kommission hat zwar als juristisches Expertengremium die Gesetzesfassung festgelegt; man wird 

25) Hierzu Bader, ZSexualf. 3/4 (1950), S. 217. 
26) Stuttgart 1958, S. 50. 
27) Jäger, a. a. O. 
28) j. Kraft, HwbSoz., S. 477. 
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aber kaum sagen können, daß alle dabei wirksamen Motivationen in die Expertise einbezogen 
gewesen wären. 

Es darf hier zur Erläuterung daran erinnert werden, daß Wilhelm Hennis in einer Studie über 
Meinungsforschung darauf hingewiesen hat, daß es den Resultaten demoskopischer Umfragen 
an inhaltlicher Qualität fehle: ein Prozentverhältnis von ja- und Nein-Antworten sei noch keine 
öffentliche Meinung 29). Ebenso ließe sich sagen: eine Abstimmungsmehrheit besagt als solche 
noch nichts über die Qualität des Ergebnisses; es gerinnen vielmehr alle Erwägungen und Motive 
zunächst nur zur Quantität. Das Mehrheitsprinzip ist zwar die Grundlage der demokratischen 
Willensbildung; es ist aber doch die Frage, ob dieses Prinzip, auf die Gruppenarbeit von Experten 
angewandt, nicht manche Möglichkeiten unausgeschöpft läßt und ob daher bei der fachwissen
schaftlichen Vorbereitung eines Gesetzes die Abstimmung nicht gegenüber anderen Sachklärungs
methoden mehr in den Hintergrund treten müßte. Es wäre vielleicht kein Verlust, wenn das 
Ergebnis solcher Vorarbeiten zunächst nur in der exakten Herausarbeitung möglicher Antinomien 
bestände, die für die parlamentarische Diskussion klärend und fruchtbar sein könnten. Es muß 
überdies nachdenklich machen, daß der praktische Erfolg der Expertentätigkeit und insbesondere 
der parlamentarischen Ausschußarbeit, wie z. B. Stammer festgestellt hat 30), oft genug dadurch 
in Frage gestellt ist, daß die Abstimmungsmaschine auch die überzeugendsten Argumente zu 
erdrücken vermag. Um so nötiger muß es erscheinen, daß diese Abstimmungsmaschine im Stadium 
der fachwissenschaftlichen Vorklärung nicht zu früh in Funktion tritt. 

Zur Illustration soll aus der Fülle des Materials ein Beratungsausschnitt dienen, der allerdings 
nur etwas schematisiert und vereinfacht wiedergegeben werden kann. In der Kommission wurden 
nach der grundsätzlichen Billigung einer Strafbestimmung über die heterologe Insemination noch 
einmal Zweifel an der Strafwürdigkeit der Frau geäußert, die einen solchen Eingriff bei sich zuläßt. 
Die Frau, so wurde gesagt, könne über sich verfügen und habe ein Recht, darüber zu bestimmen, 
ob sie ein' Kind haben und ob sie es austragen wolle; Verfahren und Bestrafung seien ein Eingriff 
in die Intimsphäre. Die Gegenargumente gegen diesen Einwand bewegten sich im wesentlichen in 
anderen Dimensionen. Es wurde zunächst auf die Konsequenzen für das Kind hingewiesen und 
außerdem darauf aufmerksam gemacht, daß die Frau als der zumeist treibende Teil nicht straflos 
gelassen werden könne. Aus kriminalistischer und gesetzestechnischer Sicht wurde eingewandt: 
die Straffreiheit der Frau erschwere die Aufklärung des Falles und kompliziere überdies die gesetz
liche Regelung, da nun eine besondere Vorschrift über die Straflosigkeit der Teilnahme nötig werde. 
In der sich ziemlich unvermittelt anschließenden Abstimmung gerieten die Gegner der Bestrafung 
in die Minderheit 31). Ähnliche Beispiele ließen sich für bestimmte Grenzfälle des Tonband
mißbrauchs bringen. 

Betrachtet man diesen Beratungsabschnitt genauer, so muß man feststellen, daß eigentlich 
sachlich alles in der Schwebe bleibt und auch nicht eines der vorgebrachten Argumente aus dem 
Bezirk persönlicher Meinungsbildung in den Umkreis kollektiver Überlegungen und Entscheidungen 
übergetreten ist. Keines dieser Argumente widerlegt offenbar das andere. Die Diskussion spitzt sich 
auf keine ausschlaggebende Fragestellung hin zu. Es können Zweifel aufkommen, ob nicht vielleicht 
auch hier ein richtiger Gesichtspunkt überstimmt worden ist und ob ein wichtiges Argument sich 
durch ein Abstimmungsergebnis so ohne weiteres entkräften läßt. Es stellt sich die Frage: Gibt es 
wirklich kein abstraktes Grundmodell strafwürdigen Verhaltens, über das insoweit Einigkeit zu 
erlangen ist, daß das Ergebnis meinungshaften Zufälligkeiten weitgehend entzogen bleibt? 

Damit ist ein weiteres Problem angedeutet, das vielleicht am anschaulichsten wird, wenn man 
wiederum auf die Beratungsprotokolle zurückgreift. Es läßt sich denken, daß sich die Beratungen 
über die neuen Tatbestände der künstlichen Insemination und des Tonbandmißbrauchs vor dem 
Hintergrund jenes Zukunftsbildes abgespielt haben, das durch Orwells Buch »1984« und Huxleys 
»Brave New World« eindrucksvoll entworfen worden ist. So reichen denn auch die in der Kom
mission geäußerten Befürchtungen von dem Hinweis auf die Gefahren einer verantwortungslos 
experimentierenden Wissenschaft über die Vision des Termitenstaates und der Totalversklavung 

29) w. Hennis, Meinungsforschung und repräsentative Demokratie. Tübingen 1957. Recht u. Staat 200/201, S. 33. 
30) a. a. O. s. 302. Vgl. außerdem über die Tendenz zur Verlagerung der parlamentarischen Arbeit in die Ausschüsse: B. Dechamps, 

Macht und Arbeit der Ausschüsse. Meisenheim 1954, S. VII u. 1. 
31) Niederschriften 10, S. 326 ff. 
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des Menschen bis hin zu der Formulierung: gegen das Gespenstische, das vor den Toren stehe, 
müsse ein Bollwerk errichtet werden 32). Es ist hierzu bereits in der Literatur gesagt worden, diese 
Zukunftsperspektiven seien für die Entscheidung über die Strafbarkeit der künstlichen Insemination 
überhaupt das ausschlaggebende Motiv gewesen 33). Das wird sich kaum bestätigen oder wider
legen lassen. Geht man aber davon aus - und dazu besteht hinreichend Anlaß -, daß das Gefühl, 
solchen Anfängen wehren zu müssen, mitbestimmend war, so zeigt sich allein an einem solchen 
Einzelbeispiel eines mit eindrucksvoller Deutlichkeit: daß nämlich das Prinzip der Strafwürdigkeit 
menschlichen Verhaltens dogmatisch nach wie vor ungeklärt ist 34) und in der Praxis weitgehend 
der fallweisen und meinungshaften Improvisation überlassen bleibt. 

Was bedeutet das nun für unser spezielles Beispiel? Hierzu nur einige kurze Bemerkungen. Es 
ist ja sehr die Frage, ob eine mehr theoretische Durchdringung des Problems der Strafwürdigkeit die 
Möglichkeit offengelassen hätte, Handlungen auf ihre Fernwirkungen, d. h. daraufhin zu bewerten, 
ob mit ihnen in einer Zukunft, die wir am Horizont zu erblicken vermeinen, einmal Mißbrauch 
getrieben werden könnte. Würden wir das bejahen, so würde das praktisch bedeuten, daß der 
Entscheidung des Gesetzgebers ein Unwerturteil unterlegt wird, das auf den kriminalisierten Einzel
fall keineswegs zwangsläufig zuzutreffen braucht. Dies ist vielleicht am besten durch einen Ver
gleich zu verdeutlichen, den Ludwig Marcuse einmal in anderen Zusammenhang gebraucht hat. 
Marcuse sagt: » Ich glaube, daß alles, was Menschen geschaffen haben, geeignet ist, damit zu 
knechten. Mit einem Hammer kann man einen Nagel in die Wand einschlagen, und mit einem 
Hammer kann man einem Menschen den Kopf einschlagen. Das sagt nichts gegen den Hammer 35).« 

So brauchte es noch nichts gegen die künstliche Insemination zu besagen, daß sie von einer 
Diktatur der Zukunft, von der wir verschont bleiben mögen, für Zuchtexperimente mißbraucht 
werden könnte, oder gegen bestimmte Verwendungen von Tonband- und Abhörgeräten, daß sich 
mit ihrer Hilfe ein menschenunwürdiges System staatlicher Kontrolle errichten läßt. Daß impulsiv 
an solche Gefahren gedacht wird, ist gewiß verständlich; sie mögen auch wirklich bestehen. 
Ihnen aber Einfluß auf die Gesetzesmotivation einzuräumen, hieße, daß Menschen eine Haftung 
für Mißbräuche aufgebürdet werden könnte, mit denen sie wahrscheinlich selbst nicht das geringste 
zu tun haben 36). Daran zeigt sich deutlich, wie schwankend und gefühlsbestimmt die Beurteilung 
bleibt, solange nicht hinter jeder Einzelmotivation ein allgemeines, abstraktes Grundmodell straf
würdigen Verhaltens erkennbar wird. 

VI. 

Damit brechen wir nun diese Überlegungen etwas unvermittelt ab und versuchen, zu einem 
kurzen Fazit zu gelangen: 

Es sollten einige Fragen, die sich auf die rationale Absicherung gesetzlicher Strafwürdigkeits
motive bezogen, am Beispiel neuer Tatbestände des Entwurfs zur Diskussion gestellt werden. Dabei 
zeigte sich, daß die amtlichen Begründungen noch Zweifelsfragen offengelassen haben, auf die 
der weitere Beratungsvorgang vielleicht noch Antworten finden könnte. Solche Zweifel lassen 
eigentlich immer auf Unklarheiten und Schwächen der Motivation schließen. Bedenkt man nun, 
daß nur geringe Fehlleistungen des Gesetzgebers für eine Vielzahl von Menschen weit folgenreicher 
sind, als es richterliche Fehlentscheidungen, die doch immer nur den Einzelfall treffen, jemals sein 
können, dann ist es wohl gerechtfertigt, von den Motiven des Strafrechts gerade bei Kriminalisie
rungsfragen ein äußerstes Maß an sachlicher Schlüssigkeit zu erwarten. Das scheint uns für das 
richterliche Urteil ganz selbstverständlich, das übrigens in diesen Betrachtungen etwas - und sicher 
in einer der weiteren Erörterung bedürftigen Weise - als Leit- und Vorbild gedient hat. Es ist 
daher am Schluß zu fragen, ob eine umfassende Reform des Strafrechts nicht den Motiven noch 
in weit höherem Maße als bisher ihre Aufmerksamkeit zuzuwenden hätte. 

32) Vgl. die Beratungsbeiträge von Baldus und Dünnebier: Niederschriften 7, s. 206; 9, S. 157 ffj 10, s. 321 ff. 
33) so Richter a. a. O. S. 75. 
34) Hierzu Sax, Grundsätze der Strafrechtspflege, in: Bettermann-Nipperdey-Scheuner, Die Grundrechte. 3. Bd. 2. Hbd. Berlin 1959, 

S. 909 ff, 923. 
35) Darmstädter Gespräch 1958. Darmstadt 1959, S. 62. 
36) Auf die Unvereinbarkeit solcher Erwägungen mit dem Schuldprinzip weist auch Richter a. a. O. S. 80 hin. 
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AUSSPRACHE 

Landgerichtsdirektor Or. Seibert, München 

Zum Allgemeinen Teil des Entwurfs möchte ich mich ganz kurz zu der wiederholt zur Sprache 
gekommenen Definitionswut - wie Herr landgerichtsdirektor Dr. Keutgen es ausdrückte - äußern. Auch ich 
bin der Auffassung, daß der Entwurf hier entschieden zu weit geht. Es ist nichts dagegen einzuwenden, daß 
verschiedene Begriffe, die im laufe der Zeit durch die Rechtsprechung oder die literatur ihre Ausformung 
erfahren haben, als legaldefinitionen in das Gesetz übernommen werden. Man muß aber andererseits berück
sichtigen, daß das Strafgesetzbuch nicht nur für den Juristen, insbesondere für den Strafrichter, geschaffen 
worden ist, sondern daß es auch der gewöhnliche Sterbliche verstehen soll, und daß vor allem der Polizei
beamte bis herunter zum Dorfpolizisten etwas mit dem Gesetz anfangen können muß. Was soll man z. B. dazu 
sagen, wenn man den § 17 Abs.1 des Entwurfs liest, der den Begriff der »Absicht« definiert? Es heißt dort: 

»Absichtlich handelt, wem es darauf ankommt, den Umstand zu verwirklichen, für den das Gesetz 
absichtliches Handeln voraussetzt.« 

(Heiterkeit) 
Meine Herren, Ihr lachen beruhigt mich; denn als ich diese Gesetzesstelle meinen Herren Beisitzern, 

»gestandenen« landgerichtsräten, vorlas, brachen sie ebenfalls in ein höchst respektloses Gelächter aus. Der 
Begriff der »Absicht« ist - glaube ich - so allgemein bekannt, und jeder kleine landpolizist weiß, was damit 
gemeint ist, daß es nicht notwendig ist, ihn in einer so komplizierten Weise zu definieren. Ich persönlich bin 
davon überzeugt, daß der schon mehrfach zitierte Dorfpolizist, der bisher gewußt hat, was »Absicht« ist, es 
nicht mehr weiß, wenn er diese Bestimmung gelesen hat. 

Andererseits wundert es mich, daß unter den verschiedenen legaldefinitionen bestimmte Begriffe fehlen, 
die vielleicht zweckmäßigerweise im Gesetz hätten definiert werden können. So z. B. der Begriff der »Gewerbs
mäßigkeit«, wie er bei der Abtreibung eine Rolle spielt. Über die »Gewerbsmäßigkeit« gibt es mancherlei 
Streit und die Rechtsprechung und die Literatur sind hier nicht immer konform gegangen. Es hätte sich daher 
vielleicht empfohlen, diesen Begriff, den ich hier nur als Beispiel zitiere, als legaldefinition in das Gesetz zu 
übernehmen und dafür auf andere, wie den eben erwähnten Begriff der »Absicht«, zu verzichten. 

Eine weitere Bestimmung des Entwurfs bereitet mir als Praktiker Sorgen. Es handelt sich um die Bestim
mung des § 60 E. Der Absatz 1, in dem es heißt: »Grundlage für die Zumessung der Strafe ist die Schuld des 
Täters«, ist über jeden Streit erhaben. Bedenklich erscheint mir jedoch der Absatz 2, der wie folgt lautet: »Bei 
der Zumessung wägt das Gericht die Umstände, die gegen und für den Täter sprechen, gegeneinander ab (als 
ob das nicht schon von jeher so gewesen wäre!), soweit sie nicht schon Merkmale des gesetzlichen Tatbestands 
sind. Namentlich kommen in Betracht: .... «, und nun zählt der Entwurf eine Reihe von Strafzumessungs
gründen auf. Ich habe vor etwa 21/2 Jahren die Ehre gehabt, an dieser Stelle ein Referat über die »Straf
zumessungspraxis der Gerichte« zu halten. Bei dieser Gelegenheit habe ich mich über diese Fragen eingehend 
verbreitet. Ich bin dabei zu dem Ergebnis gekommen, daß es natürlich Strafzumessungsgründe geben muß, 
daß aber die Urteilsfindung letztlich ein Akt der Intuition ist, die ein guter Strafrichter besitzen muß. Hat er 
diese Gabe der Intuition nicht, dann ist er eben kein guter Strafrichter. Dann werden ihm aber auch sämtliche 
Strafzumessungsgründe, mögen sie nun im Gesetz ausdrücklich aufgeführt sein oder nicht, nichts nützen. 

Was mir weiter an dieser Bestimmung Sorge bereitet, ist folgendes: Wenn das Gesetz ganz bestimmte 
Strafzumessungsgründe erwähnt, dann wird sich der Richter in jedem Fall mit diesen Gründen auseinander
setzen müssen. Sein Urteil wird also bei der Erörterung der Strafzumessungsgründe mit allerlei Erwägungen 
belastet werden, die in dem konkreten Fall keine Rolle spielen. Tut er das nicht, dann setzt er sich 
der Gefahr aus, einen Revisionsgrund zu schaffen. Wir wissen, daß der Bundesgerichtshof seit längerer Zeit 
dazu übergegangen ist, auch die Strafzumessungsgründe für revisibel zu erklären und es sind bereits zahl
reiche Urteile ergangen, in denen der Bundesgerichtshof Urteile aufgehoben hat, weil sich das erstinstanzielle 
Gericht nach seiner Auffassung nicht genügend mit den Strafzumessungsgründen befaß( hat. Diese Gefahr wird 
in erhöhtem Maße bestehen, wenn diese Bestimmung Gesetz werden sollte. Die Begründung zum Entwurf 
hat diese Gefahr auch nicht verkannt. Dort heißt es nämlich: »Satz 2 des Absatzes 2 nennt die Umstände, die, 
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für die Zumessung in erster Linie Bedeutung haben, läßt aber erkennen, daß ihre vollständige Berücksichtigung 
in Ausnahmefällen entbehrlich sein kann und daß die Nichtberücksichtigung im Einzelfall als solche noch 
keinen Revisionsgrund darstellt«. Nun glaube ich aber nicht, daß die Große Strafrechtskommission dem Bundes
gerichtshof vorschreiben kann, was dieser als Revisionsgrund ansehen darf und was nicht. Abgesehen davon 
ist diese Begründung - wie man mir wohl zugeben muß - so wachsweich abgefaßt worden, daß sich der 
Verdacht aufdrängt, sie sei nur deshalb in den Entwurf gekommen, um die Praxis in einer Sache, in der man 
sich selbst nicht sicher ist, zu beruhigen. 

Was den Besonderen Teil des Entwurfs anbetrifft, so möchte ich mit Nachdruck die Ausführungen des 
Kollegen Keutgen unterstreichen, soweit er bemängelt hat, daß die »Unzucht mit Kindern« im zukünftigen 
Strafgesetzbuch nicht mehr mit Zuchthaus bestraft werden soll. Diese gesetzliche Bestimmung finde ich einfach 
unverständlich. Es gibt m. E. kaum ein übleres Delikt im Strafgesetzbuch als die »Unzucht mit Kindern«. Es mag 
dann und wann einmal einen Ausnahmefall geben, der als minder schwerer Fall auch minder schwer bestraft 
werden kann. Grundsätzlich aber stehe ich auf dem Standpunkt, daß bei »Unzucht mit Kindern« von der Straf
drohung Zuchthaus unter keinen Umständen abgegangen werden darf. Es ist mir - wie gesagt - unverständlich, 
warum dies geschehen ist. Vielleicht ist es damit zu erklären - diesen Vorwurf kann ich meinem Berufsstand 
nicht ersparen -, daß leider viele Gerichte die Bestrafung von »Unzucht mit Kindern« als etwas nicht allzu 
Gravierendes ansehen und regelmäßig mildernde Umstände zuerkennen, weil sie eben nicht Zuchthaus ver
hängen, sondern nur auf Gefängnis erkennen wollen. Es würde mich also auch hier interessieren zu erfahren, 
welche Motive dazu geführt haben, daß dieses schwere Delikt nun plötzlich nur noch mit Gefängnis bestraft 
werden soll. 

Bei der Tatbestandsbestimmung des Mordes (§ 135 E) fällt mir auf, daß der sog. Meuchelmord nicht mehr 
aufgeführt ist, d. h. das, was man bisher als vorsätzliche, heimtückische Tötung eines Menschen bezeichnet hat. 
Der Entwurf steht hinsichtlich dieser Tötungsart auf dem Standpunkt, daß sie überwiegend mit Überlegung 
begangen werde, so daß sie ohnehin vom Absatz 2 erfaßt werde. Der Absatz 2 besagt, daß die Tötung mit 
Überlegung - wie früher - als Mord zu qualifizieren sei. Dieser Auffassung vermag ich nicht zu folgen. Mir 
sind aus meiner Praxis als Schwurgerichtsvorsitzender zwei Fälle von heimtückischer Tötung bekannt, in denen 
nicht mit Überlegung gehandelt wurde. In diesen Fällen hatten die Täter die Arglosigkeit und die Wehrlosig
keit der Opfer blitzschnell erkannt und entsprechend reagiert. Die Opfer wurden von hinten niedergeschlagen. 
Nach der Regelung des Entwurfs hätte in diesen Fällen eine Verurteilung wegen Mordes nicht erfolgen können, 
weil das Tatbestandsmerkmal der Überlegung zweifellos nicht vorgelegen hat. Diese Taten aber nur als Tot
schlag zu würdigen, würde - wo der Meuchelmord doch der Prototyp des Mordes ist - sicherlich nicht gerecht 
gewesen sein. 

Abschließend möchte ich noch kurz auf die Crux des § 175 des geltenden Rechts eingehen. Wir haben 
uns in der Arbeitstagung des Bundeskriminalamtes über die »Bekämpfung der Sittlichkeitsdelikte« vor zwei 
Jahren ausführlich darüber unterhalten, ob der Grundtatbestand des § 175 StGB beibehalten werden oder 
ob er nach dem Beispiel zahlreicher europäischer und nichteuropäischer länder verschwinden soll. Ich habe 
mich seinerzeit für die Beibehaltung ausgesprochen, allerdings in der kompromißlosen Form, daß dann jede 

Unzucht unter Männern unter Strafe gestellt werden müsse. Der Entwurf hat nun zwar den Grundtatbestand 
beibehalten; er will aber die Unzucht zwischen Männern nur dann als strafwürdig ansehen, wenn es sich um 
beischlafähnliche Handlungen handelt. Die Begründung hierzu ist nicht sehr überzeugend. Sie geht dahin, daß 
eine Ausdehnung des Grundtatbestandes auch auf nicht-beischlafähnliche Handlungen deshalb bedenklich sei, 
weil dadurch die große Mehrzahl der Männer mit eingewurzelter gleichgeschlechtlicher Neigung überfordert 
würde. Die Frage, ob Männer mit eingewurzelter gleichgeschlechtlicher Neigung nicht auch zu beischlaf
ähnlichen Handlungen neigen, möchte ich dahingestellt sein lassen. Wahrscheinlich wird es so sein. Was mir 
aber an der Begründung so bedenklich erscheint, ist folgendes: Bei der Beschränkung der Bestrafung auf 
beischlafähnliche Handlungen würden zweifellos besonders üble homosexuelle Praktiken nicht bestraft werden 
können. Ich denke hier vor allem an Praktiken sadistischer und masochistischer Art. Darüber hinaus aber halte 
ich die Bestimmung auch deshalb für unzweckmäßig, weil der Nachweis, daß die bei den Partner sich nicht auf 
gewöhnliche homosexuelle Handlungen beschränkt, sondern beischlafähnliche Handlungen begangen haben, 
nie zu führen sein wird. Wenn die Partner zur Anzeige kommen, werden sie sich stets darauf berufen, daß 
sich ihr Verhalten im nicht strafbaren Rahmen bewegt habe. Eine Gesetzesvorschrift, deren Durchsetzung aber 
von vornherein an Beweisschwierigkeiten scheitern muß, halte ich für verfehlt. 

Das sind einige der Punkte, die ich hier zur Diskussion stellen wollte. Ich wäre dankbar, wenn insbeson
dere einer der Herren, die in der Großen Strafrechtskommission tätig sind, dazu Stellung nehmen würde. 
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Ministerialrat Prof. Dr. Schwalm, Bundesjustizministerium 

Die kurze Diskussionszeit, die mir, wenn ich meinen Zug noch erreichen will, zur Verfügung steht, schließt 
es leider aus, daß ich mich auch nur annähernd erschöpfend mit den interessanten Darlegungen der Herren 
Dr. Keutgen, Dr. Jäger und Dr. Seibert vom heutigen Nachmittag auseinandersetzen kann. Ich muß mich auf 
diejenigen Punkte beschränken, die mir besonders aufgefallen sind, und hoffe, daß zu den übrigen auf
geworfenen Fragen noch andere Teilnehmer sprechen werden. 

Zunächst wende ich mich dem Diskussionsbeitrag des Herrn Dr. Seibert zu. 

Er hat einmal die angebliche »Definitionswut« des Strafgesetzentwurfs kritisiert und als Beispiel hierfür 
die Definition des Begriffes der Absicht (§ 17 Abs. 1) angeführt, mit deren Verlesung er einen Heiterkeitserfolg 
erzielt hat. Aber dieses Beispiel zeigt gerade, daß die Begriffsbestimmungen des Entwurfs mindestens zu einem 
Teil nicht so überflüssig sind, wie Herr Dr. Seibert annimmt. Der Absichtsbegriff ist nämlich im geltenden 
Recht keineswegs eindeutig und wird von den Richtern oft mißverstanden. Das beweisen z. B. die Entschei
dungen BGHSt Bd.4 S.109 und Bd.10 S.169. Deshalb haben auch schon frühere Entwürfe das Bedürfnis 
empfunden, den Absichtsbegriff zu klären. Der neue Entwurf stellt in § 17 Abs.1 klar, daß »Absicht« jede 
erstrebte Zielvorstellung ist und nicht nur die motivierende Erfolgsvorstellung. Wer sein Haus anbrennt, um 
die Versicherungssumme zu erlangen, dem kommt es auf die Inbrandsetzung nur als Zwischenziel an, während 
sein Endziel die Versicherungssumme ist. Dennoch erfüllt bereits das Zwischenziel den Absichtsbegriff. In 
diesem Sinne wird der Begriff im ganzen Entwurf verwendet. Würde dieser sich über den Absichtsbegriff aus
schweigen, dann bliebe der Begriff wie bisher unklar. 

Ferner hat Herr Dr. Seibert sich gegen den Absatz 2 der Strafzumessungsregel des § 60 gewandt und zum 
Ausdruck gebracht, daß dieser Absatz nur Selbstverständlichkeiten bringe. Dieser Ansicht muß ich wider
sprechen. Die anwesenden Herren des Bundesgerichtshofs und der Bundesanwaltschaft können mir bestätigen, 
daß die Tatsacheninstanzen immer wieder gegen die für die Strafzumessung entwickelten Rechtsgrundsätze ver
stoßen und namentlich dadurch einen Revisionsgrund geben, daß sie gesetzliche Tatbestandsmerkmale als Straf
zumessungsgründe verwenden. Der Absatz 2 hat darüber hinaus eine normative Funktion, indem er z. B. dem 
Richter - entgegen der Entscheidung des Bundesgerichtshofs in BGHSt Bd. 10 S. 259 - verbietet, unverschuldete 
Auswirkungen der Tat strafschärfend zu berücksichtigen. Bedeutsam ist der Absatz 2 weiterhin auch insofern, 
als er den Richter zu einem Denk- und Abwägungsprozeß veranlassen soll, der es ausschließt, daß im Einzelfall 
wichtige Gesichtspunkte der Strafzumessung übersehen werden. Vor allem aber soll der Absatz 2 die besondere 
Bedeutung herausstellen, die der Entwurf der Strafzumessung beilegt. Die heutige Vernachlässigung der 
Strafzumessung in Literatur und Rechtsprechung ist unvereinbar mit einem modernen, kriminologisch orientier
ten Strafrecht. Es würde befremden, wenn der Entwurf über einen praktisch so bedeutsamen Teil strafrecht
licher Tätigkeit mit Stillschweigen hinwegginge. 

Nunmehr möchte ich einige Bemerkungen zu dem Referat des Herrn Dr. Keutgen anschließen und mich 
hierbei auf die Auseinandersetzung mit der Behauptung beschränken, der »Beruf unserer Zeit« zur Strafgesetz
gebung sei zu verneinen, weil das Strafgesetzbuch von 1871 durch die Novellen - es sind ihrer 65 - den 
Erfordernissen der heutigen Zeit so angepaßt sei, daß sich eine Strafrechtsreform schon deshalb erübrige. Nun 
ist zwar zuzugeben, daß diese Partialreformen einigermaßen die Brauchbarkeit des Strafgesetzbuches für die 
Bedürfnisse unserer Zeit gewährleistet haben. Jedoch ist hierdurch eine Totalreform keineswegs überflüssig 
geworden. Vielmehr erscheint eine solche namentlich aus drei Gründen als unerläßlich : 

Erstens ist das geltende Strafgesetzbuch in seinen Wertvorstellungen überholt. Das zeigt sich vor allem 
im Aufbau und in den Strafdrohungen. Der Aufbau ist unklar und nicht frei von polizeistaatlichen Einflüssen. 
Die Übertretungen sind großenteils antiquiert. Die Strafrahmen sind oft zu weit (z. B. für Totschlag nach 
§§ 212, 213 von 6 Monaten Gefängnis bis zu lebenslänglichem Zuchthaus) und oft aufgrund veralteter Wert
vorstellungen, insbesondere einer Überbewertung des Ranges des Eigentums unter den Rechtsgütern, zu hoch. 
Hierher gehört, daß die Zuchthausstrafe viel zu häufig angedroht wird. Die Folge ist ein Unterlaufen des 
Gesetzes durch die Gerichte, die den Ausnahmestrafrahmen der mildernden Umstände meist zum Regelstraf
rahmen machen. Die Geldstrafe ist unsozial ausgestaltet; sie trifft den Reichen durch ihr geringes Höchstmaß 
zu wenig und den Armen aufgrund ungenügender Berücksichtigung der wirtschaftlichen Verhältnisse zu schwer. 

Zweitens entspricht die kriminalpolitische Haltung des StGB nicht mehr den heutigen Erkenntnissen und 
Anforderungen. Die kriminologischen Tätertypen werden teils zu schwach, teils mit ungeeigneten Mitteln 
bekämpft. Das gilt vor allem für die gefährdeten Jungtäter, die Rückfalltäter, die Hangtäter, die Berufs

verbrecher und die abartigen Täter. 

Drittens ist der Entwurf in seiner Technik, namentlich in seiner Gliederung und im Sprachgebrauch, 
uneinheitlich und zum Teil widerspruchsvoll geworden. Das haben vor allem die 65 Novellen bewirkt. Eine 
rechtsstaatlichen Anforderungen genügende Rechtsanwendung ist hierdurch oft nicht mehr gewährleistet. 
Gerade hierin zeigt sich, daß man mit Partial reformen zwar Flickwerk leisten kann, aber auch nicht mehr. 
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Partial reformen drängen von einem bestimmten Zeitpunkt an zu einer Totalreform. Diese Reform ist zeitlich 
längst überfällig. 

Besonders schwierig ist eine Auseinandersetzung mit dem Referat des Herrn Dr. jäger, dem ich mich noch 
kurz zuwenden darf. Dieses Referat, das die Arbeitsmethode des heutigen Strafgesetzgebers, der Strafrechts
reform und auch die Begründungsarbeit bemängelt, würde umfänglichere Auseinandersetzungen notwendig 
machen, als sie hier möglich sind. Ich muß mich auf folgende Gesichtspunkte beschränken: 

Erstens lassen die Forderungen des Referats die dem heutigen Gesetzgeber vorgegebenen tatsächlichen 
Möglichkeiten außer acht. Sie verdienen zwar als Idealforderung Anerkennung. Der Gesetzgeber hat sich auch 
bisher schon bemüht, sich diesem Ideal so weit wie möglich zu nähern. Er kann das aber nur in begrenztem 
Umfange. Das liegt an der Begrenztheit der geistigen und materiellen Mittel, über die die Strafrechtsreform 
verfügt. Ich will persönlich nicht in Abrede stellen, daß es auch mir sehr erwünscht wäre, wenn zu einzelnen 
Fragen noch weitere Tatsachen der sozialen Wirklichkeit erforscht würden oder uns bekannt wären. Im ganzen 
aber wird man nicht bestreiten können, daß die Strafrechtsreform sich um die Beschaffung des »empirischen 
Materials«, also derjenigen Tatsachengrundlagen, die zu Motiven für die Vorschläge des Entwurfs geworden 
sind, in dem praktisch erreichbaren Umfange mit Erfolg bemüht hat. Herr Dr. jäger hat selbst die »Gutachten 
und Stellungnahmen zu Fragen der Strafrechtsreform mit ärztlichem Einschlag«, die das Bundesjustizministerium 
bereits vor Jahren beigezogen und dann auch verwertet hat, erwähnt. Es wird vielleicht in diesem Kreise 
interessieren, daß das Bundesjustizministerium im Einvernehmen mit dem Bundesinnenministerium demnächst 
nochmals eine Sachverständigenkommission aus hervorragenden Ärzten einberufen wird, mit denen die
jenigen juristisch-medizinischen Fragen erneut überprüft werden sollen, für die ein Bedürfnis nach Über
prüfung aufgrund der Stellungnahmen aus den Fachkreisen in Erscheinung getreten ist. Auch sind im Zuge der 
Strafrechtsreform bereits namhafte Fachvertreter mündlich angehört worden, z. B. zu psychiatrischen Fragen 
die Professoren Kretschmer, Kurt Schneider, Villinger, Ehrhardt sowie die Obermedizinalräte Dr. Würfler und 
Dozent Dr. Ziehen. Ferner hat die Große Strafrechtskommission den anerkanntesten Fachmann Europas für 
die Behandlung psychopathischer Krimineller, den Chefarzt Dr. Stürup von der Psychopathenanstalt Hersted
vester in Dänemark, angehört. Über Vollzugsprobleme äußerte sich vor der Großen Strafrechtskommission 
mehrfach Oberregierungsrat Prof. Dr. Herrmann, Wolfenbüttel. Völlig übersehen hat offenbar Herr Dr. Jäger, 
daß am Strafgesetzentwurf auch die Fachressorts beteiligt worden sind, die ihrerseits aufgrund der Äußerungen 
von Fachkräften ihre eigenen Stellungnahmen abgegeben haben. Natürlich könnte man sich Ergänzungen 
wünschen, und sicherlich werden weitere Äußerungen von Sachverständigen noch beigezogen werden. Würde 
sich jedoch der Gesetzgeber in seinem Bemühen, die Idealforderung zu verwirklichen, nicht eine Selbst
beschränkung auferlegen, dann würde er einem Perfektionismus nachstreben, der jede gesetzgeberische Arbeit 
und damit auch die Strafrechtsreform lahmlegte. Hier taucht wieder die typisch deutsche Gefahr übertriebener 
Gründlichkeit auf, an der schon mehr als einmal die dringend nötigen Reformen gescheitert sind. 

Zweitens darf nicht übersehen werden, daß die Strafwürdigkeit menschlichen Verhaltens und damit die 
Motive des Strafrechts sich ohnehin rational nie völlig klären lassen, da hier emotionale Elemente mitwirken. 
Daß der Gesetzgeber sich vor Übertreibungen in der Ethisierung des Strafrechts hüten sollte, ist auch meine 
persönliche Ansicht. jedoch läßt sich für ein Strafrecht, das diesen Namen noch verdient, in gewissem Umfange 
eine Besinnung auf die ethischen Grundlagen nicht vermeiden. Es ist in solchen Fällen ein Gebot der Ehrlichkeit, 
daß der Gesetzgeber diese Zusammenhänge nicht verschleiert. 

Drittens wird von Herrn Dr. Jäger, wenn er dem Gesetzgeber das Recht zur Heranziehung der Kultur
anschauungen als Motiv für bestimmte Regelungen abspricht, ein entscheidender Gesichtspunkt übersehen. Ich 
möchte ihn den Repräsentationsgedanken nennen. Er ist bei der Auswahl der Mitglieder der Großen Straf
rechtskommission wie auch der Landeskommission für die Strafrechtsreform zum Zuge gekommen und wird 
noch besonders bei der parlamentarischen Behandlung des Entwurfs in Erscheinung treten. Die Mitarbeiter 
dieser Kreise an der Strafrechtsreform repräsentieren die Allgemeinheit auf diesem Gebiet und bringen im 
allgemeinen so viel Sachkunde mit, daß die ergänzende Hinzuziehung von Sachverständigen nicht die Regel, 
sondern die Ausnahme zu sein hat. Wenn also Herr Dr. jäger ausgeführt hat, daß Abstimmungsmehrheiten 
»nichts über die Qualität des Ergebnisses besagen«, dann verkennt diese Äußerung, daß das Mehrheitsprinzip 
nun einmal die Grundlage demokratischer Willensbildung ist und die hierin liegenden gewissen Nachteile 
immer noch bei weitem geringer sind als andere Methoden der Ermittlung der angeblich herrschenden Kultur
anschauungen. 

Herr Dr. Jäger hat seine Einwendungen am Beispiel des Vorschlages des Entwurfs in § 203 zur Regelung 
der künstlichen Samenübertragung beim Menschen illustriert. Gerade dieses Beispiel zeigt aber, daß es utopisch 
ist, die soziale Wirklichkeit und deren Bewertung durch die Allgemeinheit auf so heiklen Gebieten über den 
Umfang hinaus aufklären zu wollen, mit dem die Strafrechtsreform sich begnügt hat. Sie hat die uns zugäng
liche Inlands- und Auslandsliteratur in dem erforderlich erscheinenden Umfange berücksichtigt. Ich verweise 
hierzu auf meine Literaturangaben in Goltdammer's Archiv 1959, $. 16. Ferner haben hierzu Aussprachen 
mit namhaften Ärzten stattgefunden. Diese Grundlagen genügten durchaus für eine Willensbildung der 
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Großen Strafrechtskommission, wobei ich keineswegs verkenne, daß man über die Frage, ob und in welchem 

Umfange man die künstliche Samenübertragung unter Strafe stellen soll, verschiedener Meinung sein kann. 
Die letzte Entscheidung hierüber wird beim Parlament liegen. Von einer Beiziehung weiteren Tatsachen
materials zu dem Problemkreis kann man sich für eine solche Entscheidung, die bis in die tiefsten weltanschau
lichen Überzeugungen hinabreicht, keinen Erfolg versprechen. 

Wissenschaftlicher Assistent Dr. Jäger, Hamburg 

Ich möchte nach den Ausführungen von Herrn Ministerialrat Dr. Schwalm versuchen, meinen Standpunkt 
noch etwas zu präzisieren, weil es sonst leicht zu Mißverständnissen kommen könnte. 

Den Einwand, mein Referat habe perfektionistische Ideen vertreten, die in letzter Konsequenz zur Lahm
legung der Gesetzgebungsarbeit führen müßten, kann ich nicht gelten lassen. Er wäre m. E. nur dann berechtigt, 
wenn die vorgetragenen Überlegungen einseitig und ohne Rücksicht auf die gesetzgeberischen Möglichkeiten 
auf eine Vermehrung der empirischen Ermittlungen gerichtet gewesen wären. Das ist jedoch nicht der Fall. Zur 
Diskussion standen in erster Linie die Anforderungen, die an die Überzeugungsbildung des Gesetzgebers zu 
stellen sind. Es ging darum, ungesicherte Argumente aus der Gesetzesbegründung auszuschließen. Das ist, wie 
mir scheint, ein realistisches und sachlich gerechtfertigtes Verlangen. Die Folge, die dabei allerdings ins Auge 
gefaßt werden muß, ist, daß unter Umständen der eine oder andere Tatbestand nicht mehr motivierbar wäre 
und damit also auch nicht kriminalisiert werden könnte. Diese Folge wird man jedoch in Kauf nehmen können. 
Im Bereich der Rechtsprechung halten wir es ja auch für selbstverständlich und keineswegs für eine nur 
ungenügend erfüllbare Idealforderung, die Strafbarkeit nur auf nachgewiesene Fakten, nicht aber auf Meinun
gen und Hypothesen zu stützen. Niemand würde auf den Gedanken kommen, hierin eine übertriebene 
Gründlichkeit oder eine Überforderung des Richters zu sehen. Mir scheint, daß es gut wäre, einen solchen 
Grundsatz auch für das rechtspolitische Denken zu entwickeln, und zwar speziell für die strafrechtliche 
Tatbestandsbildung. 

Wenn Herr Dr. Schwalm in diesem Zusammenhang von der notwendigen Selbstbeschränkung gesprochen 
hat, die sich der Gesetzgeber gegenüber Idealforderungen auferlegen müsse, so sollte man sich klarmachen, 
daß sich in Zweifelsfällen ja auch noch eine andere Möglichkeit der Selbstbeschränkung eröffnet: der Verzicht 
des Gesetzgebers auf den Kriminalisierungsanspruch. Dem Staat steht es schließlich frei, eine Handlung, deren 
Strafwürdigkeit er nicht ausreichend motivieren kann, straflos zu lassen. Das ist gegenüber der anderen Alter
native, die auf eine Verminderung der Anforderungen an die Begründungsqualität hinausläuft, die bessere 
Lösung, weil jeder Begründungsmangel und jede Selbstgenügsamkeit des Gesetzgebers in diesem Bereich zu 
Lasten aller späteren Angeklagten geht, die aufgrund einer solchen ungenügend motivierten Rechtsnorm ver
urteilt werden. Wenn die unzureichende Klärung der Motive nun auch noch darauf zurückzuführen ist, daß 
der Strafrechtsreform nur begrenzte geistige und materielle Mittel zur Verfügung stehen, dann besteht erst 
recht aller Anlaß, bei der Tatbestandsbildung größte Zurückhaltung zu üben. Daß sich aus einer derartigen 
kritischen Motivbetrachtung negative Auswirkungen auf die Gesetzgebung ergeben könnten, ist eigentlich nicht 
zu befürchten, zumal ja nur die Grenzfälle der Strafwürdigkeit, namentlich die neuen Tatbestände, praktisch 
betroffen werden. Das ist aber ein verhältnismäßig abgegrenzter, sachlich überschaubarer Bereich. 

Die Auffassung, daß bei der Beurteilung der Strafwürdigkeit emotionale Elemente nicht auszuschließen 
seien, erscheint mir nicht überzeugend. Der größte Teil der Tatbestände des geltenden und künftigen Straf
rechts ist rational befriedigend zu begründen, ohne daß auf weltanschauliche Wertungen Rückgriff genommen 
zu werden braucht. Auch aus der Gesetzgebung anderer Länder wird man die Lehre ziehen können, daß ein 
Verzicht auf weltanschauliche Argumente möglich ist. Gerade die schwedischen Verhältnisse, auf die ich in 
meinem Vortrag hingewiesen habe und über die ich mich kürzlich von sehr kompetenter Seite genau habe 
informieren lassen, zeigen das deutlich. 

Den Gedanken einer Repräsentation von Kulturanschauungen durch die Gesetzgebungsgremien halte ich 
aus den verschiedensten Gründen für sehr problematisch. Zunächst einmal sind bei der Zusammenstellung 
solcher Kommissionen doch wohl ganz andere Auswahlkriterien bestimmend, als sie für einen repräsentativen 
Kultur-Querschnitt erforderlich wären. Außerdem hat es eigentlich nur dann Sinn, in den Motiven auf Kultur
anschauungen Bezug zu nehmen, wenn man damit nicht nur die Abstimmungsmehrheit, sondern die tatsächlich 
in der Allgemeinheit verbreiteten Wertvorstellungen meint. Zweifelhaft ist aber vor allem, ob in Fragen der 
Kulturanschauung und Ethik überhaupt von einer Repräsentation durch staatliche Gremien gesprochen werden 
kann. Ich möchte das aus den in meinem Referat bereits angedeuteten Gründen bestreiten, kann aber auf 
dieses komplizierte, sowohl auf die Ethik wie auf das Verfassungsrecht übergreifende Problem hier jetzt nicht 
näher eingehen. 
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Landgerichtsdirektor Dr. Keutgen, Aachen 

Zu meiner Rechtfertigung darf ich mir noch eInige zusätzliche Hinweise erlauben. Es ist hier gesagt 
worden, man hätte nach meinem Vortrag den Eindruck haben können, daß man auf die Reform besser ver
zichtet hätte. Dazu stelle ich fest: Ich habe deutlich betont, daß der erste Teil meiner Ausführungen sich aus
schließlich auf die Wiedergabe von ernst zu nehmenden Stimmen aus dem Schrifttum beschränkte. Dabei 
konnte ich mich vor allem auf Hülle und Schwarz, mit Einschränkungen auch auf Dahs, berufen. Zum Schluß 
meiner Darlegungen habe ich wiederum betont, daß ich zu denen gehöre, die der Reform im Grundsätzlichen 
einen Erfolg wünschen, daß ich aber trotzdem an einen solchen Erfolg angesichts der weltanschaulichen und 
politischen Schwierigkeiten, die dem Entwurf entgegenstehen, zumindest im gegenwärtigen Zeitpunkt kaum 
glauben kann. Die parlamentarische Diskussion des Entwurfs wird erst das Endergebnis bringen können. Dazu 
erlaube ich mir, ein m. E. treffendes Beispiel zu geben: Wenn Sie ein älteres Exemplar des Entwurfs vor sich 
haben, dann können Sie darin noch die Bestimmung des § 160 aufschlagen. Auch hier möchte ich deutlich 
herausstellen, daß ich zu dem dort angeschnittenen Problem selbst keine Stellung nehmen möchte. An dieser 
Vorschrift will ich lediglich die weltanschauliche Problematik aufzeigen, der sich der Gesetzgeber unserer Tage 
gegenübergestellt sieht. Als amtlicher Entwurf des Bundesjustizministeriums kam der Entwurf zur Beratung in 
das Bundeskabinett. Dort wurde er verabschiedet mit der Bemerkung: § 160 ist ganz zu streichen und durch 
das folgende Deckblatt zu ersetzen: § 160 entfällt. Mit einer vier Spalten langen amtlichen Begründung hatte 
man sich bemüht, die in dieser Vorschrift enthaltene ethische Indikation bei der Abtreibung »um der Rechts
sicherheit willen für angezeigt zu halten«. Ohne Begründung wurde die Vorschrift gestrichen. Ich betone 
nochmals, daß ich zu dem Problem hier nicht Stellung nehmen kann, gerade weil es so diffizil ist; seine 
Behandlung im Bundeskabinett läßt deutlich erkennen, und das ist für die hier zur Erörterung stehende Frage 
beweiskräftig, wie politische und weltanschauliche Maximen notwendigerweise maßgebenden Einfluß ausüben 
werden, bis der Entwurf seine dritte Lesung im Bundestag passiert hat. Das aber wollte ich besonders heraus
gestellt haben, wenn ich sagte: »Wir mengen hier noch den Teig und wissen nicht, wer den Kuchen backt«. 

Ein weiterer Punkt zu meiner Rechtfertigung sei mir gestattet. Ich sagte bereits: Ich habe meinen Vortrag 
auf S. 17 meiner schriftlichen Ausführungen mit Rücksicht auf die vorgerückte Zeit beenden müssen, obwohl 
er 28 Seiten umfaßt. Was in der Diskussion einer der Herren Kollegen zur Unzucht zwischen Männern und zu 
ihrer strafrechtlichen Erfassung im Entwurf ausgeführt hat, war ebenfalls in meinen schriftlichen Darlegungen 
enthalten. Sie mögen daraus erkennen, daß auch diese Frage ein Problem enthält, das durch die Regelung des 
Entwurfs noch nicht als befriedigend gelöst betrachtet werden kann. Schon der Gleichklang der Kritik zweier 
in verschiedenen Ländern der Bundesrepublik in der Praxis tätiger Strafrichter, die völlig unabhängig vonein
ander zu genau dem gleichen Ergebnis kommen, kann Ihnen die Richtigkeit dieser Feststellung beweisen. Nach 
meiner Ansicht gibt es hier nur ein Entweder-Oder. Das heißt: Entweder man beläßt es bei den bisherigen 
Vorschriften oder man hat den Mut, auch nach außen hin auf eine Bestrafung der einfachen gleichgeschlecht
lichen Unzucht zwischen Männern zu verzichten. Die Beschränkung der Bestrafungsmöglichkeit auf beischlafs
ähnliche Handlungen, wie sie der Entwurf vorsieht, heißt jedenfalls nichts anderes, als in der Praxis auf jede 
Möglichkeit der Bestrafung zu verzichten, weil in jedem Falle Beweisschwierigkeiten eine Ahndung unmöglich 
machen würden. 

Herr Dr. Jäger hat sich bei seinen Darlegungen auf die Vorschrift des § 203 des Entwurfs gestützt. Auch 
hierzu möcbte ich noch kurz etwas sagen. Wenn Herr Dr. Jäger mich vor seinen Ausführungen befragt hätte, 
an welcher Vorschrift er die Motive des Gesetzgebers am klarsten einer heftigen Kritik unterziehen könnte, 
dann würde ich ihn sicher ebenfalls auf die Bestimmung des § 203 des Entwurfs, der die künstliche Samen
übertragung unter Strafandrohung stellt, hingewiesen haben. Diese Vorschrift stellt auch nach meiner Über
zeugung einen Lebensvorgang unter Strafe, für den jedenfalls z. Z. noch kein Bedürfnis einer Poenalisierung 
besteht. Auch ich wollte mich in meinen aus Zeitnot unterbliebenen Ausführungen dagegen wenden, eine 
derartige Bestimmung in das neue Strafgesetzbuch aufzunehmen, zumal amtliche Feststellungen ergeben haben, 
daß »für die Bundesrepublik Deutschland auch nur einigermaßen zuverlässige Zahlenangaben darüber fehlen, 
wieviel sog. Kunstkinder in Deutschland das Licht der Welt erblicken« (s. amtliche Begründung Seite 331). Mag 
diese Untugend in England und Amerika bereits praktisch geworden sein, soweit sich die Feststellungen auf 
Deutschland beziehen, haben sie jedenfalls das Vorfeld unkontrollierbarer Vermutungen nicht überschreiten 
können. Bei der Schaffung von Strafnormen soll sich der Gesetzgeber eine weise Zurückhaltung auferlegen, 
und nur dann, wenn eine praktische Notwendigkeit es gebietet, wäre der Weg zu einer Bekämpfung über eine 
Strafnorm zu erwägen. Dabei würde indes immer noch die Überlegung vordringlich bleiben, inwieweit eine 
solche Norm dem Übel an die Wurzel zu gehen vermag. Das scheint mir hier besonders zweifelhaft zu sein, 
da es sich vornehmlich um Fragen des guten Geschmackes handelt, nach dem strafrechtlich ausgerichtete 
Gebote und Verbote zu allen Zeiten problematisch sind. Stellt man überdies die Vorschrift in Vergleich zu der 
Bestrafung des Ehebruchs, dann wird die Fragwürdigkeit der Bestimmung besonders deutlich. Während man 
dort die Einschränkungen der früheren Bestimmung bis auf eine Erhöhung des Strafmaßes auf ein Jahr 
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Gefängnis aufrecht erhält, insbesondere also an dem Antragserfordernis und der vorangegangenen Scheidung 
der gebrochenen Ehe festhält, ist das Vergehen des § 203 E als Amtsdelikt, das im Falle der heterogenen 
Insemination mit Einwilligung der Ehefrau mit Gefängnis bis zu zwei Jahren oder mit Strafhaft bedroht ist, 
ohne besondere Kautelen ausgestaltet. Die Konsequenzen sind m. E. in keiner Hinsicht genügend durchdacht. 
Diese Feststellung vermag auch dadurch nicht entkräftet zu werden, daß in der Begründung zum amtlichen 
Entwurf behauptet wird, daß »nur mit einer Strafvorschrift einer bedenklichen Entwicklung auf diesem bedeut
samen Gebiet rechtzeitig und wirksam begegnet werden könne« (s. Seite 332). Hier wird eine vermutete 
Entwicklung zum Anlaß für eine Poenalisierung genommen anstatt die tatsächliche Gefährdung abzuwarten. 

Solange nicht dringende Notwendigkeiten für eine Strafnorm bestehen und sich eine große Mehrheit für 
ihre Einführung einsetzt, sollte man auf solche Normen verzichten. Bei der Durchsetzung eines Grundgesetzes, 
wie es auch das Strafgesetzbuch darstellt, kann man sich im besonderen wie auch im allgemeinen keine 
geringen Mehrheitsbeschlüsse erlauben. Man müßte sonst notwendigerweise in Kauf nehmen, daß schon in 
kurzer Zeit neue Änderungsvorschläge geltend gemacht werden, wenn sich die Mehrheitsverhältnisse ver
schoben haben. Eine Reform im Großen wie in ihren einzelnen Bestimmungen hat nur dann einen berechtigten 
Sinn, wenn man nach menschlichem Ermessen annehmen kann, daß ihr eine gewisse Dauer beschieden sein 
wird. Es darf nicht so sein, daß die Widerstände bei der Beratung des Entwurfs so stark sind, daß man schon 
bei der Rechtssetzung voraussehen kann, wann sich neue Reformpläne durchsetzen werden. Das wäre wirklich 
eine »Strafrechtsreform ohne Ende«, die vermeidbar sein könnte, wenn man auf problematische Bestimmungen, 
wie die hier als Beispiel aufgezeigten, verzichten würde. Ist indes ein solcher Weg nicht erkennbar, dann 
sollte man es in der Tat lieber beim alten Gesetz mit seinen 65 oder auch 72 Novellen belassen - auf die 
richtige Zahl kommt es dabei wirklich nicht entscheidend an -, von dem noch im Jahre 1953 Ministerialrat 
Dreher in der Juristenzeitung wörtlich schrieb: »Mit dem dritten Strafrechtsänderungsgesetz des Jahres 1953 
haben wir dem Richter wieder ein voll funktionsfähiges und in seiner Gültigkeit bestätigtes Element in die 
Hand gegeben und damit die Voraussetzung geschaffen, daß die große Strafrechtsreform nun in aller Ruhe 
vorbereitet und auch in aller Ruhe demnächst einmal zu Ende geführt werden kann«. Hier wage ich zu bezwei
feln, daß der neue Entwurf »in aller Ruhe« und nicht unter dem Druck von »Zeitplänen« zustandegekommen 
ist. Die aufgezeigten Probleme dürften meine Bedenken in dieser Hinsicht hinreichend dargetan haben. 

In der Diskussion habe ich bei meinen Kritikern vor allem Ausführungen zu den Bedenken vermißt, die 
ich in der Hauptsache vom Standpunkt des praktisch tätigen Strafrichters geltend gemacht habe. Ich habe nicht 
bestritten, daß der Entwurf in manchen Bestimmungen eine seit langem geforderte KlarsteIlung bringt. Auch 
hier mag ein Beispiel für viele mögliche genügen, der Hinweis auf die Neufassung des Betrugstatbestandes. 
Wir werden beim Lesen schon an die Hochschulvorlesung erinnert, die uns die alte Fassung des § 263 StGB 
erst verständlich machen konnte: Täuschungshandlung, Irrtumserregung, Vermögensverfügung und Vermögens
schaden. Alle objektiven Tatbestandsmerkmale müssen in einem kausalen Verhältnis zueinander stehen, vom 
Vorsatz des Täters erfaßt sein, und schließlich muß sich der Täter bei seiner Tat von der Absicht der Vermögens
bereicherung haben leiten lassen. Man sollte nun aber von einem Strafrichter annehmen dürfen, daß er weiß, 
weil er es einmal gelernt und täglich angewandt hat, was er unter Absicht und Vorsatz zu verstehen hat. Es 
erscheint mir daher durchaus überflüssig, im Allgemeinen Teil des Entwurfs solche Begriffsdefinitionen zu 
geben, wie dies in einem sicher erheblich zu weit gehenden Maße geschehen ist. Die Begriffsdefinitionen, wie 
sie z. B. der Entwurf in den Bestimmungen der §§ 10 ff gibt, enthalten nach meiner Auffassung bestimmt des 
Guten zu viel, zumal man selbst bei der sprachlichen Fassung vor allem in den §§ 16 ff des Entwurfs nicht der 
Überzeugung sein kann, daß etwas besonders Schönes geschaffen wurde. Die hier festzustellende Tendenz 
läßt ebenso wie bei der kasuistischen Auflösung der Tatbestände des Besonderen Teiles und der auf bewußte 
Begehungsformen eingeschränkte Strafrahmen die Skepsis des Gesetzgebers gegen den Richter erkennen, der 
das Gesetz in der Praxis anzuwenden hat. Auch hier fehlt es m. E. an der notwendigen Zurückhaltung des 
Gesetzgebers, der sich ganz offenbar zu bemühen scheint, das Gesetz mit einem nicht einmal guten Kurz
kommentar zu versehen und es dabei unübersichtlich zu machen und zu komplizieren. Das in der Begründung 
zum Entwurf bereits in der Diskussion mehrfach beanstandete Schlagwort von den »Leitlinien« für den Richter 
drängt sich auch in diesem Zusammenhang erneut recht unangenehm auf. In dieser Tendenz des Gesetz
entwurfs glaube ich einen Rückschritt gegenüber dem alten Strafgesetzbuch erkennen zu müssen, weil es dem 
Gesetzgeber nicht zusteht, dem Richter in der Anwendung des Gesetzes so straffe Zügel anzulegen. Hier 
überschreitet der Gesetzgeber einfach seine Kompetenz, indem er sich auf einem Gebiete betätigt, das allein 
der Rechtsprechung des Richters vorbehalten ist, der den individuellen Lebenstatbestand nach seinen Besonder
heiten zu beurteilen hat. In diesem Zusammenhang darf ich nochmals auf meine eingehenden Darlegungen 
in meinem Referat verweisen. Sollte man indes bei der Aufstellung dieser Normen daran gedacht haben, damit 
eine Enwicklung verhindern zu können, die wir bedauerlicherweise in der Vergangenheit erlebt haben, so 
muß ich leider sagen, daß diese Überlegungen in einer Krisenzeit keinen ausreichenden Schutz gegen den 
theoretisch möglichen Mißbrauch des Gesetzes bieten würden. Sollte es noch einmal eine Zeit geben, was 
Gott verhüten möge, in der ein derartiges Mißtrauen angebracht und berechtigt wäre, dann würde dieser 
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Gesetzgeber von hlorgen sich auch über diese Schranken erneut hinwegzusetzen wissen und in usurpatorischer 
Vermessenheit ohnehin eigene Wege gehen. 

Es ließe sich hierzu noch manches sagen. Wiederum muß ich mich darauf berufen, daß dazu die Zeit nicht 
ausreicht. Was mich veranlaßte, in dieser Entgegnung noch einmal zu Wort zu kommen, war in erster Linie die 
Überlegung, die Bedenken der Praxis anzumelden. In einem Satz muß es noch einmal gesagt werden: Ruhige 
und nicht unter Zeitdruck stehende Beratungen sind notwendig, um etwas Dauerhaftes und vor allem Besseres 
zu schaffen als wir ohnehin schon in unserem guten alten Strafgesetzbuch hatten. Für diese Feststellung sollt.e 
auch der eingehende Hinweis auf § 203 des Entwurfs ein allerdings drastisches Beispiel sein. 

Professor Dr. Mergen, Mainz 

Der Zweck meines Diskussionsbeitrages ist ein dreifacher. 
Ich möchte zunächst den Herrn Kollegen Dr. Jäger unterstützen, sowohl in dem, was er hinsichtlich der 

Wertungen gesagt hat, als auch bezüglich seiner Ausführungen darüber, daß kein Gesetz auf einer Grundlage 
beruhen sollte, die wissenschaftlich nicht hinreichend gesichert ist. Das geltende Strafgesetzbuch und auch der 
Entwurfs basieren aber auf ungesicherten dogmatisch-philosophischen Prinzipien. Diese Feststellung ist alt 
und doch immer wieder neu. Man braucht nur an die Probleme der Schuld und der Willensfreiheit zu denken. 
Jeder sieht sie anders. Bisher ist es jedoch noch keinem gelungen, keinem Philosophen, Anthropologen 
bzw. Naturwissenschaftler, die Willensfreiheit zu widerlegen oder zu beweisen. Trotzdem basiert das Straf
gesetzbuch, das alte und das neue, auf diesem Prinzip. 

In einem zweiten Punkt möchte ich mich - wie schon mehrfach in diesem Hause - zum advocatus diaboli 
machen und den Entwurf verteidigen, soweit er die »Unzucht mit Kindern« nur mit Gefängnis bedroht. Sie 
werden nun sehr entrüstet sein, weil bereits mehrfach deutlich zum Ausdruck gekommen ist, daß die schwerste 
Strafe, nämlich das Zuchthaus, für den, der sich an einem unschuldigen kleinen Kinde vergehe, gerade gut 
genug sei. Man argumentiert bei dieser Forderung vor allem mit dem Gedanken, daß der Schutz des Kindes 
diese schwere Strafe verlangt. Was ist aber nun eigentlich der Zweck dieser Strafe? Glaubt man wirklich, die 
pathologische Persönlichkeit des Sittlichkeitsverbrechers durch die Zuchthausstrafe oder auch eine Gefängnis
strafe ändern zu können? Die Antwort darauf muß »Nein« lauten. Auch wenn wir an die zu schützenden 
Kinder denken, dürfen wir nicht in der Strafe für den Rechtsbrecher das adäquate Mittel sehen, sondern wir 
müssen uns bemühen, die Gefahr, die von dem Sexualdelinquenten ausgeht, zu beseitigen, indem wir ihm 
helfen. Wie können wir ihm aber helfen? Entweder durch medizinische oder durch psychotherapeutische 
Methoden. Jedenfalls können wir ihm nicht dadurch helfen, daß wir ihn bestrafen. Den Kindern, die Opfer 
eines Sittlichkeitsverbrechens wurden, ist ebenfalls nicht damit geholfen, daß man die Täter für zwei oder 
drei Jahre einsperrt. 

Abschließend möchte ich noch darauf hinweisen, daß ich den § 60 des Entwurfs, wonach die Strafe der 
Schuld zu entsprechen hat, für eine Utopie halte. /eh möchte den Menschen sehen, der tatsächlich in der Lage 
ist, für das nicht zu ermittelnde Maß der Schuld das noch weniger zu ermittelnde Maß der genau angepaßten 
Strafe zu finden. 

Außer Herrn Dr. Jäger möchte ich auch Herrn Dr. Keutgen für seine Ausführungen sehr danken. Herr 
Dr. Keutgen ist Richter, Herr Dr. Jäger ein kommender Wissenschaftler. Was die bei den Herren vortrugen, 
dürfte daher aus doppelter Sicht bemerkenswert sein. Wenn ein Arzt eine Behandlung vornimmt, ohne vorher 
eine Diagnose gestellt zu haben, dann begeht er - darüber sind wir uns alle einig - einen Kunstfehler. Wenn 
ein Strafrichter in Zukunft eine Strafe ausspricht und sich dabei nach den im Entwurf verkannten kriminal
politischen Erkenntnissen richten wollte, dann begeht er ebenfalls einen Fehler, wenn er nicht imstande ist, 
die Diagnose zu stellen, die allein zur richtigen Behandlung des Rechtsbrechers führen kann. Er darf nicht 
reagieren, ohne eine Diagnose gestellt zu haben. 

Priv. Dozent Dr. Dr. Göppinger, Bonn 

Gestatten Sie mir einige kurze Bemerkungen, vor allem zu dem Diskussionsbeitrag von Herrn Prof. 
Mergen. 

Herr Prof. Mergen hat die Grundlagen des Strafrechtsentwurfs in Frage gestellt, weil die menschliche 
Willensfreiheit, auf der das Strafrecht als Schuldstrafrecht basiere, keine wissenschaftliche Erkenntnis sei. Er 
hat darauf verwiesen, daß man sich dafür der gesicherten Ergebnisse der Kriminologie bedienen soll. 
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Obgleich ich es ebenfalls für notwendig halte, daß der Kriminologie mehr Bedeutung beigemessen 
und ihr ein eigener, weiter Bereich eingeräumt wird, ohne daß sie, kaum als selbständiges Wissenschafts
gebiet anerkannt, wieder in der Dogmatik untergeht, möchte ich doch davor warnen, die Kriminologie zum 
allein tragenden Fundament eines Strafgesetzentwurfs zu machen. Aufgrund der Ausführungen von Herrn 
Prof. Mergen könnte man den Eindruck gewinnen, daß zwar die Voraussetzungen des jetzigen Entwurfs eines 
Strafgesetzbuches, die menschliche Willensfreiheit und Verantwortlichkeit, nicht beweisbar seien, daß aber die 
Kriminologie, deren man sich bedienen soll, absolut gesicherte Aussagen über den Menschen und sein Handeln 
machen könne. 

Abgesehen von einer Minderzahl von sog. Gnostikern, ist sich die Mehrzahl der forensischen Psychiater 
darüber klar, daß über die Willensfreiheit und die Schuld als ein metaphysisches Problem empirisch nichts aus
gesagt werden kann. Letztlich ist dies aber eine methodologische Frage, mit deren verneinender Beantwortung 
noch nichts über das ontologische Problem der Willensfreiheit gesagt ist. Es ist dies auch kein Argument gegen 
die Evidenz des Erlebens der Eigenverantwortlichkeit. Wenn immer wieder darauf verwiesen wird, so auch 
gestern durch Herrn Dr. Niggemeyer, daß der gesunde Mensch ein Bewußtsein der Freiheit und Verantwort
lichkeit für sein Verhalten in sich trage, so ist dies kein leeres Postulat, sondern basiert auf der Evidenz 
eigenen Erlebens. 

Darüber hinaus müßte man doch m. E. die Besinnung auf diese Eigenverantwortlichkeit und das 
Bekenntnis zum Recht als einem eigenen Sozialwert gerade im Gegensatz zu einem letztlich nihilistischen, 
nur zweckgebundenen Strafrechtsdenken begrüßen. 

Doch ganz abgesehen davon müssen wir uns darüber im klaren sein, daß die Kriminologie in erster Linie 
eine empirische, eine Erfahrungswissenschaft ist. Den Aussagewert über Tatsachen und Zusammenhänge auf
grund empirisch gewonnenen Wissens darf man aber nicht ohne weiteres mit exakter naturwissenschaftlicher 
Erkenntnis gleichsetzen. Man denke nur an die Wandlungen, die die Psychiatrie in ihrer Auffassung bestimmter 
seelischer Abnormitäten seit Bestehen des geltenden Strafgesetzbuchs durchgemacht hat. 

Wenn ich mir dann noch überlege, daß die extremen Anhänger einer Milieutheorie den Verbrecher gar 
nicht zur Verantwortung ziehen wollen, sondern der Gesellschaft die Schuld für sein Versagen geben, und daß 
manche Tiefenpsychologen die zum Delikt führenden Ursachen auf irgendein Trauma in der frühkindlichen 
oder gar pränatalen Zeit des Individuums zurückführen, und wenn ich mir weiter überlege, daß manche 
kriminologisch Interessierten diesen Darlegungen ein offenes Ohr schenken, dann kann man nur froh sein, 
daß nicht alles, was an Theorien zur Genese eines Verbrechens angeboten und vertreten wurde, im Entwurf 
seinen Niederschlag fand. 

Wenn Herr Prof. Mergen das Rezept für die richtige Behandlung der Sittlichkeitsdelinquenten in der 
Psychotherapie sieht, dann wird dies den realen Verhältnissen ebensowenig gerecht, wie wenn Herr Land
gerichtsdirektor Keutgen grundsätzlich die zu milde Bestrafung der »Unzucht mit Kindern« rügt. Auch hier 
sollte man affektfrei bleiben. Man kann diese Delikte nicht pauschal abhandeln. Es ist eben ein Unterschied, ob 
ein Pubertierender, der keinen Kontakt zu Mädchen entsprechenden Alters hat, sich nun einmal das Genitale 
eines kleinen Mädchens anschauen und berühren will oder ob dies ein gesunder 30jähriger Mann tut; und 
es ist wieder etwas anderes, wenn ein in seiner Persönlichkeit völlig abgebauter Greis ein solches Delikt begeht. 

Hier kommen wir nur mit einer subtilen Erfassung der Persönlichkeit nach exakten Methoden der Psycho
pathologie weiter, aufgrund deren man dann auch eine Aussage über die Aussichten einer Psychotherapie 
machen kann. Sicher aber - und das sei im Anschluß an die Bemerkung von Herrn Prof. Mergen besonders 
betont - ist die Psychotherapie nur bei relativ wenigen Delinquenten und Sittlichkeitsverbrechern erfolg
versprechend. In letzter Zeit hat Hirschmann noch einmal darauf verwiesen. Es wäre geradezu ein Kunstfehler, 
wollte man jeden Rechtsbrecher oder auch nur jeden Sittlichkeitsdelinquenten psychotherapieren (es gilt viel
mehr, die richtige Auslese derer zu finden, die dazu geeignet sind). 

Abschließend noch ein Wort zu der Bemerkung von Herrn Prof. Mergen über den Schutz des Rechts
brechers vor der Gesellschaft mit dem Hinweis auf die Entwurzelten als potentielle Rechtsbrecher. Sicher sind 
uns hier gewichtige soziologische Aufgaben zur Verbrechensprophylaxe gestellt. Es wäre aber eine allzu große 
Simplifizierung der vielfältigen Zusammenhänge, die zum Verbrechen führen, wollte man den »schwarzen 
Peter« nur der Gesellschaft zuschieben - ganz abgesehen davon, daß wissenschaftliche Untersuchungen, von 
denen Lange berichtet, gezeigt haben, daß dem nicht so ist. 

Hält man sich bei der Untersuchung des Verbrechers nicht an saubere objektive Tatsachen, sondern 
unterstellt Deutungen als Erkenntnisse, versucht man nicht, den Delinquenten nach exakten psychopatholo
gischen Kriterien zu erfassen, sondern nimmt eine extreme Milieutheorie und dazu noch eine entsprechende 
tiefenpsychologische Theorie als Grundlage für die Beurteilung des Verbrechers, so gibt es zuletzt nur noch 
potentiell Exkulpierte. 
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Teil A: 

DIE »WEISSE-KRAGEN-KRIMINAlITÄT« 

I. »Weiße-Kragen-Kriminalität« und »White-collar-crimes« 

1. Mit »Weiße-Kragen-Verbrechen« soll der amerikanische Begriff »white-collar-crime« ver
deutscht werden. Selbst auf die Gefahr hin, der Anglomanie geziehen zu werden, schlage ich vor, 
den Ausdruck »white-collar-crime« und »white-collar-criminal« beizubehalten. Unter dieser 
Bezeichnung erscheint der Begriff im Schrifttum und in den Registern; mit ihm wird die Urheber
schaft des amerikanischen Soziologen und Kriminologen Sutherland anerkannt; in ihm kommt auch 
die spezifische Zuspitzung auf die Oberschicht, die Sutherland ihr geben wollte, am deutlichsten 
zum Ausdruck; mit diesem Sinngehalt hat er sich international durchgesetzt. 

2. Die Leistung Sutherlands verdient eine nähere Darstellung. 

a) Sutherland hat die Bezeichnung »white-collar-crime« und »white-collar-criminal« als Anti
these gegen die »Autobiographie of a white-collar-worker« eines Managers gewählt 1). 

In dieser Gleichstellung des Generaldirektors mit dem »worker« lag eine gewollte An
gleichung an den Kleinen Mann und dessen gute Seiten. Sutherland übernahm diese Zuspitzung, 
um zu verstehen zu geben, daß - wenn schon - auch eine Angleichung mit den Schattenseiten 
vollzogen werden müsse, und daß der Typ des »business managers and executive«, des Mannes 
in gehobener Stellung, nicht nur ein »worker«, sondern auch - ebenso wie der Kleine Mann -
ein »criminal« sein könne. 

1) Sutherland, White-collar-crime 1949, S. 9. 
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b) Damit hatte Sutherland dem in Amerika geläufigen White-collar-Begriff eine engere und 
etwas einseitigere Bedeutung gegeben. Während im allgemeinen mit dem white-collar-worker 
im Gegensatz zum blue-collar-worker der Angestellte, vor allem der kleine und mittlere Büro
angestellte zum Unterschied vom Handarbeiter, bezeichnet werden soI12), ist hier gerade die 
führende oder doch obere Schicht in der Wirtschaft gemeint, und zwar ohne Rücksicht darauf, 
ob es sich um Angestellte oder selbständige Unternehmer handelt 3) - eine Unterscheidung, 
die in Deutschland auch Sauer 4) als die entscheidende ansieht. Es geht bei Sutherland, zunächst 
ganz grob gesprochen, um asoziale oder sogar strafbare gewinnsüchtige Verhaltensweisen von 
Angehörigen der Schicht der »feinen Leute« (»leisure c1asses«) 5), der »upper socialoeconomic 
c1asses« 6). Dabei unterscheidet Sutherland nicht zwischen den Verhaltensweisen, die für 
Angehörige dieser Schicht typisch sind, weil sie den Umständen nach nur von ihnen begangen 
werden können, und anderen, von jedermann vollziehbaren Verhaltensweisen, für deren 
strafrechtliche Erfassung nur deshalb etwas Besonderes gilt, weil die Täter eben feine, d. h. 
mächtige und privilegierte Leute sind. Hierauf wird noch näher einzugehen sein. Wahrschein
lich liegt der Grund darin, daß Sutherland in erster Linie Soziologe und Kriminologe und nicht 
Kriminalist war. Damit soll nicht gesagt sein, daß seine Unterscheidung und Zusammenfassung 
nicht grundsätzlich anzuerkennen wäre. Aber um der kriminalistischen und anschließenden 
forensischen Praktikabilität willen sollte zwischen den bei den Bereichen sozialwidriger Tätig
keiten »feiner Leute« unterschieden werden. 

c) Die These, nicht nur in der Unterwelt der Gesellschaft, sondern auch in ihren oberen 
Schichten gebe es ein auf Bereicherung ausgehendes Verbrechertum, und die Schädlichkeit der 
hier geübten Praktiken 7) sei weit größer als die aller Unterweltpraktiken zusammen, hat 
Sutherland zum ersten Mal in einem von Mannheim 8) mit Recht als »mutig« gerühmten Vor
trag vor der »American sociological Society« vertreten. 

Mannheim hat den sich auf etwa 500 Millionen DM belaufenden Unterweltsschaden (durch 
Raub, Diebstahl usw.) etwa 1 Billion DM white-collar-crime-Schaden gegenübergestellt 9). 

Sutherland ist dann bis zu seinem allzu frühen Tode diesem Thema weiter nachgegangen 
und hat darüber veröffentlicht: 

1941 in dem Sonderheft »Crime in the United States« der Annalen der »American Academy 
of political and social science« einen Beitrag »Crime and Business« 10), 1945 in Auseinander
setzung mit Tappan den Artikel »White-collar-crime crime?« 11), 1949 die große Monographie 
»White collar crime« 12), in welcher er das Ergebnis einer Durchleuchtung von 70 großen und 
mittleren Gesellschaften vorlegte und schließlich 1950 antithetisch und ergänzend die Schrift 
»The professional thief« 13). 

d) Allerdings war Sutherland mit seinem Hinweis auf die Bereicherungskriminalität auch in der 
normalen bürgerlichen Gesellschaft nicht ohne Vorgänger. Genaueres müßte noch erforscht 
werden. Mehr zufällig bin ich auf zwei Vorgänger gestoßen: 

Bereits 1872 hat der Engländer Edwin Hili bei einer ähnlichen Gelegenheit wie Sutherland, 
nämlich auf dem »International Congress on the Persecution and Repression of Crime« in 
London, einen Vortrag über »Criminal Capitalists« gehalten 14). 

Später hat der amerikanische Soziologe Albert Morris 15) die hier gemeinte Gruppe auch 
erkannt und sie 1934, ähnlich wie dann 1951 Sauer in Deutschland, als upperworld-criminals 
d. h. als Oberschicht-Verbrecher bezeichnet. 

2) C. W. Mills, Menschen 1955. 
3) Sutherland, Crime 1941, S. 112. 
4) Sauer, Kriminologie 1950, S. 168. 
5) Veblen, Theorie 1958, S. 121. 
6) Sutherland 1941, S. 112. 
7) Sutherland 1941, S. 113. 
8) H. Mannheim, Group 1955, S. 193. 
9) H. Mannheim, Criminal 1946, S. 119. 

10) Sutherland, Crime 1941. 
11) Sutherland, Is white-collar 1945. 
12) Sutherland, White-collar-crime 1949. 
13) Sutherland, Professional thief 1950. 
14) Edwin HilI, Criminal Capitalists 1872, S. 27. 

»He ... indicated the growing significance of crime and an organized business, requiring the cooperation of real estate 
owners, investors and manufacturers of the implements, used by criminals and other "honest people".« 

15) Morris, Criminology 1934; »The concept of crime« 1955. 
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e) Aber erst Sutherland ist es gelungen, die Aufmerksamkeit der Wissenschaft und der öffent
lichkeit auf dieses Thema zu lenken, einen terminus technicus für diese Erscheinung einzu
führen und weitere Untersuchungen in Gang zu bringen 16). Das ist um so bemerkenswerter, 
als es ihm weder um eine sozial kritische Anklage noch um praktische Kriminalistik, sondern in 
erster Linie um eine Frage der wissenschaftlichen Erkenntnis ging, ob nämlich die Bereicherungs
kriminalität - wie die herrschende Meinung annahm _17) vornehmlich durch wirtschaftliche 
Notlagen verursacht werde oder nicht, und ob sozialwidriges Bereicherungshandeln nur in den 
unteren Schichten zu finden sei oder vielleicht auch in höheren und sogar höchsten. 

Seine ex cathedra verkündete These, daß unter den »Stützen der Gesellschaft« 18) die 
gefährlichste berufsmäßige Bereicherungskriminalität zu suchen sei, erregte Aufsehen. 

Zwar hatte niemand bestritten, daß »Reiche«, die hier ungenau für die »Oberen« im Gegen
satz zu den» Unterweltlern « gesetzt werden, ebenso wie Arme als Menschen den Fallstricken 
der menschlichen Schwachheit ausgesetzt seien und in Trieb-, Schwäche- und Überzeugungs
verbrechen straffällig werden könnten. Niemand hatte auch übersehen, daß Reiche, die in 
Gefahr waren, ihren Reichtum zu verlieren, Bereicherungsverbrechen begingen. 

Aber das meinte Sutherland nicht. Der Kern seiner These war, daß es Menschen in bester 
und gesicherter wirtschaftlicher Lage gebe, die sich nur um der Vermehrung ihres Reichtums 
willen in Ausübung ihres Berufes kriminell betätigten. 

Auch das hatten viele gewußt, wie Zivilanwälte mit Wirtschaftspraxis, Steuerberater, prak
tische Kriminalisten und Steuerprüfer. Ja, es gab sogar Autoren, die es ausgesprochen hatten, 
wie die meist sozialistischen Sozial reformer, die sich aber durch Einseitigkeit und Übertreibung 
oft genug selbst um die Glaubwürdigkeit brachten. 

Sutherland war der erste, der diese Erkenntnis aufgrund eingehender Untersuchungen als 
wissenschaftlich fundierte Meinung formuliert hat. Dann ging es wie mit des» Kaisers neuen 
Kleidern«: nachdem einmal einer ausgesprochen hatte, was offen zutage lag, war die »Ver
schwörung des Schweigens« gebrochen, und nun sprachen und schrieben viele darüber. 

f) In den Vereinigten Staaten sind seine Gedanken - soweit das festzustellen ist - vor allem 
aufgenommen worden von Ploscowe 19) unter besonderer Berücksichtigung des Wettbewerbs, 
von Clinard 20 ) und Hartung 21 ) mit Untersuchungen zur Kriminalität des Schwarzen Marktes, 
und von Barnes und Teeters 22 ) unter grundsätzlicher Auswertung für die Bestimmung neuer 
Horizonte in der Kriminologie. Es haben sich noch einige andere Autoren dazu geäußert, von 
denen ich aber keine Veröffentlichungen habe beschaffen können. 

g) Abgelehnt wird der neue Begriff - soweit ich sehen kann - vom allem von Tappan 23), der 
zwei an sich nicht unrichtige Einwände erhebt: daß Sutherland die Bezeichnung »kriminell« 
auf nicht unter Strafe gestelltes Verhalten anwende und daß seine Definition wegen ihrer 
Unbestimmtheit kriminalistisch nicht unmittelbar praktikabel sei. 

3. Über die Auswirkungen auf die ausländische Kriminologie läßt sich nur insoweit berichten, 
als sich das Material zufällig anbot. 

a) Von den englischen Kriminologen stimmt namentlich H. Mannheim mit Sutherland überein 24). 

b) In Holland hat der Kriminalist Bonger schon vor dem ersten Weltkrieg und dann immer 
wieder auf die Bedeutung wirtschaftlicher Faktoren für die Kriminalität hingewiesen 25). Er hat 
vor allem die Notlage als Kriminalitätsfaktor betont und demgemäß die Kriminalität der unteren 
Schichten der Gesellschaft ins Blickfeld bekommen. Erst 1954 in seiner Inleiding tot de Crimi-

16) Mannheim, Group 1915, S. 193. 
17) Mezger, Kriminologie 1951, S. 211; Kriminalpolitik 1944, S. 151; Exner, Kriminalbiologie 1944, S. 75, 79, 241 und Seelig, 

Lehrbuch 1951, S. 98 (der aber S. 80 den Geschäftsmann erwähnt, der Versuchungen erliegt). 
18) Ibsen, Die Stützen der Gesellschaft, 1877. 
19) Ploscowe, Crime 1941. 
20) Clinard, Criminological Theories 1946; Black Market 1952; Sociologists 1941; Sociology 1957. 
21) Hartung, White Collar 1950. 
22) Barnes and Teeters, New Horizons 1954, S. 6 H. 
23) Tappan, Who is the Criminal1947. 
24) H. Mannheim, Social aspects 1940; Crime 1941, S. 128 ff; Criminal1945, S. 119,120; Group 1955, S. 193. 
25) Bonger, Criminalite 1905; The Criminal1916; Inleiding 1954. 
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nologie 26) bemerkt er, daß die Bedeutung der white-collar-crimes nicht unterschätzt werden 
dürfe. Er bringt auch die kluge Bemerkung des Aristoteles aus der Politik (11 4,9) in Erinnerung, 
daß die größten Verbrechen nicht begangen würden, um sich das Notwendige, sondern um 
sich das Überflüssige zu beschaffen. Ähnlich wie Bonger läßt sich auch Noach, Professor in 
Djakarta ein, allerdings beschränkt er sich auf gelegentliche Hinweise 27). Immerhin hat aber in 
Holland das white-collar-crime bereits Eingang in die Hochschul-Kriminalistik gefunden. 

c) Über die Lage in Frankreich, Belgien, Italien, der Schweiz und den übrigen europäischen 
Ländern etwas zu ermitteln, hat es an Zeit gefehlt. Einschlägiges Schrifttum kann nur zur steuer
lichen Kriminalität benannt werden 28). Die Erscheinung des white-collar-crime wird aber auch 
in diesen Ländern häufig sein. 

4. In Deutschland hat sich der Begriff des white-collar-crime und das Anliegen, das hinter seiner 
Bildung steht, noch nicht durchgesetzt. 

a) Die Lehrbücher des Strafrechts und des Strafprozeßrechts erwähnen den Begriff so gut wie 
gar nicht. Wegner 29 ) gibt allerdings einen Hinweis auf die Sache und Peters 30) ebenso. 

In den kriminologischen Lehrbüchern und Abhandlungen findet man den Begriff white
collar-crime nur beiläufig oder gar nicht; eingehendere Darstellungen oder Untersuchungen 
fehlen ganz. Selbst das Elend des Schwarzmarkts hat nicht dazu angeregt, sich mit dieser 
soziologischen, kriminologischen und kriminalistischen Erscheinung näher zu befassen, wenn 
man von den fast spätscholastisch scharfsinnigen Untersuchungen darüber absehen will, ob 
dem betrogenen Betrüger Rechtsschutz zu gewähren sei oder nicht 31). 

Eine Ausnahme machen m. W. nur Sauer 32 ) in seiner 1950 veröffentlichten Kriminologie 
und Middendorff33) in der 1959 erschienenen Soziologie des Verbrechens, doch wird man 
diesen noch halb zu den Praktikern rechnen müssen. Beide trennen m. E. aber noch nicht 
genügend die Fragen der Ätiologie (Begehrlichkeit und Wohlstand als Verbrechensursache) 
von der Phänomenologie (Täterschaften in gehobenen Gesellschaftsschichten). Allerdings findet 
man überall im Schrifttum Hinweise auf die Erscheinung als solche; denn sie tritt zu offen 
zutage, als daß man sie völlig übersehen könnte 34) ; aber es fehlt an der klaren Erkenntnis, in 
welchen größeren Rahmen die beobachteten Sachverhalte gehören. Es zeigt sich auch hier, daß 
ohne eine Theorie eine fruchtbare tatsächliche Beobachtung nicht möglich ist. 

b) Deutlicher als den zünftigen Strafrechtlern ist die Sachlage solchen Autoren geworden, die 
den Wirklichkeiten des Lebens näher stehen, also den Kriminalpraktikern einerseits und den 
Soziologen, Theologen und Psychologen andererseits. 

26) Bonger, Inleiding 1954, S. 77. 
27) Noach, Criminologie 1954, S. 25 und 128. 
28) einzelne Hinweise bei Terstegen, Steuerstrafrecht 1956, S. 13 ff. 
29) Wegner, Strafrecht Allg. Teil 1951, S. 63 f. 
30) Peters, Strafprozeß 1951, S. 23 u. 67 ff. 
31) siehe z. B. Bockelmann, Zum Begriff 1952 und Die Behandlung 1954. 
32) Sauer, Kriminologie 1950, S. 169, 245 u. 446. 
33) Middendorff, Soziologie 1959 an vielen Stellen. 
34) Busch, Die Strafbarkeit der juristischen Person 1933. 
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aa) Von den Kriminalpraktikern brauche ich hier nur die Namen zu nennen: 
Bertling 35), Eigenbrodt 36), Fe/my 37), Graßberger 38), Mommsen 39), Münn 40), Terstegen 41), 

Wenzky 42) und Zirpins 43 ), die Autoren in den Veröffentlichungen des Bundeskriminalamtes 44) 

und die Mitarbeiter der Wirtschaftskriminalistischen Mitteilungen und Nachrichten der Landes
kriminalpolizeisteIle Hannover 45). Sie alle haben eine Fülle von Material zusammengetragen, 
das zumeist noch der Auswertung harrt; mehr noch, es fehlt immer noch an einer Methode, 
das in der Praxis anfallende Material in einer für die Auswertung geeigneten Weise zu erheben. 

bb) Von den Theologen, Soziologen und Psychologen können nur diejenigen zitiert werden, 
deren Bemerkungen mir mehr oder weniger zufällig bekannt wurden. Hierüber eine voll
ständige Übersicht zu geben, wäre das Thema einer besonderen Monographie. 

Von den Theologen ist vor allem Schäl/gen 46) mit seiner grundlegenden Schrift über die 
»Grenzmoral« zu erwähnen, die mir den Schlüssel zum Phänomen des white-collar-criminal 
geliefert hat. Hierher gehören auch der Berliner Theologe Schrey 47) mit gelegentlichen, aber 
aufschlußreichen Bemerkungen und der Münstersehe Theologe Häffner 48). 

Von den Soziologen wären außer Schöllgen zu nennen Götz Briefs 49), Vierkandt 50) und 
König 51 ), von den Psychologen Reiwald 52 ), Kroeber-Keneth 53 ) und Graumann-Froehlich 54 ). 

Schöllgen hat die prinzipielle Bedeutung des Wettbewerbs im geschäftlichen Leben und 
im Leben überhaupt herausgestellt, und Reiwald ist den Ursachen der mangelhaften 
Bekämpfung nachgegangen. 

ce) Im ganzen gesehen ist aber trotz der vielen Namen in Deutschland noch nicht viel 
geschehen; vor allem sind noch keine ausreichenden Untersuchungen über deutsche Verhält
nisse angestellt worden. 

Wenn dies seinen Grund darin hätte, daß es in Deutschland keine White-collar-Kriminalität 
gäbe, könnte man damit nur zufrieden sein. Die Prüfung aber, ob dies tatsächlich der Fall ist, 
steht noch aus. Doch kann man heute schon folgendes dazu sagen: 

Sicherlich besteht oder bestand bis vor kurzem eine White-collar-Kriminalität in Deutsch
land nicht in der Schwere und in dem Umfang wie in den USA 55), obwohl ein amerikanischer 
Soziologe mir gegenüber erklärte, daß er sie in Deutschland auf Schritt und Tritt bemerkt habe 
und auch die Deutschen sie sehen würden, wenn man hier den Dingen so gründlich nachginge 
wie in den USA. Immerhin wird man bis zum Beweis des Gegenteils z. B. nicht annehmen, daß 
Ärzte Gesunde venerisch infizieren 56), um von der Behandlung profitieren zu können, oder 
daß Gangster einen so großen Einfluß gewinnen, daß ihnen Polizei, Staatsanwälte, Richter und 
Politiker hörig sind 57), wenn auch manche Vorgänge mindestens bei Außenstehenden 
Befürchtungen erwecken können. 

:15) Bertling, Wirtschaftskriminalität 1956. 
36) Eigenbrodt, Neuralgische Momente 1956. 
37) Felmy, Kriminalität 1955. 
38) Graßberger, Psychologie 1950. 
39) Mommsen, Moderne Wirtschaftsdelikte 1954 und die dort mitarbeitenden Autoren. 
40) Münn, Legale und illegale Ostwestgeschäfte 1952; Diskussion 1953. 
41) Terstegen, Das Steuerstrafrecht 1954; Steuerstrafrecht 1956; Besonderheiten 1957; Soziologie 1959; Gutachten 1959; Unlauterer 

Wettbewerb 1958. 
42) Wenzky, Krim inal istische Erkenntn isse 1949. 
43) Zirpins, Wirtschaftskriminalistische Betriebsprüfung 1949; Schwindelfirmen 1959; Die Täterpersönlichkeit 1956; und demnächst 

Zirpins und Terstegen, Wirtschaftskriminalität. 
44) Bundeskriminalamt (Hg), Wirtschaftsdelikte 1957 Wiesbaden. 
45) LandeskriminalpolizeisteIle Hannover, Sammlung und Nachrichten. 
46) Schöllgen, Grenzmoral 1948; Soziologische Grundlagen 1953. 
47) Schrey, Haßliebe 1959; Grenzmoral 1956. 
48) Höffner, Eigentumsbegriff 1952. 
49) Briefs, Sozial reform 1931; Grenzmoral 1958; Betriebssoziologie 1931. 
50) Vierkandt, Sittl ichkeit 1931. 
51) König, Soziologie 1958, S. 25 und 316 ff. 
"2) Reiwald, Die Gesellschaft 1958 an vielen Stellen. 
53) Kroeber-Keneth, Zur Naturgeschichte 1958. 
54) Graumann-Froehlich, Ansätze 1957. 
55) so auch Mannheim, Criminal 1946, S. 119 für England. 
56) Barner and Teeters, New Horizons 1951, S. 16. 
57) v. Hentig, Gangster 1959, S. 138 ff, 176 u. 188. 
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Aus vielen Gründen hat sich einer der wichtigsten Fälle der White-collar-Kriminalität, der 
Mißbrauch im Aktienwesen 58), in Deutschland kaum entwickeln können; immerhin besteht 
aber auch hier die Gefahr einer Verschlechterung. 

Andererseits wäre es doch wohl eine Illusion anzunehmen, daß es in Deutschland über
haupt keine White-collar-Kriminalität gäbe. 

Auf das Gegenteil weist bereits die Steuerhinterziehung hin, die für alle Stufen der White
collar-Kriminalität frappierende Beispiele liefert. Eine über zehn Jahre fortgeführte Sammlung 
enthält Material in Hülle und Fülle. 

Das gleiche gilt für die Bestechung, über deren allgemeine Verbreitung und Gefährlichkeit 
man sich durch Verharmlosungsversuche nicht täuschen lassen sollte. Merkwürdigerweise fehlt 
es immer noch an einer umfassenden Feststellung der tatsächlichen Verhältnisse. 

Einen dritten, allgemein bekannten Bereich bilden die Preisabsprachen bei öffentlichen 
Aufträgen. Weniger massiert aufgetreten, aber darum doch bedeutsam, sind die Wein
fälschungen, die illegalen Ostgeschäfte mit oft hochbedenklichen politischen Nebenwirkungen, 
der Leistungsbetrug bei Wehrmachtsaufträgen, die Schwarzmarktgeschäfte in der Bewirtschaf
tungszeit und noch neuerdings bei Kohle und Blechen, die organisierte Wechsel reiterei 59), 

neuerdings die Grundstücksspekulationen, eine Art Mönopolausnutzung, denen der Staat bis 
heute machtlos gegenübersteht, die Bildung von Call-girl-Ringen und so fort. Vorhanden, aber 
nicht recht offenbar ist die Benachteiligung von Aktionären, weniger - wie in den USA - durch 
schwindelhafte Gründungen, als vielmehr durch die Vorenthaltung der Dividenden, unter 
Umständen sogar - wie jüngst ein aufsehenerregender Fall gezeigt hat - durch die Ausbootung 
von Minderheitsaktionären in Anwendung von Gesetzen, die für einen ganz anderen Zweck 
geschaffen waren 60). Weniger bekannt sind auch die Subventionsbetrügereien aller Art, von 
denen nur die betrügerische Ausnutzung der Berlinhilfe, der Eierstützungs- und Konsumbrot
Aktion genannt werden sollen. Auch die Überladung der Filme mit Sex und Grausamkeit ist 
hierher zu rechnen. 

11. Einschlägige Sachverhalte und Begrenzung des Untersuchungsbereichs 

1. Fälle 

An dieser Stelle wäre es angebracht, demjenigen, der white-collar-crimes nicht aus eigener 
Anschauung kennt, einige hundert einschlägige Sachverhalte möglichst ausführlich zu schildern, 
denn nur eine genaue Kenntnis der Lebenswirklichkeit bietet die erforderliche Grundlage für 
weitere Unterrichtungen und Erörterungen. Wo eine solche Kenntnis fehlt, kann sich kein Ver
ständnis einstellen und die Erörterung muß zwangsläufig im Normativen oder sogar im Doktrinären 
steckenbleiben, wie sich das z. B. bei der Diskussion über die Bestechung zeigt. Im Fehlen einer 
ausreichenden Anschauung liegt ein wichtiger Unterschied gegenüber den meisten Verbrechen 
und Vergehen des klassischen Strafrechts, den unmittelbaren Gewaltverbrechen, von denen jeder
mann eine hinlängliche Vorstellung hat. 

Die erforderliche tatsächliche Unterrichtung kann hier nicht nachgeholt werden. Da es an ein
schlägigen Publikationen fehlt, kann auch nicht auf fremde Berichte verwiesen werden. Es wäre 
dringend erforderlich, einen Pitaval der white-collar-crimes zu schreiben; noch erwünschter wären 
Kriminalromane, die mit den konkreten Erscheinungsformen dieser Kriminalität vertraut machten 61). 

Entstellende Sensationsberichte hingegen schaden der Sache mehr als daß sie nützen. 
Um wenigstens eine gewisse Vorstellung voraussetzen zu können, seien einige Fälle skizziert: 

a) Aus der Wirtschaft: 

Aus Wasser wurde Wein gemacht. 
Normal-Lese wurde als Spät-Lese verkauft. 
Fett verendeter Tiere wurde im Ausland gekauft, raffiniert und in Deutschland als Flomen
schmalz verkauft. 

58) Mannheim, Criminal 1946, S. 119. 
59) Hierzu: BGZ v. 28.4.1958 im BGZ Bd. 27, S. 172 ff. 
60) Fechner-Schneider, Verfassungswidrigkeit 1961, s. auch: FAZ 16. 2. 59, Das mißbrauchte Umwandlungsgesetz und 19. 12. 59 

... mit nicht ganz einwandfreien Mitteln. 
61) In dieser Richtung liegen zum Beispiel Jack London, Lockruf des Goldes; Linklater, Juan in Amerika; Der Film »Wasser 

für Canitoga« mit Hans Albers; Upton Sinclair, So macht man Dollars 1960. 
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Ein dankbares Feld bietet immer und überall die Rüstung. 
Normale Investierungen ließ man sich einfach, in manchen Fällen auch mehrfach als »Entwick
lungskosten« bezahlen. 
Schlechtlieferungen wurden mit Hilfe von bestochenen Abnahmebeamten durchgebracht. Die 
Lieferung untauglicher Munition an Ägypten hat eine Veränderung der Weltlage in Gang 
gesetzt. Schlechte Arbeiten beim Westwall und die Lieferung mangelhafter Schlauchboote 
haben das Leben vieler Soldaten gefährdet. Eine Schlechtlieferung von Blitzschutzsicherungen 
für Atomanlagen hätte unabsehbares Unheil zur Folge haben können 62). 

Auf einen Fall des Mißbrauchs des Umwandlungsgesetzes aus jüngster Zeit ist oben schon 
hingewiesen worden. 
Die Intensität der Auswirkungen ist in einer Wettbewerbswirtschaft besonders stark. Kapital
starke Unternehmen verletzen das Urheberrecht und hungern die Berechtigten, welche kost
spielige Prozesse nicht führen können, aus. 
Über den Einsatz hinterzogener Beträge im Wettbewerb habe ich in einer besonderen Schrift 
ausführlich berichtet 63). Die Frage hat beim Wiederaufbau der deutschen Wirtschaft eine große 
Rolle gespielt. Da kurz nach dem Kriege die deutsche Maschinenindustrie wegen der Zer
störungen nur beschränkt lieferfähig war, wurde zunächst die Beschaffung von Maschinen 
steuerlich nicht begünstigt, da dies nur die Preise hochgetrieben, aber nicht eine Maschine 
mehr in die Betriebe gebracht hätte. Manche Unternehmer verschafften sich die steuerliche 
Vergünstigung durch Hinterziehung auf eigene Faust, brachten dadurch die Aufbaupolitik in 
Unordnung und erzielten auf diese Weise einen Wettbewerbsvorsprung vor der gesetzes
treueren oder ängstlicheren Konkurrenz. 
Ein Unternehmer erschwindelte sich Ausgleichsbeträge, erhöhte mit ihrer Hilfe seine Kunden
rabatte und zwang dadurch alle Konkurrenten, ihre Rabatte ebenfalls zu erhöhen, wodurch 
bei diesen eine nachgewiesene Gewinnminderung von 7,4 Millionen DM entstand. 
Frachtführer unterboten die gesetzlich festgelegte Mindestfracht und zogen dadurch Kund
schaft an sich heran. 

b) Sonstige Berufe: 

Ärzte führten unnötige Behandlungen, sogar unnötige Operationen aus. Andere fingierten 
solche Behandlungen und stellten sie den Kassen in Rechnung. In einem Fall war ein Ring 
von Ärzten und Apothekern gebildet, dessen Angehörige sich den Gewinn aus nur scheinbar 
verordneten und gelieferten Medizinen teilten. 
Juristen wirkten bei der Vorbereitung von Straftaten mit und berieten ihre Klienten insbeson
dere darüber, mit welchen Einlassungen zum subjektiven Tatbestand eine Verurteilung ver
hindert werden könne. 
Lehrer gaben Schülern schlechte Noten und erschwindelten sich dadurch Nachhilfestunden. 

Seite um Seite könnte man mit diesen Beispielen füllen. Fast jede Tageszeitung bringt für den, 
der auf diese Sachverhalte aufmerksam gemacht ist, einschlägige Fälle. Immer geht es um dasselbe: 
daß sich Menschen in günstiger wirtschaftlicher Lage in sozialwidriger Weise bereichern. 

2. Begrenzung des Untersuchungsbereichs 

Dem Strafrechtler wird an dieser Liste der Mangel an einer durchgängigen strafrechtlichen 
Zuordnung auffallen. Damit hat er recht; .aber es ist gerade die Frage, ob bei dem hierzu 
behandelnden Thema eine Beschränkung auf bereits unter Strafe gestellte Sachverhalte richtig ist. 

a) Strafbar - nicht strafbar 

Viele Autoren meinen, Kriminologen und Strafrechtler dürften sich nur mit solchen Sach
verhalten befassen, die bereits strafbar gestellt sind. So in den USA Tappan 64) gegen Sutherland, 
in Deutschland u. a. v. Hentig 65 ) und Bader 66 ). 

62) Weitere Beispiele in der Bundestagsdrucksa~he 111.2751 S. JOD, 107, 113, 116. 
63) Terstegen, Unlauterer Wet1bewerb. 1958. .. 
64) Tappan, Who is the criminal 1947. 
65) v. Hentig, Crime 1947, S. 1 u. 52. 

66) Bader, Soziologie 1949, S. 19. 
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An dieser Meinung ist vieles richtig. So dürfen Polizei, Staatsanwalt und Richter im konkreten 
Fall nur solche Verhalten berücksichtigen, die eindeutig tatbestandsmäßig erfaßt sind. Aber auch 
bei der allgemeineren kriminologischen Betrachtung sind die Grenzen zu beachten, die durch klare 
gesetzliche Fassung und höchstrichterliche Rechtsprechung gezogen sind. Es ist nicht nur zwecklos, 
sondern auch unvernünftig, an den Sozialentscheidungen des Gesetzgebers herumzumäkeln, wenn 
man sie für seine Person für falsch hält. 

Aber dies alles gilt nur dann, wenn Gesetzgeber und Gerichte in Kenntnis der Sach- und 
Problemlage ihre Entscheidungen getroffen haben. Überall dort, wo diese Kenntnis von der zu 
regelnden Wirklichkeit nicht bestand, gilt auch diese Beschränkung nicht. Vielmehr wird in diesen 
Fällen jeder in der Strafverfolgung Tätige, der strafwürdigen, aber noch nicht strafbaren Sach
verhalten begegnet, den Gesetzgeber auf diese Lücke aufmerksam machen müssen. Insoweit ist 
jeder Polizeibeamte, jeder Staatsanwalt und Strafrichter, aber auch jeder Zivilrichter und - in seiner 
Eigenschaft als Staatsbürger - jedermann Kriminologe und zur aktiven Mitarbeit an einer guten 
Ordnung unserer gesellschaftlichen Verhältnisse verpflichtet, d. h. nicht zur Anzeige des konkreten 
Falles, wohl aber zur Aufzeigung der Lücke im Gesetz. 

Man darf allerdings solche Pflichten nicht durch Übertreibung lächerlich und dadurch unwirk
sam machen; wie überall muß auch hier vernünftig vorgegangen werden. Eine solche Pflicht kann 
nur in Fällen von besonderer Bedeutung bestehen. Sie trifft den einzelnen in verschiedenem Maße, 
und zwar um so mehr, je näher er der Strafverfolgung steht. Danach wird ein Kriminologe immer, 
ein Richter oder Staatsanwalt meist verpflichtet sein, sich um strafwürdige, aber noch nicht strafbare 
Sachverhalte zu kümmern. Jeder braucht aber nichts anderes zu tun, als die von ihm beobachteten 
Fälle zur gesetzgeberischen Auswertbarkeit bekanntzumachen. 

Es ist nicht von ungefähr, daß diese Pflicht in der wirklichkeitsnäheren angelsächsischen Rechts
weit stärker empfunden wird als in der normgebundenen und normbestimmten kontinental
europäischen; ein Bindeglied könnten die holländischen Kriminalisten bilden 67), die überein
stimmend die Ansicht vertreten, daß in die kriminologische Untersuchung auch Verhalten 
einzubeziehen sind, die strafwürdig, aber noch nicht strafbar sind. 

Ein gutes Beispiel dafür, wie falsch der Gesetzgeber eine Sachlage beurteilen kann, bietet der 
Wucher. Der Strafgesetzgeber von 1871 glaubte, ein wucherisches Verhalten straflos lassen zu 
können. Schon 1880 mußte er die ersten Strafbestimmungen schaffen, die 1893 ergänzt wurden 
und 1941 für schwere Fälle sogar Zuchthaus vorsahen 68). 

Wie sehr der Gesetzgeber durch die Änderung der Verhältnisse überrascht werden kann, zeigt 
die Strafbarkeit des Menschenraubes, die der Entwurf 1927 aufgeben wollte, was allerdings durch 
das langsame Fortschreiten der Strafrechtsreform verhütet worden ist. 

Bei den white-collar-crimes ist vor allem die Strafbarkeit betrügerischen Verhaltens aktuell. 
Die Praktiker dürften in der Meinung übereinstimmen, daß der gesetzliche Betrugstatbestand in 
§ 263 StGB vor allem wegen der Subjektivierung, die zu nicht widerlegbaren Ausreden geradezu 
anreizt, nicht geeignet ist, die an Umfang und Gefährlichkeit ständig zunehmende Betrugs
kriminalität 69) wirksam zu bekämpfen. Selbst Maurach 70), der den § 263 StGB für scharf umrissen 
und technisch brauchbar hält, muß zugeben, daß das letzte Wort über die Dogmatik des Betruges 
noch nicht gesprochen ist und Vermögensbegriff und Vermögensschaden nach wie vor neuralgische 
Punkte sind 71). 

Dogmatisch wird auch solange nichts Brauchbares zustande kommen, als die Wirklichkeit des 
betrügerischen Verhaltens nicht genauer untersucht ist und nicht sorgfältiger geprüft wird, ob alles 
das, was strafwürdig ist, auch strafbar gestellt ist, und zwar in einer Weise, die es erlaubt, auch 
den Schlauen forensisch zu fassen. Die deutsche Neigung, ideal richtige, aber forensisch nicht 
praktikable Tatbestände aufzustellen, feiert gerade beim Betrug ihre Triumphe, vor allem des
wegen, weil unvermeidliche Schwierigkeiten im Tatbestand nicht wie im angelsächsischen Rechts
kreis durch ein gegenwirkendes Beweisrecht 72) und nicht wie im französischen Rechtsgebiet durch 

67) Noach, Kriminologie 1954, s. 15 H. van Bemmelen, Criminologie 1942, S. 26 ff. 
68) Maurach, Bes. Teil 1956, § 40 I B, S. 307. 
69) v. Hentig, Zur Psychologie der Einzeldelikte, 3. Bd. »Der Betrug« 1957; Sauer, Kriminologie 1950, S. 35 XI; System 1954, 

S. 65 H, 70, 584 H. 
70) Maurach, Bes. Teil 1956, S. 265. 
71) Maurach, Bes. Teil 1956, S. 267. 
72) Newman, Das englisch-amerikanische Beweisrecht 1949. 
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eine elastische Gerichtspraxis 73) ausgeräumt werden. Wie unvollkommen der Betrug erfaßt ist, zeigt 
schon ein Blick in die Bundeskriminalstatistik, wo der Bettler, der sich mit einem vorgetäuschten 
Leiden einige Mark erschwindelt hat, und der große Rüstungsschwindler, der Millionen erbeutet 
hat, unter ein und derselben Ziffer erscheinen. Wenn schon die strafbaren Verhaltensweisen nicht 
ausreichend erfaßt werden, dann kann auch nicht erwartet werden, daß einem noch nicht strafbar 
gestellten Verhalten Aufmerksamkeit geschenkt wird. 

Eine entscheidende Frage für die Bekämpfung der White-collar-Kriminalität ist, ob bei der 
Strafverfolgung und Strafzumessung nur der unmittelbare Schaden und Vorteil oder auch der 
mittelbare Schaden und Vorteil zu berücksichtigen sind und ob die Identität zwischen Vorteil und 
Schaden so wichtig ist, wie die herrschende Meinung annimmt74). Es soll nicht verkannt werden, 
daß unter dem Gesichtspunkt der Verhütung ungerechtfertigter Verurteilungen die engste Fassung 
die größte Sicherheit bietet. Rechtsstaatlich gleich wichtig dürfte aber sein, den rechtstreuen Staats
bürger vor der geschickten Ausplünderung durch die Schlauen und Gewissenlosen zu schützen. 
Entscheidend ist m. E. eben nicht in erster Linie, ob ein bestimmtes Verhalten unter den vor
gegebenen Betrugsparagraphen zu subsumieren ist oder nicht, sondern die ganz andere Frage, 
was man tun kann und tun soll, um unerträgliches, sozialwidriges Verhalten wirksam zu bekämpfen. 

Wenn das über den Betrugstatbestand des geltenden Rechts nicht geht, dann muß man sich 
eben etwas anderes einfallen lassen und sollte dabei nicht über selbstgeschaffene Hindernisse 
stolpern. Tiefgründige Erwägungen über die Auslegung von Normen 75) sind erst dann sinnvoll, 
wenn die Normen die angemessene Antwort auf eine zureichende Erkenntnis der zu beeinflus
senden Lebenswirklichkeit sind. Eben an dieser Kenntnis der Lebenswirklichkeit fehlt es aber 
allzuoft. Es genügt nicht, wie das in der Großen Strafrechtskommission geschehen ist, sich das 
Grundsätzliche an einem einfachen Beispiel klarzumachen, weil die dogmatische, forensische und 
kriminalpolitische Schwierigkeit gerade in der Kompliziertheit liegt. Hier eine ausreichende Einsicht 
zu erlangen, ist schon für den nüchternen Geschäftsmann schwierig, aber fast unmöglich für den 
der Lebenswirklichkeit so abwehrend gegenüberstehenden deutschen Juristen, dem ein Mann wie 
L. Knapp 76) einen »sachverachtenden Juristenstolz« vorwerfen konnte. Es ist bedrückend zu sehen, 
welch ein Übermaß von Scharfsinn auf ein Mindestmaß von Substanz angewendet wird: 

»Es ist erstaunlich, zu was für Bergen sich die formalistischen Untersuchungen gehäuft haben in einer 
Wissenschaft, die es so unmittelbar mit dem Kampf zwischen Gesellschaft und Individuum, mit dem 
Menschen und seinen Konflikten zu tun hat 77).« 

b) Sozialwidrig - sozialadäquat 

Für das Thema der white-collar-crimes kann also die Grenze nicht zwischen strafbar und straflos 
verlaufen, sie muß vielmehr zwischen sozialwidrig und sozialadäquat gezogen werden. Die Unter
suchung muß alle die Handlungen umfassen, die für eine Gesellschaft unerträglich sind. 

Dieses Ziel würde sich leichter erreichen lassen, wenn man endlich - wie H. Mayer 78) es schon 
vorgeschlagen hat - die Bagatellverstöße aus der Kriminalität herausnähme; denn eine gewisse 
»Kriminalität« gehört nun einmal zur Physiologie der Gesellschaft 79). Hieraus wird jetzt die Zoll
verwaltung die Folge ziehen und Bagatell-Zollverkürzungen ganz aus der Strafbarkeit entlassen; 
bei Bewährung soll dies auf alle Steuervergehen ausgedehnt werden. Jedenfalls sollte es der Ehrgeiz 
jeder rechtsstaatlichen Strafrechtspflege sein, eher die Kleinen als die Großen laufen zu lassen. 

Weil vom Sozialwidrigen und nicht vom Strafbaren auszugehen ist, braucht man - dieses Mal 
gegen H. Mayer 80) - eine Soziologie der aktuellen unmoralischen Handlungen. Nur aus dem hier 
zu erstellenden und stets zu überprüfenden Katalog kann man richtig diejenigen auswählen, die 
unter Strafe zu stellen sind. Unterbleibt diese Untersuchung, so wird leicht ein falscher optischer 
Eindruck bestimmend, und die gesellschaftliche Abwehrkraft wendet sich mehr gegen die schädlich 

73) Roskothen, Französisches Strafverfahrensrecht 1951 und H. Mayer, Strafrecht 1936, S. 59. 
14) Maurach, Besonderer Teil 1956, S. 275 ff; dagegen Sauer, System 1954, S. 65. 
75) Siehe Bockelmann, Strafrechtliche Untersuchungen 1957. 
76) Würtenberger, Geistige Situation 1957, S. 46 und an vielen anderen Stellen über die eigentümliche Neigung der Deutschen, 

die Wirklichkeit zu verachten. Siehe auch Goethe am 12. März 1828 zu Eckermann; Graf Keyserling, Spektrum, 1928, S. 121 ff; 
Flake, Die Deutschen 1946. 

77) Reiwald, Gesellschaft 1948, S. 30. 
78) H. Mayer, Strafrecht 1938, S. 84 ff u. 111 ff. 
79) Un peu de salete c'est necessaire pour une bonne cuisine. 
80) H. Mayer, Strafrecht 1938, S. 39. 
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erscheinenden als gegen die wirklich gefährlichen Verhalten. Diese Befangenheit im Optischen 
dürfte überhaupt einer der wichtigsten Gründe dafür sein, daß das Strafrecht so einseitig gegen die 
unmittelbaren Gewaltverbrechen gerichtet und mit der Bekämpfung der mittelbaren Intelligenz
verbrechen kaum der Anfang gemacht ist. 

Damit ist wieder nicht gemeint, daß dieser Gedanke nach bekannter deutscher Manier »zu 
Tode geritten« werden sollte. Solange die klaren Fälle nicht geregelt sind, braucht man sich über 
die zweifelhaften nicht den Kopf zu zerbrechen. 

Die Notwendigkeit, sich auch mit dem noch nicht strafbar gestellten Verhalten zu befassen, 
besteht vor allem bei den white-collar-crimes, weil es hier gerade das Hauptbestreben der Täter ist, 
bei der sozialwidrigen Bereicherung den Konflikt mit dem Wortlaut des Gesetzes zu vermeiden, 
oder doch in dem grauen Raum zu bleiben, in dem die Grenzüberschreitung nicht nachweisbar ist. 
Diese Art der Rechtsverletzung liegt einem ganz bestimmten Tätertyp, den Schöllgen 81) als den 
»Pionier des Bösen« beschrieben hat. 

»Diese Menschen halten alles für erlaubt, was nicht strafrechtlich, und zwar ganz eindeutig, verboten 
ist. Sie ignorieren "jene Sphäre von ethischen Hemmungen und Rücksichten, die alle bloßen Rechts
verhältnisse schützend umgeben und erst voll wirksam machen".« 

Deshalb auch die starke Heranziehung von Rechtskundigen durch die white-collar-criminals, und 
zwar - im Gegensatz zum Unterweltverbrecher - nicht nach, sondern vor der Tat. Die Mitwirkung 
von Juristen bei dem sozialwidrigen Verhalten der white-collar-criminals ist eines ihrer wesent
lichen Kennzeichen. Von Hentig 82) hat darüber ausführlich aus den USA berichtet. Bei Barnes und 
Teeters findet man einen eigenen Abschnitt» The lawyer's participation in crime« 83); über einen 
interessanten Fall aus England (Jasper-Grunwald) berichtete die FAZ am 25. September 1959 Nr. 222. 

In Deutschland hat ein Fall Aufsehen erregt, in dem einem Richter vorgeworfen wurde, Hilfe
stellung bei der juristischen Absicherung eines Luxusbordells geleistet zu haben. Es ist eine ernste 
Gefahr für unser gesellschaftliches Leben, daß sich im Volke die Überzeugung festsetzt, wer einen 
gerissenen Anwalt bezahlen könne, dürfe sich alles leisten 84). 

c) Mit der White-collar-Kriminalität ist nicht die verbrecherische Tätigkeit eines Angehörigen der 
Unterwelt zu verwechseln, der sich den Anschein der Zugehörigkeit zur Oberwelt gibt, wie dies 
typischerweise beim Hochstapler der Fall ist. 

Die Kriminalität im normalen Geschäftsleben - »legitime business«, wenn man sie so nennen 
will - gerät aber noch aus anderen Gründen in Gefahr, mit der Unterwelt-Kriminalität zusammen 
gesehen zu werden. 

Der erste Anstoß geht von der Unterwelt-Kriminalität selbst aus, die ihre Außenseiter-Existenz 
mehr und mehr aufgibt und sich im bürgerlichen Gewand mitten in die bürgerliche Gesellschaft 
hineinsetzt. Das Unterwelt-Bereicherungsverbrechen großen Stils kommerzialisiert und organisiert 
sich. In Deutschland sind erst Ansatzpunkte dieser Entwicklung zu sehen; über das weiter 
fortgeschrittene Stadium in den USA berichtet v. Hentig in der sehr lesenswerten Monographie 
»Der Gangster« 85). 

Den stärksten Auftrieb hat diese Entwicklung durch die Prohibition bekommen; durch sie 
gerieten - und das ist der entscheidende Faktor - die Unterweltsverbrecher in reguläre Geschäfts
beziehungen mit den Normalbürgern. Während aber sonst der Anstoß zur gesetzwidrigen Tätigkeit 
von den Unterweltverbrechern ausging, ist er hier aus der bürgerlichen Gesellschaft gekommen, 
stimuliert von den Süchten wie Alkohol, Rauschgift und sexueller Trieb. Aber inzwischen hat man 
gelernt, die bereitwilligen Gesetzesübertreter auch im sonstigen Geschäftsleben zu schätzen. Ihnen 
ist die Aufgabe zugeteilt, die gewaltsame, augenscheinliche Gesetzesverletzung zu begehen, die 
sich auch beim Intelligenzverbrechen nicht immer umgehen läßt. Hierher gehören die Trupps, die in 
der Bewirtschaftungszeit auf den Weiden Vieh abschlachteten, dessen Fleisch dann von honorigen 

81) Schöllgen, Grenzmoral 1948, S. 21. 
82) v. Hentig, Gangster 1959, S. 49, 59-60, 75, 79, 80. 
83) Barnes and Teeters, New Horizons 1951, S. 12 u. 17. 
84) Bezüglich der Bestechung kann deutlich das Bestreben beobachtet werden, einen Tatbestand durchzudrücken, dessen 

Erfüllung nachzuweisen »naturgemäß mit Schwierigkeiten verbunden«, d. h. praktisch unmöglich ist. 
85) v. Hentig, »Der Gangster« 1959. Siehe auch Barnes and Teeters, S.4, 10, 14, 16, 29-35, 37-38, 42-43, 97, 437; sowie Vedder; 

S. 27, 37, 49-58, 73-74, 83, 84, 86-89, 92-93, 99, 370-380, 380-389, 389-397, 398, 488, 541-542, 700 und Alfred R Lindeshmith, 
Organized crime 1941. 
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Geschäftsleuten weiterverkauft wurde. Bei den Mangelkrisen an Kohlen, Blechen und Schrott 
sprangen überall Leute, oft mit erheblichen Zuchthausvorstrafen, ein, die mit einer ad hoc 
gegründeten Firma den ersten Erwerb der Mangelware übernahmen, von denen dann die 
»seriösen« Firmen »gutgläubig« kauften. Das Ergebnis sollte zum Nachdenken anregen. Berufs
mäßige Gesetzesverletzung durch die Stützen der Gesellschaft in laufender Zusammenarbeit mit 
Unterweltberufsverbrechern ! 

Aus den Tatbeständen des Gesetzes ist der Unterschied zwischen Unterweltverbrecher und 
Oberweltverbrecher nicht zu erkennen. Die white-collar-crimes sind ja keine Verbrechen eigener 
Art, sondern Verbrechen mit einem eigentümlichen soziologischen und kriminologischen Aspekt. 
Betrug ist nicht gleich Betrug und Bestechung nicht gleich Bestechung. Diesen wichtigen Umstand 
verdeckt die überstark normativ ausgerichtete deutsche Betrachtungsweise immer wieder. Als 
Beispiel diene die Bestechung. Wenn ein Reisender einem Zollbeamten 5,- DM zusteckt, um ihn 
zu großzügiger Abfertigung zu bewegen, so ist das kein white-collar-crime, obwohl der Tatbestand 
des § 332 StGB augenscheinlich erfüllt ist. Wenn aber ein prominenter Mann auf einen für die 
Vergabe öffentlicher Aufträge zuständigen Beamten» Einfluß« nimmt, indem er etwa eine persön
liche Bekanntschaft mit ihm begründet und ihn mit gesellschaftlichen Annehmlichkeiten »berieselt«, 
um bei den Vergaben bevorzugt zu werden, so ist das ein white-collar-crime, nicht zuletzt gerade 
deswegen, weil der Tatbestand im strengen Sinne nicht erfüllt oder die Tatbestandserfüllung 
schwierig nachzuweisen ist. 

111. Kennzeichnung der white-collar-·crimes 

Der folgende Versuch, die white-collar-crimes zu kennzeichnen, kann vorerst nur unvoll
kommen sein, schon weil die zu berücksichtigenden Lebenssachverhalte noch nicht ausreichend 
bekannt sind. Es werden daher ohne systematische Folgerichtigkeit, sozusagen als Rohmaterial fü r 
künftige Bearbeitungen, einige Punkte aufgezählt, die wichtig erscheinen: 

- Das Vertrauen als Schutzobjekt, 
- Zugehörigkeit der Täter zu einer bestimmten gesellschaftlichen Gruppe, 
- White-collar-crime als »Berufsverbrechen« in verschiedener Bedeutung, 
- Wohlstand, Begehrlichkeit und Rücksichtslosigkeit als Motive und Ursachen, 
- White-collar-crimes als abstrakte Intelligenzstraftaten, 
- Mentalität der white-collar-criminals, 
- Tatbestandsmäßige Neutralität der Ausführungshandlungen, 
- keine notwendige Beziehung und Verhältnismäßigkeit zwischen Vorteil des Täters und an-

gerichtetem Schaden, 
- guter Ansatzpunkt für Spezial- und Generalprävention. 

1. Vertrauen als Schutzobjekt 

Was die white-collar-crimes am deutlichsten kennzeichnet und sie zugleich von den Unterwelt
Bereicherungsverbrechen unterscheidet, ist die »violation of trust« 86), der Bruch und darüber hinaus 
die Zerstörung von Vertrauen. 

Allerdings begründet nicht jede Vertrauensverletzung ein white-collar-crime. Entscheidend ist, 
daß es hierbei nicht um den Mißbrauch einer Leichtgläubigkeit, einer freiwillig gespendeten Ver
trauensseligkeit geht, sondern um die Täuschung eines gesellschaftlich notwendigen Vertrauens. Der 
Unterschied liegt auf der Hand: Wer in einer Apotheke kauft, vertraut gesellschaftlich notwendig; 
wer an der Tür einem Wildfremden Heilmittel abkauft, vertraut leichtfertig. Man ist sich anscheinend 
viel zu wenig bewußt, wie sehr die moderne Gesellschaft darauf beruht, daß man Menschen und 
Einrichtungen ohne besondere Prüfung und Sorge vertrauen können muß. Das moderne Leben wäre 
nicht möglich, wenn man nur dem vertrauen dürfte, den man kennt oder geprüft hat; man könnte 
nicht kaufen und verkaufen, nichts essen und keinen Gegenstand in Benutzung nehmen. Allerdings 
ist noch nicht überall derselbe Grad der Vertrauensnotwendigkeit und -berechtigung erreicht. So 
kann man in den USA durchweg gegen Scheck verkaufen, was in Deutschland noch nicht möglich 

86) Sutherland, Crime 1941, S. 112; Mannheim; Cri~inal 1946, S. 120; Schällgen, Grenzmoral 1948, S. 71 und Sauer, System 1954, 
S. 72. 
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ist. Man kann unbesehen von holländischen und dänischen Exporteuren nach Probe kaufen, in 
anderen Ländern noch nicht. Aber das sind graduelle Unterschiede. Genauso wie die moderne 
Gesellschaft als Wettbewerbs- und Industriegesellschaft bezeichnet werden kann, könnte man ihr 
den Namen einer Kredit- und Vertrauensgesellschaft geben. Es wäre nützlich, zu untersuchen, 
welcher Stand insoweit tatsächlich in Deutschland erreicht ist und ob das deutsche Recht einen 
diesem Stand adäquaten Schutz bietet 87). 

Eine umfassende Untersuchung, die nur von einem Team geleistet werden könnte, würde wohl 
ergeben, daß der strafrechtliche Schutz noch ungenügend ist; man denke nur an den Scheck. Das 
zeigt sich auch deutlich im Schrifttum zum Betrug, wo das Vertrauen als Schutzobjekt ausdrücklich 
abgelehnt wird 88). Nach alter deutscher Rechtsauffassung soll jemand seinen Glauben dort suchen, 
wo er ihn gelassen hat. Der Staat - so meint man - sei nicht dazu da, Schutz gegen die Dummheit 
und Leichtgläubigkeit zu gewähren. Daran ist zweierlei richtig: einmal, daß es ein Vertrauen gibt, 
das keinen Schutz verdient, das aber gerade gilt nicht für das gesellschaftlich notwendige Vertrauen; 
zum zweiten, daß ein so ungenauer Begriff wie »Vertrauen« nicht ohne weiteres für einen straf
rechtlichen Tatbestand ausreicht 89). Damit fängt aber die eigentlich erhebliche Frage erst an: in 
welcher juristisch möglichen und rechtsstaatlich ausreichenden Weise denn anders das gesellschaft
lich notwendige Vertrauen geschützt werden kann? Um diese Frage zu beantworten, müßten wohl 
zuerst die verschiedenen Erscheinungsarten des Betruges erforscht, analysiert und gruppiert werden. 
Vielleicht wäre es dann möglich, gewisse Pflichten zu formalisieren und hierauf schützende straf
rechtliche Vorschriften zu beziehen, wie es ähnlich beim Konkurs geschehen ist. Allerdings dürfte 
dabei nicht wieder der Fehler begangen werden, nur den erfolglosen Verbrecher zu bestrafen. Ein 
anderer Weg wäre der, wie in § 396 der Reichsabgabenordnung Sondertatbestände zu schaffen, die 
vor allem in den subjektiven Anforderungen hinter dem § 263 StGB zurückbleiben. 

Lösungen dieser sehrschwierigen dogmatischen Fragen können erst inJahren erarbeitetwerden. 
Für das Thema hier genügt es, auf die Lücke und ganz grob auch auf Lösungsmöglichkeiten hin
gewiesen zu haben. 

Es wäre nun darzulegen, inwieweit bei den angegebenen als white-collar-crimes bezeichneten 
Verhalten ein »gesellschaftlich gebotenes Vertrauen« verletzt ist. 

Bei der Täuschung des Publikums liegt es auf der Hand und auch wohl beim Staat, soweit er 
als Fiskus dem Publikum gleichsteht. 

Nicht so klar ist es bei der Steuerhinterziehung, also dem Betrug am Staat als Hoheitsperson. 
Tatsächlich liegen hier die Dinge nicht bei allen Steuern gleich. Keine Täuschung eines gesellschaft
lich gebotenen Vertrauens, sondern eher eine Gewalttat liegt vor, wenn bei Steuern, deren Grund
lage der Staat selbst feststellt, die steuerpflichtigen Sachen dieser Feststellung entzogen werden, wie 
z. B. beim Schmuggel. Allerdings kommt auch hier der Vertrauensbruch soweit in Frage, wie mit den 
geschmuggelten Sachen unlauterer Wettbewerb getrieben wird 90). Eindeutig um Vertrauensbruch 
handelt es sich bei den Erklärungssteuern, und zwar hier um so mehr, je ausschließlicher und stärker 
die Sachverhaltsherrschaft des Steuerpflichtigen ist, am stärksten bei der Besteuerung des Gewinns. 
Die Reichsabgabenordnung gründet sogar das ganze Steuerrechtsverfahren auf ein unterstelltes 
Vertrauen zu den Steuerpflichtigen und zieht daraus sehr wichtige Folgerungen für das 
Verfahren 91). 

Bei der Bestechung ist klar, daß der Geschenke annehmende Beamte ein gesellschaftlich 
gebotenes Vertrauen verletzt; aber auch beim Bestechenden liegt es nicht anders. Daß jedermann 
zugunsten der Allgemeinheit oder einer allgemeinen Ordnung persönliche Belange zurückstellt und 
auf deren kräftigste Förderung unter Ausnutzung aller Mittel verzichtet, kann nur verlangt werden, 
wenn jedermann darauf vertrauen kann, daß sich niemand eine bevorzugte Stellung verschafft. Wird 
dieses Vertrauen durch Enttäuschung zerstört, so wird dadurch die gesellschaftliche Ordnung im 
ganzen bedroht 92). 

87) Ober den Teilbereich des strafrechtlichen Schutzes bei den Sicherungsrechten des modernen Wirtschaftsverkehrs ist 1959 bei 
de Gruyter eine Monographie von Baumann erschienen. 

88) Maurach, Besonderer Teil 1956, § 38 IC, S. 267 und Sauer, System 1954, S. 72. 
89) das bemerkt auch Sauer, System 1954, S. 72 ausdrückl ich. 
90) Ein viel zu sehr vernachlässigter Gesichtspunkt. Vg!. Terstegen, Unlauterer Wettbewerb 1958. 
91) Terstegen, Konkurrenz 1955. 
92) Schöllgen, Grenzmoral 1948. 
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Sutherland möchte die white-collar-crimes nicht auf Vertrauensverletzungen beschränken 93). 

So rechnet er zu ihnen auch die Fälle, in denen von Berufs wegen Gewalttaten begangen werden. 
In den USA scheint es häufig gewesen zu sein, streikende Arbeiter oder umgekehrt Arbeitswillige 
durch Unterwelt-Gewaltverbrecher terrorisieren zu lassen. Hierher würde auch gehören, wenn ein 
Konkurrent den anderen körperlich beschädigte oder dessen Einrichtungen oder Produkte beschä
digen oder zerstören ließe (racket). Diese Fälle zu den white-collar-crimes zu nehmen, liegt dann 
nahe, wenn der Täter wegen seiner Stellung in der Gesellschaft damit rechnen kann, strafrechtlich 
nicht so nachdrücklich verfolgt zu werden wie» jedermann«. Aber es ist eine überall anzutreffende 
Erscheinung, daß Reichtum und Ansehen schützen 94); das wäre nichts, womit eine besondere Gruppe 
umschrieben und herausgehoben werden könnte. Es kann zwar kein Zweifel sein, daß eine solche 
Erscheinung große Aufmerksamkeit verdient, besonders wenn es zu einer allgemeinen Tendenz zu 
werden droht, Personen in gehobenen Stellungen glimpflicher zu behandeln als andere. Aber die 
Einbeziehung dieses Umstandes würde die Einsicht in das Wesen speziell der white-collar-crimes 
eher verdunkeln als erhellen, so daß es fruchtbarer ist, unter white-collar-crimes nur solche Fälle 
zu verstehen, in denen der Täter ein gesellschaftlich notwendiges Vertrauen mißbraucht hat 95). 

2. Zum zweiten werden die white-collar-crimes gekennzeichnet durch die 

Zugehörigkeit der Täter zu einer bestimmten Gruppe der bürgerlichen Gesellschaft. 

Die Ausnutzung des gesellschaftlich gebotenen Vertrauens ist nur Tätern möglich, die zu einer 
Gruppe gehören, der das gesellschaftliche Vertrauen geschenkt wird. Das Besondere ist, daß dieses 
Vertrauen nicht dem Täter als Mensch, sondern eben als Angehörigem dieser Gruppe, also aufgrund 
seiner sozialen Stellung, entgegengebracht wird. 

Die Zugehörigkeit zu einer bestimmten Gruppe der Gesellschaft stellt die white-collar-crimes 
nach außen am deutlichsten heraus. Es muß aber betont werden, daß es sich dabei nicht um ein 
Tatbestandsmerkmal handelt etwa derart, daß die White-collar-Eigenschaft so etwas wie ein Sonder
delikt schüfe. Es handelt sich vielmehr nur um einen soziologischen Aspekt, der zu einem (strafbaren 
oder nicht strafbaren) sozialwidrigen Verhalten aus der Person des Täters hinzutritt. Er hat keine 
Bedeutung für das Urteil über die Tatbestandserfüllung, sondern im konkreten Fall zunächst für 
die Führung der Untersuchung und dann für die Strafzumessung, im übrigen aber für die Gestaltung 
der Gesetze, namentlich die Ausgestaltung und Auslegung des Prozeßrechts. 

a) Die Gruppen, denen ein öffentliches Vertrauen geschenkt wird, sind nach Zeit und Um
ständen verschieden; es ist sogar möglich, daß derselben Gruppe in einer Hinsicht Vertrauen 
gewährt wird und in anderer nicht. 

Heute wird ungeprüftes Vertrauen in einem früher nicht gekannten Umfang gewährt, prak
tisch im gesamten bürgerlichen Geschäftsverkehr, und zwar mit Recht. Erst dadurch, daß ein 
solches Vertrauen in der Regel berechtigt ist, wird es möglich, dieses Vertrauen mit großem 
Erfolg zu mißbrauchen. Insoweit kann das Bestehen der white-collar-crimes ein Kompliment 
für die Gesellschaft sein. 

Oft ist es aber anders. Die white-collar-crimes entstehen vor allem in Zeiten des Umbruchs, 
in denen neue Arten des Geldverdienens auftauchen. Denen wird dann das den alten Insti
tutionen und Gruppen gegenüber berechtigte Vertrauen ebenfalls entgegengebracht. Der 
»Pionier des Bösen« nutzt das alte Vertrauen für seine neuen Manipulationen aus. Erläuternde 
Beispiele dafür findet man in Hülle und Fülle im Wettbewerbsrecht. Irgend jemand hat sich 
durch Leistung ein Vertrauen erworben und für dieses Vertrauen ein äußeres Zeichen, sei es 
einen Namen wie »Frankfurter Würstchen«, oder ein Symbol wie die drei Sterne beim Cognac, 
oder Zusätze wie »Cabinett« beim Wein. Dann kommen die Nutznießer, wohlberaten durch 
gut bezahlte Juristen, und mißbrauchen, nicht etwa - wie man ungenau sagt - den Namen oder 
das Zeichen, sondern das Vertrauen, welches das Publikum ihnen entgegenbringt. Damit 
entzieht der Pionier allerdings sich selbst auf die Dauer den Boden; denn wenn er dieses Ver-

93) Sutherland, Crime 1941, S. 112. 
94) Veblen, Theorie 1899, S. 121. 
95) Es gibt Fälle, in denen auch der Mißbrauch gesellschaftlich nicht gebotenen Vertrauens strafrechtlich verfolgt werden muß. 

Man denke nur an das als Beispiel gut geeignete alte und kranke Mütterchen, dem für wertloses Pulver sein letztes Geld 
abgeschwindelt wird. Nur ist dies kein white-collar-crime. 
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trauen zerstört hat, kann auch er keine Geschäfte mehr damit machen. Aus diesem Grunde sind 
gerade die white-collar-criminals so beredte Verfechter der Moral - bei anderen; denn ihr 
Weizen blüht nur, wie schon Platon bemerkt hat, wenn die anderen gesetzestreu sind. 

Alles dieses gilt mit besonderer Härte in einerWettbewerbswirtschaft. Dort, wo wirklich noch 
ein echter Wettbewerb besteht, sind nach gewisser Zeit die tatsächlichen und legalen Möglich
keiten der Startverbesserungen erschöpft. Einen Vorrang kann dann nur noch der gewinnen, 
der den Mut zur Unkorrektheit oder sogar zur Straftat hat. Damit wird der white-collar-criminal, 
der »Pionier des Bösen« geboren 96). 

b) Wodurch wird nun dieses Vertrauen erworben? Oben wurde schon gesagt, daß es nicht 
dem einzelnen entgegengebracht wird, sondern der Gruppe. 

Aber wie gewinnt es die Gruppe? Grundsätzlich durch Leistung oder durch Bürgschaft einer 
Autorität, z. B. des Staates nach Prüfung und Kontrolle. 

Eine wichtige Grundlage ist das Standesbewußtsein der Kaufleute, der Handwerker und der 
freien Berufe. Dieses berufliche Ehrgefühl ist aber nicht von selbst entstanden, sondern infolge 
einer lang andauernden strengen Zucht, die in Industrie- und Handelskammern, Innungen und 
Standesvertretungen Institutionen geschaffen hat, die zumindest in gewissem Umfang gegen 
Außenseiter einschritten. Eine vernünftige Strenge hat sich durch ein öffentliches Vertrauen 
bezahlt gemacht. Es ist ein Zeichen des Niedergangs, wenn an die Stelle des Vertrauens gegen
über der Gruppe das Vertrauen gegenüber dem einzelnen tritt, wenn die Vertrauenswürdigkeit 
zum individuellen Reklamemittel wird. 

Z. Z. ist an die Stelle des Vertrauens aufgrund der Leistung des Anbieters weithin das Ver
trauen aufgrund der Hilflosigkeit der Konsumenten getreten. Da der einzelne die Güte vieler 
Produkte (Textilien, Heilmittel, Kosmetika usw.) beim besten Willen nicht mehr selbst prüfen 
kann, muß er ins Blaue hinein vertrauen, eine Lage, die zum Mißbrauch reizt. Wie die moderne 
Gesellschaft mit diesem Zustand fertig werden wird, ist noch nicht abzusehen. 

Die Verhältnisse in den USA und Deutschland scheinen in dieser Hinsicht gegenläufig zu 
sein. Die USA haben mit dem übelsten Freibeutertum, den robber barons, begonnen, das durch 
die Namen Astor, Drew und andere gekennzeichnet ist, anschaulich geschildert in dem Roman 
von Bouck White »Daniel Drew, Aus dem Tagebuch eines amerikanischen Börsenmaklers« 97). 

Heute ist die brutale Form durch eine feinere ersetzt. Aber es hat sich auch eine starke Gegen
bewegung entwickelt, über die Junckerstorff in der Zeitschrift für die Gesamte Staatswissen
schaft berichtet hat 98). 

In Deutschland dürften die Dinge selbst in den bösesten Zeiten der Kriegs- und Nachkriegs
zeit dem Umfang nach nur selten den amerikanischen Tiefstand erreicht haben. Aber die stabili
sierende Kraft der sittlichen Überzeugungen, nach Schäl/gen der unentbehrliche Schutzmantel 
des Rechts, scheint in Gefahr zu sein, schwächer zu werden. Darauf deuten schon die immer 
wieder anzutreffenden Bemühungen hin, die hier einschlägigen Straftaten zu verharmlosen. 
Der Generaldirektor eines kommunalen Betriebes will an einer Beihilfe zu Steuerhinter
ziehungen nichts gefunden haben 99). Ein an wichtiger Stelle tätiger, allerdings nicht laufbahn
echter Regierungsrat, spricht von einer »allgemeinen Aufweichung der Grundsätze« 100). Ein 
führender Angestellter einer großen Automobilfabrik sieht die Stellung von »Leihwagen« 
bereits als eine »Usance« an 101). Dabei geht es immer um Beamte. Noch bezeichnender dürfte 
aber sein, daß die Bestechung von Privatangestellten, strafbar nach § 12 UWG 102), offenbar 
nicht nur für straflos, sondern auch für ein sittlich erlaubtes Mittel lauteren Wettbewerbs 

96) Terstegen, Unlauterer Wettbewerb 1958. 
97) White, Daniel Drew 1943; siehe auch London, Lockruf 1910; Myers »Die großen amerikanischen Vermögen« 1923; Josephson, 

Geschichte der »robber barons«, 1934; Whitehead, FBI Story 1959; eine ausführliche Zusammenstellung einschlägigen Schrift
tums wird demnächst in einem Reading-book zur White-collar-Kriminalität gegeben werden. 

98) Junckerstorff, Die Stellung 1957. 
99) FAZ 8. 9. 59. 

100) FAZ 9. 7. 59. 
101) FAZ 10. 7. 59. 
102) Da die Bestimmung weithin unbekannt zu sein scheint, sei sie hier mitgeteilt: 
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(1) Mit Gefängnis bis zu einem Jahr und mit Geldstrafe oder mit einer dieser Strafen wird, soweit nicht nach anderen 

Bestimmungen eine schwerere Strafe verwirkt ist, bestraft, wer im geschäftl ichen Verkehre zu Zwecken des Wettbewerbs 



gehalten wird. Neuerdings zeigen sich aber auch in Deutschland gewisse Ansätze zur Selbst
besinnung 103). 

3. White-collar-criminals als »Berufsverbrecher« 

a) Aus dem Vorstehenden ergibt sich bereits, daß von white-collar-criminals nur dort 
gesprochen werden kann, wo der Täter aus seiner Stellung heraus und in ihrem Rahmen 
gehandelt hat. In diesem Sinne ist das white-collar-crime sicherlich ein Berufsverbrechen; so 
meint es auch Middendorffl04). Verbrechen, die damit nichts zu tun haben, sind keine white
collar-crimes, möge der Täter auch noch so prominent sein. 

b) Sutherland 105) sieht in dem white-collar-criminal einen» Berufsverbrecher« noch in einem 
anderen Sinne, indem er ihn mit dem Berufsverbrecher i. S. HeindIs auf eine Stufe stellt und 
damit andeuten will, daß hier so etwas wie eine charakterliche Korrumpierung, wie ein Hang, 
mitspiele. Mangels Materials kann ich nicht beurteilen, was an dieser Ansicht Richtiges ist; es 
wird aber bei der Mentalität noch einmal von einer anderen Seite auf die Frage zurück
zukommen sein. 

4. Motive - Ursachen 

a) Im Schrifttum neigt man noch überwiegend dazu, die Ursache der Bereicherungsverbrechen 
in der Notlage der Täter zu sehen. Diese Auffassung ist in gewissem Umfang richtig. Die große 
Zahl der kleinen Bereicherungsverbrecher wird aus einer gewissen Notlage heraus handeln, 
die allerdings in nicht wenigen Fällen selbstverschuldet sein wird. 

Aber auch bei den Bereicherungsverbrechern in den gehobenen Schichten gibt nicht selten 
eine Notlage den Anstoß zum strafbaren Verhalten; und auch hier kann die Notlage verschuldet 
und unverschuldet sein. Die unverschuldete Notlage verdient besondere Aufmerksamkeit. 
Nicht selten werden nämlich die Täter durch eine unlautere Konkurrenz zur Straftat getrieben, 
vor allem dort, wo eine scharfe echte Konkurrenz besteht. Wenn die legalen Wettbewerbs
möglichkeiten erschöpft sind, liegt die Versuchung nahe, zu illegalen Manipulationen zu 
greifen. Dieser Fall ist oben schon behandelt worden. Das Besondere an dieser Sachlage ist 
aber nun, daß der erste Konkurrent, der strafbare Handlungen begeht, auf alle Konkurrenten 
einen Druck ausübt, auch diese Straftaten zu begehen, wenn sie nicht untergehen wollen 
(Sog-Effekt). Jeder, der dann mitmacht, wird seinerseits Kernpunkt eines neuen Sogs (Spiral

Effekt). Auf diese Weise kann ein strafbares Verhalten binnen kurzer Zeit eine gesamte Branche 
ergreifen. Ich habe diese Erscheinung bei der Steuerhinterziehung beobachtet 106). Sie wird sich 
aber in zahlreichen anderen Fällen ebenfalls feststellen lassen. Es ist erstaunlich, daß in einer 
Wettbewerbswirtschaft diese Wirkung des Wettbewerbs noch nicht als Kriminalitätserreger 
erkannt ist, zumal er mit fast unwiderstehlicher Gewalt und außerordentlich breit wirkt. Es 
wäre verdienstvoll, hierüber nähere Untersuchungen anzustellen. Vor allem die Kriminologen 
müßte ein Verhalten interessieren, das nicht nur Dritten Schaden zufügt, sondern dazu zwingt, 
daß viele andere Straftaten begehen. 

b) Die eigentlichen white-collar-criminals handeln allerdings nicht aus Not, sondern - so 
widersprüchlich es klingt - aus Wohlstand, aus Begehrlichkeit, nach dem Motto des bekannten 
Volksliedes: »Je mehr er hat, je mehr er will.« 

Daß auch der Wohlstand und die Begehrlichkeit Kriminalitätsfaktoren sein können, ist nichi. 
ganz übersehen worden. So wiesen in Holland Bonger 107) und in Deutschland Exner und 

dem Angestellten oder Beauftragten eines geschäftlichen Betriebs Geschenke oder andere Vorteile anbietet, verspricht 
oder gewährt, um durch unlauteres Verhalten des Angestellten oder Beauftragten bei dem Bezuge von Waren oder 
gewerblichen Leistungen eine Bevorzugung für sich oder einen Dritten zu erlangen. 

(2) Die gleiche Strafe trifft den Angestellten oder Beauftragten eines geschäftlichen Betriebs, der im geschäftlichen Verkehre 
Geschenke oder andere Vorteile sich versprechen läßt oder annimmt, damit er durch unlauteres Verhalten einem anderen 
bei dem Bezuge von Waren oder gewerblichen Leistungen eine Bevorzugung verschaffe. 

(3) Im Urteil ist zu erklären, daß das Empfangene oder sein Wert dem Staate verfallen sei. 
103) FAZ 18. 3. 61 über eine Arbeitstagung der Juniorenkreise der deutschen Unternehmerschaft und der Jungen Unternehmer 

der Arbeitsgemeinschaft selbständiger Unternehmer. 
104) Middendorff, Soziologie 1959,5.51. 
105) 5utherland, White-collar 1949, S. 217; ähnlich Reiwald, Gesellschaft 1948. 
106) Terstegen, Unlauterer Wettbewerb 1958. 
10;) Bonger, Inleiding 1954, 5. -115. 
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Mezger lOS) darauf hin, sahen diese Fälle aber nur bei den gut bezahlten jugendlichen Arbeitern. 
Bonger bemerkt auch mit Recht, daß Reklame und Beispiel begehrlichkeitssteigernde Reize von 
einer Stärke ausüben, denen viele, die sonst rechtstreu bleiben würden, nicht gewachsen sind. 
Alle diese Beobachtungen sind richtig und können dahin präzisiert und verallgemeinertwerden : 
Kriminalitätserregend wirkt vor allem ein ungewohnter Wohlstand, was man sehr gut bei der 
Steuerhinterziehung feststellen kann. 

Es ist nun aber keineswegs so, als ob Wohlstand und Begehrlichkeit nur kleine Leute 
kriminell machten; diese Verbrechensursache findet sich nicht weniger in gehobenen Schichten. 
Hier wäre nur zu erwähnen, wie erstaunlich gering zuweilen die Beträge sind, derenthalben 
selbst wohlhabende Leute kriminell werden. Man kann z. B. ein fast hangmäßiges Bemühen 
erkennen, möglichst viele der privaten Aufwendungen als Betriebsausgaben und damit steuer
mindernd zu behandeln. So ließ sich ein Unternehmer mit 300000,- DMJahreseinkommen eine 
Rechnung über 75,- DM Verlobungskarten für die Tochter vom Drucker zurückgeben mit der 
Bitte, statt dessen eine Rechnung über gelieferte Geschäftsformulare auszustellen. Die oft, nicht 
allein von Verteidigern, vorgebrachte Meinung, ein Mann mit derartig hohem Einkommen 
werde sich mit so kleinen Beträgen nicht die Finger schmutzig machen, ist nicht richtig. Gerade 
die »Erfolgreichen« kennen den Wert des Geldes und wissen auch kleine Vorteile zu schätzen, 
da man nach guter Lebensregel im Kleinen sparen muß, wenn man im Großen ausgeben will. 
Das Gebiet harrt noch einer systematischen Erforschung. 

5. Intelligenzstraftaten 

White-collar-crimes sind »Intelligenzstraftaten«, womit nur gesagt werden soll, daß sie mit 
psychischen statt mit physischen Mitteln begangen werden. Während der Unterwelt-Verbrecher 
direkt,und mit Gewalt vorgeht, z. B. das Opfer überfällt und ihm die Brieftasche wegnimmt, arbeiten 
die white-collar-criminals indirekt am liebsten so, daß der Geschädigte ihnen den angestrebten 
Vorteil ohne Aufhebens in einer normalen Geschäftshandlung übergibt. 

a) Die Bevorzugung des psychischen Tatmittels entspricht der Mentalität der Täter, denen das 
mit der Gewaltanwendung verbundene physische Risiko nicht liegt und die auch durchweg so 
klug sind zu wissen, wie flüchtig gewaltsame Bereicherungen zu sein pflegen. Soweit Gewalt
taten unvermeidlich sind, werden dafür Gehilfen gedungen. Ein typisches Beispiel war der 
Kaffeeschmuggler an der »sündigen Grenze« bei Aachen, wo die Schmuggelkönige den Kaffee 
von Kindern und Arbeitslosen über die Grüne Grenze bringen ließen. 

Bei der Durchführung kommt ihnen zugute, daß die modernen Verhältnisse so kompliziert 
sind, daß jeweils nur der spezielle Fachmann sich zurechtfindet. Damit kann ein Verdacht, der 
Anstoß zu Ermittlungen geben könnte, nur schwer entstehen. Selbst wenn es in einem Einzel
falle aber einmal zu einem Verdacht kommt, sind ihnen selbst kluge Kriminalbeamte, Staats
anwälte und Richter - dafür nicht vorgebildet und weder persönlich noch sachlich genügend 
unterstützt - nicht gewachsen, auch wenn, wie im Phrix-Fall, fünf Jahre Ermittlungen dafür 
aufgewendet werden 109). Immer wieder zeigt sich dann dasselbe Bild: der Staatsanwalt muß 
zum Schluß froh sein, wenn er aus einer großen Zahl gravierender Verdachtsfälle schließlich 
doch noch den einen oder anderen zu einer Verurteilung bringen kann. 

Bei vielen Intelligenzdelikten kommt der Täter sogar mit recht wenig Intelligenz aus. In 
einem Labyrinth kann sich selbst ein Philosophieprofessor verirren, während der damit ver
traute Hausmeister Schritt für Schritt sicher aufs Ziel losgeht. Das brauchte nicht erwähnt zu 
werden, wenn man nicht immer wieder bei den Gerichten die Neigung fände, von der Intelli
genz des Richters aus den Täter wegen seines angeblich niedrigeren Intelligenzstandes zu 
entlasten. Oft genügt ein primitives Gespür für schwache Stellen, sei es im Charakter, wie bei 
Bestechungen, oder im System, wie bei den vielen Subventionsbetrügereien : Konsumverbot, 
Berlinhilfe, Eiersubvention - um nur einige bekanntgewordene Beispiele zu nennen. Weit
gehend kann die »Intelligenz« auch von den Tätern gekauft werden. 

108) Exner, Kriminalbiologie 1944, s. 73; Mezger, Kriminologie 1951, s. 211; ebenso eine Tagung »Wohlstandskriminalität -
Notstandskriminalität« bei der Evangelischen Akademie Baden vom 24.-26. 2. 61. 

109) FAZ 29. 10. 59, Sp. 13; 12. 2. 60, Sp. 16. 
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b) Weiter ist kennzeichnend für die white-collar-criminals, daß sie es von vornherein darauf 
anlegen, den Konflikt mit dem Gesetz möglichst zu vermeiden oder doch einen gesetzlichen 
Zugriff zu erschweren. Dabei können folgende Stufen unterschieden werden: 

1. Stufe 

Es wird erreicht, daß die sozialwidrige Bereicherung nicht strafbar oder sogar nicht verboten 
ist. Das ist auf zwei Wegen möglich: entweder bringt man es dahin, daß die Gesetze von vorn
herein entsprechend formuliert werden, oder es wird eine günstige Auslegung herbeigeführt. 

Eine Einflußnahme auf die Gesetzgebung ist bei der Kompliziertheit aller Verhältnisse nicht 
unmöglich. Es werden sich stets Gutgläubige finden, die nach den Wünschen von Interessenten 
manipuliert werden können 110). Ein Außenstehender wird diesen Sachverhalt kaum aufdecken 
und beweisen können. 

Auch für die zweite Form, die Einflußnahme auf die Auslegung, gibt es Möglichkeiten. Die 
eleganteste Art besteht darin, eine Autorität dahin zu bringen, sich ganz allgemein im Sinne 
der Interessenten zu äußern. Weniger wirkungsvoll sind Spezialgutachten. Dabei werden diese 
Autoritäten selten bösgläubig, oft aber erstaunlich weltfremd sein. So wurde in der Großen 
Strafrechtskommission bei der Erörterung von» Verfall und Einziehung« die Frage des mittel
baren Vorteils an einem Bettler erläutert, während die Fälle nicht selten sind, in denen es um 
viele Millionen geht 111), wobei - das ist eine zweite Pointe - der »reiche« Bettler nicht, wie 
eines der Kommissionsmitglieder meinte, eine Journalistenerfindung aus der Sauregurkenzeit 
ist, sondern tatsächlich vorkommt. Schließlich unterliegen auch Juristen der allgemeinen 
menschlichen Schwäche, Angelegenheiten nahestehender Personen günstiger anzusehen als 
die von Fremden. 

Wie mir einmal ein Landgerichtsdirektor übertreibend sagte: »Sehen Sie dort Herrn Rechts
anwalt Schmitz, der würde nur eine Sache vertreten, die er für gerecht hält; aber er würde jede 
Sache für gerecht halten, die ihm übertragen wird.« 

2. Stufe 

Hier ist das Ziel zu verhindern, daß der Täter überführt wird. Kompliziertheit und Undurch
sichtigkeit der Sachverhalte verbinden sich mit der Respektabilität des Täters zu seinen Gunsten. 
Sie wehren vor allem den ersten Verdacht von ihm ab oder lassen Ausreden als glaubhaft 
erscheinen. 

In größeren Verhältnissen wird die Kette der Beteiligten bald so lang und verwirrt, daß es 
nicht mehr möglich ist, die Fehlstelle mit strafrechtlicher Genauigkeit zu bestimmen. Die 
Meinung, man werde wohl immer eine schuldige physische Person feststellen können, dürfte 
unberechtigt optimistisch sein. Wohlhabende Täter können bezahlte Mittelsmänner ein
schieben; der Vorteil, den sie diesen gewähren können, wird bei der gegenwärtigen Rechts
und Prozeßlage immer über dem einzugehenden Risiko liegen, vor allem, solange die straf
rechtliche Verantwortung für das Handeln zugunsten Dritter so unzulänglich geregelt bleibt 
wie bisher. Oft brauchen sie diese Helfershelfer noch nicht einmal zu beeinflussen. Es gibt 
genug treue Dienerinnen und Diener, die ohne Anweisung und Anstiftung wissen, was dem 
Nutzen des Herrn frommt 112). 

Prinzipielle Schwierigkeiten für die Überführung ergeben sich aus der stark subjektiven 
Fassung der einschlägigen Tatbestände und weiter aus dem Umstand, daß sich die Ausführungs
handlungen oft in den Formen normalen bürgerlichen Verkehrs vollziehen. Das ist schon bei 
der Hehlerei so, aber auch in vielen anderen Fällen. Es ist fast typisch für die hier genannten 
Delikte, daß sich die Straftat nicht in der Ausführungshandlung selbst indiziert (siehe unter 
Ziffer 7). Es ist noch nicht systematisch untersucht, welche Folgerungen hieraus sowohl für die 
Fassung der Tatbestände als auch für die Gestaltung des Prozeßrechts gezogen werden müßten. 
Das angelsächsische Recht ist darin dem kontinentaleuropäischen überlegen. Vor allem ist die 

110) Siehe hierzu die Ausführungen von Scheuner, Aufgabe 1961. 
111) Schäfer, Allg. Teil Sitzung 26-37, Bann 1958, Anhang, S. 388 ff (5. 398). 
112) v. Weber, Nutznießer 1959. 
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konzentrierte mündliche Hauptverhandlung größeren Fällen dieser Deliktsart nicht gewachsen. 
Sie ist auf die konkreten unmittelbaren augenscheinlichen Verbrechen zugeschnitten und muß 
bei den mittelbaren abstrakten Intelligenzverbrechen versagen. Unter diesem Aspekt ist das 
Prozeßrecht noch nicht untersucht worden, geschweige denn gestaltet. Ältere Arbeiten 113) 

über die Monstreprozesse setzen sich mit dieser Seite des Problems noch nicht auseinander. 

3. Stufe 

Von der Erschwerung der Überführbarkeit als dem feineren Mittel ist die gröbere Behinde
rung der tatsächlichen Verfolgung zu unterscheiden. Auch darin gibt es wieder Schattierungen: 

(a) Recht grob ist die Einschüchterung der Strafverfolgungsbeamten durch direkte persönliche 
Angriffe. Einschlägige Fälle wird jeder Praktiker aus eigener Erfahrung kennen. Man hat den 
Eindruck, daß diese Methode an Häufigkeit zunimmt. Nicht immer soll damit eine Abstand
nahme von der Untersuchung erreicht werden, sondern viel eher eine nur oberflächliche 
Untersuchung, wie das v. Hentig für die USA schildert 114). 

(b) Feiner ist der mittelbare Weg über gutgläubige Vorgesetzte, die sich dann bemühen, einen 
»unangebrachten Übereifer nachgeordneter Organe« zu zügeln. 

Diese Vorgesetzten können dabei aber fahrlässig handeln, wenn sie sich durch die Furcht vor 
dem Ärger bestimmen lassen, den sie mit Prominenten haben könnten 115). In den weitaus 
meisten Fällen werden die Vorgesetzten gutgläubig sein, und zwar in doppelter Hinsicht. Sie 
werden den von den Strafverfolgungsbeamten verdächtigten Täter nicht für verdächtig halten, 
einmal, weil sie über die White-collar-Kriminalität nicht genügend unterrichtet sind, und zum 
anderen, weil sie nicht darin geschult sind, die hier besonders fein zutage tretenden Verdachts
umstände als solche zu erkennen und zu wägen. Weiter ist ihnen nicht bewußt, wie nachhaltig 
und endgültig sie gerade bei diesen Delikten die Aufklärung schon mit der bloßen Mahnung 
zum »vorsichtigen Vorgehen« behindern oder sogar verhindern können. Weil der äußere Vor
gang in legalen Formen offen vorgenommen worden ist, braucht die Verteidigung sich nicht 
mit dem Bestreiten der objektiven Tatbestandsverwirklichung abzumühen, sondern kann sich 
auf die bequemer zu behandelnde subjektive Seite beschränken. Außerdem ist in größeren 
Verhältnissen leichter zu verdunkeln. 

Bei der Steuerhinterziehung z. B. steckt der eigentlich kriminelle Akt meist in den Vorberei
tungshandlungen irgendwo unter den hunderttausend Geschäftsvorfällen verborgen oder in 
irgendeinem subjektiven Umstand. Das Beweismaterial liegt an verschiedenen Orten. Vielleicht 
sind 10 bis 15 Personen beteiligt, die alle vom Haupttäter und Nutznießer abhängig sind, 
welcher ihnen überdies viel mehr nützen als die Strafverfolgung je schaden kann. Bei der 
sukzessiven Vernehmung wird der Haupttäter schnellstens unterrichtet, oft durch Übersendung 
heimlich gefertigter Tonbandaufnahmen, wodurch er mit besten Ausreden aufwarten kann. 
Bei Fällen dieser Art kann mit einem Erfolg nur gerechnet werden, wenn Vernehmungen und 
Durchsuchungen schlagartig zur sei ben Zeit durchgeführt werden und der Haupttäter von 
seinen Gehilfen abgesondert wird. Aber wann ist ein solches Vorgehen gegen Prominente je zu 
erreichen? Welch ein Wirbel, wenn dann keine Beweismaterialien gefunden werden! 

So ist ein großer Bestechungsprozeß nach dem Bericht der FAZ 116) u. a. deswegen mit 
einem non liquet ausgegangen, weil bei der Durchsuchung die gefertigten Aufzeichnungen 
über eine Besprechung zwischen dem Generaldirektor und dem Lobbyisten nicht mehr auf
gefunden werden konnten. Da sich die Täter bei der stark subjektiven Gestaltung der Tat
bestände leicht herausreden können, ist es erforderlich, sie so früh wie möglich festzulegen, 
ohne daß sie sich darüber Gedächtnisstützen schaffen können. Das würde erschwert oder sogar 
vereitelt, wenn das Bemühen, dem Anwalt ein Recht auf Anwesenheit bereits bei der ersten 
Vernehmung zu verschaffen, Erfolg hätte. Bei Delikten dieser Art muß - schief ausgedrückt -
der subjektive Tatbestand bereits vor dem objektiven gesichert werden. Wenn überhaupt in 
einer Strafverfolgung ein schnelles Zugreifen erforderlich ist, dann hier. 

113) z. B. Oetker, Mündlichkeit. 
114) v. Hentig, Gangster 1959, S. 138 ff. 
115) Siehe hierzu Weber, Spannungen und Kräfte, 1958, S. 161. 
116) FAZ 2. 2. 1961. 

98 



Aber genau das Gegenteil geschieht. Jeder Strafverfolgungsbeamte wird es sich nicht drei
mal, sondern dreißigmai überlegen, ehe er gegen einen Prominenten vorgeht. Und wenn dann 
vom Vorgesetzten auch noch zur Vorsicht gemahnt wird, steht die Nutzlosigkeit der Unter
suchung und damit die Nichtbestrafung des Täters so gut wie fest. Es ist schwierig zu begreifen, 
wie manche Schriftsteller das noch alles unter den Begriff der» Rechtsstaatlichkeit« zu bringen 
vermögen. 

4. Stufe 

Immerhin kommen doch ab und zu einige Fälle bis zur Hauptverhandlung. Daß die münd
liche, unmittelbare und konzentrierte Hauptverhandlung der Strafprozeßordnung mit Laien
beisitzern nicht das geeignete Verfahren ist, komplizierte white-collar-crimes abzuurteilen, 
sollte eigentlich keines Nachweises mehr bedürfen. 

Aber auch wenn es zu einer Verurteilung kommt, braucht der Täter noch nicht alle Hoff
nung aufzugeben. 

Als erstes kann er hoffen, daß der Strafspruch den Unrechtsgehalt der Tat nicht voll 
erschöpft. Schon aus Zeitmangel wird man oft genug nicht alle Einzelhandlungen aufklären, 
wenn nur die Erfüllung des Tatbestandes überhaupt nachgewiesen ist. Auf den Umfang kommt 
es aber entscheidend an; denn es ist ein Unterschied, ob ein Täter einen kleinen oder einen 
großen Vorteil erworben, einen kleinen oder einen großen Schaden angerichtet hat. 

Gefängnisstrafen werden bei Delikten dieser Art (in Deutschland im Gegensatz zu den USA) 
nur selten verhängt, von Zuchthausstrafen gar nicht zu reden 117). Vor angemessenen Geld
strafen schrecken die Richter, die sie unbewußt an ihrem Gehalt messen, zurück. Das zeigt die 
Rechtsprechung 118), das zeigen aber auch die Erörterungen in der Großen Strafrechtskommis
sion 119). Die Straftat bleibt also für den Täter und seine Gehilfen, selbst wenn sie überführt 
und bestraft werden, durchweg ein gutes Geschäft. 

Das müßte jeden in der Strafverfolgung Tätigen zutiefst erschrecken, aber glücklicherweise 
bleibt es ihnen durch den Schleier der Unwissenheit verborgen. Das ist kein persönlicher Vor
wurf, denn Ausbildung und Fortbildung der Kriminalbeamten, Richter und Staatsanwälte sind 
in keiner Weise darauf angelegt, sie zur Bekämpfung der white-collar-crimes geschickt zu 
machen 120), von der mangelhaften Ausstattung und den veralteten Dienstvorschriften ganz 
zu schweigen. Man lese nach, was Dreher im VII. Kapitel seines lesenswerten Buches »Die 
gerechte Strafe« als notwendig bezeichnet und vergleiche damit die Wirklichkeit. 

Meist wird man sich damit begnügen müssen, irgendeinen Strohmann zu bestrafen. Dem 
wird dann noch strafmildernd angerechnet, daß er nicht für sich, sondern für »den Betrieb« 
gehandelt hat - ein Vorteil, der bei der Begehung schon einkalkuliert ist. Die Geldstrafe läßt 
den Vorteil des Nutznießers unberücksichtigt; sie wird nach den Verhältnissen des unmittel
baren und oft unbemittelten Täters bemessen, so daß die Unkosten der Schadloshaltung für 
den Nutznießer nicht zu hoch werden. Ein dauernder Vorteil von 15 Millionen DM kann auf 
diese Weise - das ist ein praktischer Fall - mit 10000,- DM Unkosten erlangt werden. Daß der 
Täter - wie ich später erfahren habe - sich über solche Strafrechtspflege lustig machte, dürfte 
ihm nicht allzusehr zu verübeln sein. Die Schadloshaltung des Strohmannes ist - so sauber 
dogmatisch ist unser Strafrecht gearbeitet - nur dann eine strafbare Begünstigung, wenn die 
Geldstrafe an seiner Stelle für ihn gezahlt wird. Wird ihm das Geld gegeben, damit er es selbst 
bezahlt, soll es nach vieler Ansicht keine Begünstigung sein und erst recht nicht, wenn er später 
für treu geleistete Dienste eine ständige Gehaltsaufbesserung erhält 121). Das ist ein Recht, das 
wie geschaffen ist, um damit zu spielen. 

Bei der Bemessung der Geldstrafe kann nach geltendem Recht auch der erlangte unmittel
bare Vorteil berücksichtigt werden, und zwar auch dann, wenn er bereits wieder verloren oder 

117) Müller, Freiheitsstrafe 1960; Henke, Freiheitsstrafe 1960; Kopacek, Freiheitsstrafe 1960. 
118) Selbst der Kommentar von Schwarz spricht von den übermäßig hohen fiskalischen Strafen bei der Steuerhinterziehung 

(§ 27 c Anm. A); v. Dreher trotz seinen ausgezeichneten Ausführungen gerade zu diesem Punkt (Gerechte Strafe Kapitel VII) 
übernommen. 

119) Große Strafrechtskomm iss ion, Tagesbußensystem 1956. 
120) Reiwald, Gesellschaft 1948, S. 12 u 30; Dreher, Gerechte Strafe 1947 Kapitel VII; v. Weber, Grundriß 1948, S. 46; Bertling, 

Wi rtschaftskrim inal ität 1956, S. 105; Sauer, System 1954, S. 17. 
121) RG, 30232; Maurach, Bes. Teil 1956, § 8011 A, S. 604. 
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mit einem Erstattungsanspruch belastet ist 122). Entscheidender als der unmittelbare Vorteil ist 
aber der mittelbare, der nach geltendem Recht nicht zu fassen ist, auch nicht über § 40 StGB. 

Kommt es zu dem unwahrscheinlichen Fall einer Bestrafung mit einer Freiheitsstrafe, dann 
wird sie zur Bewährung ausgesetzt oder der Verurteilte ist entweder nicht haftfähig oder er 
wird vorzeitig begnadigt. 

Das Risiko, sich als white-collar-criminal zu betätigen, ist also nicht allzu groß. Staats
anwaltschaften und Gerichte sind bei der Bereicherungskriminalität so sehr mit den kleinen 
Dieben beschäftigt, daß sie zu den großen kaum kommen. 

6. Die Mentalität 

a) Die erstaunlichste Besonderheit, die vor allem die Anhänger des Schuldprinzips in Ver
legenheit bringen müßte, ist folgende: 

Während der gewöhnliche Kriminelle sich durchaus darüber klar ist, daß er verbrecherisch 
handelt und Unrecht tut, braucht dies bei den white-collar-criminals keineswegs der Fall zu 
sein. Ihnen fehlt tatsächlich meist das Empfinden für das Abgleiten ins Kriminelle. Regeln über 
Recht und Sitte werden von ihnen, soweit es um ihre Interessen geht, nicht als verpflichtende 
Normen aufgefaßt, die selbst dann anzuerkennen sind, wenn sie gebrochen werden, sondern 
als Zwirnsfäden und lästige Hindernisse, die man irgendwie beiseiteschieben muß. Sie voll
ziehen die erstaunliche Leistung, das ist ohne Ironie gesagt, sich selbst dann nicht als ver
brecherisch zu empfinden, wenn sie eine Handlung begehen, die mit 5 Jahren Gefängnis 
bedroht ist 123), und sie haben - noch erstaunlicher - erreicht, daß ihnen die öffentliche 
Meinung in dieser Auffassung weitgehend folgt. 

Sehr bezeichnend ist das Verhalten im Verkehr. Die Amerikaner sagen nicht mit Unrecht 
»As he drives as he lives«. Die Rücksichtslosigkeit, die sich hier offenbart, zeigt sich auch 
gegenüber anderen Gesetzen 124). 

Sehr gut wird die hier zutage tretende »Schizophrenie« von dem bekannten Wirtschafts
psychologen Kroeber-Keneth in seiner »Naturgeschichte der Erfolgreichen« dargestellt 125). 

»Der Erfolgreiche will stets alles auf das Konto seiner Leistungstüchtigkeit abgebucht sehen. Je 
mehr in diese aber robuste Erfolgspraktiken, also die sog. machiavellistischen Methoden, hinein
verwoben sind, desto rigoroser werden sie nicht nur vor der Umwelt, sondern gerade auch vor dem 
eigenen Bewußtsein verschleiert, das hier der Zurechnungstäuschung unterliegt. In Wirklichkeit liegt 
hier die eigentümliche Anlage vor, sich doppel bodig zu verhalten, einmal mit ausgeschaltetem und 
dann wieder mit eingeschaltetem "guten" Gewissen. Wir unterscheiden ein vorausgehendes Gewissen, 
das die Handlung vor der Vollbringung beurteilt, und ein nachfolgendes nach begangener Tat. Beim 
Erfolgreichen liegt vielfach die besondere Fähigkeit vor, das vorangehende warnende Gewissen im 
entscheidenden Augenblick auszuschalten, während das nachfolgende korrigierende Gewissen 
erhalten bleibt und alsbald zurückleitet zur "Gutbürgerlichkeit".« 

Eine »defense sociale«, die dieser Naturgegebenheit Rechnung trüge, gibt es in Deutschland 
noch nicht. 

b) Die bewegenden Ursachen können wieder recht verschieden sein. In manchen Fällen ist es 
nichts als die Begehrlichkeit, die Sucht nach Reichtum und Macht. In anderen Fällen wieder ist 
diese Sucht doch ein wenig sublimiert; es geht dann um Reichtum und Macht nicht um ihrer 
selbst willen, sondern einmal als Grundlage der Respektabilität (Sozialprestige) nach außen -
von da das Drängen vieler Unternehmer und Manager nach Titeln und Orden -, zum anderen 
als Grundlage der Selbstachtung: In seinen Erfolgen bestätigt sich der Täter selbst. Dieses 
Kapitel der Psychologie ist bisher nur am pathologischen Fall des Hochstaplers untersucht 
worden; reizvoller wären die normalen Objekte. 

In diesem Zusammenhang müßten vor allem das Phänomen der Rücksichtslosigkeit unter
sucht und daraus auch Folgerungen für die gesetzliche Gestaltung gezogen werden. Die foren
sisch nicht praktikable deutsche Unterscheidung zwischen bewußter Fahrlässigkeit und dolus 

122) Leipziger Kommentar 1957, § 27 c, Anm. 3 b. 
123) Sutherland, White-collar 1949, S. 221. 
124) Göppinger, Verkehrssünder 1960. 
125) Kroeber-Keneth, Naturgeschichte 1958. 
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eventualis hat den Blick dafür getrübt, daß ein ganzheitliches Verhalten vorliegt, das die Eng
länder treffend mit dem einen Begriff der» recklessness« 126) erfaßt haben. Siehe hierzu vor 
allem Löffler 127), Hall 128) und Schröder 129). 

c) Daran anschließend wird dann die Frage zu untersuchen sein, ob die White-collar-Krimi
nalität mit Sutherland 130) unter die Hangkriminalität einzureihen ist. Zum mindesten in dem 
Sinne, daß sie von einer besonderen geistig-seelischen Konstitution begünstigt wird, dürfte 
diese Frage zu bejahen sein. 

7. Oie Tatbestandserfüllung indiziert sich nicht in der tatbestandsmäßigen Handlung. 

Stößt A dem B ein Messer in den Rücken, so indiziert dieser augenscheinliche, von Dritten als 
solcher wahrnehmbare Vorgang die Erfüllung des objektiven Tatbestandes wenigstens der Körper
verletzung, der Rechtswidrigkeit und der Schuld. 

Kauft A eine gestohlene Uhr, gibt er eine falsche Steuererklärung ab, schenkt er einem 
beamteten Bekannten etwas, so indiziert der äußere Vorgang des Schenkens, des Erklärens, des 
Kaufens gar nichts Strafrechtliches. Mit Recht hat Schmidt-Leichner als Verteidiger in einem Bonner 
Bestechungsprozeß darauf hingewiesen, daß es keine Rechtsnorm gäbe, die es einem Staatsbürger 
verbiete, einem Beamten Geschenke anzubieten 131). Aber damit hat er nur die Schwäche des 
deutschen Strafrechts gegenüber den nicht augenscheinlichen Delikten deutlich gemacht. Strafrecht 
und Strafprozeß sind von den physisch-augenscheinlichen Delikten her konzipiert und auf diese 
zugeschnitten 132). Ein Strafrecht und Strafverfahren, das erlaubte, auch die nicht augenscheinlichen 
Verbrechen zu verfolgen, ist noch zu schaffen. Das wäre die eigentliche Aufgabe der Strafrechts
reform gewesen 133), die aber nicht nur nicht gelöst ist, sondern bei der sogar vorhandene Ansatz
punkte, wie bei der Hehlerei, beseitigt worden sind. 

8. Vorteil des Täters und angerichteter Schaden stehen oft zueinander im Mißverhältnis, zuweilen 
in gar keinem Verhältnis. Das ist z. B. für die Tötungsdelikte nichts Besonderes; aber bei den 
Bereicherungsverbrechen ist die Unverhältnismäßigkeit so sehr die Regel, daß sie beim Betrug 
nahezu Tatbestandsmerkmal geworden ist. 

Der Täter, der sich in dem oben genannten Fall bei der Frachtausgleichskasse einen Vorteil von 
etwa 100000,- DM verschafft hatte, hatte die Konkurrenten um 7,4 Millionen DM geschädigt. 

Die Täter, die kurz nach der Währungsreform D-Mark ins Ausland geschmuggelt und durch 
deren massierten Verkauf in Zürich deren Kurs gedrückt hatten, hatten für sich selbst gar keinen 
besonderen Vorteil erreicht, aber die deutsche Volkswirtschaft und zugleich viele Private um viele 
Millionen geschädigt, weil ein großer Teil der Einfuhr und Ausfuhr nach dem Züricher Kurs 
abgerechnet wurde. Über ähnlich gefährliche Manipulationen in Indien berichtet der indische 
Volkswirtschaftler Professor B. R. Shenoy in einem lesenswerten Aufsatz in der Frankfurter All
gemeinen Zeitung 134). Viele Millionen europäischer Entwicklungshilfe werden dem Aufbau entzogen 
und einer Luxusverwendung zugeführt, welche die sozialen Spannungen im Lande verstärkt. Das 
böse Beispiel Ägyptens, wo die Bestechungsaffären der Weltgeschichte eine für die westliche Welt 
verhängnisvolle neue Richtung gegeben haben, könnte sich im Bereich der Entwicklungshilfe in 
Indien wiederholen. 

Wer Steuern hinterzieht, schädigt entgegen dem landläufigen schadenfrohen Gefühl der 
deutschen Spießbürger den »Staat« überhaupt nicht, da dieser die Steuern nicht für sich erhebt, 
sondern er beeinträchtigt die Aufgaben, für deren Finanzierung sie erhoben werden. 

126) Tidow, Schuldbegriff 1952, S. 89. 
127) Löffler, Schuldformen 1895. 
128) Hall, Leichtfertigkeit 1954, S. 229 H. 
129) Schröder, Aufbau 1949, S. 227. 
180) Sutherland, White-collar 1949, S. 221. 
131) FAZ 24. 1. 1961, Nr. 20. Er hat allerdings einen wesentlichen Zusatz vergessen: ... einem Beamten, der für Maßnahmen 

zugunsten des Schenkenden zuständig ist ... 
132) H. Mayer, Strafrecht 1938, S. 167. 
188) Terstegen, Steuerstrafrecht 1956, S. 15 ff; ähnlich Peters in einem Vortrag auf dem »Landeszusammenschluß für Straffälligen

hilfe in Hessen« nach einem Bericht der FAZ vom 29. 3. 61, S. 22. 
134) B. R. Shenoy, Auslandshilfe 1961. 
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Wer Lebensmittel fälscht, schädigt unmittelbar vielleicht nur einige wenige; der eigentliche 
Schaden besteht in der Zerstörung des öffentlichen Vertrauens, das wiederherzustellen sehr viel Geld 
kostet. Sollten alle diese Folgen nur zugerechnet werden dürfen, wenn sie vorhergesehen oder 
sogar gewollt sind, so müßte man oft davon Abstand nehmen, entweder, weil dies nicht zu beweisen 
ist, oder weil die Täter daran nicht gedacht haben; denn diese pflegen sich in der für sie typischen 
Rücksichtslosigkeit über das, was außerhalb des Gewinnstrebens liegt, nicht viel Gedanken zu 
machen. Deswegen darf die soziale Abwehr das Maß ihrer Reaktion von solchen Nachweisen nicht 
abhängig machen 135). Zweck dieser Abwehr ist nicht in erster Linie, ein soziales Unwerturteil zu 
vollziehen, sondern dieses erst zu bilden. 

9. Die bekannte Streitfrage, ob von der Genera/prävention oder der Spezia/prävention eine das 
Verbrechen eindämmende Wirkung zu erwarten sei, ist bei Straftaten dieser Art zu bejahen. Es 
sollte nicht verwundern, daß beide gegenüber Trieb-, Schwäche- und Überzeugungsverbrechern 
weitgehend versagen. Aber bei den aktuellen und potentiellen Wohlstandsverbrechern entfalten 
sie ihre volle Wirksamkeit. Merkwürdigerweise kommen sie hier am wenigsten zum Zuge 136). 

Vielleicht wird mancher den hier gestellten Forderungen gar nicht widersprechen, sondern nur 
meinen, daß es sich insoweit nicht um Strafrecht handele. Aber das ist ja gerade die Sach- und Welt
fremdheit, daß zunächst ein »Begriff« des Strafrechts aufgestellt und dann daraus Schlüsse gezogen 
und alles beiseite geschoben wird, was nicht zum Begriff paßt. Ausgangspunkt darf aber nicht ein 
Begriff sein; vielmehr muß stets die vom Leben gestellte Aufgabe maßgebend sein. Die Mitte/, zu 
denen auch die strafrechtliche Reaktion gehört, werden innerhalb bestimmter Grenzen von der 
Aufgabe und nicht vom Begriff bestimmt. Nur so kann auch das unselige separatistische Fachdenken 
überwunden werden, welches die gesellschaftliche Reaktion lebensfremd in die beiden Bereiche 
Zivilrecht und Strafrecht und noch früher in Recht und Sitte - Sittlichkeit getrennt hat. Die Über
windung dieser Spaltung wäre auch eine Aufgabe der Strafrechts reform gewesen 137). 

IV. Vorläufige Beschreibung des Begriffs der »white-collar-crimes« 

Nach diesen Überlegungen ist es möglich, etwas genauer zu sagen, was unter white-collar
crimes zu verstehen ist: 

Bei den white-collar-crimes handelt es sich um sozialwidriges, auf Bereicherung gerichtetes 
Verhalten, das von Personen in Stellungen von sozialem Ansehen innerhalb ihres Berufes dadurch 
praktiziert wird, daß sie unter gleichzeitiger Voraussetzung des gesetzestreuen Verhaltens aller 
übrigen das ihrer Gruppe notwendig entgegengebrachte öffentliche Vertrauen enttäuschen, wobei 
sie sich bemühen, im Bereich des Legalen oder wenigstens Schein-Legalen zu bleiben. Dabei ist 
ihnen und auch der Öffentlichkeit weithin das Kriminelle ihres Tuns entweder nicht bewußt, oder 
dieses Bewußtsein wird verdrängt. Die Tätigkeit vollzieht sich meist in äußerlich erlaubten Formen, 
welche die Straftat nicht indizieren. 

Die Delikte gehören in die Gruppe der mittelbaren abstrakten Intelligenzdelikte. 

Tei I B: 

DER GEGENWÄRTIGE STAND DER BEKÄMPFUNG 

Um die white-collar-crimes erfolgreich bekämpfen zu können, müßte man sie kennen, 
moralisch verurteilen und den Willen und die Möglichkeiten haben, gegen sie anzugehen. Keine 
dieser Voraussetzungen ist bisher erfüllt. 

135) Dombois, Mensch 1957; jedenfalls in dieser Richtung. 
136) Dreher, Strafe 1945, S. 118 ff; Sauer, System 1954, S. 66; Trabert, Das Strafmaß, S. 62. 
137) Ein typisches Beispiel für diese Weltfremdheit ist, wenn Betrogene von der Staatsanwaltschaft zunächst auf den zivilen 

Rechtsweg verwiesen werden, als ob die für einen Zivilprozeß erforderlichen Beweismittel hier überhaupt beschafft werden 
könnten. Eine der Ursachen für diese Haltung ist mangelnde Klarheit über Wesen und Gestaltung unserer Prozeßrechte; 
siehe dazu Terstegen, Steuerstrafrecht 1956, S. 153 ff. 
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I. Kenntnis der white-collar-crimes 

1. Es kann keine Rede davon sein, daß die white-collar-crimes als eine Erscheinung, die ein 
eigenes Gepräge aufweist und Besonderes für ihre Bekämpfung verlangt, erkannt seien. Ab und zu 
rücken zwar einzelne Sonderdelikte in den Vordergrund: die Bestechung, die Preisabsprachen, die 
Lebensmittelfälschungen und die Steuerhinterziehungen. Aber alle diese Fälle werden - wie sich 
das deutlich in den Zuschriften an Zeitungen spiegelt - im Grunde nicht ernst genommen. Die 
Strafverfolgung bringt im Vergleich zu den ersten aufbauschenden Pressemeldungen aus den bereits 
dargelegten Gründen oft genug nur klägliche Ergebnisse. Zudem ist aus den Zeitungsmeldungen 
selten zu ersehen, worum es eigentlich geht, wobei eingeräumt sei, daß dies auch nicht leicht 
allgemeinverständlich darzustellen ist. Selbst Anklageschriften und Urteile lassen zuweilen im Stich, 
weil sie sich darauf beschränken, punktuell jeweils die in Rede stehende Tatbestandserfüllung 
nachzuweisen, so daß nicht deutlich werden kann, daß es sich um ein weitgesponnenes, jahrelang 
aufgebautes Netz sozialwidriger Verhaltensweisen handelt. 

2. Die Gründe liegen auf der Hand. Die meisten Menschen sind weder intelligent noch unter
richtet genug, um z. B. einen Phrix-Prozeß erfassen zu können. So merkwürdig es klingen mag: hier 
fehlt die vorschulende Arbeit der Kriminal romane. Mit Recht meint Reiwald 138): 

»Der Held unserer Zeit sollte der große Wirtschaftsschwindler sein. Aber der Wunsch des lesers hält 
am Mörder fest, und so muß denn der Kriminalroman weiterhin den Mörder liefern.« 

Auch für die Strafverfolgungsbeamten ist es schwierig, zu erkennen, was nun wirklich gespielt 
wird. Um unter der Decke des anscheinend Legalen das Verbrecherische entdecken zu können, 
müßten sie wirtschaftlich wesentlich besser geschult sein, als es heute der Fall ist. Daß in einzelnen 
Fällen Staatsanwälte und Richter hervorragende Arbeit geleistet haben und leisten werden, ändert 
nichts daran, daß dies Einzelfälle sind. Diejenigen, die den besten Einblick haben, wie gewisse 
Zivilanwälte 139), Steuerberater und Prüfer der Finanzverwaltung stellen ihr Wissen nicht zur Ver
fügung. Wohlberatene white-collar-criminals legen sich mit den Steuerbeamten auch gar nicht an; 
sie bezahlen die Steuern von ihren strafbaren Geschäften - obwohl sich einige» Rechtsstaatler« 
über die Steuerpflicht solcher Geschäfte entrüsten - und verlassen sich im übrigen auf das Steuer
geheimnis. Versuche, diese Pflicht immer weiter auszudehnen, sind erfolgreich. Der Staat kapituliert 
hier wie andernorts, wenn eine Dienststelle (z. B. Statistische Ämter) die Geheimhaltung vor der 
anderen (z. B. Bundesamt für Kraftverkehr) verspricht. Am weitesten ist das Wohnungsbauprämien
anleihe-Gesetz gegangen, wo zugestanden wird, daß Anleihebesitz und Erträge daraus vor dem 
Finanzamt geheimgehalten werden dürfen, ein Recht, an dem doch nur Hinterzieher wegen der von 
ihnen hinterzogenen Beträge Interesse haben können. Um ein Bankgeheimnis gegenüber der Steuer
verwaltung wird seit Jahren zäh gekämpft, und es ist verwaltungsmäßig schon halb zugestanden. 

3. Ein wichtiger Schritt zur Verbesserung der Kenntnisse über die white-collar-crimes wurde von 
der LandeskriminalpolizeisteIle Hannover getan, welche laufend neu bekanntgewordene Fälle von 
Wirtschaftskriminalität bekanntgibt. Dieser Begriff ist zwar umfassender als der der white-collar
crimes, weil er auch den Angriff auf das gewillkürte Vertrauen umfaßt. Aber zu einem wesentlichen 
Teil stimmen beide Begriffe überein. 

Es wäre sehr wertvoll, wenn auch die in anderen Ländern bekanntgewordenen Fälle veröffent
licht würden. Jedenfalls wird ohne bessere Kenntnis von den white-collar-crimes sich nichts Durch
greifendes gegen sie unternehmen lassen. Vor allem wird eine solche Darstellung nötig sein, um 
gebotene gesetzliche Maßnahmen durchzubringen. 

11. Bewertung 

Die white-colalr-crimes werden nicht so abgewertet, wie sie es verdienen 140). Das ist nicht zu 
verwundern; denn was man nicht kennt, kann man nicht bewerten, geschweige dann bekämpfen. 
Aber oft genug fehlt auch der Wille, sich näher zu unterrichten. Vor allem sieht man nicht, daß 

138) Reiwald, Gesellschaft 1948, s. 119. 
139) H. Mayer, Strafrecht 1938, S. VII. 
140) Fuchs, Unwertgehalt 1960; Graumann-Froehlich, Ansätze 1957; Terstegen, Soziologie 1959; Steuerstrafrecht 1956; Unlauterer 

Wettbewerb 1958. 

103 



»der Schaden, der durch das asoziale Verhalten wirtschaftlich hochstehender Volksklassen angerichtet 
wird, größer ist als der Schaden, den die eigentlichen Verbrecher anrichten 141).« 

Diese Unkenntnis hat viele Ursachen. Einen anderen dumm befinden zu können, macht dem 
von Natur schadenfrohen Menschen irgendwie Spaß, doppelten, jedenfalls in Deutschland, wenn 
der Staat dieser Dumme ist. Daß man selbst die Zeche mitbezahlt, daran denkt man nicht. 
Hinzukommt, daß die 

»Bewertung eines Verbrechens viel weniger von dem Schaden abhängt, den es verursacht hat, als von 
seinem affektiven Gehalt. Der white-collar-criminal hat das Glück, daß seine Verbrechen die Affektivität 
weniger erregen. Ein Einbrecher, der im schwarzen Trikot oder wenigstens mit Maske arbeitet, ja selbst 
ein geschickter Taschendieb bringt weit mehr Erregung hervor und beschäftigt die allgemeine Phantasie 
in ganz anderer Weise als ein Bankier, der Hunderte kleiner Sparer schädigt. Ein Verbrecher aber, der 
die Affektivität und Phantasie nicht anspricht, erhält stets das Prädikat "ungenügend" 142). 

Gerade der white-collar-criminal beweist, wie bestimmend die affektive Einstellung für die Fragen 
der Praxis ist, wie sehr höchst rationale Dinge um irrationaler, affektioneller willen vernachlässigt 
werden können. Die gesamte Darstellung und die Bekämpfung der Verbrechen knüpft an Taten an, die 
unmittelbar sichtbar und fühlbar sind. Sobald das Verbrechen eine höhere Stufe erreicht und auch die 
primitiven Formen grober Täuschung verläßt, sobald es abstrakt wird und nicht mehr zum Gefühl spricht, 
läßt der Affekt gegen den Verbrecher außerordentlich nach. Das würde eine ausgezeichnete Verfassung 
für zweckmäßige Maßnahmen sein, wenn nur die Vernunft das gleiche Interesse hervorrufen würde wie 
bisher der Affekt. In unserer Wirtschaft mit ihren unendlichen Komplikationen tritt das abstrakte, gefühls
mäßig irrelevante Verbrechen, das mit List begangen wird, immer mehr in den Vordergrund. Die Ver
brechen der Gewalt und des primitiven Betruges, gerade die, an die sich der Affekt klammert, bleiben für 
die ganz Primitiven, die Zurückgebliebenen, die Dummen. 

Selbst derjenige, der an der Straf justiz, wie wir sie heute haben, mit Schuld und Sühne, mit ihrer 
mächtigen affektiven Ladung, mit ihren erfolglosen, unrationellen Strafen festhalten will, muß zugeben, 
daß sie sich gänzlich unfähig gezeigt hat, mit der wirtschaftlichen Entwicklung Schritt zu halten. Die 
kennzeichnende Form des Verbrechens unserer Zeit, das abstrakte Verbrechen, der abstrakte Betrug, ist 
im großen und ganzen außerhalb ihres Gesichtskreises geblieben und spielt in der Praxis eine völlig 
vernachlässigte Rolle. In der Zeit von Automobil und Flugzeug fährt die Justiz immer noch in der alten 
Postkutsche 143). « 

Oder, wie ein Amerikaner 144) es ausgedrückt hat, 20.-Jahrhundert-Delikte werden mit 18.-Jahr
hundert-Methode zu bekämpfen versucht - oder auch nicht versucht. 

111. Wille und Möglichkeiten der Bekämpfung der white-collar-crimes 

1. Wille 

Weil man die white-collar-crimes nicht kennt und nicht richtig bewertet, kann man sie nicht 
bekämpfen wollen und hat deswegen auch kein für die Bekämpfung geeignetes Strafrecht geschaffen. 

2. Möglichkeiten 

a) In dem auf die unmittelbaren Gewaltverbrechen abgestellten materiellen Recht 145) fehlt es 
an geeigneten Tatbeständen. 

Daß insbesondere der Betrugstatbestand nicht ausreicht, dürfte allgemein zugegeben werden. 
Eine umfassende Darstellung der Versuche, das betrügerische Verhalten strafrechtlich zu fassen, 
steht leider noch aus. Zwar gibt es einige praktikablere Sondertatbestände, wie insbesondere 
den § 396 Reichsabgabenordnung. Aber abgesehen davon, daß Interessenten ihn dem Betrugs
tatbestand angleichen möchten, fehlt es vor allem an Methoden, die verhindern, daß die 
Gerechtigkeit durch Mißbrauch der subjektiven Tatbestandsmerkmale überspielt wird. 

Wird ausnahmsweise einmal der Versuch unternommen, zielgerichteter durchzugreifen, wie 
z. B. in der Verordnung über den Wettbewerb vom 21. Dezember 1934 146), dann wird der 
mögliche Effekt dadurch paralysiert, daß nur der Erfolglose bestraft wird. 

141) Reiwald, Gesellschaft 1948; Mannheim, Criminal1946, S. 119; Sutherland, Crime 1941, S. 113. 
142) Reiwald, Gesellschaft 1948, S. 182. 
143) Reiwald, Gesellschaft 1938, S. 186. 
144) J. E. Hagerty 1934. 
145) H. Mayer, Strafrecht 1938, S. 166 ff. 
146) RGBI. I, 1280. 
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»§ 1 

Wer unter unlauterer Ausnutzung seines Kredits oder böswilliger Nichterfüllung seiner Ver
pflichtungen gegenüber dem Staate, der Gesellschaft, seinem Betriebe oder seinen Gläubigern in 
gemeinschädlicher Weise Güter oder Leistungen zu Preisen anbietet, die seine Selbstkosten nicht 
decken können und den Anforderungen einer ordnungsmäßigen Wirtschaft widersprechen, wird mit 
Gefängnis und Geldstrafe in unbeschränkter Höhe bestraft. 

Die Strafverfolgung tritt nur ein, wenn der Schuldner die Zahlungen eingestellt hat oder über 
seine Vermögen das Konkursverfahren eröffnet worden ist.« 

Ein richtiger Gedanke, der in eine unmögliche Form gebracht worden ist! Aber man hat sie 
auch nicht verbessert; sie wird durch sich selbst obsolet geworden sein. 

Besondere Schwierigkeiten machen juristische Personen, allerdings wohl mehr tatsächlich 
als grundsätzlich, wenn man davon absieht, daß überhaupt mit» juristischen Personen« leichter 
zu manipulieren ist 147). 

Das Problem, um das es hier geht, ist eine Frage der Haftung der Nutznießer, und diese 
besteht auch bei natürlichen Personen. Wesentlich ist, ob es sich um einen großen Betrieb 
handelt, in dessen verwickelten und undurchsichtigen Verhältnissen man den Verantwortlichen 
verstecken kann, oder um kleinere, in denen er unversteckbar im Rampenlicht steht. Der 
weitere Vorteil juristischer Personen besteht darin, daß sie die letztverantwortliche natürliche 
Person leichter austauschen können, während bei natürlichen Personen der Unternehmer als 
Selbstverantwortlicher meist bleiben muß. Schließlich sind hier ihre oft guten finanziellen Ver
hältnisse nicht maßgebend, sondern die meist wesentlich schlechteren der handelnden natür
lichen Personen. Man könnte dieser Frage beikommen durch eine strafrechtliche Verantwortung 
des Nutznießers beim Handeln zugunsten Dritter. Gerade dieses Problem ist im geltenden 
Recht unbefriedigend gelöst. Eine der wenigen guten und richtungweisenden Regelungen, die 
steuerstrafrechtliche Haftung nach § 418 Reichsabgabenordnung, ist Gegenstand zäher Angriffe, 
denen sie wohl eines Tages zum Opfer fallen wird. Bei den eigenhändigen Delikten ist man, 
wie Franzheim 148) dargelegt hat, inzwischen zu dem absurden Ergebnis gelangt, daß auch der 
unmittelbar handelnde Täter nicht mehr strafrechtlich zur Verantwortung gezogen werden 
kann. Wenn also ein guter Angestellter oder ein Steuerberater, welche die Wünsche ihres Herrn 
oder Auftraggebers kennen, Steuern hinterziehen, kann der Geschäftsherr nicht in Anspruch 
genommen werden, weil ihm eine Mitwisserschaft nicht nachzuweisen ist, der Angestellte oder 
der Steuerberater aber auch nicht, weil es bei den eigenhändigen Delikten keine strafbare 
mittelbare Täterschaft geben soll. 

Ganz allgemein wirkt sich gegen E;ine nachdrückliche Verfolgung der white-collar-crimes 
aus, daß die Strafverfolgungsbehörden so, wie unser Strafrecht aufgebaut ist, aus einem 
gesamten Verhalten nur punktuell einige Tatbestandsverwirklichungen herausgreifen können. 
Damit kann die ihrem Wesen nach komplexe und interdependente Kriminalität nicht bekämpft 
werden 149). Ein betrügerisches Verhalten ist eben etwas wesentlich anderes als ein Totschlag. 
Für die Kriminologie gilt besonders, was Mannheim für die Soziologie allgemein bemerkt: 

»Auf der Ebene begrifflicher Reinheit und der empirischen Exaktheit steht die wissenschaftliche 
Erforschung der (soziologischen) Phänomene auf einer ganz hohen Stufe. In der Technik der 
zusammenschauenden Beobachtung jedoch bewegt sich ein fähiger Journalist oder ein leitender 
Praktiker oft auf einem viel fortgeschritteneren Niveau der Fragestellung.« 

Wenn eines an dem Naturrecht richtig ist, dann die Meinung, daß der Jurist nicht dem Gesetz 
als einem bloßen Mittel, sondern dem Recht als einem höchsten Zweck verpflichtet ist. Daraus 
ergeben sich täglich Folgen. Sie bestehen nicht darin, daß der Richter aufgrund einer in Deutsch
land verbotenen Analogie bestraft, was nach Wortlaut und Sinn noch nicht strafbar gestellt ist, 
sondern daß er auf von ihm bemerkte lücken aufmerksam macht, damit sich hieraus ein 
Anstoß zur Verbesserung der gesetzlichen Vorschriften ergibt. 

147) Der Wille, die Kulisse der juristischen Person beiseite zu schieben, ist in Deutschland noch zu gering; siehe Serick, Rechts
form 1955; Spengler, Untergang 11, S. 78 ff; BGH II ZR 156/55 vom 29. 11. 56 in: Der Betriebsberater 1957, S. 53. 

14B) Franzheim, Teilnahme 1961. 
149) Mannheim, Mensch 1958, S. 196. 
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b) Verfahrensrecht 

Genauso wie das materielle Recht ist das Verfahrensrecht auf die unmittelbaren Gewalt
verbrechen abgestellt, welche durch die Ausführungshandlung, Tatbestandserfüllung, Rechts
widrigkeit und Schuld hilfreich anzeigen (indizieren), die aus sich selbst eine Entdeckung 
ermöglichen, die durch sich selbst den Verdacht begründen, der nach der deutschen Straf
prozeßordnung die Voraussetzung für ein strafrechtliches Einschreiten ist. Vergehen dieser Art 
eignen sich für die mündliche konzentrierte Hauptverhandlung und Beteiligung von Schöffen 
ohne besondere fachliche Eignung. Hier könnte es vielleicht möglich sein, die Ermittlungszeit 
zu begrenzen und dem Verteidiger bereits in einem frühen Zeitpunkt die Anwesenheit zu 
gestatten. 

All dies müßte bei den nicht augenscheinlich abstrakten mittelbaren Intelligenzdelikten 
ganz anders sein. Hier kann nichts entdeckt werden, hier bietet sich kein Verdacht an, hier kann 
nicht auf eine Anzeige gewartet werden. Hier muß nach den Verbrechen geforscht werden, wie 
das die Reichsabgabenordnung für Steuervergehen in § 201 vorschreibt, wie man es beim 
Landesverrat in anderer Weise durch die Strafbarkeit von Vorbereitungshandlungen und bei 
den Verfassungsschutzämtern durch eine vorbeugende Tätigkeit erreichen will, bei der Hehlerei 
durch die Vorschrift der Trödlerbücher und im übrigen durch eine allgemeine überwachende 
Tätigkeit der Kriminalpolizei. Die Ermittlungen brauchen oft Jahre (siehe Phrix-Prozeß); eine 
Beteiligung nicht sachverständiger Laien hat wenig Sinn; die Mündlichkeit wird in der Praxis 
durch die Gewalt der Tatsachen ausgeschaltet. Wenn der Verteidiger im Hummelsheim
ProzeßIW) dem Staatsanwalt vorwarf, er habe sich im Plädoyer mehr an die Aussagen im Vor
verfahren gehalten statt an diejenigen in der Hauptverhandlung, so ist diese Bemerkung zwar 
richtig; aber sie zeigt, daß es nicht immer möglich ist, in diesen Fällen das Ergebnis der Haupt
verhandlung zugrunde zu legen. Es fehlt eben an einem angemessenen Verfahrensrecht; die 
wenigen vernünftigen Ansätze sollen unter mißbräuchlicher Berufung auf die Rechtsstaatlich
keit beseitigt werden. 

Das Verfahrensrecht ist ein Werkzeug; welche Erfolge mit ihm zu erzielen sind, hängt nicht 
zuletzt von den Eignungen derer ab, die es bedienen. 

Daß, gemessen an der zu erfüllenden Aufgabe, vieles im argen liegt, ist bekannt. Staats
anwälte und Richter sind für Prozesse dieser Art weder genügend vorgebildet noch steht ihnen 
die erforderliche Apparatur zur Verfügung 151). Wer selbst einmal einen Kampf der Postkutsche 
der Justiz mit dem Düsenflugzeug des white-collar-criminals mitgemacht hat, weiß Bescheid; 
und wer es nicht miterlebt hat, dem kann mit wenigen Worten auch kein genügender Eindruck 
vermittelt werden. Das eben macht es so schwierig, Anteilnahme für die hier behandelte Frage 
zu erwecken. Ein bemerkenswertes Beispiel für die mangelnde wirtschaftliche Unterrichtung 
mancher Richter erlebte ich vor kurzem bei einem Landgericht. Ein Betrieb der Urproduktion 
war auf 56 Jahre verpachtet. Es ging nun darum, welcher Jahres-Pachtzins für den Betrieb 
äußerst tragbar war. In dem von drei Juristen(!) unterschriebenen Beweisbeschluß vom 
16. März 1960 (3 O. 66/59) heißt es wörtlich: »I. Es soll darüber Beweis erhoben werden, 
welcher Pachtzins im April/Mai (1) 1955 für den Kläger wirtschaftlich äußerst tragbar war.« 

Die Strafverfolgungsbehörden werden durch die kleine leicht wegzuarbeitende Kriminalität 
zu sehr in Anspruch genommen. Nicht genug damit, hat man ihnen auch noch höchst über
flüssigerweise die Materie der Ordnungswidrigkeiten aufgeladen, und zwar nicht, weil offen
kundige Mängel dies gebieterisch verlangten, sondern doktrinär um eines Prinzips willen. Wie 
schlechtes Geld gutes verdrängt, so saugt nun die kleine Kriminalität die Arbeitskraft ab, die 
für die große zur Verfügung stehen müßte. Eine schlechtere Lage, als sie in Deutschland in 
dieser Hinsicht geschaffen worden ist, läßt sich nicht leicht denken. 

Nach einem Vorschlag von H. Mayer 152) sollte man sogar die kriminellen Bagatellfälle ganz 
aus der Strafbarkeit herausnehmen. Vorbildlich wird auch hier das Steuerrecht mit den kleinen 
Zolldelikten den Anfang machen. 

150) FAZ 24. 1. 1961. 
151) Pompe, Tijdperk 1945, s. 167; Reiwald, Gesellschaft 1948; Peters, Strafprozeß 1952, S. 22 ff; Dreher, Strafe 1947, S. 118 ff. 
152) H. Mayer, Strafrecht 1938, s. 84. 
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Es wird auch erforderlich sein, Überlegungen darüber anzustellen, ob bei der Verteidigung 
einiges zu verbessern ist. Bedrückende Erfahrungen haben mir gezeigt, daß der einzelne ohne 
Verteidigung nicht zureichend geschützt ist. Sie ist so wichtig, daß Glaser durchaus zu Recht 
die »Geschichte des Strafprozesses die Geschichte der Verteidigung« genannt hat 153). Aber 
damit ist nicht gesagt, daß nicht auch das Unrecht davon Nutzen ziehen könnte. Auf die hier 
bestehenden schwachen Stellen hat Rechtsanwalt Lukimow 154) in einer ausgezeichneten Unter
suchung hingewiesen. Besondere Probleme ergeben sich aus der Taktik der white-collar
criminals, sich juristisch abzusichern. Es ist zu überlegen, ob Hausanwälten und wirtschaftlich 
abhängigen Verteidigern die vollen Verteidigerrechte zugestanden werden können. Der Stand 
als solcher müßte auch nachdrücklicher darauf dringen, daß die in Deutschland mehr und mehr 
um sich greifende Identifizierung des Verteidigers mit dem Angeklagten, die vor allem in 
Prominentenprozessen zu beobachten ist, wieder verschwindet. 

c) Für materielles und Verfahrensrecht dürfte zutreffen, was Mannheim bemerkt 155): 

»Solange die großen Gefahren, die von diesem Typ des antisozialen Verhaltens drohen, nicht 
erkannt sind, solange Gesetzgeber und Strafverfolgungsbeamte keine angemessenen Sondermaß
nahmen gegen die white-collar-criminals ergreifen, ist es unsinnig zu erwarten, daß die Straf
verfolgung gegen diese ebenso erfolgreich ist, wie gegen die kleinen Diebe und andere kleine Fische.« 

Die Betroffenen und Geschädigten werden nicht allzu lange auf die Einsicht der Juristen warten. 
Wie sie bereits im Zivilrecht in die Schiedsgerichtsbarkeit geflüchtet sind 156), obwohl auch diese 
ihre großen Mängel hat, schicken sie sich jetzt im Strafrecht an, zur Selbsthilfe zu greifen. 

Das hat sich in einem Fall offenbart, über den vor einiger Zeit der BGH zu entscheiden 
hatte 157). Es ging um folgenden Sachverhalt: Im Frachtgeschäft herrscht ein ruinöser Wett
bewerb. Durch strafrechtlich geschützte Mindestpreise soll er erträglich gehalten werden. 
Spediteuren und Frachtführern genügte aber das Strafmaß von 50000,- DM nicht, auch scheinen 
sie kein rechtes Vertrauen in eine zügige Strafverfolgung gehabt zu haben. Sie haben sich 
nämlich zu einer vereinsähnlichen Gemeinschaft zusammengeschlossen und vereinbart, daß bei 
Verstößen gegen die Mindestfrachtsätze eine Konventionalstrafe in unbeschränkter Höhe ver
hängt werden kann und daß hiergegen nur die Anrufung eines Schiedsgerichts möglich ist, 
dessen Vorsitzender die Befähigung zum Richteramt haben muß. 

In einem Fall hat das OlG Düsseldorf einen Strafbescheid wegen unzulässiger Anmaßung 
der Strafgewalt aufgehoben. In dem angeführten Urteil hat der BGH ihn für zulässig erklärt. 

Es kann dahingestellt bleiben, welche der bei den Entscheidungen richtig ist. Hier kommt es 
nur darauf an, daß die Betroffenen den staatlichen Rechtsschutz materiell und verfahrensmäßig 
als ungenügend empfinden und eine eigene defense sodale eingerichtet haben. 

Es ist erstaunlich, daß dieser Vorgang bei den Strafrechtlern anscheinend kaum Beachtung 
gefunden hat 158). 

Teil C: 

WHITE-COllAR-CRIMES UND STRAFRECHTSREFORM 

Zieht man aus alledem das Fazit, so bleibt nur festzustellen, daß z. Z. von einer wirksamen 
Bekämpfung der white-collar-crimes keine Rede sein kann. 

Was bringt die Reform des Strafgesetzbuches? 

I. Allgemeine Bemerkungen 

1. An dem gemessen, was die Reform bringen müßte, nämlich: praktikable Tatbestände, mit 
denen die white-collar-criminals auch forensisch zu erfassen wären und ein Verfahrensrecht, das 

153) Glaser, Handbuch 1885 11, 5.223. 
154) lukanow, Mißbrauch 1953. 
155) Mannheim, Criminal 1946, S. 129. 
156) Richter, Mensch 1953 über die Wandlungen im Recht. 
157) BGH 4. 10. 1956 I1 R 121/55 JZtg. 1957, s. 122; Terstegen, Unlauterer Wettbewerb 1958, S. 30. 
L;8) siehe aber Meyer-Cording, Vereinsstrafe 1959, S. 649. . 



von diesem Typ Verbrecher nicht so leicht mißbraucht und überspielt werden könnte, stellen die 
bisherigen Vorschläge bisher nur sehr wenig in Aussicht; sicher scheinen nur einige Verschlechte
rungen zu sein. Wenn die dickbändigen Erörterungen zeigten, daß man die Wirklichkeit gesehen 
und die Besonderheiten, welche diese Delikte verlangen, erkannt hätte, sich aber dann aus höheren 
Erwägungen gegen eine Berücksichtigung entschieden hätte, so müßte und könnte man sich damit 
abfinden. Diesen Eindruck kann man aber, von wenigen Ausnahmen abgesehen (besonders ist hier 
die Bundesrichterin Koffka zu nennen), nicht haben. 

Auch von einer grundsätzlichen Änderung in der Ausbildung und einer zweckentsprechenden 
Ausstattung ist noch kaum die Rede gewesen. In den Sitzungen der Großen Strafrechtskommission 
hat zwar der eine oder der andere gelegentlich angedeutet, daß alle die schönen Gedanken, die 
dort formuliert wurden, nur verwirklicht werden können, wenn gewisse tatsächliche Voraussetzungen 
erfüllt sind. Aber die Niederschriften erwecken nicht den Eindruck, daß den Erfordernissen der 
Realisierbarkeit und Praktikabilität allzu große Aufmerksamkeit geschenkt worden ist. 

2. Das Verfahrensrecht steht zur Gesamtreform noch nicht an, obwohl von nicht wenigen Seiten 
bemerkt worden ist, daß dessen Reform eigentlich dringender sei, als die des materiellen Rechts. 
Wahrscheinlich braucht dies nicht bedauert zu werden, denn aus der Richtung, in die z. Z. das 
Pendel weit ausschlägt, wäre kaum ein Verfahrensrecht zu erwarten, das die Verfolgung der white
collar-crimes erleichtern würde. 

11. Materielles Recht 

Eine Abkehr von der alleinigen Einstellung auf die unmittelbaren und konkreten Gewalt
verbrechen hat nicht stattgefunden. 

1. Immerhin sind einige Verbesserungen zu verzeichnen. 

a) Zunächst ist anzuerkennen, daß in § 14 des Entwurfs der Versuch gemacht worden ist, das 
Handeln für einen anderen besser zu erfassen. Die Ausschließung der gewillkürten Vertreter 
nimmt allerdings dieser Vorschrift viel von ihrer praktischen Brauchbarkeit. Die dafür gegebene 
Begründung 159) kann m. E. nicht überzeugen. Die Beschränkung ist um so mehr zu bedauern, 
als durch eine richtige Fassung des § 14 das Problem der Strafbarkeit der juristischen Personen 
hätte gelöst werden können. Dieses Thema ist zweimal besonders breit behandelt worden: 
auf dem 40. Deutschen Juristentag in Hamburg 160) und in der Großen Strafrechtskommission 161). 

Beide Erörterungen müssen den, der die Sachlage kennt, enttäuschen. Daß ein auf die natür
liche Person eigens zugeschnittenes Schuldstrafrecht auf juristische Personen nicht anwendbar 
ist, konnte man ohne viel Worte wissen; auch hier gab die Definition das her, was man vorher 
in sie hineingelegt hatte. Zu klären war, 
ob Anlaß besteht, bei großen und unübersichtlichen Verhältnissen besondere Vorkehrungen 
dafür zu treffen, daß die letztlich verantwortliche natürliche Person festgestellt werden kann, 
und 
ob Maßnahmen gegen diese allein genügen, oder 
ob noch in irgendeiner Form gegen den Nutznießer vorgegangen werden muß. 
Zu keiner der bei den Fragen ist es zu parlamentsreifen Empfehlungen gekommen. 

b) Anzuführen ist weiter die allgemeine Möglichkeit des Berufsverbots in § 101, obwohl man 
schon jetzt annehmen darf, daß es nicht allzu oft verhängt wird und sich dann recht ungleich
mäßig auswirken wird. Jedenfalls spielt es für die Bekämpfung der white-collar-crimes kaum 
eine Rolle. 

c) Einen Fortschritt könnten die Regeln über den Verfall (§ 109) bringen, soweit es um den 
nicht rechtmäßigen Gewinn geht 162). Wie allerdings der Gewinn in größeren Verhältnissen 

159) Entwurf 1960, s. 120. 
180) Verhandlungen 1954. 
161) Große Strafrechtskommission 1954-58, Juristische Person; Große Strafrechtskommission 1954-58, Organhaftung; Entwurf 1960, 

S. 119 ff. 
162) Große Strafrechtskommission 1954-58, Verfall Einziehung; Entwurf 1960, S. 163 und 227 ff. 
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ermittelt werden soll, wird dem Kenner unerfindlich sein. Wie immer wird es leicht sein bei 
den übersichtlichen Verhältnissen der kleinen Leute; bei den großen wird diese Bestimmung 
ein »Schlag ins Wasser« sein. Das gilt um so mehr, als gegen die sachverständigen Ausführungen 
der Bundesrichterin Koffka der mittelbare Vorteil nicht einbezogen worden ist 163). 

d) § 270 enthält den zaghaften Versuch, dem Unwesen der Preisabsprachen bei Vergaben 
entgegenzutreten 164). Bemerkenswerterweise ist sofort dagegen ein energischer Widerspruch 
vorgetragen worden 165). 

2. Verschlechterungen 

a) Als erstes wäre das abstrakte und generelle Bekenntnis zum Schuldprinzip in § 60 zu 
nennen. Dies auszusprechen ist nicht ohne Wagnis; denn der Schuldgrundsatz hat bereits den 
Rang eines religiösen Dogmas erreicht, und wer dagegen zu sprechen wagt, hat nicht nur eine 
andere Ansicht, sondern ist ein Ketzer 166). 

Gleichwohl sollen einige Bedenken vorgebracht werden. 
Man kann sich durchaus auf den Standpunkt der Bibel stellen, daß »der Mensch sieht, was 

vor Augen ist, der Herr aber sieht das Herz an« (1. Samuelis, Kapitel 16, Vers 7) und diese 
Stelle dahin auslegen, daß die positive Feststellung einer »Schuld« Gott allein vorbehalten ist. 

Man kann auch sehr bezweifeln, ob unser Prozeßrecht überhaupt geeignet ist, so etwas wie 
eine persönliche Schuld festzustellen 167). 

Schließlich ist es schon methodisch verdächtig, die Vielfältigkeit des Lebens mit einem 
einzigen Prinzip meistern zu wollen. Das Prokrustesbett ist auch hier nicht die beste Lagerstätte. 
So wird denn dieses »Bekenntnis« von ausländischen Kritikern, deren Rechtsstaatlichkeit nicht 
bezweifelt werden kann, als recht bedenklich angesehen 168). Schließlich ist auch ein Schuld
spruch dieser Art stets in Gefahr, ideologisch zu verhärten 169). 

Immerhin kann ein objektiviertes Schuldprinzip angemessen für solche Verhalten sein, 
deren Unwert bereits allgemein einsichtig ist, bei der der Strafrichter also dieses allgemeine 
Unwerturteil nur zu vollziehen braucht. Hier kann bei der Vornahme tatbestandsmäßiger 
Handlungen die Schuld bis zum Nachweis des Gegenteils vorausgesetzt werden. Das allgemein 
formulierte Schuldprinzip ist in diesen Fällen praktisch dann nichts anderes als ein negatives 
Prinzip, das erlaubt, das Fehlen der Schuld zu berücksichtigen. Ganz anders ist es in den Fällen, in 
denen durch das Strafrecht die Rechtsüberzeugung erst gebildet und gefestigt werden soll. Hier 
kann es an der »Schuld« im Sinne persönlicher Vorwerfbarkeit oft ganz oder teilweise fehlen. 

Wenn selbst städtische Kämmerer mit Billigung von Stadtvertretungen des Preisstopps 
wegen Schwarzgeschäfte über Grundstücke abschlossen und Grunderwerbsteuer hinterzogen 
haben, konnte man dem Privaten kaum noch einen Vorwurf machen. 

Dadurch können aber asoziale Verhalten gefährlich allgemein, ja fast epidemisch, werden. 
Gerade je geringer die Schuld ist, um so nachdrücklicher muß die gesellschaftliche Reaktion 
sein. Diese besteht in der Zufügung eines übe'ls, einer sog. »Strafe«, die durchaus nicht nur 
eine einzige Bedeutung zu haben braucht. 

Fälle, an die hier gedacht ist, gibt es immer; besonders häufig treten sie aber in Zeiten eines 
gesellschaftlichen Umbruchs auf. Das gilt besonders für unsere Zeit, von der Soziologen 
behaupten, daß sich jetzt der größte Umbruch seit der Eiszeit vollziehe 170). Gleich damit läuft 
der übergang aus der liberalen Gesellschaft des 19. Jahrhunderts in die sozial-rechtsstaatliche 
des 20. Jahrhunderts. 

In dieser Lage ist das Strafrecht eines der wichtigen Mittel, das neue Gesellschaftsbewußt
sein überhaupt erst zu bilden und den entgegenstehenden natürlichen Egoismus zu über-

163) Große Strafrechtskommission 1954-58, Verfall; Entwurf 1960, S. 227. 
164) Entwurf 1960, S. 412 ff. 
165) Pinder, Strafrechtsschutz 1960. 
166) Da das Schuldprinzip mit der Rechtsstaatlichkeit begründet wird, ist diese das tragende Prinzip. Es zeigt sich die Tendenz, 

die Rechtsstaatlichkeit für eigensüchtige Zwecke zu mißbrauchen; Wittneben, Vorrang 1960; Salzwedel, Rechtsstaat 1960; 
Lange, Rechtsstaat 1952, S. 73. 

167) Schmidt, Der Angeklagte 1960, S. 76. 
168) Van Bemmelen 1958. 
169) earl Schmitt, Nomos 1950; Weischedel, Recht 1956. 
170) Gehlen, Urmensch 1956 u. Freyer, Theorie 1956. 
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winden 171). Eine solche Aufgabe mag den von Natur aus konservativen und positivistischen 
Juristen neu und unangenehm sein. Aber wenn sie nicht fortfahren wollen, vor der Zeit zu 
versagen, wie sie beim Arbeitsrecht und beim Bodenrecht versagt haben 172), werden sie sich 
dieser Aufgabe nicht entziehen können. Darin liegt, wie es Spengler 173) schon früh erkannt 
hat, aber auch ihre große Chance. Das Ganze läuft auf eine Zweispurigkeit der defense sociale 
hinaus. Es dürfte nützlich sein, diese Fragen unter diesem Gesichtspunkt zu durchdenken 174). 

b) Störend ist der Wegfall des § 27 c StGB, für den die Vorschriften über den Verfall und § 109 
keinen ausreichenden Ersatz bieten, zumal dort der mittelbare Vorteil nicht erfaßt wird. 

c) Zu beanstanden ist weiter der Wegfall der Funktion, die bisher § 20 a StGB erfüllen sollte, 
obwohl dieser bis heute gegen die white-collar-criminals ebensowenig zum Zuge gekommen 
ist wie gegen andere Verbrecher. Sobald aber Gesetzgeber und Strafverfolgungsbeamte über 
die Gefährlichkeit der white-collar-criminals besser unterrichtet worden wären, ,hätte man 
vielleicht einiges davon erwarten können. Gegen die white-collar-criminals wäre er besonders 
angebracht 175). Die Verweisung auf die verklausulierten Einzeltatbestände, wie z. B. in § 254 
Abs. 3, ist unzureichend und trägt vor allem der sich aus der Natur des Betrugsdelikts ergeben
den geringen Resozialisierbarkeit der Täter 176) keine Rechnung. 

d) In § 51 ist - eingestandenermaßen unbesehen 177) - das skandinavische Tagesbußensystem 
übernommen worden, jedoch mit einer typisch deutschen Abwandlung. In Skandinavien ist 
dieses Prinzip nämlich durch viele Ausnahmen durchlöchert, weil man in diesen wirklichkeits
näheren Ländern weiß, daß das Leben nicht mit Ideologien zu meistern ist. Bei der Kommission 
wurde ohne nähere Unterrichtung nur vom Prinzip her bemerkt, daß solche Zweispurigkeit für 
Deutschland natürlich unerträglich sei, daß vielmehr das Prinzip unbedingt gelten müsse. 

Für die white-collar-criminals ist dieses System wegen der geringen Höchstbeträge unzu
reichend und wegen der Feststellungsschwierigkeiten unpraktikabel. Es würde kaum eine 
angemessene Straffestsetzung geben, die nicht in der Revision aufgehoben würde. Auch hier 
wird sich das alte Spiel wiederholen: die kleinen Täter werden von der ganzen Schwere des 
Gesetzes getroffen, und die großen kommen ganz oder mit einem Trinkgeld davon. 

e) Beim Betrug (§ 252) ist eine Verbesserung etwa im Sinne des § 396 Reichsabgabenordnung 
noch nicht einmal versucht worden; fast möchte man sagen, daß die ungenügende bisherige 
Formulierung noch verschärft ist. 

f) Anstatt den in § 259 StGB als Hehlerei gegebenen Ansatzpunkt auszubauen, ist der Hehlerei
tatbestand durch den Wegfall der Vermutung im neuen § 286 noch verschlechtert worden. Auch 
hier sind die Bedenken hinsichtlich der Praktikabilität beiseite geschoben worden 178). Damit 
soll nicht gesagt sein, daß gerade diese Vermutung hätte beibehalten werden müssen, wenn 
etwas Besseres gefunden worden wäre. 

Teil D: 

ANREGUNGEN 

Das Ergebnis nach dem Gesagten ist, daß weder jetzt noch in naher Zukunft die white-collar
crimes wirksam bekämpft werden können. 

Da die letzte und wichtigste Ursache dafür darin liegt, daß die gesetzgeberisch und straf
verfolgend zum Handeln Berufenen die Lebenswirklichkeit, die gesellschaftliche und private Gefähr
lichkeit und die kriminalistischen Eigenarten dieser sozialwidrigen Verhalten nicht kennen, ist eine 

171) H. Mayer, Strafrecht 1958, S. 26; Dreher, Strafe 1947, S. 118 ff. 
172) Würtenberger, Geistige Situation 1957. 
173) Spengler, Untergang II S. 95: »Unter Berufung auf Sohm. Ein rechtstheoretisches Durchdenken der Grundwerte unseres 

wi rkl ichen Lebens hat noch nicht angefangen. Die großen Künste liegen h inter uns, die Rechtswissenschaft I iegt vor uns. « 

174) Dombois, Mensch. 
175) Reiwald, Gesellschaft 1948. 
176) v. Hentig, Betrug 1957, S. 155. 
177) Große Strafrechtskommission, Tagesbußensystem, S. 159. 
178) Entwurf 1960, S. 425. 
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Änderung nur dann zu erwarten, wenn diese Kenntnis verbessert wird. Auch das allein würde noch 
nichts nützen, wenn nicht die Öffentlichkeit ebenfalls davon überzeugt werden kann, daß gegen 
die white-collar-criminals tatkräftig vorgegangen werden muß. 

Beides wird nicht einfach zu erreichen sein, zumal selbst die, welche sich mit diesem Typ schon 
befaßt haben, weit davon entfernt sind, eine vollständige Übersicht und klare Einsicht zu haben. 
Auch die vorstehenden Ausführungen erheben keinen Anspruch, davon eine Ausnahme zu machen. 
Für jede Beobachtung, jede Deutung und jede Ansicht wird die ausdrückliche Bereitschaft versichert, 
sich berichtigen zu lassen. 

Sollte die Aufgabe trotz ihrer Schwierigkeit und Langwierigkeit in Angriff genommen werden, 
so würde sie etwa folgende Einzelaufgaben umfassen müssen: 

1. Sich gegenseitig bedingend: Sammlung einschlägiger Fälle und Erarbeitung eines Erhebungs
Systems, das die gleichmäßige Feststellung und Fixierung der erheblichen Tatumstände 
sicherstellt. 

2. Auswertung des so gewonnenen Materials zu einer Phänomenologie der white-collar-crimes 
und white-collar-criminals. 

3. Erarbeitung einer genaueren Beschreibung der Wesensmerkmale der white-collar-crimes und 
white-collar-criminals. 

4. Prüfung, wie die defense sodale gegen die white-collar-crimes zu gestalten und dabei die 
Aufspaltung in Fachbereiche (z. B. Zivilrecht und Strafrecht) zu überwinden ist. Gerade weil die 
white-collar-criminals stets darauf aus sind, die gesetzlichen Regelungen auszunutzen oder zu 
umgehen oder straf- und risikolos zu verletzen, verspricht nur eine kombinierte Anwendung 
moralischer, zivilrechtlicher und strafrechtlicher Maßnahmen Erfolg. 
Strafrechtlich müßte es zu praktikablen Tatbeständen und zu einem wirksamen Verfahrens
recht kommen. 

5. Entwicklung von Möglichkeiten, die Öffentlichkeit mit dem Fragenbereich vertraut zu machen. 
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Die Verkehrsdelikte in Kriminologie, Strafrecht und Strafverfahren 

Amtsgerichtsrat Dr. Middendorff, Freiburg/Br. 

Einleitung 

An der Zusammensetzung des Wortes »Verkehrsstrafrecht« lassen sich schon einige der 
Schwierigkeiten, Spannungen und Widersprüche ablesen, die mit diesem Begriff verbunden sind 
und mit denen der Praktiker heute fertig werden muß. »Verkehr« weist auf eine Massenerscheinung 
hin, auf das Phänomen unseres Jahrhunderts: auf die Entwicklung der Naturwissenschaften und der 
Technik, während sich auf der anderen Seite das »Strafrecht« mit dem Individuum beschäftigt, das 
durch zahlreiche Persönlichkeitsrechte gewissenhaft geschützt wird; die Rechtswissenschaft muß 
angeblich Rechtsphilosophie sein und betrachtet sich als einen Teil der Geisteswissenschaften 1). 

Kein geringerer als der heutige Landesbischof Lilje, der 1928 Studentenpfarrer an einer 
Technischen Hochschule war, hat in seinem in damaliger Zeit erschienenen Buch »Das technische 
Zeitalter« von der »eisernen Wirklichkeit des technischen Zeitalters« gesprochen. Lilje wandte sich 
gleichzeitig einerseits gegen die romantische Fehldeutung vergangener Zeiten als glücklichere 
Zeiten im Gegensatz zu der durch Technik verdorbenen Gegenwart und andererseits gegen eine 
idealistische Fehldeutung im Sinne der Allbeglückung durch die Technik 2). 

Viele Angehörige unserer geistigen Führungsschicht wollen es heute einfach nicht wahrhaben, 
daß wir im 20. Jahrhundert leben: Man hört bis Bach, liest bis Stifter, empfindet bis Rilke, philo
sophiert bis Kant, findet Amerika barbarisch und die Technik abscheulich. Ein führender Gelehrter 
erzählte kürzlich mit Stolz, sein ältester Sohn, ebenfalls schon eine Zierde der Wissenschaft, wolle 
niemals ein Motorfahrzeug führen, da diese profane Tätigkeit seine innere Konzentration störe. 
Karl Korn hat diese und ähnliche Haltungen einmal sehr richtig »das innere Biedermeier der 
deutschen Seele« genannt. 

Es gibt natürlich die Möglichkeit, die im Zusammenhang mit der Entwicklung der Technik 
entstandenen Verkehrsprobleme dadurch zu lösen, daß man die Entwicklung des Verkehrs in 
rigoroser Weise abstoppt. In einem Land Europas, dessen Lebensstandard sehr niedrig ist, hat man 
auf dem Wege über den Importzoll beispielsweise den Preis eines Volkswagens auf - umgerechnet
etwa 10000,- DM festgesetzt, so daß im wesentlichen nur Angehörige der kleinen Funktionärs
schicht sich einen Wagen leisten können. Die Landstraßen sind infolgedessen ständig leer, Verkehrs
gerichte sind überflüssig. 

Derartige Lösungen sind bei uns selbstverständlich nicht möglich; alle Beteiligten und 
Verantwortlichen sind sich jedoch darüber einig, daß etwas, ja, daß viel geschehen muß, um die bei 
uns entstandenen Verkehrsprobleme zu lösen. Ober die Wege auf dieses Ziel hin sind allerdings 
die Meinungen geteilt. 

Bei den Darmstädter Gesprächen im Jahre 1952 wurde gesagt, Europa sei der Erdteil, »der nun 
den technischen Menschen erschaffen muß, wie einst den Heiligen und den Humanisten« 3). 

Von den katholischen Philosophen und Theologen haben sich einige besonders eingehend mit 
den Problemen unserer Zeit, die mit der Entwicklung der Technik zusammenhängen, beschäftigt. 
Romano Cuardini hält es in seinem Buch »Das Ende der Neuzeit« für unumgänglich, daß ent-

1) Henning, Der Maßstab des Rechts, Münster 1961, S. 23i siehe auch Bauer, Kriminologie, Strafrechtswissenschaft und -pflege, 
Recht der Jugend, 1960, S. 113 ff. 

2) Dessauer, Streit um die Technik, Freiburg/Br. 1959, S. 36 und 42. 
3) Muthesius, Der letzte Fußgänger oder die Verwandlung unserer Welt, München 1960, S. 61. 
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sprechend dem Anwachsen der Massenprobleme die Persönlichkeits- und Kulturwerte des Indivi
duums eingeschränkt werden müssen, und daß der einzelne sich mehr als bisher in die Gemeinschaft 
einordnet 4). Der positive Sinn dieser Beschränkung und dieser Einordnung liegt nach Guardini darin, 
daß es zu einer Sammlung der Kräfte und zu einer Einheit der Leistung kommt. Die Größe des zu 
leistenden Werkes rechtfertigt eine gewisse Beschränkung der individuellen Initiative. »Von hier 
aus müssen wohl auch die so viel beredeten demokratischen Werte umgedacht werden. Jeder 
empfindet die tiefe Krise, in welche sie gekommen sind. Die Krise stammt daher, daß jene Werte 
ihre geschichtliche Prägung in der Atmosphäre der Persönlichkeitskultur empfangen haben. Sie 
drücken den Anspruch der vielen aus, jeder von ihnen müsse zur Persönlichkeit werden können. 
Eben damit setzen sie aber die relativ kleine Zahl voraus« (S. 82). 

Schäl/gen verlangt vom Standpunkt der katholischen Moraltheologie aus eine »Humanisierung 
der Technik« und weist auf eine »Phasenverschiebung« zwischen technischem Fortschritt und der 
weit zurückgebliebenen organisatorischen Bewältigung eben dieses Fortschrittes hin. Ein Ausgleich 
der sich oft widerstreitenden Interessen muß auf einer mittleren Linie gefunden werden. Es ist not
wendig, ein neues Verkehrsethos auf der Grundlage solidarischer Mitverantwortung zu entwickeln 5). 

Guardini spricht in ähnlichem Zusammenhang von der Notwendigkeit einer »Kameradschaft« (S. 39). 
Oessauer betont, Technik bedeute soziale Bindung in Wechselwirkung, und die Technik erfordere 
ein doppeltes Maß von persönlichem, sozialem Verantwortungsgefühl (S. 39). 

Auf das juristische Gebiet übertragen, bedeuten diese Äußerungen, daß eine Einschränkung 
der bisher extensiv ausgelegten Grundrechte des einzelnen zum Nutzen aller erforderlich ist. Auch 
der einzelne, dessen Grundrechte eingeschränkt werden, hat den Nutzen davon, denn der heutige 
Täter kann morgen das Opfer eines Verkehrsdeliktes werden, und wer heute Opfer ist, ist morgen 
vielleicht schon Täter. Man kann das Problem auch so ausdrücken, daß das Grundrecht des 
einzelnen auf Erhaltung und Schutz seines Lebens und seiner Gesundheit heute eine Einschränkung 
der Rechte aller in bezug auf eine allzu freie Betätigung im Straßenverkehr und in bezug auf die 
sich daraus ergebenden Folgen erfordert (Henning, S. 101 ff.). 

Die ideologisch bestimmte und auf das Individuum ausgerichtete Strafrechtswissenschaft hat 
bis heute noch keine wirklich entscheidenden Folgerungen aus der bestehenden Situation im 
Straßenverkehr und den Mängeln der Justiz gezogen. Schiller meinte zu seiner Zeit schon, der 
Rechtsgelehrte fühle sich abgeschnitten, herausgerissen aus dem Zusammenhang der Dinge, weil 
er es unterlassen habe, seine Tätigkeit an das große Ganze der Welt anzuschließen (Bauer a. a. O. 
S.115). In ähnlicher Weise läßt sich heute sagen, daß sich die Probleme nicht mehr mit den her
kömmlichen Mitteln des Strafrechts, insbesondere der Berufung auf die herkömmliche Wert
philosophie (Strafrecht ist ein Stück angewandter Wertphilosophie: Sax), lösen lassen, schon deshalb 
nicht, weil heute weithin keine einheitlichen Wertvorstellungen mehr vorhanden sind. 

In dieser Lage sind andere Wissenschaften zur Hilfe berufen: insbesondere können die Krimi
nologie und die Soziologie mit Hilfe der Ergebnisse ihrer empirischen Forschungen Grundlagen 
für die Gesetzgebung liefern, wie dies z. B. in den USA schon sehr lange der Fall ist. Allerdings ist 
hierbei die Einschränkung zu machen, daß auch die Soziologen und Kriminologen in den USA 
zuweilen großen Schwierigkeiten ausgesetzt sind, nämlich dann, wenn die Ergebnisse ihrer 
empirischen Untersuchungen im Gegensatz zu den Auffassungen und Meinungen anderer Fachleute 
wie auch der Öffentlichkeit stehen, weil Fachleute wie Öffentlichkeit oft mit großer Selbstverständ
lichkeit von traditionellen Vorstellungen ausgehen, die ebenso alt wie wissenschaftlich unhaltbar 
sind. Die moderne Soziologie und Kriminologie verlangen deshalb immer gebieterischer, man 
müsse zuerst eine Bestandsaufnahme der sozialen Gegebenheiten vornehmen und dann erst daraus 
die notwendigen Folgerungen ziehen, und nicht, wie bisher üblich, umgekehrt verfahren, nämlich 
Normen zu geben, von denen man gar nicht weiß, wie sie wirken und welche Erfolge oder. Miß
erfolge sie mit sich bringen werden. »Der normative Gesichtspunkt, die Sorge um das, was "recht" 
sei, ist gewiß nicht grundsätzlich abzulehnen. Nur stützt sich diese Sorge meistens nicht auf eine 
Wissenschaft von den gesellschaftlichen Gegebenheiten, sondern beruht allzu oft auf bloßen 
Erwägungen apriori oder auf bloßer Ideenanalyse und trägt in Wahrheit dazu bei, daß wir das 

4) Basel 1950, s. 79 und 76. 
5) Aktuelle Moralprobleme, Düsseldorf 1955, 55. 367, 368, 370, 375. 
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eigentliche Problem verkennen: daß nämlich die sozialen Tatsachen eine Wirklichkeit bilden, die 
es zu erkennen und zu verstehen gilt, ehe man Gesetze über sie erläßt« 6). 

Gerade auf dem Gebiet des Strafrechts liegt die Gefahr ideologisch begründeter, lebensferner 
Entscheidungen besonders nahe, da in diesem Bereich immer schon starke irrationale Kräfte vor
herrschend waren und empirische Untersuchungen fast ganz fehlen. Dieser ganz unbefriedigende 
Zustand bringt es mit sich, daß wir in vielen lebenswichtigen und zentralen Fragen fast ausschließ
lich auf Vermutungen und Spekulationen angewiesen sind. Wir wissen z. B. trotz jahrzehntelanger 
praktischer Anwendung der Freiheitsstrafe bis heute nicht sicher, wie eine derartige Strafe auf einen 
bestimmten Täter wirken wird, welchen Erfolg oder Mißerfolg überhaupt Freiheitsstrafen haben. 
Professor Grünhut, Oxford, stellte 1959 ganz allgemein fest, die Hauptschwierigkeit in Strafrecht 
und Kriminologie liege darin, daß man keine beweiskräftigen Unterlagen über den Erfolg oder 
Mißerfolg bestimmter Behandlungsmethoden habe; und in einem 1960 erschienenen Bericht des 
Europarates über die Jugendkriminalität heißt es entsprechend: »Bis heute sind viel zu viel wichtige 
soziale Entscheidungen gefällt worden, bei denen man weder zurück noch vorwärts blickte. Jeden 
Tag sind Richter gezwungen, Urteile zu erlassen, und sie wissen dabei nicht, ob ähnliche Entschei
dungen in der Vergangenheit gute oder schlechte Folgen gehabt haben: in mehr als einer Beziehung 
ist die Justiz blind gewesen« (Wootton). 

Ich bekenne ohne Scheu, zu den Menschen zu gehören, denen ein deutscher Rechtsphilosoph 
vor einigen Jahren vorwarf, »Sammler soziologischen Ungeziefers« zu sein 7), und zwar deshalb, 
weil ich glaube, daß wir nur auf dem Wege der empirischen Forschung und der Verwendung ihrer 
Ergebnisse für die Praxis zu befri~digenden Lösungen kommen können. 

Statistisches 

Es ist bekannt, in welchem Umfang die Motorisierung bei uns in den letzten Jahren fort
geschritten ist. So hat sich z. B. der Bestand an PKW in der Bundesrepublik Deutschland von 1950 
bis 1960 auf 4,3 Millionen verachtfacht. Ende 1960 waren mehr als 10 Millionen Motorfahrzeuge im 
Verkehr. 

Die Zahl der Straßenverkehrsunfälle ist in den letzten Jahren bei uns noch schneller als die 
Motorisierung angestiegen. Das Statistische Jahrbuch der Bundesrepublik Deutschland nennt für die 
Bundesrepublik folgende Zahlen: 

Straßenverkehrsunfälle 1957 1958 1959 

mit Personenschaden ..... 286659 284609 314652 
dabei Getötete ...... 12687 11 927 13536 
dabei Verletzte ...... 360421 358044 404262 

mit Sachschaden ......... 357667 430844 490263 

Die Zahl der Verurteilungen hat sich nicht entsprechend erhöht, sie ist im Jahr 1958 sogar 
gefallen. Nach den Angaben des Statistischen Bundesamtes wurden 1954 wegen Vergehen im 
Straßenverkehr 162847 Erwachsene verurteilt; 1955 waren es 185565,1956 194110, 1957 201057 
und 1958 178863. Die Kriminalitätsziffer, d. h. die Zahl der auf 100000 der erwachsenen Bevölke
rung Verurteilten betrug 1954486,2,1955 548,8,1956565,8,1957 586,2 und 1958 514,6. 

Die Belastung der Justiz durch die Verkehrsstrafsachen ist sehr erheblich. Rund 40% der Amts
richter in Nordrhein-Westfalen, die Strafsachen bearbeiten, sind mit Verkehrsstrafsachen beschäftigt. 
Hierzu kommen noch die Richter der 19 Landgerichte und 3 Oberlandesgerichte, die über die 
Berufungen und Revisionen in Verkehrsstrafsachen entscheiden, sowie die entsprechende Zahl von 
Staatsanwälten. Wimmer sagt in einem Aufsatz »Alarmierende Zahlen« (DAR, 1958, S. 313 ff.) hierzu: 
»Kann es überhaupt dabei bleiben, daß über 900000 Verkehrsstrafsachen im Jahr in Nordrhein
Westfalen an die Justiz kommen, mit denen 40% der Strafamtsrichter beschäftigt werden; kommt 
es ernsthaft in Betracht, die Zahl der Verkehrsrichter bei sicherlich ansteigenden Sachzahlen immer 
weiter zu erhöhen? Kann es weiter hingenommen werden, daß 71000 sonstigen Verurteilten im 
Jahr eine fast zehnfache Anzahl von Verkehrsverurteilungen gegenüberstehen? Was ist von einem 

6) Cuvillier, Kurzer Abriß der soziologischen Denkweise, Probleme und Methoden, Stuttgart 1960, S. 5. 
7) Emge, Ober das Verhältnis von »Normativem Rechtsdenken« zur »Lebenswirklichkeit«, Wiesbaden 1956, S.14. 
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"strafen" zu halten, dessen Akzente derart verschoben sind? .. Daß der Gesetzgeber dringend 
Abhilfe schaffen muß, kann mithin nicht zweifelhaft sein. Es geht um das Wie.« 

In einem Vergleich mit den Zahlen für andere Länder zeigt Wimmer, daß die Bundesrepublik 
Deutschland mit der Gesamtzahl der Getöteten und Verletzten an der Spitze steht. 

Zahl der Getöteten und Verletzten auf 10000 Kraftfahrzeuge 

Getötete Verletzte 

Bundesrepublik .......... 25 + 714 739 
Niederlande ............ 26 + 582 608 
Schweiz ................ 17 + 462 479 
Großbritannien .......... 8 + 379 387 
Dänemark .............. 12 + 339 351 
USA ................... 6 + 215 221 
Schweden .............. 8 + 167 175 8) 

Wimmer kommt zu dem Ergebnis, an den deutschen Kraftfahrer müßten wegen unserer viel
fältig ungünstigeren Verhältnisse höhere Anforderungen gestellt werden; er müsse mehr Einschrän
kungen in Kauf nehmen und mehr Selbstbeschränkung üben. »Es wäre geradezu verbrecherisch, 
unter Berufung auf die ungünstigeren Gegebenheiten bei uns höhere Verkehrsopferzahlen hinzu
nehmen, wenn sie gesenkt werden können durch eine zumutbare Straffung der Verkehrsdisziplin, 
des Verkehrsrechts und des Verkehrsstrafverfahrens, ohne den Sinn des schnellen motorisierten 
Straßenverkehrs in Frage zu stellen.« 

Oie Ursachen der Verkehrsdelikte 

Während die Kriminologen früher glaubten, sehr sichere Angaben über die Ursachen des Ver
brechens im allgemeinen und im besonderen machen zu können, ist man in unserer Zeit weitaus 
bescheidener geworden und gibt zu, daß man bis heute eigentlich über das Verbrechen und den 
Verbrecher nur sehr wenig weiß 9). Dies gilt ganz besonders für verhältnismäßig neue Straftaten, 
wie es die Verkehrsdelikte sind. Es genügt beispielsweise nicht festzustellen, daß ein bestimmter 
Täter beim Überholen einen Fehler gemacht hat (wie schwer ist dies oft schon festzustellen!); für 
den Kriminologen ist die entscheidende Frage die, warum er diesen Fehler gemacht hat. Nur wenn 
wir versuchen, diese Frage zu beantworten, wird es uns gelingen, zur Wurzel der Krankheit zu 
gelangen und nicht nur an ihren Symptomen herumzukurieren. 

Die noch junge Unfallursachenforschung bemüht sich, weniger vom Täter und seiner Schuld 
als vielmehr von den eigenen Gesetzmäßigkeiten des Verkehrs, vom objektiven Hergang des 
Geschehens auszugehen, um vielleicht auf diese Weise (wenn wir vom Täter schon nichts wissen) 
Mittel zur Abhilfe zu finden 10). 

Meyer und jacobi haben 1957 aus dem Material einer großen Versicherungsgesellschaft 
145000 Schadensersatzakten nach bestimmten Gesichtspunkten ausgewählt und bearbeitet. Man 
ging dabei von der Hypothese aus, daß die weit überwiegende Masse aller Verkehrsunfälle auf 
menschliches Versagen, und zwar auf einige immer wiederkehrende Kardinalfehler, zurückzuführen 
ist. Für 80 bis 90% aller Verkehrsdelikte stellte man als Hauptursache einen der folgenden Verstöße 
fest: falsches Rütkwärtsfahren, Fehler bei der Richtungsänderung, Vorfahrtsverletzung, Auffahren 
auf den Vordermann, falsches Überholen, Nichtrechtsfahren und unangemessene Geschwindigkeit. 
Es handelte sich also weitgehend um Verstöße gegen allen Kraftfahrern bekannte und leicht ein
zuhaltende Grundregeln. Meyer stellte in einer anderen Veröffentlichung als wesentlichste und 
gefährlichste Unfallursachen Vorfahrtsverletzungen und fehlerhaftes Überholen heraus 11). Die 
Vorfahrtsverletzung ist ein ausgesprochenes Großstadtdelikt. 75 bis 80% allerVorfahrtsverletzungen 
werden von PKW-Fahrern begangen. Fast 50% allerVorfahrtsverletzungen entfallen auf Kreuzungen 
mit Wartepflicht bzw. Vorfahrtsregelung. Meyer kommt zu dem Ergebnis, daß Kreuzungen mit 

8) Zu den Unterschieden zwischen den einzelnen ländern siehe Middendorff, Soziologie des Verbrechens, Düsseldorf 1959, 
S. 146 ff. 

9) Siehe Middendorff, Die große Unsicherheit, Recht der Jugend, 1961, S. 59 ff. 
10) Siehe hierzu lehmann, Zur Typologie der Verkehrsunfälle, in "Kriminalbiologische Gegenwartsfragen", Heft 4, Stuttgart 1960, 

S. 57 ff. 
11) Gefährliche Verkehrsunfallursachen, Bundesverkehrswacht, Bonn 1957. 
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Wartepflicht weit gefährlicher sind als Kreuzungen gleichberechtigter Straßen. Er neigt der Auf
fassung zu, »daß wir hier einer Unfallursache auf der Spur sind, die sich durch Abholzung des 
Schilderwaldes wesentlich eindämmen ließe.« 

Meyer und jacobi untersuchten 1957 10208 Überholunfälle und stellten fest, daß in 36,7 % 

der Fälle eine unzulässige Überholung stattfand, während es sich in 55,8 % der Fälle um die 
fehlerhafte Durchführung einer an sich zulässigen Überholung handelte. In nur 7,5 % aller Fälle 
ereigneten sich die Unfälle trotz korrekter Überholung infolge des Hinzutretens weiterer Umstände, 
die der Überholer hätte meistern müssen 12). In etwa 15 bis 25 % der von Meyer untersuchten Fälle 
hatte der Überholte den Unfall mitverursacht. Nur in etwa 1 % der Fälle wurde beim Fahrer ein 
Alkoholeinfluß festgestellt 13). 

Aus diesen Ausführungen ergibt sich, daß die Gefährlichkeit der häufig vorkommenden Arten 
fehlerhaften Fahrverhaltens besondere Bekämpfungsarten erfordert, wobei es mehr oder weniger 
gleichgültig sein kann und muß, ob tatsächlich etwas passiert oder nicht. Es ist klar, daß in den 
Fällen, in denen kein Unfall geschieht, ein Verschulden oft nur außerordentlich schwer nachgewiesen 
werden kann. Der § 315 a I 4 StGB hat sich in der Praxis als eine nur selten anwendbare Vorschrift 
erwiesen. Es kann deshalb der Polizei nicht verdacht werden, wenn sie nur sehr ungern an die 
Bearbeitung derartiger Fälle herangeht, und lieber Delikte verfolgt, die sich nicht im fließenden 
Verkehr ereignen und deshalb oft kaum Beweisschwierigkeiten bieten. Es ist indessen notwendig, 
gerade das Fehlverhalten im fließenden Verkehr zu bekämpfen,also Schwerpunkte der Bekämpfung 
zu bilden. Meyer sagt: »Wenn wir von diesem Gesamtbild auf den deutschen Straßen ausgehen, so 
kommt man zu der Feststellung, daß die Arbeit des Gesetzgebers, des Richters oder der Polizei 
heute leider noch keineswegs ausschließlich oder wenigstens vorwiegend auf die eigentlichen 
Gefahrentatbestände des Verkehrs ausgerichtet ist unter Außerachtlassung alles Unwesentlichen« 14). 

Die Alkoholdelikte 

In der großen Untersuchung von Meyer und jacobi wird über den Anteil des Alkohols an den 
Verkehrsdelikten wenig gesagt, insbesondere deshalb, weil der Alkoholgenuß nicht der unmittel
bare Anlaß des Verkehrsunfalls wurde; der Alkoholgenuß führte beispielsweise zur Verletzung der 
Vorfahrt, und diese Vorfahrtsverletzung wurde dann als Ursache gewertet. 

In der Fachliteratur wird über den Einfluß des Alkohols und seinen Anteil an den Verkehrs
straftaten viel diskutiert. Die Meinungen sind jedoch nach wie vor geteilt. Händel warnt in seiner 
Veröffentlichung »jugend im Straßenverkehr« (S.42) vor einer Bagatellisierung des Umfangs und 
der Bedeutung der alkoholbedingten Verkehrsunfälle. Mit demselben Recht kann man andererseits 
auch vor einer Übertreibung warnen. Interessenverbände stellen immer wieder - oft mit gewaltigem 
Propagandaaufwand - den einen oder anderen Standpunkt besonders heraus. Auf der Fünften 
Gemeinsamen Verkehrssicherheitskonferenz 1959 in Bonn gab Ministerialdirigent Linder eine 
Übersicht, wonach bei den Unfällen mit Getöteten 195718,8 % der Fahrer aikoholbeeinflußt waren, 
während es bei den Unfällen mit Verletzten nur 10,4% waren, bei den Unfällen mit Sachschaden 
4,2 % und bei den Unfällen insgesamt 7,1 %. 

In einer ostzonalen Dissertation 1.5) wird für die Bundesrepublik Deutschland der Anteil der 
Alkoholbeeinflussung bei Straßenverkehrsunfällen auf 45 bis 55 % beziffert. Diese Behauptung ist 
nicht mit der Wirklichkeit zu vereinbaren. Als Quelle wird eine Veröffentlichung der »HauptsteIle 
gegen die Suchtgefahren« in Hamm angegeben. Man kann sich nicht des Eindrucks erwehren, als 
ob in dieser Veröffentlichung (wenn die Angaben aus der Ostzone stimmen sollten) von interessier
ter Seite übertriebene Zahlen veröffentlicht wurden, die, wenn sie ins Ausland gelangen, unserem 
Ansehen schaden können. Nach dem Statistischen jahrbuch der Bundesrepublik Deutschland 1960 
lag der Alkoholanteil an Unfällen insgesamt bei etwa 20 %. 

Über die Alkoholdelikte selbst gibt es bisher nur wenige Untersuchungen. Eine der wichtigsten 
ist die von Weyrich über »Alkohol und Straßenverkehrsunfälle im Lande Südbaden« aus dem 

12) Typische Unfallursachen im deutschen Straßenverkehr I, "Wir und die Straße", Bad Godesberg, S. 105. 
13) Siehe auch Lehmann, Unfälle beim überholen, Zeitschrift für Verkehrssicherheit, 1959, S. 89 ff; auch Lehmann fand bei dieser 

Untersuchung nur verhältnismäßig selten, daß die Fahrer alkoholbeeinflußt waren. 
14) Unfallträchtige Verkehrsdelikte und ihre Bekämpfung, Bundesverkehrswacht, Bonn 1959, S. 17. 
15) Bluhm, Hilde, Verkehrsstraftaten und ihre Bekämpfung, Berlin (Ost) 1959, 
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Jahre 1957. Ich selbst habe 600 Fälle von Tätern untersucht, die in den letzten 5 1/2 Jahren vom 
Amtsgericht Freiburg/Br. wegen eines Alkoholdeliktes verurteilt wurden (»600 Alkoholtäter«, ein 
Beitrag zur Kriminologie der Verkehrsdelikte, Hamburg 1961). Einige Ergebnisse dieser Unter
suchung sind in Kürze folgende: 

Der durchschnittliche Blutalkoholgehalt dieser Täter betrug 1,9 % 0. Der niedrigste Blutalkohol
gehalt war 0,5 % 0, der höchste 3,4 %0. Bemerkenswert ist, daß sich im Fragebogen zur Blutentnahme 
bei dem Täter mit dem höchsten Blutalkoholgehalt folgende Feststellungen finden: »Gang sicher, 
Fingerprobe unsicher, Sprache deutlich, Benehmen beherrscht, Urteilsvermögen sicher, mittelgradig 
unter Alkoholeinfluß.« 

Fassen wir verschiedene Schwerpunktgruppen zusammen, so ergibt sich folgendes Bild: 

Schwerpunktgruppen 

0,5-1,4 %0 88 15,0 % 
1,5-2,0 %0 320 54,5 % 
2,1-2,5 % 0 147 25,0 % 
2,6-3,4 %0 32 5,5 % 

587 100,0% 

(bei 13 Tätern wurde keine Blutprobe entnommen) 

Wenn man von den Fahrzeugen der Täter ausgeht, dann ergibt sich der folgende durchschnitt
liche Blutalkoholgehalt: PKW 1,8 % 0, Kräder 1,8 % 0, LKW und Bus 1,9 % 0, Moped 2,0 % 0. Die 
Unterschiede sind also nicht signifikant. 

Die 600 Täter begingen ihre Delikte an den folgenden Tagen der Woche: 

Wochentage der Verkehrsdelikte 

Montag ............. 70 11,7 % 

Dienstag ............ 63 10,5 % 

Mittwoch ........... 79 13,2010 
Donnerstag ......... 78 13,0010 
Freitag ............. 91 = 15,1 % 

Samstag ............ 126 = 21,0% 

Sonntag ............ 93 = 15,5010 

Der Samstag ist also der Tag mit der höchsten, der Dienstag der mit der niedrigsten Delikts
quote. Betrachtet man die Zeit des Wochenendes, d. h. von Freitag 17 Uhr bis Montag 8 Uhr, 
zusammen, so begingen in dieser Zeit 278 Täter = 46,3 % ihre Delikte. Rechnet man hinzu, daß 
18 = 3,0% der Täter ihre Delikte an gesetzlichen Feiertagen innerhalb der Woche begingen, so 
bedeutet das, daß etwa die Hälfte aller Täter an Feiertagen oder am Wochenende straffällig wurden. 

Der höchste Prozentsatz der Straftaten wurde in der Zeit zwischen 20 und 21 Uhr mit 9,5 % 
begangen. An zweiter Stelle folgen die Zeiten 19 bis 20 Uhr mit 8,5 % und 1 bis 2 Uhr mit eben
falls 8,5 %. Die Erklärung für diese Höhepunkte liegt wohl darin, daß in den genannten Abend
stunden die »Feierabendtrinker« nach Hause fahren, während der Höhepunkt nach Mitternacht 
mit der Polizeistunde, also der Schließung der Gaststätten, zusammenhängt. Zu dieser Zeit fahren 
die »Ausgehtrinker« nach Hause. 

Faßt man die Tagesstunden zu fünf Gruppen zusammen, so ergibt sich folgendes Bild: 

Tagesstunden der Verkehrsdelikte 

6-13 Uhr......... 35 5,8010 
13-17 Uhr 
17-21 Uhr 
21- 2 Uhr 
2- 6 Uhr 

......... 81 

....... .. 187 

......... 207 

......... 90 

600 

13,5010 
31,2010 
34,5010 
15,0010 

100,0010 

65,7 % , d. h. zwei Drittel aller Taten, wurden in der Zeit zwischen 17 und 2 Uhr begangen. 
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Fahrzeuge der 600 straffällig gewordenen Täter 

PKW .............. . 

Krad .............. . 
Moped ............ . 
LKW .............. . 

Bus ............... . 
Fahrrad ............ . 
sonstiges Fahrzeug .. . 
als Fußgänger ...... . 

285 

142 = 

92 
45l_ 
2]-

24
1 

!J= 

47,S % 

23,7 % 

15,3 % 

7,8 % 

120 Täter haben als Mopedfahrer, Radfahrer und Fußgänger ihre Tat gewissermaßen not
wendigerweise allein begangen. Von den übrigen 480 Tätern, die an sich in der Lage waren, 
einen Soziusfahrer oder Insassen mitzunehmen, begingen 295 = 61,5 % ihr Delikt allein, während 
185 = 38,5 % von einem Soziusfahrer oder von Insassen begleitet waren. 

Von den 120 Mopedfahrern, Radfahrern und Fußgängern wurden bei ihrer Tat 54 = 45,0% 
selbst (häufig sehr schwer) verletzt. Von den 92 Mopedfahrern allein waren es 48 = 52,2 %. 

Durch den Typ des Fahrzeugs mitbedingt, liegt der Prozentsatz der eigenen Verletzungen bei 
den übrigen 480 Tätern der Untersuchung, also in der überwiegenden Mehrzahl bei PKW- und 
Kradfahrern, wesentlich niedriger (24,8 %). 

Andere Verkehrsteilnehmer (also solche außer den Tätern selbst und den mitfahrenden Per
sonen) wurden bei 68 Unfällen verletzt; es waren 78 Personen. 11,3 % von den 600 Tätern haben 
damit andere Verkehrsteilnehmer verletzt. 

Das Zahlenmaterial über die erlittenen Verletzungen gibt einige der wichtigsten Aufschlüsse 
der ganzen Untersuchung: Das Fahren unter Alkoholeinfluß ist in erster Linie für die Fahrer selbst 
gefährlich, in zweiter Linie für Soziusfahrer und Insassen und erst in dritter Linie für sonstige Ver
kehrsteilnehmer. Ein Zweiradfahrer unseres Materials, der sich in angetrunkenem Zustande in den 
Verkehr begab, hatte also nur eine Chance von etwa 1 : 1, gesund nach Hause zu kommen. 

In der Mehrzahl aller Fälle (361 = 60,2 %) wurden nur einfache fahrlässige Straßenverkehrs
gefährdungen nach §§ 315 a I 2, 316 11 StGB begangen - wobei die Gemeingefahr lediglich Sach
werte betraf -, beziehungsweise Übertretungen nach §§ 2, 71 StVZO (Fahren unter Alkoholeinfluß, 
u. U. mit eigenem Unfall). Insassen oder fremde Verkehrsteilnehmer wurden also in diesen Fällen 
nicht verletzt. 

Unter den 109 Verurteilungen wegen fahrlässiger Körperverletzung nach § 230 StGB waren 
einige Fälle, in denen mehrere Personen verletzt wurden. 

Von den 46 Fällen der Verkehrsunfallflucht nach § 142 StGB (7,7 %), die meistens in Tateinheit 
mit der fahrlässigen Straßenverkehrsgefährdung abgeurteilt wurden, waren 8 im Versuch stecken
geblieben. 

Unter allen in der Bundesrepublik Deutschland wegen Vergehen im Straßenverkehr im 
Jahre 1958 verurteilten Erwachsenen befand sich ein Anteil von 3,6%, der wegen Verkehrsunfall
flucht verurteilt wurde. 1954 betrug dieser Prozentsatz noch 2,4. Aus dem Unterschied zwischen 
diesen Zahlen auf der einen und Weyrichs Ergebnissen sowie den eigenen auf der anderen Seite 
läßt sich schließen, daß nach einem Alkoholunfall die Neigung, eine Verkehrsunfallflucht zu 
begehen, größer ist, als wenn der Täter keinen Alkohol getrunken hat. Sicher falsch ist es aber, 
wie vielfach behauptet wird, daß bei fast allen Unfällen mit anschließender Fahrerflucht der Alkohol 
eine Rolle spiele. 

- Aus meiner langjährigen Erfahrung als Verkehrsrichter kann ich sagen, daß die meisten Fälle 
von Verkehrsunfallflucht nicht unter dem Einfluß von Alkohol begangen werden. In der Mehrzahl 
dieser Delikte handelt es sich um sog. »Kotflügelfälle«, d. h. ein PKW-Fahrer verursacht beim 
Herausfahren aus dem Parkplatz einen Sachschaden und verläßt den Tatort. Ganz selten nur kam 
der Fall vor (der sich bei den meisten Menschen mit dem Begriff Fahrerflucht verbindet), daß sich 
ein Täter um einen von ihm verletzten Menschen nicht kümmerte und ihn im Stich ließ. Es ist Nass 
daher zuzustimmen, wenn er sagt, in den Fällen von Verkehrsunfallflucht reagiere die Öffentlich
keit oft emotional, ohne den rechtlichen Tatbestand zu erfassen, der - wie oben gezeigt - sehr 
verschieden gelagert sein kann. Es ist im übrigen Nass beizupflichten, daß das Delikt der Verkehrs-
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unfallflucht in allen Schichten der Bevölkerung vorkommt und von der psychischen Belastbarkeit 
des Täters abhängt. Wenn Hentrich von der »Schädlichkeit und Gemeinheit« der Verkehrsunfall
flucht spricht, so trifft dieses Urteil nach meiner Erfahrung nur in einer Minderzahl von Fällen zu 16). 

Oie Persönlichkeit des Täters 

Es wurde schon gesagt, daß die Ermittlung einer Ursache, wie z. B. falsches Überholen, zu 
vordergründig ist - viel wichtiger wäre es festzustellen, warum der Täter falsch überholt hat. Wenn 
diese Feststellung im Einzelfall auch außerordentlich schwierig, wenn nicht gar unmöglich sein 
kann, so hat die kriminologische und insbesondere die medizinische Forschung doch eine Reihe 
von Untersuchungen hervorgebracht, die wertvolle Hinweise auf die Persönlichkeit des Verkehrs
täters enthalten. Auf der Tagung der Deutschen Gesellschaft für Verkehrsmedizin in Mainz im 
Oktober 1959 wurde berichtet, daß man in Trier 10000 Personen nach amerikanischen Richtlinien 
auf ihre Sehtüchtigkeit geprüft hat: 20% von ihnen wiesen nicht abstellbare Sehfehler auf, bei 24% 
der in Trier untersuchten LKW-Fahrer wurde Einäugigkeit festgestellt; von 39 überprüften ein
äugigen Fahrern bestand die Einäugigkeit bei 22 schon zu dem Zeitpunkt, als sie den Führerschein 
erwarben. Soweit den Kraftfahrern unter den überprüften Personen der gute Rat gegeben wurde, 
nicht mehr selbst Auto zu fahren, erwiesen sie sich fast ausnahmslos als unbelehrbar. Die Bundes
verkehrswacht untersuchte rund 58400 Autofahrer auf ihre Verkehrseignung und stellte fest, daß 
31,6 % für den Straßenverkehr nicht voll geeignet waren (FAZ v. 9.5.1960). 

Schon oft hat man darauf hingewiesen, daß die psychische Disposition und die charakterliche 
Veranlagung einen Menschen zum Führen von Kraftfahrzeugen mehr oder weniger ungeeignet 
machen können 17). Man hat auch schon oft die Frage aufgeworfen, ob der Mensch im heutigen 
Straßenverkehr biologisch nicht überfordert und ob der heute geltende Fahrlässigkeitsbegriff 
infolgedessen nicht überholt ist 18). Amerikanische Untersuchungen haben immer wieder die enge 
Verbindung des sonstigen Verhaltens eines Menschen mit seinem Verhalten im Straßenverkehr 
bewiesen. Es kann indessen auch so sein, daß, wie Mikorey sagt, die amerikanische Formel »a man 
drives as he lives« nur bedingt richtig ist, weil viele Menschen am Steuer gerade die Kehrseite ihres 
Charakters ausleben, die sie sonst im bürgerlichen Leben unterdrücken müssen und können. Eine 
Warntafel an der Ortseinfahrt einer amerikanischen Stadt besagte: »Dein Wagen nimmt keine Rück
sicht darauf, ob Du Dich über Deine Frau geärgert hast.« 

Händel wies sehr richtig darauf hin, daß sich das menschliche Versagen im Straßenverkehr 
auch auf die mangelnde allgemeine Bereitschaft der Kraftfahrer zur Einhaltung der Rechtsordnung 
auf dem Gebiete der Verkehrsvorschriften zurückführen läßt. »Die Einhaltung einer Verkehrs
vorschrift erscheint dem Durchschnittsfahrer überflüssig, wenn mit ihrer Übertretung augenschein
lich oder seiner Meinung nach keine Gefahr verbunden ist. Er nimmt also die Verkehrsregeln nicht 
ernst genug 19).« 

Wichtig ist auch die Einstellung des Kraftfahrers zur Technik und der Grad seiner technischen 
Kenntnisse. Holländische Tankstellenbesitzer haben kürzlich einen interessanten Test durchgeführt: 
sie baten während eines Monats ihre Kunden, die Motorhaube selbst zu öffnen. Zwei Drittel der 
Kraftfahrer waren dazu nicht imstande. Es ist selbstverständlich, daß ein Fahrer, der seinen Wagen 
und dessen Motor genau kennt, auch besser in der Lage ist, allen Erfordernissen des Straßen
verkehrs zu entsprechen. Der Hamburger Verkehrsrichter Kruse wies darauf hin, uns Deutschen 
fehle allzu häufig der reale sachliche Bezug zu den Dingen und deshalb auch zum Kraftfahrzeug, 
weil wir zu einer romantischen, idealistischen Lebensauffassung neigen. »Das Auto ist für uns 
mehr als ein bloßes Verkehrsmittel, es ist eine Angelegenheit des sozialen Prestige, ein Wunsch
traum oder ein Abenteuer, nicht selten ist es Lebensinhalt, vor allem aber und immer wieder ein 
Instrument der Macht und als solches wird es auf unseren Straßen nur allzu häufig gehandhabt ... 
Die Generation aber, die heute und vielleicht auch morgen noch am Steuer sitzt, ist gefährdet, weil 

16) Hentrich, Alkohol und Verkehr, Predigtunterlagen zur Bundesverkehrsaktion Alkohol und Verkehr 1960, hrsg. von der 
Bischöflichen Hauptarbeitsstelle zur Abwehr der Suchtgefahren, Haus Hoheneck, Hamm. Ferner Nass, Fahrerflucht, Psychologie 
und Praxis, Januar/März 1960. 

17) Siehe hierzu v. Klebeisberg, Ober psychische Unfallursachen im Straßenverkehr, Kriminalistik, 1959, s. 114 ff. 
18) Luff, Die biologische Betrachtung von Verkehrsunfällen und ihre Bedeutung für die Verkehrsrechtsprechung, DAR, 1959, 

S. 89 ff. 
19) Juristische Praxis, 81,1959, s. 6. 
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sie der technischen Entwicklung des Straßenverkehrs noch nicht genügend angepaßt, weil ihre 
Erziehung noch nicht darauf eingestellt ist 20).« 

Die Teilnahme am Straßenverkehr und die Verursachung von Unfällen ist keine Sache eines 
einzelnen Berufes, alle Berufe sind hier vertreten. Als Beispiel sei die berufliche Gliederung der 
600 Alkoholtäter angeführt. 

Berufliche Gliederung der 600 Alkoholtäter 

Hilfsarbeiter und Arbeiter. ... .. . . . . . . . 137 
Handwerker ......................... 129 
Angestellte .......................... 82 
Kraftfahrer .......................... 71 
Vertreter ............................ 57 
Kaufleute (auch selbständig) ........... 35 
Studenten .......................... 10 
Sonstige ............................ 79 

22,8 0/0 

21,S Ofo 
13,7 0/0 

11,8 Ofo 
9,5 0/0 

5,8 0/0 

1,7 0/0 

13,2 0/0 

600 100,0 Ofo 

Der Anteil der höheren Schichten scheint in den letzten Jahren zurückgegangen zu sein. 
Die Beteiligung der Frauen am Straßenverkehr hat in den letzten Jahren erheblich zugenommen. 

Eine Untersuchung von Linder über die zahlenmäßige Beteiligung weiblicher Personen am motori
sierten Straßenverkehr in der Bundesrepublik ergab, daß am gesamten Straßenverkehr weibliche 
Personen als Fahrzeugführer mit einem Anteilsatz von 6,66 % beteiligt sind (Bundesverkehrswacht 
1960). Linder kommt zu dem Ergebnis, daß die Frauen nicht schlechter, aber vorsichtiger als die 
Männer fahren. Ihre technischen Kenntnisse sind im allgemeinen noch geringer als die der Männer. 
In einem Anstandsbuch von 1929 heißt es unter dem Stichwort »Motorsport«: »Automobilfahren 
soll nur derjenige, der neben der Kraft und Geschicklichkeit auch die nötigen technischen Kennt
nisse besitzt. Da Frauen diese Eigenschaften im allgemeinen nicht in dem Maße besitzen wie der 
Mann, sollen sie sich damit begnügen, im Automobil zu sitzen und sich fahrenzulassen« (Motor
welt, 1956, S. 576). In meiner Untersuchung standen 597 männlichen Tätern 3 weibliche gegenüber. 

Immer wieder wird die entscheidende Frage diskutiert, ob der Verkehrstäter als ein Krimineller 
angesehen werden muß, ob er gewissermaßen nur ein »Sünder« ist (daher der Name Verkehrs
sünder) oder ob er tatsächlich einem gemeinen Verbrecher gleichkommt. Eine Überlegung mag uns 
der Beantwortung dieser Frage näherbringen : Die allgemeine Rückfallquote der gesamten Krimi
nalität liegt zwischen 40 und 50 %. So waren z. B. in Österreich 1958 genau 50 % aller Verurteilten 
bereits vorbestraft (Kriminalistik, 1961, 5.73). Von den von Hartmann untersuchten Verkehrstätern 
in Wien waren 1954 dagegen nur 35 % schon vorbestraft. Von allen Verurteilten waren es in Öster
reich 1954 49%. Deutsche Vergleichszahlen stehen leider nicht zur Verfügung. Man kann jedoch 
aus vielen Erfahrungen schließen, daß im Bereich der Verkehrskriminalität die Rückfallquote 
wesentlich niedriger ist als im Bereich der allgemeinen Kriminalität. Eine Ausnahme hiervon bilden 
jedoch die Alkoholdelikte: Von den 600 Alkoholtätern waren 307 (51,2 %) vorbestraft. Von ihnen 
waren 151 (49,2 %) einmal, 58 (18,9 %) zweimal, 33 (10,7 %) dreimal und 65 (21,2 %) viermal 
und mehr vorbestraft. 31,3 % der Vorbestraften hatten früher schon einmal ein Alkoholdelikt 
begangen. Wegen sonstiger Verbrechen und Vergehen gegen das StGB waren 106 Täter (34,5 %) 

vorbestraft. Die Alkoholdelikte stehen also in ihrer Rückfallhäufigkeit der allgemeinen Kriminalität 
sehr viel näher als die Gesamtheit der Verkehrsdelikte. 

Eine Reihe von Untersuchungen hat früher schon enge Zusammenhänge zwischen allgemeiner 
Straffälligkeit und Verkehrsdelinquenz festgestellt. So kam eine Untersuchung des Instituts für 
Sicherheit in Bergbau, Industrie und Verkehr beim technischen Überwachungsverein Essen zu dem 
Ergebnis, allgemeine Kriminalität und schlechtes Verkehrsverhalten seien auf eine gemeinsame in 
der Persönlichkeit des Täters liegende Wurzel zurückzuführen 21). 

Die Folgerungen, die sich daraus ergeben, sind die, daß ein Verkehrsdelikt unter Umständen 
bei dem einen Täter eine größere Aufmerksamkeit verlangt als bei dem anderen, und daß ein Täter, 

20) Fachzeitschrift für Kraftfahrt und Verkehrsrecht, 1960, S. 361. 
21) Ausführlich dargestellt bei Middendorff, Die kriminologische Bedeutung der Verkehrsdelikte, Recht der Jugend, 19, 1959, 

S. 289 ff. 
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der mehrfach Verkehrsdelikte begeht, einem sonstigen Kriminellen sehr nahekommt. Einige Ver
waltungsbehörden haben aus diesen kriminologischen Ergebnissen bereits die Konsequenz gezogen 
und auch wegen allgemeiner Straffälligk~it die Fahrerlaubnis entzogen. So sagt das Kasseler Ver
waltungsgericht in einem Urteil, daß für Kriminelle hinter dem Lenkrad eines Kraftfahrzeuges kein 
Platz mehr sein darf, weil für sie eben »andere Gesichtspunkte« gelten. Ein großer Teil schwerster 
Verkehrsunfälle kommt nämlich auf das Konto kriminell verwahrloster Fahrer (Kriminalistik, 1960, 
5.405 ff.). 

Strafzumessungsfragen 

Bei Delikten der allgemeinen Kriminalität bestehen in der Strafzumessung schon sehr große 
Verschiedenheiten, die nicht nur in der Persönlichkeit des Richters begründet sind, sondern auch 
weltanschauliche, politische, soziale, kulturelle, regionale und lokale Gegebenheiten widerspiegeln. 
Diese Verschiedenheiten zeigen sich besonders bei der Einführung neuer Gesetze und neuer 
kriminalpolitischer Maßnahmen. Dasselbe gilt auch für die Strafzumessung bei Verkehrsdelikten 
und im besonderen für die Bewertung der Alkoholstraftaten, für deren Strafzumessung bis heute 
noch keine einheitlichen Maßstäbe gefunden werden konnten. Als der alkoholisierte Kraftfahrer 
noch eine ganz neue, unbekannte Erscheinung war, erhielt er beispielsweise vor rund 25 Jahren in 
einem Fall in Freiburg/Br. für eine unter Alkoholeinfluß begangene Körperverletzung 6 Monate 
Gefängnis. Heute würde die Strafe im gleichen Fall höchstens ein Drittel davon betragen. 

Als Beispiel für die heutige Strafzumessung sei meine Untersuchung angeführt: 
Gegen die 600 Alkoholtäter wurden 634 Strafen ausgesprochen. Von diesen waren 321 Geld

strafen (50,6 0/0) und 313 Freiheitsstrafen (49,4 0/0). Bei der Geldstrafe herrschte das Strafmaß 
zwischen 150,- und 200,- DM vor, bei der Freiheitsstrafe diejenige von 2 und 3 Wochen. Von den 
313 Freiheitsstrafen wu rden etwa zwei Drittel nach § 23 StGB zur Bewäh rung ausgesetzt. In 102 Fällen 
(32,6 0/0) wurde die Bewährung versagt. 

Die ständige Praxis der Hamburger Gerichte geht dahin, »bei Verurteilung wegen Trunkenheit 
am Steuer eine Freiheitsstrafe (zu verhängen), ohne daß die Gerichte von der Möglichkeit - die der 
Gesetzgeber zuläßt -, eine Geldstrafe zu verhängen, Gebrauch machen. Bei der ersten Verurteilung, 
und wenn sich das Gericht davon überzeugt hat, daß es sich um eine einmalige und erstmalige 
Entgleisung handelt, wird grundsätzlich eine Bewährungsfrist gegen Zahlung einer nicht unerheb
lichen Buße bewilligt« (Wohlauf, Grundsätzliches zur Frage des Alkohols im Straßenverkehr aus der 
Sicht des Polizeibeamten, hrsg. vom Bund für alkoholfreien Verkehr, Hamburg, 5.7). Nach einer 
Entscheidung des Oberlandesgerichtes Stuttgart (Verkehrsrechtliche Mitteilungen, Januar1960, Nr. 6) 
kann dagegen bei Trunkenheit am Steuer Strafaussetzung nur ausnahmsweise zugebilligt werden. In 
den Gründen heißt es: 

»Die generalpräventive Wirkung der Strafe kann in Fällen von Trunkenheit am Steuer vor allem deshalb 
regelmäßig nur durch eine Vollstreckung erreicht werden, weil sie sich gegenüber Personen bewähren 
muß, die sich in alkoholbeeinflußtem Zustand befinden. Mag der Kraftfahrer im Einzelfall auch schon 
vor Beginn des Alkoholgenusses den Entschluß gefaßt haben, im Anschluß ein Kraftfahrzeug zu führen, 
so ist er doch unmittelbar vor Antritt der Fahrt noch einmal zur verantwortlichen und nunmehr end
gültigen Entscheidung aufgerufen. Soll gegenüber einem solchen, durch die Alkoholaufnahme bereits 
mehr oder minder enthemmten Fahrer, der in diesem Zustand ohnedies viel leichter geneigt ist, sich 
über Bedenken hinwegzusetzen, eine abschreckende Wirkung erzielt werden, so kann sie in der Regel 
nicht von dem Gedanken an eine nur auf dem Papier stehende Strafe, sondern nur von der Vorstellung 
des für den Fall der Zuwiderhandlung drohenden Vollzugs erhofft werden. Insofern unterscheiden sich 
die Forderungen, die an die Warnfunktion einer Strafe wegen Trunkenheit am Steuer gestellt werden 
müssen, sehr wesentlich von denjenigen, denen die Strafe in Fällen anderer Delikte zu genügen hat. In 
der besonderen psychischen Beschaffenheit des potentiellen Täterkreises, auf den die Abschreckungs
wirkung ausgeübt werden soll, liegt der Unterschied, der es rechtfertigt, ja gebietet, die Anwendung des 
§ 23 StGB in solchem Falle zur Ausnahme zu machen (im Ergebnis ebenso Martin NJW 57, 1708).« 

Ein Ulmer Richter schreibt hierzu: »Wenn daher die Ulmer Gerichte nunmehr, dabei der 
vorbildlichen Rechtsprechung des Strafsenats des Stuttgarter Oberlandesgerichts folgend, grund
sätzlich bei Trunkenheit am Steuer auf nicht zur Bewährung ausgesetzte empfindliche Freiheits
strafen erkennen, und gleichzeitig die Entziehung der Fahrerlaubnis aussprechen, so sind sie 
sich dabei der Zustimmung aller derer sicher, denen die Sicherheit unseres Straßenverkehrs am 
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Herzen liegt und denen die Rücksicht auf ihre Mitmenschen und ein zugunsten anderer auf sich 
genommener Verzicht nicht nur noch der Geschichte angehörende Begriffe sind« (Die Justiz, 
Juli 1956, S. 205). 

Aus dem Ausland kennen wir auch Beispiele dafür, daß es große Unterschiede in der Strafzu
messungspraxis gibt. 1956 wurde vom Rotterdamer Landgericht in Fällen von Trunkenheit am Steuer 
(ohne daß jemand ernstlich verletzt worden war) in 97 % der Fälle eine Gefängnisstrafe verhängt, 
während 50 km weiter südlich in Breda in ähnlichen Fällen nur 32 % der Täter mit Gefängnis bestraft 
wurden, die übrigen mit einer Geldstrafe. Mopedfahrer wurden 1956 in Herzogenbusch in 88 0/0 

der Fälle zu Gefängnis verurteilt, in Arnheim jedoch niemals zu einer Freiheitsstrafe 22). 

Die Meinungen der Öffentlichkeit 

Wenn der Ulmer Richter in seinem oben angegebenen Zitat sich auf die »Zustimmung aller« 
beruft, so erinnert man sich leicht an das früher so oft zitierte »gesunde Volksempfinden« und fragt 
sich heute um so kritischer, ob die »Zustimmung aller« überhaupt vorhanden ist, wie sie zustande
kommt, und wie sie im einzelnen praktisch festgestellt wird; denn nur eine objektiv feststehende 
Tatsache sollte zur Begründung eines Urteils herangezogen werden. Tatsächlich ist diese »Zustim
mung aller« eine reine Fiktion. Die Meinungen zu bestimmten Fällen sind geteilt. Es ist selbst
verständlich, daß das Opfer eines Verkehrsdelikts häufig eine strenge Bestrafung des Täters fordert. 
In einem anonymen Brief an das Amtsgericht Freiburg/Br. im November 1958 heißt es: 

»Es ist erstaunlich, welche großzügigen Urteile die Justiz - vertreten durch die Verkehrsrichter für Ver
kehrsdelikte - üben. Es ist beschämend, wenn z. B. ein rücksichtsloser, gemeiner Kraftfahrer für eine 
Frau und Mutter von Kindern oder für eine ältere Frau, die Kinder großgezogen hat und die er anfuhr, 
verletzte, vielleicht mit tödlichem Ausgang, einige Monate Gefängnis, eine lächerliche Geldstrafe und 
evtl. noch die Aussetzung der Gefängnisstrafe eingeräumt erhält. Woher leiten Sie das Recht der Milde 
her? Unachtsamkeit und Fahrlässigkeit erhält ja durch diese mehr als milden Urteile beinahe noch den 
Rang des Bedeutungslosen. Wie wollen Sie denn erwarten, daß sich die Verkehrsmoral bessert, wenn 
der Verkehrssünder beinahe straffrei und ohne nachdrückliche Verurteilung ausgeht? Wie läßt sich dies 
mit der Würde des Menschen vereinbaren? Für wen sind die Juristen beim Staat, und damit vom Steuer
zahler finanziert, angestellt? Welche Partei haben sie zu vertreten; vielleicht die der Kraftfahrer und 
Fahrer von starken PS-Zahlen? Wen haben Sie zu schützen? Vielleicht den Kraftfahrer? Stellt ein Fuß
gänger heute nur noch eine Nummer dar oder bedeutet das Leben eines Fußgängers mehr? Verlassen 
Sie sich darauf, im 3. Reich hat Ordnung, Zucht und Verkehrsmoral und auch mehr Geschäftsmoral 
geherrscht. Wenn das Regime in vielem versagte, in dem Punkt kann es heute noch ein Beispiel sein. 
Erwarten Sie vielleicht, daß sich die Polizisten noch mit großem Interesse ihren Überwachungsaufgaben 
im Verkehr und bei Verbrechen hingeben, wenn man vorher genau weiß, daß diesen Lumpen nicht viel 
geschieht? Glauben Sie, daß diese milden Urteile das Ansehen des Staates fördern? Glauben Sie, daß 
man ihre Urteile ernst nimmt in strafrechtlicher Hinsicht, wenn der Verurteilte nicht gerade im Dienst 
des Staates steht? Die Polizisten müssen sich bald noch vor den Verkehrssündern entschuldigen, wenn 
sie Kontrollen durchführen. Soweit ist es heute. Die Sicherheit der Bürger wird entgegen den Bestrebungen 
im 3. Reich nicht mehr sehr groß geschrieben. Eine Frau muß heute Angst haben, einmal spät nachts durch 
die Straßen gehen zu müssen. Im 3. Reich hätten sie diese Burschen kurzerhand aufgehängt. Durch was 
sollen sich die Verkehrsrowdies, die unzuverlässigen Kraftfahrer und die Raser unter den Fahrern wie auch 
die kriminellen Verbrecher abgeschreckt fühlen und was fürchten, wenn die Urteile mehr als human und 
beinahe entgegenkommend sind? Was bedeutet heute schon ein Menschenleben?« 

Auf der anderen Seite stehen die Verwandten oder Bekannten eines Täters, die in ihren 
Sch reiben und Gnadengesuchen oft eine erstaunliche Unkenntnis und ein erstaunliches Unverständ
nis dafür verraten, daß ein Täter überhaupt bestraft werden soll. Bei mehreren Gelegenheiten ließ 
sich auch schon feststellen, wie schnell sich harte Auffassungen dann ändern können, wenn im 
eigenen Bekannten- oder Verwandtenkreis ein Alkoholdelikt begangen wurde. 

Da die Volksmeinungen offensichtlich nicht einheitlich sind, die Kritiker einer milden Strafpraxis 
sich aber immer wieder darauf berufen, »das Volk« erwarte harte Urteile, habe ich mir die Mühe 
gemacht, im Anschluß an eine Hauptverhandlung vor dem Amtsgericht Freiburg/Br. im Sommer 1959 
diese angebliche »harte Volksmeinung« zu testen. 

22) Forum über brennende Verkehrsfragen, veranstaltet am 4. Februar 1959 in Hamburg im Auftrage des Bundesverkehrs
ministeriums vom Bund für alkoholfreien Verkehr und der Deutschen HauptsteIle gegen die Suchtgefahren, S.18. 
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Es wurde ein einfacher Fall gewählt: Der Angeklagte war 35 Jahre alt, von Beruf Anzeigen
werber, mit einem Monatsgehalt von 600,- bis 800,- DM, verheiratet, mit zwei Kindern, nicht vor
bestraft und ein langjähriger, guter Kraftfahrer, der in der Hauptverhandlung einen ausgezeichneten 
Eindruck machte. Er war durch das Zusammentreffen mit Freunden zu übermäßigem Alkoholgenuß 
verleitet worden und fuhr mit seinem PKW nachts nach einer Fahrt von etwa einem Kilometer bei 
menschenleerer Straße in fahruntüchtigem Zustand (1,8%0) gegen einen Baum. Er erlitt einen 
Schädelbruch und lag drei Monate im Krankenhaus. Der Sachschaden an dem Wagen, den er selbst 
zu tragen hatte, belief sich auf etwa 2500,- DM. Von seiner Firma war er wegen dieses Vorfalls 
entlassen worden. 

Strafrechtlich stellt das Verhalten eine Übertretung nach §§ 2, 71 StVZO dar. 
Eine Klasse von 11 Schülerinnen und 3 Schülern einer Sozialen Schule (Klasse A - alles 

Erwachsene) war in der Hauptverhandlung anwesend. Bevor die Plädoyers begannen, schrieben sie 
ihren Urteilsvorschlag nieder. Eine eingehende Rechtsbelehrung über die möglichen Strafen und die 
Entziehung der Fahrerlaubnis war erfolgt. 

Derselbe Fall wurde später einer anderen Klasse der gleichen Schule (Klasse B - 26 erwachsene 
Schülerinnen und 10 erwachsene Schüler) genau geschildert, desgleichen einer Arbeitsgemeinschaft 
von 18 Beamtinnen der Kriminalpolizei und einer Tagung von 21 leitenden Kriminalbeamten aus 
Baden-Württemberg. Das Ergebnis war folgendes: 

Im ganzen kann von einer einheitlichen Meinung nicht gesprochen werden. Der niedrigste 
Strafvorschlag war eine Geldstrafe von 20,- DM ohne Entziehung der Fahrerlaubnis, der höchste 
belief sich auf 6 Monate Gefängnis ohne Bewährung und Entziehung der Fahrerlaubnis auf ein Jahr 
oder auf Lebenszeit. 

Die Mehrzahl der Befragten (57,3 %) wollte sich mit einer Geldstrafe begnügen (den höchsten 
Betrag, 500,- DM, hatte eine Schülerin der Klasse A vorgesehen); von denjenigen, die eine Freiheits
strafe befürworteten, wollte nur eine Minderheit die Bewährungsfrist versagen (14,6%). Während 
28,1 % der Befragten von der Entziehung der Fahrerlaubnis überhaupt absehen wollten, war die 
Hälfte derjenigen, die entziehen wollten, mit der gesetzlichen Mindestzeit von 6 Monaten ein
verstanden. 

Eine interessante Gegenüberstellung ergibt sich aus dem Vergleich der zwei Gruppen von 
männlichen Befragten, den 13 Schülern der Sozialen Schule und den 21 leitenden Kriminalbeamten. 
Während die Schüler hohe Freiheitsstrafen verhängt und die Fahrerlaubnis entzogen wissen wollten, 
urteilten die Kriminalbeamten erheblich anders: allein 9 von ihnen wollten nur eine Geldstrafe 
verhängen und gleichzeitig vom Entzug der Fahrerlaubnis absehen. Sie waren also wesentlich 
milder. 

Bei einem Vergleich der 26 Schülerinnen der Klasse B mit den 11 Schülerinnen der Klasse A 
ergibt sich, daß von denen, die die Hauptverhandlung miterlebt hatten, ein Teil unter dem unmittel
baren Eindruck des Angeklagten ein milderes Urteil befürwortete als die anderen, denen der Fall 
nur erzählt worden war. 

Die größten Diskrepanzen zwischen den einzelnen Urteilsvorschlägen zeigten sich bei der 
Gruppe der Kriminalbeamtinnen. Von ihnen wollten etwa zwei Drittel die Fahrerlaubnis entziehen 
(darunter einmal auf 5 Jahre und einmal auf Lebenszeit), während sich von den Kriminalbeamten 
nur etwas weniger als die Hälfte dafür aussprach. 

Die Gruppen, deren Antworten bisher besprochen wurden, waren verhältnismäßig klein; es 
wurde deshalb dasselbe Experiment noch einmal mit einer größeren, ziemlich homogenen Gruppe 
wiederholt, und zwar mit 59 männlichen Mitgliedern des ADAC, d. h. Vorsitzenden der Ortsclubs 
und den Mitgliedern des Vorstandes des Gaues. Unter den Befragten befanden sich viele Rechts
anwälte, das allgemeine Niveau ließ sich mit »gut-bürgerlich« bezeichnen. Alle Befragten waren 
PKW-Fahrer. 

Diese Gruppe urteilte noch weit milder als alle anderen früher getesteten Gruppen. 46 Befragte 
(78,0 % ) wollten eine Geldstrafe, 12 (20,3 %) eine Freiheitsstrafe mit Bewährung verhängen, einer 
wollte überhaupt von Strafe absehen. 41 (69,S %) wollten die Fahrerlaubnis nicht entziehen, 
17 (28,8 %) wollten sie auf 6 Monate entziehen, einer auf 2 Jahre. 

Das tatsächliche Urteil im Testfall lautete auf 150,- DM Geldstrafe und auf 6 Monate Entzug 
der Fahrerlaubnis. 
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Als Ergebnis dieses Testversuchs wie auch vieler anderer Erfahrungen ist festzuhalten, daß die 
sog. Volksmeinung keine geeignete Grundlage für die Strafzumessung sein kann, da die Anschau
ungen über das, was gerecht und angemessen ist, viel zu schnell wechseln und zu verschieden sind. 

Es muß daher sehr bedenklich stimmen, wenn höchste Gerichte die Strafaussetzung zur Bewäh
rung mit etwa folgender Begründung ablehnen: »Eine solche Tat bedeutet eine so schwere Heraus
forderung des Rechtsgefühls der Allgemeinheit, daß sie eine Sühne durch sofortige Vollstreckung 
der Strafe verlangt.« Sauer will einen anderen Weg gehen und schlägt in seinem Buch »Die Gerech
tigkeit« vor, es dürfe für die Bestrafung eines Täters nur auf das eigene Werturteil des Richters 
ankommen, er repräsentiere als rechtsschöpferische Kraft den idealen Beurteiler (S.161). Doch ist 
auch heute dieser Maßstab bei den, wie Bauer sagt, »tausenderlei Subjektivitäten« des Richters von 
zweifelhaftem Wert. 

Die Kriterien der Strafzumessung 

Die Schuld 

Das Strafrecht in der Bundesrepublik Deutschland beruht auf dem alten Kant'schen Prinzip, 
daß die schuldhaft begangene Tat durch die Strafe vergolten werden soll, wobei die Tat, wie Jagusch 
sagt, nicht der bloße Anlaß, sondern der Hauptgegenstand der Schuldstrafe ist 23). 

Die Schuld des Täters, die mit der Strafe vergolten, also gemessen werden soll, kann in vor
sätzlichem oder fahrlässigem Handeln bestehen. Es ist ein Irrtum, wenn Hentrich meint, Alkohol
täter handelten zumeistvorsätzlich. Unter den 600 untersuchten Alkoholtätern wurde kein einziger 
gefunden, der vorsätzlich gehandelt hätte. Allen war nur Fahrlässigkeit nachzuweisen. Die aller
meisten dachten vor oder bei der Begehung ihrer Tat an überhaupt nichts. Allgemein ist der Begriff 
der Fahrlässigkeit heute einer Wandlung unterworfen, und man sucht nach einer neuen Definition 
der Fahrlässigkeit, die den heutigen Verkehrsverhältnissen und den Anforderungen, die an den 
heutigen Verkehrsteilnehmer gestellt werden können, entspricht. Mit dieser Wandlung ist jedoch 
in der Praxis eine verstärkte Art von Erfolgshaftung verbunden, die sich mit dem Grundprinzip 
des Schuldstrafrechtes nur schlecht vereinbaren läßt. Der spanische Strafrechtsprofessor Cordoba 
sagte auf der Tagung der Kriminalbiologischen Gesellschaft 1959 in Tübingen sehr richtig: »Die 
Hervorrufung einer Gefahr ist ein Merkmal des Verkehrs und die Steigerung der Gefahr ein Zeichen 
des technischen Fortschrittes.« Öffentlichkeit und Gerichte haben diese Zivilisationserscheinung 
vielfach noch nicht erkannt und sich nicht entsprechend mitentwickelt und auf die heutigen Lebens
bedingungen eingestellt. So kommt es vor, daß manche Gerichte bei geringfügigem Verschulden 
in einer Art von Panik auf die »schwerwiegenden Folgen« starren, ein »hartes Durchgreifen« ver
langen und selbst Verkehrsdelinquenten mit langjähriger unfallfreier Fahrpraxis und trotz bisheriger 
Unbestraftheit die Strafaussetzung zur Bewährung versagen (Fachzeitschrift für Kraftfahrt und 
Verkehrsrecht, 1959, S. 424). 

Auffällig ist auch z. B. ein Vergleich des Strafmaßes der üblichen Urteile bei fahrlässigen 
Tötungen im Straßenverkehr mit den Strafen, die bei fahrlässigen Tötungen auf anderen Gebieten 
verhängt werden. So erhielt z. B. ein Malermeister, der sich bei der Aufstellung von Gerüsten an 
einem Haus über alle Sicherungsvorschriften hinweggesetzt und elektrische Leitungen nicht isoliert 
hatte, wegen fahrlässiger Tötung eine Geldstrafe von 600,- DM. Ein Apotheker, der durch die 
Aushändigung eines falschen Medikamentes den Tod eines Kindes verschuldet hatte, erhielt 
3 Monate Gefängnis mit Bewährung und eine Geldstrafe. Dagegen muß ein Kraftfahrer, der einen 
ganz kurzen Augenblick lang versagt und dadurch den Tod eines Menschen verursacht, mit einer 
Gefängnisstrafe von einem halben Jahr bis zu einem Jahr rechnen, und es ist noch zweifelhaft, ob 
ihm die Freiheitsstrafe zur Bewährung ausgesetzt wird. Die Schuld des Verkehrstäters ist aber in 
diesen Fällen meist nur sehr gering, während die Schuld der vorher erwähnten Täter weitaus größer 
ist, da sie mehr Zeit und Überlegungsmöglichkeit vor ihrem Handeln hatten. 

Die heute bestehenden großen Unterschiede in der Strafzumessung, die vor allem auf die 
starke Hervorhebung des eingetretenen Erfolges zurückzuführen sind, lassen sich wenigstens teil-

23) Die Praxis der Strafzumessung, Berlin 1956, S. 107; siehe auch Simson, Einer gegen Alle, München 1960, S. 204, mit einem 
Zitat, in dem Thomas v. Aquin gegen die Vergeltungsstrafe Stellung nimmt. Siehe auch Th. v. Aquin, Summa Theologica, 
Buch 11, Teil 2, Frage 68, Art. 1, wo von den »heilenden Strafen« (poenae medicinales) gesprochen wird. 
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weise vermeiden, wenn man bei den Übertretungen nach §§ 2, 71 StVZO die allgemeine Gefährlich
keit des Fahrens unter Alkoholeinfluß stärker und auf der anderen Seite bei fahrlässigen Tötungen 
mehr die zuweilen geringe Schuld und weniger als bisher den Erfolg berücksichtigen würde und so 
zu einer Annäherung zwischen den beiden Polen kommen könnte. Wenn allerdings ein Gericht in 
diesem Sinne mit der Betonung der Gefährlichkeit und der großen Schuld des Täters einmal ernst 
macht, kommt es vor, daß ein derartiges beispielhaftes und wegweisendes Urteil von der höheren 
Instanz wieder aufgehoben wird. So verurteilte im April 1960 ein Hamburger Verkehrsschöffen
gericht einen Kraftfahrer, der sich ohne Führerschein und betrunken an das Steuer gesetzt hatte, als 
gefährlichen Gewohnheitsverbrecher nach § 20 a StGB zu einem Jahr Zuchthaus. Der Angeklagte 
war vorher schon fünfmal wegen Trunkenheit am Steuer vorbestraft, und ihm war der Führerschein 
bereits auf Lebenszeit entzogen. Dieses Urteil wurde in der zweiten Instanz wieder aufgehoben. 
Es ist sicher richtig, daß die Vorschrift des § 20 a StGB bei ihrer Einführung im Jahre 1933 nicht für 
Verkehrstäter gedacht war; es ist aber nicht einzusehen, warum sie heute nicht auch für derartige 
Fälle angewendet werden sollte. Man hätte sogar daran denken können, den Täter nach § 42 e StGB 
in Sicherungsverwahrung zu nehmen. 

Oie Genera/prävention 

Als Strafzweck gilt heute noch die Generalprävention, d. h. die Allgemeinabschreckung, die 
»durch Strafverhängung Gegengewichte gegen die Versuchung oder Neigung, in gleichen Bahnen 
zu wandeln, schaffen und den Reiz zur Nachahmung möglichst ausrotten will ... « (Jagusch S.98). 
Jagusch charakterisiert die Generalprävention mit den Worten: »Schon psychologisch ist ihre Wirk
samkeit unerforscht und kaum aufklärbar.« Diesen Worten ist eigentlich nichts hinzuzufügen. Um 
so erstaunlicher ist es, daß selbst der BGH in seinen Urteilen etwas so Unsicheres wie die General
prävention bei der Strafzumessung verwendet. Es hat bisher noch niemand die Wirkung der General
prävention beweisen und die Art und den Mechanismus erklären können, in der sie eigentlich 
wirken soll. Es ist hier nur die Generalprävention durch das einzelne Strafurteil gemeint, nicht die 
Generalprävention durch den Gesetzgeber, die aber ebenfalls von zweifelhaftem Wert ist. 

Immer schon hat man scharfe Strafen angedroht und doch selten oder nie mit dieser Drohung 
etwas erreicht. So hieß es in einem Erlaß des Senates der Freien und Hansestadt Hamburg aus dem 
Jahre 1841: »Da in neuerer Zeit wieder mehrere Unglücksfälle durch schnelles Fahren verursacht 
worden sind, so findet sich die unterzeichnete Behörde veranlaßt, die Verfügung des Mandates 
vom 28. November 1825 im § 10 in Erinnerung zu bringen, nach welcher das schnelle Fahren der 
Wagen, besonders um die Ecken der Gassen, auf das schärfste untersagt ist und die Contravenienten 
nach dem Grade ihres Vergehens mit Geld- oder Leibesstrafen belegt werden sollen. Die Polizey
Officianten haben scharf auf etwaige Contraventionen zu vigiliren und selbige sofort anzuzeigen.« 

Auf der erwähnten Tagung in Tübingen berichtete Cordoba über die Erfahrungen seines Landes 
mit der neuen Verkehrsgesetzgebung. Seit 1950 hat Spanien ein sehr hartes Verkehrsstrafrecht mit 
dem Hauptzweck der Abschreckung. Eine wahre» Inflation« von Strafen hat jedoch das Ansteigen 
der Zahl der Verkehrsstraftaten nicht zu hemmen vermocht und im ganzen eher ungünstig als 
günstig gewirkt; eine stärkere Gleichgültigkeit und Abstumpfung der Bevölkerung wurde indessen 
»durch das Rechtsgefühl der Gerichte (verhindert), die wenig Gebrauch von diesen (harten) 
Bedingungen gemacht haben«. In einer Übersicht über die österreichische Kriminalitätsentwicklung 
des Jahres 1958 heißt es, die zunehmende Beachtung des Gesichtspunktes der Generalprävention 
habe nicht das gewünschte Resultat erzielt 24). 

Eine Reihe von kriminologischen Untersuchungen hat sich allgemein schon damit beschäftigt, 
die Frage zu klären, ob man durch Härte oder Milde der Urteile das Ausmaß der Kriminalität in 
irgendeinerWeise beeinflussen kann. Die umfassendste Arbeit dieser Art, nämlich die amerikanische 
von Rusche-Kirchheimer, sagt, in jüngster Zeit habe man oft argumentiert, eine Zunahme der Ver
brechen sei die Folge übermässiger Milde, und umgekehrt könne die Zahl der Verbrechen durch 
eine Intensivierung der Strafen vermindert werden. Man habe jedoch nie ernsthafte Anstrengungen 
gemacht, einen solchen Zusammenhang durch gen aue Untersuchungen nachzuweisen. Rusche
Kirchheimer selber kommen aufgrund ihrer statistischen Vergleiche zu dem Ergebnis: »Daß Härte 

24) Kriminalistik, 1961, S. 73/74; siehe auch Lehmann, Zur Typologie der Verkehrsunfälle, a. a. O. S. 57. 
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oder Milde der Strafen, auch Veränderungen in der Strafpraxis, keinen effektiven Einfluß auf das 
Ausmaß der Kriminalität haben« 25). 

Es gibt auch zahlreiche Äußerungen von deutschen Fachleuten über die Wirksamkeit bzw. 
Unwirksamkeit der Generalprävention. So sagte der kürzlich verstorbene Hildesheimer Oberstaats
anwalt Kleffel, die sog. general präventive Wirkung sei auf dem Gebiete des Verkehrsstrafrechts 
genau so unwirksam geblieben und würde es wie auf dem des allgemeinen Strafrechts bleiben. Der 
HamburgerVerkehrsrichter Kruse schrieb: »Rücksichtslosigkeit und Verantwortungslosigkeit nehmen 
auf unseren Straßen zu, und das, obwohl die Hamburger Verkehrsgerichte durch ihre harten Strafen 
bekannt sind. Obwohl oder vielleicht gerade deshalb, das ist eine Frage, die zumindest bei der 
Unfallflucht gestellt werden könnte« (Fachzeitschrift für Kraftfahrt und Verkehrsrecht, 1960, S. 367). 

Vor einigen Jahren hat man in Detroit, USA, mit aller Gewalt die Zahl der Verkehrsdelikte 
herunterdrücken wollen und deshalb innerhalb von 6 Monaten 2000 Kraftfahrer zu Haftstrafen 
ohne Bewährung verurteilt. Das Ergebnis war gleich null. 

Bei der Untersuchung der Gründe und Anlässe, die einzelne Täter zum Alkoholgenuß und dann 
zur Begehung der Straftat brachten, habe ich in den letzten jahren immer wieder ähnliche Erfah
rungen in bezug auf die Wirkungslosigkeit der Generalprävention gemacht. Wie oben schon einmal 
erwähnt, haben die Täter weder an Frau oder Kinder, noch an die eigene Gefah r, noch an Leben 
und Gesundheit der Insassen oder Soziusfahrer gedacht, und wenn sie schon an diese ihnen am 
nächsten liegenden Gefahren nicht denken, ist kaum zu erwarten, daß sie je daran denken werden, 
irgendein anderer Bekannter oder Unbekannter sei schon einmal wegen eines Alkoholdeliktes hart 
bestraft worden. 

Neben den persönlichen Einbußen trifft heute jeden Alkoholtäter fast automatisch die wirt
schaftlich oft so einschneidende Entziehung der Fahrerlaubnis. Obwohl diese Folge eines Alkohol
deliktes allgemein bekannt ist, denkt der alkoholisierte Kraftfahrer, der im Begriffe ist, sich ans Steuer 
zu setzen, nicht an sie. Aus all diesen Gründen ist es nicht verwunderlich, wenn sich im jahresbericht 
der Hamburger Schutzpolizei der nachdenkliche Satz findet: »Besorgniserregend ist wiederum die 
Anzahl der Unfälle wegen Trunkenheit ... diese Entwicklung ist um so unverständlicher, als die 
auf breiter Basis betriebene Aufklärung und die z. T. strengen Strafen immer wieder auf Alkohol
gefahren aufmerksam machen« (S. 31). 

In der Ostzone ist man im Hinblick auf die Möglichkeiten der Generalprävention anscheinend 
realistischer als bei uns; man sieht den vorbeugenden Sinn der Strafe mehr in ihrer Unabwend
barkeit und »keineswegs in ihrer Härte« (Bluhm, S. 187). 

Das öffentliche Interesse 

Bei der Strafzumessung, insbesondere bei der Versagung der Strafaussetzung zur Bewährung, 
wird von vielen Gerichten gerne zur Begründung auf das angebliche öffentliche Interesse hin
gewiesen, das einen Vollzug der Freiheitsstrafe erfordere. So sagt der BGH: »Bei einer auf Trunken
heit beruhenden Verkehrsstraftat steht in der Regel das öffentliche Interesse einer Strafaussetzung 
zur Bewährung entgegen« (VRS 1960, S. 347 ff.). Dieses sog. öffentliche Interesse ist jedoch im 
Grunde - in Abwandlung eines Wortes von Kohlrausch über die Rolle der Willensfreiheit für das 
Strafrecht - eine »staatserhaltende Fiktion«. Der Gesetzgeber hat das öffentliche Interesse nicht 
definiert, die Rechtsprechung hat bis heute ebenfalls keine eindeutige Definition gefunden. Preiser 
verweist in diesem Zusammenhang auf mehrere »öffentliche Interessen«, wie Abschreckung, Sühne
interesse und das Vertrauen der Bevölkerung in die Rechtsprechung (NjW, 1956, S. 1009 ff.). Eine 
klare Leitlinie vermag Preiser indessen auch nicht zu geben, und Francke hat deshalb nicht Unrecht, 
wenn er über das öffentliche Interesse sagt: »Auch hier haben wir uns weithin in das Schlepptau 
einer leeren Redensart begeben« (DAR, 1955, S. 216). Mangels jeder näheren Definition des öffent
lichen Interesses ist damit dessen Bejahung oder Verneinung dem Ermessen des jeweiligen Staats
anwaltes bzw. den ihm gegebenen Anweisungen anheimgestellt; die Bejahung des öffentlichen 
Interesses kann aber damit zu einer Waffe gegen bestimmte Gruppen von Rechtsbrechern werden. 
Nach den Richtlinien für das Strafverfahren vom 1. August 1953 liegt bei Privatklagesachen ein 
öffentliches Interesse dann vor, »wenn der Rechtsfrieden über den Lebenskreis des Verletzten 

25) Zitiert bei Bauer, Ergebnisse moderner Kriminalstatistik, Universitas, Februar 1960, S. 181. 
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hinaus gestört und die Strafverfolgung ein gegenwärtiges Anliegen der Allgemeinheit ist«. Was aber 
im einzelnen diese allgpmeinen Begriffe bedeuten, und wie sie festzustellen sind, darüber 
schweigen sich die Richtlinien aus. Es muß doch bedenklich stimmen, wenn bei so vielen Beleidi
gungen, Verleumdungen und vorsätzlichen Körperverletzungen trotz oft erheblicher Schuld des 
Täters das öffentliche Interesse verneint wird, während man es heute schon bei fast jeder noch so 
geringfügigen fahrlässigen Körperverletzung im Straßenverkehr bejaht und damit dem oft honorigen 
Bürger einen Eintrag im Strafregister verschafft, während der in der Regel brutale und in seiner 
Persönlichkeit weitaus unerfreulichere Täter einer vorsätzlichen Körperverletzung durch die Ver
neinung des öffentlichen Interesses meist um einen Strafregistereintrag herumkommt. Das Land
gericht Freiburg/Br. entschied in einer Verkehrsstrafsache (§§ 315 a I 2, 142, 73 StGB) folgender
maßen: »Es kann insbesondere nicht anerkannt werden, daß die Anwendung des § 23 StGB in 
einem solchen Fall geeignet wäre, in der Bevölkerung ein Gefühl von Schutzlosigkeit herauf
zubeschwören. Es scheint im Gegenteil im wohlverstandenen Interesse der schutzbedürftigen 
Bevölkerung zu liegen, daß die sozialpädagogische Wirkung der Maßnahme des § 23 StGB voll zum 
Tragen kommt und so eine ungleich nachhaltigere Wirkung erzielt wird, als sie dem ohnehin 
problematischen Erfolg der Verbüßung kurzer Freiheitsstrafen zukommt. Die damit insgesamt 
herbeizuführenden Wirkungen (in Verbindung mit einer genügend langen eindrucksvollen Sperr
frist) liegen in den geeigneten Fällen viel mehr im öffentlichen Interesse als eine Vollstreckung 
einer Gefängnisstrafe von 3 Wochen.« 

Der Beruf des Täters 

Eine weitere sehr umstrittene Frage ist die, ob der Beruf des Täters strafschärfend oder straf
mildernd zu berücksichtigen ist. Nach einer Zeitungsmeldung löste ein Urteil des Schöffengerichts 
Neuß unter der Bevölkerung »helle Empörung« aus, weil man es für zu milde hielt. Ein Polizei
meister war mit einem Blutalkoholgehalt von 1,82 %0 am Steuer eines PKW angetroffen worden 
und hatte zwei Kollegen geschlagen. Er erhielt hierfür vier Wochen Gefängnis ohne Bewährung, 
300,- DM Geldstrafe und 1 Jahr Entzug der Fahrerlaubnis. Soweit wir sehen können, ist dieses 
Urteil nicht zu milde, sondern im Gegenteil eher härter als in anderen vergleichbaren Fällen. Ich 
selbst mußte einen Polizeimeister verurteilen, der auf der Fahrt zum Dienst mit seinem eigenen 
PKW einen Unfall verursacht und einen Verkehrsteilnehmer verletzt hatte. Der Täter hatte einen 
Blutalkoholgehalt von 1,4%0 gehabt. Er erhielt 1956 eine Geldstrafe von 100,- DM und die Fahr
erlaubnis wurde ihm für 6 Monate entzogen. Von einem anderen Amtsgericht erhielt 1960 ein 
Poliieioberkommissar wegen einer fahrlässigen Straßenverkehrsgefährdung infolge Alkoholgenusses 
und fahrlässiger Körperverletzung eine Gefängnisstrafe von 6 Wochen ohne Bewährung. Die 
Fahrerlaubnis wurde ihm für 14 Monate entzogen. 

Wir sind der Auffassung, daß ein Polizeibeamter im Straßenverkehr dieselben Rechte und 
Pflichten hat wie jeder andere Verkehrsteilnehmer auch, und daß er deshalb bei der Strafzumessung 
wie jeder andere zu behandeln ist. Schwerer mag der Fall angesehen werden, wenn sich der Beamte, 
etwa mit dem Funkstreifenwagen, im Dienst befindet, sich dann betrinkt und einen Unfall verursacht, 
wie dies z. B. 1958 in Nürnberg der Fall war. 

Die Rechtsprechung der höheren Gerichte ist bezüglich der Berücksichtigung des Berufes des 
Täters nicht einheitlich. Das OLG Hamm will Trunkenheitsdelikte schärfer bestrafen und die Straf
aussetzung zur Bewährung versagen, wenn das Delikt von Fahrlehrern, Verkehrspolizeibeamten, 
Verkehrsrichtern und Verkehrsstaatsanwälten begangen wird. Dagegen wurde eine verschärfte 
Beurteilung von Verkehrsstraftaten z. B. eines Beamten des Straßenverkehrsamtes, eines Rechts
anwalts und einer Bundestagsabgeordneten abgelehnt 26). 

Ergebnis 

Zum Abschluß der vorstehenden Ausführungen über die Strafzumessung ist festzuhalten, daß 
die Wirkungsmöglichkeiten der Justiz - jedenfalls, was die Verhängung von Strafen anbelangt -
gering sind. Die Wirkungen der Entziehung der Fahrerlaubnis sind bedeutend höher einzuschätzen. 
Die zeitweilige Sicherung der Allgemeinheit vor dem Täter, die mit dieser Maßregel erreicht wird, 

28) Fachzeitschrift für Kraftfahrt und Verkehrsrecht, 1961, s. 26/27; siehe auch Kriminalistik, 1961, S. 34/35. 
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steht deshalb im Vordergrund, wenn auch nicht in der Theorie der Strafzumessung, so doch in 
der Praxis der Gerichte. Die von der Entziehung der Fahrerlaubnis Betroffenen wehren sich 
zumeist weniger gegen die drohende Strafe, während sie »um den Führerschein« oft ver
zweifelt kämpfen. 

Zwei Unterscheidungen müssen für die Strafzumessung maßgebend sein: einmal diejenige 
zwischen Ersttätern und Rückfälligen und zum zweiten die zwischen ihrer Natur nach gefährlichen 
und ungefährlichen Straftaten. In beiden Fällen sollte also der Maßstab der Gefährlichkeit die 
Strafzumessung wesentlich beeinflussen. Auf der Tübinger Tagung zog Baumann die richtigen 
Folgerungen aus den bestehenden unbefriedigenden Zuständen, indem er sagte: »Die richtige -
gerechte Beurteilung unserer so zahlreichen Straßenverkehrsdelikte ist uns noch nicht gelungen. Wir 
haben keinen Anlaß, uns mit dem Erreichten zu beruhigen und zufrieden zu geben. Es ist vielmehr 
unsere Aufgabe, sowohl auf kriminologischem als auch auf dogmatischem Gebiet, vielleicht sogar 
einmal wirklich in gemeinsamer Arbeit, Ursachen und gerechte Bewertung immer wieder neu zu 
suchen, um so vielleicht eines Tages den Verkehrsdelikten, dieser neuen Geißel der Menschheit, 
ein gutes Verkehrsstrafrecht entgegenstellen zu können.« 

Der Gang des Strafverfahrens 

Ereignet sich ein Verkehrsunfall oder wird ein Verkehrsteilnehmer von der Polizei gestellt, und 
vermutet man, daß eine Alkoholbeeinflussung vorliegt, dann nimmt die Polizei den Führerschein 
ab und bringt den verdächtigen Täter auf die Wache. Hier wird er mit dem Atemalkoholgerät 
»AI kotest« einer provisorischen Untersuchung auf seine Alkoholbeeinflussung unterzogen. Wenn 
die Probe positiv ausfällt, veranlaßt die Polizei, daß ein Arzt gerufen wird, der dem Täter die 
Blutprobe entnimmt. Der Arzt oder die Ärztin stellen dann dem Täter einige Fragen, und das 
Protokoll der Blutentnahme wird ausgefüllt. Der Täter wird weiter veranlaßt, sich einer Reihe von 
Proben auf seine Reaktionsfähigkeit zu unterziehen. 

In neuester Zeit hat der bekannte Bonner Strafverteidiger Prof. Dahs zusammen mit Wimmer 
heftige Kritik an den »unzulässigen Untersuchungsmethoden bei Alkoholverdacht« geäußert 
(NJW 49, 1960, S. 2217 ff.). Dahs/Wimmer weisen auf den Inhalt des Blutentnahmeprotokolls hin 
und meinen: »Auf die in dieser Weise in das Verfahren eingeführten Untersuchungsergebnisse 
stützt das Gericht sehr häufig entscheidend die Verurteilung des Angeklagten«. Dies sei besonders 
bei Blutalkoholgehalten unter 1,5 0/00 der Fall. Richtig ist, daß den Feststellungen des Protokolls, 
z. B. bezüglich des Ganges, des Sichdrehens, der Fingerprobe und der Sprache, sowie den Fest
stellungen über Orientierung in Raum und Zeit oder der Diagnose der Alkoholbeeinflussung keine 
große Bedeutung beizumessen ist. Wir können Dahs/Wimmer auch nicht widersprechen, wenn sie 
sagen, die Beurteilung des Trunkenheitsgrades des Täters durch den Arzt sei in 70 % aller Fälle 
unrichtig. 

Ob andere Gerichte diese Feststellungen »entscheidend« verwerten, mag dahingestellt bleiben, 
ich habe jedenfalls in meiner Praxis diese Feststellungen des Protokolls bisher weder in einer für 
den Angeklagten günstigen noch ungünstigen Beziehung gewertet. 

Dahs/Wimmer sind weiter der Auffassung, derTäter sei zu keiner Antwort und auch zu keinerlei 
Mitwirkung an der Untersuchung verpflichtet. Die Verfasser sehen aber offenbar selbst ein, daß 
eine konsequente Durchführung ihres Standpunktes, also eine Weigerung vieler Täter, sich auf die 
Untersuchung einzulassen und sich von der Polizei vernehmen zu lassen, zu einem Chaos in der 
Arbeit der Polizei und der Justiz führen würde. Sie räumen deshalb ein, daß der von der StPO 
gewahrte Standpunkt, wonach niemand an seiner eigenen Überführung mitzuwirken verpflichtet 
sei, im Interesse der Wahrheitsfindung eingeschränkt werden sollte. 

Dahs/Wimmer schließen ihre Ausführungen mit den Worten: »Das Ergebnis dieser Darlegungen 
erscheint uns alarmierend. Tagtäglich werden in der polizeilichen, medizinischen und gerichtlichen 
Praxis Untersuchungs- und Beweismethoden angewendet, die mit dem geltenden Recht unvereinbar, 
sind. Es zeigt, in welchem Maße Wachsamkeit aller Beteiligten gegenüber einem Ermittlungssystem 
erforderlich ist, das im Begriffe ist, wesentliche Prinzipien des deutschen Strafverfahrensrechtes auf 
höchst bedeutsamen Lebensgebieten über Bord zu werfen.« 

Die Darlegungen von [)ahs/Wimmer sind auch für uns sehr alarmierend, aber in dem genau 
entgegengesetzten Sinne, wie es die Verfasser woUen. Ich betrachte es als ein sehr gesundes Zeichen, 
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daß sich in meiner gesamten Praxis bisher nur ganz wenige Täter geweigert haben, bei der Polizei 
auszusagen und verlangt haben, dem Richter vorgeführt zu werden. Die polizeilichen und medizi
nischen Untersuchungen liefen also glatt und ohne Beanstandung, allerdings mitbedingt dadurch, 
daß die meisten Täter sich über die Rechte bezüglich ihrer Aussagepflicht bei der Polizei nicht im 
klaren sind. Sollten auf diesem Gebiet in Zukunft größere Schwierigkeiten auftreten, dann wäre es 
höchste Zeit, die Strafprozeßordnung zu ändern. Denn - in diesem Punkte ist einer Stellungnahme 
des Deutschen Richterbundes beizupflichten - die Wahrheitsfindung und das staatliche Interesse 
stehen in diesen Fällen über den persönlichen Interessen des Täters. Im übrigen bestätigt diese 
weitgehende Unkenntnis der Täter über ihre rechtlichen Möglichkeiten auch die Auffassung, daß 
tatsächlich kaum jemand damit rechnet, irgendwann einmal in diese konkrete Situation der Straf
fälligkeit zu kommen; andernfalls würde er sich ganz gewiß über seine rechtlichen Möglichkeiten, 
die Aufklärung seines Falles zu verhindern oder zu verzögern, orientieren. 

Ein anderer Gesichtspunkt ist in diesem Zusammenhang noch anzufügen: In einer Reihe von 
Fällen hat sich das Ergebnis der Blutprobe nicht zum Nachteil, sondern zum Vorteil eines Täters 
ausgewirkt, und es wurde die Eröffnung des Hauptverfahrens abgelehnt oder ein Täter wurde frei
gesprochen, weil der Blutalkoholgehalt unter 1,0%0 lag. Hätte sich der Täter geweigert, sich eine 
Blutprobe entnehmen zu lassen, wäre er unter Umständen auf irgendein Indiz, wie unsichere 
Fahrweise oder auffälliges Benehmen, hin verurteilt worden; denn daran dürfte kein Zweifel sein: 
die staatsanwaltliche und gerichtliche Praxis müßten dazu übergehen, Täter auf andere Indizien 
hin zu verurteilen, wenn das Ergebnis einer Blutprobe nicht vorliegt. Auch der Täter, der sich durch 
die Flucht der Entnahme einer Blutprobe entzieht, muß damit rechnen, daß man an sein Verhalten 
einen verschärften Indizienmaßstab anlegt und ihm auf seine Beteuerungen, er habe keinen oder 
nur sehr wenig Alkohol genossen, anwortet, dann hätte er sich ja ruhig eine Blutprobe entnehmen 
lassen können. 

Die Arbeit des Richters wird dadurch erschwert, daß der Gesetzgeber leider die Grenze der 
Fahrtüchtigkeit nicht eindeutig, d. h. nach 0/00 Blutalkohol, festgelegt hat. In der Praxis der Recht
sprechung wurde diese Frage daher zunächst nach individuelren Gesichtspunkten entschieden. Der 
BGH setzte schließlich die absolute Grenze der Fahrtüchtigkeit auf 1,5%0 fest. Diese Grenze ist 
jedoch zu hoch, denn die Fachleute, vor allem die Mediziner, sind sich fast geschlossen darin einig, 
daß die wirkliche Grenze der Fahrtüchtigkeit schon bei 1,0%0 oder gar noch darunter liegt 27). 

Der BGH hat demgegenüber 1959 nur einen vorsichtigen Schritt vorwärts getan und die Grenze 
der allgemeinen Fahruntüchtigkeit von 1,5 % 0 für Kraftradfahrer auf 1,3 %0 heruntergesetzt (Ver
kehrsrechtliche Mitteilungen, 1959, Nr. 74 und 75). Bezüglich der Verkehrsuntüchtigkeit von Fuß
gängern widersprechen sich die gerichtlichen Entscheidungen. In Essen wurde ein Fußgänger, der 
einen Blutalkoholgehalt von 2,2 % 0 hatte und einen Radfahrer zu Fall brachte, zu 50,- DM verurteilt. 
Auf seine Revision hin hob das OLG Hamm das Urteil mit der Begründung auf, die Feststellung 
alkoholbedingter Verkehrsuntüchtigkeit könne bei einem Fußgänger aufgrund des Blutalkohol
gehaltes nicht getroffen werden. In einem ähnlichen Fall verurteilte das Hamburger Landgericht 
einen betrunkenen Fußgänger, der mit einem Blutalkoholgehalt von 1,6 % 0 in ein Motorrad gelaufen 
war, zu 3 Monaten Gefängnis mit Bewährung mit der Begründung, es könne kein Zweifel an der 
Verkehrsuntauglichkeit des Angeklagten z. Z. des Unfalls bestehen (Fachzeitschrift für Kraftfahrt 
und Verkehrsrecht, 1960, S.389). Ich habe in ähnlichen Fällen auch betrunkene Fußgänger als 
verkehrsuntüchtig angesehen und verurteilt. 

Die Vollstreckung rechtskräftiger Urteile ist oft sehr schwierig und vor allem viel zu langwierig. 
Bei Geldstrafen wird in den meisten Fällen, wenn nicht ein Gnadengesuch, dann bestimmt ein 
Ratenzahlungsgesuch eingereicht. Hierbei ergeben sich immer wieder Einblicke in die durch die 
modernen Ratenzahlungskäufe entstandene Verschuldung vieler Familien. Der Justiz werden 
beispielsweise Raten von monatlich 10,- DM vorgeschlagen, mit der Begründung, man könne nicht 
mehr zahlen; für den Fernsehapparat und den Kühlschrank sind aber die viel höheren Raten 
vorhanden. 

27) Ponsold, Alkohol und Verkehr, Suchtgefahren, Juli/September 1956, S. 3; a. A. offenbar Kleber, Die Feststellung alkoholischer 
Beeinflussung, Das Recht des Kraftfahrers, 11, 1953, S. 180, der immer noch glaubt, man müsse selbst bei einem Blutalkohol
gehalt von 1,5 0/00 "nicht schematisch aufgrund der Alkoholbeeinflussung das Urteil fällen"; und Siegert, der die Grenze von 
1,5 0/00 eine "im Strafrecht unzulässige Fiktion" nennt, DAR, 1960, S. 277. 
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Die Vorladung zum Strafantritt wird meist mit einem Gnadengesuch oder zumindest mit einem 
Strafaufschubsgesuch beantwortet. Auf diese Weise wird der Strafantritt zuweilen auf Monate 
hinausgeschoben. Schließlich stellt sich der Täter in vielen Fällen nicht freiwillig, sondern muß 
durch die Polizei vorgeführt werden, wie denn auch viele Geldstrafen nur durch die Aufforderung 
zur Verbüßung der Ersatzfreiheitsstrafe beigetrieben werden können. 

Ob und in welcher Form unser heutiger Strafvollzug für Verkehrsstraftäter überhaupt sinnvoll 
und nützlich ist, hat schon zu zahlreichen Diskussionen Anlaß gegeben. Peters unterscheidet in 
seinem Werk »Grundprobleme der Kriminalpädagogik« verschiedene Gruppen von Fahrlässigkeits
tätern und wünscht eine entsprechende Differenzierung im Strafvollzug. Er lehnt mit Recht die 
gerade bei Verkehrsstraftätern so häufig angewandte kurze Freiheitsstrafe ohne Strafaussetzung zur 
Bewährung als den kriminologisch schlechtesten Weg ab. »Allerdings scheint seine Angemessenheit 
und Richtigkeit ein für viele Juristen unumstößliches Dogma zu sein« (S. 311). Händel befürwortet 
dagegen die kurze Freiheitsstrafe für Alkoholtäter, will aber diesen Personenkreis im Vollzug auch 
besonders behandelt sehen. Eberhard hat die Schaffung von »Verkehrssünder-Gefängnissen« für 
die »Kriminellen eigener Prägung« vorgeschlagen. Freiheitsstrafen von nicht mehr als 2 Wochen 
können im »Wochenendvollzug« vollstreckt werden 28). 

Der Siegburger Gefängnisseelsorger berichtete auf einer Arbeitstagung in der Evgl. Akademie 
Mülheim über die Auffassung der Gefangenen selbst. 80 % der Gefangenen schlugen in Aufsätzen 
»härtere, aber kürzere Strafen« vor, mit mehr Unterricht und mehr Betreuung. 

Allgemein ist abschließend zu sagen, daß die durchschnittliche Länge der Strafverfahren von 
der Tat bis zur Entlassung aus dem Vollzug oder bis zur Zahlung der Geldstrafe als das Krebsübel 
des deutschen Verkehrsstrafrechts überhaupt angesehen werden muß. 

Reformen 

Wenn man sich auch über die Möglichkeiten der Justiz, die Zahl der Verkehrsdelikte fühlbar 
herabzudrücken, keinen Illusionen hingeben darf, so könnte doch durch einige Reformen die 
Wirksamkeit der Justizorgane verstärkt werden. Drei Aufgaben stellen sich: 

1. alle Verkehrsstrafsachen sachgemäßer und schneller abzuwickeln, 
2. allen ihrer Natur nach gefährlichen Verkehrsdelikten gesteigerte Aufmerksamkeit zu schenken, 

und 
3. uns alle vor den Wiederholungstätern, den echten Kriminellen und den sog. »Unfällern« zu 

schützen. 
Wenn man davon ausgeht, daß das Strafrecht Wertverwirklichung ist, daß also Werturteile 

gefällt werden, und daß das Strafverfahren traditionell auf die Ahndung kriminellen Unrechts 
zugeschnitten ist, dann passen das traditionelle Strafrecht und das geltende Strafverfahren nicht 
für die normalen, d. h. also die große Masse aller Verkehrstäter, deren Schuld gering und schwer 
festzustellen und deren Persönlichkeit untadelig ist. Es ist daher eine Abgrenzung des Verkehrs
strafrechts vom allgemeinen Strafrecht notwendig, schon deshalb, um eine weitere Abnutzung der 
Wirksamkeit der Strafrechtspflege im ganzen zu vermeiden 29). Im künftigen Recht ist beabsichtigt, 
die große Masse der Übertretungen in Ordnungswidrigkeiten umzuwandeln 30). Gegen diesen Plan 
hat man nicht ohne Berechtigung eingewendet, daß durch die Umwandlung nur eine Verschiebung 
der Entscheidung stattfindet und daß sich der» Verkehrssünder« eher von einem Gericht als von 
einer Verwaltungsbehörde bestrafen oder belehren lassen werde. 

Wenn die Verkehrsdelikte in ihrer Gesamtheit im Aufgabenbereich der Justiz bleiben, ist auf 
jeden Fall eine Objektivierung des Verkehrsstrafrechts notwendig, d. h. man muß viel häufiger als 
bisher an den äußeren Sachverhalt anknüpfen und auf die Ermittlung der subjektiven Seite weit
gehend verzichten. Die Justiz braucht, wie Wimmer einmal sagte, eine einfachere Waage, die sich 
nach dem Gesichtspunkt der Zweckmäßigkeit ausrichtet. So ist es z. B. erforderlich, weitere Beweis
regeln einzuführen, von ihnen auszugehen und dem Täter sein Verschulden zu unterstellen bzw. es 

28) Händel in "Zeitschrift für Strafvollzug", 1, 1956, und 5, 1958; Eberhard in "Zeitschrift für Strafvollzug", 3, 1957, und Händel 
u. a., Handbuch für Verkehrsstraftaten, Darmstadt 1957, s. 180 ff. 

29) lackner, Gedanken über die Ahndung der leichteren Verkehrszuwiderhandlungen im künftigen Recht, DAR, 1960, S. 309 ff. 
30) Siehe den Bericht der vom Straßenverkehrssicherheitsausschuß eingesetzten Kommission zur Umstellung von Verkehrsstraftat

beständen auf Ordnungswidrigkeiten, Bielefeld. 
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gering zu achten. Diese Auffassung mag allen traditionellen Anschauungen über unser bisheriges 
Schuldstrafrecht widersprechen; es kann und muß aber darauf hingewiesen werden, daß wir heute 
schon teilweise nach derartigen Beweisregeln allgemein verfahren. Eine dieser Regeln ist die Fest
setzung der absoluten Fahruntüchtigkeit auf 1,5 % 0; eine weitere ßeweisregel liegt im § 17 StVO, 
der demjenigen Verkehrsteilnehmer, welcher in eine Grundstückseinfahrt einbiegt bzw. aus ihr 
herausfährt, dann das Verschulden nahezu gänzlich aufbürdet, wenn etwas passiert. Weiter wird 
heute ein Täter mit der Entschuldigung des Verbotsirrtums nicht mehr gehört 31). Eine Schematisie
rung der Strafen hat sich auch schon im Verkehrsstrafrecht eingebürgert. Ohne sie wäre bei der 
Masse der Verkehrsdelikte überhaupt nicht mehr auszukommen (Lackner a. a. 0., S. 312). 

Bocke/mann weist in NJW, 1960, S. 1277 ff. zutreffend auf das strafrechtliche Risiko aller Ver
kehrsteilnehmer hin, das sich insbesondere aus der inhaltlichen Sachwidrigkeit und Mehrdeutigkeit 
einiger Verkehrsvorschriften ergibt. Vielfach sind auch durch die Rechtsprechung der höheren 
Gerichte Unklarheiten entstanden. »Demnach ist die Praxis unseres Verkehrsstrafrechts merkwürdig 
zwiespältig. Einer elastischen Anpassung der allgemeinen Verkehrsregeln, auch solcher, die eigent
lich unabdingbar sein sollten, an alle möglichen Besonderheiten bestimmter Verkehrslagen steht 
eine weithin unelastische Handhabung der Strafvorschriften über fahrlässige Tötung und Körper
verletzung gegenüber. Trifft die erste denjenigen, der sich vergangen hat, mitunter nicht hart genug, 
so trifft die andere denjenigen, der Unglück gehabt hat, womöglich zu schwer.« Bockelmann ist sich 
mit Wimmer in der Forderung nach einer Schematisierung und Vergröberung, also Vereinfachung 
des Verkehrsstrafrechts, einig 32). 

Wenn auf der einen Seite - wie bereits gesagt - einige insbesondere höhere Gerichte aus 
subjektiven Gründen dazu neigen, Tätern immer wieder Ausnahmen zuzubilligen, haben auf der 
anderen Seite Gerichte teilweise unzumutbare »übermenschliche« Anforderungen an Kraftfahrer 
gestellt 33). 

Erforderlich sind in Zukunft klare und einfache Regelungen, denen man sich nicht entziehen 
kann. Gerade in dieser Unausweichlichkeit der Sanktion liegt eine größere Kraft und eine 
Erziehungsmöglichkeit des Strafrechts 34). 

Weiter wäre zu wünschen, daß der Gesetzgeber die Grenze der Fahrtüchtigkeit festlegt, und 
zwar auf höchstens 1,0 % 0. Mit diesem Blutalkoholgehalt sind die meisten Menschen absolut fahr
untüchtig; sollte jemand durch seine besondere Konstitution in der Lage sein, mehr Alkohol zu 
vertragen, darf er auch nicht mehr trinken und muß sich gewissermaßen der Norm der Allgemein
heit anpassen. Diese Anpassung wird auch auf anderen Gebieten des Verkehrsrechts ständig ver
langt: auch der noch so geübte Sportwagenfahrer muß im Stadtverkehr die allgemeine Geschwindig
keitsbegrenzung von 50 km/h einhalten. 

Bei der Regelung der Entziehung der Fahrerlaubnis nach § 42 m StGB ist die Aufstellung von 
Beweisregeln ebenfalls erforderlich. Im Entwurf des neuen StGB ist vorgesehen, daß bei Vorliegen 
bestimmter Tatbestände, wie z. B. eines Alkoholdeliktes, die Fahrerlaubnis entzogen werden muß, 
wenn nicht ein besonderer Ausnahmefall vorliegt. Der ADAC hat hiergegen protestiert und 
gemeint, man dürfe die Verkehrsrichter nicht zum Automaten degradieren. Demgegenüber ist zu 
fragen, ob die beabsichtigte Regelung nicht sehr viel besser und ehrlicher ist als diejenige des gelten
den Rechts, die vom Verkehrsrichter eine »Gesamtwürdigung der Persönlichkeit« des Angeklagten 
fordert, welche in einer kurzen Hauptverhandlung einfach nicht vorgenommen werden kann. 

Es wäre auch daran zu denken, die Entziehung der Fahrerlaubnis automatisch mit noch anderen 
Tatbeständen zu verknüpfen, so etwa mit der Begehung einer bestimmten Anzahl - zwei bis drei -
von ihrer Natur nach gefährlichen Verkehrsübertretungen, z. B. von Übertretungen im fließenden 
Verkehr. Eine derartige Regelung gibt es in vielen Staaten der USA. Der deutsche Verkehrsrichter 
scheut sich zuweilen, schon beim Vorliegen einer Übertretung die Fahrerlaubnis endgültig zu ent
ziehen. Wimmer weist sehr richtig darauf hin, daß eine Übertretung gewissermaßen der letzte 
Tropfen sein kann, der das Faß zum Überlaufen bringt. So wurde beispielsweise einmal in Frei-

81) Hierzu Wimmer in "Unfallträchtige Verkehrsdelikte und ihre Bekämpfung«, Bundesverkehrswacht, Bonn 1959, S. 40 ff und 
Wimmer, Ober unzulässige Vertiefung der Schuldfrage bei Fehlleistungen von Kraftfahrern, NJW, 1959, S. 1753 ff und 
Wimmer, Die Ahndung von Ordnungswidrigkeiten und der Schuldvorwurf, NJW, 1960, S. 1545 ff. 

32) Wimmer, Wie ist eine Vereinfachung des deutschen Straßenverkehrsrechts möglich?, DAR, 1961, S. 1 ff. 
33) Beispiele in Fachzeitschrift für Kraftfahrt und Verkehrsrecht, 1960, S. 483 H. 
34) Hierzu Wimmer in DAR, 1959, S. 253 ff. 
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burg/Br. wegen Parkens an einer verbotenen Stelle eine Haftstrafe von 2 Wochen ausgesprochen; 
dem Täter wurde die Fahrerlaubnis auf 6 Monate entzogen. Aus einer Zusammenstellung des 
Direktors des Kraftfahrtbundesamtes Flensburg über den Wiederholungstäter im Verkehrszentral
register (Verkehrsrechtliche Mitteilungen, 12, 1959) ergibt sich, daß eine Reihe von Tätern z. B. 15, 
11, 10, 9, 8 Einträge in der Verkehrssünderkartei hat, daß die Gerichte aber weder allmählich höhere 
Geldstrafen noch Haftstrafen verhängt haben und selten oder nie zum Mittel der Entziehung der 
Fahrerlaubnis gegriffen haben. 

Weiter wäre daran zu denken, beim Vorliegen einer bestimmten Zahl anderer als Verkehrs
delikte eine automatische Entziehung der Fahrerlaubnis vorzusehen; denn: wie oben schon gezeigt, 
ist der Kriminelle in der Regel charakterlich zum Fahren von Kraftfahrzeugen ungeeignet. 

Eine schnellere Abwicklung des Strafverfahrens kann dadurch ermöglicht werden, daß man 
die Entziehung der Fahrerlaubnis im Wege des Strafbefehls zuläßt. Diese Zulassung würde eine 
erhebliche Entlastung der Gerichte bedeuten und z. B. bei den Alkoholdelikten an der gegen
wärtigen Praxis im Endergebnis wohl auch nicht viel ändern. Wenn man die Entziehung der Fahr
erlaubnis im Wege des Strafbefehls bis zur Dauer eines Jahres zuließe, würde man den größten Teil 
aller Alkoholdelikte auf diesem Wege erledigen können. 

Als Ergänzung zu der Maßregel der Entziehung der Fahrerlaubnis ist im Entwurf des neuen 
StGB als Nebenstrafe ein Fahrverbot vorgesehen. Die Einführung des Fahrverbotes entspricht einem 
Bedürfnis der Praxis, die damit elastischer wird. Ob allerdings die in der Begründung des Entwurfes 
erhoffte »fühlbare verkehrserzieherische Wirkung des Fahrverbotes« eintreten wird, muß wie alle 
bisherigen optimistischen Prognosen bezüglich der Wirkung von Strafen und Maßnahmen sehr 
skeptisch beurteilt werden. Man hat auch von seiten der Praxis Bedenken gegen die Zweispurig
keit, also das Nebeneinander des Fahrverbotes und der Entziehung der Fahrerlaubnis, geäußert 
(Mohr in DAR, 1960 und 1961). 

Gegen die im Entwurf beabsichtigte Einziehung von Kraftfahrzeugen wurden ebenfalls 
Bedenken geäußert, die wohl nicht begründet sind. Im Zollrecht kennen wir eine ähnliche Ein
ziehung, gegen die z. B. in den USA niemals Bedenken geäußert wurden. Für eine Reform des 
materiellen und des Verfahrens-Rechts ist auch ein Mut zum Experimentieren notwendig, der bei 
uns zuweilen fehlt (DAR, 1959, S. 286). 

Nach amerikanischem Vorbild hat man bei uns vielfach die Einführung eines besonderen 
abgekürzten Verfahrens (Ticket-Verfahren) gefordert. In Frankfurt/M. läuft seit Monaten ein Experi
ment mit einer polizeilichen Kurzanzeige. Gegen die allgemeine Einführung eines Ticket-Verfahrens 
wurden ebenfalls erhebliche Bedenken geäußert. Der Amerikaner beuge sich dem Ticket, der 
Deutsche sei aber ein Besserwisser, der sich einer so summarischen polizeilichen Maßnahme nicht 
so leicht beugen werde. »Schließlich war Michael Kohlhaas ein Deutscher« (Fachzeitschrift für Kraft
fahrt und Verkehrsrecht, 1960, 5.221). 

Unsere geltende Strafprozeßordnung ist entgegen vielen anderslautenden Behauptungen von 
interessierter Seite für die Behandlung der allgemeinen Kriminalität gar nicht so schlecht; sie ist 
nur für Verkehrstäter nicht geeignet. Entgegen der von Dahs/Wimmer vorgetragenen Ansicht muß 
der Verkehrstäter, gerade wenn er für sich in Anspruch nehmen will, kein Krimineller zu sein, dies 
auch dadurch beweisen, daß er in anständiger Weise mit den Ermittlungsbehörden zusammen
arbeitet. Der Gesetzgeber hat die allgemeine Regel, niemand brauche bei seiner eigenen Über
führung mitzuwirken, schon dadurch für den Verkehrstäter außer Kraft gesetzt, daß er den 
§ 142 StGB schuf. Es ist deshalb auch logisch konsequent und sachlich richtig, daß man bei der 
Frage der Entziehung der Fahrerlaubnis das beharrliche Leugnen eines Täters, eine Fahrerflucht 
begangen zu haben, als Charaktermangel ansieht. In den USA muß die Fahrerlaubnis entzogen 
werden, wenn sich ein Verkehrsteilnehmer weigert, sich dem Test auf den von ihm genossenen 
Alkohol zu unterziehen (DAR, 1959, 5.253). Eine ähnliche Vorschrift wäre für uns wünschenswert. 
Man hat auch bei uns schon die Fahrerlaubnis nach § 111 a StPO vorläufig entzogen und den Führer
schein beschlagnahmt, wenn sich ein Täter weigerte, bei der Polizei auszusagen; die Tat erhielt 
durch diese Weigerung ein bedeutend schwereres Gewicht, als es sonst wohl der Fall gewesen wäre. 

Wenn im künftigen Recht eine Einschränkung der Beweisaufnahme bei Übertretungen vor
gesehen ist, dann ist dies sehr zu begrüßen. Dasselbe gilt von einer Einschränkung der Rechtsmittel 
bei Übertretungen. 
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Eine Frage, die hier nicht entschieden werden soll, ist die, ob man von seiten des Gerichts 
einem Verkehrstäter mit Absicht Unbequemlichkeiten und Schikanen auferlegen soll, wie dies in 
den USA häufig der Fall ist (Fachzeitschrift für Kraftfahrt und Verkehrsrecht, 1960, S. 302 ff.). 

Dringend erforderlich ist es, die Stellung der Polizei gegenüber dem Verkehrsteilnehmer bei 
uns zu verbessern. Es ist beispielsweise unverständlich, wenn in der Öffentlichkeit dagegen 
protestiert wird, daß die Polizei in Hamburg bei einer besonderen Gelegenheit grundsätzlich alle 
Kraftfahrer einer Alkotestprobe unterzogen hat. Ein derartiger »Eingriff in die Persönlichkeits
rechte« (wie man es nennt) ist in Amerika häufig und wird von allen Verkehrsteilnehmern als 
selbstverständlich angesehen und hingenommen. Im November 1960 protestierte der Automobil
club von Deutschland beim Bayerischen Innenministerium gegen den Einsatz von Polizeistreifen 
in Zivil und teilte mit, viele Kraftfahrer wollten bei ihren Urlaubsreisen Bayern in Zukunft umfahren. 
Man kann kaum fehlgehen, wenn man in diesem Protest und diesem Aufruf an die Kraftfahrer eine 
Aufforderung zur Übertretung bestehender Gesetze erblickt. Der ordnungsgemäß fahrende Ver
kehrsteilnehmer hat auch den Einsatz von Polizeistreifen in Zivil nicht zu fürchten. Eine ähnliche 
Einstellung gegenüber der Polizei findet sich auch in dem Hörspiel von Alfred Andersch »Fahrer
flucht«. Hier heißt es z. B.: »Natürlich stieg keiner aus, weil keiner, der 'ne Uniform anhat, es noch 
nötig hat, höflich zu sein«, und an anderer Stelle: »Menschenskinder, sind Polizisten doof«. 

Schluß 

Radbruch hat einmal gesagt: »Der Rechtsstaat aber ist wie das tägliche Brot, wie Wasser zum 
Trinken und wie Luft zum Atmen.« Indessen kann man auch den Rechtsstaat übertreiben, so daß 
er leicht zum Rechtsmittelstaat wird. Die vielfältigen Aufgaben unserer modernen Zeit erfordern 
im Bereich des Strafrechts gebieterisch eine Einschränkung der Freiheit und der Rechte des 
einzelnen, um Leben und Gesundheit vieler zu bewahren. Unser Grundgesetz verlangt ausdrück
lich einen »sozialen« Rechtsstaat; den Rechtsstaat haben wir, aber sozial ist er so lange nicht, als 
er zuläßt, daß jedes Jahr 14000 Menschen auf den Straßen der Bundesrepublik sterben. 

Den Einschränkungen der Freiheit des einzelnen im Strafrecht und Strafverfahren stehen gleich
zeitig andere Freiheiten gegenüber, die auch aus der modernen Zeit erwachsen sind, größere Frei
zeit, bessere Lebensbedingungen und ähnliches. Die moderne Zeit nimmt also nicht nur, sondern 
gibt auch, und das Gesamtmaß an Freiheit des einzelnen verändert sich kaum. Das ist tröstlich. 

Das Gesamtverhältnis des einzelnen zum Staat sollte in Zukunft nicht so sehr im Lichte des 
Gegensatzes als vielmehr im Zeichen der Notwendigkeit einer Zusammenarbeit, also der Gegen
seitigkeit, gesehen werden. »Individuum und Gesellschaft wird man als gegenseitige Ergänzungen 
sehen müssen, die einander nutzen und stärken, und nicht als gegenseitige Begrenzungen« 35). 

Alle Bemühungen müssen aber vergeblich bleiben, wenn sich nicht auch eine neue Moral bildet. 
Spranger spricht in einem Aufsatz» Die moralbildende Kraft in unserem Zeitalter« von der Not
wendigkeit der »Versittlichung der Wirtschaft und der Technik, Versittlichung der Rechtsordnung 
und des Staatslebens« (Universitas, 1961, 5.113 ff.), und Ministerpräsident Altmeier sagte auf einer 
Verkehrstagung in Mainz: »Das Hauptproblem liegt darin, daß der Mensch als Verkehrsteilnehmer 
wieder zu sich selbst, zu seinem Menschentum zurückfindet. Es gilt, das Verantwortungsbewußtsein 
und das Gemeinschaftsgefühl zu beleben und zu stärken und die manchmal antiquiert scheinenden 
Tugenden von Rücksichtnahme und Ritterlichkeit wieder wachzurufen.« 

35) Drucker, Das Fundament für Morgen, Düsseldorf 1958, s. 149 
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AUSSPRACHE 

Erster Staatsanwalt Händel, Karlsruhe 

Ich möchte nur einige Bemerkungen machen, die sich mit dem, was Herr Middendorff gesagt hat, zum 
Teil decken, allerdings auch zu einem anderen Teil nicht. 

Ich beginne mit der prozessualen Seite. Die lange Dauer der Verkehrsprozesse hat ihren Grund nicht so 
sehr in der Überlastung der Richter und der Staatsanwälte als vielmehr in der Tatsache, daß die Gerichte als 
Gerichtsvollzieher mißbraucht werden. Die Verkehrsstrafverfahren werden nämlich deshalb so in die Länge 
gezogen, weil dahinter der Schadensersatzprozeß der Beteiligten steht und aus diesem Grund Rechtsmittel 
über Rechtsmittel eingelegt werden. Nicht etwa, weil sich der Angeklagte nicht schuldig fühlt, sondern einfach 
weil es für die zivilrechtlichen Auswirkungen angebracht scheint, werden alle Rechtsmittel ausgeschöpft. 
Es kommt also im wesentlichen auf den Schadensersatz an, der seinem Betrag nach meistens weit über dem 
liegt, was im Strafverfahren als Strafe, als Geldstrafe, ausgesprochen wird. In dieser Praxis ist aber auch der 
große Mißstand zu sehen, den Herr Middendorff ganz richtig mit »Rechtsmittelstaat« bezeichnet hat - ein 
»Rechtsmittelstaat«, der sich gerade in Verkehrsstrafsachen - ich muß hier ein hartes Wort gebrauchen -
»austobt«. 

In der Frage der Generalprävention gehe ich mit Herrn Middendorff nicht einig. Ich glaube, wir sind 
da aus folgenden Gründen verschiedener Meinung: im Gerichtssaal kann ich nicht feststellen, ob die General
prävention gewirkt hat oder nicht; denn gerade diejenigen, bei denen sie gewirkt hat, kommen ja nicht in den 
Gerichtssaal. Wenn wir uns aber einmal in unserem 'Bekanntenkreis umhören, dann werden wir feststellen, 
daß z. 8. die strenge Maßnahme der Entziehung der Fahrerlaubnis doch ihre abschreckende Wirkung hat. Viele, 
die früher im eigenen Wagen zum Kegelabend gefahren sind, benutzen heute die Taxe oder die Straßenbahn, 
weil sie wissen, daß ihnen evtl. die Führerschein-Entziehung droht. Wer allerdings als Kraftfahrer erst einmal 
angefangen hat zu trinken und die Schwelle überschritten hat, an der die Enthemmung einsetzt, wird sich 
keine Gedanken mehr über die möglichen Folgen machen und in der Regel weitertrinken. 

Die Entziehung der Fahrerlaubnis bei gefährlichen Verkehrsübertretungen ist in letzter Zeit vor allem in 
Bayern und in Baden praktiziert worden, und zwar in der Form, daß bei Geschwindigkeitsüberschreitungen 
von 30 bis 40 kmlh (sofern 50 kmlh vorgeschrieben waren) die Fahrerlaubnis entzogen wurde, ohne Rücksicht 
darauf, ob es sich um die erste Verfehlung handelte oder nicht. Die Entziehung dauert gemäß § 111 a StPO 
mindestens bis zur Hauptverhandlung; in vielen Fällen kann sie auch endgültig sein, vor allen Dingen bei 
Jugendlichen, Heranwachsenden und jungen Leuten. Die Maßnahme hat sich, soweit ich übersehen kann, 
bewährt. Ich darf in diesem Zusammenhang auf ein Beispiel hinweisen. An einer bestimmten gefährlichen 
Stelle im Straßenverkehr hatten wir ständig Geschwindigkeitsüberschreitungen gehabt. Nachdem wir jedoch 
an einem Freitag Nachmittag Verkehrskontrollen eingesetzt und jedem, der über 80 kmlh gefahren war, den 
Führerschein abgenommen und die Zeitungen hierüber berichtet hatten, wird an dieser Stelle nicht mehr 
wesentlich über die zugelassenen 50 kmlh hinaus gefahren. Man sieht also, daß solche Maßnahmen auch 
generalpräventiv wirken. 

Die Durchführung von zivilen Streifen halte auch ich - in diesem Punkte stimme ich Herrn Middendorff 
zu - für dringend erforderlich. Es kann nicht genug Zivilstreifen geben. Im übrigen gilt die Erfahrungstatsache: 
dort, wo die Polizei wacht, wird immer ordentlich gefahren, sobald aber der Polizist den Rücken gekehrt hat, 
wird wieder - wie zuvor - rücksichtslos gefahren. Wer im allgemeinen anständig fährt, hat keine Veranlassung, 
die Zivilstreifen zu fürchten. Angst braucht nur der zu haben, der ein schlechtes Gewissen hat. Den Vertretern 
der Klubs habe ich wiederholt gesagt: » Ich verstehe einfach nicht, was Sie gegen Zivilstreifen einzuwenden 
haben; denn wenn Ihre Mitglieder - was ich doch als selbstverständlich unterstelle - ausschließlich gute, 
anständige und rücksichtsvolle Kraftfahrer sind, dann sehe ich nicht ein, warum Sie sich für die Außenseiter 
derart einsetzen«. Wie stark der Prozentsatz dieser Außenseiter rein zahlenmäßig ist, hat uns Hamburg vor
exerziert. Er liegt etwa bei 3 0/0. Dieses Ergebnis entspricht auch unseren Erfahrungen. Sie beruhen auf einem 
Testfall, der von der Bildzeitung und vielen anderen Zeitungen in großen Schlagzeilen aufgegriffen wurde. Es 
handelte sich dabei um ein Überholverbot auf der Autobahn bei Bruchsal, das dauernd übertreten wurde, 
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genauer gesagt: von ungefähr 3 % derer, die in dieser Zeit vorbeifuhren. Sie werden in den Zeitungen z. T. 
auch Proteste gelesen haben, die auf Vorstellungen der Automobil-Clubs zurückzuführen waren. Fest steht 
jedenfalls nach diesem Vorgang, daß sich ungefähr 3 Ofo der Fahrer nicht an Ordnung und Disziplin hielten. Die 
meisten dieser Fahrer fuhren nicht kleine oder mittlere, sondern schwere und überschwere PKW. 

Als Ergänzung zu dem, was Herr Middendorff zur »Kriminologie der Trunkenheitstäter im Straßenverkehr« 
gesagt hat, möchte ich das Ergebnis einer Untersuchung über die Belastung dieser Täter mit Vorstrafen mitteilen. 
Eine solche Untersuchung schien mir notwendig, weil weithin die Meinung verbreitet ist, daß das Fahren unter 
Alkoholeinwirkung das Delikt des »feinen Mannes« sei, der im übrigen völlig unbestraft und unauffällig durch 
das Leben gehe. In der Tat erscheinen häufiger als wegen anderer Delikte Angehörige der sozialen Oberschicht 
wegen Trunkenheit am Steuer vor Gericht; das führt zu dem Trugschluß, daß die Unbestraften hier im 

Vordergrund stünden. 
Meine Zählung umfaßt 850 Fälle, nämlich 200 Fälle aus Mannheim aus der Zeit vor dem 15. August 1959, 

sodann 500 Fälle aus Karlsruhe aus dem jahre 1960 und 150 Fälle aus den letzten sechs Wochen. Es wurde 
jeweils festgestellt, ob der Angeklagte wegen irgendeines Delikts vorbestraft war lind ob eine frühere 
Bestrafung sich auf eine alkoholbedingte Straftat bezog. 

Das Ergebnis ist folgendes: 
Von 850 wegen Trunkenheit im Straßenverkehr Angeklagten waren 65,9 % vorbestraft; 37,6 Ofo waren schon 
wegen einer oder mehrerer alkoholbedingter Straftaten verurteilt worden. Die Zahlen betragen für die 
200 Mannheimer Fälle: 61,5 % Vorbestrafte und 37,5 % alkoholbedingt Vorbestrafte, für die 500 Karlsruher 
Fälle: 65,2 % Vorbestrafte und 35,2 % alkoholbedingt Vorbestrafte, für die letzten 150 Fälle: 74 Ofo Vorbestrafte 
und 46 Ofo alkoholbedingt Vorbestrafte. 

Es muß noch besonders betont werden, daß es sich bei diesen Werten um Mindestwerte handelt; getilgte 
Vorstrafen, nicht eintragungspflichtige Übertretungen usw. wurden natürlich nicht berücksichtigt, und alkohol
bedingte Vorstrafen wurden als solche nur angeführt, wenn die Tatsache sich einwandfrei aus den Vorstraf
akten oder aus dem Straf tenor ergab. 

Zum Vergleich mögen die folgenden Zahlen dienen: von 1000 alkoholneutralen Verkehrsdelinquenten 
waren zwar 38,4 % vorbestraft, aber nur 3,5 % alkoholbedingt vorbestraft, und das waren meist Fälle, in denen 
der Täter nach Entziehung der Fahrerlaubnis ohne Führerschein gefahren war. 

Unter den Vorstrafen der Alkoholtäter sind die typischen Trunkenheitsdelikte, wie Körperverletzungen, 
Widerstand, überhaupt alle Gewaltstraftaten, stark vertreten. 

Als Schlußfolgerung ergibt sich aus diesen Feststellungen: bei der weit überwiegenden Zahl der alkohol
beeinflußten Verkehrsdelinquenten handelt es sich nicht um sozial hochwertige Persönlichkeiten, sondern 
um charakterschwache labile Menschen, die zu Gesetzesverletzungen und Straftaten neigen und bei denen 
die Rückfallwahrscheinlichkeit groß ist. Strafen in dem derzeit angewendeten Rahmen bleiben ohne tieferen 
Eindruck, mögen sie nun vollstreckt oder zur Bewährung ausgesetzt werden. Die Entziehung der Fahrerlaubnis 
zur Ausschaltung dieser Persönlichkeiten aus dem motorisierten Verkehr ist daher um so dringlicher, wobei 
allerdings die Sperrfristen sich nicht am unteren Rande der gesetzlichen Möglichkeiten bewegen dürfen, 
sondern wesentlich höher liegen müssen. 

Die praktische Bedeutung der Alkoholunfälle erhellt aus der Tatsache, daß ihr Anteil bei den tödlichen 
Unfällen überaus hoch ist. In knapp 4 jahren war dieser Anteil in meinem Amtsbereich 33,60f0 (= 191 von 
568 Verkehrstoten); das entspricht genau den andernorts oder früher festgestellten Zahlen, wobei die Dunkel
ziffer noch nicht berücksichtigt ist. 

Landgerichtsrat Dr. Frohwein, Marburg 

Ich bin glücklich, wenigstens sagen zu dürfen, daß ich mit dem Anfang und dem Schluß der Ausführungen 
des Herrn Referenten, des Kollegen Middendorff, einverstanden bin. Mit dem Kern seiner Ausführungen kann 
ich mich leider nicht einverstanden erklären. Ich möchte auch einiges nicht unwidersprochen lassen, das er 
sozusagen nur am Rande gebracht hat. Herr Middendorff hat von dem schlechten Verhältnis zwischen justiz 
und Polizei gesprochen. Er hat dabei Kritik an der justiz geübt und gefragt, warum das wohl so sei. Ich muß 
aus sehr langer Berufserfahrung sagen, daß das Verhältnis in unserem Rechtsprechungsbezirk jedenfalls nicht 
schlecht ist. Wir arbeiten glänzend und vorzüglich mit der Polizei zusammen; wir erkennen jede Polizeiarbeit 
nach ihrem Wert an. Das besagt natürlich nicht, daß man in einem Einzelfall auch einmal der Aussage eines 
Polizeibeamten weniger Glauben schenken kann als der eines Zivilisten. Aber daraus zu schließen, daß die 
Zusammenarbeit zwischen justiz und Polizei schlecht sei, scheint mir doch mindestens stark übertrieben zu sein. 
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Es ist dann von den Wirkungsmöglichkeiten der Polizei gegenüber Verkehrssündern gesprochen worden. 
Auch ich möchte meinen, daß das Vorbeugen gerade im Straßenverkehr wirkungsvoller ist als das Strafen. 
Um die potentiellen Verkehrssünder, die unter Alkoholeinwirkung stehen, von der Straße fernzuhalten, wäre 
es wahrscheinlich das beste, wenn wir ihnen allabendlich in den Wirtschaften durch Polizeistreifen die Führer
scheine und die Zündschlüssel abnehmen ließen. Das ist sicher eine ideale Forderung, aber sie ist praktisch 
undurchführbar. 

Nun aber zum Kern der Sache. Wenn ich die Wirkung der strafrichterlichen Tätigkeit überhaupt und die 
Behandlung der Verkehrssünder unter Alkohol im besonderen so pessimistisch beurteilen würde wie der Herr 
Referent, dann müßte man an der Strafrechtspflege verzweifeln. Man müßte die Polizei verzehnfachen und 
die Justiz mehr oder weniger abschaffen; erst auf diese Weise würde das ideale Ergebnis zu erzielen sein. 
Diese Darstellung ist natürlich etwas zugespitzt, aber auf zugespitzte Thesen muß man zugespitzt antworten. 
Wir in Marburg hören übrigens mit Staunen, daß von 600 alkoholbedingten Verkehrsstraftaten die Hälfte mit 
Geldstrafen von 150,- bis 200,- DM geahndet wurde und die andere Hälfte mit Haftstrafen, in der Regel von 
2 bis 3 Wochen, die auch noch zur Bewährung ausgesetzt wurden. Wenn ich das höre, dann muß ich aller
dings sagen: Ich wundere mich nicht, daß diese Strafen nicht abschreckend wirken. Es ist doch völlig unmöglich, 
daß solche Reaktionen abschreckend wirken können. So etwas macht doch keinen Eindruck mehr. Was bedeutet 
denn in unseren »wirtschaftswunderlichen Zeiten« eine Geldstrafe von 150,- DM für einen Menschen, der 
unter Alkoholeinwirkung die Allgemeinheit, das Leben und die Gesundheit anderer, auf das gröblichste 
gefährdet hat? Aber lassen Sie mich die Praxis im Landgerichtsbezirk Marburg, die allerdings eine andere ist 
als die von dem Herrn Referenten für seinen Bezirk dargestellte, kurz skizzieren. Es herrscht etwa folgender 
Grundsatz: Ein Mann, der nach all den Erfahrungen, die wir tagtäglich mit furchtbaren Unfällen machen und 
über die in den Zeitungen ausführlich berichtet wird, noch so verantwortungslos ist, daß er sich mit 1,5 oder 
mehr Promille Alkohol im Blut an das Steuer setzt und dadurch andere Menschen gefährdet, kommt bei uns 
in aller Regel hinter Schloß und Riegel. Es gibt tatsächlich nur dann Ausnahmen, wenn im Einzelfall ganz 
besondere, meist in der Person des Angeklagten begründete Milderungsgründe vorliegen. Diese Praxis wird 
nicht nur in unserem Landgerichtsbezirk so geübt, sondern auch von dem Oberlandesgericht in Frankfurt, 
dem zuständigen Verkehrsstrafsenat, in aller Form gebilligt. Ausgesprochene Strafen werden auch nicht zur 
Bewährung ausgesetzt, sondern verbüßt. In diesem Zusammenhang darf ich Ihnen aus dem Bezirk, in dem 
ich als Berufungsstrafrichter in der Hauptsache für derartige Verkehrsstraftaten zuständig bin, ein Beispiel 
anführen. In einem Amtsgerichtsbezirk, in dem ein in unserem Sinne vielleicht »scharfer« Strafrichter den 
oben erwähnten Grundsatz strikt durchführt, sind die Verkehrsdelikte, verursacht durch Trunkenheit am Steuer, 
in einer Weise zurückgegangen, daß es erstaunlich ist. In einem anderen Amtsgerichtsbezirk, in dem sich der 
Amtsrichter dieser Auffassung der Strafkammer nicht anzuschließen vermag, haben die Verkehrsdelikte, die 
unter Alkoholeinwirkung begangen werden, im wesentlichen zugenommen; zum mindesten sind sie nicht 
zurückgegangen. Darin zeigt sich immerhin ein gewisser Erfolg. 

Hinsichtlich der bereits vom Herrn Ersten Staatsanwalt Händel erwähnten Generalprävention darf ich auf 
ein weiteres Beispiel verweisen. Wir haben in unserem Hinterland sehr viele Jagden. Die reichen Pächter aus 
dem Ruhrgebiet, welche die Jagden gepachtet haben, veranstalten nach der Jagd meist große Festlichkeiten. 
Früher fuhren sie nach Abschluß der Veranstaltungen in schwer alkoholisiertem Zustand nach Hause zurück. 
Sie wurden dann häufig geschnappt und bestraft. Heute wissen sie das, auch daß sie unter Umständen 
unweigerlich ins Gefängnis müssen. Sie richten sich deshalb danach und nehmen nunmehr ihre Chauffeure mit. 
Damit ist aber ?ie Gefahr für die Allgemeinheit gebannt. 

Warum nehmen wir nun in dieser Frage einen derart scharfen Standpunkt ein? Eigentlich hat Herr Midden
dorff bereits das nötige Material zur Beantwortung dieser Frage gegeben, wenn er sagt, daß 20 Ofo der tödlichen 
Verkehrsunfälle Trunkenheitsdelikte sind. Das beweist doch überzeugend, daß diese Art der Täterschaft in 
keiner Weise mehr mit sonstigen kleinen Unkorrektheiten des Autofahrers in Einklang zu bringen ist. 

An einem Sonderfall möchte ich Ihnen zeigen: wie wir uns in Marburg einmal entgegen der geschilderten 
Praxis verhalten haben. Es handelte sich um einen Stadtinspektor bei der Stadt Marburg, der seine Frau ver
loren hatte. Etwa ein Jahr nach dem Tode seiner Frau war in der Stadt Marburg ein Volksfest. Weil er so einsam 
und traurig war, zwangen ihn seine Kollegen förmlich, das Fest mitzumachen. Er ließ sich überreden und nahm 
noch drei Kollegen in seinem Wagen mit. Auf dem Fest war er zunächst sehr zurückhaltend. Seine Kollegen 
animierten ihn aber immer mehr zum Trinken. Schließlich hatten sie ihn so weit, daß er mehr und mehr trank. 
Die Hemmungen fielen; zu später Stunde fuhr er nach Hause, wobei er mit seinem Auto an einem Baum 
landete. Die getroffenen Feststellungen ergaben, daß er mehr als 1,5 Promille Alkohol im Blut hatte. Mit 
Rücksicht auf die besonders gelagerte Situation und die Persönlichkeit des Täters haben wir in diesem Falle 
die Strafe ausnahmsweise zur Bewährung ausgesetzt. Wir glaubten damit auch richtig gehandelt zu haben. 
Trotzdem - es mag ein Zufall sein - hat dieser Ausnahmefall ein ganz bitteres Ende genommen. Sechs Monate 
später feierte nämlich der gleiche Täter seine Verlobung mit einer zweiten Frau, die er inzwischen kennen
gelernt hatte. Als die Verlobungsfeier zu Ende war, setzte er sich wiederum betrunken an das Steuer. Er fuhr 
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aber diesmal mit solcher Geschwindigkeit an einen Baum, daß er wenige Tage später in der Klinik an den 
Folgen des Unfalls verstarb. Als wir Strafrichter diesen Sachverhalt erfuhren, haben wir uns ernstlich gefragt, 
ob unsere damalige Milde angebracht war. Ich persönlich bin heute der Überzeugung, daß wir diesen an sich 
hochanständigen Mann, der ein zuverlässiger, ordentlicher Beamter war, trotz der Milderungsgründe 14 Tage 
hätten sitzen lassen sollen. Dann hätte er sich zum zweiten Male sicherlich nicht betrunken an das Steuer 
gesetzt und würde heute noch leben. 

Kriminaloberkommissar Bertling, Hamburg 

Im Anschluß an den Vortrag des Herrn Dr. Terstegen möchte ich einige Wünsche aus der Praxis zur 
Reform des neuen Strafgesetzbuches äußern. Ich denke dabei insbesondere an die in den letzten Jahren 
immer ernster werdende Bekämpfung der illegalen Kreditschöpfung, vornehmlich durch Wechselreitereien, 
Scheckreitereien u. dgl. mehr, und an die dabei aufgetretenen Beweisschwierigkeiten, die es in aller Regel 
nur selten zu einer Verurteilung der Täter kommen lassen. Es war an und für sich schon immer schwierig, 
rein objektiv die Tatsachen zu ermitteln, die zur Tatbestandserfüllung des § 263 StGB notwendig sind. Viel 
schwieriger ist es allerdings noch, in diesen Fällen die subjektive Tatseite nachzuweisen. Aus diesen Gründen 
neige ich zu der Auffassung, daß man bei der Neufassung des Strafgesetzbuches daran denken sollte, z. B. bei 
der Ausstellung und Weitergabe ungedeckter Schecks, ganz gleich, ob sie zum Zwecke der Scheckreiterei usw. 
verwendet werden oder zu sonstigen Betrügereien, zu einer strafrechtlich klaren Bestimmung zu kommen, 
und zwar in dem Sinne, daß die Ausgabe und Weitergabe ungedeckter Schecks, so ähnlich wie es im Saarland 
war, unter Strafe gestellt wird. 

Außerdem möchte ich anregen, Überlegungen darüber anzustellen, ob es nicht möglich ist, die Aus
stellung, die Annahme und die Weitergabe von Wechseln, denen keine Grundgeschäfte zugrunde liegen, die 
also keine echten Handelswechsel sind, für den Fall unter Strafe zu stellen, daß sie nicht ausdrücklich als solche 
gekennzeichnet sind. Wenn man illegale Kreditschöpfung durch Wechselreitereien und auch durch Scheck
reitereien wirkungsvoll bekämpfen will, dann genügt es nicht, die Bestrafung von Betrügern, die einen 
erkennbaren Vermögensschaden verursacht haben, herbeizuführen, sondern dann muß man die illegale 
Kreditschöpfung als solche unter Strafe stellen. Dadurch könnten die heute z. T. sehr anfechtbaren Praktiken 
hochangesehener Wirtschaftskreise etwas besser durchleuchtet werden. Es wird ja kein Geheimnis sein, daß 
die Wechselreiterei in namhaften Firmen an der Tagesordnung ist. Eine Strafverfolgung ist nicht möglich, weil 
ein Vermögensschaden erkennbar nicht eingetreten ist und die Wechsel bei Fälligkeit eingelöst werden. Man 
spart allerdings durch diese Methode auf der einen Seite Zinsen und hat auf der anderen Seite im Gegensatz 
zu dem weniger bemittelten Konkurrenten einen viel größeren Kredit. Ich glaube, daß es für die praktische 
kriminalpolizeiliche Arbeit und vielleicht auch für die richterliche Tätigkeit bedeutsam wäre, wenn wir eine 
solche klare Strafbestimmung hätten, wie sie hier vorgeschlagen wird. Wir würden dann nicht mehr - wie 
bisher - an Beweisschwierigkeiten scheitern. 

Soweit es sich um die Konkursdelikte handelt, geht meine Anregung dahin, daß man die Strafbarkeit 
der einzelnen Bankrotthandlungen auch ausdrücklich für die Personen im Gesetz festlegt, die die gleiche 
Verfügungsmacht über das Schuldnervermögen haben wie der Schuldner selbst. Dann könnte man nämlich 
aufgrund einer klaren Gesetzesbestimmung - die Rechtsprechung tendiert bereits in dieser Richtung - nicht 
nur die Strohmänner verurteilen, sondern auch an die Hintermänner herankommen. 

Schließlich sollte man im Hinblick auf die Bedeutung der Steuervergehen und ähnlicher Wirtschaftsdelikte, 
die in den verschiedensten Gesetzen verstreut sind, zu der lösung kommen, sie mit in das Strafgesetzbuch 
aufzunehmen. Die Strafverfolgungsbeamten würden dadurth mit diesen Bestimmungen besser vertraut und 
könnten durch deren Anwendung mit dazu beitragen, daß dieses strafwürdige Unrecht in größerem Umfang 
als bisher bekämpft würde. 

Regierungskriminaldirektor Dr. Brückner, Bundeskriminalamt 

Ein Fall, der m. E. im Hinblick auf das Referat von Herrn Dr. Terstegen auch der Erörterung wert wäre, 
ist der der Untergrabung unserer gesamten Sozialversicherung durch Erscheinungen dieser »Wei ße-Kragen
Kriminalität« oder dieser »Stehkragen-Kriminalität«, wie ich sie nach einem Vorschlag meines Freundes Haas, 
des leiters,.des landeskriminalamtes Baden-Württemberg, nennen möchte. Der Arzt, der, um möglichst viele 
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Krankenscheine zu bekommen, objektiv keine Kranken behandelt und der Patient, der sich auf diesem Wege 
Mittel verschreiben läßt, die zur Schönheitspflege oder zu anderen Zwecken dienen, mißbrauchen auch ein 
Vertrauen, und zwar einmal das Vertrauen des Gesetzgebers, der diese ganzen Verhältnisse regelt, und zum 
anderen das Vertrauen in eine gewisse Berufsethik, in ein Standesbewußtsein auf der Seite des Arztes, die 
es unmöglich erscheinen lassen, daß nur des wirtschaftlichen Vorteils wegen mit der Volksgesundheit Geschäfte 

getrieben werden. Wenn wir aufmerksam verfolgen, wie die Funktionäre der Verbände bei den Bemühungen 

um eine Reform der Krankenkasse (eine Reform, die erst notwendig geworden ist durch diese bereits 
kriminellen Mißstände) operieren, dann deckt sich das mit dem, was Herr Dr. Terstegen vielleicht mehr aus 

der Sicht des Steuerfahnders gesagt hat. Ich meine jene Funktionäre, welche die Verbindung zu den Lebens
gewohnheiten der Personen, deren Interessen sie wahrnehmen, verloren haben und deshalb durchaus gut
gläubig behaupten können, es gäbe keine Mißstände auf seiten der von ihnen zu vertretenden Mitglieder, 

nämlich auf seiten der Ärzte, obwohl jeder, der in der bedauernswerten Lage ist, die Praxis eines Arztes auf
suchen zu müssen, alsbald merkt, worum es hier geht. Es geht in vielen Fällen nur darum, Gewinne zu erzielen. 

In der Auswirkung führt dieses Gewinnstreben dazu, daß eine soziale Einrichtung, die sich durch Jahrzehnte 
bewährt hat, nunmehr so ausgehöhlt ist, daß wir ein völlig neues System finden müssen. Es ist nahezu unmög
lich - und damit möchte ich diese Bemerkungen abschließen -, diese Sachverhalte strafrechtlich zu erfassen. 
Dafür sind die Werkzeuge, die uns zur Verfügung stehen, viel zu grob. Ich kann nicht mit einem 15-Tonnen
Kran eine Uhr aufziehen, das ist unmöglich; diese Sachverhalte aber sind mit sehr komplizierten Uhrwerken 
zu vergleichen. 

Es fehlt vor allem eins, das ist das Verdammungsurteil der Gesellschaft, die derartige Methoden eindeutig 
in den Bereich des Kriminellen, des Unanständigen, verweist. Bevor man sich daher mit der Frage beschäftigen 
kann, wie hier die strafrechtlichen Normen festzulegen sind, muß die Gesellschaft aufgerufen werden, ein 
Verdammungsurteil zu sprechen. 
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Schuldfähigkeitsbestimmung und Maßregelrecht 
nach dem Strafgesetzentwurf 1960 in psychiatrischer Sicht 

Professor Dr. Dr. H. Ehrhardt, Marburg (Lahn) 

Am 8. September 1960 hat die Bundesregierung den Entwurf eines neuen Strafgesetzbuches 
verabschiedet und als Regierungsvorlage den gesetzgebenden Gremien zur weiteren Beratung 
zugeleitet. Die Arbeit der seit 1954 tagenden Großen Strafrechtskommission hat damit einen vor
läufigen Abschluß gefunden. Bei der Vorbereitung des Entwurfs spielten die» Fragen mit ärztlichem 
Einschlag« eine vielleicht noch gewichtigere Rolle als in den 9 Reformentwürfen von 1909 bis 1936. 
Gleich zu Beginn der Vorbereitungsarbeiten wurden zu diesen »ärztlichen Fragen« Gutachten und 
Stellungnahmen, vor allem von den zuständigen wissenschaftlichen Fachgeseilschaften, durch den 
Bundesminister der Justiz eingeholt. Der Vorstand der »Deutschen Gesellschaft für Psychiatrie und 
Nervenheilkunde« hat sich seinerzeit aufgrund einer Rundfrage an die Lehrstuhlinhaber und eine 
Reihe anderer forensisch besonders erfahrener Kollegen in einem vorläufigen Gutachten geäußert. 
Es folgten eingehende Verhandlungen über verschiedene Einzelfragen, insbesondere auch über das 
Thema der aufgehobenen oder erheblich verminderten Schuldfähigkeit und über die Maßregeln 
der Besserung und Sicherung. Dabei handelt es sich um zwei der theoretisch wie praktisch wichtig
sten Fragenkreise der ganzen Strafrechtsreform, an denen Juristen und Psychiater gleichermaßen 
interessiert sind und die deshalb im Rahmen dieser Arbeitstagung einer kritischen Diskussion 
bedürfen. 

I. 

Das geltende Strafrecht fast aller Kulturstaaten, wie auch das Strafrecht nach dem deutschen 
Entwurf von 1960, ist ein Schuldstrafrecht. Es wird also vorausgesetzt, daß es menschliche Schuld 
gibt, daß sie feststellbar und - in gewissen Grenzen - meßbar ist. Erst durch die Schuld wird aus 
der rechtswidrigen Handlung eine strafbare Tat. Während in der Rechtswidrigkeit, dem »Unrecht«, 
lediglich das sachliche Mißverhältnis zwischen Handlung und objektiver Rechtsordnung konstatiert 
wird, begründet die Schuld den persönlichen Vorwurf gegenüber dem Täter. Die in der strafbaren 
Handlung sich manifestierende Willensbildung steht im Widerspruch zu den Forderungen des 
objektiven Rechts; sie wird dem Täter zugerechnet, wenn er einer rechtmäßigen Willensbestim
mung fähig war. Der von der neueren Strafrechtslehre entwickelte Begriff der Schuld als Vorwerf
barkeit ist durch die doppelte Relation des Nicht-rechtswidrig-sein-sollens, weil Rechtmäßig-sein
könnens gekennzeichnet. In der Rechtswissenschaft ist also Schuld kein ontologischer oder psycho
logischer, sondern ein normativer und damit positiv-rechtlicher Begriff. »Schuld ist ein negatives 
Wertelement am Handlungswillen, aber nicht der Handlungswille selbst« (We/ze/). Diese normative 
Schuldauffassung ist heute in Lehre und Rechtsprechung allgemein anerkannt. Der Psychiater als 
Sachverständiger muß diese Prinzipien kennen. Er darf in der Begutachtung niemals von einem ihm 
persönlich noch so richtig und wichtig erscheinenden Konzept anderer Art, einer neuen und schein
bar überzeugenden Theorie, ausgehen, um nicht die für ihn entscheidende Fragestellung und die 
ihm zukommende Antwort zu verfehlen. Der Wortlaut und der Sinn gesetzlicher Vorschriften, wie 
er in Lehre und Rechtsprechung erarbeitet wurde, sind für den Gutachter maßgebend, nicht seine 
eigene, wissenschaftliche und weltanschauliche Sicht der Probleme. 

Die Entscheidung über das Vorliegen von Schuldunfähigkeit oder erheblich verminderter 
Schuldfähigkeit ist Sache des Richters. Der Richter stellt fest, ob die Sollensnorm der Rechts
ordnung für einen Menschen, dessen Einsichtsfähigkeit oder Fähigkeit zu einsichtsgemäßem 
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Handeln durch eine seelische Störung oder dergleichen in der vom Sachverständigen ausgeführten 
Weise beeinträchtigt ist, Gültigkeit hat oder nicht, ob der Mensch also zurechnungsunfähig, erheb
lich vermindert oder voll zurechnungsfähig ist. Das Vorgehen bei der Tatsachenfeststellung im 
Rahmen der Beweisaufnahme (§ 244 StPO) durch den Richter mit Hilfe des Sachverständigen ist 
grundsätzlich zu unterscheiden von der Fragestellung und der Methodik des Richters bei der 
Beweiswürdigung (§ 261 StPO) oder bei der Urteilsbegründung gemäß § 267 StPO. Hier geht es 
um die ontologische Seinsnorm, dort um die rechtliche Sollensnorm. Der Richter ist bei der Beweis
aufnahme im Rahmen seines eigenen »Sachverständnisses« stets an der Tätigkeit des Sachverstän
digen »beteiligt«; er muß schließlich aus eigener Überzeugung und in eigener Verantwortung zu 
einem Urteil finden. Der Sachverständige ist dagegen immer nur Berater des Richters, er muß seine 
Kompetenzen kennen, er darf nicht »urteilen«, auch nicht über die Schuldfähigkeit. Wenn er sein 
Gutachten über den Beschuldigten mit den Worten: »es steht ihm daher § 51 Abs.1 StGB zur Seite« 
oder einer ähnlichen Formulierung schließt, so ist das eine klare Kompetenzüberschreitung. Der 
korrekte Schluß eines Gutachtens darf lediglich die Feststellung enthalten, ob die psychiatrischen 
(biologisch-psychologischen) Voraussetzungen des § 51 Abs. 1 oder Abs. 2 StGB gegeben sind 
oder nicht. Diese Grundsätze der Aufgabenverteilung zwischen Richter und Sachverständigem 
sind geltendes Verfahrensrecht, das insoweit von der Reform des materiellen Rechtes in dem 
Entwurf 1960 nicht berührt wird. 

Im Laufe der Vorarbeiten für eine Neufassung der Vorschriften über die Schuldfähigkeit hat 
der Vorstand der »Deutschen Gesellschaft für Psychiatrie und Nervenheilkunde« unter dem 
24. August 1959 noch einmal eine ausführliche und grundsätzliche Stellungnahme abgegeben. Die 
in den §§ 24, 25 des Regierungsentwurfs vorliegenden Formulierungen sind aber erst das Ergebnis 
einer weiteren Beratung in einer zu diesem Zweck berufenen Sonderkommission von Juristen und 
Psychiatern, die im Januar 1960 tagte und der als psychiatrische Sachverständige und Vertreter 
unserer psychiatrischen Gesellschaft die Herren Kretschmer, Schneider, Villinger und Ehrhardt 
angehörten. Zum Verständnis der neuformulierten Vorschriften betr. die Schuldfähigkeit in dem 
Entwurf 1960 ist die Kenntnis der Entwicklungsgeschichte unerläßlich. Insoweit muß auf das vor
bereitend zusammengetragene Material und die Protokolle der 43., 44., 45. und 141. Sitzung der 
Großen Strafrechtskommission verwiesen werden. 

Die Vorschriften betr. die Schuldfähigkeit haben in dem Entwurf 1960 den folgenden Wortlaut: 

§ 24 Schuldunfähigkeit wegen seelischer Störungen. 

Ohne Schuld handelt, wer z. Z. der Tat wegen einer krankhaften seelischen Störung, wegen einer ihr 
gleichwertigen Bewußtseinsstörung oder wegen Schwachsinns unfähig ist, das Unrecht der Tat einzusehen 
oder nach dieser Einsicht zu handeln. 

§ 25 Verminderte Schuldfähigkeit. 

Ist die Fähigkeit des Täters, das Unrecht der Tat einzusehen oder nach dieser Einsicht zu handeln, 
z. Z. der Tat wegen einer krankhaften seelischen Störung, wegen einer ihr gleichwertigen Bewußtseins
störung oder wegen Schwachsinns oder einer schweren anderen seelischen Abartigkeit erheblich ver
mindert, so kann die Strafe nach § 64 Abs. 1 gemildert werden. 

WeIche neuen Gesichtspunkte für den psychiatrischen Sachverständigen ergeben sich aus 
diesen Formulierungen? Die ohne weiteres einleuchtende Aufgliederung des Inhalts von § 51 5tGB 
in zwei selbständige Paragraphen bedarf ebensowenig einer Erläuterung wie die sachlich und 
sprachlich klarere Eingangsformel von § 24. Ob man besser vom» Unerlaubten« oder vom» Unrecht« 
der Tat spricht, kann vom psychiatrischen Standpunkt gesehen strittig sein. Die Kommission hat 
sich aus allgemein rechtlichen Erwägungen und in Übereinstimmung mit § .;3 JGG für das »Unrecht 
der Tat« entschieden, woraus sich für die Tätigkeit des Sachverständigen zumindest keine 
erschwerenden Konsequenzen ergeben. Beachtlich ist dagegen die begriffliche Neufassung der 
sog. biologischen Merkmale, während die Kennzeichnung der psychologischen Merkmale unver
ändert blieb. An der biologisch-psychologischen oder gemischten Methode der 5chuldfähigkeits
bestimmung wurde also festgehalten. Neu ist aber die unterschiedliche Regelung des Entwurfs 
hinsichtlich der biologischen Voraussetzungen für den Ausschluß der 5chuldfähigkeit einerseits 
(§ 24) und für ihre erhebliche Verminderung andererseits (§ 25). Diese differenzierende Regelung 

148 



kennt man z. B. in Dänemark, in Schweden und in der Schweiz schon seit geraumer Zeit, während 
sie in einem deutschen Reformentwurf erstmalig vorgeschlagen wird. In § 25 treten als 4. Gruppe die 
»schweren anderen seelischen Abartigkeiten« zu den mit § 24 übereinstimmenden drei Gruppen 
von biologischen Merkmalen. Gemeint sind jene besonders umstrittenen Formen von Psycho
pathien und Neurosen, die dann nur noch Voraussetzung einer erheblich verminderten, aber nicht 
mehr einer aufgehobenen Schuldfähigkeit sein können. - Die Vorschrift des § 55 StGB betreffend 
die Verantwortlichkeit von Taubstummen konnte mangels eines sachlichen Bedürfnisses wegfallen. 

Werfen wir jetzt einen Blick auf die einzelnen Merkmalsgruppen, so wäre zunächst fest
zustellen, daß die» krankhafte Störung der Geistestätigkeit« im geltenden Recht durch »krankhafte 
seelische Störung« ersetzt wurde. »Seele« ist nach heute so ziemlich übereinstimmender Ansicht 
in Psychiatrie und Psychologie der hier geeignetere Oberbegriff. Zur Verdeutlichung brauchen wir 
nur an psychopathologische Auffälligkeiten im Bereich des Manisch-Depressiven zu denken, die 
- zumindest primär - keine Störungen der Geistestätigkeit sind. Zu dieser ersten Merkmalsgruppe 
gehören einerseits körperlich begründbare seelische Störungen als Folge von Krankheit, Mißbildung, 
Verletzung und Intoxikation, andererseits die sog. endogenen Psychosen als nur postulierte 
organische Krankheiten im Sinne von Kurt Schneider. Gegenüber dem geltenden Recht wurde diese 
erste Gruppe inhaltlich präzisiert und in ihrem Umfang eingeengt; der endogene Schwachsinn und 
die Psychopathien gehören nicht mehr dazu. 

Zum Verständnis der Neuformulierung muß man weiterhin wissen, daß »Krankhaftigkeit« in 
diesem Zusammenhang ein empirisch-klinischer und auf leibliches Geschehen eingeengter Seins
begriff ist, so wie ihn der psychiatrische Sachverständige aus seiner klinischen Erfahrung und seiner 
Gutachtertätigkeit kennt. Krankhaft (pathologisch) ist zwar als Adjektivum von Krankheit üblich. 
leider ist es aber nicht möglich, sich zur Kennzeichnung der Gruppe I auf den Begriff» Krankheit« 
zu beschränken, weil damit - nach dem Sprachgebrauch der allgemeinen Pathologie - die Folgen 
von Mißbildung, Verletzung und Intoxikation als organische Schäden nicht erfaßt würden. »Krank
haftigkeit« ist insoweit ein Oberbegriff, der auch von dem im folgenden gebrauchten Begriff der 
»Krankheitswertigkeit« wohl zu unterscheiden ist. 

Gerade bei dieser ersten Gruppe bedarf noch ein anderer Gesichtspunkt der Erwähnung. 
Nicht jede krankhafte seelische Störung bedingt Schuldunfähigkeit, weil durchaus nicht jede dieser 
Störungen die Einsichts- oder Steuerungsfähigkeit aufzuheben vermag. Nach allgemeiner ärztlicher 
Erfahrung gibt es leichte und schwere Krankheiten, äußert sich ein Krankheitsprozeß in Symptomen 
unterschiedlicher Intensität im körperlichen wie im seelischen Bereich. Hinsichtlich Eigenart und 
Ausprägung gibt es keine feststehenden Beziehungen zwischen einem organpathologischen Befund 
und seinen seelischen Auswirkungen. Hier zeigt sich die sachliche und methodische Notwendigkeit 
einer einheitlichen Beurteilung der biologischen und der psychologischen Voraussetzungen von 
Schuldunfähigkeit. Eine krankhafte seelische Störung kann nur dann zu Schuldunfähigkeit führen, 
wenn sie die Einsichtsfähigkeit oder die Steuerungsfähigkeit des Täters z. Z. der Tat ausgeschlossen 
hat. Ob das der Fall ist, muß der Sachverständige dem Richter erklären. Wie sollte sonst der Richter 
feststellen, ob die seelischen Störungen bei einer Cerebralsklerose oder bei einer Hirnverletzung 
der Art und dem Grade nach so schwerwiegend sind, daß sie die Einsichts- oder Steuerungsfähigkeit 
des Täters ausschließen? Mit den ihm zur Verfügung stehenden ethischen und rechtlichen Begriffen 
und Maßstäben kann eine solche Frage niemals adäquat beantwortet werden. Ober die Voraus
setzungen von Schuldunfähigkeit entscheidet der Richter - ggf. mit Hilfe eines Sachverständigen -
primär und immer als Tatfrage. Jeder Versuch einer Umdeutung dieser Tatfrage in eine Rechtsfrage 
führt uns aus der Realität des lebens in den gefährlichen Bereich höchst privater Meinungen über 
das Können oder Nichtkönnen eines Menschen und bringt darüber hinaus den Beurteiler in die 
Gefahr der Verwechslung von Können und Sollen. 

Es ist auch nicht einzusehen, wie man sich über derartige, ihrem Wesen nach rein empirische 
Fragen auf dem Wege einer »Konvention« einigen soll, auch dann nicht, wenn wir bei der 
Beantwortung dieser Fragen auf große und gelegentlich sogar auf unüberwindliche Schwierigkeiten 
stoßen sollten. Im Bereich der endogenen Psychosen hat man schon vor Jahrzehnten auf eine 
vermeintliche Konvention im Sinne der Formel: »Schizophrenie = Zurechnungsunfähigkeit« hin
gewiesen. Damit unterstellte man, daß der unbekannte somatische Prozeß der Schizophrenie 
generell und für immer die strafrechtlich relevante Einsichts~ und Handlungsfähigkeit eines 
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Menschen zerstört. Gerade wenn wir aber einen somatischen Prozeß annehmen, warum sollte 
es dann nicht leichte und schwere, beginnende und vollentwickelte, passagere, episodische und 
schließlich defektuöse Krankheitsformen mit unterschiedlichen und wechselnden psychischen Aus
wirkungen geben? Die Schuldunfähigkeit beim ausgeprägten schizophrenen Defekt wie im akuten 
Schub wird niemand bezweifeln. Die klinische und forensische Erfahrung in diesen Fällen begründet 
aber noch keine »Konvention« über die rechtlich beachtlichen Auswirkungen eines uns völlig 
unbekannten Krankheitsprozesses, die irgendeinen Anspruch auf allgemeine Verbindlichkeit 
erheben kann. Dazu kommt, daß wir heute auch in Deutschland kaum noch von einer 
»herrschenden Meinung« über die Diagnose der Schizophrenien sprechen können, was vor 
30 Jahren doch der Fall war. Allein aus diesem Grund kann sich der verantwortungsbewußte 
Richter niemals auf vermeintliche »Konventionen« über die rechtliche Bedeutung psychiatrischer 
Diagnosen einlassen. Er wird vom Sachverständigen immer eine aus der Analyse des Einzelfalles 
gewonnene Stellungnahme zur Einsichts- und Steuerungsfähigkeit des Täters in dieser Tatsituation 
verlangen müssen. Im juristischen Schrifttum spricht man deshalb ganz zutreffend von dem Grund
satz der Relativität der Schuldunfähigkeit. 

Die zweite Gruppe der biologischen Merkmale umfaßt die einer krankhaften seelischen 
Störung gleichwertigen Bewußtseinsstörungen. Im Gegensatz zum geltenden Recht sind hier nur 
die »normalpsychologischen« Störungen des Bewußtseins gemeint. Pathologisch bedingte Bewußt
seinsstörungen fallen stets unter die erste Gruppe. Der Begriff ist also enger gefaßt als in § 51 StGB. 
Übermüdung und Erschöpfung, Schlaftrunkenheit, Hypnose und schließlich hochgradige Affekte 
können gelegentlich einmal forensisch relevante Bewußtseinsstörungen bedingen, die nicht krank
haft im oben skizzierten Sinne sind. 

Bei der Verbreitung derartiger Bewußtseinsstörungen und in Anbetracht ihres meist flüchtigen 
Charakters läßt sich natürlich der überzeugende Nachweis einer forensisch relevanten Beeinträchti
gung der Einsichts- oder Steuerungsfähigkeit nur selten einmal führen. Mit Recht hat man deshalb 
immer wieder gefragt, und auch die Kommission hat sich eingehend mit dieser Frage befaßt, ob 
wir diese Bewußtseinsstörungen überhaupt in der Vorschrift über die Schuldunfähigkeit brauchen 
bzw. unterbringen können. Hypnotische oder posthypnotische Zustände wie auch die gern zitierte 
Schlaftrunkenheit oder das Schlafwandeln spielen in der Praxis gar keine oder eine nur sehr 
bescheidene Rolle. Die Möglichkeit der Beeinträchtigung von Einsichts- oder Steuerungsfähigkeit 
eines Menschen durch Übermüdung und Erschöpfung ist aber eine ganz einfache Erfahrungstatsache. 
Die Übermüdung als kriminogener Faktor ist allerdings praktisch nur im Verkehrsstrafrecht von 
größerem Interesse und erledigt sich dort in der Regel unter dem Gesichtspunkt der actio libera 
in causa. Deswegen werden wir als Sachverständige - erfreulicherweise - so selten vor diese Frage 
gestellt, die wir in vielen Fällen auch nicht beantworten könnten. 

Die Möglichkeit der Bewußtseinsbeeinträchtigung durch hochgradige Affekte läßt sich m. E. 
auch nicht bestreiten. Ob man dann von Bewußtseinsstörung oder Bewußtseinstrübung spricht 
oder ob man noch einen anderen Begriff verwendet, erscheint mir nicht so wesentlich. In der Praxis 
handelt es sich ausschließlich um seltene und diagnostisch besonders schwierige Fälle im Grenz
gebiet von normal und pathologisch, bei denen sog. konstellative Faktoren Entstehung und Verlauf 
der Bewußtseinsstörung mehr oder weniger beeinflußt haben. »Gleichwertig« besagt in diesem 
Zusammenhang, daß sich eine solche »normale« Bewußtseinsstörung - wenn auch nur vorüber
gehend - wie eine schwere krankhafte seelische Störung auswirken muß, daß sie »Krankheitswert« 
hat, ohne selbst krankhaft zu sein. Bei aller theoretischen Angreifbarkeit wird damit doch unmißver
ständlich die Absicht zur Beschränkung der Vorschrift aufseltene Grenzfälle zum Ausdruck gebracht. 
Die Begründung des Entwurfs 1960 läßt auch" keinen Zweifel, daß :-- entsprechend den in dieser 
Frage übereinstimmenden Intentionen aller Kommissionsmitglieder - die »gleichwertigen Bewußt
seinsstörungen« durchaus kein zukunftsträchtiges Gebiet für eine »forensische Psychologie« sind. 

Schließlich dürfen wir nicht vergessen, daß bereits im geltenden Recht, und noch mehr in 
dem Entwurf 1960, affektive Ausnahmezustände eine schuldmindernde Berücksichtigung finden. 
Ich brauche nur auf die Vorschriften betr. den Totschlag und die Kindestötung, die Herausforderung 
bei Körperverletzung und bei Beleidigung, die Notwehrüberschreitung und den entschuldigenden 
Notstand zu verweisen. Bei der Beurteilung »normalpsychologischer« Bewußtseinsstörungen über
schneiden sich unvermeidlich Gesichtspunkte der normativ zu entscheidenden Zumutbarkeit mit 
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solchen der empirisch zu klärenden Zurechenbarkeit. Mit diesen Schwierigkeiten werden sich 
Richter wie Sachverständige bis auf weiteres abfinden müssen. Durch Begriffsneubildungen oder 
durch Kompetenzverschiebungen lassen sich diese Probleme jedenfalls nicht lösen. 

Über den Schwachsinn als dritte Gruppe der biologischen Merkmale bedarf es keiner langen 
Ausführungen. Er soll an die Stelle der »Geistesschwäche« treten, aus der ein sachlich falscher und 
praktisch überflüssiger Rechtsbegriff geworden ist. Gemeint ist jetzt die angeborene Intelligenz
schwäche ohne nachweisbare Ursache oder jene Erscheinungsformen seelischer Abartigkeit, die 
vorwiegend durch Intelligenzmangel gekennzeichnet sind. Die mannigfaltigen Formen des körper
lich begründbaren Schwachsinns fallen unter die erste Gruppe. 

Der § 25 des Entwurfs 1960 betr. die erheblich verminderte Schuldfähigkeit entspricht in seinem 
Aufbau dem § 51 Abs.2 StGB. Es ist auch heute noch »herrschende Meinung« in der deutschen 
Psychiatrie, daß eine solche Regelung sachlich begründbar ist und einem praktischen Bedürfnis 
entspricht. In § 25 des Entwurfs werden die eben besprochenen 3 Gruppen biologischer Merk
male wiederholt; neu aufgenommen wurde als 4. Gruppe die »schwere andere seelische Abartig
keit«. Gemeint sind jene schweren und relativ seltenen Formen von Psychopathien, Neurosen und 
sexuellen Triebstörungen, deren forensische Bewertung von jeher umstritten ist. Grundsätzlich geht 
der Entwurf davon aus, daß derartige seelische Abartigkeiten in unterschiedlicher Ausprägung bei 
der Mehrzahl aller sog. Hangtäter vorliegen. In der Regel wird die Schuldfähigkeit durch eine solche 
Abartigkeit nicht, oder wenigstens nicht in forensisch relevantem Ausmaß, beeinträchtigt. Die bis
herige Erfahrung bestätigt aber das Vorkommen von Ausnahmefällen, bei denen sich die seelische 
Abartigkeit auf das Persönlichkeitsgefüge wie eine krankhafte Störung der ersten Gruppe auswirken 
kann. Es kommen hier also nur schwere Formen von Abartigkeit in Betracht, die Krankheitswert 
haben, ohne selbst krankhaft zu sein. Der hier auftauchende Begriff der »Psychopathie von Krank
heitswert« ist praktisch durchaus brauchbar und dem Gutachter geläufig. Die Schwierigkeit der 
Beurteilung des Krankheitswertes einer Psychopathie im konkreten Einzelfall ist damit natürlich 
noch nicht überwunden. Richter wie Sachverständige sollen aber durch den Gesetzestext und seine 
amtliche Begründung nachdrücklich darauf hingewiesen werden, daß hier nur seltene Grenz
oder Ausnahmefälle in Frage kommen, bei denen neben der abartigen Persönlichkeitsstruktur 
»konstellative Faktoren« eine mehr ode"r weniger große Rolle spielen. Die Nichteinfühlbarkeit, die 
Unverständlichkeit oder motivische Unklarheit eines Deliktes ist bei der Beurteilung der Voraus
setzungen aufgehobener oder erheblich verminderter Schuldfähigkeit derartiger Täter ein letztlich 
und für sich allein unbrauchbares Argument. 

Die gesonderte Nennung der seelischen Abartigkeiten (endogener Schwachsinn, Psycho
pathien, Kern-Neurosen, sexuelle Triebanomalien) im Gesetzestext halte ich für sachlich begründet. 
Schwierigkeiten bei der Begutachtung einzelner Psychopathentypen rechtfertigen noch keineswegs 
die Eliminierung der ganzen Gruppe aus dem Gesetzestext. Die Forderung nach einer generellen 
Ausklammerung der seelischen Abartigkeiten - mit Ausnahme des Schwachsinns - aus dem Gesetz 
steht in Gegensatz zur Entwicklung der psychiatrischen Wissenschaft mit ihren Fortschritten in 
Diagnostik wie Therapie und auch mit der fortschreitenden Auflockerung ihrer Systematik. Ich bin 
deshalb auch der Meinung, daß man die »anderen seelischen Abartigkeiten« als biologische Voraus
setzung von Schuldunfähigkeit in seltenen Ausnahmefällen ohne Bedenken hätte belassen können, 
so wie es in den Entwürfen nach der ersten und zweiten Lesung vorgesehen war. Die notwendige 
Limitierung von Exkulpierungen gerade bei Psychopathen ergibt sich von selbst bei richtiger 
Anwendung des neuen Maßregel rechts. Andererseits ist die seit über 50 Jahren von psychiatrischer 
Seite überwiegend vertretene Gleichheit der Formulierung der sog. biologischen Merkmale bei 
der aufgehobenen und bei der erheblich verminderten Schuldfähigkeit elastischer im Hinblick 
auf Meinungsdifferenzen bei der diagnostischen Zuordnung psychopathologischer Syndrome in 
der gegenwärtigen wie zukünftigen Psychiatrie. Wenn Villinger und Ehrhardt in der erwähnten 
Kommissionssitzung vom 15. Januar 1960 unter Zurückstellung ihrer Bedenken der von Welze! 
vorgeschlagenen differenzierenden Lösung schließlich doch zugestimmt haben, so deswegen, weil 
diese Lösung gerade für den weniger versierten Richter wie Gutachter eine Reihe von Zweifels
fragen von vornherein ausschaltet und weil zusätzliche Schwierigkeiten in der praktischen Hand
habung des Gesetzes kaum zu erwarten sind, jedenfalls nicht in nennenswertem Umfang. Dem 
gemeinsamen Anliegen könnte man auch und in vielleicht besserer Form genügen, wenn man 
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bei dem Vorschlag der » Deutschen Gesellschaft für Psychiatrie und Nervenheilkunde« vom 
24. August 1959 geblieben wäre. Die Kommission hat diesen Vorschlag mit einer geringen 
stilistischen Änderung als Alternativ-Lösung für die parlamentarische Behandlung in der folgenden 
Formulierung übernommen: 

§ 24. Ohne Schuld handelt, wer z. Z. der Tat wegen einer krankhaften seelischen Störung oder wegen 
einer ihr gleichwertigen seelischen Abartigkeit oder Bewußtseinsstörung unfähig ist, das Unrecht der Tat 
einzusehen oder nach dieser Einsicht zu handeln. 

§ 25. Ist die Fähigkeit des Täters, das Unrecht der Tat einzusehen oder nach dieser Einsicht zu handeln, 
z. Z. der Tat aus einem der in § 24 bezeichneten Gründe erheblich vermindert, so kann die Strafe nach 
§ 64 Abs. 1 gemildert werden. 

Die Große Strafrechtskommission konnte bei der Behandlung der Schuldfähigkeits-Frage mit 
guten Gründen vom geltenden Recht sowie der bei uns doch weitgehend einheitlichen - und 
gar nicht so schlechten - forensisch-psychiatrischen Praxis ausgehen. Die konservative Stellung 
des Entwurfs zur Frage der Schuldfähigkeits-Beurteilung kann deshalb nicht überraschen und sie 
entspricht in der Grundkonzeption demjenigen, was unsere psychiatrischen Väter und Großväter 
erarbeitet haben. Ich bin der Meinung, daß die Psychiatrie z. Z. noch keine solchen neuen und 
ausreichend gesicherten Erkenntnisse anzubieten hat, die ein Aufgeben dieser Grundkonzeption 
rechtfertigen könnten. Die rauhe Wirklichkeit der Strafrechtspflege ist ein durchaus ungeeignetes 
Experimentierfeld für noch so interessante psychiatrische Hypothesen. Wenn sich also die 
Kommission bei ihren Bemühungen um eine Neufassung der die Schuldfähigkeit betreffenden 
Bestimmungen auf» Nahziele« beschränkte, so spricht das für einen nur zu begrüßenden Realismus. 

Den Vorschriften der §§ 24, 25 des Entwurfs liegt ein relativ einfacher, von der möglichen 
wissenschaftlichen Entwicklung der Psychiatrie weitgehend unabhängiger, Rahmen zugrunde, der 
als solcher kaum umstritten ist. Die Einsichtsfähigkeit oder die Fähigkeit zu einsichtsgemäßem 
Handeln kann aufgehoben oder erheblich vermindert sein durch 

1. krankhafte seelische Anomalien in Form von 

a) körperlich begründbaren, d. h. auf Krankheit, Mißbildung, Verletzung, Intoxikation oder dgl. 
beruhenden schweren seelischen Störungen; 

b) Geisteskrankheiten im Sinne der endogenen Psychosen aus dem manisch-depressiven (cyclothymen) 
oder schizophrenen Formenkreis, deren Krankhaftigkeit bzw. körperliche Begründbarkeit z. Z. nur 
- wenn auch mit guten Gründen - »postuliert« ist; 

2. »normalpsychologische« Anomalien des Bewußtseins oder vorübergehende und schwere Bewußtseins

störungen im Sinne von nicht krankhaft bedingten Zuständen der Übermüdung und Erschöpfung, der 
Schlaftrunkenheit, des »Affektsturms«, der Hypnose u. dgl., die in ihren Auswirkungen auf das Persönlich

keitsgefüge einer schweren krankhaften Bewußtseinsstörung gelegentlich einmal - durch das Hinzutreten 
»konstellativer Faktoren« - gleichwertig sein können; 

3. see/ische Abartigkeiten in Form von 

a) Artungs-Anomalien im Sinne von schweren, den »Persönlichkeitskern« oder die »Sinngesetzlichkeit 
des Lebens« tangierenden Normvarianten der Persönlichkeit, wie z. B. bestimmte Formen des Schwach
sinns und seltene Fälle von Psychopathie, von denen die letzteren nur für eine erhebliche Verminde
rung der Schuldfähigkeit gemäß § 25 in Frage kommen; 

b) Haltungs-Anomalien als im späteren Leben entstandene oder manifest gewordene schwere Störungen 
der Erlebnisverarbeitung, psychoreaktive Störungen oder Neurosen, die in forensisch relevanter Eigen

art und Ausprägung als Kern- oder Charakter-Neurosen eine anlagemäßige Abartigkeit als konstitu
tionelle Voraussetzung (Disposition) haben und die - in Ausnahmefällen - zu einer erheblichen Ver

minderung der Schuldfähigkeit führen können. 

Dieses vom Text der §§ 24, 25 des Entwurfs ausgehende Zuordnungsschema enthält für den 
Psychiater keine gravierenden Neuigkeiten. Die Grundkonzeption des § 51 StGB wurde nach 
reichlicher Überlegung trotz aller theoretischen Bedenken und trotz praktischer Schwierigkeiten in 
konkreten Einzelfällen beibehalten. Oie Terminologie des Gesetzes sollte aber nach Möglichkeit 
mit der Terminologie der Psychiatrie in Übereinstimmung gebracht werden. Dabei war es ein 
besonderes Anliegen der Juristen, den Gesetzestext möglichst unabhängig von derzeitigen und 
künftigen psychiatrischen Schulmeinungen zu gestalten. Wie ein Blick auf das Zuordnungsschema 
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zeigt, dürfte dieses Ziel im Rahmen des z. Z. Möglichen erreicht sein. Die sorgfältige und ausführ
liche Begründung der beiden Paragraphen verdient hier besondere Erwähnung, weil sie der Inter
pretation des »Willens des Gesetzgebers« durch Kommentatoren und durch die Rechtsprechung 
einen sehr engen Rahmen steckt. 

Im Gegensatz zu Kurt Schneider und den ihm folgenden Autoren bin ich mit Aschaffenburg 
und der auch heute noch herrschenden psychiatrischen Meinung der Überzeugung, daß die Frage 
nach den sog. psychologischen Merkmalen der Schuldfähigkeit eine nur empirisch-klinisch
psychologisch zu beantwortende Frage ist, die inhaltlich von der Frage nach den sog. biologischen 
Merkmalen nicht getrennt werden kann. Die Frage nach den psychiatrischen Voraussetzungen von 
Schuldunfähigkeit ist stets und allein auf die empirisch faßbaren (somatischen und psychischen) 
Bedingungen der Möglichkeit von Unfreiheit gerichtet. Es geht hier niemals um die »Willens
freiheit« des »normalen« Menschen oder um die Fragwürdigkeit menschlicher Existenz überhaupt. 
Der Entwurf 1960 hat deshalb ganz zutreffend an der biologisch-psychologischen oder gemischten 
Methode der Schuldfähigkeitsbestimmung festgehalten. 

Einsichtsfähigkeit und Steuerungsfähigkeit sind psychische Gegebenheiten, denen wir in Selbst
wie Fremdbeobachtung begegnen, die wir bei verschiedenen Menschen in unterschiedlicher Eigen
art und Ausprägung vorfinden und um deren Objektivierung Psychologie und Psychopathologie 
sich seit jeher bemühen. Für die Prüfung der Einsichtsfähigkeit stehen uns zahlreiche und laufend 
verbesserte Methoden zur Verfügung. Beim angeborenen Schwachsinn und bei der hirnorganischen 
Demenz kann man häufig mit diesen Methoden allein die forensisch relevante Einsichtsunfähigkeit 
zuverlässig bestimmen. Die Einsichtsfähigkeit kann aber auch bei intakter Intelligenz, also ohne 
»Werkzeugstörung«, aufgehoben sein. Wahnkranke, wie der von Gaupp so meisterhaft geschilderte 
Fall Wagner oder der kürzlich vom Verfasser beschriebene schizophrene Student, verfügen manch
mal nicht nur über eine intakte, sondern über eine überdurchschnittliche Intelligenz. Die Einsichts
unfähigkeit ist also über die Intelligenzprüfung allein nicht immer faßbar. Hier ist es die psycho
pathologische Analyse der» Tatwerdung« und der Tatsituation, die Einsichtsunfähigkeit manchmal 
- wie in den genannten bei den Fällen - mit einer geradezu erschütternden Eindringlichkeit beweist. 

Schwieriger ist die diagnostische Erfassung der Steuerungsfähigkeit. Es ist bereits ein Faktum 
mitmenschlicher Erfahrung, wenn wir einen Menschen als beherrscht oder unbeherrscht bezeichnen. 
In zahlreichen Test-Verfahren unterschiedlicher Wertigkeit bemühen wir uns u. a. auch um die 
Analyse der Steuerungsfähigkeit eines Menschen. Die für forensische Zwecke gewichtigsten Erfah
rungen vermittelt uns aber die psychiatrische Klinik. Bei Hirnverletzungen, Hirnerkrankungen und 
Anfallsleiden begegnen wir Störungen der Steuerungsfähigkeit in mannigfachen Variationen. Die 
Affektlabilität des Cerebralsklerotikers, die Reizbarkeit und Explosibilität des Epileptikers und die 
Zwangsphänomene beim Postencephalitiker sind nur einige Beispiele. Unterstellen wir einmal, daß 
es die sog. angeborene Homosexualität als konstitutionell-biologische Triebvariante oder die im 
psychoanalytischen Sinne frühkindlich geprägte bzw. »echte« Homosexualität gibt, so sind diese 
Menschen in bezug auf ihre Triebrichtung »steuerungsunfähig«. Damit befinden wir uns bereits 
mitten in dem weiten und umstrittenen Feld der Psychopathien und Neurosen, in dem es immer 
um die Steuerungsfähigkeit, nur selten um die Einsichtsfähigkeit geht und in dem die Differenzie
rungsmöglichkeiten mit den uns zur Verfügung stehenden Methoden von jedem Praktiker als 
unzulänglich empfunden werden. Psychopathien und Neurosen können zweifellos die Steuerungs
fähigkeit eines Menschen beeinträchtigen; es fragt sich nur, ob auch in forensisch-relevantem 
Ausmaß. In den seltenen Fällen krimineller Entgleisungen im Rahmen einer Zwangsneurose, oder 
besser Zwangskrankheit, kann der überzeugende Beweis einer Steuerungsunfähigkeit gelingen. Im 
übrigen sind es immer nur Ausnahmefälle, bei denen in diesem Bereich erheblich verminderte oder 
gar aufgehobene Steuerungsfähigkeit nachweisbar ist. 

Man kann gegen dieses ganze Verfahren einwenden, daß es insuffizient, unbefriedigend, un
vollkommen sei. Dieser Einwand gilt ebenso der gesamten medizinischen und psychologischen 
Diagnostik. Die Prüfung der Einsichtsfähigkeit und Steuerungsfähigkeit im Rahmen des § 51 StGB 
ist aber sicher nicht die schwächste Stelle in der neuro-psychiatrischen Diagnostik. Vor allem sind die 
mehr oder weniger großen Mängel einer Methodik noch lange kein Beweis gegen ihre Richtigkeit. 
Wir bestimmen Verminderung oder Aufhebung von Einsichtsfähigkeit oder Steuerungsfähigkeit 
empirisch-klinisch-psychologisch, weil es keinen anderen Weg zur Erfassung dieser Fähigkeiten bzw. 
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Unfähigkeiten gibt, weil sich dieses Verfahren in bald 90 Jahren bewährt hat und fortlaufend ver
bessert wird. Was Einsichtsfähigkeit und Steuerungsfähigkeit mit sittlichen Werten zu tun haben 
sollen, ist schlechthin unverständlich. Die Identifizierung mit sittlichen Werten ist sogar moralisch 
sehr fragwürdig, weil damit fähig-gesund = gut und unfähig-krank = schlecht gesetzt würde. Der 
Versuch, hier mit Rechtsnormen zu arbeiten, erscheint mir ebenso unverständlich. Fähigkeiten oder 
Unfähigkeiten eines Menschen sind aus ganz grundsätzlichen Erwägungen einer primär und allein 
normativen Beurteilung entzogen, wenn wir nicht auf die im Rechtsleben notwendige und adäquate 
Persönlichkeitserforschung zugunsten politischer oder weltanschaulicher Meinungen über das 
Können oder Nichtkönnen eines Menschen verzichten wollen. 

Im übrigen vermag eine von Menschen für Menschen geschaffene Rechtsordnung nicht in einem 
letzten und höchsten Sinn gerecht und damit vollkommen zu sein; dann wäre sie nicht mehr 
menschlich. Die Argumente mancher Kritiker unseres Systems der Schuldfähigkeits-Beurteilung 
zielen auf die letzten Grenzen menschlichen Erkenntnisvermögens, auf die Problematik menschlicher 
Existenz überhaupt. Selbstverständlich enthält diese Art der Kritik immer einen richtigen Kern. Sie 
geht aber an der Wirklichkeit vorbei, weil sie die Begriffe von Schuld und Schuldfähigkeit vermischt 
oder verwechselt, weil sie einen »göttlichen« Maßstab für menschliches Erkennen und Urteilen 
benutzt, weil sie menschliche Rechtsetzung und Rechtsprechung als solche in Frage stellt. Diese 
Kritik verkennt, daß ein Strafrechtssystem - wie eine Rechtsordnung überhaupt - niemals letzte 
Zweifelsfragen menschlicher Existenz beantworten oder gar eliminieren kann. Das ist aber auch nicht 
die Aufgabe einer Rechtsordnung. 

Die neuen Formulierungen betr. die Schuldfähigkeit in dem Entwurf 1960 vermögen die 
Schwierigkeiten bei der Beurteilung bestimmter Fälle von Psychopathie oder bei sog. Affekthand
lungen weder für den Richter noch für den Sachverständigen zu beseitigen. Sie lassen sich auch sehr 
leicht kritisieren, zumal dann, wenn man sich in der Geschichte des § 51 StGB etwas auskennt. Es 
muß aber hier ausdrücklich betont werden, daß bisher weder von juristischer noch von psychia
trischer Seite ein auch nur einigermaßen überzeugender Verbesserungsvorschlag gemacht wurde. 
Die wenigen Kritiker auf psychiatrischer Seite - sofern sie überhaupt konkrete Änderungsvorschläge 
gemacht haben - argumentieren ohne adäquate Berücksichtigung der Grundidee des Entwurfs als 
Schuldstrafrecht, für das die Begriffe von Schuld und Schuldfähigkeit konstituierend sind. Gewisse 
Mängel der Schuldfähigkeits-Beurteilung werden in dem Entwurf durch das erheblich verbesserte 
und erweiterte Maßregelrecht kompensiert, und ich glaube, daß damit die Kommission den in der 
gegenwärtigen Situation einzig möglichen und richtigen Weg beschritten hat. In der Praxis kommt 
es gar nicht so sehr darauf an, ob ein Psychopath mehr oder minder schuldfähig ist, wenn ein 
entsprechend differenziertes und elastisch zu handhabendes System von Reaktionsmöglichkeiten 
auf kriminelles Verhalten zur Verfügung steht. Das Prinzip der Zweispurigkeit von Strafe und Maß
regel ist als ein Kompromiß theoretisch leicht angreifbar; es dürfte aber der lebendigen Wirklichkeit 
weit mehr gerecht werden als jeder Versuch einer Alternativlösung in Richtung eines reinen Ver
geltungsprinzips oder aber in Richtung eines reinen Besserungs-Sicherungs-Prinzips. 

11. 

Die Erweiterung und Verbesserung des Maßregelrechts war ein besonderes Anliegen der 
Großen Strafrechtskommission. Ein umfangreiches Material über einschlägige Erfahrungen im Aus
land stand zur Verfügung, und Stürup hat der Kommission über die Behandlungsergebnisse in der 
seit 1935 bestehenden Anstalt für kriminelle Psychopathen in Herstedvester, Dänemark, berichtet. 

In dem Entwurf 1960 findet sich das Maßregelrecht in den §§ 81 bis 108. Die angestrebte 
Neuorientierung kommt bereits in der Überschrift zum Ausdruck. Es heißt jetzt: »Maßregeln der 
Besserung und Sicherung«. Der Besserungsgedanke ist sehr bewußt in den Vordergrund gerückt 
worden. Von den vier Maßregeln ohne Freiheitsentzug ist die Sicherungsaufsicht die kriminalpolitisch 
bedeutsamste Neuerung. Die Entziehung der Fahrerlaubnis und das Berufsverbot finden sich bereits 
im geltenden Recht, dazu kommt das Verbot der Tierhaltung. Von den fünf Maßregeln mit Freiheits
entzug sind die Unterbringung in einer Bewahrungsanstalt und die vorbeugende Verwahrung sehr 
wichtige und begrüßenswerte Neueinführungen. Schuldunfähige oder vermindert schuldfähige 
Delinquenten können nach § 82 in einer Heil- oder Pflegeanstalt oder in einer Bewahrungsanstalt 
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untergebracht werden. Es wurde versucht, die derzeit bestehenden Schwierigkeiten bei der Anwen
dung des § 42 b StGB durch eine entsprechende Neuformulierung zu überbrücken. Der Täter muß 
»infolge seines Zustandes« eine erhebliche Gefahr bilden. Die Gefährlichkeit muß sich nicht immer 
auf einen mehr oder weniger großen Personenkreis beziehen; die erhebliche Gefährdung einer 
Einzelperson kann hinreichender Grund für die Unterbringung sein. Die ohnehin schwierige Frage 
nach der Prognose wird dadurch vereinfacht, daß künftig stets der Zeitpunkt der Aburteilung für die 
Feststellung der Gefährlichkeit des Täters maßgebend sein soll. Die Prüfung der Subsidiarität der 
Maßregel wird dem Richter dadurch erleichtert, daß die Anordnung der Maßregel bei gegebenen 
Voraussetzungen in jedem Fall zu erfolgen hat. Ergibt sich die Möglichkeit, den Zweck der Unter
bringung auf anderem Wege zu erreichen, so kann das Gericht nach § 105 Abs. 1 die Vollstreckung 
der Maßregel zur Bewährung aussetzen. Der Verurteilte (§ 82) wird dann nach § 107 Abs.2 der 
Aufsicht und Leitung eines Bewährungshelfers, dem Gesundheitsamt oder einer anderen Über
wachungsbehörde unterstellt. Der Richter hat schließlich die Möglichkeit (§ 87), den Vollzug einer 
Anstalts-Unterbringung oder der vorbeugenden Verwahrung (§§ 82, 83, 84, 86) vor dem der Strafe 
anzuordnen, wenn Sinn und Zweck beider Sanktionen im Hinblick auf die Persönlichkeit des Täters 
die Umkehr der üblichen Reihenfolge rechtfertigen. In diesem Fall kann die Zeit des Vollzuges der 
Maßregel ganz oder teilweise auf die Strafe angerechnet und diese selbst zur Bewährung ausgesetzt 
werden (§§ 71, 72, 87). Ich halte diese Vorschriften für pädagogisch sinnvoll, elastisch und zweck
entsprechend und teile die dazu geäußerten Bedenken von Haddenbrock nicht. 

Nach § 82 Abs. 2 wird der Täter in einer psychiatrischen Krankenanstalt oder in einer der neu 
zu schaffenden Bewahrungsanstalten untergebracht, je nach der durch seinen Zustand geforderten 
besonderen Behandlungsart. Das Gericht hat bereits bei der Anordnung der Unterbringung die 
Anstaltsart zu bestimmen. Es wird das sachlich fundiert tun, wenn etwa durch eine eingehende 
Begutachtung des Täters zur Frage seiner Schuldfähigkeit das Persönlichkeitsbild so weit abgeklärt 
werden konnte, daß die Konsequenzen hinsichtlich der erforderlichen Behandlung für das Gericht 
erkennbar sind. Die Bestimmung der Anstaltsart kann das Vollstreckungsgericht ändern; insbeson
dere kann das Vollstreckungsgericht je nach den Erfordernissen, die sich aus dem Zustand des 
Untergebrachten ergeben, seine eigene Entscheidung wie auch die des erkennenden Gerichts ändern 
(§ 82 Abs. 3). Es soll also in Zukunft möglich sein, einen solchen Delinquenten zunächst einmal in 
einer psychiatrischen Anstalt mit den dort gegebenen Möglichkeiten zu behandeln und ihn in eine 
Bewahrungsanstalt zu verlegen, wenn sich diese Behandlung als erfolglos erweist oder der Ergänzung 
durch die Behandlungsmöglichkeiten der Bewahrungsanstalt bedarf. Umgekehrt wird man einen in 
der Bewahrungsanstalt Untergebrachten in eine Heil- oder Pflegeanstalt verlegen, wenn eine spezielle 
psychiatrische Behandlung Aussicht auf Erfolg verspricht, oder aber wenn Pflegebedürftigkeit besteht. 
Die Erfahrungen der Praxis fordern eine möglichst elastische Handhabung, eine große Beweglichkeit 
im Vollzug der Maßregeln. Nach der Begründung dieser Vorschrift in dem Entwurf 1960 ist deshalb 
vorgesehen, in den Vollzugsbestimmungen diesen Gedanken in dem Sinn noch zu erweitern, daß 
voll oder vermindert schuldfähige Täter aus dem Strafvollzug, aus der Sicherungsverwahrung oder 
aus dem Arbeitshaus in eine Bewahrungsanstalt oder in eine psychiatrische Anstalt und umgekehrt 
überführt werden können, wenn sich das Bedürfnis einer Änderung der Vollzugsart aus einer 
Änderung oder besseren Erkenntnis des Zustandes des Täters im Hinblick auf den Zweck von Strafe 
und Maßregel ergibt. Die neuen Bewahrungsanstalten sollen also entsprechend ihrer Eigenart und 
Struktur in diesem Maßregelsystem zwischen den Heilanstalten einerseits und den Strafanstalten 
andererseits stehen. Zur Erfüllung ihrer vorwiegend sozialpädagogischen Aufgaben benötigen sie 
ein speziell geschultes Personal von Psychiatern, Psychologen, Pädagogen und Sozialfürsorgern. Die 
Einrichtung derartiger Anstalten wird zweifellos auf erhebliche Schwierigkeiten organisatorischer 
und finanzieller Art stoßen. Die Mitglieder der Strafrechtskommission haben diese Schwierigkeiten 
durchaus nicht verkannt. Bruns, Ehrhardt, Haddenbrock und R. Lange haben die Problematik unter 
verschiedenen Gesichtspunkten diskutiert. Das kriminalpolitische Ziel rechtfertigt aber unseres 
Erachtens die neue Institution in vollem Umfang und fordert die Überwindung aller Schwierigkeiten 
bei ihrer praktischen Realisierung. Vom kriminologischen und psychiatrischen Standpunkt aus 
gesehen wäre die Einrichtung von Bewahrungsanstalten auch deswegen besonders zu begrüßen, 
weil damit endlich eine entscheidende Voraussetzung geschaffen würde, um die Erfolgsaussichten 
der verschiedenen Behandlungsmöglichkeiten bei psychopathischen Rechtsbrechern im allgemeinen 
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und bei Sexualdelinquenten im besonderen auf breiter Basis zu überprüfen. Eine kritische Sichtung 
der einschlägigen in- und ausländischen Literatur ergibt leider noch kein klares Bild über diese 
Frage. Auch die verdienstvollen Bemühungen von Baan in Holland und von Stürup in Dänemark 
ermöglichen noch kein abschließendes Urteil. 

Die Vorschrift des § 83 betr. die Unterbringung von Süchtigen in einer Entziehungsanstalt bringt 
zwar gegenüber dem geltenden § 42 c StGB einige Verbesserungen, ist aber vom ärztlichen Stand
punkt her gesehen noch keine befriedigende Lösung der praktischen Schwierigkeiten in diesem 
Bereich. Der für die Anordnung nach § 83 in Frage kommende Personenkreis wurde insofern 
erweitert, als nunmehr alle in diesem Zusammenhang Schuldunfähigen einbezogen sind. Im Gegen
satz zu § 82 braucht hier die Schuldunfähigkeit nicht eindeutig erwiesen zu sein; es genügt, daß sie 
nichtauszuschließen ist. Mit dieser Ergänzung soll die stets beklagte» Lücke« in der Vorschrift des 
§ 42 c StGB geschlossen werden. Die Lösung des Cefährlichkeitsproblems in § 83 vermag dagegen 
nicht zu befriedigen und ist bedenklich. Nur bei Gefahr »erheblicher« rechtswidriger Taten soll die 
Unterbringung in einer Entziehungsanstalt möglich sein. Damit entfällt die Anwendbarkeit der 
Vorschrift bei vielen Alkoholikern und bei den meisten Rauschgiftsüchtigen. Die Erheblichkeit der 
die Anordnung der Maßregel auslösenden Tat läßt sich kaum von der Erheblichkeit der zu erwar
tenden Taten trennen. Bisher genügte ein indirekter oder symptomatischer Zusammenhang des 
kriminellen Verhaltens mit der Sucht als Voraussetzung der Unterbringung (OlG Celle in NJW 1958/ 
270). Die Erheblichkeit einer Rechtswidrigkeit ergibt sich dann auch aus der Tatsache, daß die 
Delinquenz nur eines unter anderen Symptomen einer durch die Sucht bedingten Depravierung 
der Persönlichkeit und des sozialen Verfalls des Täters ist. 

Nach der neuen Formulierung und ihrer Begründung in dem Entwurf 1960 dürfte es fraglich 
sein, ob z. B. die Rezeptfälschungen eines süchtigen Arztes oder die nuancierten Verstöße eines 
Alkoholikers gegen die §§ 170 abis 170 d StGB dem so betonten Erfordernis der Erheblichkeit 
genügen. Die Schwere der Tat nach den Maßstäben des Strafgesetzbuches kann meines Erachtens 
nicht das allein entscheidende Kriterium für die Gefährlichkeit und die Behandlungsbedürftigkeit 
eines süchtigen Täters sein. Hinsichtlich der Voraussetzungen des Berufsverbotes (§ 101) hat man 
sogar ganz bewußt auf die Schwere der Tat als Kriterium verzichtet. Im Gegensatz zum Berufsverbot 
ist aber bei der Unterbringung in einer Entziehungsanstalt die Dominanz des Besserungsgedankens 
und der Individualprävention nicht zu bezweifeln. Wenn dem so ist, dann ist die Schwere der 
einzelnen Tat ein sekundärer Gesichtspunkt gegenüber der sozialen und kriminellen Prognose des 
Täters. Nach der allgemeinen ärztlichen Erfahrung muß die Entziehung und Behandlung eines 
Süchtigen so früh wie möglich und so gründlich wie möglich erfolgen. Es widerspricht also direkt 
dem therapeutischen Sinn dieser Maßregel, ihre Anordnung von der Erheblichkeit der voraussicht
lichen Rechtswidrigkeiten abhängig zu machen bzw. zu warten, bis eine entsprechend schwere Tat 
erfolgt ist. Die frühzeitige Unterbringung in einer Entziehungsanstalt ist für das Gros der Alkohol
und Rauschgiftsüchtigen die einzige Chance, zu einer normalen Lebensführung zurückzufinden. Eine 
strenge Auslegung des § 83 würde für einen großen Teil der Süchtigen diese einzige Chance illu
sorisch machen. Der strafrechtliche Weg zur Unterbringung von Süchtigen zwecks Entziehung und 
Behandlung muß erleichtert und nicht erschwert werden. Deswegen ist auch die Lösung des Subsidi
aritätsproblems in § 83 nicht ganz glücklich. Gerade für den Süchtigen ist im Falle einer Aussetzung 
der Vollstreckung der Maßregel zur Bewährung seine Unterstellung unter die Aufsicht und die 
Leitung eines Bewährungshelfers, des Gesundheitsamtes oder einer anderen Überwachungsbehörde 
gem. § 107 eine absolute Notwendigkeit. 

Der für die Unterbringung in einem Arbeitshaus gem. § 84 in Frage kommende Personen kreis 
wurde ebenfalls erweitert. Nach der Begründung zu dem Entwurf 1960 handelt es sich um eine 
Maßregel der Besserung. Sie hat eine Straftat zur Voraussetzung, die aus Arbeitsscheu oder aus 
Hang zu einem unsteten oder ungeordneten Leben begangen wurde. Es sollen die Täter der kleineren 
und mittleren Kriminalität erfaßt werden, bei denen Strafe allein keinen bleibenden Erfolg verspricht. 
In den Anwendungsbereich der Vorschrift fallen sowohl jüngere haltlose und verwahrloste Delin
quenten, die noch mehr oder weniger besserungsfähig sind als auch gemeinlästige ältere Täter, 
deren Verwahrlosung kaum beeinflußbar sein dürfte. Um ungünstige Einflüsse auf die Jüngeren 
nach Möglichkeit zu vermeiden, soll die Vollstreckung evtl. in getrennten Anstalten erfolgen. Der 
Vollzug dieser Maßregel ermöglicht im Falle der Arbeitsunfähigkeit sogar die Unterbringung in 
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besonderen Heimen (§ 84 Abs. 2). Kriminologisch und psychiatrisch gesehen werden die Insassen 
der Arbeitshäuser nur schwer von denen der Sicherungsverwahrung und der vorbeugenden Ver
wahrung zu unterscheiden sein. Die Erheblichkeit der Tat ist hier ein zwar theoretisch angreifbares, 
aber m. E. praktisch berechtigtes Argument. Die Unterbringung in einem Arbeitshaus hat zur Vor
aussetzung, daß Strafhaft oder Gefängnis von nicht mehr als 9 Monaten verhängt wurde und daß 
die Voraussetzungen der Sicherungsverwahrung oder der vorbeugenden Verwahrung nicht erfüllt 
sind. 

Die Bekämpfung der sog. gefährlichen Gewohnheitsverbrecher (§§ 20 a, 42 e) nach geltendem 
Recht hat sich als unbefriedigend und unzureichend erwiesen und bedarf nach allgemeiner Über
zeugung der Verbesserung (Dreher, Hall). Der Entwurf 1960 bemüht sich um eine Beseitigung der 
bestehenden Mängel. Die Gewohnheitsverbrecher werden in dem Entwurf - begrifflich vielleicht 
richtiger - als Hangtäter bezeichnet. Der verbrecherische Hang muß auf erhebliche Straftaten 
gerichtet sein und der Täter muß infolge dieses Hanges für die Allgemeinheit oder für einzelne 
andere gefährlich sein. Voraussetzung einer Verurteilung als Hangtäter zu Sicherungsverwahrung 
nach § 85 ist die Begehung von mindestens 3 vorsätzlichen Straftaten, von denen wenigstens eine 
nach Vollendung des 25. Lebensjahres begangen wurde und die jeweils zu einer Freiheitsstrafe von 
mindestens 6 Monaten führte. Wenn die »Gesamtwürdigung des Täters« die Charakterisierung als 
Hangtäter rechtfertigt, ordnet das Gericht neben der Strafe die Sicherungsverwahrung an. Die Frage 
der Gefährlichkeit hat das Gericht nur für den Zeitpunkt der Verurteilung zu prüfen. Vor dem Ende 
des Strafvollzuges hat das Vollstreckungsgericht festzustellen, ob die Sicherungsverwahrung noch 
erforderlich ist (§ 105 Abs. 3). Im Falle der Aussetzung der Maßregel zur Bewährung wird nach § 107 
Abs. 3 Sicherungsaufsicht angeordnet. Mit dieser Regelung trägt der Entwurf der Tatsache Rechnung, 
daß in der bisherigen Rechtsprechung Sicherungsverwahrung gegenüber Tätern unter 25 Jahren so 
gut wie gar nicht und zwischen dem 25. und 30. Jahr nur höchst selten angeordnet wurde. Diese 
Spruchpraxis der Gerichte steht im Gegensatz zu den kriminologischen Erfahrungen, nach denen die 
verbrecherische Aktivität vieler Hangtäter gerade in der Zeit zwischen dem 20. und 30. Lebensjahr 
ihren Höhepunkt hat. 

Deswegen ist auch in § 86 die vorbeugende Verwahrung gegenüber sog. Jungtätern vorgesehen. 
Voraussetzung ist zunächst eine vorsätzliche Straftat vor Vollendung des 27. Lebensjahres, durch die 
eine Freiheitsstrafe von mindestens 6 Monaten verwirkt wurde. Der Täter muß weiterhin nach Voll
endung des 16. Lebensjahres mindestens 2 weitere erhebliche Straftaten begangen haben, er muß 
für mindestens 6 Monate in öffentlicher Heimerziehung gestanden haben und die Gesamtwürdigung 
seiner Persönlichkeit muß die Gefahr einer Entwicklung zum Hangtäter bestätigen. Nach der 
Begründung dieserVorschrift in dem Entwurf 1960 wird sich das Gericht bei dieserGesamtwürdigung 
der Täterpersönlichkeit in der Regel eines Sachverständigen zu bedienen haben. Der Psychiater wird 
also in Zukunft häufiger mit den schwierigen Fragen der Kriminal- und Sozial-Prognose befaßt 
werden. Die rechtzeitige Erfassung und nachdrückliche Behandlung der frühkriminellen Rückfall
verbrecher ist die besondere Aufgabe der vorbeugenden Verwahrung. Die Maßnahme bedeutet 
einen erheblichen Eingriff in das Jugendstrafrecht und ist zugleich ein Bindeglied zwischen Jugend
strafrecht und Erwachsenenstrafrecht. Die vorbeugende Verwahrung dient sowohl der Besserung als 
auch der Sicherung. Sie kann für eine Dauer bis zu 5 Jahren angeordnet werden. Wird der Täter 
innerhalb von 5 Jahren nach der Entlassung aus der vorbeugenden Verwahrung rückfällig, so kommt 
er auf unbestimmte Zeit in Sicherungsverwahrung (§ 89). Sicherungsverwahrung, vorbeugende Ver
wahrung und die verschiedenen Freiheitsstrafen sollen nach Möglichkeit getrennt und in verschie
denen Anstalten vollzogen werden. Die Sicherungsaufsicht nach §§ 91 ff ist eine wesentliche 
Ergänzung der Maßregeln mit Freiheitsentzug und ermöglicht die notwendige Elastizität in der 
Handhabung des ganzen Maßregelsystems. 

Das in dem Entwurf 1960 vorgesehene und hier nur auszugsweise besprochene Maßregelrecht 
enthält viele Möglichkeiten einer zeitgemäßen Kriminalpolitik und Sozialverteidigung. Abgesehen 
von einigen Bedenken gegen Einzelheiten der verschiedenen Vorschriften kann man vom krimino
logischen und psychiatrischen Standpunkt die Grundkonzeption des neuen Maßregelrechts nur als 
einen beachtlichen Fortschritt begrüßen. Mit der gesetzlichen Vorschrift allein ist es aber nicht getan. 
Wenn lediglich ein Flügel einer großen Strafanstalt zur Bewahrungsanstalt erklärt, ein anderer Flügel 
derselben Anstalt für die vorbeugende Verwahrung reserviert wird, und derselbe Beamte mit dem 
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großen Schlüsselbund alle diese Delinquenten gleichermaßen zu betreuen hat, dann ist das ganze 
Maßregelsystem eine Illusion. Sollen die vorgesehenen neuen Institutionen ihren Sinn und Zweck 
erfüllen, dann kosten sie viel Geld. Es wird auch nicht ganz einfach sein, die für diese Anstalten 
geeigneten Ärzte, Pädagogen, Psychologen und Sozialfürsorger zu finden. Bei sorgfältiger und aus
reichender Ausstattung der Anstalten in personeller und finanzieller Hinsicht könnten daraus Zentren 
einer modernen Behandlung von Delinquenten verschiedener Eigenart und Prägung entstehen. Im 
ersten Anlauf, als Sofortprogramm, dürfte dieses Maßregelsystem kaum realisierbar sein, wohl aber 
als ein langfristiges und schrittweise durchzuführendes Projekt. Man kann nur hoffen und wünschen, 
daß der erste Schritt nicht allzu lange auf sich warten läßt. 

Ausführliche Darstellung mit Literaturangaben: H. Ehrhardt und W. Villinger, Forensische und 
administrative Psychiatrie. In »Psychiatrie der Gegenwart«, Bd.111. Berlin-Göttingen-Heidelberg1961. 
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Erste Befragung: 

Englisches und Deutsches Strafverfahren 
- ein kurzer Rechtsvergleich _1) 

Rechtsanwalt Dr. Albr. D. Dieckhoff (Hamburg) 

of The Inner Temple, Barrister-at-Law 

Es gibt manch einen Fall, den selbst der Unschuldigste nicht so »kurz und knapp« schildern 
kann, wie ihn ein pflichtbewußter und laufend eingearbeiteter Polizist gerne zur Niederschrift 
bringen möchte. Der Angelsachse ist hier vorsichtiger als der Festländer, und in England hört der 
Vernehmende oft die Worte: »Da möchte ich zunächst meinen Rechtsbeistand befragen, bevor ich 
irgend etwas aussage.« 

Wohlgemeinten polizeilichen Versuchen, einen solchen Widerstand zu überbrücken, ist schon 
dadurch vorgebaut, daß der Beschuldigte in England vor seiner Aussage - selbst vor einer »völlig 
freiwilligen« - amtlich vorgewarnt werden muß (to caution), und zwar aufgrund der »judges' Rufes«. 
Diese wurden von den Richtern des »King's Bench« entwickelt und dann polizeidienstlich vor
geschrieben 2); hiernach gelten folgende Regeln (Rules): 

Rufe 1: Um eine strafbare Handlung aufzudecken, darf ein Polizeibeamter an jede beliebige 
Person Fragen richten. 

Rufe 2: Sobald ein Polizeibeamter beabsichtigt, jemand zu beschuldigen, soll er ihn »vor
warnen« (to caution), bevor er an ihn Fragen stellt. 

Rufe 3: In Haft genommene Personen sollen nicht befragt werden, bevor sie in der üblichen 
Weise »vorgewarnt« sind. 

Rufe 4: Wenn der Häftling freiwillig eine Aussage machen will, ist er, wie üblich, »vorzuwarnen«. 
Rufe 5: Die »Vorwarnung« (caution) lautet: »Do you wish to say anything in answer to this 

charge? You are not obliged to say anything unless you wish to do so, but whatever 
you say will be taken down in writing and may be given in evidence« 3). 

Rufe 6: Macht ein Häftling eine Aussage, bevor es Zeit war, ihn »vorzuwarnen«, so ist die 
Vorwarnung unverzüglich nachzuholen. Der Umstand, daß er zunächst unvorgewarnt 
ausgesagt hat, macht solche plötzliche Aussage nicht unverwertbar (hierin liegt eine 
erhebliche Gefahr für einen vorlauten Beschuldigten). 

Rufe 7: Ein Häftling, der freiwillig aussagt, darf von der Polizei weder ins Verhör genommen 
noch zur Sache weiter befragt werden, es sei denn, um rein technische Zweifelsfragen 
oder offenbare Unstimmigkeiten aufzuklären. 

Rufe 8: Werden mehrere Personen in der gleichen Sache vernommen, so erfolgt jede Ver
nehmung für sich; jeder einzelne erhält eine Niederschrift über das, was sein Mit
beschuldigter ausgesagt hat, und die Polizei darf ihn nicht dazu auffordern, hierzu 
Stellung zu nehmen. Will er es doch tun, so ist er vorher »vorzuwarnen«. 

Rufe 9: Jede Aussage ist schriftlich niederzulegen, vorzulesen, ggf. zu verbessern und dann 
vom Aussagenden zu unterzeichnen. 

1) Vgl. Dr. Dieckhoff, »Das Englische Strafverfahren (Ermittlung und Hauptverhandlung)« in Liechtenst. Rechtszeitschr. Nr. 1 bis 4, 
S. 35 H, Vaduz, 1955, bei Liechtenst. Volksblatt und Peter Wildeblood (Against the Law) »Vom Gesetz geächtet«, Stuttgart
Schm iden 1961, bei Franz Decker. 

2) Auch in § 88 der CCG-Ordinance No. 72 haben sie ihren Niederschlag gefunden. Vgl. auch Schmidt-Leichner, Anw BI. 61,39. 
3) Vgl. Anm. 6. 
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Der Zweck dieser Schutzbestimmungen ist klar: Ein nervenschwacher Beschuldigter soll davor 
bewahrt werden, sich vorschnell und unbedacht zu äußern; erfahrungsgemäß geben derartige 
Äußerungen durchaus nicht immer den wahren Sachverhalt wieder, und es kostet später viel Zeit 
und Mühe, überhaupt ein klares Bild des Falles zu erhalten. Es soll vielmehr dem Beschuldigten 
überlassen bleiben, in aller Ruhe seine Entlastung vorzubringen. Dem angelsächsischen Rechts
empfinden ist es unerträglich, daß ein Unschuldiger bestraft werde; die Verschonung eines Schul
digen ist demgegenüber das geringere Übel (Gen 18,23 und 32). 

Der Deutsche (aber auch der Franzose) wird hier leicht das Opfer seines Ordnungssinnes; es 
wäre doch unerhört, wenn ein Schuldiger seiner wohlverdienten Strafe entginge! Drüben ist man 
großzügiger: 

Der Engländer erhält sogar von den Aussagen seiner Mitbeschuldigten eine Niederschrift. Auf 
dem Festlande erhält der Beschuldigte nicht einmal eine Abschrift seiner eigenen niederschriftlichen 
Aussage, ja, es wird ihm oft genug (wenn auch ohne rechtliche Grundlage) sogar verboten, sich 
während seiner eigenen Vernehmung Stichworte darüber aufzuzeichnen, was er selbst niederschrift
Iich ausgesagt hat. 

Jeder Druck, jeder »freiwillige Zwang« gegenüber einem Beschuldigten würde auf einen 
englischen Richter den schlechtesten Eindruck machen. Meist lassen sich solche Vorfälle zwar einige 
Wochen später nicht mehr restlos aufklären, aber nicht nur der englische Richter, sondern auch der 
Ankläger haben ein sicheres Fingerspitzengefühl für diese Dinge; ein solcher Eindruck kann sogar 
dazu führen, daß ein möglicherweise Schuldiger schon deshalb auf einen Freispruch hoffen kann, 
weil bei seiner Vernehmung gewisse Unklarheiten vorgekommen sind. Der deutsche Vernehmende 
darf »durch Ermahnung auf eine wahrheitsgemäße Aussage hinwirken« (Richtlinien für das Straf
verfahren, 34). Der Erste Senat des Bundesgerichtshofs (BGH 1 StR 878/51 vom 6.6.1952, MDR 52, 
532) hat zu der Frage, ob und inwieweit bei Vernehmungen »das Versprechen eines gesetzlich nicht 
vorgesehenen Vorteils« als verboten (§ 136 aStPO) zu erachten ist, seine Auffassung wie folgt 
niedergelegt: » Erklärt ein Polizeibeamter, er werde sich im Falle eines Geständnisses dafür einsetzen, 
daß der Beschuldigte von Untersuchungshaft verschont bleibe, so verspricht er damit keinen 
gesetzlich nicht vorgesehenen Vorteil.« Das englische Recht steht in dieser Frage auf einem 
anderen Standpunkt: Nach ihm hat der Beschuldigte von Versprechungen »nichts zu erhoffen« 
(vgl. unten, Anm. 7). 

Im Gegensatz zu manchen anderen angelsächsischen Ländern sind auch ermüdende Verneh
mungenim englischen Ermittlungsverfahren nicht üblich; im deutschen Strafverfahren sind sie nicht 
verboten, sondern nur die mißbräuchlichen Herbeiführungen von Übermüdungen. Allerdings ist die 
Handhabung in verschiedenen deutschen Ländern verschieden: So besteht in den Hansestädten die 
Neigung, allmählich den stammverwandten englischen Anschauungen zu folgen. Einer der an
gesehensten deutschen Strafrechtler, Otto Schwarz 4), ist allerdings anderer Meinung (StPO 136 a 
Anm. 1 Ab): er hält sie für »oft sogar erforderlich«. Der deutsche Vernehmende darf eine schon 
bestehende Ermüdung oder Erregung ausnutzen; die Entscheidung, ob eine (erlaubte) Ermüdung 
oder eine (unerlaubte) Übermüdung vorgelegen hat, obliegt dem pflichtgemäßen Ermessen des 
Vernehmenden, auch wenn dieser dabei geirrt haben sollte (BGH 1 StR 393/51 vom 30.10.1951 
BGHSt 1, 376; NJW 52, 152); jedoch hat sich hierzu Dallinger (MDR 52, 17) einschränkend geäußert. 
Leider sind diese Einzelheiten der Vernehmung meist als Tatfragen zu werten, die der höchstrichter
lichen Rechtsprechung entzogen bleiben; immerhin hatte noch Ende 1951 der Erste Strafsenat 
(a. a. 0.) nichts dagegen einzuwenden, daß eine Beschuldigte nach längeren Vernehmungen und 
erheblichen Aufregungen (Besichtigung der Kindesleiche) um zwei Uhr früh geweckt und nochmals 
zwei Stunden vernommen wurde. 

Gewiß muß in diesem Zusammenhang zugegeben werden, daß bei Gaunern und Berufs
verbrechern eine sich innerhalb der Menschenwürde haltende Härte »oft sogar erforderlich« 
(Schwarz a. a. 0.) ist. Aber es gibt auch andere Fälle, in denen eine zu scharfe Vernehmung einfach 
zu falschen Ergebnissen führt. Manche Deutsche, die 1933/45 (aber auch als Soldaten 1945/46) mit 

4) Reichsgerichtsrat von 1926 bis 1945, also ein Rechtswahrer guter alter Schule (vgl. Staatsanwalt v. Oidtmann und A. E. E. Reade, 
Esq., »German Penal Code«, 1950, p. XXI & XXII). An anderer Stelle (§ 239 StPO 2) bewertet sein Erläuterungsbuch, das wohl 
am meisten im Gerichtssaal benutzt wird, eine übermäßige Ausdehnung des (in Deutschland sowieso kaum geübten) Kreuz
verhörs als »Mißbrauch«. 

160 



Vernehmungen schlechte Erfahrungen machen mußten, haben heute noch die Neigung, aus Angst 
erst einmal zu gestehen, was (nach ihrer törichten Meinung) »verlangt« wird, einerlei, ob das zutrifft 
oder nicht. Ein völlig außerhalb der Verbrecherwelt stehender Angestellter, der die Nacht über 
festgehalten wird - vielleicht in einer recht umstrittenen Sittensache - hat die Aussicht, am nächsten 
Morgen noch rechtzeitig an seinem Arbeitsplatz zu erscheinen, wenn er ein »Geständnis« ablegt 
(BGH 1 StR 878/51 vom 6. 6. 1952, MDR 52, 532). Andernfalls hat er - als zwar Verdächtiger, aber 
möglicherweise Unschuldiger - damit zu rechnen, daß er erst im Laufe des Vormittags seinem 
Haftrichter »unverzüglich« (§ 128 StPO) vorgeführt wird und daß sein Arbeitgeber nicht nur die 
Tatsache seiner Verhaftung erfährt, sondern manchmal auch noch den angenommenen Tatverdacht. 
Dies allein kann für einen Menschen bürgerlicher Umwelt schon den Verlust seiner Lebensgrund
lagen bedeuten. 

Festnahme und Haftbefehl 5) : 

Auch in England darf bei Fluchtverdacht oder (sinngemäß) 6) bei erheblicher Verdunkelungs
gefahr vorläufig festgenommen werden, und auch der englische Polizist kann damit rechnen, daß 
er in klaren Fällen vom Haftrichter bestätigt wird. In England ist bei schweren Verbrechen (Felony) 
eine Verhaftung sogar leichter als sonst. In England aber muß auch der vorläufig Festgenommene 
über den Grund der Festnahme unterrichtet werden; die deutschen Bestimmungen (§ 128 StPO) 
sehen dies erst beim Haftrichter vor, wenn auch die Behörden vielfach schon vorher ein menschliches 
Entgegenkommen zeigen. Immerhin kann es vorkommen, daß die Unsicherheit des Festgenom
menen ausgenutzt wird, um vielleicht ein Geständnis zu erhalten. Erst in dem richterlichen Haft
befehl (§ 114 StPO) muß der Grund der Verhaftung angegeben sein. 

In England sind die Bestimmungen über die Freiheitsberaubung durch Beamte besonders heikel 
(Habeas Corpus). Entsprechend ist in Deutschland (§ 128 StPO) der Festgenommene »unverzüglich« 
dem Haftrichter vorzuführen. Was aber unter unverzüglich zu verstehen ist, darüber gibt das 
deutsche Recht eigentlich nur die bekannte Umschreibung: »ohne schuldhaftes Zögern« (Schwarz, 
§ 128 Anm. 1 A verweist einfach auf § 121 BGB). Das Gesetz (§ 128 StPO und Art. 104 GG) fügt hinter 
dem Worte »unverzüglich« ein: »spätestens am Tage nach der Festnahme«, und damit hat es sein 
Bewenden, auch in den Richtlinien für das Strafverfahren (38 [1]). 

In vielen Fällen erfolgt die Festnahme im Verlauf einer vorher festgesetzten Vernehmung auf 
dem Dienstzimmer; hier wäre es möglich, den Festgenommenen in kürzester Zeit seinem Haft
richter vorzuführen, ohne den folgenden Tag abzuwarten. In anderen Fällen wird die Festnahme 
in der Wohnung des Beschuldigten durchgeführt, und zwar (mit Rücksicht auf die Arbeitstätigkeit) 
entweder abends oder sehr früh morgens. In größeren Städten ließe sich auch hier eine sofortige 
Vorführung vor einen Haftrichter ermöglichen, und es ließe sich dadurch vermeiden, daß der Fest
genommene Schwierigkeiten mit seinem Arbeitgeber bekommt. Sache einer neuzeitlichen Rechts
pflege sollte es sein, hierfür in ausreichendem Maße Haftrichter einzusetzen. Es sollte auch mehr 
Wert darauf gelegt werden, kleinere Vorgänge auf frischer Tat abzuurteilen, wie dies bisweilen in 
amerikanischen Großstädten geschieht. Die Bedeutung einer schnelleren Rechtspflege wird bei den 
Angelsachsen besser erkannt und gewürdigt als anderswo. 

Sehr erfolgreich wird das Ermittlungsverfahren gegen einen Verhafteten dadurch beschleunigt, 
daß dieser jede Woche dem Friedensrichter vorgeführt werden muß. Der deutsche Festgenommene 
wird zunächst einem Haftrichter vorgeführt, dem in nicht gerade einfach liegenden Fällen sowieso 
nichts anderes übrigbleibt, als die Haft zu bestätigen, weil er und auch der Staatsanwalt den Tat
bestand noch nicht hinreichend zu übersehen vermögen. Als nächste Hoffnung bleibt dem deutschen 
Häftling daraufhin die Haftbeschwerde (§ 115 StPO) oder statt dessen der Antrag auf mündliche 
Verhandlung (§ 114 d StPO); beide Rechtsbehelfe können im allgemeinen nichts anderes ergeben 
als das, was der gewissenhafte deutsche Haftrichter sowieso schon nach Aktenlage entscheiden 
mußte; sie haben also oft nur den Wert eines Beruhigungsmittels. 

5) Vgl. Schmidt-leichner, Untersuchungshaft, NJW 61, 337; 59, 841. 
6) Wie so oft, so läßt sich das englische Strafverfahren auch hier kaum mit dem deutschen vergleichen. Ein Beschuldigter, der in 

Verbindung mit einer erheblichen Verdunkelungsgefahr den Zwecken der Rechtspflege gröblich zuwiderhandelt, kann sich der 
»Mißachtung des Gerichts« (Contempt of Court) schuldig machen, vor allem auch außerhalb einer Hauptverhandlung oder 
Vernehmung. Bei »Contempt of Court« kann der Richter ohne weiteres nach seinem Ermessen die Haft anordnen (2 Haie 86; 
2 Hawk. c. 22; 4 BI. Com. 282, 283: Spilsbury v. Micklethwaite, 1 Taunt. 146). 
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Bei längerer Untersuchungshaft erweist sich erst recht der Unterschied zwischen dem englischen 
und dem deutschen Haftprüfungsverfahren : In England findet es allwöchentlich statt, in Deutsch
land das erste Mal nach einem Monat (§ 115 a 11 StPO) und dann anschließend alle drei Monate 
(von der kürzesten Frist »mindestens drei Wochen« wird weniger Gebrauch gemacht). Erfreulich 
für das deutsche Verfahren ist die Überwachungspflicht des Generalstaatsanwaltes, der »darauf hin
zuwirken hat, daß Fälle, in denen die Untersuchungshaft länger als drei Monate dauert, die Aus
nahme bleiben« (Richtlinien 43 [2]). 

Im deutschen Strafverfahren (§§ 112 und 127 11 StPO) sind vorläufige Festnahme und Haftbefehl 
bei Verdunkelungsgefahr oder bei Fluchtverdacht gerechtfertigt. Wenn auch die bloße Tatsache, 
daß »die Ermittlungen noch nicht abgeschlossen sind«, nicht ohne weiteres eine Verdunkelungs
gefahr begründet (LG Hannover 22 Qs 194/51 vom 13.12.1951, NJW 52,951; Seibert NJW 50,773), 
so wird dennoch in vielen Fällen der Untersuchungsgefangene vor der Wahl stehen, entweder in 
erheblichem Umfange zu gestehen oder weiterhin in Untersuchungshaft zu verbleiben. 

Bildet in Deutschland »den Gegenstand der Untersuchung ein Verbrechen«, dann besteht für 
den Fluchtverdacht eine gesetzliche Vermutung (§ 112 11 1 StPO), die allerdings durch die persön
lichen Verhältnisse des Beschuldigten widerlegt werden kann (RG III 158/24 vom 10. 4. 1924, 
RGSt 58, 148). Bei dringendem Tatverdacht für solche Straftaten, die in allen gesitteten Ländern 
als Verbrechen angesehen werden, ist es durchaus verständlich, einen Fluchtverdacht zu vermuten. 
Die NS-Gesetzgebung hat aber aus weltanschaulichen Gründen einige Tatbestände zu Verbrechen 
erklärt, die in fast allen anderen Ländern nur als Vergehen angesehen werden. Hier wird erst der 
Entwurf eines Neuen Strafgesetzbuchs (E 1960) Abhilfe schaffen. 

Beauftragung des Verteidigers: 

In England wendet sich der Rechtsuchende an einen Geschäftsanwalt (Solicitor, d. h. 
»Rechtsfreund«), der als rechtswissenschaftlich vorgebildeter Fachmann beurteilen kann, welcher 
Strafverteidiger sich für den betreffenden Fall am besten eignet. Vor den höheren Gerichten 
darf der Solicitor nicht auftreten, sondern nur der Barrister-at-Law (Advokat, d. h. »Fürsprech«). 
Hierdurch erhöhen sich zwar die Anwaltskosten, es bleibt aber besser gewährleistet, daß der 
wirklich geeignete Fachmann beauftragt wird und nicht jemand, der in Laienkreisen einen 
übertriebenen Ruf genießt, wie dies bisweilen auf anderen freiberuflichen Gebieten der Fall 
sein soll. 

Waffengleichheit für Anklage und Verteidigung: 

Das englische Strafverfahren ist seinem Grundsatz nach ein Parteienprozeß; daher sind in 
England Ankläger und Verteidiger in der Hauptverhandlung Rechtsbeistände mit gleichen Rechten; 
der eine vertritt den Strafanspruch des Staates, der andere das Recht des Angeklagten, so lange als 
schuldlos erachtet zu werden, bis ihm seine Straftat nachgewiesen worden ist. Auch hat in England 
die Anklagebehörde nicht die Möglichkeit, sich mittelbar in die Aufsichtsbefugnis über die Rechts
anwaltschaft einzuschalten, wie dies in Deutschland infolge der vielseitigen Befugnisse des General
staatsanwalts bisweilen geschehen kann. Dies findet auch äußerlich seinen Ausdruck: 

Noch bis vor kurzem saß in Deutschland der Staatsanwalt an der Ecke des überhöhten Richter
tisches, obwohl er als Ankläger eine Partei vertrat. Dem hat man meist dadurch abgeholfen, daß 
man dem Verteidiger ebenfalls einen überhöhten Sitz einzuräumen pflegt. Dadurch wird aber 
gleichzeitig der Verteidiger räumlich von seinem Mandanten ferngehalten, so daß der Mann aus 
dem Volke nun erst recht das Gefühl hat, »allein und verlassen vor all den hohen Herren« zu 
stehen. In England ist der Platz für beide Anwälte, derjenige der Krone und der des Angeklagten, 
von der Richterbank abgesetzt. Dem würde es in Deutschland entsprechen, daß sowohl Ankläger 
als auch Verteidiger unterhalb des Richtertisches im Gerichtssaal ihren Platz einnehmen. Einige 
neuerrichtete Gerichtsgebäude in Deutschland haben dem schon Rechnung getragen: Hier sitzen, 
in einiger Entfernung vom Richtertisch, auf der einen Seite der Ankläger (und vielleicht die Ver
treter der Presse), auf der anderen der Verteidiger in unmittelbarer Nähe des ihm anvertrauten 
Angeklagten. Heutzutage, wo es manchmal mehr auf die Form als auf den Inhalt anzukommen 
scheint, sind solche Äußerlichkeiten wichtiger denn je. 
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In England kommt es nicht vor, daß der Ankläger in der Pause, aber angesichts der Öffentlich
keit, mit dem Richter als seinem engeren Berufsgenossen einige verbindliche Worte wechselt oder 
daß diese bei uns bestehende berufliche Verbundenheit auf sonstige Weise zum Ausdruck kommt. 
Ein Angeklagter, dem die nötige Vorbildung mangelt, erhält durch eine solche harmlos gemeinte 
gesellschaftliche Geste einen falschen Eindruck von der Strafrechtspflege. 

Stellung des Richters: 

Der englische Richter nimmt im Strafverfahren zunächst die Stellung eines Schiedsrichters ein, 
während der Fortgang des Verfahrens durch Anklage und Verteidigung betrieben wird. In die Ver
nehmung schaltet sich der Richter erst ein, nachdem Ankläger und Verteidiger hierzu schon das 
Ihre getan haben. Im deutschen Strafverfahren (§ 238 StPO) erfolgen »die Leitung der Verhand
lung, die Vernehmung des Angeklagten und die Aufnahme des Beweises durch den Vorsitzenden«. 
Aus seiner abgesetzten Stellung heraus hat der englische Richter eine günstigere Gelegenheit, sich 
ein gerechtes Urteil zu bilden. Im englischen Strafverfahren kommt es nicht vor, daß etwa der Vor
sitzende schon bei Vernehmung des Angeklagten gegen diesen Stellung nimmt und solches gar 
durch erregte Bemerkungen zum Ausdruck bringt, wie dies auf dem Festlande nur allzuoft geschieht. 

Voruntersuchung: 

Bei der englischen »Voruntersuchung« (Examination before Justices) handelt es sich um eine 
öffentliche Gerichtsverhandlung vor Friedensrichtern (Justices of the Peace) oder vor einem Amts
gericht (Magistrates), während im deutschen Strafverfahren die Voruntersuchung ein Ermittlungs
verfahren ist, das aber durch einen Untersuchungsrichter geführt wird. In bei den Verfahren wird 
bezweckt, festzustellen, ob der Tatverdacht für eine Hauptverhandlung ausreicht. Hier kann der 
Angeklagte aussagen, er braucht es aber nicht 7). Ist der Fall so verwickelt, daß eine Hauptverhand
lung kaum zu vermeiden sein wird, dann empfiehlt es sich meist, den Angeklagten (wie auch im 
Fall Dr. Adams) überhaupt nicht aussagen zu lassen. Die Verteidigung erfährt dadurch, was etwa 
von den Zeugen der Anklage zu erwarten sein wird, sie kann aber ihrerseits mit ihren Trümpfen 
(wie auch im Fall Dr. Adams) zurückhalten. Die Verteidigung erhält selbstverständlich Abdrucke 
der in der Voruntersuchung gefertigten Niederschriften. Diese werden bei der Beweisaufnahme in 
der Hauptverhandlung nicht verwendet (R. v. Wainwright, 13 Cox 171 & 173), mit der Ausnahme 
von »Dying Depositions« (d. h. Aussagen inzwischen Verstorbener). Kommt es zur Vernehmung 
des Angeklagten, so geschieht das, ebenso wie die Vernehmung der Zeugen, in Gegenwart des 
Verteidigers 8), d. h. es kommt zu dem üblichen englischen Parteienverhör (Hauptverhör, Kreuz
verhör, Abschlußverhör). Die deutsche Voruntersuchung ist geheim. Der Untersuchungsrichter ver
nimmt den Angeschuldigten in Abwesenheit seines Verteidigers (§ 192 " StPO); er kann einen 
Angeschuldigten von der Anwesenheit bei der Verhandlung ausschließen, wenn zu befürchten 
ist, daß der betreffend~ Zeuge in der Gegenwart des Angeschuldigten nicht die Wahrheit sagen 
werde (§ 194 StPO). In der deutschen Voruntersuchung hat der Staatsanwalt volle Akteneinsicht 
(§ 196 StPO), der Verteidiger nur nach dem Ermessen des Untersuchungsrichters (§ 147 " StPO), 
solange die Voruntersuchung noch nicht abgeschlossen ist (§ 147 I StPO). In der deutschen Vor
untersuchung werden Zeugen, mit deren Erscheinen in der Hauptverhandlung zu rechnen ist, in 
Abwesenheit des Angeschuldigten vernommen, oft sogar durch die Polizei, so daß der Angeschul
digte solchen Zeugen keine Vorhaltungen machen kann. Der Nachteil des freieren englischen Vor
verfahrens liegt darin, daß die öffentliche Meinung sich zu früh in das Verfahren einschalten kann, 
was übrigens im Falle Dr. Adams vom Richter bedauert wurde. 

Je nach dem Ergebnis der englischen» Voruntersuchung« wird das Verfahren eingestellt (Nolle 
prosequi), oder es nimmt seinen Fortgang (Committal for Trial). Die Niederschriften (Depositions) 
werden alsdann der Staatsanwaltschaft (Public Prosecutor) übersandt. Es würde zu weit führen, an 

7) Das englische Gericht hat den Angeschuldigten in gleicher Weise vorzuwarnen (to caution), wie dies schon bei einer polizei
lichen Vernehmung geschieht. Die durch Criminal Justice Act, 1925, sec. 12 vorgeschriebene Vorwarnung (vgl. oben zu [3], 
Rule 5) lautet in deutscher übersetzung: »Wollen Sie etwas auf diese Beschuldigung erwidern? Sie brauchen überhaupt nichts 
zu sagen, wenn Sie dies nicht wollen, aber alles was Sie jetzt sagen, wird zur Niederschrift genommen und kann in der 
Beweisaufnahme vorgebracht werden.« überdies hat das Gericht noch hinzuzufügen: »Falls man Ihnen Versprechungen 
gemacht oder Sie mit Drohungen eingeschüchtert haben sollte, so haben Sie wegen der Drohungen nichts zu befürchten und 
von den Versprechungen nichts zu erhoffen.« 

8) Vgl. hierzu die Vorschläge von Schmidt-Leichner, NJW 61, 39. 
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dieser Steile das gesamte englische Hauptverfahren schildern zu wollen 9); hier sollte lediglich der 
Schwerpunkt auf die Unterschiede zwischen dem englischen Strafverfahren und dem deutschen 
gelegt werden. 

Schweigerecht des Angeklagten: 

Nicht nur im Vorverfahren, sondern auch im Hauptverfahren hat der Angeklagte ein volles 
Schweigerecht. Niemals pflegt der englische Richter den Angeklagten darauf hinzuweisen, seine 
Aussageverweigerung könne ihm Nachteile bringen. In der deutschen Hauptverhandlung hingegen 
[HansOLG R 111 80/29 vom 3.6.1929, GA 10) 74, 315] kann aus dem Schweigen des Angeklagten 
dessen Schuld gefolgert, ja, sein bloßes Schweigen kann sogar als Meineidsbeihilfe gewertet werden 
(BGH 4 StR 682/52 vom 29. 1. 1953, MDR 53, 272). In England machte Dr. Adams auch in der Haupt
verhandlung von seinem Schweigerecht Gebrauch, und er fuhr gut dabei. Nützlich war es ihm, daß 
er sich hier auf die Meinung seines Verteidigers stützen durfte; dieser erklärte, es wäre nicht seine 
Pflicht, Dr. Adams »zur Unterhaltung der Zuhörer oder zur Erbauung der Presse« in den Zeugen
stand (Box) zu schicken. Hier kommen wir zu einer weiteren Besonderheit des englischen Straf
verfahrens. 

Der Angeklagte als Zeuge in eigener Sache: 

In eine schwierige Lage wird der englische Angeklagte durch die zweischneidige »Rechts
wohltat« gebracht, in eigener Sache im Zeugenstand aussagen zu dürfen, um sich durch seine 
eigene eidliche Aussage zu bereinigen 11). Da der Angeklagte hierbei meist ein recht unangenehmes 
Kreuzverhör durch den Ankläger zu befürchten hat, wird ein englischer Verteidiger oft (wie auch 
im Fall Dr. Adams) davon abraten. Das ist aber eine gewagte Sache. Macht der Angeklagte von 
dieser Rechtswohltat keinen Gebrauch, dann darf das Gericht seine Folgerungen daraus ziehen, 
vor allem wenn wichtige Tatsachen, zu deren Aufklärung der Angek.lagte erheblich beitragen 
könnte, zur Erörterung stehen. Auch die Geschworenen können dabei auf ein nicht so ganz reines 
Gewissen des Angeklagten schließen. Der Ankläger darf hierzu keine Hinweise geben, wohl aber 
kann der Richter nach freiem Ermessen hierzu gegenüber den Geschworenen Stellung nehmen 
(R. v. Rhodes [1889] 1 QB 77, 83; R. V. Humphries 67 JP 396; R. v. Bernard 1 CrAppR 218). Ebenso
gut kann aber der Richter der Meinung sein, dem Angeklagten sei unter den obwaltenden 
Umständen nicht zuzumuten, in eigener Sache als Zeuge aufzutreten, was auch im Fall Dr. Adams 
geschah. Unter anderem nimmt der Angeklagte bei der Aussage als Zeuge in eigener Sache das 
Wagnis eines Meineidverfahrens auf sich (wie z. B. Alger Hiss in den USA). In besonderen Fällen 
jedoch (etwa als Offizier vor einem Kriegsgericht) macht der Angeklagte vom Ehrenstandpunkt aus 
einen schlechten Eindruck, wenn er sich nicht in den Zeugenstand getraut. Das alles ist ein wunder 
Punkt des englischen Strafverfahrens. Erleichtert werden dem englischen Angeklagten seine 
Aussagen dadurch, daß er nicht schon zum Beginn der Hauptverhandlung, sondern erst nach Ver
nehmung der Belastungszeugen zur Sache gehört wird. 

Verhöre (Haupt-, Kreuz- und Abschlußverhör): 

Im englischen Strafverfahren sind die Zeugen Parteizeugen, wenn sie auch schwören müssen, 
die Wahrheit zu sagen (»the whole truth and nothing but the truth«); für den Zeugen, der wider 
Erwarten gegen seine Partei aussagt (»hostile witness«), gelten besondere Regeln. Der Belastungs
zeuge wird zunächst vom Ankläger im Hauptverhör (Examination-in-chief) vernommen, darauf 
vom Verteidiger im sog. Kreuzverhör (Cross-examination) und dann nochmals vom Ankläger im 
Abschlußverhör (Re-examination). Der Entlastungszeuge wird zunächst vom Verteidiger im Haupt
verhör vernommen, darauf vom Ankläger im Kreuzverhör und dann nochmals vom Verteidiger im 
Abschlußverhör. Anschließend kann der Richter die Zeugen selbst befragen. Auch kann er zulassen, 
daß die Parteien ausnahmsweise ein nochmaliges Verhör vornehmen (wie auch im Fall Dr. Adams), 

9) Eine genaue Darstellung des Verlaufes einer englischen Hauptverhandlung ist in Liechtenst. Rechtszeitschr. (a. a. O. Anm. 1) 
gebracht worden. 

10) »Goltdammer's Archiv für Stadtrecht« wurde 1853 durch R. v. Decker's Verlag begründet; heute »R. v. Decker's Verlag, 
G. Schenck«, Hamburg und Bonn. 

11) Criminal Evidence Act, 1898, sec. 1. 
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oder - was schon häufiger geschieht - daß die Parteivertreter weitere zweckdienliche Fragen durch 
das Gericht stellen. 

Im englischen Haupt- und Abschlußverhör sind - ähnlich wie in Deutschland - Ziel- und Fang
fragen (Leading Questions, auch Suggestivfragen genannt) verboten, im Kreuzverhör jedoch nicht. 
Das ist entscheidend, handelt es sich doch gerade hier um jene »sehr präzisen und sehr berechtigten 
Fragen« 12), mit denen der Verteidiger seinem Angeklagten Dr. Adams zum Freispruch ver
helfen konnte. 

Vom Kreuzverhör wird »in der deutschen Gerichtspraxis kaum Gebrauch gemacht« (so Löwe
Rosenberg, StPO, 1954, § 239); auch der Verfasser hat es als Strafverteidiger niemals erlebt, daß 
sich die Staatsanwaltschaft seinem Antrag auf Kreuzverhör angeschlossen hätte (was durch § 239 
StPO gefordert wird). In der NS-Zeit (1940) wurde es abgeschafft, aber 1950 wieder eingeführt. 
Abgesehen von der Befürchtung, das Kreuzverhör könnte übermäßig ausgedehnt oder sonst miß
braucht werden (§ 231 StPO), hat man sich in der deutschen Strafrechtspflege kaum zu den Fragen 
des Kreuzverhörs geäußert; auch die maßgeblichen FundsteIlen über das Standes recht der deutschen 
Rechtsanwälte erwähnen es nicht. Daher ist die deutsche Rechtsprechung zu den Ziel- und Fang
fragen unergiebig. 

Löwe-Rosenberg (§ 241 StPO 6 b) behandelt diese Ziel- und Fangfragen als sog. »ungeeignete 
Fragen« wie folgt: »Der Fragende faßt die Fragen in eine Form, die darauf abzielt, dem Befragten 
eine bestimmte, vom Fragenden gewünschte Antwort in den Mund zu legen«; an anderer Stelle 
(§ 69 StPO 2) bezeichnet er sie als» Fragen«, die durch sprachliche Einkleidung oder Betonung eine 
bestimmte Antwort nahelegen. Wenn z. B. der Verteidiger einen politischen Angeklagten fragt: 
»Ging es denn am 30. Juni nicht darum, der Revolution das Haupt abzuschlagen?« (Schwurgericht 
München, 6.5.1957), dann legt er ihm damit eine erwünschte günstige Aussage ganz erheblich 
nahe. An seinen Angeklagten oder an seinen eigenen Zeugen dürfte ein englischer Verteidiger 
eine solche »Suggestivfrage« nicht stellen, wohl aber im Kreuzverhör an einen gegnerischen 
Belastungszeugen (parkin v. Moon, 7 C&P 408); allerdings wird dabei vorausgesetzt, daß der 
Fragende dem Zeugen die erwünschte Antwort nicht geradezu wörtlich in den Mund legt (»the 
very words he is to echo back again«, R. v. Hardy, 24 StTr 199, 755). 

Eines ist allerdings klar: den gegnerischen Zeugen muß man, um die Wahrheit ans Licht zu 
bringen, anders fragen als den eigenen Zeugen, von dem man sich eine im wesentlichen günstige 
Aussage erhoffen kann. Oft wird es notwendig sein, einen Zeugen, der um die Wahrheit herum
zureden versucht, zu einem eindeutigen» ja« oder »nein« zu bringen. Allerdings muß eine solche 
Wahlfrage »alle in Betracht kommenden Alternativen« (Alsberg, GA 63 [1917], 106) berücksichtigen. 
So kann man z. B., wenn es sich um das Verkehrslicht handelt, nicht etwa fragen, ob es »grün« oder 
»rot« gewesen sei, sondern man muß auch die Möglichkeit »gelb« in diese Frage einbeziehen; 
andernfalls würde es sich um eine »unvollständige Disjunktionsfrage« handeln. Da das Kreuz
verhör in Deutschland so gut wie unbekannt ist, entsteht bisweilen die irrige Meinung, Zielfragen 
(»Suggestivfragen«) seien überhaupt verboten oder gar »standeswidrig« ; daß dem nicht so ist, 
ergibt sich aus Äußerungen maßgeblicher Strafrechtler. 

Landgerichtsdirektor Grasshof (Posen, DJZ 1915, 558) erklärte zutreffend: »Die Stellung von 
solchen Suggestivfragen wird namentlich bei charakterschwachen Zeugen und solchen weniger 
hoher Bildung in Frage kommen können. Gerade diese Zeugen werden aber auch eingehend 
gefragt werden müssen. Es wird sich deshalb oft nicht umgehen lassen, ihnen die nach den 
Umständen zu erwartende Antwort in der Frage nahezulegen.« 

Alsberg (GA 63, 107) bestätigte dies, ohne daß er begründeten Widerspruch gefunden hätte: 
»Allerdings können Suggestivfragen doch nicht schlechterdings als ungeeignet bezeichnet werden; 
sie sind unter Umständen das einzige Mittel, um die Zuverlässigkeit eines Zeugen zu erproben.« 

So auch im Falle Dr. Adams: ohne die gewiß recht unangenehmen und ermüdenden Fragen 
seines Verteidigers an die Pflegerinnen wäre er möglicherweise unschuldig wegen Mordes verurteilt 
worden. Mr. Lawrence hatte nämlich herausgefunden, daß die Belastungszeuginnen, die täglich 
mit der Eisenbahn gemeinsam zur Hauptverhandlung fuhren, ungeachtet der gerichtlichen Weisung 
miteinander über den Fall gesprochen und (um den schlechten Eindruck eines Widerspruches zu 

12) So der bekannte fachärztliche Sachverständige Prof. Dr. Jores (Hamburg, »Welt am Sonntag", 14. April 1957). 
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vermeiden) sich sogar verabredet hatten, dem Gericht beeidete Lügen anzudienen. Wer die 
Stellung der Verteidigung gegenüber der Anklagebehörde zu würdigen weiß, der wird ermessen 
können, wieviel bürgerlicher Mut dazu gehört, solche Belastungszeugen als Lügner zu kenn
zeichnen. Ähnlich konnte Dr. Adams' Verteidiger mit seinen Zielfragen gegen einen weiteren 
Belastungszeugen vorgehen, der als berühmter Facharzt mehr Selbstbewußtsein denn sachliche 
Würdigung des Tatbestandes zeigte. Dieser Belastungszeuge wurde zwar ohne Kränkung, aber mit 
messerscharfer I ronie in die Enge getrieben. Mr. Lawrence hatte hier volle Bewegungsfreiheit, weil 
der englische Anwalt auf keinem Gebiet mit der Anklagebehörde Berührungspunkte hat, die ihn 
beeinträchtigen könnten. Auf dem Festlande sieht man es nicht gerade gern, wenn ein gar zu selbst
sicherer Belastungszeuge mit einigen geschickten Zielfragen aufs Glatteis geführt wird, um die 
sachliche Unzuverlässigkeit seiner Aussage zu erweisen. 

Beweiswürdigung: 

Für den Schuldnachweis erfordert das englische Strafverfahren strenge Beweisregeln, die aller
dings bei den einzelnen Straftaten verschieden sind; auch gibt es einige Beweisregeln zuungunsten 
des Angeklagten, ähnlich wie etwa in §§ 20 11 und 21 11 des deutschen Pressegesetzes. Die freie 
Beweiswürdigung im deutschen Strafverfahren (§ 261 StPO) gibt dem Tatrichter eine fast beängsti
gende Machtfülle, zumal die Urteile unserer Großen Strafkammern nur mit der Revision, nicht 
aber mit der Berufung angefochten werden können. 

Schuldspruch und Strafmaß: 

Ähnlich wie früher im deutschen Schwurgerichtsverfahren erteilt der englische Richter seinen 
Geschworenen die »Rechtsbelehrung« unter Zusammenfassung des zu beurteilenden Tatbestandes 
(Summing-up). Im allgemeinen zieht der englische Richter es vor, seine eigene Auffassung nur 
wenig durchblicken zu lassen. Er hat hier jedoch freie Hand, und einige Richter sind dafür bekannt, 
die Gedankengänge der Geschworenen im Laufe der Rechtsbelehrung so zu lenken, daß ihre 
eigene Anschauung klar zutage tritt; so auch in der Verhandlung, die zum Freispruch des Dr. Adams 
geführt hat. 

Die englischen Geschworenen entscheiden (wie auch vor 1924 in Deutschland) lediglich über 
die Schuldfrage; erst nach einer Bejahung derselben durch ihren Schuldausspruch (Verdict) hält der 
Verteidiger einen weiteren Vortrag zum Strafmaß (Sentence), das durch den Richter festgesetzt 
wird. Dem englischen Verteidiger bleibt es daher erspart, seine Ausführungen zum Freispruch durch 
Hinweise auf mildernde Umstände abschwächen zu müssen. Die Vorstrafen des Angeklagten dürfen 
ebenfalls erst nach Verkündung des Schuldspruches bekanntgegeben werden; denn die Geneigt
heit, dem Vorbestraften nach seinen Vorstrafen auch die ihm nunmehr zur Last gelegte Straftat 
zuzutrauen, ist menschlich. 

Der Angeklagte kann auch von vornherein seine Schuld zugeben, um die Verhandlung auf das 
Strafmaß zu beschränken. 

Den sog. »Freispruch zweiter Klasse« (mangels Beweises) kennt das englische Recht nicht; 
dieser ist auch dem Wortlaut unserer StPO (§§ 260, 267) fremd. Leider hat man es bei der »Kleinen 
Strafprozeßreform« abgelehnt, diese Entwicklung unserer Strafrechtspflege zu bremsen 13). 

13) Vgl. die guten Vorschläge von Schmidt-leichner in AnwBI 61,37, 
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AUSSPRACHE 

Ud. Kriminaldirektor Sangmeister, Landeskriminalamt Berlin 

Ich möchte nur eine Frage an Herrn Professor Dr. Ehrhardt richten, und zwar folgende: Gibt es nach dem 
Stand der medizinischen Wissenschaft Fälle, in denen Sexualverbrecher - dabei habe ich eine ganz bestimmte 
Gruppe von Straftätern vor Augen - psychotherapeutisch erfolgreich behandelt werden können? Bei den Straf
tätern, die mir vorschweben, handelt es sich um die etwa 20- bis 30jährigen, die Unzuchtshandlungen an 
Kindern begehen - was selbstverständlich nur eine summarische Zusammenfassung sein soll. 

Um mich kein zweites Mal zum Wort melden zu müssen, möchte ich mir zum Vortrag des Herrn Rechts
anwalts Dr. Dieckhoff ebenfalls eine kurze Bemerkung erlauben. Sie betrifft das Vernehmungsrecht durch die 
Polizei in England. Ich selbst habe ja morgen über dieses Thema zu referieren und will mich dabei ein wenig 
mit dem englischen Prozeßrecht befassen. Für heute dürfte es jedoch genügen, einen weiteren Teilsatz aus 
der Regel Nr. 1 der judges' Rules anzuführen, der von dem Herrn Vortragenden nicht zitiert wurde, jedoch 
für die Erörterung der von uns zu behandelnden Fragen von Bedeutung ist. Dieser Teilsatz lautet dem Sinne 
nach: Der Polizeibeamte darf an jedermann Fragen richten, wenn er nur glaubt, daß die Beantwortung der 
Fragen für die Aufklärung des Verbrechens nützlich sein kann, und zwar ohne Rücksicht darauf, ob derjenige, 
an den er die Fragen stellt, von ihm verdächtigt ist oder nicht. Die Warnungspflicht ist also erst in dem Augen
blick begründet, in dem der Polizei beamte, der ja in England bis zu einem gewissen Grade die Funktion des 
Staatsanwalts wahrzunehmen hat, sich entschlossen hat, anzuklagen; die Beschuldigung ist nämlich praktisch 
mit der öffentlichen Anklage identisch. Nicht der Form nach, doch weitgehend in der Materie. Dasselbe gilt 
für die Behandlung der Aushändigung der schriftlichen Aussagen eines Mitbeschuldigten. Die bekommt aller
dings praktisch auch der deutsche Angeklagte in die Hand, wenn die Anklageschrift zugestellt wird. 

Professor Dr. Dr. Ehrhardt, Marburg 

Das Problem der psychotherapeutischen Behandlung von Sexualverbrechern ist in der Großen Strafrechts
kommission Gegenstand langer Verhandlungen gewesen; zu ihm haben eine Reihe von Gutachtern Stellung 
genommen. Eine kritische Auseinandersetzung hat es darüber gegeben, was mit den Homosexuellen geschehen 
soll, und zwar im Zusammenhang mit der Neufassung des § 175 StGB. Die »Tiefenpsychologische Gesellschaft« 
hat z. B. geäußert, daß man aufgrund einer umfangreichen Untersuchung festgestellt habe, daß Homosexuelle 
mit Erfolg psychotherapeutisch behandelt werden könnten und daß in etwa 70 % der Fälle mit Heilung 
gerechnet werden könne. Es ist natürlich für einen juristen sehr schwer, zu einer solchen Äußerung kritisch 
Stellung zu nehmen, wenn sie ihm von einer wissenschaftlichen Gesellschaft vorgelegt wird. In Wirklichkeit 
ist es abwegig zu behaupten, daß von den Homosexuellen, die sich strafbar gemacht haben, 70 % zu heilen 
seien. Das widerspricht auch den internationalen Erfahrungen, nicht nur denen in Deutschland. Wir wären 
schon ganz zufrieden, wenn es gelingen würde, etwa 20 % der Fälle, mit denen wir uns zu beschäftigen haben, 
zu »heilen«. Im übrigen sind die Erfahrungen in Deutschland auf diesem Gebiet relativ gering. Das muß man 
immer wieder nachdrücklich betonen. 

Gestern war die Rede von Sittlichkeitsverbrechen an Kindern. Wenn man von solchen Delikten spricht, 
muß man streng unterscheiden, ob die Tat von einem 80jährigen oder einem 20Jährigen begangen wird. 
Bei den Sittlichkeitsvergehen der Greise und der Präsenilen sind die Folgen für das Kind meist lange nicht so 
schlimm, wie es in der Öffentlichkeit immer wieder dargestellt wird, so daß es in der Regel auch nicht gerecht
fertigt ist, einen solchen alten Mann, der sich sonst in seinem Leben stets ordentlich geführt hat, mit aller 
Schärfe des Strafgesetzes zu verfolgen. Es ist viel wichtiger zu verhüten, daß etwas Derartiges wieder vorkommt. 
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Hinsichtlich der jüngeren Sittlichkeitsdelinquenten haben wir In Deutschland ebenfalls relativ wenig 
Erfahrungen. Was meinen eigenen Bereich und die psychotherapeutischen Versuche in deutschen Kliniken 
angeht, so stehen wir diesen Fragen vorsichtig und skeptisch gegenüber. Wenn man einen geeigneten Psycho
therapeuten hat und einen Delinquenten, welcher der Psychotherapie aufgeschlossen und bereitwillig gegen
übersteht und der - das ist auch sehr wichtig - die nötige Intelligenz hat, um mitarbeiten zu können, dann 
kann man in Einzelfällen etwas erreichen. Aber diese idealen Voraussetzungen sind leider relativ selten. Es 
genügt nicht, das Strafrecht immer nur als Vergeltungsstrafrecht abzutun und dann zu behaupten, es bedürfe 
nur einer sinnvollen psychotherapeutischen Behandlung, um zu besseren Ergebnissen zu kommen. Die Dinge 
sind doch etwas komplizierter. 

Zur Veranschaulichung möchte ich einen Fall aus der Praxis schildern: Ein Student war wegen homo
sexueller Betätigung bestraft worden. Die Strafe wurde zur Bewährung ausgesetzt. Es wurde ihm die Auflage 
erteilt, sich psychotherapeutisch behandeln zu lassen. Er kam mit diesem Anliegen zu uns in die Klinik. Er 
dachte aber gar nicht daran, sich von seiner Abartigkeit »heilen« zu lassen, weil er sich in ihr sehr wohlfühlte. 
Er kam nur, weil der Richter es so wollte und er sich sagte, daß »psychotherapeutische Behandlung« in jedem 
Fall besser als Gefängnis sei. 

Mit der Forderung, zu heilen statt zu strafen, macht man es sich daher vielfach zu leicht. Das, was wir 
brauchen, ist konkretes empirisches Material. Deshalb sind wir auch an den Bewahrungsanstalten des Entwurfs 
so sehr interessiert und daran, daß sie mit dem entsprechenden Fachpersonal ausgestattet werden. Die Erfah
rungen von Herrn Stürup in Dänemark und Herrn Baan in Holland reichen noch nicht aus, um zu einer 
abschließenden Beurteilung zu gelangen. Die Behandlung der sog. Psychopathen ist primär keine psycho
therapeutische, sondern eine sozialpädagogische. Hierfür müssen wir aber in Deutschland erst einmal die 
Möglichkeiten schaffen. Man kann nicht immer nur die Forderung aufstellen, es müsse alles besser werden, 
man muß auch die soziale Wirklichkeit und die praktischen Möglichkeiten einkalkulieren. 

Zwischenruf: 

Wie stellt sich der Entwurf zum Homosexuellen mit sog. angeborener Anlage? Soll dieser de lege ferenda 
nach § 24 E als »schuldunfähig« angesehen werden? 

Professor Dr. Ehrhardt 

Ja, das ist eine besonders schwierige Frage, und zwar deshalb, weil sich alle wissenschaftlichen Gesell
schaften gegen die Beibehaltung des Grundtatbestandes ausgesprochen haben. Das Problem ist darin zu 
erblicken, ob und inwieweit es eine angeborene Anlage gibt. In dieser Beziehung müssen wir zwei Dinge 
unterscheiden: den sog. anlagebedingten Homosexuellen im biologisch-endokrinologischen Sinne, den es 
relativ selten gibt, und weiter die Gruppe der Homosexuellen, die durch irgendeine Erlebniskonstellation 
(z. B. frühkindliche Prägung im psychoanalytischen Sinne) zum homosexuellen Verhalten gebracht worden 
ist. Betrachten wir diese bei den Gruppen der sog. echten Homosexuellen unter dem Gesichtspunkt der 
Schuldfähigkeit, dann müssen wir sagen: in bezug auf ihre Triebrichtung sind sie sicher schuldunfähig. Das 
war auch eines unserer Hauptargumente, mit dem wir - wie Sie wissen - in der Großen Strafrechts
kommission mit knapper Mehrheit durchgedrungen sind. Es kam aber in den Entwurf dann anders hinein. 
Wir hatten argumentiert: Wenn es eine angeborene oder frühkindlich geprägte Anlage gibt, dann sollte man 
die ganze Problematik der Schuldfähigkeit bei diesem Personenkreis einengen. Zunächst einmal, weil eine 
solche Anlage schwer nachzuweisen ist. Dann aber auch, weil beim Wegfall des Grundtatbestandes gegen 
diesen Personenkreis mit der vollen Schärfe des Gesetzes vorgegangen werden kann, wenn er sich an Minder
jährigen - ganz gleich, ob die Schutzgrenze bei 18 oder 21 Jahren liegt - vergreift. 

Nach meiner Überzeugung ist man nicht gezwungen, den sog. echten Homosexuellen jede sexuelle 
Betätigung zu verbieten, weil das eine utopische Forderung wäre. Es läßt sich gelegentlich nach therapeutischen 
Gesichtspunkten eine Partnerschaft unter erwachsenen echten Homosexuellen herstellen. Rechtspolitisch wäre 
eine solche Partnerschaft an sich uninteressant, soweit sie natürlich nicht irgendwie zu einem öffentlichen 
Ärgernis wird. Bei der großen Masse der Homosexuellen ist jedoch von der Schuldfähigkeit auszugehen, und 
zwar deshalb, weil sie in ihrem sexuellen Verhalten auch anders können als sie wollen. Die Gründe, warum 
sie nicht anders wollen, haben mit Schuldunfähigkeit bzw. verminderter Schuldfähigkeit nichts zu tun. 

Rechtsanwalt Dr. Dieckhoff, Hamburg 

Wir wissen noch viel zu wenig über die gleichgekehrte Veranlagung und über die Bereitschaft zu gleich
geschlechtlichen Handlungen. Das kommt daher, weil wir alle mehr oder weniger von den Opfern unserer 
wissenschaftlichen Bemühungen belogen werden. Selbstverständlich wird in diesen Dingen der Polizist 

belogen, selbstverständlich auch der Staatsanwalt und selbstverständlich der Richter - wie soll es auch anders 
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sein? Auch der Psychiater und der Psychologe werden belogen, weil sie mit den Gleichgeschlechtlichen 
- wie soeben Herr Professor Dr. Ehrhardt bestätigte - fast immer nur im Wege eines Strafverfahrens oder 
eines drohenden Strafverfahrens in Berührung kommen. Der Untersuchte hat dabei ein ganz genaues Ziel 
vor Augen: er will den § 51 Abs.1 StGB oder den § 51 Abs.2 StGB für sich in Anspruch nehmen. Auch die 
Strafverteidiger werden belogen und vor allem die, die auf diesem Gebiet noch wenig berufliche Erfahrung 
haben. Das ist gewiß nicht ganz so einfach, weil man dem Beschuldigten, nachdem man sein Vertrauen 
gewonnen hat, schließlich auch einen Rat geben muß. 

Die Kenntnis des Kinsey-Reports verschafft dem soziologisch erfahrenen Anwalt die Möglichkeit, sich besser 
in die Persönlichkeit seines Klienten, insbesondere hinsichtlich seiner Veranlagung, einzufühlen. Unseren Sozio
logen vor allem, aber auch den Psychiatern und Psychologen, mache ich den Vorwurf, daß sie sich nicht eingehend 
genug mit dem Kinsey-Report beschäftigt haben. Wir haben beim Kinsey-Report die 7 Stufen von 0 bis 6; 
danach gibt es Männer, die so gut wie normal sind, und Männer, die hoffnungslos gleichgeschlechtlich ver
anlagt sind. Nach der Kinseyschen Statistik, die als ziemlich zuverlässig angesehen wird und deren Zahlen 
bei kleineren Versuchen in Schweden und auch in Deutschland (Giese) bestätigt wurden, sind ungefähr 8 Ofo 
aller Männer so gleichgeschlechtlich veranlagt, daß sie auf irgendwelche weiblichen Kontakte keinen Wert 
legen wollen und können. Daneben gibt es noch die bisexuelle, die zwiegeschlechtliche Einstellung. Im 
wesentlichen ist die Homosexualität eine Veranlagung. Nach meinen Erfahrungen ist sie in sehr großem 
Umfange nicht nur Anlage, sondern auch Erbanlage. Weil die Erforschung erbbiologischer Fragen aber heut
zutage von der Wissenschaft aus verständlichen Gründen vernachlässigt wird, ist es so schwer, plausible 
Erklärungen dafür zu finden, weshalb es überhaupt Homosexuelle gibt. Auch das Material der Soziologen, 
Kriminologen, Psychiater und Psychologen ist so dünn und so unzuverlässig, daß wir leider keine verbindlichen 
Schlüsse daraus ziehen können. 

Landgerichtsrat Dr. Frohwein, Marburg 

Herr Rechtsanwalt Dr. Dieckhoff hat m. E. die Gegensätzlichkeit des englischen und des deutschen Straf
verfahrens nicht so plastisch herausgearbeitet, wie es dem Thema nach hätte erwartet werden können. Sonst 
hätte es nach meiner festen Überzeugung in diesem Saale zu der überwiegenden Meinung kommen müssen, 
daß das deutsche Strafverfahren, das - wie jede menschliche Einrichtung - zwar auch seine Mängel hat, 
dennoch weit besser ist als das englische. Ich will versuchen, das in ganz wenigen Strichen aufzuzeigen. 

Zunächst wird m. W. im englischen Strafverfahren - ich hoffe, daß ich nicht berichtigt zu werden brauche -
der Angeklagte gefragt, ob er zugibt, die ihm zur last gelegte Tat begangen zu haben oder nicht. Darauf kann 
er nur »ja« oder »nein« sagen. Wenn er sich zu der Tat bekennt, wird er verurteilt. Eine Überprüfung des 
Geständnisses erfolgt in keiner Form. Das ist aber, weil das Geständnis nicht zu stimmen braucht, im Interesse 
der Wahrheitsfindung ein Mangel des Verfahrens. 

Der Herr Referent hat meiner Meinung nach auch das Wesen des deutschen Strafprozesses im Gegensatz 
zum englischen nicht so klar hervorgehoben, wie es hätte geschehen müssen. Im deutschen Strafverfahren 
liegt der Schwerpunkt des Verfahrens bei dem vorsitzenden Richter. Das englische Strafverfahren ist ein 
Parteienprozeß, in dem sich der Ankläger - der Anwalt der Krone - und der Verteidiger als Kontrahenten 
gegenüberstehen. Aus dieser Gegensätzlichkeit ergeben sich naturgemäß des öfteren Konfliktssituationen. 

Nach der Art des englischen Kreuzverhörs ist der Zeuge kein objektiver Zeuge des Gerichts, des Rechts 
bzw. der Wahrheit, sondern ein Parteizeuge, d. h. der Zeuge des Anklägers oder der Verteidigung. Dem
entsprechend stellt sich der Zeuge auch in seiner Aussage ein. Da die Gegenseite den feindlichen Zeugen 
zu Fall bringen muß, wenn sie obsiegen will, nimmt sie ihn oft in das sog. Kreuzverhör, gegen das selbst 
kritische Engländer die größten Bedenken haben. Eine bessere Sicherheit für den Angeklagten ist aber in 
einem solchen Verfahren nicht gewährleistet - im Gegensatz zum deutschen Strafprozeß, in dem der Richter 
nach bestem Wissen und Gewissen nach der objektiven Wahrheit sucht und nach dem Gesetz prüft, ob ein 
»schuldig« oder »nicht schuldig« ausgesprochen werden muß. Ich halte es dabei auch für keinen Nachteil, daß 
der Richter den Akteninhalt schon kennt. Zwar bin ich immer nur Richter gewesen, doch habe ich während 
der Besatzungszeit auch eine große Anzahl von Verteidigungen von Deutschen vor Alliierten Gerichten durch
führen müssen. Aus dieser Zeit könnte ich Ihnen Fälle über Kreuzverhöre und deren Auswertung durch die 
Gerichte anführen, denen Sie entnehmen könnten, daß in solchen Verfahren zwar einem geschickten Anwalt alle 
Chancen gegeben sind, daß aber die Wahrheitsfindung darunter leidet. Schließlich muß der Sinn eines Jeden 
Gerichtsverfahrens der gerechte Richterspruch sein und nicht die Entscheidung darüber, wer die beste Klinge 
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führt, der Kronanwalt oder der Verteidiger. So ist es aber nach meiner Überzeugung im englischen Straf
verfahren. Das ist nicht nur die Überzeugung von vielen Deutschen, sondern auch die vieler Engländer. 

Wenn der Angeklagte sich im englischen Strafprozeß selbst zum Verhör stellt, wird er auch vereidigt 
und muß dem Gegner im Kreuzverhör zur Verfügung stehen. Über den Sinn dieses Verfahrens habe ich mir 
oft Gedanken gemacht. Ein Angeklagter stellt sich zum Verhör, wird vereidigt, ins Kreuzverhör genommen und 
beschwört, daß er unschuldig ist. Später kommt das Gericht trotzdem zu einem Schuldspruch. Wenn die eid
liche Vernehmung des Angeklagten noch den geringsten Sinn hätte, dann müßte er entweder, weil seinem 
Eid geglaubt wird, als unschuldig freigesprochen oder er müßte wegen Meineids zusätzlich mit Zuchthaus 
bestraft werden. Nichts von beiden ist aber der Fall. Das ist m. E. unlogisch. 

Wenn ich den Herrn Vortragenden eingangs richtig verstanden habe, dann meinte er auch, daß es für 
die englische Polizei und den Kronanwalt eine Art Prestigefrage sei, schon im Vorverfahren zu erreichen, daß 
der Angeklagte dem Schwurgericht als Mörder zur Aburteilung überstellt werde. Kann man aber ein Vor
verfahren, das im wesentlichen aus Prestigegründen geführt wird, wirklich als erstrebenswert hinstellen? Ich 
meine nein. Das Recht und der Strafprozeß sollten so über den Dingen stehen, daß die Frage nach dem 
Prestige absolut bedeutungslos wird. Ich habe den englischen Strafprozeß immerhin Jahre hindurch mit
praktiziert, wenn auch nur in Deutschland, und ich habe mich bemüht, in ihn einzudringen. Dennoch habe 
ich nichts gefunden, das dem englischen Strafprozeß den Vorrang geben könnte, wenn es um die Frage geht, 
die Wahrheit zu finden. 

Bemerkenswert scheint mir auch noch der Umstand zu sein, daß der Ankläger im englischen Straf
verfahren nicht wie bei uns an der Querseite des Richtertisches Platz nimmt. Der englische Ankläger hat 
nicht - wie der deutsche Staatsanwalt - die gesetzliche Aufgabe, die belastenden, aber auch die entlastenden 
Tatsachen herauszufinden, die für ein Strafverfahren von Bedeutung sind. Ein deutscher Staatsanwalt, der dem 
Gericht wissentlich Dokumente und Beweismittel, die für den Angeklagten entlastend sind, vorenthielte, um 
dadurch dessen Verurteilung zu erreichen, würde bei uns selbst vor den Strafrichter kommen. Im englischen 
Strafprozeß ist das anders. Mir sind jedenfalls Fälle bekannt - ob das nach englischem Recht zulässig ist oder 
nicht, vermag ich nicht zu beurteilen -, in denen englische Polizeibeamte zu einem ihrer Zeugen, der neben 
belastendem auch entlastendes Material vorbringen konnte, gesagt haben: »Dieses (entlastende) Schriftstück 
brauchen Sie nicht zu erwähnen, es sei denn, daß Sie von dem Richter oder dem Verteidiger ausdrücklich 
danach gefragt werden.« Bei uns gilt demgegenüber der Grundsatz, daß der Zeuge alles zu sagen und nichts 
zu verschweigen hat, was irgendwie für die Sache wichtig oder von Bedeutung sein kann. 

Schließlich und zusammenfassend möchte ich meinen, daß das Strafverfahren in England zwar eine 
herrliche Bühne zum Glänzen für den Anwalt der Krone und für den Verteidiger ist, aber keine Stätte für 
die Findung echten und wahren Rechts. Hierfür scheint mir unser bescheidenes deutsches und oft als so 
rückständig dargestelltes Strafverfahren noch immer die bessere Gewähr zu bieten. 

Direktor Dr. Wenzky, Landeskriminalamt Nordrhein-Westfalen, Düsseldorf 

Ich möchte aus der Sicht der kriminalpolizeilichen Praxis etwas zu dem Institut der »Warnung« sagen. 
Herr Rechtsanwalt Dr. Dieckhoff erWähnte, die (automatische) Warnung gelte insbesondere für die sog. »vor
lauten« Beschuldigten, d. h. für die Beschuldigten, die sich zur Aussage anbieten. Wir alle kennen diese Fälle 
aus der Praxis. Das, was in § 163 a des Entwurfs in Verbindung mit § 136 des Entwurfs vorgesehen ist, möchte 
ich als eine Teilwarnung bezeichnen, die wir bisher im staatsanwaltschaftlichen und im kriminalpolizei lichen 
Bereich noch nicht kennen. Aus den Judges' Rules ergibt sich, daß sich fast 80% dieser Regeln mit der Warnung 
befassen. Danach muß die Warnung ein gefährliches Institut sein. In der Tat ist es auch so. Herr Dr. Dieckhoff 
sagte u. a. fast wörtlich: Bei der Anwendung dieses Instituts gäbe es ganz bestimmte Praktiken, Methoden und 
»Tricks«, Verdächtige zur Strecke zu bringen. Unter den Strafverfolgungsorganen existiere auch eine Art 
Kameradschaft der Front. WarUm mag das wohl so sein? Weil der polizeiliche Auftrag letztlich das Ziel hat, 
einen strafbaren Sachverhalt zu untersuchen und aufzuklären. Hinzu kommt, daß der Druck der Öffentlichkeit 
auf die Kriminalpolizei, insbesondere bei Raubstraftaten und Sittlichkeitsverbrechen mit tödlichem Ausgang, 
so groß wird, daß Teilergebnisse der Ermittlungen bekanntgegeben werden müssen, obschon dies nicht immer 
im Interesse der Untersuchungsführung liegt. Gibt es in solchen Fällen eine kriminaltaktische Barriere, als die 
ich die Warnung und Vorwarnung ansehe, dann macht man sich notgedrungen Gedanken darüber, nicht wie 
diese Barriere gestürmt, sondern wie sie umgangen werden kann. Ich hatte den Vorzug, in zwei großen 
Ermittlungssachen mit höheren englischen Kriminalbeamten zusammenzuarbeiten. Interessant war dabei, wie 
die leitenden Beamten, ein chiefinspector und ein superintendent, sich schon vorher genau überlegt hatten, 
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wie sie an die angebliche Mittäterin herangehen wollten, um ihren Auftrag nach Möglichkeit erfolgreich durch
zuführen. So ist nämlich die Praxis. Eine Barriere, die künstlich aufgerichtet wird, verführt zu Kunststücken. 
Wenn das Institut der Warnung in unseren Strafprozeß eingeführt werden sollte, dann sollte man nicht ver
säumen, auch die deutsche kriminalpolizei liehe Praxis zu hören. Bei einer so wichtigen und einschneidenden 
Maßnahme sollte man sogar deutschen Praktikern Gelegenheit geben, diese in England ein halbes Jahr an Ort 
und Stelle zu studieren, zumal es nicht ungefährlich ist, ein Rechtsinstitut unkritisch von Volk zu Volk zu 
übernehmen. 

Hinsichtlich des Instituts der Warnung gibt es Feststellungen, die sicherlich sehr nachdenklich stimmen 
müssen. So wird z. B. in Henderson die Polizei seit Jahrzehnten darauf trainiert, wie sie die kriminaltaktische 
Barriere der Warnung umgehen kann, ohne den Wortlaut der Judges' Rules zu verletzen. Der bessere Schutz 
der persönlichen Freiheit des Beschuldigten in England ist daher m. E. nur ein vermeintlicher. Da lobe ich mir 
unseren deutschen Rechtszustand, in dem diese Dinge nicht geregelt sind. Es ist ein alter Grundsatz: Je mehr 
Regeln man hat, desto mehr wird man versucht, diese Regeln elegant zu umgehen. 

Allerdings hat das System des Instituts der Warnung auch ein Gutes, was mich kriminalistisch immer 
dafür eingenommen hat: es zwingt dazu, sehr sorgsam zu ermitteln und die Informationen im Vorfeld peinlich 
genau anzubringen. Es ist selten so - abgesehen von den Routine-Fällen des täglichen Lebens -, daß jemand 
überfallartig befragt wird. Bei Dingen, die Bedeutung zu haben scheinen, läßt man sich Zeit und überlegt sehr, 
wie man vorgehen soll. Deshalb dauern die Vernehmungen der englischen Polizeibeamten auch meist länger; 
sie sind allerdings dafür auch um so gründlicher. Für die Gründlichkeit sprechen die von mir in Kapitalsachen 
studierten Protokolle; darin sind Feinheiten festgelegt, auf die wir heute bei unserer Nachwuchsschulung aus 
vielen Gründen kaum mehr Gewicht legen können. 

Abschließend möchte ich noch einmal darauf hinweisen: Wenn man schon bei einem Institut wie der 
Warnung, ob man will oder nicht, zur Camouflage verleitet wird, dann sollte man doch überlegen, ob es 
sinnvoll ist, ein derartiges Institut in unseren Strafprozeß einzuführen. Ich gebe Vorwarnung. 

Ministerialrat Dr. Kleinknecht, Bundesjustizministerium 

Als neuangekommener Gast darf ich meinen Dank für die Einladung aussprechen. Ich freue mich schon 
auf die morgigen Verhandlungen. Was Herr Wenzky soeben ausgeführt hat, war ja bereits ein gewisser Vor
griff auf das Thema von morgen, zu dem Herr Sangmeister referieren wird. 

Zu dem von Herrn Dieckhoff behandelten Thema möchte ich vorweg folgendes sagen: Wir müssen 
uns etwas freier stellen von der Meinung, es stehe von vornherein fest, daß unser deutscher Prozeß in jeder 
Beziehung besser als der englische sei. Ich bin auch für den deutschen Prozeß, aber man darf doch nicht über
sehen, daß auch der englische seine Vorteile hat. Irgendwie sind wir doch alle, das glaube ich sagen zu dürfen, 
immer wieder von dem Prozeß in England beeindruckt. Das System dieses Prozesses ist dort gewachsen, das 
andere hier, und zwar durch eine lange Geschichte; wir müssen das eine und das andere achten, jedes hat 
seine Vorteile und Nachteile. Auch unser deutscher Prozeß hat Nachteile - daher ja die Überlegungen hinsicht
lich einer Reform. Wenn ich auch nicht näher auf das eingehen will, was die kleine Strafprozeßrechtsreform 
bringen soll, so möchte ich doch feststellen: Es ist ein Versuch der Verbesserung ohne Umwälzung. Nichts wäre 
schlimmer, als wenn man umwälzende Neuerungen von einem Jahr zum andern ohne Rücksicht auf die 
Kontinuität in der Entwicklung bringen wollte. 

Herr Dieckhoff begann seine Ausführungen ungefähr so: In England - und das war als imponierend dar
gestellt - käme es ziemlich oft vor, daß ein Beschuldigter vor einer Aussage erklärt, er wolle zunächst seinen 
Verteidiger oder seinen Rechtsbeistand zu Rate ziehen. Das ist auch bei uns zulässig, nur dürfte es seltener 
vorkommen als in England. Auch bei uns muß der Beschuldigte nicht aussagen, und zwar weder vor der Polizei 
noch vor der Staatsanwaltschaft noch vor dem Richter. In diesem Recht steckt auch die engere Befugnis, seine 
Aussage aufzuschieben, bis er einen Verteidiger konsultiert hat. 

Es ist gesagt worden, wenn man die Polizei verpflichte, den Beschuldigten vor der Vernehmun.g über 
sein Aussageverweigerungsrecht zu belehren, so werde sie dieses Gebot - wohl oder übel - dadurch »mani
pulieren«, daß sie den Verdächtigen vor der Vernehmung noch nicht zum Beschuldigten mache. Dazu zunächst 
dies: Die Belehrungspflicht hat in England keineswegs zu einer Lähmung der Strafrechtspflege geführt, auch 
nicht deshalb, weil man dort »manipuliert«. Vielleicht geschieht es, aber wir wollen doch, wenn wir ein 
Prinzip untersuchen, nicht gleich auf das Manipulieren abstellen. Wollen wir das Prinzip doch erst klar sehen 
in seinem wirklichen Gehalt und erst dann fragen, wie es sich in der Praxis auswirken wird. Im übrigen müßte 
es ja Mittel und Wege geben, die Umgehung des Gesetzes durch Beamte zu verhindern. 
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Die Vernehmung durch die Polizei soll nach der Strafprozeß-Novelle dadurch umgestaltet werden, daß 
dem Beschuldigten eine Vorwarnung gegeben wird. Dabei hat das englische Recht natürlich sehr weitgehend 
Pate gestanden. Das ist kein Geheimnis. Aber der Vorschlag realisiert einen Rechtsgedanken, der in unserem 
geltenden Recht schon längst verankert ist, nämlich in § 136 StPO. Bei der richterlichen Vernehmung muß dem 
Beschuldigten gesagt werden, daß er zur Sache nicht auszusagen brauche. Nur ist diese Belehrung im Wort
laut etwas verbrämt; deshalb tritt ihr materieller Inhalt nicht so deutlich hervor. Wenn man die Geschichte des 
§ 136 StPO verfolgt, dann sieht man, daß das Gesetz hier z. T. aus taktischen Gründen etwas unklar gefaßt 
worden ist, weil es sich bei ihm um einen Kompromiß handelte. Wird jemand als Zeuge vernommen (falls 
er nicht als Beschuldigter gehört wird, ist er Zeuge), muß er im übrigen auch gewarnt werden, sofern er 
beginnt, sich zu belasten (§ 55 StPO). Allerdings wird die rechtliche Verpflichtung zu dem Hinweis nach § 55 
StPO von der herrschenden Meinung bisher nur für die richterliche Vernehmung anerkannt. 

Wenn die Polizei den Beschuldigten bei Beginn der Vernehmung darüber belehren muß, daß er sich 
durch Aussage oder durch Schweigen verteidigen könne, so erhält die daraufhin gemachte Aussage einen viel 
höheren Wert. Vor allem wird dem Beschuldigten der Einwand abgeschnitten, er sei von der Polizei zur 
Aussage gezwungen worden. Mit Recht hat übrigens Herr Wenzky darauf hingewiesen, daß die Polizei bei 
Einführung der Belehrungspflicht in vielen Fällen ein anderes System der Ermittlungen anwenden müßte. Denn 
bisher ist es - so habe ich ihn verstanden und das entspricht auch meiner Erfahrung - meist so, daß der Polizei
beamte sich möglichst schnell an den Beschuldigten persönlich wendet und ihn vernimmt. Künftig wird er das 
vielleicht nicht mehr so machen; er wird erst mehr sondieren, erst mehr Material sammeln, um ihn dann zu 
befragen. Jedenfalls wäre die Belehrungspflicht Anlaß, die Vielgestaltigkeit der Ermittlungsverfahren noch mehr 
zu vervollkommnen und die Ermittlungsmethoden taktisch zu beleben. Im übrigen darf ich nochmals folgen
des betonen: Es soll nicht so sein, daß dem Beschuldigten gesagt wird, er brauche nichts zu sagen; es soll 
ihm vielmehr eröffnet werden: »Sie haben zwei Möglichkeiten, sich zu verteidigen, entweder sich zu äußern 
oder zur Sache nichts auszusagen.« Daß im übrigen auch in England die Aussage die Regel ist, werde ich - wenn 
es noch notwendig sein sollte - morgen belegen. 

Nun darf ich auf den Vortrag von Herrn Dieckhoff etwas näher eingehen. Mich hat es beeindruckt, 
wiederum von dem Verwertungsverbot zu hören. Es ist im englischen Prozeß also so, daß die Aussage des 
Beschuldigten gar nicht verwertet werden darf, jedenfalls vom Gericht nicht verwertet wird, wenn die recht
zeitige Vorwarnung unterblieben ist. Herr Dieckhoff hat mit Recht gesagt, daß das nach englischem Recht 
eigentlich eine »Bestrafung« des Beamten ist, der die Vorwarnung unterlassen hat. 

Einwurf Dr. Dieckhoff: Mit Humor! 

Ja, mit Humor, den habe ich nicht überhört. Aber der Humor wird leider auch durch die Judges' Rules 
belegt. Daraus ergibt sich nämlich, wenn man die Regel Nr. 6 hernimmt - Sie haben sie selbst auch zitiert; ich 
zitiere sie nach Ihrer kleinen Schrift »Englisches und deutsches Strafverfahren zum Fall Dr. Adams« -: »Macht ein 
Häftling eine Aussage, bevor es Zeit war, ihn vorzuwarnen, so ist die Vorwarnung unverzüglich nachzuholen. 
Der Umstand, daß er zunächst unvorgewarnt ausgesagt hat, macht solche plötzliche Aussage nicht unverwert
bar.« Wir haben hier also ganz deutlich die Regel, daß die Unterlassung der rechtzeitigen Vorwarnung nur 
dann zum Verwertungsverbot führt, wenn der Polizeibeamte Schuld daran hat, daß diese Vorwarnung nicht 
geschehen ist. Wenn er aber gar nicht vorwarnen konnte, weil der Beschuldigte sich so schnell geäußert hat, 
dann ist die Aussage verwertbar. Das ist überhaupt nur erklärlich aus dem Parteienprozeß. Der Parteienprozeß 
allein kann die Argumentation rechtfertigen: »Du, eine Partei, hast hier einen Fehler gemacht, Du hast den 
Prozeß verloren.« Für uns ist das kaum zu verstehen, weil wir das Idealziel haben - man kann es angreifen, 
wie man will -, im Strafprozeß die Wahrheit zu erforschen, im Rahmen des Menschenmöglichen natürlich. 
Und wir wollen, daß der Schuldige - und nur dieser - verurteilt wird. Damit verträgt es sich nicht, daß ein 
freiwilliges und glaubhaftes Geständnis, das der Beschuldigte dem Polizeibeamten gegenüber abgelegt hat, 
gar nicht berücksichtigt werden darf, weil dem Polizeibeamten ein formeller Fehler - meist wird es sich um 
einen fahrlässigen Lapsus handeln - passiert ist. Im übrigen will die Strafprozeß-Novelle keineswegs, daß die 
unterbliebene Vorwarnung ein Verwertungsverbot zur Folge hat. Ein solches wird allerdings von anwaltschaft
licher Seite gewünscht. Aber wir sind der Auffassung und haben das auch in der Amtlichen Begründung zum 
Ausdruck gebracht, daß durch die Unterlassung der Belehrung für sich allein kein Verwertungsverbot entstehen 
soll. Aus § 136 a StPO ergibt sich, in welchen Fällen eine Vernehmung so fehlerhaft ist, daß sie nicht verwertbar 
ist. Wenn der Vernommene durch unlautere Mittel - z. B. Täuschung - in seiner Willens- und Entschließungs
freiheit durch ein staatliches Strafverfolgungsorgan beeinträchtigt worden ist, dann ist nach der Lebens
erfahrung diese Aussage so wenig wert, daß sie nach dem Willen des Gesetzgebers nicht verwertet werden darf. 
Die reine Nicht-Belehrung ist keine Täuschung, keine Beeinträchtigung der Willensentschließung oder Willens
freiheit. Anders könnte es z. B. sein, wenn der Beschuldigte durch falsche Auskunft auf Fragen über seine 
Rechte und Pflichten zur Aussage veranlaßt würde. Durch die Belehrung wird die Gleichbehandlung des 
Rechtskundigen oder Erfahrenen auf der einen Seite und des Rechtsunkundigen oder Unerfahrenen auf der 
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anderen Seite erzielt. Darauf beruhen zahlreiche Belehrungen und Hinweise, die das Gesetz vorsieht, und zwar 
gerade die neuere Gesetzgebung, z. B. in § 35 aStPO. Die Verletzung der Belehrungspflicht macht aber die 
Aussage nicht so »krank«, daß ihre Verwertung ausgeschlossen sein müßte. Wie viel sie im Einzelfall wert ist, 
entscheidet das Gericht in freier Beweiswürdigung (§ 261 StPO). 

Jetzt darf ich vielleicht kurz - wenn es mir gestattet ist - noch auf einige andere Punkte des Referats 
von Herrn Dieckhoff eingehen. Herr Dieckhoff sagte, es sei - das wird wahrscheinlich in diesem Kreise von 
Interesse sein - verboten oder würde in Deutschland nicht gestattet, daß sich ein Vernommener Notizen mache, 
Stichworte aufschreibe über das, was er sage. Ein solches Verbot besteht nicht. Es ist zwar nicht üblich, daß der 
Vernommene während seiner Vernehmung für sich Notizen über seine eigene Aussage macht. Aber wenn er 
es will, darf es ihm nicht einfach abgeschlagen werden, falls dadurch die Vernehmung nicht in ihrem Ablauf 
gestört wird. Er kann den Vernehmenden praktisch zu dieser Genehmigung zwingen, wenn er erklärt, sonst 
würde er vor ihm überhaupt nicht aussagen. Dabei ist zu bedenken, daß die Rechtsprechung dem Angeklagten 
sogar in der Hauptverhandlung gestattet, Notizen über Aussagen (anderer Personen) zu machen (vgl. BGHSt 
1,322), wenn es nicht mißbräuchlich geschieht und den Gang der Hauptverhandlung stört, und daß er 
diese unter den gleichen Voraussetzungen bei seinem Sachvortrag zur Gedächtnisstütze benutzen darf 
(vgl. BGHSt 3,368). 

Ganz kurz zu dem Tag- und Nachtdienst des Ermittlungsrichters zur Prüfung der Haftfrage. Dieser 
Gedanke ist zweifellos nicht unbedeutend. Man sollte in der Tat einmal prüfen, ob ein Bedürfnis dafür besteht, 
daß noch während der Nacht, die der vorläufigen Festnahme folgt, eine Haftentscheidung herbeigeführt werden 
kann, wenigstens in Großstädten. Daß der Barrister-at-Law nicht vom Beschuldigten gewählt wird, habe ich 
nicht gewußt. Das überrascht mich um so mehr, als es in der Menschenrechtskonvention in dem Art. 6 Abs. 3 
Buchst. c heißt, daß der Beschuldigte das Recht hat, einen Verteidiger seiner Wahl zu haben. Den Barrister
at-Law wählt aber - wenn ich recht verstanden habe - eigentlich der Solicitor. 

Einwurf Dr. Dieckhoff: Es ist so - wenn ich das gleich bemerken darf -, daß der Solicitor sagt: Ich empfehle 
den und den. Es wird lange darüber gesprochen, wer zu wählen sei. Der Auftrag wird erteilt vom Solicitor 
- aber im Einvernehmen mit seinem Klienten. Dieser wird den Rat seines eigenen Solicitors befolgen. Dabei 
spielt eine wichtige Rolle die Frage, ob der empfohlene Barrister-at-Law teuer ist oder nicht. 

Min.-Rat Dr. Kleinknecht: Dann habe ich Sie mißverstanden, ich dachte, der Solicitor wähle sich einen 
Barrister, und zwar den, den er für den geeignetsten hält. 

Nun noch einiges in kurzen Andeutungen zu dem Problem des voreingenommenen Richters. Ich muß 
Herrn Frohwein darin zustimmen, daß es keine Verbesserung wäre, wenn der Richter ohne Aktenkenntnis in die 
Sitzung ginge. Der Gedanke, daß der Richter nicht durch Aktenkenntnis belastet sein darf, beruht in England 
auf dem anderen Prozeßsystem, dem Prinzip des strafrechtlichen Parteienprozesses. Dort paßt er ins System, 
bei uns aber nicht, so gut er gemeint ist. In der angloamerikanischen Hauptverhandlung ist der Angeklagte 
- anders als bei uns - unbedingt auf den Verteidiger angewiesen, ja sogar von dessen Qualität abhängig. 
»Bei der äußerst komplizierten Technik des Kreuzverhörs kommt es darauf an, ob er einen erstklassigen 
erfahrenen Verteidiger hat oder einen Anwalt, der dem Ankläger unterlegen ist. Die guten Anwälte sind 
meist sehr teuer. Nur der wohlhabende Angeklagte kann einen solchen gewinnen. Die Methode hat also einen 
unsozialen Charakter. Der arme Angeklagte ist schwer benachteiligt.« So Hirschberg in seinem Buch »Das Fehl
urteil im Strafprozeß« (1960, S.100). Bei uns ist die Staatsanwaltschaft verpflichtet, auch den Tatsachen, die 
der Entlastung dienen, nachzuspüren. Der Richter ist dazu ebenfalls verpflichtet, aber nur aufgrund seiner 
Aktenkenntnis dazu in der Lage! Außerdem können wir uns nach unserem Rechtsgefühl, so wie es sich eben 
entwickelt hat, einfach nicht vorstellen, daß der Richter, der vielleicht lebenslanges Zuchthaus aussprechen 
muß, lediglich die beiden Parteien streiten läßt und nur zur Kenntnis nimmt, was ihm die Parteien an Beweisen 
vorführen - nach ihrem Gutdünken -, und daß er auf dieser Grundlage urteilt, ohne die Möglichkeit zu haben, 
sich selbst zu vergewissern, ob alle Beweismöglichkeiten ausgeschöpft sind. Im übrigen sollten wir nicht so 
mißtrauisch sein - ganz allgemein -. Der Richter ist es gewöhnt, unparteiisch zu sein, er hat das gelernt. 
Daß die Schöffen und Geschworenen, die das eben nicht gelernt haben, die Akten nicht kennen dürfen, ist 
klar. Das stellt unsere Prozeßordnung sicher. Aber es ist ein viel höherer Grad der Gewähr für die Wahrheit 
- das ist eben wieder unser Prozeßgedanke -, wenn der Richter auch weiß, was in den Akten steht. Selbst 
wenn wir einmal eine Eröffnungskammer einführen würden - etwa nach französischem Vorbild oder auch 
so wie in England nach der Voruntersuchung -, dann wäre die Frage immer noch da: »Muß der Vorsitzende 
in der Hauptverhandlung nicht die Akten kennen?« Wenn er die Verhandlung leiten soll, muß er sie sowieso 
kennen, und dann gibt es schließlich nur die Wahl zwischen dem reinen Parteienprozeß und unserem Prozeß, 
der im übrigen natürlich durchaus auch noch das eine oder andere Element von anderen bewährten Systemen 

übernehmen kann. 
Die englische Voruntersuchung - das möchte ich ganz kurz sagen - kann mit unserer deutschen Vor

untersuchung kaum verglichen werden. Die englische Voruntersuchung besteht in einer öffentlichen Verhand-
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lung. Diese soll etwa denselben Zweck haben wie bei uns das Schlußgehör bei der Staatsanwaltschaft (nach 
der Novelle) und das gerichtliche Eröffnungsverfahren zusammen. Diese Verfahrensteile sind bei uns nicht 
öffentlich. In der englischen Voruntersuchung wird der Beschuldigte in der Verhandlung allzu früh der Öffent
lichkeit und damit der Presse preisgegeben. Das ist ein Nachteil. 

Nun noch kurz zum Kreuzverhör. Das ist etwas, was in der Tat einmal später - das kann man nicht von 
heute auf morgen einführen - bei uns Eingang finden könnte, jedoch nur in erheblich abgewandelter Form. 
In den nordischen Ländern ist diese Entwicklung schon weit gediehen. Im spanischen Prozeß ist unser Prozeß 
- wenn ich mal so sagen darf - mit dem Prinzip des Kreuzverhörs kombiniert. Ich habe kürzlich im Bundes
anzeiger (Nr. 139/60) - natürlich auch nur kurz und zurückhaltend - das Problem angerührt. Nach meiner 
persönlichen Vorstellung sollten wir allmählich dahin kommen, das Kreuzverhör, wie es in unserer Strafprozeß
ordnung vorgesehen ist (§ 239), als völligen Fremdkörper abzuschaffen. Wir sollten aber die Möglichkeit 
schaffen, daß der Vorsitzende die Vernehmung des Angeklagten und der Zeugen nach deren Bericht den 
anderen Beteiligten überläßt, freilich unter strenger Überwachung, um unzulässige Fragen und Vernehmungs
methoden zu unterbinden. Wo das eigentliche »inquisitorische Bohren« beginnt, sollten mehr als bisher der 
Staatsanwalt und der Verteidiger in Aktion treten. Denn wer von uns hat nicht schon Gerichtsverhandlungen 
erlebt, die äußerst unerquicklich waren, vor allem deshalb, weil der Staatsanwalt vielleicht die Akten nicht 
kannte, weil er völlig inaktiv an der Verhandlung teilnahm, während der Vorsitzende alles tat und dabei so 
und so oft mit dem Verteidiger zusammenstieß. Das ist ein unwürdiges Bild! Übrigens könnte schon jetzt so 
verfahren werden, daß der Vorsitzende dem Staatsanwalt in einzelnen Sachen vor der Hauptverhandlung 
mitteilt, er werde ihm die Vernehmungen jeweils nach dem Bericht der Auskunftspersonen überlassen. Dann 
kann sich der Staatsanwalt darauf einrichten. Das ist allerdings eine rein persönliche Auffassung, die ich nur 
beiläufig geäußert haben möchte. 

Die zeitliche Trennung von Schuld- und Strafausspruch in der Hauptverhandlung ist durchaus eine Sache, 
die erwogen wird und für die vieles spricht. Für die Novelle war das zu viel. Es besteht noch keine Klarheit 
darüber, wie das Verfahren dabei umzugestalten ist. Jedenfalls ist man sich darüber einig, daß manches dafür 
spricht. Die Novelle will diese Frage insofern lösen, als sie den Zeitpunkt, zu dem die Vorstrafen bekannt
gegeben werden sollen, dem Vorsitzenden überläßt. Man will damit erreichen, daß die Vorstrafen erst am 
Ende der Beweisaufnahme erörtert werden und daß das ganz unterbleibt, wenn es zum Freispruch kommt. 

Zum Problem »zweierlei Freispruch« noch einige Gedanken: Der Vorschlag, der von der Anwaltschaft 
gemacht worden ist, sieht verlockend aus; das ändert sich jedoch, wenn man ihn genauer unter die Lupe 
nimmt. Es wird vorgeschlagen, das Gericht solle über die Frage, ob der freigesprochene Angeklagte seine 
notwendigen Auslagen aus der Staatskasse ersetzt bekommt, in einem Beschluß entscheiden, der nicht ver
kündet, sondern zugestellt wird. Das ist leicht möglich, das könnte man mit einem Federstrich machen. Aber 
damit ist das Problem noch nicht gelöst. Man kann doch dem Richter, wenn er das Urteil verkündet und die 
Gründe darlegt, nicht verwehren zu sagen: »Die Beweisaufnahme hat den Schuldbeweis nicht voll erbracht.« 
Oder: »Die Hauptverhandlung hat ergeben, daß der Angeklagte nicht der Täter war.« Soll das Gericht etwa in 
der Urteilsbegründung so fadenscheinige Argumente bringen, daß niemand weiß, welcher Art der Freispruch ist? 
Die Zuhörer und die Presseberichterstatter bemerken das ohnehin. Wenn uns jemand eine Patentlösung sagen 
könnte, würden wir das sehr begrüßen. Im übrigen muß man sich auch fragen, ob derjenige, der durch ein 
Mißgeschick unschuldig in die Mühlen der Strafverfolgung geraten ist, nicht einen Anspruch darauf hat, seine 
Unschuld vom Gericht bestätigt zu bekommen, wenn sie bewiesen worden ist. Das ist doch die Kehrseite. 

Einwurf Dr. Frohwein: Im englischen Recht ergibt sich das daraus, daß das Urteil nicht begründet wird. Die 
Jury sagt: schuldig oder nicht schuldig. 

Min.-Rat Dr. Kleinknecht: Der Hinweis ist sehr richtig. Aber dieses Prinzip läßt sich bei uns nicht ein
führen. Selbst wenn es geschähe, wäre die Unterscheidung zwischen einem Freispruch dieser oder jener Art 
nicht voll beseitigt, weil sie sich den Zuhörern fast immer aufdrängt. 

Ich will damit zum Ende kommen. Noch eine einzige Frage darf ich anschneiden, die ich an Herrn Dieck
hoff richten möchte. Wir werden morgen Herrn Rechtsanwalt Dr. Schmidt-Leichner hier haben. Ich weiß nicht, 
ob er auf den Haftgrund der Verdunkelungsgefahr zu sprechen kommen wird. Aber da ich nicht weiß, ob Sie 
morgen da sind, Herr Dr. Dieckhoff, 

Dr.Dieckhoff: Nein, leider nicht. 

wollte ich Sie noch gerne etwas fragen. Herr Dr. Schmidt-Leichner - er nicht allein, andere auch - behaupten 
immer wieder, im angloamerikanischen Rechtskreis gäbe es den Haftgrund der Verdunkelungsgefahr nicht. 
In Ihrer Schrift unter Nr. 8 lese ich: »Auch in England darf bei Fluchtverdacht oder Verdunkelungsgefahr vor
läufig festgenommen werden, das muß durch den Haftrichter bestätigt werden.« Hier ist also der Haftgrund 
der Verdunkelung erwähnt. Ich frage deshalb, weil wir ohnehin diesem Problem z. Z. nachgehen; denn es ist 
das Hauptargument derer, die den Haftgrund der Verdunkelungsgefahr beseitigen wollen. Man sagt, im ganzen 
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angloamerikanischen Rechtskreis gäbe es diesen Haftgrund nicht und dennoch sei die Verbrechensbekämpfung 
dort keineswegs zusammengebrochen. Wir haben im übrigen ein Gutachten von Herrn Professor Dr. Grünhut 
in London erbeten, das in Kürze kommen soll. Er hat uns bereits im voraus mitgeteilt, daß es auch in England 
den Haftgrund der Verdunkelungsgefahr gäbe. Aber es wäre mir recht, schon im Hinblick auf morgen zu hören, 
was Sie dazu sagen. 

Rechtsanwalt Or. Oieckhoff, Hamburg 

Wenn durch meinen Vortrag der Eindruck entstanden sein sollte, ich habe für den englischen Strafprozeß 
plädieren wollen, so ist das irrig. Ich habe die Vorzüge und Nachteile beider Verfahren dargetan. Aus Objek
tivität habe ich auch das Buch von Wildeblood zitiert, der über das englische Strafverfahren, wie es sich gerade 
gegen gebildete Betroffene auswirkt, ein vernichtendes Urteil abgibt. Das wird auch für die Herren vom 
Bundesjustizministerium nicht uninteressant sein zu lesen. Auf der anderen Seite muß ich aber als Barrister
at-Law dafür einstehen, daß wir auch im englischen System bedeutende Grundgedanken haben, die wert sind, 
verteidigt zu werden. 

Ich möchte noch einige Einzelheiten anführen. Im englischen Prozeß wird man gefragt: »Guilty« oder 
»not guilty«? Die Angeklagten sagen daraufhin im allgemeinen: »Not guilty«, das ist klar. Es kommt natürlich 
auch schon einmal vor, daß sich der Angeklagte als schuldig bekennt, so daß es in dem weiteren Verfahren 
nur noch um das Strafmaß geht. Das ist aber außerordentlich selten. Auf der anderen Seite erlebt man selbst 
in den hoffnungslosesten Fällen immer wieder, daß der Angeklagte auf diese Kernfrage mit »not guilty« 
antwortet. Kein Richter nimmt ihm das irgendwie übel. 

Der Begriff des feindlichen Zeugen, des hostile witness, der umzuschwenken versucht, hat sich aus der 
Praxis heraus entwickelt. Er wird im Prozeß anders behandelt, aber das im einzelnen zu erklären, würde zu 
weit führen. 

In der Schwurformel bekennt der Zeuge: »the whole truth, nothing but the truth« gesagt zu haben. 
Die Frage, ob der deutsche Richter als voreingenommen anzusehen ist, muß m. E. in gewissem Umfang 

bejaht werden. Sicherlich nicht aus Bosheit und mit Absicht. Aber jemand, der die Akten kennt mit all dem 
belastenden Material, ohne bis dahin einen persönlichen Eindruck von dem Angeklagten bekommen zu haben, 
der kann - auch wenn es sich um einen geistig und sittlich noch so hochstehenden Kollegen handelt - oft 
gar nicht mehr so objektiv sein, wie es wünschenswert wäre. 

Die Erfahrung meiner Praxis - ich verteidige fast nur psychiatrische Fälle, Status-Sachen und Fälle von 
Homosexuellen - lehrt im übrigen, daß es einige Richter gibt, welche die innerste Überzeugung haben, daß 
gleichgeschlechtliche Handlungen etwas so Grauenhaftes, Sündhaftes und Strafwürdiges sind, daß sie schon 
aus diesem Grunde nicht mehr objektiv sein können. Diese Richter - um es einmal scherzhaft zu sagen - sind 
vielleicht jenen nicht (ganz) unlieb, die »davon zu leben haben«. Man sieht, alles hat auch sein Gutes. Es ist 
hier genau so wie mit der von mir erwähnten Kameradschaft unter den Polizisten. Man muß aus allen Dingen 
das Beste machen. (Heiterkeit) 

Wenn wir Verteidiger zum Schluß eines Strafverfahrens noch eine Frage stellen - nach Art der exceptio 
mandantis praesentis -, dann müssen wir leider oft erkennen, daß der Richter nicht verstanden hat, worum 
es sich handelt. Dies trifft vor allem auf die Beurteilung von homosexuellen Angelegenheiten zu, über die 
der Verteidiger nicht selten besser orientiert ist als der Richter. Praktisch ist es aber dann hin und wieder so, 
daß der Richter jede weitere Frage des Verteidigers als Kritik an seinem Können empfindet. Die natürliche 
Reaktion ist alsdann die, daß er ungemütlich wird. Darin liegt aber eine gewisse Gefahr für den Ausgang 
der Sache. 

Mit meinen Ausführungen wollte ich, um sie auf einen gemeinsamen Nenner zurückzuführen, zum 
Ausdruck bringen: Es kommt gar nicht so sehr auf die Systeme als solche an; es kommt nur darauf an, daß 
sie einheitlich sind, einen gewissen Guß haben und - das ist besonders wichtig - wer das System handhabt. 
Men not measures! 
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Die Entwicklung der kriminalpolizeilichen Verbrechensbekämpfung 

seit den Reichsjustizgesetzen (1879) 

Präsident a. D. des Bayerischen Landeskriminalamtes Franz Meinert, Heidelberg 

Durch die Gründung des Deutschen Kaiserreiches am 31. Januar 1871 entstand ein einheitliches 
Reichsgebiet und es war eine Selbstverständlichkeit, daß für dieses Gebiet nunmehr auch ein 
einheitliches Recht geschaffen werden mußte. Bereits am 1. Januar 1872 trat das neue Reichsstraf
gesetzbuch in Kraft. 1877 wurden im Zuge des Erlasses der »Reichsjustizgesetze« das Gerichts
verfassungsgesetz und die Reichsstrafprozeßordnung veröffentlicht, die beide am 1. Oktober 1879 
Rechtswirksamkeit erlangten. Diese Gesetze schufen nicht nur eine neue Grundlage für die Arbeit 
der Justiz, sondern sie bildeten ebenso eine Basis für die Tätigkeit der Polizei. So bedeutete der 
Erlaß der Reichsjustizgesetze auch für die kriminalpolizeiliche Verbrechensbekämpfung einen wich
tigen Abschnitt, wenn auch an dieser Stelle schon gesagt werden muß, daß die Impulse für deren 
Weiterentwicklung durchaus nicht etwa von der Gesetzgebung her kamen, sondern von ganz 
anderen Seiten. 

I. 

Um die Entwicklung der kriminalpolizeilichen Verbrechensbekämpfung seit dem Erlaß der 
Reichsjustizgesetze zu verstehen, müssen wir den Stand der Polizei zu diesem Zeitpunkt kurz 
beleuchten. 

Bis um das Jahr 1800 wird die Verbrechensaufklärung praktisch von der Justiz beherrscht. Unter 
dem Einfluß der Aufklärung hatte man überall in Europa die Folter abgeschafft, die Todesstrafe 
eingeschränkt und den Vollzug der Freiheitsstrafen humanisiert. Es wurden neue Strafgesetzbücher 
geschaffen, die wir mit einigen Vorbehalten geradezu als »modern« bezeichnen können: Das unter 
Josef 11. erlassene Österreichische Strafgesetzbuch von 1787, das Preußische Allgemeine Landrecht 
von 1794 und das Bayerische Strafgesetzbuch von 1813 (entscheidend beeinflußt durch Feuerbach) 
u. a. In der Gerichtsverfassung jener Zeit ist der verantwortliche Leiter der Tatbestandsaufklärung 
der» Inquirent«, der Ermittlungs- und Untersuchungsrichter. So überrascht es nicht, daß die noch 
in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts erschienenen Fachbücher, so z. B. die Werke von Stübel 
(1805), Mittermaier (1810), Anton Bauer (»Anleitung zur Kriminalpraxis«, 1823), Kitka (1831) und 
schließlich auch das berühmte »Handbuch der gerichtlichen Untersuchungskunde« von Jagemann 
(1838 bis 1841), mehr die Kennzeichen des Juristischen als die des eigentlich Kriminalistischen 
tragen. Und wenn Hans Groß sein im Jahre 1893 veröffentlichtes Werk »Handbuch für Unter
suchungsrichter« nennt, so klingt allein in dem Titel noch die alte Auffassung von der maßgeblichen 
Rolle des richterlichen» Inquirenten« durch. 

Im Gegensatz zur Justiz kommt die Polizei in ihrer Entwicklung unmittelbar vom Tatsächlichen, 
vom Handwerklichen her. Sie baut nicht auf einem anerkannten Universitätslehrfach auf wie die 
Rechtswissenschaft. In ihren Kreisen sind die praktischen Erfahrungen der Landreiter, der Büttel, 
der Stadtknechte, der Nachtwächter und Feldhüter, der Jagd- und Forstschutzbeamten und vor 
allem der Schutzmannschaft und der Kriminalbeamten der Städte, die diese im »Einzeldienst« 
gesammelt haben, zunächst wohl von Mund zu Mund weitergegeben worden. Dann aber ver
dichten sich diese Erfahrungen nicht nur in der Unterhaltungsliteratur, in der mit Vorliebe allerlei 
»merkwürdige Verbrechen« dargestellt werden, sondern auch in regelrechten Polizeilehrbüchern. 
1816 erscheint in Berlin das Buch »Versuch einer Darstellung der verschiedenen Klassen von 
Räubern, Dieben und Diebeshehlern« des Leiters der Berliner Kriminalpolizei, Karl Falkenberg, 
der - nebenbei bemerkt - bereits in größerem Umfang polizeiliches Archivmaterial, nämlich 
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Listen der sämtlichen Strafgefangenen, der Entlassenen, der Untersuchungshäftlinge, der Land
streicher und Prostituierten, der unter Polizeiaufsicht stehenden Personen und aller dienst- und 
arbeitslosen Personen anlegen ließ. Zimmermann veröffentlichte 1847 das Werk »Die Diebe von 
Berlin«, Ave-Lallemant 1856 sein noch heute lesenswertes mehrbändiges Werk »Das deutsche 
Gaunertum« ; 1860 erschien aus der Feder von Stieber - ebenfalls Leiter der Berliner Kriminalpolizei 
und später Chef der Feldpolizei im Kriege 1870/71 - ein »Praktisches Handbuch der Kriminal
polizei«, das 1921 in der Bearbeitung von Schneickert neu aufgelegt wurde. Alles in allem ist um 
das Jahr 1878 die Polizei eine vorwiegend auf die Erfahrung der Praxis gegründete Organisation, 
was auf der einen Seite die mangelnde Systematik in ihren Wissensbereichen erklärt, auf der anderen 
aber gegenüber der Rechtswissenschaft den Vorzug einer größeren Wirklichkeitsnähe hatte. 

Z. Z. des Erlasses der Reichsjustizgesetze lag also der Schwerpunkt der Verbrechensbekämpfung 
vielleicht nicht mehr ganz der Wirklichkeit entsprechend, wohl aber optisch bei der Justiz. Gewiß 
hatte es bereits recht unerfreuliche Kraftproben bei Auseinandersetzungen zwischen der Staats
anwaltschaft und der Polizei gegeben, insbesondere bei dem berühmten Konflikt zwischen 
Stieber und dem Oberstaatsanwalt Schwark (1860). Es entsprach aber der damaligen Anschauung, 
daß man bei der Schaffung der neuen Strafprozeßordnung, bei der man ohnehin wesentliche Teile 
des französischen »Code de Procedure Criminelle« Napoleons I. kopierte, auch die Bestimmungen 
über die »Police judiciaire« mehr oder weniger abschrieb: Auf dem Gebiet der Verbrechens
aufklärung ist die Polizei »Hilfsorgan der Staatsanwaltschaft« und insoweit an deren Weisungen 
gebunden. 

11. 

Als besonderes Kennzeichen der polizeilichen Arbeit wurde ihre unbedingte Wirklichkeitsnähe 
hervorgehoben. Die Deliktsaufklärung an Ort und Stelle war damals (wie heute) ein ununter
brochener Kampf zwischen Verbrecherlist und Beamtenintelligenz, wobei beide Teile aus jedem 
neuen Fall lernten und beide sich jede Neuerung der Technik zur Erreichung ihrer Ziele zunutze 
machten. 

Mit der Erwähnung der Technik berühren wir nun den Punkt, von dem die wichtigsten 
Impulse für die Entwicklung der kriminalpolizeilichen Verbrechensbekämpfung seit dem Erlaß der 
Reichsjustizgesetze ausgehen. Vergegenwärtigen wir uns an Hand einiger Jahreszahlen, welche 
Entwicklung die Welt in der Zeit von 1800 bis zum Beginn des ersten Weltkrieges durchgemacht 
hat: 1835 fährt die erste Eisenbahn zwischen Nürnberg und Fürth, 1838 begründet Daguerre die 
Fotografie, 1867 erfindet Otto den Gasmotor, 1875 läuft der erste benzingetriebene Kraftwagen, 
1879 erfindet Edison die Glühlampe und 1897 Marconi die drahtlose Telegrafie. 1900 fliegt der 
erste Zeppelin und 1903 das erste Motorflugzeug. 1914 wird der Panamakanal eröffnet. Es bedarf 
keiner besonderen Ausführungen, daß diese Zeit voll neuer Erfindungen und Entdeckungen, voll 
wirtschaftlicher und sozialer Umwälzungen, die Zeit der Sozialistengesetze, des Kulturkampfes und 
der »Gründerjahre« auch auf dem Gebiet der Kriminalität zahllose Neuerungen hervorbringen 
mußte. Und in der Tat finden wir, wenn wir die Entwicklung der polizeilichen Verbrechens
bekämpfung seit dem Jahre 1879 betrachten, einen fortwährenden Wechsel von allgemeinem 
technischen und wissenschaftlichem Fortschritt, von neuen, diesem Fortschritt angepaßten Ver
brechensmethoden und - als Antwort darauf - von neuen Arbeitsmethoden der Polizei, die sich 
bemüht, auch dem fortschrittlichen Verbrecher auf den Fersen zu bleiben. 

Wenn wir versuchen, diese Linien der Entwicklung nachzuzeichnen, so können wir uns auf 
dem zur Verfügung stehenden begrenzten Raum nur auf einige grundsätzliche Gedankengänge 
beschränken. In Wirklichkeit sind die einzelnen Vorgänge in ihrer Wechselwirkung so miteinander 
verknüpft, daß eigentlich nur der umfassende Rahmen eines Buches diesem Stoff einigermaßen 
gerecht werden könnte. 

111. 

Die wichtigsten polizeilichen Probleme dieser Jahre erwuchsen aus der Personen fahndung. 
Die zunehmende Industrialisierung der mitteleuropäischen Länder hatte eine Verdichtung des Eisen
bahnnetzes zur Folge. Das machte den Verbrecher beweglicher und seine Verfolgung schwieriger, 
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doch boten sich gewisse moderne Hilfsmittel geradezu für die polizeiliche Arbeit an. Zunächst die 
Fotografie. Schon 1843 waren in Belgien die ersten Verbrecherlichtbilder auf Steckbriefen erschie
nen. Im Jahre 1876 richtete die Berliner Kriminalpolizei ihr erstes» Verbrecheralbum«, also eine 
Sammlung von Verbrecherlichtbildern, ein und zugleich damit ein Spitznamenverzeichnis und eine 
Handschriftensammlung. 1885 wurde diesen Anfängen eines Erkennungsdienstes eine Kartei von 
»besonderen Merkmalen« bekannter Verbrecher zugesellt und 1899 ein eigenes polizeiliches 
photographisches Atelier eröffnet. 

Neben der Fahndung stellte die Personenidentifizierung, vor allem die Wiedererkennung 
Rückfälliger, eine Frage von erheblicher Bedeutung dar. Was nützten die schönsten staatsanwalt
schaftlichen Vorstrafenregister, wenn der Verdächtige leugnete, mit dem bereits früher Bestraften 
personengleich zu sein und Identitätszeugen fehlten? 

Nun hatte in Frankreich Alphonse Bertillon, der Sohn eines Pariser Arztes, als Büroangestellter 
der Polizeipräfektur in Paris, angeregt durch die anthropologischen Messungen seines Vaters, ein 
System erdacht, nach dem es möglich war, aus 11 Körpermaßen, die beim ausgewachsenen 
Menschen erfahrungsgemäß gleich bleiben, eine Meßkarte aufzustellen und so einzuteilen, daß 
eine Klassifizierung und damit ein Wiedererkennen einer bestimmten Person möglich wurde. 
Diese »Anthropometrie«, welche in der ganzen Welt Aufsehen erregte und mit der man brauchbar 
arbeiten konnte, wurde 1882 in Paris und 1896 in Berlin eingeführt. In der Folgezeit wurden in 
Deutschland insgesamt 60 Meßstationen errichtet, die ihr Material an die Berliner Zentrale ein
sandten. 

Doch alsbald erwuchs dieser neuen Methode ein weit wirkungsvollerer, zuverlässigerer und 
vor allem weit billiger arbeitender Konkurrent: Das Fingerabdruckverfahren. Seit Jahrtausenden 
war im Fernen Osten der Fingerabdruck als Quittungszeichen so anerkannt wie bei uns heute die 
Namensunterschrift. Die Gefängnisse der englischen Kolonialverwaltung in Indien hatten um das 
Jahr 1897 die Daktyloskopie zur Personenidentifizierung in ihren Anstalten verwendet und man 
entdeckte bald, daß darüber hinaus der Verbrecher auch am Tatort latente Fingerabdrücke hinter
ließ, durch deren Sichtbarmachung und Auswertung seine Überführung möglich war. 1901 wurde 
das Fingerabdruckverfahren aufgrund der in Indien gemachten Erfahrungen anstelle der Ber
tillonschen Anthropometrie in London eingeführt und bereits 1903 folgte in Deutschland auf 
Anregung Heindis als erstes das Polizeipräsidium in Dresden diesem Beispiel. Im Laufe der folgen
den Jahre legten dann auch die übrigen Großstadtpolizeien daktyloskopische Sammlungen an. 

Natürlich mußten, falls der Verdächtige bestritt, die anthropometrischen und daktyloskopischen 
Gutachten im Gerichtssaal von den Beamten, welche die Sammlungen verwalteten, vertreten 
werden. Auf diesem Wege kam die Polizei zwangsläufig zu eigenen Sachverständigen für diese 
Fragen, denn freiberufliche Experten existierten natürlich auf diesem Gebiet nicht. 

IV. 

Damit berühren wir bereits ein anderes Problem, das der Tatortspuren überhaupt. 
Von jeher wußte man, daß man am Tatort eines Verbrechens Spuren finden könne, welche 

auf den Täter hinweisen und seine Überführung ermöglichen. Die Fußeindrücke des Mörders im 
weichen Erdboden, das bei der Leiche zurückgelassene Messer, die auf der Flucht verloren
gegangene Mütze oder der vom dornigen Gebüsch aus der Kleidung herausgerissene Stoffetzen 
konnten dem aufmerksamen Auge des Kriminalisten nicht entgehen. Da der richterliche» Inquirent« 
manche der Fragen über das Spurenalter, über die Beschaffenheit des zur Tötung verwendeten 
Werkzeugs u. a. m. nicht selbst beantworten konnte, lag es nahe, Sachverständige - den Jäger, 
den Arzt usw. - heranzuziehen. Schon frühzeitig hatte sich demgemäß eine Art Sachverständigen
wesen im Rahmen der Justiz herausgebildet, und das erste in Deutschland gedruckte Buch über 
gerichtliche Medizin ist bezeichnenderweise bereits im Jahre 1715 in Leipzig erschienen - der Sitte 
der Zeit entsprechend allerdings noch in lateinischer Sprache. ' 

Die neue Reichsstrafprozeßordnung sah in ihren §§ 72 ff ausdrücklich die Zuziehung von 
Sachverständigen im Strafprozeß vor, und selbstverständlich benötigte die Polizei ihrerseits nicht 
selten eine solche Hilfe bereits im vorbereitenden Verfahren. So wurden denn vor allem Gerichts
ärzte, daneben aber auch andere Experten wie Handschriftensachverständige, Kunstwissenschaftler, 
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Techniker, Handwerker usw. herangezogen. Eine besondere Rolle begann um diese Zeit der 
Chemiker zu spielen, was verständlich wird, wenn wir die ungeheure Entwicklung berücksichtigen, 
welche die wissenschaftliche Chemie etwa seit dem Jahre 1860 genommen hatte. Als Hans Groß 
im Jahre 1893 sein unvergängliches »Handbuch für Untersuchungsrichter« schrieb, schuf er also 
hinsichtlich der naturwissenschaftlichen Kriminalistik nichts grundlegend Neues. Er brachte vielrilehr 
nur das, was man nach dem damaligen Stande der Wissenschaften auf diesem Gebiete bereits 
leisten konnte (und wovon die meisten Juristen und Polizeibeamten bis dahin nur eine höchst 
lückenhafte Vorstellung hatten), zu Papier und er baute sie in das von ihm geformte System der 
modernen Kriminalistik ein. 

Diese Vorgänge hatten in ihrer Gesamtheit für die Entwicklung der polizeilichen Verbrechens
bekämpfung in zwei Richtungen weittragende Folgen: 

Auf der einen Seite lockten die vielen ungelösten Probleme der naturwissenschaftlichen 
Kriminalistik bedeutende Wissenschaftler zur Mitarbeit. Eine Reihe von freiberuflichen »Gerichts
chemikern« ließ sich nieder und gründete private Untersuchungsinstitute. Sie leisteten eine 
Pionierarbeit von unschätzbarem Wert, und Namen wie Dennstedt, Loock, jeserich und Popp haben 
auch heute noch einen Ehrenplatz in der Geschichte der Kriminalistik. 

Daneben aber zeigte es sich, daß man auf manchen Gebieten, vor allem auf dem der Hand
schriftenuntersuchung, recht gute Erfahrungen mit Polizeibeamten als Sachverständigen machte. 
Da man ohnehin bei der Polizei Verbrecherhandschriftensammlungen eingerichtet hatte, lag es 
nahe, daß die Beamten, welche diese Sammlungen betreuten, in Konkurrenz traten mit den frei
beruflichen Schriftexperten, und es ist kein Zufall, daß in der Geschichte der gerichtlichen Schrift
vergieichung in Deutschland unmittelbar neben den Namen Busse, Klages und Mayer die Namen 
bekannter Kriminalisten wie Schneickert (»Leitfaden der gerichtlichen Schriftvergleichung«, 1918), 
Ruml und Görtheim stehen. Hier und - wie wir oben bereits sahen - auf dem Gebiet der Daktylo
skopie bahnte sich im Sachverständigenwesen eine Entwicklung an, die in ihren weiteren Aus
wirkungen damals noch nicht überschaubar war. 

V. 

Noch ein weiterer, oben bereits in anderem Zusammenhang erwähnter Umstand machte der 
Kriminalpolizei aller europäischer Länder etwa seit dem Jahre 1870 viel zu schaffen: Die Ver
besserung der Verkehrs- und Nachrichtenmittel. Früher war der Verbrecher, von geringfügigen 
Ausnahmen abgesehen, vorwiegend orts- oder landschaftsgebunden. Die schnelle Überwindung 
größerer Strecken setzte die Benutzung von Privatfuhrwerken, Postkutschen oder Extraposten 
voraus, von Hilfsmitteln also, die kostspielig waren und deren Inanspruchnahme von der Polizei 
verhältnismäßig leicht überwacht werden konnte. Durch den Ausbau des mitteleuropäischen Eisen
bahnnetzes tritt aber immer mehr der reisende und der internationale Verbrecher in Erscheinung. 
Zum Tatort fährt er im Schnellzug und auf dem gleichen Wege verschwindet er nach Begehung des 
Delikts über die Grenze. Mit seinen Komplizen verständigt er sich durch das von der Deutschen 
Reichspost freundlicherweise eingerichtete Telefon. Der Täter stiehlt in London, verkauft seine 
Beute in Paris, verjubelt das Geld in Wien und kehrt dann in seine Berliner Privatwohnung zurück, 
um dort neue Pläne zu schmieden. 

Dieses Problem war, wie wir ausdrücklich betonen müssen, nicht nur ein innerdeutsches, 
sondern ein internationales. Mit den umständlichen Methoden des diplomatischen Verkehrs war 
ihm ebensowenig beizukommen wie mit den unbeholfenen Auslieferungsverfahren der Justiz. 
Man war sich also sehr schnell darüber klar, daß man diese Spezialfragen aus dem sonstigen 
diplomatischen Verkehr der Länder untereinander ausklammern und dem unmittelbaren Verkehr 
der Polizeibehörden überlassen müsse. 

So fand denn bereits im Jahre 1897 zum Zwecke der Vereinheitlichung der Fahndungs~ 
methoden die »Erste Anthropometrische Polizeikonferenz« in Berlin statt, an welcher 38 Vertreter 
von 11 deutschen Bundesstaaten und aus Österreich-Ungarn, Holland und Rumänien teilnahmen. 
Diese Konferenz erkannte das Bertillonsche Verfahren als brauchbar an. Für Deutschland wurde 
die Errichtung einer Meßzentrale beim Polizeipräsidium Berlin und die Errichtung einer großen Zahl 
von Meßstationen bei den größeren Polizeidienststellen und den Strafanstalten beschlossen. 
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Im April 1914 folgte ein Internationaler Polizeikongreß in Monaco. Hier wurde das 
Bertillonsche Meßverfahren als überholt aufgegeben und an seiner Stelle die Daktyloskopie als 
Haupt-Erkennungsmittel für die Verbrecheridentifizierung allgemein anerkannt. 

Diese internationalen Konferenzen waren ein vielversprechender Anfang für die überstaatliche 
Zusammenarbeit der Kriminalpolizei. Zwar wurden diese neu angebahnten Wege durch den Aus
bruch des ersten Weltkrieges alsbald wieder verschüttet, doch war diese Arbeit nicht vergebens 
gewesen. Als nach dem Kriege die Diplomaten aller Länder noch erbittert und haßerfüllt am 
Verhandlungstisch miteinander rangen, fanden die Kriminalisten sehr schnell wieder den Weg für 
eine verständnisvolle Zusammenarbeit über die Ländergrenzen hinweg. 

Schon im Herbst 1923 wurde auf Vorschlag des Wiener Polizeipräsidenten Schober ein 
Internationaler Polizeikongreß nach Wien einberufen. Dort gründeten die anwesenden Fach
vertreter fast aller Kulturnationen als bleibende Einrichtung die »Internationale Kriminalpolizei
liehe Kommission« (lKPK) zur gemeinsamen Bekämpfung des internationalen Verbrecherturns. 
In den einzelnen Ländern wurden Büros für den Verkehr mit der IKPK gebildet und für besonders 
wichtige, international interessierende Delikte, vor allem für Falschgeld, Paßfälschungen und 
Rauschgift, Zentralstelien errichtet. Zugleich wurde auch die Grundlage für den Austausch von 
kriminalpolizeilich wichtigen Nachrichten, insbesondere auch für den internationalen Polizeifunk, 
geschaffen. Die IKPK ist nach dem letzten Krieg als »Organisation Internationale de Police 
Criminelle« (Interpol) mit dem Sitz in Paris wieder neu entstanden. 

VI. 

Man hat den Krieg den »Vater aller Dinge« genannt. Auch auf kriminalpolizeilichem Gebiet 
brachte der erste Weltkrieg neue Impulse für die Verbrechensbekämpfung. 

Wir wollen an dieser Stelle nicht von Sondergebieten wie z. B. von der Spionageabwehr 
sprechen. Allein die Entwicklung der technischen Einrichtung des Kriminalpolizeilichen MeIde
dienstes zeigt schon, in welchem Maße sich in den zwei Jahrzehnten zwischen den beiden Welt
kriegen die Organisation der Polizei vervollkommnet hat. Das Gesetz von der» Perseveranz des 
Verbrechers« war den Kriminalisten schon lange bekannt: Die meisten Kriminellen bewegen sich 
bei ihren Taten in einem engen Rahmen und wiederholen bei ihren späteren Delikten gewisse 
typische Einzelheiten der Ausführung. Wertet man den »modus operandi«, das heißt die Besonder
heiten der Tatausführung, karteimäßig aus und vergleicht man die Arbeitsweise des unbekannten 
Täters mit der typischen Arbeitsweise bekannter Verbrecher, so ergeben sich daraus erfahrungs
gemäß Hinweise auf die Person des Täters. Aufbauend auf diesem Grundgedanken hatte sich im 
Laufe der Zeit die Zahl der Karteien, in denen das gesammelte Material aufbewahrt und aus
gewertet wurde, erheblich vergrößert. Zu den regelmäßig geführten Karteien gehörten schon 
damals die Straftaten kartei, die Verbrecherkartei, die Verbrecherlichtbildkartei, die Merkmalskartei, 
die Spitznamenkartei, die Steckbriefkartei, die Kartei für verlorengegangene und gestohlene Gegen
stände, die Falschnamenkartei, die Handschriftensammlung, dazu die besonderen Kartotheken in 
Zigeunerstellen, in den Nachrichtensammelstellen für Vermißte und unbekannte Tote, in den 
ZentralstelIen für die Bearbeitung von Geldfälschungen. Dazu kamen der Polizeifunk, das Polizei
fernsprechnetz, Fahndungsblätter, Steuerungsmöglichkeiten für Presse und Rundfunk usw. 

Eine weitere fundamentale Neuerung jener Zeitspanne war die Schaffung polizeieigener 
Laboratorien zur Untersuchung von Tatortspuren. Wir haben bereits gezeigt, daß sich diese 
Entwicklung langsam anbahnte, insbesondere durch die Heranziehung von Polizeibeamten als 
daktyloskopische Experten und als Handschriftengutachter. Inzwischen war, angeregt u. a. durch 
Hans Groß, die Spurensicherung am Tatort für die Polizeibeamten eine Selbstverständlichkeit 
geworden. Und wenn sich diese Spurensicherung - von den Fingerabdruckspuren abgesehen -
zunächst auch vorwiegend noch auf die Herstellung von Gipsabgüssen von Fuß- und Fahrzeug
spuren und auf die Sicherung der Schartenspuren von Werkzeugen beschränkte, so mußte der 
Spurensicherung schließlich eine Spurenauswertung folgen und es lag für die Polizei nahe, diese 
tunliehst im eigenen Hause auszuführen. 
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Bei aller Hochachtung vor der Leistung der ersten großen Pioniere auf dem Gebiete der natur
wissenschaftlichen Kriminalistik zeigte ihre Arbeit auf die Dauer doch eine Reihe von empfind
lichen Schwächen. 

Zunächst fehlte eine klare Abgrenzung der Zuständigkeiten. Der Gerichtsarzt verfertigte nicht 
nur medizinische, sondern häufig auch schriftvergleichende oder sonstige Gutachten, der Gerichts
chemiker untersuchte auch Maschinenschriften usw. Das mußte auf die Dauer zu Fehlgutachten 
führen, so bequem auch für den Richter der» Universalgutachter« sein mochte. Vor allem hatte 
die turbulente Entwicklung der Naturwissenschaften zu einer solchen Ausdehnung der Fachgebiete 
und damit zu einer so weitgehenden Spezialisierung geführt, daß selbst der tüchtigste Chemiker 
oder Physiker nicht mehr alle Teilgebiete seines Faches bis in ihre letzten Verästelungen hinein 
beherrschen konnte. Man benötigte also im Gerichtssaal für die verschiedenen Spezialgebiete 
besondere Sachverständige, wollte man sich nicht dem Vorwurf einer mangelhaften Spuren
begutachtung aussetzen. Hinzu kam, daß viele der zu untersuchenden Objekte von ganz ver
schiedenen Experten unter verschiedenen Gesichtspunkten zu untersuchen waren. An der am Tatort 
gefundenen Pistole konnten sich Fingerabdrücke befinden, welche nur der Daktyloskop zu sichern 
und auszuwerten hatte. Sache des Mediziners war es, die an der Waffe haftenden Blutspritzer, 
Haare und Gewebsteilchen zu untersuchen, während der schußwaffentechnische Teil der Unter
suchung in die Hand des Physikers gehörte. 

Nun mußte aber irgend jemand bestimmen, welche Untersuchung als erste und welche als 
letzte durchzuführen war. Es wäre auch sehr zeitraubend gewesen, diese einzelnen Untersuchungen 
nacheinander von verschiedenen Spezialinstituten ausführen zu lassen - zumal die Arbeit der 
Verbrechensaufklärung meist sehr eilig ist. Die Entwicklung drängte also zur Schaffung von polizei
eigenen Laboratorien für die Untersuchung von Beweisstücken, in denen Sachverständige aller Fach
richtungen unter einer einheitlichen wissenschaftlichen Leitung unter einem Dach arbeiteten. 

Zu berücksichtigen war auch noch, daß ein erheblicher Teil der Sachverständigenarbeit in 
Strafsachen Arbeit am Tatort ist, und daß diese erfahrungsgemäß in ihrer zeitlichen Ausdehnung 
vorher nicht zu berechnen ist. Sie kann in wenigen Stunden erledigt sein. Manchmal sind aber bei 
großen Explosionen, Eisenbahnunglücken, Bränden u. dgl. tagelange Untersuchungen an Ort und 
Stelle nötig, bei denen die Experten ohne Rücksicht auf sonstige Verpflichtungen zeitlich 
unbegrenzt zur Verfügung stehen müssen. Diese Aufgaben sind daher nicht von Sachverständigen 
zu erfüllen, die noch anderweitige Berufsaufgaben haben und die alle halbe Stunde auf die Uhr 
sehen, weil sie pünktlich zu einer Besprechung oder einem Vortrag erscheinen müssen. 

Zu der Einrichtung der polizeieigenen Sachverständigen, die sich auf dem Gebiet der Daktylo
skopie, des Handschriftenvergleichs und der kleineren kriminaltechnischen Untersuchungen, vor 
allem der Begutachtung von Werkzeugspuren, bereits bewährt hatte, kamen daher die ersten 
Chemiker und Physiker hinzu. 

Leider blieb in der Zeit zwischen den beiden Weltkriegen zur Verwirklichung dieser im Grunde 
selbstverständlichen Konzeption keine hinreichende Zeit mehr. Zwar wurde in Berlin noch ein 
großes zentrales Laboratorium geschaffen und bei den Polizeipräsidien und Kriminalpolizei
leitsteilen mit dem Ausbau von Kriminaltechnischen Untersuchungsstellen (KTU-Stellen) begonnen, 
doch blieb diese Entwicklung dann im Durcheinander der Kriegsnotwendigkeiten stecken. 

VII. 

Nach dem zweiten Weltkrieg war die Polizei in ihrer Organisation zunächst völlig zer
schlagen, doch bestand bei ihrem Wiederaufbau unter den Fachleuten kein Zweifel, wo man 
wieder anzuknüpfen hatte. Natürlich brauchte die Reorganisation des Beamtenapparates längere 
Zeit. Die übrigen Einrichtungen, Karteien und Sammlungen wurden aber so bald wie möglich 
weitergeführt oder, wo sie zerstört waren, neu errichtet. Besondere Mühe machte der Ausbau 
der erforderlichen kriminaltechnischen Laboratorien, weil die hierzu notwendigen Geräte in den 
Jahren nach Kriegsende nicht zu kaufen waren. Immerhin gelang es, mit den geretteten Apparaten 
des Berliner Laboratoriums den Grundstock für die Kriminaltechnik des Kriminalamts für die 
Britische Zone in Hamburg zu legen. In München übernahm es Geheimrat Dr. Heindl, das neu 
errichtete »Zentralamt für Kriminalidentifizierung, Polizeistatistik und Kriminalnachrichtenwe~en« 
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des Landes Bayern auszubauen, und auch hier glückte es, die wichtigsten Einrichtungsstücke zu 
beschaffen. In ähnlicher Weise suchten die übrigen Länder die vordringlichsten Aufgaben der 
polizeilichen Verbrechensbekämpfung zu lösen. Das Gesetz über die Schaffung eines Bundes
kriminalamts vom 7. März 1951 und die in diesem Gesetz vorgesehene Errichtung von Landes
kriminalämtern in den einzelnen Ländern lieferte dann die Grundlage für eine lebensfähige 
Gesamtorganisation und eine reibungslose Zusammenarbeit aller Teile der deutschen Polizei. 

Diese kurzen Andeutungen über den organisatorischen Wiederaufbau der Polizei nach dem 
zweiten Weltkriege mögen genügen, denn nicht sie charakterisieren die Entwicklung der polizei
lichen Verbrechensbekämpfung in dieser Zeit, sondern eine überraschende Fülle von Fortschritten 
auf dem Gebiet der naturwissenschaftlichen Kriminalistik. 

Schon in der Zeit zwischen den bei den letzten Kriegen hatten die Untersuchungsverfahren 
der Kriminaltechnik erhebliche Erweiterungen erfahren durch die zunehmende Verwendung 
physikalischer Untersuchungsmethoden, vor allem durch die Ausnutzung der Röntgen-, Ultraviolett
(UV)- und Infrarotstrahlen. Nach dem zweiten Weltkrieg haben sich diese physikalischen Methoden 
durch die neuen Erkenntnisse der Atomforschung noch wesentlich erweitert, und von der Röntgen
feinstrukturuntersuchung und der Elektronenmikroskopie bis hin zur Neutronenaktivierungsanalyse 
gibt es wohl kaum ein neues Verfahren, das sich nicht in der einen oder anderen Richtung auch in 
der modernen Kriminaltechnik bewährt. 

Das bedeutet praktisch, daß die moderne Untersuchungstechnik ihr Gesicht völlig verändert 
hat, daß an die Stelle des »Gerichtschemikers« von ehemals in zahllosen Fällen heute der Physiker 
oder Chemophysiker tritt und daß das, was der Richter und der Staatsanwalt heute von der Schule 
her an Vorstellungen über die Technik solcher Spurenuntersuchungen mitbringen, hoffnungslos 
überholt ist. Es bedeutet weiter, daß nur Institute, welche über recht erhebliche Geldmittel ver
fügen, sich die kostbaren und kostspieligen Geräte leisten können, welche heute in der modernen 
naturwissenschaftlichen Kriminalistik Voraussetzung für eine wirklich erschöpfende Spurenbegut
achtung sind. Der private Gerichtschemiker dürfte nur selten noch in der Lage sein, alle die Apparate 
zu bezahlen, deren Besitz heute unerläßlich für den Betrieb eines solchen Laboratoriums ist. Für 
die Beherrschung aller dieser Zusammenhänge fehlt in der Regel dem Außenstehenden schon jetzt 
die Möglichkeit, denn wenn auch der größte Teil der modernen Untersuchungsmethoden publiziert 
werden darf, so gibt es doch immer wieder Verfahren, deren Geheimhaltung im Interesse der 
Staatssicherheit geboten erscheint. Die Entwicklung gerade auf diesem Gebiet läuft mit solch 
großen Schritten davon, daß der Kriminalist nur bei gründlicher, ständiger Beschäftigung mit allen 
Neuerungen in der Lage ist, auf dem laufenden zu bleiben. 

Wir sind mit unserer Betrachtung in der Gegenwart angekommen. Wenn wir zurückschauen 
auf die Entwicklung, welche die polizeiliche Verbrechensbekämpfung seit dem Erlaß der Reichs
justizgesetze genommen hat und die wir hier nur in wenigen grundsätzlichen Linien aufzeigen 
konnten, so erkennen wir ganz klar den Weg: Aus einer ursprünglich im Schatten der Justiz 
stehenden Polizei, die zunächst nur zaghaft begann, ihr im Kampf gegen das Verbrechertum 
erworbenes Erfahrungswissen in einzelnen Lehrbüchern zusammenzufassen, ist im Laufe dieser 
acht Jahrzehnte ein wissenschaftlich fundierter, mit allen Mitteln der modernen Technik arbeitender 
Apparat geworden. Gewiß ist nach außen hin der einzelne Exekutivbeamte oder eine Gruppe von 
Spezialbeamten - etwa »die Mordkommission« - das, was der Staatsbürger von seiner Kriminal
polizei zu sehen bekommt. Aber sie sind nicht - wie der berühmte »Detektiv« im Kriminalroman -
Einzelgänger, die lediglich durch scharfsinnige Kombinationen auf eigene Faust den Tatbestand 
von Verbrechen zu klären suchen. Hinter ihnen steht vielmehr heute eine Organisation, welche 
ihre Aufklärungsarbeit, ihre Tätigkeit am Tatort, ihre Vernehmungen und Nachforschungen stützt: 
Wie die Zahnräder eines Uhrwerks greifen die zahlreichen Karteien und sonstigen Hilfsmittel des 
kriminalpolizeilichen Meldedienstes ineinander und liefern Hinweise für die Aufklärung, die Finger
abdrucksammlungen ermöglichen die Personenidentifizierung und werten die Tatortabdrücke aus, 
umfassende Laboratorien befassen sich mit der Untersuchung aller erdenklichen Verbrechensspuren, 
Fahndungsb-ücher, Poliz-einachrichtenblätter, Rundfunk- und Fernsehfahndung unterstützen die 
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Verbrecherverfolgung und ein geschlossenes Fernsprech- und Fernschreibnetz mit besonderen, 
nur der Polizei vorbehaltenen Leitungen sowie Polizeifunkstationen dienen der beschleunigten 
Nachrichtenübermittlung. Auf dem Wege über Interpol, bei den angrenzenden Ländern auch im 
unmittelbaren Verkehr, ist eine Verbrecherfahndung und Tataufklärung über die Grenzen Deutsch
lands hinaus möglich. 

Neben die Strafrechtswissenschaft, welche die Anwendung der geltenden Rechtsnormen auf einen 
strafrechtlichen Tatbestand und einen bestimmten Täter zum Gegenstand hat, ist, im wesentlichen 
durch die Polizei gesteuert, die moderne Kriminalistik getreten, deren Aufgabe die Entwicklung 
und praktische Anwendung der Mittel zur Aufklärung des Sachverhalts strafbarer Handlungen und 
zur Überführung und Ergreifung des Täters ist. Damit ist das, was noch beim Erlaß der Reichs
justizgesetze dem tatsächlichen Stande der Dinge entsprach, die Stellung der Polizei als »Hilfs
organ der Staatsanwaltschaft«, durch die Entwicklung überholt und es ist zu hoffen, daß diese 
Änderung der Verhältnisse bei einer Neufassung des Strafprozeßrechts demnächst eine der wirk
lichen Verteilung der Kräfte entsprechende gesetzliche Regelung finden wird 1). 

1) Vgl. hierzu auch das Referat des Verfassers über das Thema »Polizei und Justiz«, gehalten anläßlich der »Wissenschaftlichen 
Wochen« während der Internationalen Polizeiausstellung 1956 in Essen (abgedruckt in dem Sammelband Kalicinski-Knoche: 
»Die Polizei und ihre Aufgaben«, Ruhrländische Verlagsgesellschaft Essen 1957, Seite 39) sowie die Vorträge von Böhme, 
Brey und Gay in dem Heft »Polizei und Justiz«, hrsg. vom Polizei-Institut Hiltrup, 1950. 
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Die Stellung der Kriminalpolizei im Strafprozeß 

(im Hinblick auf die beabsichtigte Reform) 

Dr. Georg Schulz, Direktor des Landeskriminalpolizeiamtes Niedersachsen, Hannover 

I. 

Die heutige Kriminalpolizei, deren besondere Aufgabe die Bekämpfung der Verbrechen, der 
Kriminalität ist, wird an sich in der Strafprozeßordnung überhaupt nicht erwähnt. Die wesentlichen 
Bestimmungen der §§ 158, 161, 163 StPO sprechen nur von den »Behörden und Beamten des 
Polizeidienstes«. Wir wissen aber, daß wir darunter mindestens bei der Bekämpfung der mittleren 
und schweren Kriminalität die Kriminalpolizei zu verstehen haben. 

Es ist bei der Behandlung des heutigen Themas weder auf die Entwicklung dieses Zweiges der 
Polizei einzugehen, noch auf die verschiedenartigen Vorschläge und Wünsche, die sowohl von 
der Kriminalpolizei als auch von anderen Stellen und Autoren über eine von der Regelung der 
Strafprozeßordnung abweichende Stellung der Kriminalpolizei gemacht worden sind und die auf 
der einen Seite bis zur völligen Unterstellung der Kriminalpolizei unter die Staatsanwaltschaft und 
ihre Eingliederung in die Justiz gehen und andererseits eine völlig selbständige Kriminalpolizei 
als Ermittlungsbehörde fordern. Die heutige Betrachtung hat vielmehr nur die Stellung zugrunde 
zu legen, die die geltende Strafprozeßordnung der Polizei und damit der Kriminalpolizei einräumt. 
Sie geht dabei allerdings von der Annahme aus, daß eine Änderung des Grundsatzes, nach dem 
der Staatsanwaltschaft als Anklagebehörde auch die Herrschaft über das gesamte Ermittlungs
verfahren zusteht, nicht zu erwarten ist. 

Aufgabe dieses Vortrages ist es danach, die Stellung der Kriminalpolizei zu betrachten, wie sie 
sich aus dem geltenden Recht, aber auch aus der bevorstehenden Reform des Strafprozeßrechts 
- dem Strafprozeßänderungsgesetz (StPÄG) - ergeben wird. Diese Änderungen werden nach den 
amtlichen Ankündigungen, insbesondere aber nach den Äußerungen derjenigen Kreise, die die 
Reform am dringendsten betreiben, nicht die letzten sein. Auch der Bundesjustizminister hat bei 
der ersten Beratung des StPÄG im Bundestag am 21. Oktober 1960 ausgeführt 1), die Reform des 
Strafverfahrensrechts werde weiter gefördert werden und noch vor der großen Strafrechtsreform 
würden weitere bedeutsame Änderungen des Verfahrensrechts vorgeschlagen werden. 

Genau kennen wir aber nur den Entwurf des StPÄG und seine Begründung 2), wobei jedoch 
zu berücksichtigen ist, daß die endgültige Fassung des StPÄG noch manche Änderungen gegenüber 
dem vorliegenden Entwurf erhalten kann 3). 

Um so mehr erscheint es angebracht, bei der Betrachtung der Stellung der Kriminalpolizei im 
Strafprozeß den Blick zunächst auf das zu richten, was wir in nächster Zukunft an Änderungen 
erwarten dürfen; nur mitunter wird es angezeigt sein, gewisse weitere Reformabsichten kurz mit 
einzubeziehen. 

Bevor wir mit dieser Betrachtung im einzelnen beginnen, ist es erforderlich, kurz auf die 
Beurteilung einzugehen, die der Entwurf des StPÄG in der Öffentlichkeit, und zwar vor allem in 
der Presse, gefunden hat. 

1) Deutscher Bundestag, 3. Wahlperiode, 128. Sitzung, Sitzungsberichte, Seite 7405. 
2) Drucksache des Deutschen Bundestages, 3. Wahlperiode, Nr. 2037. 
3) Vgl. auch die Kritik, die der Entwurf auf einem Teilgebiet erfahren hat: Schmidt-leichner, Untersuchungshaft und kleine 

Strafprozeßreform, NjW. 1961 S. 337. 
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Soweit sich die Presse im letzten Jahr mit der Reform des Strafprozesses befaßt hat, gibt es 
fast nur eine einhellige Meinung: Verdammung der geltenden »uralten« Strafprozeßordnung und 
hohes Lob für die jetzige und die noch als unbedingt notwendig angesehenen kommenden 
Reformen. 

Besonders wird der Strafprozeßordnung (StPO) von 1877 immer wieder ihr Alter vorgeworfen. 
Sie sei nicht mehr auf der Höhe der Jahre, mit der Novelle passe sich wenigstens das strafrechtliche 
Ermittlungsverfahren endlich dem Grundgesetz an 4). 

Dem verhängnisvollen Übereifer mancher Staatsanwälte oder Polizeibeamten würden Bremsen 
angelegt. An anderer Stelle wird die Novelle nur als kleine Reparatur an dem längst überholungs
bedürftigen Strafwesen bezeichnet 5), das fast 100 Jahre alt sei. Der Norddeutsche Rundfunk hat 
die Strafprozeßordnung in einer Sendung im Januar 1961 »auf die Anklagebank« verwiesen 6). 

Wenn man diese Sendung gehört hat, muß man allerdings sagen, daß nicht alle Rechte der 
Beschuldigten - nämlich der Strafprozeßordnung - gewahrt waren. 

Hier wie an anderen Stellen wird aber verschwiegen, daß die StPO von 1877 seitdem vielfach 
geändert worden ist, insbesondere durch die sogenannte Emminger-Reform von 1924, aber auch 
seit Gründung der Bundesrepublik durch sechs Gesetze. Die StPO stammt im übrigen auch nicht 
aus der Zeit des Polizeistaates, sondern ist in der Zeit des freiheitlichen Liberalismus entstanden. 
Trotzdem wird sie an anderer Stelle auch als die »unglaublich inhumane Strafprozeßordnung« 
bezeichnet 7). 

Wenn man diese und andere Äußerungen betrachtet, kann man sich nur wundern, mit welcher 
- gelinde gesagt - Oberflächlichkeit und Einseitigkeit Fragen behandelt werden, die an sich gar nicht 
erst durch die Novelle aufgeworfen worden sind. Es ist bei dieser Kritik nur von den Rechten des 
Beschuldigten die Rede, von Menschenrechten und von ungerechtfertigten Verhaftungen. 

Der Polizei wird, wohl ziemlich übereinstimmend, völlige Einseitigkeit unterstellt. Sie bestimmt 
irgend jemanden, in der Regel einen Unschuldigen, zum Beschuldigten und ist nun nur noch 
bemüht, diesem Menschen die Schuld nachzuweisen. 

Man kann über alle diese Äußerungen nur deshalb mit einiger Ruhe hinweggehen, weil sie 
in Wirklichkeit gar nicht das darstellen, was die allgemeine Meinung tatsächlich empfindet. Die 
Verfasser der angeführten Äußerungen sind im Grunde dieselben, die sich nicht genug entrüsten 
können, wenn etwa bei einer plötzlichen Häufung von bestimmten Sittlichkeitsdelikten in einer 
Großstadt der Täter von der Polizei nicht in wenigen Tagen oder gar Stunden herbeigeschafft wird. 
Der Mann auf der Straße hat, wenn er die Polizei auch nicht gerade liebt, doch eher Verständnis 
für ihre Arbeit und für ein gewisses Maß von gesetzlichen Beschränkungen, die im Interesse der 
öffentlichen Sicherheit erforderlich sind. 

Wenn in einem Kommissionsbericht des Deutschen Richterbundes, der übrigens in ausgezeich
neter Weise auch kriminalpolizeiliehe Anliegen vertritt, mitgeteilt wird, daß im Jahre 1959 in einer 
Großstadt von rund 2500 Fällen, in denen ein Haftbefehl ergangen war, nur 43 mit einem Frei
spruch, alle anderen aber mit einer Verurteilung endeten 8), dann sagen solche Zahlen eigentlich 
mehr als allgemeine Reden, es werde zu viel verhaftet; es sei denn, man sei der Meinung, wegen 
dieser 43 Fälle hätten auch die rund 2450 anderen unaufgeklärt bleiben sollen. 

Wir hören in öffentlichen Äußerungen immer nur von den Rechten des Beschuldigten. Ein 
wenig sollte man auch an all die Opfer von Straftaten denken, an die Beraubten und Bestohlenen, 
an die Erpreßten; an die geschändeten Frauen, Mädchen und Kinder und an die Ermordeten und 
ihre Angehörigen, die für den Schaden, den sie erlitten haben, niemals eine Entschädigung erhalten 
können. Von diesen sprechen aber leider auch die Herren Verteidiger nicht, obwohl sie doch auch 
von dieser Seite Aufträge erhalten dürften. 

Wenn die erwähnte Art der Kritik hier angeführt wird, dann geschieht das nur zu dem Zweck, 
solche einseitigen Stellungnahmen bei der weiteren Betrachtung auszuschließen und um ausdrück
lich zu betonen, daß sich die Polizei dadurch nicht von einer objektiven Betrachtung der neuen 

4) Gündler, Bremsen für den Staatsanwalt, Die Welt 1960, Nr. 137. 
5) A. Mielke, Strafverfolgung mit Maß und Würde, Die Zeit 1960, Nr. 28 (8. 7. 1960). 
6) »Auf der Anklagebank«. »Die Strafprozeßordnung«. Eine Hörfolge von Charlotte Rothweiler. 
7) Wenger, Verfassung und Strafprozeß, Rhein. Merkur vom 10. Juni 1960. 
~) DRiZ 1960 S." 370. 
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Bestimmungen abbringen lassen kann und darf. Wenn Polizei oder Staatsanwaltschaft auf der einen 
Seite, der Entwurf des StPÄG auf der anderen Seite vielfach zu einseitig betrachtet werden, so 
darf das nicht dazu führen, nunmehr alle Reformbestrebungen ohne weiteres abzulehnen. Auch 
die Kriminalpolizei muß sich mit den Änderungen und den Forderungen auf weitere Reformen 
ernsthaft auseinandersetzen. 

11. 

Die Mitwirkung der (Kriminal-)Polizei im Strafprozeß ist im geltenden Recht im wesentlichen 
durch die Vorschriften der §§ 158,159,161,163 StPO und § 152 GVG festgelegt. Darüber hinaus 
sind der (Kriminal-)Polizei noch einzelne Befugnisse in §§ 81 a Abs. 2, 81 b, 81 c Abs. 3, 98 Abs. 1, 
105 Abs. 1, 127 Abs. 2 StPO eingeräumt. 

1. Die Polizei ist durch § 158 StPO ermächtigt, Anzeigen strafbarer Handlungen oder Anträge 
auf Strafverfolgung entgegenzunehmen. Tatsächlich wird die überwiegende Zahl der Straf
anzeigen bei der Polizei und nicht bei der Staatsanwaltschaft angebracht, weil die Allgemeinheit 
offenbar in der Polizei die Stelle sieht, die sich - mindestens zunächst - mit dieser Anzeige 
zu befassen hat. Die Reform ändert an § 158 StPO nichts. Es bleibt dabei, daß auch die Polizei 
schriftliche oder mündliche Anzeigen entgegennimmt. Soweit ist das Mißtrauen gegenüber der 
Polizei nicht gegangen, daß man ihr nicht einmal die objektiv richtige Entgegennahme einer 
Anzeige zutraut. Die Polizei ist zur Entgegennahme verpflichtet und darf einen Anzeigeerstatter 
nicht abweisen. Über mündliche Anzeigen, mögen diese auch nur telefonisch oder anonym 
erfolgt sein, muß sie einen schriftlichen Vermerk aufnehmen. Die schriftliche Anzeige oder 
der Vermerk leitet die Akten über das Ermittlungsverfahren ein. Jedoch hat die Polizei nicht 
nur auf eine Anzeige hin tätig zu werden. In § 160 StPO ist zwar ausdrücklich nur für die 
Staatsanwaltschaft bestimmt, daß sie den Sachverhalt zu erforschen hat, wenn sie außer durch 
eine Anzeige »auf anderem Wege von dem Verdacht einer strafbaren Handlung Kenntnis 
erhält«. Für die Polizei ergibt sich aber die gleiche Verpflichtung aus § 163 Abs. 1, wonach die 
Behörden und Beamten des Polizeidienstes strafbare Handlungen zu erforschen haben. Sie 
unterliegen, ebenso wie die Staatsanwaltschaft, dem Legalitätsprinzip. Die Pflicht zum Eingreifen 
ergibt sich stets bei dienstlicher Kenntniserlangung; die Pflicht zur Verfolgung besteht aber 
grundsätzlich auch dann, wenn Polizeibeamte außerdienstliche Kenntnis von strafbaren Hand
lungen erhalten. 

2. Aus der Bestimmung des § 163 StPO entsteht für die Polizei das Recht, »selbständig strafbare 
Handlungen zu erforschen« und »alle keinen Aufschub gestattenden Anordungen zu treffen, 
um die Verdunklung der Sache zu verhüten«. Wenn auch § 163 Abs. 3 StPO bestimmt, daß die 
Polizei ihre Verhandlungen ohne Verzug der Staatsanwaltschaft zu übersenden hat, so besteht 
doch kein Zweifel daran, daß § 163 StPO der Polizei das Recht zu eigenen Ermittlungen ein
räumt; denn schon das Wort »Verhandlungen« läßt erkennen, daß es sich hier nicht nur um die 
Aufnahme der Anzeige und deren unmittelbare Weitergabe handelt. Jedoch ergeben sich die 
Grenzen dieser selbständigen Ermittlungen daraus, daß der Staatsanwaltschaft die Bestimmung 
über das gesamte Ermittlungsverfahren - und nicht nur über die Frage der Anklageerhebung -
zusteht und weiter daraus, daß § 163 Abs. 3 StPO die Übersendung »ohne Verzug« anordnet. 
In der Praxis können sich daraus weite Spielräume ergeben. Bei einer guten Zusammenarbeit 
zwischen den beiden Ermittlungsbehörden sind sie tatsächlich eng. Die Staatsanwaltschaft wird 
in der Regel wenigstens von allen wichtigen Fällen alsbald unterrichtet, auch wenn sich die 
Akten noch bei der Polizei befinden, so daß sie stets die Möglichkeit erhält, die Sache an sich 
zu ziehen oder auf deren weiteren Ablauf gem. § 161 StPO Einfluß zu nehmen. 

Die Kriminalpolizei ist also durch § 163 StPO in die Lage versetzt, Verdächtige, Beschuldigte, 
Zeugen und Sachverständige zu hören, Beschlagnahmen und Durchsuchungen durchzuführen, 
falls die dafür besonders aufgestellten Voraussetzungen zutreffen, und vorläufige Fest
nahmen gemäß § 127 StPO vorzunehmen. Ähnliche Rechte können sich für die Polizei 
ergeben, wenn sie in einer schon bei der Staatsanwaltschaft anhängigen Sache einen Ermitt~ 
lungsauftrag gemäß § 161 StPO von der Staatsanwaltschaft erhält, vor allem, wenn dieser 
Auftrag, was recht häufig vorkommt, nicht auf die Vornahme einzelner, bestimmter Ermittlungs
aufgaben gerichtet ist, sondern wenn er allgemein gehalten ist. 
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3. Wie bereits erwähnt wurde, ist die (Kriminal-)Polizei in erheblichem Maße an der Ver
nehmung von Beschuldigten und Zeugen beteiligt. Bei der Aufklärung von Straftaten ermittelt 
sie vor allem den Beschuldigten und sucht den Sachverhalt durch Vernehmungen aufzuhellen. 
In dieser Tätigkeit wird allgemein die Tätigkeit der (Kriminal-) Polizei gesehen. Daraus ergibt 
sich auch, daß ständig nur von dem schwachen Beschuldigten und von der Notwendigkeit, ihm 
möglichst frühzeitig einen Verteidiger zur Seite zu stellen, die Rede ist. 

Aus diesem ganz einseitigen Blick auf den Beschuldigten ist es auch zu erklären, wenn 
Dahs 9) etwa ausführt: »Es ist sicher nicht zuviel gesagt, daß die Polizei nicht darauf aus ist, 
die entlastenden Umstände als die allerersten in das Verfahren einzuführen. Das ist auch oft 
genug in Fällen unterblieben, in denen diese Umstände gerade die wesentlichen waren und 
zur späteren Entlastung des Beschuldigten geführt haben.« 

Eine solche Stellungnahme ist genau so einseitig wie die, die in der Staatsanwaltschaft eine 
Behörde erblickt, die nur Anklagen erhebt und die nichts davon weiß oder wissen will, daß 
die überwiegende Mehrzahl der Ermittlungsverfahren gemäß § 170 Abs.2 StPO eingestellt 
wird. Die Zeiten, in denen bei der Kriminalpolizei nur mit der Vernehmung von Beschuldigten 
und Zeugen gearbeitet wurde, sind lange vorbei; gerade hieraus ist es ja zu erklären, daß sie 
gegenüber der Staatsanwaltschaft, die in ihrem Aufbau und in ihrer Ausstattung im wesent
lichen unverändert geblieben ist, eine so verhältnismäßig selbständige Stellung erlangt hat. 

Schon lange führt die Kriminalpolizei Fingerabdrucksammlungen. In unendlich vielen Fällen 
sind seit Jahrzehnten zahlreiche Verdächtige allein deshalb aus den weiteren Ermittlungen 
ausgeschaltet worden, weil ihr Fingerabdruck nicht mit einer am Tatort gefundenen Täterspur 
übereinstimmte. Andererseits bedeutet die Sicherung von Fingerabdrücken eines bekannten 
Einbrechers am Tatort, daß weitere Beweismittel auch für das Gericht oft nicht mehr erforder
lich sind, wenn für diesen Verdächtigen nicht bestimmte Gründe vorgelegen haben, sich auch 
am Tatort aufzuhalten. Über die Daktyloskopie oder die Vergleichung von Tatortspuren hinaus 
hat sich die Kriminalpolizei im Laufe ihrer Entwicklun/g immer mehr wissenschaftlicher Metho
den und Hilfsmittel zur Aufklärung der geschehenen Straftaten bedient. Das Bundeskriminal
amt besitzt die umfangreichsten Forschungseinrichtungen mit den hochwertigsten wissenschaft
lichen Geräten bis zum Elektronenmikroskop. Da diese Einrichtungen schon wegen der 
örtlichen Entfernung zwangsläufig nur in Ausnahmefällen für den ersten Zugriff im Ermittlungs
verfahren zur Verfügung stehen können, sind die Landeskriminalämter immer mehr dazu 
übergegangen, Mediziner, Chemiker, Physiker und andere Wissenschaftler zu beschäftigen 
und ihnen die für ihre Arbeit notwendigen Laboratorien und Einrichtungen zur Verfügung zu 
stellen. Es ist der Öffentlichkeit, aber offenbar auch den Kritikern der Strafprozeßordnung 
und insbesondere der Tätigkeit der Kriminalpolizei offenbar weithin unbekannt, welche Arbeit 
in diesen Laboratorien - und zwar nicht einmal von den oft als unzulänglich bezeichneten 
Kriminalbeamten, sondern von Fachwissenschaftlern - geleistet wird. Hier werden Unter
suchungen unmittelbar nach der Straftat durchgeführt, und zwar von Untersuchungsgegen
ständen, die von den wissenschaftlichen Mitarbeitern häufig selbst am Tatort gesichert worden 
sind. Es ist kaum ein Gebiet denkbar, das nicht Gegenstand solcher Untersuchungen sein 
könnte; es werden dabei die modernsten wissenschaftlichen Geräte, vom Mikroskop bis zum 
Ultrarotspektrographen oder dem Gaschromatographen eingesetzt, alle Untersuchungsmöglich
keiten der Medizin, Chemie, Physik und Biologie ausgeschöpft. Dabei kann es sich um Spuren 
von Blut oder Sperma, von Flüssigkeiten, Nahrungsmitteln, Giften, um Autolacke, Farben, 
Gräser oder Hölzer usw. handeln. Alle Untersuchungen dienen dazu, die Tat aufzuklären, d. h. 
aber nicht nur, den Täter zu finden, sondern - und das ist gerade zu Beginn des Ermittlungs
verfahrens so wichtig - alle die Spuren auszuscheiden, die mit dem Täter und der Tat nicht 
in Zusammenhang stehen. Dadurch ist es häufig möglich, bisher Verdächtige ganz auszu
scheiden, so daß mitunter nicht einmal deren Vernehmung mehr erforderlich ist. Entgegen 
der Ansicht von Dahs werden dabei die entlastenden Umstände zuallererst - und zwar von 
der Kriminalpolizei - in das Verfahren eingeführt; durch diese Arbeit der Kriminalpolizei wird 
vermieden, daß ein zunächst Verdächtiger überhaupt in die Rolle des Beschuldigten gerät. 

9) »Die Stellung des Verteidigers im Strafprozeß", in: Vortragsreihe des Bundeskriminalamtes (BKA) über »Kriminalpolitische 
Gegenwartsfragen«, 1959, S. 131. 
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Im übrigen besteht innerhalb der Kriminalpolizei überhaupt kein Zweifel, daß die Bestim
mung des § 160 Abs. 2 StPO, wonach die Staatsanwaltschaft auch die zur Entlastung dienenden 
Umstände zu ermitteln hat, in gleicher Weise für die Polizei gilt 10). Auch die Kriminalpolizei 
will nicht irgendeinen Menschen irgendeiner Tat überführen, sondern den Täter. Auch sie 
weiß schließlich, daß die Arbeit mit der Sammlung von Vernehmungsprotokollen und deren 
Übersendung an die Staatsanwaltschaft nicht geleistet ist, sondern daß erst in der Haupt
verhandlung das Urteil über die Tat und den Täter, aber auch über die Ermittlungsarbeit der 
Kriminalpolizei gesprochen wird. 

In großem Umfang ermittelt daher die Kriminalpolizei auch solche Umstände, die der 
Entlastung von Staatsbürgern dienen, welche zu Unrecht in einen Verdacht geraten sind. Dann 
ist es schließlich nicht zu vermeiden, daß sie Vernehmungen durchführen muß. Auf diese 
Vernehmungen beziehen sich Vorschriften des StPÄG, nämlich die neue Fassung des § 136 
Abs.1 StPO, der die Vernehmung des Beschuldigten betrifft und § 163 a Abs. 4 StPO, der die 
§§ 52 Abs. 2 und 55 Abs.2 StPO auf die Vernehmung von Zeugen durch die Polizei für an
wendbar erklärt. 

a) Dem Beschuldigten ist nach § 136 Abs.1 StPO n. F. bei Beginn der ersten Vernehmung zu 
eröffnen, welche Tat ihm zur Last gelegt wird und welche Strafvorschriften in Betracht kommen. 
Dieser letzte Hinweis ist allerdings bei der polizeilichen Vernehmung nicht erforderlich (§ 163 a 
Abs.3 S. 3 StPO n. F.). Weiter ist der Beschuldigte darauf hinzuweisen, daß es ihm nach dem 
Gesetz freistehe, sich zu der Beschuldigung zu äußern oder seine Aussage zur Sache zu ver
weigern. 

Diese Bestimmungen, gegen die an sich grundsätzlich auch von Seiten der Polizei nichts 
einzuwenden ist - obwohl sie sicherlich nicht zu einer Vermehrung der Aufklärungsziffern 
und einer Beschleunigung der Strafverfahren beitragen werden -, lassen aber völlig außer acht, 
daß in dem ersten Stadium der polizeilichen Ermittlungen in zahlreichen Fällen ein Beschul
digter noch gar nicht feststeht. Den Polizeibeamten, die an den Tatort etwa eines schweren 
Verkehrsunfalls kommen, werden Entscheidungen zugemutet, die der Richter oft erst nach 
Monaten aufgrund einer langen Hauptverhandlung fällen kann. Wie soll der Polizeibeamte 
jetzt schon bei den ersten Vernehmungen wissen, wer die Schuld trägt, also Beschuldigter ist, 
ob der Täter unter Alkohol stand oder ob er Fahrerflucht begangen hat. Ähnliches gilt an den 
Tatorten von Kapitalverbrechen, etwa bei einem Mord in einem Mietshaus. Wer ist verdächtig? 
Wer ist Beschuldigter? Noch schlimmer wird es, wenn der Polizeibeamte, statt die Sach
zusammenhänge schnellstens· aufzuklären und die etwaige Fahndung nach dem Täter einzu
leiten, erst das Verhältnis der etwaigen Zeugen zu dem bisher vielleicht nur vermuteten Täter 
aufklären soll, um diese Zeugen gemäß § 163 a Abs.4 StPO auf ihre Zeugnisverweigerungs
rechte nach § 52 oder § 55 StPO hinzuweisen. Man sage nicht, daß hier eine andere Sachlage 
bestehe. Wenn die Vorschriften der §§ 136 Abs. 1 und 163 a Abs. 4 StPO Gesetz werden, dann 
gelten sie in jedem Stadium des Verfahrens. Mindestens der Verteidiger wird dann später 
Einwendungen erheben, wenn er das Fehlen der entsprechenden Hinweise in den ersten 
Vernehmungsprotokollen feststellt. Schon das geltende Gesetz faßt die Begriffe zu eng, wenn 
es nur Beschuldigte und ZeUgen kennt. Die Polizei hat es zunächst mit zahlreichen Verdächtigen 
und Auskunftspersonen zu tun. Erst durch die Ermittlungen stellt sich heraus, ob Verdächtige 
Beschuldigte und Auskunftspersonen Zeugen, mitunter aber auch ebenfalls Beschuldigte 
werden. Hier hätte erwogen werden sollen, ob man sich nicht etwas an das englische Recht 
hätte halten sollen. Die Eröffnungspflicht der Polizei hätte sich darauf beschränken sollen, der 
zu vernehmenden Person zu eröffnen, in welcher Sache die Vernehmung erfolgen soll. Erst 
wenn durch die Ermittlungen der Sachverhalt so weit klar wäre, daß eine bestimmte Beschul
digung zu erheben ist, hätte eine Verpflichtung gemäß § 136 Abs.1 des Entwurfs für die 
Polizei begründet werden sollen. Die jetzige Fassung läßt erhebliche Zweifel aufkommen, ob 
die Verfasser der Vorschriften über den tatsächlichen Hergang bei der Aufklärung, insbesondere 
von Kapitalverbrechen, genügend unterrichtet sind. Sonst wären nicht alle wesentlichen 
Erfordernisse, die an den Richter, und zwar mit Recht, gestellt werden, schematisch auf die 
Kriminalpolizei übertragen worden. 

10) Vgl. G. Schulz, Strafprozeßordnung § 160 Anm. E. 

189 



Es ist zu bedauern, daß hier - wie bei anderen Gesetzen, die in besonderem Maße die 
Kriminalpolizei und damit die öffentliche Sicherheit berühren - diejenigen Stellen, die auf 
diesen Gebieten tätig sind, entweder gar nicht oder erst so spät gehört worden sind, daß eine 
Einwirkung auf den Gang der Gesetzgebung nicht mehr möglich war. Bei dieser Gelegenheit 
braucht nur an die Frage der Auskunftserteilung aus dem Strafregister an die Kriminalpolizei 11), 

die Beschränkungen für die Kriminalpolizei in den Mitteilungen für Strafsachen 12) oder an die 
Auskunftserteilung aus der gerichtlichen Erziehungskartei 13) erinnert zu werden. In diesen 
Reformwerken sind Regelungen getroffen worden, die dringende Bedürfnisse der kriminal
polizeilichen Verbrechensbekämpfung nicht berücksichtigen, obschon eine weitere ausrei
chende Beteiligung der Kriminalpolizei - wie sie bisher bestand - die Absicht der genannten 
Vorschriften in keiner Weise beeinträchtigt hätte. 

Nun erfolgen natürlich nicht alle Vernehmungen am Tatort, sondern in zahlreichen Fällen 
erst dann, wenn eine bestimmte Person bereits als Beschuldigter bezeichnet wird. Dahs möchte 
solche Vernehmungen am liebsten nur in geringfügigen Sachen in der Hand der Polizei 
sehen 14). Er bemerkt: 

» ... Es darf nicht übersehen werden, daß auch den gut ausgebildeten und bestgewillten 
Polizeibeamten in mancher Beziehung naturgemäß die erforderlichen Kenntnisse fehlen. 
Das trifft zwar nicht die rein kriminaltechnischen Kenntnisse und dgl., wohl aber die 
Kenntnisse über die Rechtsstellung des Beschuldigten und die Fundierung dieser Rechts
steIlung in rechtsstaatlichen Grundauffassungen. Diese Problemkreise interessieren im 
allgemeinen den durchschnittlichen Kriminalbeamten nicht.« 

Ich möchte auf diese erstaunlichen Bemerkungen hier nicht noch einmal im einzelnen ein
gehen, nachdem sich Wenzky in der »KrimrnaUstik« 15) bereits eingehend damit befaßt hat. Es 
muß aber doch darauf hingewiesen werden, daß die Polizei, und damit auch die Kriminal
polizei, eine Einrichtung der Länder ist, und daß es von den dafür zuständigen Innenministern 
der Länder als die wichtigste Aufgabe der Polizei angesehen wird, die freiheitliche, demokra
tische unld rechtsstaatliche Grundor:dnung zu erhalten und zu sichern. Die Beamten der PoLizei 
werden nicht über das Arbeitsamt eingestellt und sofort auf die Bevölkerung losgelassen, 
sondern sie erhalten in den dafür vorgesehenen Polizeischulen eine langjährige Ausbildung, 
in denen die Fragen der politischen Bildung, die staatsbürgerlichen Rechte und die rechts
staatlichen Grundauffassungen weitaus im Vordergrund stehen. Daß in einem Einzelfall einmal 
irgendwelche Kenntnisse fehlen oder lückenhaft sind, ändert daran nichts. Auch ich habe schon 
Schriftsätze von Rechtsanwälten gelesen, die erstaunliche Irrtümer enthielten. Es gibt schließlich 
auch Fehlurteile von Gerichten. Man sollte sich aber davor hüten, daraus allgemeine Schlüsse 
zu ziehen. 

b) Wenn ein Beschuldigter von dem Polizeibeamten nicht zur Vernehmung aufgesucht wird, muß 
er bestellt, geladen werden. Wir können uns zu diesem Punkte kürzer fassen, zumal sich der 
folgende Vortrag noch im besonderen mit der polizeilichen Ladung und Vernehmung des Be
schuldigten befassen wird. Dahs übt auch an der Ladung Kritik 16). Er verweist hierbei - wie an 
anderer Stelle - auf die »Richtlinien für das Strafverfahren«. Trotz ihrer Bezeichnung binden 
diese die Polizei aber überhaupt nicht 17), weil sie lediglich von 'den Justizbehörden der Länder 
vereinbart worden sind. Entsprechende Bestimmungen sind aber auf Einzelgebieten, so auch 
für die Ladung, von den Innenministern (Senatoren) der Länder erlassen worden. Hiernach 
muß sich der Polizeibeamte richten, soweit nicht die Strafprozeßordnung ausdrückliche Bestim
mungen gibt. Es fragt sich, ob es zu empfehlen ist, bereits in die schriftliche Ladung den 
gesamten Text entsprechend §§ 136, 136 a, 163 a StPO aufzunehmen. Die Arbeit der Polizei 
würde hierdurch allerdings außerordentlich vereinfacht werden. Denn wenn einem Beschuldig
ten bereits schriftlich mitgeteilt wird, er brauche sich vor der Polizei nicht zu äußern, dann 

11) Entwurf eines Gesetzes über das Strafregister und das Erziehungsregister, §§ 6, 14, 18, 29. 
12) Anordnungen über Mitteilungen in Strafsachen vom 15. Januar 1958, Nr. 7. 
13) Anordnung über die gerichtl. Erziehungskartei, vgl. dazu G. Schulz, Gerichtliche Erziehungskartei und Kriminalpolizei, Recht 

der Jugend 1957, S. 101. 
14) a. a. O. S. 129. 
15) 1960 S. 97 ff. 
16) a. a. o. S. 129; vgl. dazu Wenzky, a. a. O. S. 99. 
17) Richtlinien für das Strafverfahren vom 1. August 1953. 
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werden die meisten gar nicht mehr erscheinen. Die Polizei kann ihre Akten unerledigt an die 
Staatsanwaltschaft zurücksenden. Wie dann noch Straftaten aufgeklärt werden sollen, ist eine 
andere Frage, zumal eine Erscheinungspflicht auch vor der Staatsanwaltschaft nicht besteht. 

c) Mit der Frage der Protokollierung, die ebenfalls von den Kritikern des geltenden Rechts viel 
erörtert worden ist, befaßt sich das StPÄG noch nicht 18). 

Auch hier müssen Einzelfälle mit schlechten Protokollen immer wieder dazu herhalten, die 
polizeiliche Ermittlungsarbeit herabzusetzen. Von der weit überwiegenden Zahl der Fälle, in 
denen die Niederschriften nicht beanstandet werden, spricht man nicht. Im übrigen ist auch 
die Protokollierungstechnik ein Gegenstand ständigen Unterrichts. Vielfach, besonders bei 
der Vernehmung von Kindern und Jugendlichen, wird so verfahren, daß Frage und Antwort 
wörtlich niedergeschrieben werden. Es ist eine Frage der zur Verfügung stehenden Mittel, ob 
und inwieweit, besonders in großen Sachen, das wörtliche Stenogramm oder das Tonband 
verwendet wird. 

4. Außer dem bisher behandelten Artikel 4 des StPÄG, der sich mit der Vernehmung befaßt, 
greift nur noch Art. 1 des StPÄG unmittelbar in die kriminalpolizeiliche Ermittlungstätigkeit 
ein. Dieser Artikel befaßt sich mit der Untersuchungshaft, einem wesentlichen Anliegen der 
gesamten Reform. 

Wenn Art. 1 die §§ 112 ff. StPO ändert, berührt er über § 127 StPO mittelbar auch die 
Polizei. Nach § 127 Abs. 2 StPO können Polizeibeamte einen Beschuldigten bei Gefahr im 
Verzug vorläufig festnehmen, wenn die Voraussetzungen eines Haftbefehls oder Unter
bringungsbefehls vorliegen. Damit gelten die neuen Voraussetzungen der §§ 112 ff. StPO 
künftig auch für den Polizeibeamten, wenn er sich darüber schlüssig werden muß, ob eine 
vorläufige Festnahme vorgenommen werden s611 oder nicht. 

a) Der Haftgrund des dringenden Tatverdachts bleibt unverändert. Die »Fluchtgefahr« ist gering
fügig verändert. Während bisher die Befürchtung begründet sein mußte, muß künftig die 
Gefahr bestehen, daß sich der Beschuldigte dem Strafverfahren entziehen werde. Der Absatz 2 
des § 112 StPO (Verbrechen als Gegenstand der Untersuchung) soll wegfallen. 

b) Die Voraussetzungen der sog. Verdunklungsgefahr sind wesentlich verschärft worden. Bisher 
mußten bestimmte Tatsachen vorliegen, welche die Gefahr begründen, daß der Beschuldigte 
durch Vernichtung von Spuren der Tat oder von anderen Beweismitteln oder durch Beein
flussung von Zeugen oder Mitbeschuldigten die Ermittlung der Wahrheit erschweren werde 
(§ 112Abs.1 StPO). Künftig muß nach dem Verhalten oderden besonderen Verhältnissenides Be
schuldigten aufgrund bestimmterTatsachendie Gefahr bestehen, daß er Beweismittel vernichten, 
verändern, beiseiteschaffen, unterdrücken oder fälschen, Mitbeschuldigte, Zeugen oder Sachver
ständige zu unrichtigen Aussagen oder zu unbefugtem Schweigen bestimmen oder andere zu 
solchem Verhalten veranlassen und dadurch die Ermittlung ,der Wahrheit erschweren werde. 

Gegen den bisherigen Haftgrund der Verdunklungsgefahr sind heftige Angriffe erhoben 
worden 19). Es ist besonders geltend gemacht worden, hier sei mit stereotypen Wendungen 
gearbeitet worden. Schmidt-Leichner 20) und andere fordern überhaupt den Wegfall dieses 
Haftgrundes. 

Nach der neuen Fassung muß die Gefahr im Verhalten oder den besonderen Verhältnissen 
des Beschuldigten liegen. Es darf also nicht auf Tatsachen abgestellt werden, die nicht mit der 
Person des Beschuldigten zusammenhängen. Wie es in der Begründung des StPÄG heißt, ist 
aber der Ausdruck »Verhalten des Beschuldigten« in einem umfassenden Sinn zu verstehen. 
Es sind nicht nur das Verhalten im laufenden Strafverfahren, sondern auch sein Verhalten in 
früheren Strafverfahren, die Tat, die Gegenstand des gegenwärtigen Verfahrens ist und schließ
lich auch Taten, die in früheren Verfahren untersucht worden sind, zu berücksichtigen 21). 

18) Vgl. Dahs, a. a. o. s. 130 und dazu Wenzky, a. a. o. S. 100. 
19) Vgl. Dahs, a. a. o. S. 134; Recht und Unrecht der Untersuchungshaft, NjW 1959, 505. 
20) Schmidt-Leichner, Haftbefehl und Regreß, NjW. 1959, 841; Untersuchungshaft und kleine Strafprozeßreform, NjW. 1961, 337. 
21) Die Einwendungen, die Schmidt-Leichner in NjW. 1961, 337 ff. (339) gegen diese Fassung erhebt, erscheinen nicht begründet. 

Warum sollen nachgewiesene Versuche eines Beschuldigten, der in einem früheren Verfahren Zeugen beeinflußt hat, in 
einem neuen Verfahren völlig unberücksichtigt bleiben? Der schon, insbesondere wiederholt bestrafte Täter steht auch nicht 
mehr so einwandfrei da wie derjenige, der zum ersten Male in ein Verfahren verwickelt ist. Hier wie bei anderen Einwen
dungen geht Schmidt-Leichner von dem »Unschuldigen« aus. Die Grenzl inie (vgl. a. a. O. S. 337) kann aber zu Gunsten des 
Unschuldigen nicht so weit verschoben werden, daß auch jeder Schuldige einigermaßen sichere Aussicht hat, von einer 
Untersuchungshaft verschont zu werden. 
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Weiter führt der Entwurf im einzelnen genau auf, worin die drohenden Verdunklungshand
lungen bestehen können. Soweit der Beschuldigte Mitbeschuldigte oder Beweispersonen 
beeinflussen will, ist folgendes bemerkenswert: Bei einer Beeinflussung zum Schweigen liegt 
eine Verdunklungsgefahr nur dann vor, wenn es sich um ein »unbefugtes Schweigen« handelt. 
Der Beschuldigte darf daher Mitbeschuldigte stets zum Schweigen veranlassen, ebenso aber 
auch einen zeugnisverweigerungsberechtigten Zeugen oder einen zur Verweigerung des Gut
achtens berechtigten Sachverständigen. 

Schließlich muß für die Bejahung der Verdunklungsgefahr künftig außer der Verdunklung 
selbst noch die Gefahr bestehen, daß die Ermittlung der Wahrheit durch das Verhalten des 
Beschuldigten erschwert werde. Wenn z. B. bereits genügend andere Beweismittel vorliegen, 
soll es unwesentlich sein, daß der Beschuldigte versucht hat, einen Zeugen zu einer falschen 
Aussage zu verleiten. 

Alle diese Voraussetzungen muß künftig nicht nur der Richter bei Erlaß eines Haftbefehls 
nach § 112 StPO, sondern bereits der Kriminalbeamte prüfen, wenn er eine vorläufige Fest
nahme nach § 127 Abs. 2 StPO vornehmen will. 

Sehr oft ergeben sich die Umstände, die den Tatverdacht gegen eine bestimmte Person 
begründen, nicht in wochenlangen Untersuchungen, sondern bei der ersten eingehenden 
Vernehmung eines Beschuldigten. Wenn der Kriminalbeamte diesen Beschuldigten vorläufig 
festnehmen will, muß er ihn nach § 128 StPO spätestens bis zum Ablauf des nächsten Tages 
dem Richter vorführen, d. h. er muß praktisch die Vorführung spätestens bis zum nächsten 
Mittag vornehmen, wenn er den Haftrichter noch erreichen will. Bis dahin muß er eine voll
ständige Niederschrift der Aussagen des Beschuldigten fertiggestellt haben, aus der der Richter 
die Tat und die Einlassung des Beschuldigten entnehmen kann; außerdem muß er aber auch 
alle die »bestimmten Tatsachen« beschaffen, die in § 112 Abs. 1 Nr. 3 i. d. F. des StPÄG 
bezeichnet werden. Das wird aber in der Regel unmöglich sein. Damit wird auch der befähigtste 
Kriminalbeamte überfordert. Es wird ihm daher nichts anderes übrigbleiben, als den Beschul
digten in zahlreichen Fällen wieder nach Hause zu schicken. Die Angriffe der Öffentlichkeit 
gegen die Kriminalpolizei, weil sie etwa bestimmte Straffälle nicht aufgeklärt oder bestimmte 
Verbrecher nicht festgenommen hat, sollten dann aber künftig nicht gegen die Polizei, sondern 
gegen die Neufassung ,der StPO erhoben werden. Mit dem Ergebnis, daß kaum mehr verhaftet 
wird, dürfte dann auch Schmidt-Leichner zufriedengestellt werden, der in seiner neuesten 
Veröffentlichung in der Neuen Juristischen Wochenschrift 22) ausführt, alle Hinweise auf die 
kriminal politische Notwendigkeit des Haftgrundes der Verdunklungsgefahr seien nichts 
anderes als unbewiesene Behauptungen und »zum großen Teil das Eingeständnis der Unzu
länglichkeit der Arbeit unserer Strafverfolgungsorgane, die schneller sein müßten als der ver
dunklungsbereite Täter«. Was nicht alles von der Polizei verlangt wird! 

Wenn man allerdings weiß, daß nur 5 % aller Haftbefehle auf ·den Haftgrund der Verdunk
lungsgefahr gestützt sind 23), wenn man weiter die Schwierigkeiten sieht, die schon der -
Schmidt-Leichner 24) noch nicht genügende - Entwurf bringt, dann wird man sich allerdings 
überlegen müssen, ob es nicht besser ist, den Forderungen auf völlige Beseitigung des Haft
grundes der Verdunklungsgefahr zuzustimmen. 

c) Bei der vorläufigen Festnahme ist schließlich noch § 112 Abs.2 des Entwurfs zu beachten, 
wonach die Untersuchungshaft dann nicht angeordnet werden darf, wenn ohne weiteres 
feststeht, daß sie zu der Bedeutung der Sache und der zu erwartenden Strafe oder Maßregel 
der Sicherung und Besserung außer Verhältnis steht. Auch hierbei handelt es sich um eine 
Prüfung, die der Kriminalpolizei bei der vorläufigen Festnahme nach § 127 Abs. 2 StPO häufig 
nicht zugemutet werden kann; diese Entschei,dung sollte vielmehr dem Richter gemäß § 112 
StPO vorbehalten werden. 

Es ist überhaupt erstaunlich, daß einerseits immer wieder vorgebracht wird, der Kriminal
polizei fehlten, insbesondere für die Bearbeitung schwieriger Fälle, viele rechtliche Voraus-

22) 1961 s. 337 ff. (338). 
28) Bundesminister Schäffer in der 128. Sitzung des Deutschen Bundestages am 21. Oktober 1960, Sitzungsbericht S. 7405. 
24) NjW. 1961,337 ff. 
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setzungen, daß aber andererseits von ihr die Prüfung und Entscheidung schwierigster 
Rechtsfragen verlangt wird. 

Schließlich ist bei einer vorläufigen Festnahme (§ 127 StPO) durch die Kriminalpolizei auch 
§ 113 StPO n. F. zu beachten, wonach eine Untersuchungshaft wegen Verdunklungsgefahr 
dann nicht angeordnet werden darf, wenn die Tat nur mit Gefängnis bis zu 3 Monaten, mit 
Haft oder Geldstrafe, allein oder nebeneinander, bedroht ist. Ausnahmen ergeben sich aus 
§ 113 Abs. 2 StPO n. F. 

d) Im ganzen hätte ·der Entwurf bei § 127 StPO eine Einschränkung machen und nicht voll auf 
§ 112 StPO verweisen sollen. Gewiß ist auch eine vorläufige Festnahme eine Maßnahme, die 
den Beschuldigten schwer trifft. Immerhin ist sie aber nicht so schwerwiegend wie die 
Anordnung der Untersuchungshaft, und es hätte wohl genügt, in § 127 StPO nur einige 
Beschränkungen gegenüber dem bisherigen Recht vorzusehen. Vielleicht hätte es genügt, 
wenigstens eine vorläufige Festnahme bei besonders schweren Straftaten (Verbrechen) zuzu
lassen, zumal bei § 112 des Entwurfs die Unterscheidung zwischen Verbrechen und Vergehen 
(Fluchtgefahr) völlig weggefallen ist und den Richter über die weiteren Voraussetzungen gemäß 
§ 112 StPO entscheiden zu lassen. An anderer Stelle berücksichtigt der Entwurf durchaus die 
besondere Lage bei ausgesprochenen Schwerverbrechern, indem er dem Oberlandesgericht die 
Möglichkeit eröffnet, die Haftfortdauer über sechs Monate hinaus anzuordnen, wenn »wichtige 
Belange der Strafrechtspflege die Fortdauer der Haft erfordern« (§ 121 Abs.1 Nr. 2). In ähn
licher Weise hätte man eine vorläufige Festnahme für zulässig erklären sollen, wenn es sich 
um ein Verbrechen handelt und wichtige Belange der Strafrechtspflege die vorläufige Fest
nahme erfordern. Eine etwa notwendige Korrektur hätte dann immer noch durch den Haft
richter erfolgen können. Schmidt-Leichner bezeichnet in dem angeführten Aufsatz 25) die 
Voraussetzung der »wichtigen Belange der Strafrechtspflege« als einen schwammigen justiz
politischen Begriff. Meint er wirklich, daß diese Fassung für den Schwerverbrecher, der mehrere 
Morde oder schwerste Sittlichkeitsdelikte begangen hat, nicht zutrifft? Was würde die Öffent
lichkeit sagen, wenn man solche Täter wieder laufen ließe und wenn sie dann anschließend 
wieder Morde und andere schwerste Straftaten verübten. Man sollte doch über den Rechten 
des - weil noch nicht verurteilten, darum zunächst als unschuldig geltenden - Beschuldigten 
nicht ganz den schweren Berufsverbrecher und den schwerstkriminellen Täter vergessen. 

Schmidt-Leichner schlägt übrigens anstelle der »wichtigen Belange der Strafrechtspflege«, bei 
denen nur eine Haftfortdauer über 6 Monate hinaus zulässig sein soll, eine andere Formulie
rung vor. Eine solche Verlängerung soll nach seinem Vorschlag nur dann zulässig sein, wenn 
dies »zur Durchführung des Hauptverfahrens in angemessener Frist unerläßlich ist«. Das ist aber 
ein ebensowenig »faßbarer Rechtsbegriff«. Mit der Unerläßlichkeit in angemessener Frist kann 
man, wenn man will, auch alles machen. Es ist zu schwierig, eine Fassung zu finden, die den 
von Schmidt-Leichner gemeinten Unschuldigen oder fast unschuldigen Beschuldigten ebenso 
wie den Schwerverbrecher Pleil mit mindestens 20 Morden, oder einen Pommerenke, erfaßt. 
Wenn man aber solche Namen hört, weiß man, was mit »wichtigen Belangen der Strafrechts
pflege« gemeint ist. Man wird deshalb diesen Begriff des StPÄG dem von Schmidt-Leichner 
vorgeschlagenen schwammigen Begriff vorziehen. 

Zusammenfassend ist zu den vorgesehenen neuen Vorschriften über die Untersuchungshaft 
zu bemerken, daß bei einer wörtlichen Interpretation eigentlich nur noch in Ausnahmefällen 
eine vorläufige Festnahme für die Kriminalpolizei möglich sein wird, wenn sie sich nicht 
Regreßansprüchen, Beschwerden oder gar strafrechtlichen Vorwürfen aussetzen will. 

5. Eine Vorschrift, durch die möglicherweise die Polizei betroffen werden könnte, ist noch § 116 
des Entwurfs, wonach der Vollzug der Untersuchungshaft ausgesetzt werden kann, wenn 
schonendere Maßnahmen die Erwägung hinreichend begründen, daß der Zweck der Unter
suchungshaft auch durch sie erreicht werden kann. Die in § 116 E vorgesehenen Überwachungs
maßnahmen können, schon aus personellen Gründen, niemals von der Polizei durchgeführt 
weriden. Wie sich der Gesetzgeber die vorgesehene Überwachung denkt, ist nicht ersichtlich. 
Vielleicht handelt es sich um eine neue zusätzliche Aufgabe für die Bewährungshelfer. 

25) NjW. 1961 s. 337 ff. (340). 
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6. Im übrigen wird die Tätigkeit der (Kriminal-)Polizei durch das StPÄG nicht berührt. Insbeson
dere bleibt der (Kriminal-)Polizei das Recht, Beschlagnahmen und Durchsuchungen im Rahmen 
der §§ 94 ff. StPO vorzunehmen, wobei es in ihrem eigenen Interesse liegt, die »Gefahr im 
Verzug« wirklich nur dann zu bejahen, wenn die Herbeiführung einer richterlichen Anordnung 
sich nachteilig für die beabsichtigten Maßnahmen auswirken würde. 

7. Im ganzen behält also die (Kriminal-)Polizei ihre durch die §§ 163, 161 StPO gegebene Stellung 
im strafrechtlichen Ermittlungsverfahren. Sie darf selbständig Ermittlungen führen, allerdings 
mit den erörterten Einschränkungen bei der Vernehmung und der vorläufigen Festnahme. Die 
Kriminalpolizei arbeitet - wie bisher - für die Staatsanwaltschaft, die nicht nur über Einstellung 
und Anklage, sondern auch über den Gang des Ermittlungsverfahrens zu entscheiden hat. Die 
Arbeit der Kriminalpolizei vollzieht sich am besten in engster Zusammenarbeit mit der Staats
anwaltschaft, die ihrerseits auf die Kriminalpolizei und deren technische und wissenschaftliche 
Hilfsmittel angewiesen ist. Die Arbeit der Kriminalpolizei dient ebenso wie die der Staats
anwaltschaft auch weiterhin allein dem Recht und der öffentlichen Sicherheit. Die Grundsätze 
des demokratischen Rechtsstaates sind für sie eine selbstverständliche Voraussetzung. 

8. Mit den bisher erörterten Bestimmungen des StPÄG sind im wesentlichen die Bestimmungen 
des Entwurfs erschöpft, die sich unmittelbar auf die Stellung und die Arbeit der Kriminalpolizei 
auswirken. Die weiteren Änderungen, insbesondere, soweit sie z. B. das Schlußgehör durch die 
Staatsanwaltschaft, den Eröffnungsbeschluß und das Hauptverfahren usw. betreffen, beziehen 
sich auf spätere Verfahrensabschnitte. Die Bestimmungen über die Verteidigung (Art. 3 des 
StPÄG), vor allem die Neufassung des § 147 StPO über die Akteneinsicht durch den Verteidiger, 
berühren die Kriminalpolizei ebenfalls nicht, weil es sich auch hierbei um die Akteneinsicht in 
einem späteren Stadium des Verfahrens handelt 26). 

111. 

Es ist bekannt, daß sowohl zu den hier erörterten als auch zu anderen Punkten noch weiter
gehende Forderungen, insbesondere der Rechtsanwälte, bestehen und daß nach der Begründung 
zum StPÄG eine Gesamtlösung des Strafverfahrensrechts bald in Angriff genommen werden muß. 
Eine Auseinandersetzung mit allen weiteren Forderungen, die sich auf die Neugestaltung des Straf
verfahrensrechts, insbesondere die Stellung der Kriminalpolizei beziehen, lag nicht im Rahmen 
dieses Vortrages. Es muß aber an dieser Stelle nochmals gesagt werden, daß bei weiteren Reformen 
des Strafverfahrensrechts auch die Stellen beizeiten gehört werden sollten, die davon in ihrer Arbeit 
betroffen werden. 

Der Bundesjustizminister hat in der 128. Sitzung des Deutschen Bundestages am 21. Oktober 
1960 27) ausgeführt, bei den Vorarbeiten zum StPÄG seien ständig die Standesorganisationen der 
Richter und Staatsanwälte, die Rechtslehrer, die Landesjustizverwaltungen und der Bundesgerichtshof 
mit dem Generalbundesanwalt, weiterhin die Strafrechtsausschüsse der Bundesrechtsanwaltskammer 
und des Deutschen Richterbundes beteiligt gewesen. Leider sind die Innenminister (Senatoren) der 
Länder nicht aufgezählt, ebenso neben den Standesvertretungen der Richter und Staatsanwälte nicht 
die Organisationen der Polizei. Es sollte doch nicht außer acht gelassen werden, daß die Polizei einen 
ganz erheblichen Teil des strafrechtlichen Ermittlungsverfahrens zu bewältigen hat und daß ohne 
ihre Mitwirkung die Strafrechtspflege praktisch zusammenbrechen würde. Warum beteiligt man 
daher Stellen, deren Mitwirkung am Verfahren auch gesetzlich vorgesehen ist, nicht maßgebend und 
rechtzeitig bei gesetzlichen Änderungen, die gerade die Tätigkeit der Polizei und die öffentliche 
Sicherheit betreffen? Die weitere Reform des Strafverfahrensrechts sollte daher nicht nur aus der 
Sicht des Verteidigers in Angriff genommen werden. Auch andere Stellen hätten dazu vielleicht 
einiges beizutragen. 

28) Sitzungsberichte des Deutschen Bundestages, 128. Sitzung, S. 7405 A. 
27) Sitzungsberichte des Deutschen Bundestages, 128. Sitzung, S. 7405 A. 
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Schließlich sollte nicht unberücksichtigt bleiben, daß nicht nur Unschuldige in strafrechtliche 
Ermittlungsverfahren verwickelt werden. Die Polizei, die im täglichen Kampf mit den Verbrechern 
steht, sieht, wie ihre Aufklärungsziffern absinken. Andererseits stehen dem die Forderungen der 
Öffentlichkeit auf ein schnelles und wirksames Einschreiten gegenüber. Die Kriminalpolizei hat 
immer weniger Kräfte und Möglichkeiten, eine vorbeugende Verbrechensbekämpfung zu entfalten, 
bei der Verfolgung begangener Straftaten wird sie immer mehr eingeengt. Jeder Polizeibeamte ist 
zugleich aber auch Staatsbürger, der die persönliche Freiheit und ihren Schutz durch den demokra
tischen Rechtsstaat durchaus zu würdigen weiß. Unter Wahrung aller dieser Grundsätze lasse man 
ihm wenigstens einige Möglichkeiten, zu verhindern, daß aus dem Schutze der Freiheit der Person 
ein Schutz des Verbrechers wird! 
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Polizeiliche Ladung und Vernehmung von Beschuldigten und Zeugen 

Ud. Kriminaldirektor Sangmeister, Landeskriminalamt Berlin 

Das Schwergewicht des politischen Interesses an der Erfüllung öffentlicher Aufgaben hat sich 
in den vergangenen 15 Jahren von der Funktion zur Institution hin verschoben. Man sieht - mit 
anderen Worten - nicht immer in erster Linie die Aufgabe, die es zu erfüllen gilt, sondern die 
Eigengewichtigkeit derjenigen staatlichen Einrichtungen, denen die Aufgaben anvertraut sind. Das 
ist, soweit die Polizei in Betracht kommt, politisch verständlich, wenn man sich vor Augen führt 
- und man soll das von Zeit zu Zeit tun -, was in den Jahren vor Beginn dieser jüngsten Entwicklung 
vorgegangen ist. Indessen darf uns diese - wohl unzulängliche - Betrachtungsweise, nämlich in der 
Polizei vor allem die von ihr repräsentierte und mit ihr existente staatliche Macht zu sehen und 
dabei das Unbehagen gegenüber etwaigem Machtmißbrauch zu empfinden, nicht zu der Über
legung führen, Machtmißbrauch werde am ehesten vermieden, wenn es keine staatliche Macht gäbe. 
Es wäre Utopie und erster Schritt zur Anarchie, wollte der Staat auf Macht verzichten. Natürlich 
bedeutet Macht zugleich das Risiko ihres Mißbrauchs. Ihm allein gilt es zu begegnen. Das hat zu 
geschehen nicht durch Machtminderung, sondern durch Machtkontrollen. 

Diese allgemein gehaltenen Bemerkungen werden der Behandlung des eigentlichen Themas 
vorausgeschickt, weil man bei Erörterung des Strafverfahrensrechtes den Eindruck hat, daß Interessen 
an Institutionen zum Nachteil der Aufgaben, denen sie zu dienen haben, eine zu gewichtige Rolle 
spielen. Auch bei der Diskussion über das hier zu behandelnde Vernehmungsrecht spürt man dies, 
wenn man liest und hört, mit welcher Betonung gegenübergestellt werden: die zu starke Autorität 
der Polizei auf der einen und die nahezu ohnmächtige Stellung des Anwalts auf der anderen Seite. 
Es ist schon bezeichnend für diese Blickrichtung, daß der Entwurf eines Strafprozeßänderungs
gesetzes auf einen recht temperamentvollen Vorstoß des Deutschen Anwaltsvereins zurück
zuführen ist, der in der Hauptsache einer Verbesserung der Stellung des Anwalts im Strafprozeß 
galt. Als ob es um die Stellung des Anwalts als solche ginge! Um sie geht es sowenig wie um die 
der Kriminalpolizei. Beide - Verteidiger wie Kriminalpolizei - sind nicht um ihrer selbst willen da. 
Sie sind Organe, die einer Aufgabe zu dienen haben. Ihre Stellung im Strafprozeß ist daher in erster 
Linie nach den ihnen zukommenden Aufgaben zu beurteilen. Wie es zumindest in der Formulierung 
falsch ist, wenn die Anwaltschaft eine Reform des Strafverfahrensrechtes mit dem Ziel anstrebt, ihre 
Stellung zu verbessern, so halte ich es auch für verfehlt, wenn in den Reihen der Kriminalpolizei 
hier und da von einer »Not der Kriminalpolizei« gesprochen wird. Die wirkliche Polarität ist die 
zwischen Gesellschaft und Verbrecher oder - in der Erörterung über das Verfahrensrecht - die 
zwischen Gesellschaft und präsumtivem Verbrecher. 

Unter dem Gesichtspunkt dieser Polarität allein soll im folgenden über Ladung von Beschul
digten und ihre Vernehmung durch dLe Polizei gesprochen werden. 

Eine sachgerechte Behandlung dieses Themas ist nicht zu erzielen, wenn man über Verneh
mungsrecht usw. spricht, ohne diese Dinge im Zusammenhang mit den Prinzipien des Straf
verfahrensrechtes zu sehen. Deshalb einige Gedanken zum Strafverfahren: 

Das Verfahrensrecht ist keine selbständige Rechtsmaterie. Sein Sinn und Zweck sind die Ver
wirklichung des materiellen Strafrechts. Es ist mithin ein Zweckrecht. Diese Feststellung mag eine 
Banalität sein. Es scheint mir trotzdem am Platze zu sein, hierauf hinzuweisen, weil bei der 
Erörterung einzelner Verfahrensabschnitte mitunter so argumentiert wird, als werde mit dem 
Strafprozeß einem Selbstzweck genügt. Etwas kompliziert wird die Zweckbestimmung des Prozeß
rechts durch folgende zwei Überlegungen: 
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1. Die Zweckbestimmtheit des Verfahrensrechtes ist weitgehend identisch mit der des materiellen 
Strafrechts, dem es zu dienen hat. Wenn auch bei uns dem Zweckgedanken im Strafrecht 
nur ein bescheidener Platz eingeräumt wird - im Gegensatz zu dem Gedankengut eines Franz 
von Liszt und neuerdings dem der Verfechter der »Defense sociale« -, so wäre es doch ein 
Trugschluß, anzunehmen, alleinige Aufgabe des Verfahrensrechtes sei die Garantie gerechter 
Behandlung des Beschuldigten. 

2. Zweckbestimmtheit erlaubt nicht, daß sich die Verfahrensordnung ausschließlich nach der 
Zweckmäßigkeit auszurichten hat. Mit der Zweckmäßigkeit hat Rechtlichkeit stets und überall 
einherzugehen. 

Es sind an dieser Stelle keine Ausführungen über das Problem Zweckstrafrecht und Schuld
strafrecht zu machen. Aber - wie man sich zu diesem Problem auch selbst immer stellt - bei 
einer Diskussion über das Verfahrensrecht ist es ebenso unzulässig, rechtlosem Zweckdenken eine 
Chance zu geben, wie völlig sinnlos, sich in zwecklosem Rechtsdenken zu ergehen. 

Für unsere Darstellung bedeutet dies: Das Strafverfahren ist so zu ordnen, daß zwischen 
Zweckmäßigkeit und Rechtmäßigkeit ein sinnvoller Ausgleich hergestellt wird. 

Soweit die Vernehmungspraxis bei der Polizei in Betracht kommt, wird von seiten der Kritiker 
immer wieder gesagt, dieser anzustrebende sinnvolle Ausgleich sei de lege lata nicht gewäh rleistet. 
Deshalb erscheint es angebracht, sich zunächst mit dieser Kritik zu befassen. 

Hört man die in jüngerer Zeit von anwaldicher, aber auch gewisser richterlicher - sogar höchst
richterlicher - Seite geäußerten Beanstandungen, so muß es um die Rechtlichkeit polizeilichen Vor
gehens schlimm bestellt sein. 

Man behauptet, Machtmißbrauch und -überschreitung seien an der Tagesordnung, man spricht 
der Polizei jede Vorstellung über die Rechtsstellung des Beschuldigten und deren Verankerung im 
Rechtsstaat ab, man bezichtigt die Polizei, »Untertanengeist« und »knechtischen Sinn« der Mitbürger 
für ihre Arbeit zu nutzen, indem man diese bei der Vernehmung gewissermaßen »strammstehen« 
lasse; kurzum, bei der polizeilichen Vernehmung gebe es keine oder bestenfalls nur verkümmerte 
Grundrechte. 

Diejenigen, für die solche Äußerungen bestimmt sind - Adressat sind die Öffentlichkeit und 
die Parlamente -, müssen und sollen - da sie nicht wissen, wie die Dinge wirklich aussehen - den 
Eindruck gewinnen, mittelalterliche Foltern seien nahezu ein Kinderspiel zu den im Grunde nur 
verfeinerten Praktiken neuzeitlicher polizeilicher Vernehmungskunst gewesen. Offenbar sind der
artige Polemiken auch nicht ganz ohne die gewünschte Resonanz geblieben. Diese Resonanz läßt 
sich nicht allein damit erklären, daß in unseren Parlamenten mehr Anwälte als Kriminalisten ver
treten sind, und auch nicht allein damit, daß - wohl erfreulicherweise - die Öffentlichkeit immer 
gern bereit ist, sich auf die Seite des Schwachen - d. h. des Beschuldigten, nicht etwa des Anwalts -
zu stellen, sondern sie hat ihre Ursache auch in einer nach meiner Überzeugung durchaus berech
tigten Unzufriedenheit mit gewissen Prinzipien unseres geltenden Strafprozeßrechts. Darauf soll 
jedoch später eingegangen werden. Zunächst wollen wir uns aber mit den Argumenten auseinander
setzen, die gegen die polizeiliche Vernehmungspraxis geltend gemacht werden. Im wesentlichen 
gibt es die folgenden drei Kategorien von Einwendungen: 

- Es wird behauptet, Polizeibeamte verhielten sich ungesetzlich. Gedacht wird an § 136 aStPO. 
- Es wird behauptet, die Polizei achte nicht das ungeschriebene Gebot der »Fairneß«. 
- Man beanstandet unzulängliche polizeiliche Vernehmungsprotokolle. 

Zu . den Argumenten der ersten Gruppe ist nicht allzuviel zu sagen. Es wäre pharisäerhaft, 
wollte man in Abrede stellen, daß es Fälle gibt, in denen PoUzeibeamte, sei es aus beruflichem 
Übereifer, sei es aus Unzulänglichkeit oder aber auch infolge charakterlicher Mängel, die Verbote 
des § 136a StPO mißachten. Es wird, solange es Menschen gibt - und das gilt nicht nur von Polizei
beamten -, geirrt werden, und es werden, solange gehandelt wird, Fehler gemacht werden. Gegen 
sie gibt es kein anderes Rezept als das der Kontrolle. Aber es verdient doch wohl festgestellt zu 
werden, daß Fälle solcher Art überaus selten sind. Wären sie nicht so selten, so hätten es unsere 
Kritiker nicht nötig, sich entweder nur an Hand erdachter Beispiele zu empören oder mit nichts
sagenden Redensarten zu operieren. Oder sind es etwa keine Redensarten, wenn ein Münchener 
Anwalt anläßlich seiner Beteiligung am Deutschen Anwaltstag in Stuttgart gesagt hat, in seiner 
Praxis erlebe er fast täglich Dinge, die man »kaum für möglich halten« sollte, und »diese Dinge 
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seien sogar schlimmer, als man gemeinhin anzunehmen geneigt« sei. Nach den weiteren Aus
führungen dieses Anwalts fabriziert die Münchener Kr;iminalpolizei mehr - natürlich falsche -
Mordgeständnisse, als Morde begangen werden, und das sind nur die Fälle, die ein Anwalt über
nommen hat. 

Beschäftigen wir uns lieber mit den Argumenten der zweiten Kategorie, nämlich mit dem 
Vorwurf der mangelnden Fairneß. Er ist ernster zu nehmen und überdies auch aktueller, weil ihm 
vor allem der z. Z. vorliegende Entwurf eines Strafprozeßänderungsgesetzes gilt. 

Bereits jetzt gibt es keine Aussagepflicht gegenüber der Polizei. Das gilt für jedermann. Für 
den Beschuldigten und auch für den Zeugen. Demgegenüber beobachtet man, daß fast alle Mit
bürger - ob als Beschuldigte oder als Zeugen - auf die Fragen der Beamten antworten, mit anderen 
Worten: es macht kaum jemand von seinem verbürgten Schweigerecht Gebrauch. Hierin sehen 
unsere Kritiker ein offenbares Mißverhältnis, das sie nicht verstehen können. Da sie vermutlich 
meinen, der Mensch sei von Natur aus so beschaffen, daß er »normalerweise« nur das tue, was zu 
tun er verpflichtet sei, und das lasse, was er nicht zu tun brauche, sehen sie in dem Andersverhalten 
der Bürger bei der Polizei eine Anomalie und suchen für sie die Ursache entweder bei den Bürgern 
oder aber bei der Polizei. Bei einem von bei den, wenn nicht bei bei den, müsse irgendetwas nicht 
stimmen. Soweit man die Bürger verantwortlich macht, schreibt man ihnen» Untertanengeist« und 
»knechtischen Sinn« zu. Wer sich an solche interessanten nationalpsychologischen Diagnosen nicht 
heranwagt, macht kurzerhand die mangelnde Fairneß der Polizei für die sonst nicht zu verstehende 
Situation verantwortlich. Es gibt auch noch eine Kombination zwischen bei den Argumentationen, 
nämlich die, es sei von der Polizei unfair, den »knechtischen Sinn« usw. für den Zweck des Straf
verfahrens zu nutzen. Diese Kollektivbeschuldigung aller Polizeibeamten hat jedenfalls ein sehr 
hoher Bundesrichter vorgebracht, der dann allerdings im gleichen Atemzuge die »tüchtigen und 
unentbehrlichen Männer der Polizei« damit exkulpiert, daß er ausführt, man überfordere sie, wenn 
man von ihnen Fairneß erwarte; sie seien ja keine Volljuristen und hätten daher nicht deren Aus
bildung und Berufsethos. 

Wenn man von falschen Voraussetzungen ausgeht, kann man mit der besten Logik nicht zu 
richtigen Ergebnissen kommen. Es ,ist doch absolut falsch, daß wir Menschen nur das tun, wozu wir 
aufgrund gesetzlicher Bestimmung verpflichtet sind, und alles andere lassen. Zwar ist es deutsche 
Art, durch positives Recht möglichst alle Lebensbezirke erfassen zu wollen; aber damit wird doch 
nicht das Recht zum Motor menschlichen Verhaltens, sondern allenfalls zum Regulator. So beschäf
tigt sich das Recht z. B. mit dem Verlöbnis und der Ehe, nicht aber mit der Liebe. Man kann deshalb 
doch nicht sagen, daß die Menschen sich verloben und dann verheiraten und womöglich in der Ehe 
»eheliche Pflichten« erfüllen, weil es im Bürgerlichen Gesetzbuch Bestimmungen gibt, die sich 
damit befassen. Die statistische Feststellung, daß die meisten von der Polizei vernommenen Bürger 
nicht schweigen, sagt also überhaupt nichts darüber aus, daß »etwas nicht stimme«. Die meisten 
Menschen heiraten auch, ohne dazu verpflichtet zu sein. 

Auch die dem »Untertanengeist« und dem »knechtischen Sinn« des Durchschnittsdeutschen 
zugedachten Überlegungen können nicht überzeugen. Es ist nicht meine Aufgabe, zu untersuchen, 
ob dem Durchschnittsdeutschen dieses Prädikat zukommt; wenn es zutreffen sollte, dann zähle 
ich die wenigsten der von der Polizei vernommenen Beschuldigten zu Durchschnittsdeutschen. 
Jedenfalls verspüren wir bei der Vernehmung von Beschuldigten kaum jemals etwas von 
»knechtischem Sinn« u. dgl. Resistenz, Aufbegehren, freches Auftreten und ähnliche Verhaltens
formen sind an der Tagesordnung und gew,iß nicht typische Merkmale einer Sucht, sich zu 
erniedrigen. Unser Kritiker beruft sich auf die Praxis in England und behauptet, es sei der typische 
Fall im englischen Strafverfahren, daß der Beschuldigte indem ganzen Verfahren überhaupt kein 
Wort sage. Bei aller gebotenen Hochachtung gerade gegenüber diesem sehr hohen Richter habe 
ich Grund, diese Behauptung als unzutreffend zu bezeichnen, insbesondere wenn er unter 
englischem Strafverfahren auch das Verfahren vor der Polizei versteht, über das noch einiges zu 
sagen sein wird. Die englischen Kriminalbeamten richten an Verdächtige ebenso viele und ebenso 
intensive Fragen, wie wir es tun, und erhalten ebenso viele Antworten darauf wie wir. Die Behaup
tung trifft aber in ihrer Allgemeinheit auch nicht auf das Gerichtsverfahren zu. Ganz abgesehen 
davon, daß sich das englische Gerichtsverfahren von dem deutschen Prozeß grundsätzlich unter
scheidet, ist die Zahl der vor englischen Polizeibeamten und Richtern Geständigen übe'rraschend 
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hoch. Das kann schon in Radbruchs Veröffentlichungen über englisches Recht 1) nachgelesen werden. 
Weil nun der gleiche Kritiker, der uns den Engländer und die englische Vernehmungspraxis als 
vorbildlich hinstellt, zugleich derjenige ist, der meint, eine sachgerechte Beschuldigtenvernehmung 
könne nur von einem Volljuristen durchgeführt werden, soll auch auf dieses Argument ein
gegangen werden. 

Wenn es in der englischen Polizei überhaupt Juristen gibt - wir bezweifeln das -, so müssen 
es so verschwindend wenige sein, daß ihnen die Vorbildlichkeit englischer Polizeiarbeit gewiß 
nicht zugeschrieben werden kann. Zu allem Unglück für den Kritiker gibt es in England nicht einmal 
eine Staatsanwaltschaft, so daß auch der Staatsanwalt als »Gesetzeswächter« im Hinblick auf die 
Polizei ausfällt. Fügt man schließlich noch hinzu, daß selbst in englischen Gerichtsverhandlungen, 
mindestens zur Hälfte der Fälle, ehrenamtliche Laienrichter, d. h. Nicht juristen, Recht sprechen, so 
ist doch wohl gerade England ein denkbar schlechter Bundesgenosse für den, der offensichtlich 
Rechtsstaat mit Juristenstaat identifizieren will. 

Aber abgesehen von dem Vergleich mit England: Die Vernehmung ist im Grunde eine völlig 
unjuristische Leistung. Das stellen auch Hellwig 2) und Meinert 3) in ihren ausgezeichneten Abhand
lungen über Vernehmungspsychologie und Vernehmungstechnik fest. Die Aufgabe des Juristen 
kann es nur sein, auf die Gesichtspunkte der Rechtmäßigkeit zu achten. Das aber ist Kontroll
tätigkeit. Nun ist es wohl eine allgemein für richtig erachtete Auffassung, daß Kontrolleur und 
Kontrollierter nicht miteinander identisch sein sollen. Wenn man den Volljuristen als allein berufene 
Vernehmungsperson postulieren will, so kommt - abgesehen von der Frage der Praktikabilität -
eines gewiß zu kurz: entweder die Zweckmäßigkeit oder die Rechtlichkeit der Vernehmung. Zur 
Rechtlichkeit habe ich mich schon geäußert, als ich über die Trennung von Kontrolleur und Kon
trolliertem sprach. Nun zur Zweckmäßigkeit: Weil die Vernehmung eine nicht juristische Leistung 
ist, ist in der deutschen Juristenausbildung keine einzige Vorlesung an der Universität und keine 
einzige Stunde in den verschiedenen Ausbildungsstationen des juristischen Vorbereitungsdienstes 
der Kunst gewidmet, an Beschuldigte oder Zeugen Fragen zu stellen, d. h. zu vernehmen. 

Nachdem bisher nur Ausführungen darüber gemacht wurden, was entgegen der Auffassung 
unserer Kritiker alles nicht ursächlich dafür ist, daß Beschuldigte die Fragen der Polizeibeamten 
beantworten, sogar wahrheitsgemäß beantworten, soll im folgenden versucht werden, die Erklärung 
dafür zu geben, die m. E. alle hier behandelten Fragen löst. 

Ursache für jegliche Aussagebereitschaft ist der Verdacht. Der Verdacht ist für den Juristen 
ein Begriff, für die Menschen aber, die in seinen Bereich geraten, ein elementares psychologisches 
Erlebnis mit Effekten, deren u. U. außerordentliche Stärke abhängig ist von Situation und Persön
lichkeit des Betroffenen. Nur ganz wenige gibt es wohl, die einen auf sie gerichteten Verdacht, ein 
Verbrechen begangen zu haben, nicht als eine schwere Last empfinden. Das gilt für schuldige und 
Unschuldige. Beide haben das natürliche Bestreben, sich von der Last zu befreien, d. h. sich zu 
verteidigen. 

Wie bei allem Fortschritt der Naturwissenschaften und dementsprechend der technischen 
Kriminalistik die Vernehmung das zentrale kriminalistische Untersuchungsmittel geblieben ist, so 
ist auch für denjenigen, der sich verteidigt, das Wort das ursprünglichste und unmittelbarste Werk
zeug, sich zu »entlasten«. Für den unschuldig Verdächtigten ist es fraglos auch das geeignetste 
Instrument. Zwangsläufig wird sich auch der schuldig Verdächtigte des gleichen Instrumentes 
bedienen, um sich damit den Anschein des Unschuldigen zu geben. Wir wollen diese Überlegungen 
jedoch nicht vertiefen. Sollte ein Bedürfnis bestehen, mehr über die psychologischen Wirkungen 
des Verdachts zu erfahren, dann mög.en Psychologen gebeten werden, in dieser Richtung Unter
suchungen anzustellen. 

Wer der Polizei unter diesen Umständen »Unfairneß« vorwirft, nur weil sie ihren Vorteil aus 
der geschilderten Spannungssituation zieht, hat keinen Blick für die soziale Wirklichkeit ,des Ver
dachts. Die Überlegungen, daß niemand verpflichtet sei, seine Unschuld zu beweisen, und daß es 
in zahlreichen Fällen der Polizei und letztlich auch dem Richter nicht gelinge, bei absolutem 

1) Gustav Radbruch, Der Geist des englischen Rechts. 2. Auf!. 1947. 
2) Albert Hellwig, Psychologie und Vernehmungstechnik bei Tatbestandsermittlungen. 4. Auf!. 1951. 
3) Franz Meinert, Vernehmungstechnik. 3. Auf!. 1948. 
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Schweigen eines Beschuldigten zu einer Schuldfeststellung zu kommen, treffen zwar zu, doch sind 
das rationale Kalkulationen allein aus der Perspektive eines Schuldigen. 

Für den sich verteidigenden Unschuldigen sind das wirklichkeitsfremde Erwägungen. Würde 
er sich so verhalten, so hätte er bestenfalls Nichtanklage bzw. Freispruch aus Mangel an Beweisen 
zu erwarten. Damit hat er nicht erreicht, was er will. Er strebt ja nach Entlastung! Gewiß ist er vor 
dem Gesetz nicht verpflichtet, sich selbst vom Verdacht zu befreien oder gar seine Unschuld zu 
beweisen. Er will es aber, und niemand ist besser dazu in der Lage als der Ver:dächtige selbst, und 
ihm steht kein besserer Verteidiger zur Verfügung als die Wahrheit. Wie kann man es bei dieser 
Sachlage nur verantworten, zu sagen, man solle einem Beschuldigten nicht raten, die Wahrheit zu 
sagen? Das ist aber allen Ernstes gesagt worden! 

Wie verhält es sich nun mit dem schuldig Verdächtigten? Es ist immer wieder dasselbe: Er ver
teidigt sich damit, daß er seine Schuld dissimuliert und seine Unschuld simuliert, d. h. so tut, als 
ob er unschuldig wäre. Äußerlich verhält er sich also wie der Unschuldige. 

Hierauf kann man erwidern: das sei zwar gut und schön, aber effektiv sei es - zumindest für 
den Schuldigen - oft vorteilhafter, sich durch Schweigen zu verteidigen, und das solle man ihm zu 
verstehen geben. Zumindest solle er in voller Klarheit über diese Situation selbst zwischen den 
drei Hauptformen der Vertei,digung - Schweigen, Lüge oder wahrheitsgemäßer Aussage - wählen 
können. Von der Polizei werde in diesem Punkte nichts anderes verlangt, als daß sie den Ver
dächtigen auf diese Wahlmöglichkeit aufmerksam mache. 

Diese Argumentation wird mit einem gut klingenden Hilfsargument gestützt, daß nämlich 
eine solche Handhabung im Ausland längst eine Selbstverständlichkeit geworden sei. 

Auf das ausländische Recht ist daher in diesem Zusammenhang etwas näher einzugehen. 
In der Begründung zu dem jetzt dem Bundestag vorliegenden Entwurf eines Strafprozeß

änderungsgesetzes heißt es, daß die in der Neufassung des § 136 E vorgesehene Belehrungspflicht 
dem Art. 114 des französischen Code de procedure penale entspreche. 

Das Zitat dieser Bestimmung des französischen Prozeßrechts ist korrekt. Jedoch muß man 
wissen, daß Art. 114 CPP nur für den Richter, nicht für den französischen Polizeibeamten gilt. 

Von Verteidigerseite, vor allem von Prof. Dr. Dahs, wi~d immer wieder auf das Beispiel von 
England, aber auch das der Vereinigten Staaten hingewiesen, wo die Polizeibeamten verpflichtet 
seien, einen Beschuldigten - wohlgemerkt einen »Beschuldigten« - vor seiner Vernehmung, wie 
folgt, wörtlich zu warnen: 

»Sie sind nicht verpflichtet, sich zu der Beschuldigung irgendwie zu äußern. Aber alles, was Sie sagen, 
wird schriftlich niedergelegt und kann als Beweis verwendet werden.« 

Der Einfachheit halber soll vorerst die Situation in den Vereinigten Staaten geschildert werden, 
weil es dort diese Regel nicht gibt. Prof. Inbau, Rechtslehrer an der Northwestern University in 
Chicago, hat sich vor einigen Jahren in einer Schrift» Restrictions in the law of interrogation and 
confessions« dagegen ausgesprochen 4), daß man die in dieser Beziehung in Betracht kommenden 
englischen Vorschriften in den Vereinigten Staaten rezipiere. Da es immerhin nicht ausgeschlossen 
war, daß sich Inbau 'mit seiner Auffassung in den Vereinigten Staaten nicht durchgesetzt haben 
könne, holte ich eine weitere Auskunft bei dem Präsidenten der amerikanischen Kriminologischen 
Gesellschaft, Prof. Dr. Frym, ein, der mir erst dieser Tage bestätigte, daß ihm kein Staat in den Ver
einigten Staaten bekannt sei, in dem es eine derartige Regelung gebe. 

Damit kommen wir zu der Situation in England. Bevor jedoch die hier interessierende 
spezielle Frage des polizeilichen Vernehmungsrechts behandelt werden soll, müssen zum besseren 
Verständnis einige allgemeine Bemerkungen über das englische Strafverfahren vorausgeschickt 
werden. 

In England herrscht nicht das bei uns geltende Legalitätsprinzip. Dies hat zur Folge, daß das 
englische Strafverfahren erst mit der Anklage beginnt. Es klagt dort, wie viele von uns wissen, der 
einzelne Polizeibeamte oder der Bürger an. Was vor dieser Anklage geschieht, gehört nicht zum 
formellen Strafverfahren. In Deutschland ist das anders. In Deutschland gehört das sog. Vor
verfahren im Grunde genommen nur wegen des Legalitätsprinzips zum Strafverfahren. Während 

4) Vgl. auch Vortragsreihe des Bundeskriminalamtes über »Kriminalpolitische Gegenwartsfragen«, s. 129. 
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in England somit das Verfahren mit der Anklage beginnt, beginnt es in Deutschland mit dem 
Verdacht. 

[in weiterer Unterschied besteht in folgendem: Während dem Richter in Deutschland das 
Ermittlungsergebnis der Polizei, insbesondere die polizeilichen Vernehmungsprotokolle, schon vor 
Beginn des eigentlichen Gerichtsverfahrens vorliegen und er an Hand dieser Unterlagen die Beweise 
in der Hauptverhandlung selbst erheben muß, wird in England der gesamte Prozeßstoff im Gerichts
verfahren kontradiktorisch von den beiden Prozeßparteien erörtert und an einen sachunkundigen 
Richter und ebenso sachunkundige Geschworene in der Form von parteilichen Zeugenbefragungen 
herangetragen. 

Ein dritter und letzter wichtiger Unterschied ist darin zu erblicken, daß wir in Deutschland 
das Prinzip freier richterlicher Beweiswürdigung haben, während die englische rechtliche Beweis
würdigung formal gebunden ist. 

Die Unterschiedlichkeit der beiden Verfahrensarten hat für unsere Frage, nämlich die Warnung 
des Beschuldigten durch den englischen Polizeibeamten, erhebliche Bedeutung. 

Da in England das Strafverfahren erst mit der Anklage beginnt, gibt es vor diesem Zeitpunkt 
keine Unterscheidung von Zeugen und Verdächtigen. Ausdrücklich ist dem eng~ischen Polizei
beamten das Recht zugestanden, vor der Anklage oder mit anderen Worten: vor der Beschuldigung, 
die er selber ausspricht, an jedermann Fragen zu richten, und zwar Fragen aller Art, sofern er nur 
glaubt, daß die Beantwortung der Fragen für die Aufklärung eines Verbrechens nützlich sein werde. 
Es ist sogar hervorgehoben, daß dieses Recht, an jedermann Fragen zu richten, auch gegenüber den
jenigen besteht, gegen die der Beamte einen Verdacht hegt, ohne daß er verpflichtet ist, die vorher 
zitierte Warnung auszusprechen. 

Erklärt sich in England ein Beschuldigter vor Gericht für nicht schuldig, muß dort also Beweis 
erhoben werden, so kann ein Polizeibeamter als Zeuge darüber vernommen werden, was der 
Beschuldigte dem Polizeibeamten auf dessen Fragen geantwortet und ob er dem Polizeibeamten 
gegenüber ein Geständnis abgelegt hat. Dieses etwa vor dem Polizeibeamten abgelegte Geständnis 
wird als Beweismittel gegen den Angeklagten grundsätzlich nur dann verwertet, wenn der Polizei
beamte vorher die obenerwähnte Warnung ausgesprochen hat. 

Wichtig ist bei alledem, zu wissen, daß der Polizeibeamte sich erst dann entschließen wird, 
die Beschuldigung oder die Anklage auszusprechen und mithin den Beschuldigten zu warnen, wenn 
er meint, daß die forensische Überführung des Beschuldigten mit und ohne Geständnis gelingen 
werde 5). Dieser Zeitpunkt ist identisch mit dem, zu dem der deutsche Staatsanwalt mit und ohne 
Geständnis eines Beschuldigten sich zur öffentlichen Klage entschließt. 

Wenn man d?her englisches polizeiliches Vernehmungsrecht auf deutsche Verhältnisse über
tragen will, ohne zugleich das übrige Verfahrensrecht zu rezipieren, so kann daraus nur folgen, 
daß man an der jetzigen deutschen Rechtssituation nichts zu ändern braucht. Allenfalls könnte 
man in Analogie zum englischen Recht die »Warnung« an der Stelle vorsehen, an der der deutsche 
Staatsanwalt künftig gehalten sein soll, dem Beschuldigten das sog. Schlußgehör zu gewähren. 

Was ist nun von dem Vorschlag zu halten, wir sollten in Deutschland die von uns ver
nommenen Beschuldigten in ähnlicher Weise warnen, wie es die englischen Polizeibeamten tun? 

Die Schwierigkeit, dazu Stellung zu nehmen, beginnt für uns schon mit der Frage: Wer ist 
denn Beschuldigter, und wer ist Zeuge? 

Unsere Kritiker, vor allem Anwälte und Richter, kennen dieses Problem aus ihrer Praxis nicht. 
Wenn ihre Tätigkeit beginnt, ist längst die Frage, wer als Beschuldigter und wer als Zeuge anzusehen 
ist, geklärt. Wenn aber die Polizei begin,nt, sich mit einem Sachverhalt zu befassen, von dem noch 
nicht einmal sicher ist, ob er überhaupt als ein Verbrechen zu werten ist, gibt es für sie zunächst 
bestenfalls Personen, von denen sie hofft, daß ihre Aussagen dazu beitragen, Licht ins Dunkel zu 
bringen. Diese Personen zu diesem Zeitpunkt bereits als Zeugen zu bezeichnen, ist m. E. Willkür. 
Wir suchen ja mit ihrer Hilfe erst die Zeugen. Sie sind daher für die Polizei nichts anderes als 
»Auskunftspersonen«. Gleiches muß aber auch gelten, wenn sich unter den befragten Personen 
solche befinden, gegen die ein gewisser Verdacht begründet sein kann. Man kann aber in solchen 

5) st. lohnston, The Legal Limitations of the Interrogation of Suspects in England and Wales .... 
Hatherill, Practical Problems in Interrogation .... 
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noch recht undurchsichtigen Ermittlungssituationen Personen dieser Art nicht ohne weiteres als 
Beschuldigte behandeln, d. h. ihnen eine Straftat zur Last legen. Das soll an einem Beispiel erläutert 
werden: 

Es wird ein Sexualmord an einem Kinde begangen. Nach der Besonderheit des modus operand i zieht die 
Kriminalpolizei als mögliche Täter an hand ihrer Straftäterkartei alle diejenigen in Betracht, die, ohne 
gemordet zu haben, gleichartige Unzuchtshandlungen an Kindern begangen und sich zur Tatzeit in 
Freiheit befunden haben. In einer Großstadt wie Berlin können das mehrere hundert Leute sein. 

Sollen wir nun berechtigt sein, allen diesen Personen diesen Sexualmord zur Last zu legen, d. h. 
sie zu beschuldigen, nur weil sie sich früher nach § 176,3 StGB strafbar gemacht und ihre Strafen 
inzwischen verbüßt haben? Soweit kann man m. E. nicht gehen. Wer gleicher Meinung ist, aber 
daraus die Schlußfolgerung zieht, die Polizei solle überhaupt nicht berechtigt sein, an diese früheren 
Straftäter Alibi-Fragen zu richten, der möge ,diese seine Meinung vor den Eltern des ermordeten 
Kindes oder vor den um ihre Kinder bangenden Eltern vertreten. 

Wer von den Kritikern aber die Schwierigkeit anerkennt, zwischen einem Verdächtigen und 
einem Beschuldigten zu unterscheiden, und die eben erwähnte Schlußfolgerung nicht zieht, muß 
m. E. zwangsläufig dazu kommen, daß nur derjenige als Beschuldigter anzusehen ist, gegen den 
eine Beschuldigung förmlich ausgesprochen worden ist. Hier stehen wir vor den nächsten 
Schwierigkeiten. 

Wer ist kompetent, zu beschuldigen? Sieht man einmal von denjenigen ab, die Anzeige 
erstatten dürfen oder antragsberechtigt sind, so bleibt die Frage übrig, aufgrund welcher Vorschrift 
unserer Strafprozeßordnung etwa die Polizei berechtigt sein soll, selbst eine Beschuldigung aus
zusprechen. Im deutschen Strafprozeßrecht hat die Polizei keine Prozeßrolle. Sie wird deshalb 
vielleicht auch nicht aktiv legitimiert sein, förmlich zu beschuldigen. Bejaht man aber diese 
Legitimation, so kommt die zweite Schwierigkeit auf uns zu: Zu welchem Zeitpunkt ist ein Ver
dächtiger zu beschuldigen? Es entsteht insbesondere die Frage, ob ein deutscher Polizeibeamter, 
ähnlich wie der britische, berechtigt sein soll, selbst den Zeitpunkt zu bestimmen, zu dem er 
beschuldigt und die Warnung auspricht. Wenn es zu einer derartigen Regelung kommen sollte, 
dann kann man schon jetzt voraussagen, welcher Kritik unsere Vernehmungsmethoden dann erst 
von seiten der Verteidiger ausgesetzt sein werden. 

Nach diesen überwiegend formalen Einwendungen gegen den Vorschlag der Einführung einer 
Warnung oder Belehrung in unser Vernehmungsrecht wollen wir uns jetzt mit der materiellen 
Seite dieser Frage befassen und dabei auf die Gesichtspunkte der Rechtlichkeit und der Fairneß 
näher eingehen. 

Es ist zu beginnen mit der Frage, welche Aufgabe mit der polizeilichen Beschuldigten
vernehmung erfüllt werden soll. Gemeinhin wird diese Frage dahingehend beantwortet, die Polizei 
habe das Bestreben, mit der Vernehmung den Beschuldigten zu überführen, während die Ver
nehmung nach Ansicht der Anwälte in erster Linie der Verteidigung dienen soll. 

Mit diesen Antworten ist aber die gestellte Frage nicht beantwortet. Das Bemühen der 
Polizei, einen Beschuldigten zu überführen, ist ebensowenig Selbstzweck der Vernehmung wie 
das Bemühen des Beschuldigten, sich zu verteidigen. Gerade an dieser Stelle ist es sinnvoll, sich 
dessen bewußt zu sein, was mit dem Strafverfahren überhaupt bezweckt wird. 

Hier muß noch einmal wiederholt werden: Sinn und Zweck des Verfahrensrechts ist die Ver
wirklichung des materiellen Strafrechts. Wenn hiernach eine Prozeßordnung dem Beschuldigten 
das Recht einräumt, sich zu verteidigen, so tut sie es nur um der Verwirklichung des materiellen 
Strafrechts willen, nämlich um mit der Verteidigung sicherzustellen, daß nicht Unschuldige bestraft 
werden. Erkennt man das geschriebene oder ungeschriebene Grundrecht an, daß niemand ver
pflichtet ist, sich selbst zu beschuldigen, und das andere, daß niemand verpflichtet ist, seine 
Unschuld zu beweisen, so folgt daraus jedoch nicht, daß es Zweck der Strafprozeßordnung sei, 
dem Schuldigen eine Möglichkeit zu verschaffen, sich der verdienten Strafe zu entziehen. Man 
gibt ihm zwar mit der Verteidigung die Möglichkeit hierzu. Diese Möglichkeit wird aber von der 
Gesellschaft -und dem sie repräsentierenden Staat nur in Kauf genommen, nicht aber bezweckt. 

Hieraus ergibt sich: Sowohl dem Vernehmenden als auch dem Vernommenen sollen mit der 
Vernehmung die gleichen Chancen. eingeräumt werden, durch Rede und Widerrede die Wahrheit 
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zu finden. Das Kontradiktorische der Vernehmung ist nicht geschaffen worden um der Unwahrheit 
willen, sondern weil man mit Recht glaubte, daß Parteigeist eine ausgezeichnete Voraussetzung 
für die Findung der Wahrheit sei. 

In diesem Zusammenhang ist es von Interesse, zu erfahren, daß im anglikanischen Verfahren 
gewisse Vernehmungsmethoden (wie z. B. die nach § 136 a unserer Strafprozeßordnung) nicht 
deshalb verpönt sind, weil sie unmoralisch oder unfair seien, sondern allein deshalb, weil sie 
nicht geeignet sind, zur Wahrheit zu führen. Mit Folterungen u. dgl. kann ein Vernommener zwar 
zum Sprechen gebracht werden; doch kann mit ihnen ebenso die Unwahrheit wie die Wahrheit 
erzielt werden. Wir Deutschen neigen ein wenig zum Moralisieren. Soweit die Vernehmungs
methoden in Betracht kommen, ist es vielleicht ganz gut so, wenn man bedenkt, was es in 
Deutschland vor nicht allzu langer Zeit auf diesem Gebiete gegeben hat. Andererseits ist uns durch 
diese Denkungsart der Blick für die Wirklichkeit leicht getrübt. Wege, die zur Wahrheit führen, 
werden kaum jemals unmoralisch sein. Verletzt aber eine bestimmte Vernehmungsmethode unser 
moralisches Gewissen, so sollten wir uns prüfen, ob wir nicht im Grunde meinen, die bedenk
liche Methode sei ungeeignet, zur Wahrheit zu führen. Vor zwei Jahren hat an dieser Stelle 
Prof. Dr. Ehrhard (Marburg) 6) über unzulässige Vernehmungsmethoden gesprochen und auch 
einiges über die unzulässige Anwendung von Wahrheitsseren gesagt. Aus seinen Äußerungen 
möchte ich zwei Sätze zitieren, die das bestätigen, was ich mich bemüht habe, zum Ausdruck zu 
bringen. Er hat gesagt: 

»Einmal ist die Entwicklung solcher Mittel nicht zu erwarten, und zum anderen wäre es, wenn sie gelänge, 
von seiten des Gesetzgebers eine Illusion, zu glauben, daß es irgendeine Macht dieser Welt gäbe, die 
ihre Anwendung aufhalten könnte. Es wäre völlig aussichtslos, irgendwelche Vorschriften dagegen zu 
schaffen.« 

Polizeiliche Vernehmungen sind daher so zu gestalten, daß die Wahrheit ermittelt wird oder 
- anders ausgedrückt - daß Schuldige überführtweflden und Unschuldige nicht Opfer des gegen sie 
bestehenden Verdachts bleiben. 

Wer diesen Standpunkt billigt, muß es auch für richtig finden, daß die Polizei, insbesondere 
die Kriminalpolizei, ihre Vernehmungen so durchführt, daß sie mit ihnen, wenn möglich, das 
angestrebte Ziel erreicht. Geht man also davon aus, daß der vernommene Beschuldigte der 
präsumtive Verbrecher ist, so wird sich der Kriminalbeamte bemühen müssen, den Beschuldigten 
zu einer wahrheitsgemäßen Aussage zu bringen. Würde er sich damit begnügen, nur zu registrieren, 
was der Beschuldigte sagt, so würde er seiner Aufgabe nicht gerecht werden. Erfahrungsgemäß 
sind Verbrecher nicht besonders wahrheitsliebend; es ist also meist einiges nötig, um Schuldige 
zu wahrheitsgemäßen Aussagen zu bringen. Tatsächlich erreichen die Kriminalbeamten das in der 
Mehrzahl der Fälle, in denen es zu Geständnissen kommt, allein dadurch, daß sie den Beschuldigten 
vorhalten, die bisher zu ihrer Verteidigung vorgebrachten Tatsachen hätten sich nicht bestätigt. 
Sie geben damit dem Vernommenen die neue Chance einer besseren Verteidigung, zugleich aber 
auch die Chance zu einem Geständnis. 

Ganz besonders kritisch sind diejenigen Fälle, in denen polizeilichen Beschuldigtenverneh
mungen Verbrechen zugrunde liegen, deren Aufklärung letztlich nur mit Tätergeständnissen zu 
erzielen ist - Fälle also, in denen alle übrigen Indizien nur geeignet sind, einen dringenden Ver
dacht zu begründen, aber für eine Überführung und schließlich eine Verurteilung nicht ausreichen. 

Ist es in solchen Fällen wirklich unkorrekt, wenn Kriminalbeamte die psychologischen 
Wirkungen des Verdachts und die psychologischen Spannungen eines gut angelegten Kriminal
verhörs mit dazu verwenden, einen schuldigen Beschuldigten zum Geständnis zu führen? Welches 
Unrecht ist damit begangen? Wenn wir bedenken, daß zu dieser Kategorie schwer aufklärbarer 
Verbrechen gerade die schwersten aller Verbrechen - die Sexualverbrechen - zählen, so hat nur 
der das Recht, der Kriminalpolizei Unfairneß und Unkorrektheit vorzuwerfen, der bereit ist, seine 
Meinung nicht nur im Rahmen juristischer Diskussionen, sondern auch der betroffenen Gesellschaft 
gegenüber zu vertreten, die die Polizei mit der Verbrechensaufklärung zu schützen hat. Liberalität 
gegenüber dem Verbrecher hat auch ihre Grenzen. Gewiß soll die »sittliche Persönlichkeit« auch 

8) Vortragsreihe des Bundeskriminalamtes über »Kriminalpolitische Gegenwartsfragen«, s. 225. 
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des Verbrechers respektiert werden, aber man behandelt Ungleiches gleich, wenn man die sittliche 
Persönlichkeit eines Sexual mörders so hoch ansetzt, daß darüber die schutzwürdigen Interessen 
der Gesellschaft vernachlässigt werden. Inbau 7), den ich schon früher zitiert habe, hat dazu 
folgendes gesagt: 

»Bei beruflichen, geschäftlichen und gesellschaftlichen Angelegenheiten wird ethisches Vorgehen als 
wünschenswert betrachtet, und man besteht darauf. Aus Gründen dieser Art hat sich die Auffassung 
gelegentlich herausgebildet, daß auch Verbrecher auf einer ähnlich ethischen Ebene verhört werden 
sollten. Wird ein Mörder von den vernehmenden Polizeibeamten dadurch zum Geständnis geführt, daß 
sie bei der Befragung dem Verdächtigen gegenüber eine freundschaftliche Haltung an den Tag legen, 
obwohl in Wirklichkeit keinerlei Gefühle dieser Art vorhanden sind, oder daß sie die Vermutung äußern, 
daß das Opfer vielleicht etwas getan oder gesagt habe, was den Ärger des Verdächtigten hervorgerufen 
habe, was vielleicht auch den Ärger eines jeden anderen in einer gleichen Situation in dem Maße hervor
gerufen hätte, daß es zu einer gewalttätigen Reaktion gekommen wäre, so ist das Verhör natürlich nicht 
ethisch. Doch geht es ja hier nicht um eine berufliche, geschäftliche oder gesellschaftliche Angelegenheit. 
Hier ist ein menschliches Leben ausgelöscht worden von einem, der sich gegenüber seinen Mitmenschen 
an keine Regeln des fair play gehalten hatte. Der Mörder wäre nicht im geringsten in Richtung auf ein 
Geständnis zu bewegen, wollte man ihm einen Vortrag oder eine Vorlesung über das Moralische oder 
Unmoralische eines Mordes halten. Es ist in solchen Situationen zwecklos, dem Beschuldigten einfach 
Bleistift und Papier zu geben und zu warten, bis sein Gewissen ihn dazu treibt, ein Geständnis abzulegen. 
Ein bißchen mehr ist schon erforderlich. Und dieses bißchen Mehr kann im Vergleich zu gesellschaftlichen 
Ereignissen unethisch sein, wenn unter den gegebenen Umständen des Falles die Schuld des Mörders auf 
andere Weise nicht festzustellen ist.« 

Dem dürfte nichts hinzuzufügen sein. 
Wenn unsere Kritiker imstande sind, uns in solchen Fällen einen eleganteren, d. h. einen 

ästhetischeren Weg zur Verbrechensaufklärung zu weisen, dann sind wir gerne bereit, ihn 
zu gehen. 

Welche Rolle spielt nun die Art des hier behandelten Kriminalverhörs für unsere Betrachtung, 
nämlich die Einführung einer Warnungspflicht oder irgendwie gearteten Belehrungspflicht? 

Gerade das Beispiel von Inbau macht deutlich, daß Voraussetzung für den kriminalistischen 
Erfolg einer Vernehmung vielfach ihre psychologische Anlage ist. Der vernehmende Kriminal
beamte hat das Geständnis dadurch erzielt, daß er bei dem Vernommenen um Vertrauen geworben 
hat. Man braucht kein Hehl daraus zu machen, und auch Inbau hat es nicht getan, daß dieser 
Werbung um Vertrauen keine tiefempfundene Sympathie zugrunde gelegen hat. Die Vertrauens
werbung war aber die durch Notwehr der Gesellschaft gegen ,den Verbrecher gebotene Maßnahme, 
die allein geeignet war, den Verbrecher zu überführen und unschädlich zu machen. 

Vernehmungssituationen sind je nach der Eigenart des ihnen zugrunde liegenden Verbrechens 
und der Persönlichkeitsstruktur des präsumtiven Verbrechers zu unterschiedlich, als daß es denkbar 
wäre, einen Katalog der Möglichkeiten aufzustellen, mit denen um das Vertrauen erfolgreich -zu 
werben ist. 

Jedenfalls aber sind Situationen denkbar - und nicht nur denkbar, sondern auch aus der Praxis 
bekannt -, in denen eine vom kriminalistischen Standpunkt aus sinnvolle Vernehmung psycho
logisch völlig falsch angelegt wäre, wollte man sie mit gesetzlich vorgeschriebenen Formeln der 
Warnung oder Belehrung einleiten. 

Gerade weil es sich in der Regel um schwere und schwerste Verbrechen handelt, die wir ohne 
die Zuhilfenahme psychologischer Erfahrungen nicht aufklären können, müssen wir uns gegen 
alle Reformbestrebungen wenden, die unter diesem Gesichtspunkt nicht gründlich genug durch
dacht sind. 

Zu der psychologisch richtig angelegten Vernehmung gehört auch die der Situation angepaßte 
richtige Ladung des Beschuldigten. Ober die Frage der Zwangsladung sind nicht viele Worte zu 
verlieren. Wir haben sie kaum nötig. Auch ohne Androhung der Zwangsvorführung kommen 
Beschuldigte und Zeugen zur Kriminalpolizei, und zwar aus demselben Grunde, der vorhin als 
Ursache dafür genannt wunde, daß Zeugen und Beschuldigte auch ohne Zwang vor der Kriminal-

7) Fred E. Inbau »Are the Courts handcuffing the Police?" .... 
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polizei aussagen. Hier geht es mehr um die Frage, ob wir dem Beschuldigten schon in der Ladung 
mitteilen sollen, was den Gegenstand der Vernehmung bildet. In der Mehrzahl der Fälle kann das 
durchaus sachdienlich sein. Es wird aber Fälle geben, in denen mit dieser Voraus-Mitteilung die 
psychologische Spannung vertan wird, die für ein kriminalistisch erfolgreiches Verhör notwendig ist. 

Es ist selbstverständlich, daß das Recht der Verteidigung eines Beschuldigten in keiner Situation 
des Verfahrens und demzufolge auch nicht in der Situation seiner Vernehmung zu kurz kommen 
darf. Das Recht der Verteidigung soll aber nach dem Sinn und Zweck unserer Strafprozeßordnung 
in erster Linie dem Unschuldigen, d. h. vom Standpunkt ,des Verteidigers aus auch dem potentiell 
Unschuldigen, zugute kommen. Mit anderen Worten: Die Verteidigung soll in der Vernehmung 
nach dem Grundsatz »audiator et altera pars« ein Be'itrag zur Wahrheitsfindung sein. Praktisch 
bedeutet das, daß durch Vernehmungen keine falschen Geständnisse herbeigeführt werden sollen. 

Wenn wir bisher davon gesprochen haben, daß die Verteidigung dem Unschuldigen zugute 
kommen soll, aber vielfach auch vom Schuldigen, dem sie im Grunde genommen nicht zugedacht 
ist, in Anspruch genommen wird, so zeigt sich im ganzen Strafverfahren, besonders aber im polizei
lichen Vorverfahren, das eigentliche Problem. Wir wissen nämlich noch gar nicht, ob der Ver
dächtige schuldig oder unschuldig ist. Wir können zwar Schuld ahnen, die Ahnung aber ist nicht 
Schuldüberzeugung. Von Schuld überzeugt zu sein ist alleiniges Vorrecht ,des erkennenden Richters. 
Wenn wir in Berücksichtigung dieses Gedankens einen Beschuldigten vielleicht recht intensiv ver
nehmen, wobei ich unter dem Wort »intensiv« die Anwendung aller Mittel psychologischer Ver
nehmungskunst verstehe, so kann dies fraglos für den unschuldigen Verdächtigen eine durchaus 
empfindliche Prozedur sein. Er hat aber m. E. dieses Opfer im Interesse der Allgemeinheit zu 
bringen. Es ist ihm auch individuell zuzumuten, letztlich sogar in seinem Individual interesse. 
Je intensiver nämlich die Vernehmung ist, um so größer ist auch die Chance des Unschuldigen, 
nach der Vernehmung vom Verdacht gereinigt zu sein. Die Gefahr, daß eine zu intensive, vielleicht 
zu suggestiv angelegte Vernehmung ein falsches Geständnis im Gefolge haben könne, ist nicht zu 
leugnen. Exempla docent. Zu dieser Gefahr ist aber zu sagen: Selbst wenn man davon absieht, 
daß praktisch nur Psychopathen Taten eingestehen, die sie· nicht begangen haben, so wissen wir 
doch alle, daß nach deutschem Recht niemand für schul1dig befunden wi/id, ein Verbrechen begangen 
zu haben, nur weil er sich selbst für schuldig erklärt. Kein Kriminalbeamter macht eine Akte zu, 
nachdem ein Beschuldigter ein Geständnis abgelegt hat. Im Gegenteil: Der erfahrene Beamte weiß, 
daß für ihn mit dem Geständnis die Arbeit eigentlich erst beginnt. Gerade bei einem verteidigungs
schwachen Beschuldigten gelingt die Beweisführung nur ,dann, wenn sich der Kriminalbeamte vor
stellt, was ein guter Vertei,diger in der jeweiligen Situation an Gegenargumenten vorzubringen in 
der Lage wäre. Eine gedankliche Berücksichtigung dieser möglichen Gegenargumente ist daher bei 
seinem kriminalistischen Handeln dringend erforderlich. Hierbei wird der Beschuldigte gewisser
maßen als Zeuge seiner eigenen Tat in Anspruch genommen. Erst wenn das »Zeugnis« das voran
gegangene Geständnis bestätigt bzw. erhärtet, kann der Beschuldigte als überführt angesehen 
werden. Das wissen unsere Kritiker ebensogut wie wir, und darum sind alle diejenigen Argumente, 
die mit falschen Geständnissen operieren, ohne jede Überzeugungskraft. 

Auf die dritte und letzte Kategorie uns entgegengehaltener Bedenken, nämlich auf unsere 
Protokolltechnik, wollen wir nur sehr kurz eingehen. 

Protokolle von Vernehmungen können - seien sie auch noch so gut - nie die Vernehmungs
situationen in ihrer Totalität wiedergeben. Daran würden selbst Tonbandaufnahmen und - ab
gesehen von Fragen der Praktikabilität - auch Tonfilmaufnahmen nichts ändern. Es werden immer 
nur Konzentrate oder Surrogate sein. Hier hilft keine Kritik. Gewonnen könnte nur etwas werden, 
wenn die polizeilichen Vernehmungsprotokolle nicht mehr die große Rolle spielen würden, wie es 
in unserem Verfahrensrecht der Fall ist. 

Abschließend soll noch einmal betont werden, daß es nicht Sache des polizeilichen Vorver
fahrens ist, Schul,dfesf1stellungen zu treffen. Dies ist das Privileg des erkennenden Richters. 

Dieses Privileg ist geschaffen worden, weil bei der Polizei trotz allen ihren Verpflichtungen zu 
Rechtlichkeit und zu Objektivität - m. E. mit Recht - Parteigeist in dem Sinne vermutet wird, daß 
sie in erster Linie an den Schutz der Gesellschaft vor dem Verbrecher denkt - so wie auch der 
Verteidiger bei aller Pflicht zur Rechtlichkeit die Partei interessen seines Mandanten zu wahren hat. 
Erst das unparteiische Gericht soll berufen sein, auszusprechen, was Wahrheit und Recht ist. Es 
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sollte deshalb das Bestreben des Gesetzgebers sein, das sog. strafprozessuale Vorverfahren nicht zu 
sehr zu perfektionieren und gegen alle Fehler- und Irrtumsmöglichkeiten abzusichern, weil sonst 
dem Gerichtsverfahren eine zu bescheidene Aufgabe verbliebe. Das Gerichtsverfahren wäre dann 
eigentlich nur noch ·dazu da, zu kontrollieren, ob das polizeiliche Vorverfahren fehlerfrei durch
geführt worden ist. Die deutsch-rechtliche Struktur des Strafverfahrens begünstigt solche Gedanken
gänge. Sie entsprechen zwar nicht der Konzeption unseres Strafprozeßrechts, das noch immer den 
Grundsatz der Unmittelbarkeit postuliert; in der Praxis aber ist in Deutschland mit dem Vorver
fahren - ganz gegen den Wunsch der Polizei - schon mehr präjudiziert, als uns recht sein sollte. 
Das ist m. E. auch der Grund, warum die Verteidiger den Wunsch haben, mehr als bisher am 
Vorverfahren beteiligt zu werden. Zugleich ist es aber auch die psychologische Ursache für die uns 
alle nicht beglückende Tatsache, daß die Presse ein so starkes Interesse an dem polizeilichen 
Ermittlungsverfahren nimmt, was m. E. zu einer gewissen Unzufriedenheit auch bei den objektiven 
Kritikern des Verfahrensrechtes geführt hat. Man sollte diesem Umstand Rechnung tragen und das 
polizeiliche Vorverfahren formloser gestalten. Damit würde im Gerichtsverfahren dem Grundsatz 
der Unmittelbarkeit mehr Geltung verschafft. Der Gesetzgeber hat sich erstaunlicherweise - bisher 
jedenfalls - offenbar für den anderen Weg entschlossen. Er will das Vorverfahren noch mehr 
perfektionieren. Die Folgen werden m. E. die sein, daß die schon jetzt bestehende Unzufriedenheit 
mit der Strafverfahrenssituation noch größer und die Verbrechensbekämpfung nicht unerheblich 
erschwert wird. Der Weg zu einer Besserung der Gesamtverhältnisse kann m. E. nur der sein, daß 
man sich mutig entschließt, darüber nachzudenken, ob nicht die anglikanischen Prozeßprinzipien -
ohne Nachteil für die Verbrechensbekämpfung - zugunsten von Grundsätzen der Verteidigung, 
der Fairneß und vor allem eines vom polizeilichen Vorverfahren unabhängigen Richterspruchs 
geeigneter sind, das materielle Strafrecht zweckmäßig und zugleich gerecht zu verwirklichen, als 
unsere alte Strafprozeßordnung, die trotz der Neuerungen des vorigen Jahrhunderts immer noch 
die Wesenszüge der Inquisition in sich trägt und die Prof. Dr. Dahs ein verstaubtes, altersschwaches 
Instrument genannt hat. 

Statt an dem alten Instrument kleine Reparaturen durchzuführen, sollte man es durch ein 
neues, zeitgemäßes Instrument ersetzen, ,das in sinnvollem Ausgleich den berechtigten Individual
interessen der Beschuldigten und den überindividualistischen Schutzinteressen der Gesellschaft 
hinreichend Rechnung trägt. 

207 



AUSSPRACHE 

Ministerialrat Dr. Kleinknecht, Bundesjustizministerium 

Wenn man sich als Diskussionsredner zu vielen Punkten äußert, besteht immer die Gefahr, daß man 
einiges übersieht oder daß der Beitrag nicht zu einem geschlossenen Ganzen wird. 

Lassen Sie mich zunächst einige allgemeine Bemerkungen vorausschicken. Ich habe das Bedürfnis fest
zustellen, daß die Strafprozeß-Novelle nur Regelungen enthält, die nach unserer Überzeugung kriminal
politisch vertretbar sind. Alles, was in der amtlichen Begründung zu dem Entwurf ausgesagt wird, sollte 
deshalb sehr ernst genommen werden. Sagen Sie bitte nicht, die Dinge seien vom grünen Tisch her geregelt 
worden. Die meisten von uns, die an dem Entwurf mitgewirkt haben, sind alte Praktiker, ich selbst war früher 
Strafrichter und Staatsanwalt. Wir ken~en die Leistung der Polizei auf dem Gebiet der Strafverfolgung genau, 
und ich darf als Vertreter des Bundesjustizministeriums sagen, daß wir die polizeiliche Arbeit außerordentlich 
schätzen. Die Beratung von Referentenentwürfen für strafverfahrensrechtliche Gesetze mit Vertretern der 
Polizei stößt aber schon deshalb auf Schwierigkeiten, weil für eine solche Erörterung nur ein kleines Gremium 
von Experten in Betracht käme. Eine derartige Institution, in der jeder seine persönliche Meinung frei äußern 
müßte, fehlt jedoch. Ich werde aber die Frage im Bundesjustizministerium vorbringen. 

Zur Diskussion darf ich mit den neuen Bestimmungen über die Untersuchungshaft anfangen. Die Novelle 
behält die beiden bisherigen Haftgründe bei, nämlich die Fluchtgefahr und die Verdunkelungsgefahr. Daß 
man statt von Fluchtverdacht - wie bisher - von Fluchtgefahr spricht, ist eine vorwiegend sprachliche Korrektur. 
Denn »Verdacht« - wir haben ja den Begriff gerade im Strafverfahren sehr häufig - bezieht sich auf etwas 
Vergangenes, der Begriff »Fluchtgefahr« auf etwas Zukünftiges. Die Annahme der Gefahr muß - ebenso 
wie die des Verdachts - auf Tatsachen gegründet sein; es muß sich um eine »konkrete« Gefahr handeln. 
Das verlangt das Gesetz schon jetzt. Den Haftgrund der Verdunkelungsgefahr wollen manche abschaffen. 
Die Argumentation, man habe und benötige diesen Haftgrund in England und Amerika auch nicht, ist falsch. 
Man sagt weiter, es seien nur 5 Ofo der Haftbefehle ausschließlich auf den Haftgrund der Verdunkelungsgefahr 
gestützt; dieser sei deshalb entbehrlich. Demgegenüber sind wir der Meinung, daß wir diesen Haftgrund 
dennoch brauchen. Es gibt Haftbefehle, in denen die Verdunkelungsgefahr damit begründet wird, daß das 
Ermittlungsverfahren noch nicht abgeschlossen oder die Voruntersuchung noch im Gange sei. Eine solche 
Begründung ist schon nach geltendem Recht sehr bedenklich. Derartige Haftbefehle will die Novelle unter
binden. Sie verlangt nämlich, daß Tatsachen vorhanden sind, die in der Person des Beschuldigten liegen und 
die die Gefahr begründen, daß er in unzulässiger Weise verdunkeln werde. Die Tatsachen müssen nach dem 
Wortlaut des Gesetzes in »dem Verhalten oder den besonderen Verhältnissen des Beschuldigten« liegen 
(§ 112 Abs.1 Nr.3). Ein Fall der letztgenan.nten Art kann z. B. vorliegen, wenn der einzige Belastungszeuge 
bei einem Sittlichkeitsverbrechen eine Person ist, die in völliger Abhängigkeit zu dem Beschuldigten lebt 
und kein Zeugnisverweigerungsrecht hat. Auch die Zugehörigkeit zu einer Verbrecherbande kann bei einem 
festgenommenen Beschuldigten ein solches »besonderes Verhältnis« sein, das die Verdunkelungsgefahr 
begründen kann. Der Ausdruck »Verhalten« ist im umfassenden Sinn gemeint. Aber es muß ein Verhalten 
sein, das die Gefahr begründet, der Beschuldigte werde in unzulässiger Weise verdunkeln. Die vorgesehene 
Einengung des Haftgrundes der Verdunkelungsgefahr wird zu keinen praktischen Schwierigkeiten führen, 
auch nicht für die Polizei. Wesentlich ist vor allem, daß man den Haftgrund der Verdunkelungsgefahr nicht 
mit der Begründung heranziehen kann, die Ermittlungen seien noch nicht abgeschlossen; erforderlich ist viel
mehr, daß man bestimmte tatsächliche Anhaltspunkte dafür hat, der Betreffende werde, wenn er nicht in Haft 
genommen wird, in unzulässiger Weise verdunkeln. 

Der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit bei der Untersuchungshaft wird auch - ich will das nur ganz kurz 
streifen - angegriffen. Daß er sich in einer Beziehung schon unmittelbar aus der Menschenrechtskonvention 
ergibt, wissen Sie aus verschiedenen Entscheidungen von Oberlandesgerichten in letzter Zeit (Bremen, Saar
brücken). Hiernach darf der Beschuldigte nicht übermäßig lange in Untersuchungshaft gehalten werden. Wenn 
das Verfahren in unverantwortlicher Weise verzögert wird, muß er eben freigelassen werden. In der Menschen-

208 



rechtskonvention heißt es, daß jeder Anspruch auf Aburteilung in angemessener Zeit hat. Die Strafprozeg
Novelle sieht in § 112 Abs.2 vor, daß der Haftbefehl nicht ergehen darf, wenn ohne weiteres feststeht, daß 
die Untersuchungshaft außer Verhältnis zu der Bedeutung der Sache und der zu erwartenden Strafe oder 
sichernden Maßregel steht. Dabei bedeutet »ohne weiteres« soviel wie ohne weitere Ermittlungen, ohne 
weitere Nachforschungen über die persönlichen Verhältnisse und die berufliche Auswirkung einer Verhaftung. 
Damit ist im Grunde nur etwas gesagt, was sich eigentlich von selbst verstehen sollte. Gerade der Polizei ist 
der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit aus dem präventiv-polizeilichen Bereich und nach den Regelungen 
über den unmittelbaren Zwang geläufig. 

Gegen die vorgesehene Bestimmung über die Aussetzung des Vollzugs des Haftbefehls unter Anordnung 
weniger einschneidender Maßnahmen (§ 116) wird eingewandt, die Polizei sei nicht in der Lage, die Maß
nahmen zu überwachen. Das ist richtig. Auf der anderen Seite aber ist es gar nicht der Sinn dieser Bestimmung, 
immer eine solche Überwachung durchzuführen. Im Gegenteil, sie muß die Ausnahme sein, weil sonst die 
Polizei in der Erfüllung ihrer sonstigen Aufgaben gestört wird; sie kommt nur in Betracht, wenn sie ohne 
Störung des sonstigen Dienstbetriebes möglich ist - z. B. als regelmäßige Meldung bei der Polizeiwache -
oder nach Vereinbarung. Dabei soll auf den Einzelfall abgestellt werden. Es kommt darauf an, das Institut 
der Aussetzung des Vollzugs des Haftbefehls zu beleben. Im österreichischen Recht gibt es sogar eine Art 
Entlassung auf Ehrenwort (Gelächter). Ja, meine Herren, einzelne Menschen gibt es noch, deren Ehrenwort 
akzeptiert werden kann. Man denke z. B. an die feierliche Verpflichtung eines vertrauenswürdigen Vaters, 
der bestimmte Garantien dafür übernimmt, daß sein Sohn dieses oder jenes unterläßt. Das ist ein ernst zu 
nehmender Gesichtspunkt. 

Es ist gesagt worden, man solle das polizeiliche Vorverfahren formloser gestalten. Viele Bestimmungen 
über das polizeiliche Vorverfahren gibt es ja eigentlich nicht. Es ist im Gegenteil sehr formlos. So ist dem 
Polizeibeamten z. B. freigestellt, wann er den Beschuldigten vernehmen will. Es steht nicht einmal im Gesetz, 
daß er ihn vernehmen muß. Die Novelle sieht allerdings einige Formvorschriften vor, namentlich die Belehrung 
des Beschuldigten über seine Rechte und die Belehrung der Zeugen über ein etwaiges Zeugnisverweigerungs
recht. Der Vorschlag, in § 127 StPO die Festnahmevoraussetzungen für die Polizei zu vermindern, ist nicht 
annehmbar. Die vorläufige Festnahme durch die Polizei ist nur ein Provisorium, dem unverzüglich die 
Entscheidung des Richters folgen muß. Für die polizeiliche und für die richterliche Freiheitsentziehung können 
daher nicht verschiedene Voraussetzungen gelten. Es ist auch gesagt worden, es würde alles immer kompli
zierter werden. Das ist zum Teil richtig, weil sich unser Gerechtigkeitsbedürfnis immer mehr steigert. Aber 
die Novelle sieht auch etwas vor, was stark zur Vereinfachung und Beschleunigung vieler Verfahren beitragen 
wird. Das ist der neue § 154 a, wonach einzelne abtrennbare Teile einer Tat oder von Gesetzesverletzungen 
aus der Untersuchung ausgeschieden werden können, wenn sie nicht wesentlich ins Gewicht fallen. Diese 
Möglichkeit sah das Gesetz bisher nicht vor. 

Nun zur Belehrung des Beschuldigten über seine Rechte. Ich habe bereits gestern gesagt, daß wir das 
materielle Recht des Beschuldigten, nichts zu sagen, schon längst haben, und daß es in mehreren gesetzlichen 
Bestimmungen verankert ist, so im § 136 StPO und - in anderer Form - mittelbar auch im § 55 StPO. Im 
übrigen ist das auch Allgemeingut der Rechtsüberzeugung. Das einzige, das jetzt geändert werden soll, ist, 
daß man den Beschuldigten auch darüber belehrt. Hier ist in der Tat ein wesentliches Interesse der Polizei 
berührt. Der Beschuldigte soll bei seiner ersten Vernehmung als Beschuldigter darüber belehrt werden, daß er 
zwei Möglichkeiten der Verteidigung hat. Die eine ist die, daß er sich äußert, die andere die, daß er schweigt. 
Er kann zwischen diesen beiden Möglichkeiten wählen. Nach unserer festen Überzeugung sind die Befürch
tungen der Polizei, die zu diesem Punkte geäußert wurden, übertrieben. Das beweist die Erfahrung in England, 
die Herr Sangmeister treffend dargelegt hat und die auch in der englischen Fachliteratur bestätigt wird. Sie 
zeigt, daß die Beschuldigten dennoch aussagen. Man hat in England (aufgrund dreijähriger Beobachtungen) 
festgestellt, daß Homosexuelle (die allerdings mehr als andere zum Geständnis neigen) trotz Belehrung zu 
94 % geständig waren. Der Beschuldigte neigt zur Aussage. Der Unschuldige ohnehin; der Schuldige, weil er 
als unschuldig erscheinen will. Die polizeiliche Aufklärungsziffer scheint also nicht gefährdet. Hinzu kommt, 
daß die polizeiliche Vernehmung durchaus an Wert gewinnt, wenn jedem Einwand gegen sie der Boden 
entzogen wird, weil feststeht, daß sie nach Belehrung gemacht worden ist. 

Nun zu einer schwierigen Frage: Wann wird ein Verdächtiger zum Beschuldigten? Die Strafprozeßordnung 
gibt darüber keinen Aufschluß. Nicht jeder Verdächtige ist Beschuldigter. Ich zitiere Cerland, »Der deutsche 
Strafprozeß«, 1927, wo es heißt: » Danach ist Beschuldigter jede Person, gegen die als einer strafbaren Hand
lung verdächtig irgendwelche Ermittlungs- oder Untersuchungshandlungen, sei es auf Betreiben der Polizei, 
der Staatsanwaltschaft oder des Gerichts vorgenommen werden. Beschuldigter ist mithin die weiteste ganz 
allgemeine Bezeichnung für eine strafprozessual verfolgte Person.« 

Ich zitiere weiter Peters, »Lehrbuch«: »Beschuldigter ist jeder, gegen den Strafverfolgungsmaßnahmen 
durchgeführt werden. Allein die Tatsache, daß jemand verfolgt wird, macht ihn zum Beschuldigten und gibt 
ihm die Rechtsstellung des Beschuldigten«. 
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Wenn die Polizei also Ermittlungen gegen einen bestimmten Verdächtigen durchführt, wird dieser damit 
zum Beschuldigten. Nun interessiert es, wie das in England ist. Ich will auch hier zitieren, und zwar aus einem 
erst im vorigen Jahr erschienenen Buch von Patrick Devlin, »The Criminal Prosecution in England«. Das Buch 
befaßt sich mit der Frage, wann jemand zum Beschuldigten wird, und zwar im Zusammenhang mit der Vor
warnung. Es heißt dort: »In dem Augenblick, in dem die Polizei genügend Anhaltspunkte für seine Schuld hat, 
so daß ihre nun folgenden Untersuchungen darauf gerichtet sind, gesetzliche Beweise für das zu erhalten, was 
sie bereits glaubt« (wird der Verdächtigte zum Beschuldigten). Ich möchte sagen, daß diese Zäsur für den 
Übergang vom Verdächtigten zum Beschuldigten mit dem übereinstimmt, was unserer Rechtslage entspricht. 
Auch bei uns ist der bezeichnete Zeitpunkt dafür maßgebend, daß die Polizei einen Verdächtigten als Beschul
digten behandeln muß. Im übrigen wollen wir die englische Regelung nicht übernehmen, wonach der die 
Aussage verweigernde Beschuldigte nicht mehr danach gefragt werden darf, ob er seine Meinung ändern will. 
Es ist durchaus im Sinne unserer Regelung, daß man dem Beschuldigten wiederholt Gelegenheit dazu gibt und 
ihm auch das, was inzwischen ermittelt worden ist, vorhält. Wenn er sich dazu äußert, ist ein »Hinführen zum 
Geständnis« - ohne die Mittel des § 136 a StPO - in keiner Weise unterbunden. Nichts hindert den Polizei
beamten, ein gewisses Vertrauensverhältnis zu dem Beschuldigten herzustellen und ihn dadurch zum Reden 
zu bringen. Die Novelle sieht vor, daß auch die Polizei einen Zeugen nach § 55 StPO belehren muß, wenn er 
sich zu belasten beginnt. Sobald für sie - ihre Zuständigkeit vorausgesetzt - die Pflicht nach § 163 StPO ent
steht, muß sie die Zeugenvernehmung beenden und allenfalls zur Beschuldigtenvernehmung übergehen. 

Zu dem, was hier zum Wahrheitsserum gesagt wordeR ist, möchte ich lieber schweigen, weil es nicht so 
sehr zur Sache gehört. Wir haben in dieser Beziehung - das sei nur am Rande gesagt - eine Entscheidung des 
Gesetzgebers, über die zu rechten wenig Anlaß bestehen dürfte. 

Daß die Belehrung der Angehörigen des Beschuldigten über ihr Zeugnisverweigerungsrecht auch der 
Polizei zur Pflicht gemacht wird, ist sehr naheliegend; denn die Angaben dieser Zeugen sind bei späterer Ver
weigerung des Zeugnisses ohnehin nicht verwertbar, auch nicht mittelbar. Das ist eine alte Judikatur zu den 
§§ 52, 252 StPO. Der Einwand, die Polizei müsse dann vor jeder Zeugenvernehmung erst »Ahnenforschung« 
oder »Verwandtschaftsforschung« treiben, ist unrichtig. Der Vernehmende muß nur bei der Feststellung der 
Personalien und während der Ausführungen des Zeugen zur Sache aufpassen, ob ein Angehörigenverhältnis 
erkennbar wird. Erst wenn das der Fall ist, muß er die Belehrung vornehmen. 

Es ist gesagt worden, die Stellung der Polizei im Strafverfahren sei nicht mehr zeitgemäß. Das Verhältnis 
von Staatsanwaltschaft und Polizei müsse korrigiert werden. Ich glaube, daß die Zusammenarbeit zwischen 
Polizei und Staatsanwaltschaft durchweg als gut bezeichnet werden kann. Prestigegesichtspunkte wollen wir ja 
ausscheiden. Übrigens ist ein konkreter Vorschlag nicht gemacht worden. Es kann sich deshalb wohl nur um 
den Gedanken an irgendeine Trennung handeln. Das würde bedeuten, daß man das Ermittlungsverfahren ganz 
der Polizei überläßt, und daß die Staatsanwaltschaft auf die bekannte Siebfunktion beschränkt wird, nämlich 
auf die Prüfung der Frage: Ist das eine Sache, die vor den Richter gehört oder soll man das Verfahren einstellen? 
Das wäre allerdings ein sehr starker Eingriff. Außerdem ergäbe sich bei einer solchen Regelung zwangsläufig 
das Recht der Staatsanwaltschaft, selbst zusätzlich zu ermitteln. Dem polizeilichen Ermittlungsverfahren würde 
also ein staatsanwaltschaftliches Ermittlungsverfahren folgen, das vielleicht aufgrund anderer Rechtsauffassung 
eine ganz andere Richtung nehmen würde. Ich will mich auf diese Ausführungen beschränken, glaube aber 
doch stichwortartig die Problematik aufgezeigt zu haben, so daß man zusammenfassend feststellen kann: 
Wozu? Wem soll das nützen, nachdem sich keiner über den anderen beschwert? 

Direktor Dr. Wenzky, Landeskriminalamt Nordrhein-Westfalen, Düsseldorf 

Auf die Bemerkung, daß die neuen Bestimmungen in dem Reformentwurf, vor allem bezüglich des 
§ 136 a Abs. 1, mit besonderer Gründlichkeit gefaßt und behandelt worden seien, darf ich entgegenhalten, 
daß beispielsweise das Landeskriminalamt in Nordrhein-Westfalen, das immerhin in grundsätzlichen An
gelegenheiten der Kriminalpolizei gutachtlich gehört wird, bei der Zuleitung des gesamten Reformwerks im 
Mai 1960 genau 24 Stunden Zeit für eine Stellungnahme hatte. Mehr möchte ich dazu nicht sagen. Es ist 
natürlich ganz ausgeschlossen, daß die Kriminalpolizei in einer derart kurzen Zeit irgendwelche beachtlichen 
Gesichtspunkte zusammentragen kann. Vor allen Dingen deshalb nicht - hier beziehe ich mich auch auf das 
Referat von Herrn Professor Radzinowicz -, weil wir innerhalb der Kriminalpolizei gar nicht die Beamten haben, 
die wissenschaftlich so nebenher tätig sein können, daß sie die Fülle des kriminalpolizeilichen Materials zu 
gegebener Zeit kriminologisch zu übersetzen imstande sind. Ich brauche in diesem Zusammenhang nur auf 
die Auflagenerteilung hinzuweisen. Auf diesem Gebiet hätte die Kriminalpolizei aufgrund ihrer reichen 
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Erfahrungen manchen wertvollen praktischen Beitrag liefern können. Ich bedauere also aus diesem Grunde, 
daß die Kriminalpolizei nur eine so kurze Möglichkeit hatte, sich zu dem Entwurf zu äußern. Ich bedauere 
das um so mehr, als damals der Entwurf zu § 136 noch den Hinweis auf § 163 a enthielt, wonach sich die 
polizeiliche Eröffnungspflicht auch auf die Strafvorschriften bezog. Wenn man sich vorher nicht rechtzeitig in 
der Literatur orientiert hätte, wäre man nicht imstande gewesen, dazu Stellung zu nehmen. Das beweist aber 
m. E., daß bei der Konstruktion und der Formulierung des § 136 Abs.1 sehr theoretische Überlegungen vor
herrschend gewesen sein müssen, wenn man der Kriminalpolizei zumutete, von vornherein die Fülle der 
Strafvorschriften anführen zu können, die oft im zweiten Rechtszuge noch nicht eindeutig feststehen und nicht 
selten erst in der Revision ihre letzte Ausformung erhalten. In diesem Punkte war die Kriminalpolizei wohl 
überfordert. Meine Bedenken gegen die Gründlichkeit der Reformarbeiten haben daher eine gewisse reale 
Grundlage. 

Was unter Anführung der Kommentatoren Gerland und Peters zu der Frage gesagt wurde, wann der 
Verdächtige als Beschuldigter anzusehen ist, stimmt mich ebenfalls sehr bedenklich. Es ist doch nicht so - das 
möchte ich hier mit Nachdruck betonen -, daß diese Frage am Schreibtisch erörtert wird. Man möge sich 
einmal in den Streifenwagen der Kriminalpolizei begeben oder sich an einen Tatort bemühen, um zu sehen, 
welcher Fü"e von Möglichkeiten (Vermutungen, Verdächtigungen, Beschuldigungen) der Kriminalbeamte 
gegenübersteht, wenn er versucht, das erste licht in einen völlig unübersehbaren Sachverhalt zu bringen. Ich 
möchte deshalb davor warnen, theoretisch festzulegen, von welchem Zeitpunkt ab ein Verdächtiger als 
Beschuldigter anzusehen ist. Das gleiche gilt für die Festlegung des Beginns der sog. ersten Vernehmung. Das 
sind Dinge, die das Verfahren sehr konkretisieren. Es wäre m. E. besser gewesen, wenn man es bei dem 
derzeitigen Rechtszustand belassen hätte. Ein polizeiliches Ermittlungsverfahren befaßt sich mit der Vielfalt 
des Lebens. Das ist aber so reich an Möglichkeiten, daß es nie gelingen wird, weit verästelte Lebenstatbestände 
in eine allseitig befriedigende konkrete Form zu bringen. 

Professor Dr. Baumann, Tübingen 

Ich darf vorausschicken, daß ich die Reformarbeiten zum Strafprozeß mit einigem Mißtrauen betrachtet 
habe, vor allen Dingen, was ihre Initiatoren anbelangt. Die deutsche Anwaltschaft - dessen bin ich mir 
bewußt - verspricht sich eine ganze Menge von diesen Reformarbeiten. Sie glaubt, die Rechtsstellung des 
Verteidigers besser ausgestalten zu müssen; dabei übersieht sie aber, daß diese aus ganz anderen Gründen 
so schwach ist: nicht aus Unzulänglichkeiten unserer Strafprozeßordnung, sondern aus Unzulänglichkeiten 
unserer Anwaltschaft. Ich bin selbst aus dem Anwaltstand gekommen und darf mir daher vielleicht dieses 
Urteil erlauben. Ich habe selten Verteidiger gefunden, die nicht in einer starken Abhängigkeit vom Gericht 
gestanden hätten (bisher war nur von der Abhängigkeit vom Mandanten die Rede). In kleinen Städten ist das 
ja auch kein Wunder. Man trifft sich abends, man hat mit dem Richter immer wieder, nahezu lebenslänglich 
zu tun. Diese Anwälte machen von den Rechten, die ihnen die Strafprozeßordnung gibt, überhaupt nicht den 
richtigen Gebrauch. In meiner Praxis als Anwalt habe ich Richter erlebt, die sehr erstaunt waren, wenn man sie 
auf die Einhaltung der Prozeßvorschriften aufmerksam machte. Es kam auch vor, daß mir Richter sagten: 
»Lassen Sie doch diese dauernden formellen Einwendungen. Sie tun ja so, als ob die Verfahrensordnung 
für das Gericht keine Gültigkeit hätte.« Wenn man diese Praxis berücksichtigt, dann glaube ich nicht, daß die 
Reform, was die Verbesserung der Stellung der Verteidigung anbetrifft, viel Neues bringen wird. 

Im übrigen halte auch ich es für bedenklich, daß man die Rechte der Kriminalpolizei zu stark beschneidet. 
Ich habe mich immer mit sehr großer Sorge der Fassung des § 136 a StPO gewidmet. Hierzu darf ich Ihnen 
vielleicht einen kleinen Fa" schildern, der auch in das Lehrbuch des Strafprozeßrechts von Peters (bei dem ich 
früher Assistent war) eingegangen ist. In einem kleinen westfälischen Dorf stand ein Schlachtermeister im 
Verdacht, Diebstähle begangen zu haben. Der Dorfpolizist, ein ganz findiger Mann, nahm sich einen Dorf
köter - von Polizeihund keine Rede - und ging mit diesem in den Schlachterladen, wobei er den Köter an der 
Tür von der Leine ließ. Der Hund sprang natürlich sofort auf die Theke zu. Der Polizist sagte daraufhin: »Der 
Polizeihund hat mich zu Ihnen geführt«. Daraufhin erwiderte der biedere Westfale: »Ja. wenn der Hund dat 
seggt, dann bin ich's wohl gewesen!« Heute wäre zu überlegen, ob diese kleine List, die doch sicherlich uns 
allen amüsant erscheint, nicht unter den § 136 a StPO fallen könnte. Es handelt sich ja um eine Täuschung, die 
hier vorgenommen wurde. Das Beispiel dürfte zeigen, daß der Gesetzgeber bei der Regelung der Tatbestände 
des § 136a StPO im Übereifer vielleicht doch etwas zu weit gegangen ist. Das zunächst als Einleitung. 

Das Folgende, das ich Ihnen jetzt sagen möchte, wird Ihnen sicherlich gar nicht gefallen. Ich habe der 
Diskussion eben doch mit banger Sorge zugehört. Fast genau dieselben Argumente habe ich schon einmal 
gelesen, als um die Fassung des § 136 StPO gerungen wurde. Es war m. W. damals der Abgeordnete Katz, der 
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darauf hinwies, daß der § 136 StPO völlig unehrlich sei, vor allem in bezug auf den Passus, »ob der Beschul
digte etwas auf die Beschuldigung erwidern wolle«. Das gleiche Problem hat auch schon den Gesetzgeber der 
Strafprozeßordnung von 1877 beschäftigt, nämlich hinsichtlich der Frage, ob man dem Richter im § 136 StPO 
eine Belehrungspflicht dahingehend auferlegen solle, daß der Beschuldigte auch schweigen könne, und hin
sichtlich der weiteren Frage, ob die Belehrungspflicht und die Bekanntgabe des Vernehmungsgegenstandes auch 
für die Staatsanwaltschaft und die Polizei gelten solle. Ich möchte wiederholen: Fast genau dieselben Argu
mente, die heute hier erörtert worden sind, sind schon damals vorgebracht worden. M. E. handelt es sich dabei 
um betrübliche Argumente, weil die Strafprozeßordnung auf Sauberkeit des Verfahrens aufgebaut sein muß. 
Bevor ich Ihnen sage, wie ich mir die Sache vorstelle - ich bin der letzte, der die Arbeit der Kriminalpolizei 
unmöglich machen möchte -, will ich mich noch mit einigen Ausführungen von Herrn Sangmeister, mit denen 
ich nicht einverstanden bin, auseinandersetzen. 

Der Beginn des Verfahrens liegt nicht bei der Tat, davon kann überhaupt keine Rede sein. Der Beginn 
des Verfahrens ist die erste Prozeßhandlung, die von einem Prozeß-Subjekt vorgenommen wird, und nicht 
etwa die Tat. Herr Sangmeister hat gesagt, daß die Personen, von denen man zu Anfang des Verfahrens etwas 
hören wolle, ja keine Zeugen seien; das seien noch Auskunftspersonen und keine Zeugen oder Beschuldigte. 
Nun, die Definition des Zeugen ist die einer »Auskunftsperson über Tatsachen«; selbstverständlich sind des
halb Auskunftspersonen Zeugen. Ich knüpfe an das an, was Herr Reitberger sagte: Der Begriff des Beschul
digten setzt keine Beschuldigung voraus. Ich gebe zu, daß die Formulierung der StPO etwas unglücklich ist; 
aber daß eine Beschuldigung erst dann in der Welt sein soll, wenn jemand förmlich beschuldigt worden ist, 
kann doch nicht richtig sein. Die erste Prozeßhandlung eines Prozeß-Subjekts gegen das Prozeß-Objekt auf 
der Passivseite ist die Beschuldigung, und das macht aus diesem Rechts-Subjekt das Prozeß-Objekt Beschuldig
ter. Das ist begrifflich ganz sauber. 

Herr Sangmeister sagte, daß der Polizei keine Prozeßrolie zukomme. Selbstverständlich kommt der Polizei 
eine Prozeßrolle zu, natürlich ist sie Prozeß-Subjekt. Weiter führte er aus, die Polizei sei nicht legitimiert zu 
beschuldigen. Ja, wer soll denn sonst legitimiert sein zu beschuldigen? Sie beschuldigt normalerweise sogar 
expressis verbis. 

Das Hauptargument gegen das Referat von Herrn Sangmeister, das mir übrigens sehr aufschlußreich war, 
liegt aber vor allem im folgenden: Herr Sangmeister hat gesagt - und damit hat er völlig recht -, daß Beschul
digte nicht deshalb reden, weil sie unter Druck gesetzt oder gar hinter das Licht geführt würden und der
gleichen mehr, sondern weil sie den verständlichen Wunsch hätten, sich zu entlasten und dadurch von einem 
Verdacht zu befreien. Nun behauptet Herr Sangmeister aber, diese Beschuldigten würden nicht mehr reden, 
wenn für die Polizei eine Belehrungspflicht statuiert würde. Ich möc\:lte fragen: Warum werden sie dann nicht 
mehr reden? Fällt der Verdacht etwa weg? Oder wird er vielleicht sogar noch verstärkt? 

Ich halte es im Prozeßrecht für ein Gebot der Anständigkeit, daß man dem einzelnen seine Rechtsmöglich
keiten eröffnet. Auch würde ich es durchaus für vertretbar ansehen, daß man zu dieser Belehrung über die 
rechtlichen Möglichkeiten, die m. E. ein Gebot der Fairneß ist, hinzufügt: »Wenn Du schweigst, dann kann das 
aber auch gegen Dich ausgewertet werden«. Auf diese Weise könnte doch sicherlich ein Ausgleich erzielt 
werden zwischen der Aufrechterhaltung der Möglichkeiten für die Kriminalpolizei, taugliche Ergebnisse zu 
liefern, auf welche die Staatsanwaltschaft ja angewiesen ist, und einer gewissen Fairneß gegenüber dem 
Beschuldigten, dem man seine Rechte jedenfalls nicht wegen seiner Unkenntnis der Rechtslage abschneiden darf. 

Erneut Oberpolizeirat Dr. Schreiber, München 

Ich habe nur eine Frage an Herrn Prof. Dr. Baumann. Wenn ich einem Beschuldigten im Nachsatz zu der 
Belehrung erkläre, daß sein Schweigen gegen ihn ausgewertet werden könne, wo ist dann noch die Grenze 
zum § 136a StPO? 

Professor Dr. Baumann, Tübingen 

Der § 136a StPO verbietet eine derartige Belehrung, auch nach dem geltenden Rechtszustand, nicht. Nur 
unzulässige Drohungen sind verboten, rechtmäßige Drohungen sind nach § 136a StPO erlaubt. Ich möchte 
noch hinzufügen, daß dies nicht meine private, sondern herrschende Meinung ist. 

Generalstaatsanwalt Dr. Adams, Saarbrücken 

Im Anschluß an die Worte von Herrn Professor Dr. Baumann will ich noch kurz auf folgendes hinweisen: 
Im Saarlande wurde im Jahre 1950 ein Gesetz zur Wahrung der Rechte des Beschuldigten im Strafverfahren 
erlassen. Dieses Gesetz sah u. a. vor, daß der Beschuldigte vor seiner ersten Vernehmung durch die Ermittlungs
behörden - Polizei, Staatsanwalt oder Ermittlungs- bzw. Untersuchungsrichter - darauf hinzuweisen sei, daß 
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er sich bei seiner Vernehmung des Beistandes eines Verteidigers bedienen dürfe, und daß er ohne Verteidiger 
keine Aussage zu machen brauche. Dieses Gesetz wurde bis zur politischen Rückgliederung des Saarlandes in 
die Bundesrepublik praktiziert. In der ganzen Zeit seiner Anwendung hat es niemals eine wesentliche Bedeu
tung erlangt. Die Zuziehung eines Verteidigers scheiterte in der überaus größten Zahl der Fälle an der Kosten
frage. Schließlich wirkte sich das Gesetz dahin aus, daß nur ein sozial besser gestellter Beschuldigter sich die 
Zuziehung des Verteidigers erlauben konnte. Im übrigen blieb es bei dem bisher angewendeten Verfahren. 
Ich habe während der ganzen Zeit der Anwendung dieses Gesetzes nie erlebt, daß das Ermittlungsverfahren 
beeinträchtigt oder in irgendeiner Weise gestört wurde. Dieses Gesetz sah u. a. auch eine erweiterte Einsicht 
des Verteidigers in die Akten vor, und zwar schon vor der Erhebung der öffentlichen Anklage. Auch diese 
erweiterte Einsichtnahme in die Akten hat nie zu irgendwelchen Mißhelligkeiten im Laufe des Verfahrens 
geführt. Ich glaube, wir brauchen deshalb keine allzu großen Befürchtungen zu hegen, daß die Novelle in der 
Form, wie sie jetzt vorgesehen ist, irgendwelche wesentlichen Einwirkungen und Einschränkungen in der 
Stellung der Ermittlungsbehörden bringen wird. 

Landgerichtsrat Dr. Sauer, Kassel 

Die vorzeitige Akteneinsicht durch Anwälte kann sich m. E. zu sehr großem Schaden auswirken. Im 
allgemeinen kommt die erste Vernehmung der Wahrheit immer noch am nächsten. Das ist eine alte Erfah
rungstatsache, die leider bei Gericht oder bei der Staatsanwaltschaft nicht mehr so bekannt ist, die aber im 
Croß-Seelig, bei Mönkemöller und vielen anderen Autoren immer wieder besonders hervorgehoben wird. 
Wir sind jetzt schon so weit, daß wir den Anwälten die Akten mit nach Hause geben. Dort werden sie nicht 
selten fotokopiert. Wir haben auch Anwälte, die den Beschuldigten umfangreiche Aktenauszüge übermitteln. 
Zu meinem Bedauern muß ich sagen, daß der Anwaltstand nicht mehr das ist, was er einmal war. Bei dieser 
Sachlage frage ich Sie: Wie soll ich bei der Vernehmung eines Angeklagten oder eines Zeugen oder bei einer 
Gegenüberstellung feststellen, wo noch die Wahrheit liegt und wo die Unwahrheit beginnt? Im Interesse der 
Wahrheitsfindung sehe ich deshalb in der vorzeitigen Akteneinsicht durch Anwälte und in der evtl. Auslieferung 
sämtlicher Protokolle an den Beschuldigten ein außerordentlich gefährliches Mittel. Bei einer derartigen Hand
habung weiß man nicht mehr, was eigentlich noch der Sinn des Strafprozesses sein soll. Soll er dem Schutz der 
Allgemeinheit dienen oder nur noch den Partei interessen, um z. B. den Beschuldigten nach Möglichkeit der 
Verantwortung zu entziehen, das Opfer bzw. dessen Angehörige aber außer Betracht zu lassen? 

Als Untersuchungsrichter kenne ich die Schwierigkeiten, welche die Kriminalbeamten haben. Dies erlebt 
man als Vorsitzender einer Strafkammer nicht in dem gleichen Umfang. Eine Ermittlung richtig aufzubauen, ist 
nicht leicht. Wenn wir unsere richterlichen Vernehmungsprotokolle mit dem vergleichen, was uns in den 
Akten durch die Polizei bereits vorgearbeitet wurde, bekommen wir vielleicht die richtige Einstellung zu 

dieser Tatsache. 
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Staatsanwaltschaft und Kriminalpolizei -

Zusammenarbeit im Zeichen der Strafprozeßreform 

Erster Staatsanwalt Händel, Karlsruhe 

Das Thema »Staatsanwaltschaft und Kriminalpolizei - Zusammenarbeit im Zeichen der Straf
prozeßreform« ist ein recht heißes Eisen, an dem man sich leicht die Finger verbrennen und es mit 
allen verderben kann. Um von vornherein keine Zweifel aufkommen zu lassen, möchte ich hervor
heben, daß alles, was ich vortrage, meine persönliche Meinung ist; ich spreche nicht als Repräsentant 
oder Beauftragter einer amtlichen Stelle, und ich kann nicht einmal dafür garantieren, daß meine 
unmittelbaren Amtsgenossen meine Ansichten in allem teilen. Aber das ist ja nun einmal das Schöne 
an diesen Arbeitstagungen des Bundeskriminalamtes, daß jeder seine Ansicht frei und offen sagen 
kann, mag sie mit der Auffassung der Zuhörer oder der höheren amtlichen Stellen übereinstimmen 
oder nicht. 

Über die Zusammenarbeit zwischen Kriminalpolizei und Staatsanwaltschaft ist in der Literatur 
und insbesondere in der Fachpresse schon reichlich diskutiert worden; Bundesanwalt Her/an und 
Oberstaatsanwalt Janetzke haben auf den Arbeitstagungen des Bundeskriminalamtes über »Kriminal
politische Gegenwartsfragen« (1958) und »Das kriminalpolizeiliche Ermittlungsverfahren« (1956) 
bereits zu diesem Thema gesprochen. Es ist sicher nicht der Sinn der jetzigen Arbeitstagung, das 
früher Gesagte noch einmal zu wiederholen. Erst recht will ich nicht Iden alten Streitpunkt wieder 
aufgreifen, wer letztlich Herr des Verfahrens sein soll oder tatsächlich ist. Ich bin der Überzeugung, 
daß die Erörterung ,des Trennenden oder Gegensätzlichen erst in zweiter Linie von Belang ist. Viel 
wichtiger ist es, daß das Ziel, die Bekämpfung des Verbrechens in all seinen Erscheinungsformen, 
erreicht wird. Das wird sicher eher möglich sein, wenn beide, Kriminalpolizei und Staatsanwaltschaft, 
vertrauensvoll zusammenarbeiten und gemeinsam ihre Aufgabe erfüllen, als wenn zwischen ihnen 
Spannungen und Streitigkeiten entstehen, deren Früchte letztlich nur die Verbrecherwelt erntet. 

Die bevorstehende Änderung der Strafprozeßordnung, die sog. »kleine Strafprozeßreform«, 
macht es nun aber erforderlich, einiges zu erörtern, was für die zukünftige Arbeit von Bedeutung 
sein kann. Es ist wohl kaum daran zu zweifeln, daß die Änderungen der Strafprozeßordnung, wie 
sie am 17. August 1960 von der Bundesregierung dem Bundestag vorgelegt wonden sind, in der 
Form des Entwurfs oder mit einigen kleinen Abweichungen Gesetz werden dürften. Dadurch werden 
an die Zusammenarbeit von Kriminalpolizei und Staatsanwaltschaft neue Anforderungen gestellt, 
die erfüllt werden müssen, wenn nicht ,die VerbrechenSIbekämpfung und damit der Schutz der 
Öffentlichkeit vor dem Verbrechertum ernstlich beeinträchtigt werden sollen. 

Wir hören im Zusammenhang mit dem Entwurf häufig, daß eine Strafprozeßreform seit Jahren 
dringen/d gefordert werde und daß sie zwingend notwendig sei. Aber wir ,dürfen dabei nicht ganz 
auße·r acht lassen, wer eine solche Reform begehrt. Wir haben volles Verständnis dafür, daß die 
Verteidiger ihre Rechte und Möglichkeiten gestärkt wissen wollen. Aus den Kreisen derer, die das 
Recht als objektive Walter der Gerechtigkeit anwenden, nämlich der Richterschaft, wird eine Reform 
schon sehr viel seltener für notwendig gehalten. Die Öffentlichkeit aber, die breite Masse der 
gesetzestreuen, anständig lebenden Staatsbürger, will in erster Linie eins: sie will in Ruhe .und 
Frieden leben können und vor Verbrechern geschützt sein. Das ist es, was wir immer wieder von 
der Öffentlichkeit zu hören bekommen, wobei wir nicht einmal die Meinung der Opfer und ihrer 
Angehörigen in den VOIldergrund rücken. Wer die ehrliche Ansicht des »Mannes von der Straße« 
hören will, der mische sich einmal unerkannt unter die Menge, die am Tatort einer schweren Straftat 
zusammengeströmt ist, oder lese die Zuschriften, die nach einer solchen Tat bei den Tageszeitungen 
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oder auch bei Strafverfolgungsbehörden und Gerichten eingehen. Im Zusammenhang mit der Straf
prozeßreform wil1d viel von Rechtsstaatlichkeit und den rechtsstaatlichen Ansprüchen des Beschul
digten gesprochen. Wir vermissen aber in diesen Erörterungen den Hinweis, ·daß auch das Opfer 
Ansprüche gegen den Rechtsstaat hat; wenn der Bürger rechts- und gesetzestreu sein soll, dann muß 
er wissen, daß es zu den hohen Aufgaben des Rechtsstaates gehört, ihn vor dem Unrecht, das 
einzelne Außenseiter ihm zuzufügen geneigt sind, mit Ernst und Nachdruck zu schützen. 

Wenn man ,den Entwurf des Strafprozeßänderungsgesetzes ansieht, könnte man sich gerade in 
diesem Zusammenhang manche Frage vorstellen, ,deren Regelung uns mindestens ebenso dringlich 
erscheint wie ·die der im Entwurf behandelten Punkte. 

Da wäre etwa an den Zeugenschutz zu denken. Aus rechtsstaatlichen Erwägungen wird im 
Gerichtssaal dem Angeklagten manches gewährt, was dem Zeugen versagt bleibt. Es möchte 
niemand in den Ruf kommen, dem Angeklagten gegenüber etwas versäumt zu haben. So kann 
denn der Angeklagte sein Recht der unmittelbaren Zeugenbefragung (§ 240 Abs.2 Satz 1StPO) 
praktisch uneingeschränkt ausüben. Dabei wind jedoch das Fragerecht nicht selten in einer Weise 
ausgenutzt, daß sich der Zeuge nicht mehr als der Berichter eines Geschehens, sondern selbst 
eingekreist, verfolgt und angeklagt fühlt. Die so viel beklagte Zeugenscheu, die Abneigung dagegen, 
vor Gericht als Zeuge zu erscheinen, ist nicht zuletzt hierauf zurückzufüh ren. Der Angeklagte hat in 
den Fällen, um die es hierbei geht, zumeist einen Verteidiger, der ihm zur Seite steht und ihn gegen 
manches abschirmen und im wahrsten Sinne des Wortes verteidigen kann, aber der Zeuge steht 
allein und wehrlos dem Trommelfeuer von Fragen, das auf ihn einstürmt, gegenüber, und nicht 
jeder Richter gebietet hier rechtzeitig Einhalt, sei es, daß er sich nicht dem Vorwurf aussetzen will, 
die Verteidigung des Angeklagten beschränkt zu haben, sei es, daß er gar nicht eingreifen kann, 
solange die Fragen nicht ersichtlich unzulässig sind. Vielfach ist es aber nicht so sehr die Frage
stellung, als deren Ton und Form, die im Zeugen diese Unlustgefühle hervorrufen, ihn oft genug 
sogar einschüchtern und verängstigen. Ist die Vernehmung abgeschlossen, so hat der Zeuge keine 
Möglichkeit mehr, sich zur Wehr zu setzen, wenn im weiteren Verlauf der Verhandlung, insbeson
dere in Plädoyer und Schlußwort, seine Aussagen und seine Persönlichkeit zerpflückt oder miß
deutet werden; hiergegen ist er ohnmächtig, denn Stf1afprozeßordnung und Gerichtsbrauch bieten 
ihm keine Gelegenheit, berichtigende Erklärungen abzugeben und sich - welch Widerspruch in der 
Rollenverteilung! - zu rechtfertigen. Jeder Kriminalbeamte kennt diese Situation zur Genüge. 
Gegenüber dem, was im weiteren Verlauf der Verhandlung aus der Aussage gemacht wird, ist man 
machtlos; Strafprozeßordnung, Achtung vor dem Gericht und Takt gebieten es, dies alles schweigend 
hinzunehmen. Nach jeder 'derartigen Vernehmung kann man nachempfinden, wie dem gerichts
unerfahrenen Zeugen zumute ist, und ich verstehe durchaus, wenn dieser innerlich fest entschlossen 
ist, sich niemals wieder als Zeuge »erwischen« zu lassen. Diese Zeugen aber, um die es hier geht, 
sind entweder selbst Opfer einerStraftat gewesen oder sie sind an ·dem Geschehen völlig unbeteiligt. 
Der Zeuge, der selbst nichts Unrechtes getan hat, sollte aber vor solchen Situationen bewahrt 
werden. Das könnte, um nur eine Möglichkeit anzudeuten, in der Weise erfolgen, daß die Fragen 
über das Gericht und nicht unmittelbar vom Angeklagten und Verteidiger, natürlich auch nicht vom 
Staatsanwalt, an den Zeugen gerichtet werden. 

Der Zusammenarbeit zwischen Staatsanwaltschaft und Kriminalpolizei kann es nur dienlich 
sein, wenn der Sitzungsstaatsanwalt bei einer solchen »peinlichen Befragung« dem als Zeugen 
geladenen Kriminalbeamten in geeigneter Weise seinen Schutz gewährt, z. B. durch die Beanstan
dung unzulässiger Fragen oder der Art und Weise, in der die Befragung erfolgt. 

Eine besondere Form der Zeugennot erleben wir in ,den Verfahren, in denen Kinder als Opfer 
von Unzuchtstätern vernommen werden müssen. Vielfach werden diese Kinder noch häufiger als 
andere Zeugen vernommen: die verständigste und schonendste Vernehmung steht meistens am 
Anfang: die durch eine Kriminalbeamtin, die sich Zeit nehmen und auf die Persönlichkeit des Kindes 
eingehen kann; sie ist hierfür auch besonders geschult, zudem jeden Tag mit derartigen Fällen 
befaßt. Wird zur Sicherung der Aussagen eine richterliche Vernehmung veranlaßt, so darf nicht 
verschwiegen werden, ,daß längst nicht alle Vernehmungsrichter die Eignung zur Vernehmung von 
Kindern besitzen. Überdies drängt ein Termin den andern, für etwas größere Kinder ist der Richter 
auch schon eine Respektsperson eigener Prägung, so daß sie einigermaßen befangen sind. Dann tritt 
meist eine Pause ein, wenn nicht zur Klärung von Widersprüchen oder zur Ergänzung weitere 
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polizeiliche Vernehmungen notwendig werden, womöglich unter Gegenüberstellung mit dem Täter. 
Geht es um die Beurteilung ,der Glaubhaftigkeit von Aussagen, dann folgt eine Befragung und 
Untersuchung des Kindes durch den Jugendpsychiater oder Jugendpsychologen. Wieder geht 
geraume Zeit ins Land; es kommt ,die Hauptverhandlung, in der das Kind nun in der besonderen 
Atmosphäre des Gerichtssaals als Zeuge auftreten muß, und wir können im Interesse des Kindes 
froh sein, wenn es bei der einen Verhandlung bleibt, wenn nicht Vertagungen oder Berufungs
verhandlungen oder neue Verhandlungen nach Zurückverweisung aufgrund einer Revision weitere 
Vernehmungen notwendig machen. Wir alle wissen, wieviel Zeit inzwischen vergeht. Kann man es 
da den Eltern verübeln, daß sie lieber schweigen und eine solche Straftat unaufgeklärt und unge
sühnt lassen, als daß sie ihre Kinder immer wieder einer Amtsstelle zur Vernehmung zuführen? Es 
sind gerade die verantwortungsbewußten, auf das Wohl ihrer Kinder bedachten Eltern, die sich dem 
widersetzen, weil sie wissen oder mindestens annehmen, daß die Schädigung des Kindes durch die 
häufigen Vernehmungen unter Umständen größer sein kann als die durch die Tat selbst. Wir müssen 
im Interesse der tatbetroffenen Kinder endlich zu einer Lösung kommen, die es ausschließt, daß 
Kinder in Jugendschutzsachen mehrmals, noch dazu mit weitem zeitlichem Ahstand vernommen 
werden. Aber das darf natürlich nicht dazu führen, daß der geständige Täter, der die Kinderverneh
mung erspart, letztlich schlechter wegkommt als der hartnäckig bestreitende Täter. Wir wollen 
jedoch hier keine Möglichkeiten erörtern, wie das Problem gelöst und bewältigt werden kann; das 
ginge auch über das Thema hinaus. Es kam mir nur darauf an, die Frage als ein wirklich überaus 
dringendes Anliegen an eine Strafprozeßreform herauszustellen, um zu zeigen, wie wichtig manches 
ist, das im Entwurf unberücksichtigt geblieben ist. Hier liegen die Forderungen, die die Öffentlich
keit an eine Strafprozeßreform stellt; aber sie findet für ihre Sorgen auf diesem Gebiet nur selten 
Sprecher. 

Wir kommen nun zum Entwurf der kleinen Strafprozeßreform. Die Bundesregierung hat - wie 
bereits erwähnt - am 17. August 1960 dem Bundestag die Drucksache 2037 zugeleitet; sie enthält 
den Entwurf eines Gesetzes zur Änderung der Strafprozeßordnung und des Gerichtsverfassungs
gesetzes, dazu die Begründung der Bundesregierung, Idie Stellungnahme des Bundesrates und die 
Erwiderung der Bundesregierung zu den Änderungsvorschlägen des Bundesrates. Am 21. Okto
ber 1960 hat sich der Bundestag mit dem Entwurf beschäftigt und ihn zur weiteren Behandlung dem 
Rechtsausschuß überwiesen. Seither ist über das Schicksal des Entwurfs - soweit ich es zu übersehen 
vermag - nichts mitgeteilt worden. Der Bundesjustizminister hat den Entwurf vor dem Plenum des 
Bundestages begründet und die Hoffnung geäußert, daß er halid Gesetz werden möge. Die Vertreter 
der drei großen Parteien haben sich im wesentlichen zustimmend zum Entwurf erklärt. 

Die Änderungen, die der Entwurf vorsieht, beziehen sich auf folgende Punkte: 
das Recht der Untersuchungshaft, 
Einführung eines Schlußgehörs durch die Staatsanwaltschaft, 
Rechte der Verteidigung, 
Vernehmung von Beschuldigten und Zeugen, 
Ausschließung und Ablehnung von Richtern, 
Ausscheidung von unwesentlichen Anklagepunkten, 
Eröffnungsbeschluß und Hauptverfahren, 
Sicherung des rechtlichen Gehörs durch das Gericht, 
Revisionsverfah ren, 
Rundfunk-, Fernseh- und Filmaufnahmen in der Hauptverhandlung, 
Mitwirkung des Bundeskriminalamts in Ermittlungsverfahren, für die der Bundesgerichtshof 
erstinstanzliches Gericht ist. 
Selbstverständlich ist zu jedem dieser Punkte etwas zu sagen; aber wir müssen uns auf die 

Fragen beschränken, die die hauptsächlichen Berührungspunkte kriminalpolizeilicher und staats
anwaltschaftlicher Zusammenarbeit enthalten. Das sind Untersuchungshaft, Schlußgehör, Verteidi
gung und Vernehmung. Die übrigen Reformfragen betreffen vorwiegend Verfahrensabschnitte, an 
denen die Ermittlungsorgane minder stark beteiligt sind. 

Beginnen wir, abweichend von der Systematik der Strafprozeßordnung und des Entwurfs, mit 
dem, was im normalen Ermittlungsverfahren am Anfang steht: mit der Vernehmung von Zeugen 
und Beschuldigten. Diese Vernehmungen sind für den Großteil der Ermittlungsverfahren von aus-
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schlaggebender Bedeutung; sie bestimmen Erfolg oder Mißerfolg der kriminalpolizeilichen Arbeit. 
Was hier erreicht wird, ist entscheidend für den Fortgang der Tataufklärung; was hier versäumt ist, 
kann meist kaum wieder nachgeholt werden. 

»Geschrieben steht: im Anfang war das Wort! 
Hier stock' ich schon. Wer hilft mir weiter fort? 
Ich kann das Wort so hoch unmöglich schätzen, 
Ich muß es anders übersetzen.« 

So etwa ist uns zumute, wenn wir an den Anfang aer Vernehmung das Wort »Beschuldigtenver
nehmung« oder »Zeugenvernehmung« setzen sollen. In der richterlichen Vernehmung, die erst in 
einem vorgerückteren Stadium des Verfahrens, mag es auch noch am gleichen Tage sein, zu 
erfolgen pflegt, ist die Unterscheidung zwischen Beschuldigten und Zeugen meist nicht mehr 
schwer. ßei ßeginn der Ermittlungen aber steht oft in keiner Weise fest, ob die Person, die ver
nommen wird, überhaupt mit einer Straftat etwas zu tun hat, geschweige denn, ob siel als Beschul
digter oder als Zeuge in Betracht kommt. Bei der Aufklärung von Verkehrsunfällen läßt sich häufig 
erst aus der Vernehmung der Beteiligten erkennen, wer als Beschuldigter und wer als Zeuge gehört 
worden ist, und in nicht wenigen Fällen wird diese Rolle nochmals gewechselt, wenn der Staats
anwalt den Beitrag, den jeder von ihnen zur Unfallverursachung geleistet hat, rechtlich anders 
würdigt, als die Polizei es getan hat. Wir würden hier oft auf den Widerspruch des Vernommenen 
stoßen, wenn wir jeden Unfallbeteiligten von vornherein als Beschuldigten betrachten und ver
nehmen wollten. - Wenn nach einem Kapitalverbrechen die Umstände dazu zwingen, eine Vielzahl 
von Personen zu überprüfen, für deren Täterschaft bis ,dahin kein konkreter Anhalt besteht, so kann 
zwar der Beschuldigte unter ihnen sein, aber niemand von uns weiß zunächst, welche Person es ist. 
Wir müssen alle auch nur ganz entfernten Möglichkeiten in Betracht ziehen. Bei der Befragung der 
überprüften - das sind manchmal hunderte - wird es oft nicht nur für di,e Aufklärung, sondern 
auch im Hinblick auf die Seelenruhe des Befragten untunlich sein, ihm den Grund der Befragung zu 
eröffnen. Räumt schon eine solche Befragung jeglichen Vefldacht aus, so wäre es für den Befragten 
manchmal eine sehr erhebliche psychische Belastung, wenn ihm von vornherein erklärt würde, die 
Befragung erfolge im Zusammenhang mit der Aufklärung eines Mordes. Bei manchem würde 
unnötig ein Zustand der Befangenheit und Ängstlichkeit hervorgerufen werden, für den gar kein 
Anlaß besteht. Viele würden sich auch energisch dagegen verwahren, ohne sonstige Anhaltspunkte 
als »Beschuldigte« in einer Kapitalsache bezeichnet zu werden, während sie die sie entlastenden 
Angaben im Zuge einer Befragung ohne Zögern machen. 

Es gibt darüber hinaus auch Fälle, in denen eine Person wegen einer bestimmten Straftat als 
Beschuldigter vernommen wird, zu dieser "f,at auch überführt und geständig ist, oder zu der sie nur 
als Zeuge in Betracht kommt. Ganz beiläufig können sich während der Vernehmung weitere Straf
taten herausstellen, hinsichtlich derer bis dahin gegen den Vernommenen kein Verdacht bestand. 
Es kann sogar sein, daß bis dahin die Straftat überhaupt nicht bekannt war. Ich denke da an einen 
Münchener Fall vom Dezember 1960. In der Vernehmung ging es um die Zusammenhänge, aus 
denen heraus ein junger Mann Selbstmord begangen hatte; sein Freund, der nun vernommen 
wurde, hatte die Leiche beseitigt. Im Zuge der Erhebungen stellte sich heraus, daß der Tote 
Beziehungen zu einem Mädchen gehabt hatte; aber dieses Mädchen war verschwunden. Es ist in 
einem solchen Stadium ,der Ermittlungen unmöglich, den überlebenden Freund wegen einer fiktiven 
Straftat an dem Mädchen als »Beschuldigten« zu vernehmen. Von einer Straftat war in dieser Rich
tung gar nicht die Rede. DerVernommene konnte also weder als Beschuldigter noch als Zeuge gehört 
werden; er war zunächst lediglich Auskunftsperson. Dann ergab sich ,die überraschende Aufklärung: 
die bei den Freunde hatten gemeinsam das Mädchen umgebracht und die Leiche beseitigt. - Ich 
erwähne diesen Fall deshalb, weil er mit aller Deutlichkeit zeigt, wie sehr die Einstufung eines 
Vernommenen als Auskunftsperson, Zeuge und Beschuldigter ineinander übergehen kann. 
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Nun sollen aber zwei Änderungen des geltenden Rechts folgendermaßen lauten: 

§ 136 Abs. 1 StPO (Entwurfsfassung) 

Bei Beginn der ersten Vernehmung ist dem Beschuldigten zu eröffnen, welche Tat ihm zur Last gelegt 
wird und welche Strafvorschriften in Betracht kommen. Er ist darauf hinzuweisen, daß es ihm nach dem 
Gesetz freistehe, sich zu der Beschuldigung zu äußern oder seine Aussage zur Sache zu verweigern. 



§ 163 a Abs. 3 StPO (Entwurfsfassung) 

Bei der Vernehmung des Beschuldigten durch die Staatsanwaltschaft oder durch Beamte des Polizei
dienstes sind die §§ 136 und 136a anzuwenden. In geeigneten Fällen soll der Beschuldigte auch darauf 
hingewiesen werden, daß er sich schriftlich äußern kann. Bei der polizeilichen Vernehmung ist ein 
Hinweis auf Strafvorschriften (§ 136 Abs.1 Satz 1) nicht erforderlich. 

Die Entwurfsbegründung belehrt uns darüber, daß der Beschuldigte ,durch das Gesetz davon befreit 
werden soll, sich selbst zu belasten. Das war allerdings den meisten Beschuldigten auch bisher 
schon geläufig, und sie haben durch Aussageverweigerungen und falsche Angaben von dem Recht, 
sich nicht selbst belasten zu müssen, weidlich Gebrauch gemacht. Es würde aber den Sinn und 
Zweck der Vernehmung in sein Gegenteil verkehren, wenn in dem Augenblick, in dem der Ver
nehmende das vielleicht nur ganz vage Gefühl hat, hier liege etwas im Hintergrund verborgen, er 
dem Vernommenen erklären würde, er brauche nun nicht weiterzureden, weil er von diesem 
Zeitpunkt an als Beschuldigter anzusehen sei. Dieses manchmal durch keinerlei konkrete Tatsachen 
gestützte Gefühl kann bei dem einen Kriminalbeamten rein instinktiv schon sehr frühzeitig auf
tauchen, während ein anderer sich erst durch ganz massive Ver,dachtsgründe beeindrucken läßt. Ob 
er Schuldiger, wenn auch noch nicht Beschuldigter im Sinne der Strafprozeßordnung, ist, weiß der 
Vernommene meist sehr viel besser als der Vernehmende, und er richtet seine Aussagen ent
sprechend ein. 

Von seiten der Anwaltschaft war vorgeschlagen worden, dem Beschuldigten den Anspruch auf 
Anwesenheit seines Verteidigers bei der polizeilichen Vernehmung einzuräumen. Man hat diese 
Forderung fallen lassen; ich könnte mir vorstellen, daß sie eines Tages wieder auftaucht. In der 
Praxis hätte sie zu überaus großen Schwierigkeiten führen müssen. Schließlich sitzen die Anwälte 
ja nicht auf Abruf bereit, um sofort herbeizueilen, wenn ein vorläufig Festgenommener, dessen 
Vernehmung wegen der gesetzlichen Vorschriften über die Zeit, innerhalb deren er ,dem Richter 
vorgeführt werden muß, alsbald erfolgen muß, ihre Anwesenheit verlangt. Es müßte schon rein 
zeitlich auf die Belange der Verteidiger Rücksicht genommen werden. Dem Verteidiger müßte 
Gelegenheit gegeben werden, sich zum geschäftlichen Teil ,der ß.eauftragung und zur Sache selbst 
mit dem Festgenommenen zu besprechen. Eine wesentliche Verzögerung zwischen Festnahme und 
Vernehmung wäre nicht zu vermeiden. Wi,e sollte die fristgemäße Vorführung vor den Richter 
erfolgen können, wenn der Festgenommene auf der Beiziehung des Anwalts seines Vertrauens 
beharrt, dieser aber für einige Tage durch auswärtige Termine verhindert ist? Gewiß, diese Art von 
Fragen taucht nur da in ihrer ganzen Bedeutung auf, wo es sich um Festgenommene handelt. Aber 
andere Beschuldigte haben ohnehin Gelegenheit, sich vorher mit ihrem Vertei,diger zu beraten. Vor 
allem hätte in einer solchen Regelung auch eine unsoziale, ungerechtfertigte Bevorzugung der 
wirtschaftlich Bessergestellten gelegen; denn nur diese hätten ohne Zögern einen Verteidiger bei
ziehen können. Im weiteren Verlauf des Verfahrens werden diese sozialen Unterschiede dadurch 
ausgeglichen, daß demjenigen, der nicht selbst zur Beauftragung eines Verteiidigers in Ider Lage ist, 
ein Offizialverteidiger beigeordnet werden kann oder muß; aber das geht nicht schon im Augenblick 
der Festnahme, wenn noch nicht einmal die Grundlagen eines Verfahrens vorhanden sind. - Mit 
diesen kurzen Andeutungen sind längst nicht alle Schwi'erigkeiten aufgezählt, die es gegeben hätte. 
Man hätte natürlich auch im einzelnen die Rechte des Vertei,digers innerhalb einer polizeilichen 
Vernehmung regeln müssen, und nicht zuletzt wäre die psychologische Seite zu bedenken gewesen, 
die darin bestanden hätte, ,daß der Kriminalbeamte als Angehöriger der mittleren, nur bei schwer
wiegenden Fällen als Angehöriger der gehobenen Laufbahn die Vernehmung im Beisein eines den 
Beschuldigten beratenden und vertei1digenden Juristen hätte durchführen müssen. 

Daß der Beschuldigte sich in geeigneten Fällen schriftlich erklären könn'e, wilid auch heute 
schon vielfach praktiziert. Allerdings muß der Staatsanwalt, wenn das Verfahren zu ihm gelangt, 
dann häufig feststellen, daß die schriftlichen Erklärungen an der Sache vorbeigehen oder wesentliche 
Punkte unberührt lassen. Der Polizeibeamte, der eine solche Erklärung in Empfang nimmt, wird 
sich nicht ohne weiteres damit begnügen dürfen, sondern er wif1d schon von sich aus prüfen müssen, 
ob Ergänzungen notwendig sind. Sonst entsteht nur unnötiger Leerlauf, wenn der Staatsanwalt die 
Sache zur weiteren Aufklärung doch wieder zurückgeben muß. 

Nicht selten kommt es vor, daß ein Beschuldigter kurz und knapp erklärt, vor der Polizei mache 
er keine Angaben; er werde si<:h nur vor dem Richter äußern. Verfahrensrechtlich ist dagegen nichts 
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einzuwenden. Aber wenn wir uns einmal ansehen, welche Beschulidigten sich sO' verhalten und 
warum sie dies tun, dann ergibt sich, daß ein Teil van ihnen aus einem mamentanen Gefühl der 
Verärgerung oder der inneren Auflehnung handelt; diese Persanen sind aber bald bereit, auch bei 
der Palizei Angaben zu machen, wenn sie entsprechend aufgeklärt werden. Nicht wenige wallen 
zunächst einmal Zeit gewinnen, s'ei es, daß sie erst mit sich ins Reine kammen, sei es, daß sie sich 
in irgendeiner Weise beraten lassen wallen. Damit meine ich nicht die Beschuldigten, die erklären, 
sie wallten sich erst mit ihrem Vertei,diger besprechen - das ist ihr gutes Recht; dann aber können 
sie sich nach dieser Besprechung van der Palizei vernehmen lassen oder auch generell Angaben 
verweigern. Eine weitere Gruppe van Menschen verweigert eine palizeiliche Vernehmung einfach 
aus grundsätzlich palizeifeindlicher Einstellung; sie berufen sich besanders gern auf gelegentliche 
Hinweise in der Presse, daß niemand verpflkhtet sei, sich van der Palizei vernehmen zu lassen, 
sandern verlangen könne, van einem Richter gehört zu werden. Ein sehr beachtlicher Teil aber 
will einfach deshalb vam Richter gehört werden, weil er hafft, hier auf einen kriminalistisch nicht 
erfahrenen, an derartigen Ermittlungen nicht sehr interessierten un'd zudem in ständiger Zeit- und 
Terminnat befindlichen Menschen zu staßen; die Erfahrung lehrt uns - das wallen wir ganz affen 
in diesem Kreise zugeben -, daß diese Erwartung nicht selten zutrifft. Es gibt hervarragende Ver
nehmungsrichter; es gibt aber auch manchen, der deutlich zum Ausdruck bringt, daß er es innerlich 
ablehnt, »als Staatsanwalt ader Palizist« tätig zu werden, und andere, die zwar ausgezeichnete 
Zivilrichter sind, denen eine Vernehmung in einem Ermittlungsverfahren jedach keineswegs behagt. 

Wenn - entsprechend den Varschriften, wie der Entwurf sie schaffen will - jede Beschuldigten
vernehmung erst mit einer ausführlichen Belehrung über Tatverdacht und Aussageverweigerungs
recht beginnt, müssen wir allerdings alle Lehren der Kriminalpsychalagie, ,der Vernehmungstechnik 
und -taktik über Bard werfen. Es wird nicht mehr So' leicht wie bisher ein Kantakt zwischen Ver
nehmendem und Vernammenem geschaffen werden können, sandern es wird dem zu Vernehmen
den die - bis dahin vielleicht nach gar nicht näher erweisbare - Verdachtsbehauptung vargewarfen. 
Der gewiegte Kriminelle wird dann grundsätzlich weitere Angaben ablehnen, zumal er geradezu 
auf diese Möglichkeit gestaßen wird, und er wird uns erklären, wir sallten ihm nur erst einmal 
bewe'isen, was er getan haben sall. 

Tatsächlich wird dies dazu führen, daß die Ermittlungen in vielen Fällen völlig anders auf
gezagen werden müssen. Die Vernehmung van Zeugen und das Aufsuchen van Beweismitteln und 
Spuren werden in verstärktem Maße varweg erfalgen müssen. Das kann für den Beschuldigten 
ader auch nur Verdächtigten allerdings manchmal unangenehm sein. Die varweg vernammenen 
Zeugen machen sich schließlich auch über das Vernehmungsthema ihre Gedanken, und So' kann es 
varkammen, daß bei ihnen mehr kambiniert wird, als an der Sache dran ist. EbensO' ist es möglich, 
daß durch diese Varwegvernehmungen mehr über -die Tat bekannt wird, als dem Beschuldigten, der 
se'inerseits geständnisbereit ist, lieb sein kann. Wir wer:den nach sehen, daß auch das Recht der 
Untersuchungshaft, wie der Entwurf es varsieht, die Kriminalpalizei dazu zwingen wird, umfassende 
Beweiserhebungen durchzuführen, die für den Beschuldigten keineswegs immer angenehm sind, 
die sich auch - vam Standpunkt der Palizei aus - später als überflüssig erweisen, wenn der Beschul
digte sich zu einem klaren Geständnis entschließt. 

Für die Zusammenarbeit zwischen Staatsanwaltschaft und Kriminalpalizei bei der Vernehmung 
van Beschuldigten und Zeugen ist es van Bedeutung, srich darüber klar zu sein, daß in Arbeit und 
Zielsetzung gewisse Unterschiede bestehen. Für die Kriminalpalizei steht im Vardergrund die reine 
Tatsachenfeststellung, ab eine Straftat begangen warden ist, wer sie begangen hat und wie der 
Täter dabei verfahren ist, in entsprechenden Fällen auch nach: ob ,die Beute wieder herbeigeschafft 
werden kann. Mit ,der Beantwartung dieser Fragen ist die Ermittlung für den Kriminalbeamten im 
wesentlichen abgeschlassen. Die rechtliche Beurteilung der tatsächlichen Vargänge ist zwar auch 
schan im Stadium der paHzeilichen Ermittlungen gebaten, aber sie ist idach erst in zweiter Linie van 
Be,deutung. Der Staatsanwalt sieht in stärkerem Maße die - vielfach erst später auftauchenden -
rechtlichen Schwierigkeiten sawie die möglicherweise zu erwartenden Verteidigungseinwendungen. 
Er hat die Erfahrung aus vielen Anklagen und Hauptverhandlungen und die Kenntnis der aber
gerichtlichen Rechtsprechung für srich. Er muß deshalb besanderen Wert auf die Klärung und Fest
stellung aller jener Tatsachen legen, die für die rechtliche Beurteilung der Tat eine Ralle spielen 
und die, wenn bei ihrer Ermittlung etwas versäumt war:den ist, später den glatten Ablauf des Ver-
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fahrens und die Fällung eines gerechten Urteils in Frage stellen. Er weiß, an welchen Stellen das 
Gericht üder die Verteidigung später einhaken und ,die Unterlassung vün Feststellungen bemängeln 
werden. Deshalb süllten bei wichtigen Vernehmungen, zu denen nicht nur Kapitalsachen zählen, 
Staatsanwalt und Kriminalpülizei eng zusammenarbeiten. Das gilt besünders dann, wenn schün die 
Vernehmung sich auf Rechtsfragen erstreckt, wie es bei schwerwiegenderen Kürruptiüns- und 
Bestechungsverfahren häufig der Fall ist. Bei gemeinschaftlichen Vernehmungen süllten sich Staats
anwalt und Kriminalbeamter durchaus der Grenzen ihres eigenen Aufgabenkreises und des Um
fanges der Kenntni'Sse ·des Partners bewußt sein. Mit einem hüchmütig dünkelh.aften Blick auf den 
Partner und der innerlichen Frage, was ,dieser denn vün der ganzen Allbeit verstünde, ist niemandem 
gedient, sündern nur mit einer verständnisvüllen, kameradschaftlichen Zusammenarbeit. Der Staats
anwalt sülltedaran denken, daß er regelmäßig nicht selbst fahnden, fürschen und außenliegende 
Anhaltspunkte suchen kann und daß ihm jedenfalls der erfahrene, gute Kriminalbeamte auf dem 
Gebiet der Kriminaltechnik meist überlegen sein wird. Der Kriminalbeamte hingegen darf nicht 
vergessen, daß der Staatsanwalt die fürensische Erfahrung besitzt und deshalb besser zu beurteilen 
vermag, was zur erfülgreichen Durchführung eines Verfahrens nüch geklärt werden muß, ehe die 
Sache anklagereif ist, auch wenn er vüm kriminalistischen Standpunkt aus den Fall für völlig klar 
ansieht. 

Die intensive Mitwirkung des Staatsanwalts schün im Anfang des Verfahrens entspricht den 
Richtlinien für das Strafverfahren (Nr. 4 RiStV); die allgemeine Überlastung zwingt zwar die Staats
anwälte vielfach zu einer Beschränkung in ihrer aktiven Ermittlungsarb1eit, aber man hat den Ein
druck, daß sie trotz der Arbeitshäufung manchenürts stärker sein könnte. 

Der guten Zusammenarbeit wird es besünders dienlich sein, wenn Kriminalpülizei und Staats
anwalt sich bereits am Tatürt treffen und ihre beilderseitigen Erfahrungen und Kenntnisse schün hier 
zusammenwirken lasslen. Auch das entspricht - süweit der Staatsanwalt in Betracht kümmt - den 
Anweisungen der Nr. 4 RiStV. Zuzugeben ist allerdings, daß die Anwesenheit des Staatsanwalts am 
Tatürt dann nicht unmittelbar förderlich ist, wenn es sich bei ihm nicht um einen erfahrenen Sach
bearbeiter, sündern um einen erst kurz in diesem Zweig der Justiz tätigen Beamten handelt. Aber 
dann wird eben der junge Staatsanwalt oder Assessür gut daran tun, sich zurückzuhalten und nicht 
unzweckmäßig zu handeln; er wird bei sülchen Gelegenheiten Erfahrungen sammeln und Eindrücke 
gewinnen können, die ihm für die Zukunft dienlich sein werden. Es kann auch eingeräumt werden, 
daß nicht jeder Staatsanwalt am Tatürt eine gute Figur macht, sei es, daß es ihm an kriminalistischem 
Gefühl fehlt, sei es, .daß er gegenüber den Pülizeibeamten nicht die richtige Einstellung hat. Aber 
je öfter ein Staatsanwalt selbst am Tatürt war, destO' mehr werden diese Mängel schwinden. In weit 
ausgedehnten Bezirken und in besünders großen Städten ist das Herbeirufen des Staatsanwalts 
nicht immer leicht zu bewerkstelligen; bis zu seinem Eintreffen kann es einigen Leerlauf geben, 
zumal er ja den Tatürt unverändert sehen will. In ,der Mehrzahl der Bezirke wird es jedüch ohne 
besündere Schwierigkeiten möglich sein, den Staatsanwalt am Tatürt zu haben. Das erfürdert aller
dings eine große Einsatzbereitschaft auf seiten der Staatsanwälte; ganz abgesehen davün, daß sie 
während der Anwesenheit am Tatürt ihren sünstigen Aufgaben entzogen sind, ist es nun einmal 
eine alte Erfahrungstatsache, daß gerade die schwerwiegenden Delikte sich außerhalb der Dienst
stunden zu ereignen üder entdeckt zu werden pflegen. Wer aber mit vüller Hingabe an sein Amt 
Staatsanwalt ist, wil1d hieran keinen Anstoß nehmen. Im übrigen dient der Staatsanwalt durch seine 
Anwesenheit am Tatürt nicht nur der Aufklärung, sündern er erleichtert sich selbst die weitere 
Arbeit ganz erheblich. Er wird sich viele unnötige Schreibtischarbeit ersparen, vür allem aber in 
der Hauptverhandlung mit ganz anderer Überzeugungshaft aufzutreten vermögen. 

Am Tatürt bleibt uns nichts erspart, und deshalb berührt uns eine Entscheidung wie die des 
Bundesgerichtshüfs vüm 7. Oktüber 1960 (4 StR 342/60) eigenartig, wenn wir in ihr lesen, der Täter 
werde einer »seelischen Belastung« ausgesetzt und es sei für ihn »besünders schmerzbereitend und 
quälend«, wenn er der Leiche seines Opfers gegenübergestellt werde. Nun mag es sicherlich nicht 
gerade sehr glücklich g,ewesen sein, diese Gegenüberstellung zum Zwecke der Erlangung eines 
Geständnisses, das an sich schün vürlag und nur ergänzt und präzisiert werden Süllte, vorzunehmen. 
Was uns aber an ,dem Urteil des Bundesgerichtshüfs auffällt, ist die Formulierung, mit der hervür
gehüben wird, daß der Beschul·digte einen verfahrensrechtlichen Anspruch darauf habe, daß seine 
besündere seelische Schmerzempfindlichkeit nicht mißachtet werde; der Täter müsse als sittlich 
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verantwortliche selbständige Persönlichkeit behandelt werden, es dürfe ihm nichts Unbilliges und 
seelisch Unerträgliches z'ugemutet werden. Selbst für den alterfahrenen Kriminalbeamten und ,den 
langjährigen Staatsanwalt ist es immer wieder eine schwere seelische Belastung, wenn er der Leiche 
eines Ermordeten oder eines von einem betrunkenen Kraftfahrer Getöteten gegenübertreten oder 
wenn er den herzzerreißenden Jammer der Angehörigen des Toten miterleben muß; auch für uns 
ist dieser Anblick »besonders schmerzbereitend und quälend«, nur finden wir leider niemand, der 
uns davor zu bewahren und der unseren Anspruch darauf, daß - um in der Diktion des Urteils zu 
reden - unsere seelische Schmerzempfindlichkeit nicht mißachtet wird, zu schützen geneigt ist. Im 
übrigen wird ohnehin von der an sich zwingenden Bestimmung des § 88 Abs. 2 StPO, daß die Leiche 
dem Beschuldigten zur Anerkennung vorzuzeigen sei, in der Praxis überaus sparsamer Gebr:auch 
gemacht, während dem Richter die Anwesenheit bei der Leichenöffnung nicht erspart bleibt. 

Für die Zusammenarbeit bei den Ermittlungen sei schließlich noch daran erinnert, daß der 
Kriminalbeamte in der Regel den besseren und tieferen Einblick in den Lebenskreis des Beschuldig
ten, in seine häuslichen Verhältnisse und sein ganzes Milieu hat. Der Staatsanwalt kennt diese 
Umstände kaum aus eigener Anschauung. Deshalb muß sie ihm die Kriminalpolizei durch möglichst 
gründliche Berichte vermitteln. Wir brauchen dies für die Beurteilung der Tat und ihrer Beweg
gründe ebenso wie für die Anträge zur Stliafzumessung. 

Auch für die Frage der Untersuchungshaft sind diese Tatsachen von Bedeutung, und damit 
kommen wir zum nächsten Punkt der Strafprozeßreform, zum Recht der Untersuchungshaft. Tages
und Fachpresse haben seit einiger Zeit in überreichem Maße dazu Stellung genommen, und der 
Außenstehende mußte den Eindruck gewinnen, es werde ein überaus weitgehender Gebrauch von 
der Untersuchungshaft gemacht. Nun ist allerdings die Presse genau so schnell mit Vorwürfen bei 
der Hand, wenn einmal ein Täter, dessen Tat und Verfahren Aufsehen erregt hat, nicht in Unter
suchungshaft genommen worden ist und sich der Strafvollstreckung durch .die Flucht entzogen hat. 
Dann wird gefragt, warum der Delinquent nicht längst in Haft war, mindestens aber Tag und Nacht 
beaufsichtigt wurde. Auch die breite Öffentlichkeit ist eher der Meinung, daß von der Unter
suchungshaft zu zögerlich Gebrauch gemacht werde. Das können wir - es wurde schon einmal 
angedeutet - mit aller Klarheit vernehmen, wenn wir den Stimmen der Bevölkerung, die sich rund 
um einen Tatort angesammelt hat, lauschen. Wir wollen keineswegs sagen, daß alles richtig ist, was 
man dort zu hören bekommt, aber es muß doch daran erinnert werden, daß es nicht nur die 
gegenteilige Auffassung gibt, die sich vielleicht etwas stark an einigen Ausnahmefällen orientiert. 
Die M,ehrzahl der UntersuchunglShäftlinge sind schließlich Betrüger, Diebe, Sittlichkeitsverbrecher, 
Räuber und Mörder, die auf ihre gerechte Strafe warten. Wir kennen ,die verschiedenen Zusammen
stellungen, di,e die Herren Justizminister der Länder veranlaßt haben; ich nenne nur die für das 
Land Niedersachsen, in welchem im Jahre 1959 in 4709 Haftsachen 4572 Verurteilungen zu Freiheits
strafen erfolgt s'ind. Von den verbleiben,den 137 Freisprüchen entfällt ein Teil auf solche Fälle, in 
denen der Freispruch aus Gründen der mangelnden Zurechnungsfähigkeit erfolgte. Ob es sich 
bei den restlichen Fällen, in denen es zum Freispruch mangels Beweises ader wegen erwiesener 
Unschuld gekommen ist, um solche handelt, die nach einer Reform der Untersuchungshaft nicht zur 
Haft geführt hätten, scheint mir mindestens für einen Teil zweifelhaft. 

Der Entwurf plant eine wesentliche Beschränkung der Untersuchungshaft und will bei dieser 
Gelegenheit das gesamte Recht der Untersuchungshaft umgestalten. Damit nimmt dieser Teil, der 
in Artikel 1 des Entwurfs enthalten ist, den größten Raum ,jn Anspruch. Artikel 1 ist so umfangreich, 
daß wir hier alle Paragraphen, die sich auf das beziehen, was nach der Vorführung vor den Richter 
geschieht, außer Betracht lassen müssen; für die Frage derZusammenarbeit zwischen Kriminalpolizei 
und Staatsanwaltschaft ist dies ohnehin von nachgeordneter Bedeutung. Wir müssen uns hier auf 
die Frage beschränken, wann nachdem Entwurf Idie Untersuchungshaft zulässig sein soll. 

§ 112 E zählt als Haftgründe die schon erfolgte Flucht, die Fluchtgef.ahr 'und ,die Verdunkelungs
gefahr auf, ,die zu dem auch nach geltendem Recht erfol7derlkhen dringenden Tatverdacht treten 
müssen. Die schon erfolgte Flucht, der das Verborgenhalten gleichsteht, bedarf keiner weiteren 
Erörterung. Der bisherige »Fluchtverdacht« soll zur »Fluchtgefahr« umgewandelt werden; dies wird 
m. E. in der Praxis keinen sehr großen Unterschied bedeuten. Wesentlicher ist schon, daß das Vor
liegen eines Verbrechenstatbestandes nicht mehr ohne weiteres den Fluchtverdacht begründet. Es 
bedarf also auch bei Verbrechen des Vorliegens einer begründeten Fluchtgefahr. Fluchtgefahr liegt 
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nach der gesetzlichen Definition vor, wenn bei Würdigung der Umstände des Einzelfalles, insbeson
dere Ider Verhältnisse des Beschuldigten und der Umstände, die einer Flucht entgegenstehen, die 
Gefahr besteht, daß sich der Beschuldigte ,dem Str:afverfahren entziehen werde. Die Kriminalpolizei 
wird also, wenn Fluchtgefahr zu erwägen ist, in weit größerem Maße als bisher die persönlichen, 
fami/.iären und beruHichen Verhältnisse des Beschulrdigten prüfen müssen; dabei wird es auch auf 
das Vorhandensein von Vermögenswerten und etwaige Beziehungen des Täters im Ausland oder 
in der Sowjetzone ankommen. Es liegt auf der Hand, daß hierdurch arbeitsmäßig eine spürbare 
Belastung erwachsen wird, zumal diese Erhebungen so schnell erfolgen müssen, daß sie bei einem 
vorläufig Festgenommenen bis zur Vorführung vor den Richter ein Ergebnis gezeitigt haben. Da 
der Vollzug eines Haftbefehls, der lediglich wegen Fluchtgefahr gerechtfertigt ist, nach § 116 in der 
Entwurfsfassung vom Rkhter ausgesetzt wenden kann, wenn schonendere Maßnahmen die Erwar
tung hinre.ichend begründen, daß der Zweck der Untersuchungshaft auch durch sie erreicht werden 
kann, müssen dem Staatsanwalt zur Weiterleitung an iden Richter auch insofern die entsprechenden 
Ermittlungen von der Polizei geliefert werden. Wird der Haftbefehl außer Vollzug gesetzt, so 
werden der Kriminalpolizei erhebliche neue Aufgaben dadurch entstehen, daß sie die Einhaltung 
der Auflagen überwachen muß. Als Auflagen kommen nach dem Entwurf nicht nur eine regelmäßige 
Meldepflicht oder eine Sicherheitsleistung in Betracht, sondern auch eine Art Hausarrest (»die 
Anweisung, die Wohnung nur unter Aufsicht einer bestimmten Person zu verlassen«) und die 
Anweisung, den Wohn- oder Aufenthaltsort nur mit Erlaubnis zu verl,assen. Bei Bagatelldelikten 
darf nach § 113 ,in der Entwurfsfassung die Untersuchungshaft wegen Verdunkelungsgefahr über
haupt nicht, wegen Huchtgefahr nur unter besonderen Voraussetzungen verhängt werden. 

Viel wesentlicher für die polizeiliche Praxis ist die Umgestaltung des Haftgrundes der Ver
dunkelungsgefahr; gegen diesen Haftgrund richteten sich die Angriffe all jener, die eine Änderung 
des Rechts der Untersuchungshaft erstrebten, in erster Linie. Erinnern wir uns der geltenden Fassung 
des § 112 Abs. 1 Nr. 2 StPO: 

» ••• wenn bestimmte Tatsachen vorliegen, welche die Gefahr begründen, daß der Angeschuldigte durch 
Vernichtung von Spuren der Tat oder von anderen Beweismitteln oder durch Beeinflussung von Zeugen 
oder Mitschuldigen die Ermittlung der Wahrheit erschweren werde.« 

Die entsprechende Vorschrift soll in § 112 Abs.1 Nr. 3 der Entwurfsfassung lauten: 

» ••• wenn nach dem Verhalten oder den besonderen Verhältnissen des Beschuldigten aufgrund bestimmter 
Tatsachen die Gefahr besteht, daß er 

a) Beweismittel vernichten, verändern, beiseiteschaffen, unterdrücken oder fälschen, 

b) Mitbeschuldigte, Zeugen oder Sachverständige zu unrichtigen Aussagen oder zu unbefugtem Schweigen 
bestimmen oder 

c) andere zu solchem Verhalten veranlassen 

und dadurch die Ermittlung der Wahrheit erschweren werde (Verdunkelungsgefahr).« 

Der Entwurf führt also kasuistisch auf, worin die drohenden Verdunkelungshandlungen liegen 
können; ob er dabei nichts übersehen hat, wird erst die Praxis erweisen. Daß der Haftgrund der 
Verdunkelungsgefahr nicht auf das vom Beschuldigten unbeeinflußte Verhalten anderer Personen 
gestützt werden darf, war auch bislang schon rechtens. Der Entwurf wird durch die Begründung 
etwas abgeschwächt, wenn wir auch nie voraussehen können, ab die Rechtsprechung sich eine 
solche Begründung zu eigen machen wird. Die Begründung führt aus, daß das »Verhalten des 
Beschuldigten« im umfassenden Sinne zu verstehen sei. Dazu gehöre außer seinem Verhalten in 
dem laufenden Verfahren sein Prozeßverhalten in früheren Strafverfahren, dazu die Tat, die Gegen
stand des jetzigen Verfahrens ist, wie auch Taten, die in früheren Verfahren untersucht worden sind. 
Da die Staatsanwaltschaft in diesem Verfahrensstadium - bei der Fe'Stnahme des Beschuldigten 
und seiner Vorführung vor ,den Haftrichter - ,diese Punkte nicht beurteilen kann, wenn der Beschul
digte ohne längere vorausgehende Ermittlungen festgenommen worden ist, ist hier ein weites 
Betätigungsfeld für die Kriminalpolizei, die neben der Sachaufklärung nach Möglichkeit noch prüfen 
muß, ob die Voraussetzungen der oben geschil.derten Art gegeben sind. Den kriminalpolizeilichen 
Akten über den Täter und den Durchschriften früherer polizeilicher Ermittlungen und Untersuchun
gen kommt damit eine besondere Bedeutung zu. Der Bericht, mit dem die Haftmeldung vorgelegt 
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wird, wird deshalb diese Umstände mit behandeln und würdigen müssen. Ähnliches gilt für eine 
weitere Möglkhkeit, die in der Entwurfsbegründung angedeutet wipd; zu ,den besonderen Verhält
nissen des Beschuldigten gehören danach auch Autoritätsverhältnisse, die in bezug auf eine Ver
dunkelungshandlung ausgenutzt werden könnten. Schwierig wird die Lage, wenn für die Kriminal
polizei die Vorgänge über frühere Verfahren nicht alsbald erreichbar sind, etwa weil der Täter' 
andernorts wohnhaft ist. Hier wird nur durch eine reibungslose, präzise Zusammenarbeit der in 
Betracht kommenden Polizeidienststellen und Staatsanwaltschaften innerhalb der kurzen Zeitspanne, 
die zur Verfügung steht, verhindert werden können, daß das Verfahren durch Unzulängl.ichkeiten 
in den Ermittlungen beeinträchtigt wi!1d. 

Die Begründung führt weiter aus, die Einflußnahme auf Mitbeschuldigte, Zeugen oder Sach
verständige sei 'immer eine unzulässige Verdunkelungshandlung, wenn diese Personen zu unrich
tigen Angaben bestimmt werden sollen. Wolle der Beschuldigte dagegen nur erreichen, daß die 
Beweisperson in dem Verfahren schweigt, so handele es sich nur dann um eine unzulässige Beein
flussung, wenn dieses Schweigen ein unbefugtes Prozeßverhalten der Beweisperson war. Daher 
reiche es für die Anordnung der Untersuchungshaft wegen Verdunkelungsgefahr nicht aus, wenn 
die Gefahr bestehe, der Beschuldigte werde einen Mitbeschuldigten zum Schweigen, das ihm nach 
§ 136 StPO nicht verwehrt sei, oder einen zeugnisverweigerungsberechtigten Zeugen oder einen 
gutachtensverweigerungsberechtigten Sachverständigen dazu bestimmen, von ,diesem prozessualen 
Recht Gebrauch zu machen. Wie aber soll der vernehmende Kriminalbeamte voraussehen können, 
ob der Beschuldigte seinen Mitbeschuldigten »nur« zum Schweigen oder vielmehr zu falschen 
Aussagen veranlassen wind. Schweigen und Lügen hängen hier so eng zusammen, daß eine 
Trennung in der Praxis kaum denkbar ist; oft wird beides ineinander übergehen. Auch die Frage 
nach der Beeinflussung zeugnisverweigerungsberechtigter Zeugen, von ihrem Weigerungsrecht 
Gebrauch zu machen, ist mit mancherlei Problemen verquickt. Die Rechtsprechung des Bundes
gerichtshofs geht dahin, daß unter gewissen, hier nicht näher zu erörternden Umständen zur Ver
nehmung von Beweispersonen die Zustimmung des gesetzlichen Vertreters notwendig ist. Ist ein 
Kind, das selbst noch nicht die Bedeutung des Zeugnisverweigerungsrechts zu beurteilen vermag, 
Opfer einer Blutschande oder eines anderen Sittlichkeitsverbrechens durch einen Angehörigen 
geworden, so wird entweder der andere Elternteil oder ein besonders zu bestimmender Pfleger 
über die Zustimmung zu befinden haben; damit taucht die Frage auf, wie eine Beeinflussung dieser 
Person, die Zustimmung zu versagen, hinsichtlich der Verdunkelungsgefahr zu beurteilen sein wird. 
Die Beantwortung wird durch die kasuistische Behandlung der Verdunkelungsmöglichkeiten nicht 
gerade erleichtert. 

Schmidt-Leichner will in seinem Aufsatz »Untersuchungshaft und kleine Strafprozeßreform« 
(NJW 1961,337,340) den § 112 Abs. 1 Satz 2 StPO (Entwurf) wie folgt fassen: Es müssen bestimmte 
Tatsachen dafür vorliegen, daß der Beschuldigte es unternommen hat, die aufgezählten Verdunke
lungshandlungen zu begehen, und es muß die Gefahr bestehen, daß er auch weiterhin ,die Auf
klärung der Sache erschweren wird. Demgegenüber ist zu bemerken, daß die bereits durchgeführte 
Verldunkelungshandlung häufig erst in ,der Hauptverhandlung, oft aber überhaupt nicht nachweisbar 
sein wird, daß aber eine sachgerechte Aufklärung geradezu unmöglich wird, wenn immer erst 
abgewartet werden soll, ob bereits konkrete Vendunkelungsmanöver durchgeführt worden sind. 
Das wäre dann keine Verhinderung von Verdunkelungshandlungen mehr, sondern eine Bestrafung 
der schon begangenen Verdunkelung. 

Zusätzliches Erfor:dernis - neben den bereits erörterten Umständen - ist noch ,die Feststellung 
der Gefahr, daß die Ermittlung der Wahrheit erschwert werde. Die Begründung zum Entwurf 
erläutert dies dahin, daß es beim Vorliegen genügender sachlicher Beweise im Einzelfall ungefährlich 
sein könne, wenn der Beschuldigte einen Mitbeschuldigten z'u falschen Angaben bestimmen wolle. 
In einem solchen Falle dürfe die Untersuchungshaft mangels konkreter Gefährdung der Wahrheits
ermittlung nicht angeondnet werden. Wer beurteilen soll, ob genügend sachliche Beweise vorliegen, 
ist dabei eine andere Frage. Der Haftrichter wird vielfach nicht mit dem Spruchrichter i,dentisch sein. 
Was dem einen sachlich genügend bewiesen erscheint, kann ,dem anderen noch zweifelhaft sein. 
Das gilt erst recht, wenn Kriminalpolizei, Staatsanwaltschaft und Haftrichter über den Beweiswert 
von Tatsachen verschiedener Ansicht sind. Im übrigen können Idurch Vendunkelungshandlungen des 
Täters auch Beweise in ihrem Wert verringert werden, die zunächst eindeutig und klar erschienen. 
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Auch die Frage der Verhältnismäßigkeit wirft manchen Zweifel auf. Nach § 112 Abs.2 des 
Entwurfs darf die Untersuchungshaft nicht angeordnet werden, wenn »ohne weiteres« feststeht, 
daß sie zu der Bedeutung der Sache und der zu erwartenden Strafe oder Maßregel der Sicherung 
und Besserung außer Verhältnis steht. Das setzt voraus, daß der Haftrichter - und vor ihm 
Kriminalpolizei und Staatsanwalt - schon z. Z. der Vorführung vor den Haftrichter das Strafmaß 
abschätzen können. Dazu gehören jedoch Ermittlungen, die in so kurzer Zeit nicht möglich sind. 
Der Dieb, der einen nicht sehr wertvollen Gegenstand stiehlt, und der Zechpreller, der um ein paar 
Mark betrügt, werden beim ersten Male mit einer kleinen Geldstrafe davonkommen; be,im Vor
liegen der Rückfallvoraussetzungen und einer Vielzahl von Vorstrafen werden sie selbst für eine 
unbedeutende Tat unter Umständen eine Zuchthausstrafe in Kauf nehmen müssen. Hat man die 
notwendigen Unterlagen, insbesondere die Auskunft aus dem Strafregister, zur Hand, dann ist die 
Beurteilung möglich, sonst aber wird man sich an die Einschränkung halten müssen, die schon im 
Gesetz steht: die Unverhältnismäßigkeit muß »ohne weiteres« feststehen. 

Im Rahmen -des hier zu behandelnden Themas konnten nur diese wenigen Punkte zum Recht 
der Untersuchungshaft erörtert werden, so viel sich auch über die weiteren, allerdings vorwiegend 
das Verfahren betreffenden Anderungen noch sagen ließe. Nur zwei Punkte sollen noch kurz 
angedeutet werden. Die Entwurfsfassung des § 116 StPO sieht in zahlreichen Fällen die Außer
vollzugsetzung des Haftbefehls vor. Dabei ist es eine besondere Neuerung, daß auch der wegen 
Verdunkelungsgefahr verhängte Haftbefehl außer Vollzug gesetzt werden kann, wenn schonendere 
Maßnahmen die Erwartung hinreichend begründen, ,daß der Zweck der Untersuchungshaft auch 
durch diese Maßnahmen erreicht werden kann. Das Gesetz führt als Beispiel die Weisung an, mit 
Mitbeschuldigten, Zeugen oder Sachverständigen keinerlei Verbindung aufzunehmen (§ 116 Abs. 2). 
Leider sagt uns der Entwurf nichts darüber, wie eine solche Auflage gesichert und überwacht wet den 
soll. Wir können ja schließlich nicht durch eine Tag und Nacht währende überwachung die Ein
haltung der Aufl,age garantieren. Wenn Mitbeschuldigte oder Zeugen von sich aus berichten, daß 
Beeinflu'Ssungsversuche unternommen worden seien, dann ist ,die Frage ohnehin von geringer 
Bedeutung, weil nur solche Personen, die einer Beeinflussung unzugänglich sind, sich hierüber 
erklären werden. Erfahren wir erst in der Hauptverhandlung, daß solche Beeinflussungsversuche 
trotz der Auflage vorgekommen sind, dann ist es schon zu spät, um -sie zu verhindern. Darf sich 
der Beschuldigte mit Personen, die als »Verdunkelungsobjekte« in Betracht kommen, nicht in 
Verbindung setzen, so wird es praktisch unmöglich sein, entsprechende Versuche zu verhindern, 
wenn Dritte, insbesondere Angehörige, Berufskollegen oder wer sonst alles dafür in Frage kommt, 
zu diesem Zweck eingeschaltet werden. Eine Überwachung der Einhaltung der gerichtlichen Auf
lagen wird letztlich nur durch die Polizei erfolgen können; es wir,d jedem einleuchten, daß damit 
weitere schwierige Aufgaben auf die Kriminalpolizei zukommen. 

SchHeßlich muß die Entwurfsregelung des § 121 erwähnt werden; hier wird die Untersuchungs
haft grundsätzlich auf sechs Monate beschränkt. Eine längere Dauer ist nur zugelassen, wenn die 
allgemeinen Voraussetzungen für die Untersuchungshaft fortbestehen und darüber hinaus die 
Schwierigkeit der Untersuchung oder wichtige Belange der Strafrechtspflege die Fortdauer der Haft 
erfordern. Verfahrensrechtlich kommt hinzu, daß die Fortdauer vom Oberlandesgericht angeordnet 
werden muß. Erhebungen der Landesjustizminister haben ergeben, daß nur eine recht kleine Zahl 
von Untersuchungshäftlingen länger als sechs Monate warten muß, bis die Hauptverhandlung statt
findet. In diesen Fällen handelt es sich in ,der Regel um sehr umfangreiche Verfahren; nicht selten 
liegt die Verzögerung daran, ,daß auswärtige Zeugen oder gar Zeugen im Ausland in größerer Zahl 
gehört werden müssen, wie es etwa in ,den KZ-Prozessen der Fall ist, oder ·daß psychiatrische 
Begutachtungen des Beschuldigten geraume Zeit in Anspruch nehmen. M. E. gibt es nicht sehr viele 
Fälle, in denen das Oberlandesgericht zur Verneinung der besonderen Voraussetzungen einer Haft
verlängerung über sechs Monate hinaus kommen wird. Es ist vielmehr zu befürchten, daß gerade 
diese Art der Haftprüfung selbst eine gewisse Verzögerung mit sich bringen kann, weil zur 
gegebenen Zeit ,die Akten jeweils dem - doch meist mehr oder weniger entfernten - Oberlandes
gericht übersandt wenden müssen, während Amts-, Landgericht und Staatsanwaltschaft sowie Haft
anstalt entweder am gleichen Ort oder nicht weit voneinander entfernt zu sein pflegen. Jede 
Aktenversendung - es muß zusätzlich noch der Generalstaatsanwalt eingeschaltet werden -
bedeutet eine gewisse Verzögerung. Die Akten sind dann für einige Zeit nicht greifbar (vgl. auch 
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meine Abhandlung: »Zur Frage der Untersuchungshaft« in der »Kriminalistik«, 1958 S. 54, 55). Es 
wird unumgänglich notwendig sein, zur Verhinderung zu großer Verzögerungen in derartigen 
Fällen Zweitschriften der Vernehmungen und Berichte zu fertigen, um weiterarbeiten zu können. 
Also wieder eine Mehrarbeit für die Kriminalpolizei! Die Möglichkeit der doppelten Aktenführung 
ist jedoch beschränkt, da vieles, was von außen herangetragen wird, nur einfach vorhanden ist und 
damit bei den Erstakten bleiben muß. Da das Oberlandesgericht gemäß § 122 Abs.2 Satz 2 des 
Entwurfs mündliche Verhandlung anol1dnen kann, muß entweder ,der Senat auf Reisen gehen oder 
der Beschuldigte muß, was ihm sicher sehr viel lieber ist, an den Ort des Oberlandesgerichts 
gebracht werden. Es braucht wohl nicht gesagt zu werden, wem die Gestellung der Begleitmann
schaft hierbei zur Last fällt. Es sollte gründlich erörtert werden, ob das Oberlandesgericht wirklich 
mit diesen Fällen befaßt werden muß oder ob nicht das Landgericht als Kollegialgericht genauso 
gut entscheiden könnte. Man kann sich des Eindrucks nicht erwehren, ,daß hier ein völlig unbegrün
detes Mißtrauen gegen die Landgerichte vorherrscht. 

Im übrigen ist es aber auch kein Geheimni's, daß mancher Täter es gar nicht ungern sieht, wenn 
sich die Untersuchungshaft in die Länge zieht, und daß er alles in seiner Macht Stehende veranlaßt, 
um dem nachzuhelfen. Das sind die Täter, die darauf hoffen, daß die Zeit für sie arbeitet - die Zeit, 
die das Gedächtnis der Zeugen trübt und die Empörung der Öffentlichkeit über eine besonders 
schwerwiegende Tat mildert. 

Über das, was der Entwurf hinsichtlich der Rechte und Befugnisse des Verteidigers zu ändern 
oder zu ergänzen beabsichtigt, wäre manches zu sagen, aber auch das liegt außerhalb unseres 
Themas. Ein Punkt, die Anwesenheit de.s Verteidigers bei polizeil'ichen Vernehmungen, ist bereits 
berührt worden. Zu erwähnen ist noch die erweiterte Befugnis des Verteidigers auf Akteneinsicht 
während des Ermittlungsverfahrens. Die Zusammenarbeit zwischen Staatsanwaltschaft und Kriminal
polizei wird jedoch hierdurch kaum berührt werden. 

Eine Neuerung, die dem bisherigen Recht fremd war, ist die beabsichtigte Einführung des 
Schlußgehörs durch die Staatsanwaltschaft. Die §§ 169 a und 169 b E sollen sich damit befassen. 
Wenn die Staatsanwaltschaft die Erhebung ,der Anklage erwägt, muß sie ,den Abschluß ,der Ermitt
lungen in den Akten vermerken und dies, falls 'die Gewährung des Schlußgehöl1s in Betracht kommt, 
dem Beschuldigten und seinem Verteidiger mitteilen. Soll die Anklage beim Schwurgericht, bei 
der Strafkammer oder (erstinstanzlich) bei einem noch höheren Gericht erhoben werden, so hat die 
Staatsanwaltschaft den Beschuldigten auf Antrag zu dem Ergebnis der Ermittlungen zu hören; das 
ist das sogenannte Schlußgehör. Ist Anklageerhebung beim Einzelrichter oder Schöffengericht 
geplant, so kann die Staatsanwaltschaft das Schlußgehör gewähren, wenn es mit Rücksicht auf Art 
und Umfang der Beschuldigung oder aus anderen Gründen zweckmäßig erscheint. Das gleiche gilt, 
wenn neue Ermittlungen nach einem Schlußgehör in gleicher Sache durchgeführt wonden sind. Das 
wesentliche Ergebnis des Schlußgehörs ist aktenkundig zu machen. Der Antrag auf Gewährung des 
Schlußgehörs ist binnen einer Woche nach Bekanntgabe der Mitteilung bei der Staatsanwaltschaft 
zu stellen. Teilnahmeberechtigt sind der Beschuldigte, sein Verteidiger sowie ,der gesetzliche Ver
treter und der Ehegatte des Beschul,digten (§ 169 b Abs.3 in Verhd. mit § 149 Ahs.1, 2 StPO). 
Hingegen ist nach dem Wortlaut des Gesetzes die Anwesenheit eines etwaigen Nebenklägers (und 
seines Rechtsbeistandes) nicht vorgesehen. Das Gesetz läßt offen, ob dieser wenigstens mit Geneh
migung des Staatsanwalts teilnehmen darf; ebenso ist nicht davon die Rede, ob ein Sachverständiger 
oder ein Polizeibeamter, wenn der Staatsanwalt dies für zweckmäßig hält, zugezogen werden 
dürfen. Das Verfahren ,des Schlußgehörs ist in 'Seinen Einzelheiten im Entwurf nicht geregelt. Hat 
der Beschuldigte einen Verteidiger, der bereits Akteneinsicht hatte, so wird das Schlußgehör einiger
maßen geordnet ablaufen können; in anderen Fällen aber wird der Staatsanwalt dem Beschuldigten 
einen umfassenden Vortrag aus den Akten halten müssen. Für die Staatsanwaltschaft bedeutet das 
Schlußgehör eine sehr erhebliche ArbeitJSbelastung; das wir.d auch in der Begründung zum Entwurf 
anerkannt, in dem ausdrücklich betont wird, daß diese Aufgabe ohne eine Personalvermehrung 
bei den Staatsanwaltschaften nicht zu bewältigen sein werde. Auch eine Verzögerung des Ver
fahrens wird nicht zu vermeiden sein; der Staatsanwalt muß einen Termin für das Schlußgehör 
bestimmen, bei dessen Anberaumung er seine eigene Belastung (nicht zuletzt durch Sitzungsvertre
tungen) ebenso berücksichtigen muß wie die des Vertei.digers. Statt - wie bisher - unter dem 
frischen Eindruck der letztmals durchgearbeiteten Akten die Anklage diktieren zu können, muß er 

226 



nun erst den Abschlußvermerk setzen, die Mitteilung an den Beschuldigten und seinen Verteidiger 
veranlassen, die Wochenfrist für die AntragsteIlung abwarten, gegebenenfalls einen Termin für das 
Schlußgehör bestimmen, dieses durchführen und - ganz abgesehen von den Fällen, in ,denen der 
Beschuldigte weitere Beweiserhebungen beantragt - sich erneut an das AktenstUidium machen, um 
endlich die Anklage fertigen zu können. Für Beschuldigte, ,denen an einer Verschleppung des Ver
fahrens gelegen ist, und deren gibt es wahrlich nicht wenige, sind hi'er geradezu ideale Möglich
keiten gegeben. Eine Straffung und Beschleunigung des Verfahrens, wie es einer wirkungsvollen 
Strafrechtspflege entspricht, wird durch die Einführung des Schlußgehörs sicher nicht erreicht. Die 
Kriminalpolizei wirkt am Schlußgehör nicht mit. Sie wird aber, wenn ,daraufhin weitere Ermittlungen 
veranlaßt werden, ,die Aufgabe haben, sie durchzuführen; man sollte deshalb in Fällen, in denen 
es zweckmäßig erscheint, erwägen, ob nicht die Beiziehung des Sachbearbeiters der Kriminalpolizei 
der Durchführung der weiteren Ermittlungen dienlich wäre. Das Gesetz läßt nicht erkennen, daß 
eine solche Beiziehung als unzulässig angesehen wird. 

Leider hat der Entwurf nicht die Gelegenheit benutzt, die Frage der Verwendung von Tonband
geräten zu klären. Ähnlich wie § 188 Abs. 4 StPO die Verwendung von Kurzschriftprotokollen zuläßt, 
müßte - dem Zuge der technischen Entwicklung folgend - auch das Tonband als ordnungsmäßiges 
Hilfsmittel für Vernehmungen gesetzlich zugelassen werden. Dann wären alle Zweifel ausgeräumt, 
die heute in dieser Bez,iehung geäußert werden. 

Damit soll die Betrachtung des Entwurfs einer Änderung des Strafprozeß- und Gerichtsver
fassungsrechts abgeschlossen werden. 

Die Zusammenarbeit zwischen Staatsanwaltschaft und Kriminalpolizei muß auch in ihrer Ein
stellung zur Presse zum Ausdruck kommen. Beide Institutionen sind an einem guten Verhältnis 
interes5iert; umgekehrt kann die Presse nicht auf ,die Auskunfterteilung der Strafverfolgungs
behörden verzichten. Allerdings stoßen hier vielfältig widerstreitende Interessen aufeinander, 
wodurch es nicht immer leicht ist, allen Beteiligten gerecht zu werden. Die Presse möchte verständ
licherweise möglichst frühzeitig und umfassend von allem unterrichtet werden; die Kriminalpolizei 
möchte sich dann nicht in die Karten sehen lassen, wenn dadurch die Ermittlungen beeinträchtigt 
werden könnten. Die Staatsanwaltschaft ,denkt vor allem an den Verfahrensabschluß und an die 
Hauptverhandlung; sie möchte sich nicht dem Vorwurf aussetzen, es durch ihre Auskünfte ermög
licht zu haben, daß - wie es gelegentlich von seiten der Angeklagten behauptet wird - die Presse 
eine Voreingenommenheit gegen den Angeklagten erzeugt habe. Wenn aber ein scheußlicher Mord 
oder ein ähnlich schweres Verbrechen begangen worden ist, ist es wirklich schwer, die Öffentlich
keit zu kühler Zurückhaltung zu ermahnen, statt der wahren öffentlichen Meinung über ein solches 
Verbrechen freien Lauf zu lassen. Darüber hinaus spielen auch die berechtigten Interessen des 
Beschulldigten oder der nur VeJ1dächtigten und der Tatopfer und ihrer Angehörigen eine Rolle; 
sie können schon deshalb nicht unberücksichtigt bleiben, weil unter Umständen Schadensersatz
ansprüche entstehen können. In diesem Zusammenhang sei nur an das viel beachtete Urteil des 
Bundesgerichtshofs vom 29. Mai 1958 (111 ZR 38/57) erinnert, das sich mit der Haftung für Presse
auskünfte durch die Staatsanwaltschaft beschäftigt (hierzu mein Aufsatz: »Haftung für amtliche 
Presseauskünfte«, in »Das Recht im Amt« 1959, 6). Es ging in jenem Urteil darum, daß eine Aus
kunft formal völlig richtig, ihrem materiellen Gehalt nach jedoch bedenklich war; sie konnte in 
der Öffentlichkeit einen falschen Eindruck hervorrufen und hat dies auch getan. Es ist naheliegend, 
daß dem Staatsanwalt diese Schwierigkeiten und die einschlägige Rechtsprechung zu diesen Fragen 
geläufiger sind als dem Polizeibeamten. Über die Art, in der das Verhältni5 zwischen Polizei und 
Presse gepflegt werden sollte, hat Leiber erst kürzlich (»Polizei und Presse«, in »Die Polizei« 
1960, 335) beachtenswerte Ausführungen gemacht. Es sollte mindestens bei bedeutsameren Aus
künften, in ,denen mehr als nur das reine Tatgeschehen geschildert wird, nicht unterlassen werden, 
mit der Staatsanwaltschaft Fühlung zu nehmen, soweit nicht diese allein zur Auskunfterteilung 
berufen ist. Einen denkbar ungünstigen Eindruck macht es, wenn Kriminalpolizei und Staatsanwalt
schaft unterschiedliche oder gar gegensätzliche Auskünfte erteilen. EIS darf auch nicht vorkommen, 
daß sich die eine Stelle gegen die andere ausspielen läßt. Pressekonferenzen sollten stets Gemein
schaftsarbeit sein; ich stimme Leiber insofern völlig zu. Weder bei Einzelauskünften noch bei 
Pressekonferenzen darf der Öffentlichkeit gegenüber das unschöne Bild geboten werden, daß 
Polizei und Staatsanwaltschaft sich darüber streiten, wer den Erfolg herbeigeführt hat. Hier sollte 
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es keinen unangebrachten Ehrgeiz und keine Publicity-Sucht geben. Die Arbeit des einzelnen Straf
verfolgungsbe.amten wird mehr oder weniger im Verborgenen geleil5tet; es ist eine Tätigkeit, die 
zwar nicht das Tageslicht zu scheuen hat, die aber auch keineswegs dazu geeignet ist, einzelne 
Persönlichkeiten besonders herauszustellen. Mir scheint die Zusammenarbeit dort am besten zu 
sein, wo beilde Institutionen als Einheit erscheinen und nur ein Ziel kennen: ohne jegliche Rivalität 
den einzelnen Fall in stiller Pflichttreue zu klären. 

Der Staatsanwalt vergibt sich allerdings nichts, wenn er bei besonders schwierigen Fällen, in 
denen die Kriminalbeamten Überdurchschnittliches geleistet haben, in se,inem Plädoyer in der 
Hauptverhandlung diese Leistungen ausdrücklich anerkennt und sich zum Sprecher der Allgemein
heit macht, indem er ihnen dafür dankt. Das hebt die Arbeitsfreude und stärkt das gegenseitige 
Vertrauen. 

Nicht ernst genug kann die Mahnung ausgesprochen werden, das Legalitätsprinzip zu 
beherzigen. Es geht nicht an, daß eine Anzeige bei der Kriminalpolizei unter den Tisch fällt, weil 
der Sachbearbeiter oder der Dienststellenleiter meint, es »sei nichts dran«. Die Verfahrenseinstel
lung ist allein Sache des Staatsanwalts. Ich habe es früher einmal - um ein Beispiel zu nennen -
erlebt, daß eine Anzeige wegen Kuppelei bei der Kriminalpolizei zu den Akten gelegt wurde; einige 
Zeit später erhielt ich vom Anzeigenden die Anfrage, was in der Sache geschehen sei. Es ist eine 
Unmöglichkeit, wenn der Staatsanwalt erst auf diese Weise von einem früheren Vorgang erfährt. 
Die Polizei sollte froh sein, wenn ihr diese Verantwortung abgenommen wird. 

Wenn der Staatsanwalt, wie es ,der Sache, dem Gesetz und ,den Richtlinien für das Straf
verfahren entspricht, an der praktischen Aufklärungsarbeit und an den Ermittlungen teilhaben soll, 
dann setzt dies allerdings eine gründliche kriminalistische Ausbildung voraus. Es läßt sich nicht 
bestreiten, daß es hieran nicht selten fehlt. Daß der fri'sch aus dem Examen kommende junge 
Assessor noch keine umfass'ende kriminalistische Erfahrung haben kann, ist verständlich. Aber er 
sollte wenigstens zu diesem Zeitpunkt in die Kriminali'stik ernsthaft eingeführt werden. Das wird 
praktisch nur in der Weise möglich sein, daß er für eine gewisse, nicht zu kurz bemessene Zeit 
zur Kriminalpolizei abgeordnet wird. Zwar werden - ich weiß allerdings nicht, ob dies in allen 
Bundesländern der Fall ist - die Referendare während der Ausbildungszeit bei der Staatsanwalt
schaft für einige Tage zur Kriminalpolizei abgestellt, aber dabei kommt nicht allzuviel heraus. 
Vielfach beschränkt sich diese Einweisung auf einen Überblick über ,die Organisation und den 
Aufbau der örtlichen Kriminalpolizei sowie auf die Teilnahme an einer informativen Begehung 
des großstädtischen Dirnenviertels. Nur wenn der Zufall es gerade so fügt, kann der Referendar 
auch einmal an einer groß'en Vernehmung teilnehmen, sofern nicht angenommen werden muß, 
er werde durch seine Anwesenheit als »Überzähliger« den Kontakt zum Vernommenen und dessen 
AussagefreUidigkeit beeinträchtigen. Ein großer Teil der Referendare hat allerdings bereits ein 
bestimmtes Berufsziel außerhalb der Straf justiz ins Auge gefaßt und ist deshalb an einer solchen 
Unterweisung nicht sehr interessiert. Der zur Staatsanwaltschaft versetzte Assessor jedoch sollte 
um so gründlicher in die Arbeit der Kriminalpolizei eingeführt werden. Er wird dann später sehr 
viel mehr Verständni's für die mühevolle Kleinarbeit der Kriminalpoliz1ei, für ihren Einsatz und 
dessen Schwierigkeiten aufbringen; er wird die Möglichkeiten und Grenzen der Kriminaltechnik 
und Fahndung kennen und beurteilen lernen, was er von der Kriminalpolizei verlangen kann. 
Für manchen, der sonst nur vom grünen Tisch aus z. B. über die Rechtmäßigkeit polizeilichen Ein
greifens und Handeins befindet, wird es gut sein, wenn er in der Pr,axis einmal ,erlebt hat, wie 
schnell oft ein Entschluß gefaßt werden muß, ohne daß die Gelegenheit gegeben ist, sich in aller 
Ruhe in Schrifttum und Rechtsprechung zu vergewissern, ob keine Bedenken gegen die beabsich
tigte Maßnahme bestehen. Auch der späteren Zusammenarbeit wird das Kennenlernen während 
einer solchen Abordnung nur dienlich sein. 

Durch häufige Dienstbesprechungen kann diese Zusammenarbeit ständig vertieft werden. 
Dabei reicht es allerdings nicht aus, daß die Besprechungen sich auf eine Zusammenkunft der 
bei,derseitigen Dienststellenleiter beschränken, sondern es müssen seitens der Staatsanwaltschaft 
alle zuständigen Sachbearbeiter, seitens der Kriminalpolizei mindestens die Kommissariatsleiter 
teilnehmen, soweit dem nicht durch den Umfang ,der Dienststellen eine Grenze gesetzt ist. Es läßt 
sich auch an Einrichtungen denken, wie eine solche früher einmal in Berlin unter dem etwas eigen
artigen Namen »RiStaKri« bestanden hat; das war eine außerdienstliche Arbeitsgemeinschaft von 
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Strafrichtern, Staatsanwälten, Kriminalbeamten und Gerichtsmedizinern, die durch Vortragsabende 
und gemeinsame Besichtigungen der allseitigen umfassenden Fortbildung diente und dabei stets 
die Möglichkeit des Kennenlernens und der persönlichen Fühlungnahme bot. 

In Bayern und in kleinerem Umfange in Baden-Württemberg ist der Laufbahnwechsel zwischen 
Richtern und Staatsanwälten üblich. In Norddeutschland scheint er - in Anlehnung an die alten 
preußischen Verhältnisse - nur vereinzelt praktiziert zu werden. M. E. kann es für einen Straf
richter nur von Vorteil sein, wenn er zunächst einmal al'S Staatsanwalt gesehen hat, was dazu 
gehört, ein Verfahren anklagereif zu machen; umgekehrt ist es für den Staatsanwalt von großem 
Wert, wenn er das Bild auch vom Richtertisch aus erlebt hat. Auch hier genügt es nicht, daß der 
Referendar während der Ausbildungszeit sowohl bei der Staatsanwaltschaft als auch beim Gericht 
war; denn in seiner Ausbildungszeit war er im wesentlichen Zuhörer, nicht verantwortlich 
Handelnder. 

Ein Laufbahnwechsel zwischen Staatsanwaltschaft und Kriminalpolizei ist praktisch kaum mög
lich. Vereinzelt werden Spitzen'Stellungen im kriminalpolizeilichen Dienst mit Staatsanwälten besetzt, 
und ich glaube, daß die Polizei mit den Kräften, die sie auf diesem Wege gewonnen hat, zufrieden 
sein kann. Daß Kriminalbeamte in den staatsanwaltschaftlichen Dienst übertreten, kommt wohl 
kaum vor, zumal eine solche Möglichkeit ohnehin nur für Beamte des höheren Dienstes mit beiden 
juristischen Staatsprüfungen bestünde. Es ist auch verständlich, daß angesichts der Tatsache, daß 
Staatsanwaltschaft und Kriminalpolizei verschiedenen Verwaltungen unterstehen, so daß ein 
Wechsel des Dienstzweiges gleichbedeutend mit einem Wechsel des Dienstherrn ist, Stellen im 
eigenen Bereich nicht gern an Bewerber aus anderen Dienstzweigen abgegeben werden. Aber 
eigentlich ist es zu bedauern, daß nicht durch einen stärkeren Austausch der Kräfte eine 
Intensivierung der Zusammenarbeit möglich gemacht wird. 

Besonderen Wert sollten die Justiz- und Polizeiverwaltungen auf die Fortbildung ihrer Beamten 
legen. Man kann sich des Eindrucks nicht erwehren, daß dem bei der Polizei mehr entsprochen wird 
als in der Justiz. Das mag zu einem T'eil daran liegen, daß die Polizei schon durch die Anstellungs
und Beförderungslehrgänge, die sie für ihren Nachwuchs und die Beförderungsanwärter durch
führen muß, zu einer verstärkten Schulung veranlaßt wird. Die Mitwirkung von Staatsanwälten als 
Lehrkräfte kann der engeren Zusammenarbeit und dem Verständnis füreinander nur dienlich sein. 
Aber auch die Justizverwaltungen sollten sich der Notwendigkeit nicht verschließen, sich in 
größerem Umfange als bisher die Fortbildung der Strafrichter und Staatsanwälte angelegen sein zu 
lassen und hierbei auch geeignete Kräfte der Kriminalpolizei heranzuziehen. Strafrichter und Staats
anwälte könnten auch daraus Gewinn ziehen, wenn sie sich etwas mehr mit der in Büchern und 
Zeitschriften gebotenen kriminalistischen Literatur beschäftigen würden. 

Wenn der Entwurf zur Änderung der Strafprozeßordnung Gesetz werden sollte, wind ,die Arbeit 
der Staatsanwaltschaft und der Kriminalpolizei nicht leichter werden. Ganz im Gegenteil: es wird 
vielfältige Erschwerungen geben, die in ihrer Gesamtheit geradezu entmutigend wirken, wenn man 
damit die polizeilichen Aufklärungsziffern in Parallele setzt. Wir wollen auch nicht versäumen, darauf 
hinzuweisen, daß wir Gefahr laufen, den Rechtsstaat einseitig zugunsten des Täters zu praktizieren 
und darüber die Rechte der,er zu vergessen, die das Opfer krimineller Elemente geworden sind und 
durch diese Eigentum, Gesundheit oder gar das Leben verloren haben. Aber wir dürfen nicht 
resignieren. Viele von uns haben ihren Beruf gerade deshalb gewählt und sich ihm mit ganzer 
Hingabe verschrieben, weil sie es als eine hohe Aufgabe ansehen, ihre Mitmenschen vor den 
Angriffen Krimineller zu schützen. Die bevorstehenden Gesetzesänderungen zwingen Staatsanwalt
schaft und Kriminalpolizei zu einer noch engeren Zusammenarbeit, wenn anders nicht die Krimi·· 
nellen den Vorteil daraus ziehen sollen. 
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Die Stellung des Beschuldigten 

und des Verteidigers im künftigen Strafprozeß 

Rechtsanwalt Dr. Schmidt-Leichner, Frankfurt (Main) 

Mir ist die Aufgabe zugefallen, zu dem Thema »Die Stellung des Beschuldigten und des Ver
teidigers im künftigen Strafprozeß« zu sprechen. Wenn gesagt wird: im künftigen Strafprozeß, so 
bedarf dies einer kurzen Erläuterung. Als diese Tagung geplant wurde, standen wir mehr oder 
weniger unter dem Eindruck, daß der Entwurf der »kleinen Strafprozeßreform«, von dem hier die 
Rede ist, vielleicht in diesen Tagen den Rechtsausschuß des Bundestages passieren würde und daß 
die Aussicht bestünde, die »kleine Strafprozeßnovelle« noch von diesem Bundestag verabschieden 
zu können. Ich verrate kein Geheimnis, wenn ich sage, daß diese Hoffnungen begraben sind, weil 
die Zeit nicht mehr ausreicht. Man kann darüber streiten, ob man dieses Schicksal der Novelle 
begrüßen oder beklagen soll. Die Meinungen darüber werden so geteilt sein, wie sie über den Wert 
des Entwurfs überhaupt auseinandergehen. Die einen werden sagen, in dem Entwurf seien Dinge 
geregelt, die die Strafrechtspflege lahmzulegen drohen; die anderen werden sagen, es sei nicht 
genug getan worden. Vielleicht hat das Schicksal dieses Entwurfs, wenn es nunmehr so verlaufen 
ist, wie ich eben andeutete, ein Gutes - nämlich, daß wir miteinander im Gespräch bleiben und die 
Grundsatzfragen, die in verhältnismäßig kurzer Zeit von allen Beteiligten behandelt werden mußten, 
noch einer größeren Reife zuführen können. 

Leider hatte ich keine Gelegenheit, die Referate zu hören, die dieses Thema bereits an
geschnitten haben, mit Ausnahme des letzten Referates heute früh. Es liegt mir aber am Herzen, 
bevor ich mich einigen Einzelfragen zuwende, zunächst einige allgemeine Betrachtungen über die 
Reformbestrebungen vorauszuschicken. Ich habe den Eindruck gewonnen, und auch diese Tagung 
hat es wieder deutlich gemacht, daß die Gegensätze in den Grundsatzfragen doch sehr erheblich 
sind. Gerade aus dem letzten Referat des Herrn Ersten Staatsanwalts Händel ist erkennbar geworden, 
wie weit wir im Grunde genommen doch in unserer grundsätzlichen Betrachtungsweise voneinander 
abweichen. Mir will scheinen, daß der Reformentwurf viel zu sehr unter dem Blickpunkt gesehen 
wird: Wieviel soll dem Beschuldigten bzw. seinem Verteidiger mehr an Rechten gegeben werden, 
und wieviel geht dem Staat oder der Strafrechtspflege damit gleichsam automatisch verloren? Das 
wäre ein ebenso bedauerlicher wie irreführender Ausgangspunkt der Betrachtung, weil gleichsam 
unterstellt wird, daß in dem Maße, in dem die Stellung des Beschuldigten und seines Verteidigers 
im künftigen Gesetz gestärkt würde, die Schlagkraft der Strafrechtspflege in der Aufklärung und 
Verbrechensbekämpfung notleiden müsse. Solche Einwendungen und Bedenken sind keineswegs 
nur aus Kreisen der Kriminalpolizei vorgetragen worden. Man hat sich damit schon, wie bekannt ist, 
auf früheren Tagungen in Hiltrup und an anderen Orten, aber auch im Schrifttum beschäftigt. Dabei 
sind zum Teil Stimmen sehr harter Kritik laut geworden, die den Entwurf sogar als» Verbrecher
schutzgesetz« charakterisiert haben. Auch aus Kreisen des Deutschen Richterbundes, der im Zuge 
der Vorarbeiten dieses Entwurfs von den gesetzgebenden Stellen beteiligt wurde, sind Stimmen 
laut geworden, die erklärt haben, durch diese oder jene Regelung des Entwurfs könnte dem Prinzip 
der Wahrheitsermittlung und der Wahrheitserforschung in einem solchen Maße geschadet werden, 
daß ernste Sorgen um den Fortbestand einer schlagkräftigen Strafrechtspflege bestünden. 

Dazu kann ich nur sagen: Wer von solchen Blickpunkten an den Entwurf herangeht, der scheint 
mir schon apriori die Dinge falsch zu sehen. Es kann und darf unter gar keinen Umständen darum 
gehen, daß in der Reform» Interessenkämpfe« der verschiedenen Verfahrensbeteiligten ausgefochten 
werden, die sodannnach dem Prinzip eines mehr oder weniger gelungenen Kompromisses ihren 
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Niederschlag in einem künftigen Gesetz finden, über das sodann alle Beteiligten im Grunde unzu
frieden sind. Worauf es entscheidend ankommt, ist, daß wir uns zunächst einmal über diese Grund
sätze bzw. Gegensätze Klarheit verschaffen. Wenn man sagt - und so hieß es soeben in dem 
Schlußsatz des letzten Referats - der Rechtsstaat sei in Gefahr, wenn zugunsten des Beschuldigten 
oder der Verteidigung mehr geschehe, dann ist dies eine außerordentlich ernste Kritik, die so nicht 
im Raum stehen bleiben darf. Was heißt Wahrheitsermittlung und Wahrheitserforschung, um die 
es schließlich doch jedem Beteiligten an einem solchen Entwurf gehen muß? Es gibt keinen prästa
bilierten Begriff einer Wahrheitserforschung. Man muß sich darüber einigen, daß jedes Verfahrens
gesetz immer nur dasZiel anstreben kann, das sogenannteSpannungsverhältnis - ich sage absichtlich 
sogenannte - zwischen den Interessen der Gemeinschaft oder Gesellschaft einerseits und den 
berechtigten Belangen des Individuums, d. h. des Staatsbürgers, andererseits in einen vernünftigen 
Ausgleich zu bringen. Mir mißfällt schon der Ausdruck Spannungsverhältnis, weil ich meine, es wäre 
besser, nach einem tragenden Integrationsgedanken zu suchen, d. h. nach einer richtigen Zusammen
ordnung dieser beiden nur scheinbar divergierenden Belange von Gesellschaft und Beschuldigten. 
Solange man nicht einsieht, daß die Dinge nicht unter auseinanderstrebenden Gesichtspunkten 
gesehen werden können und dürfen, sondern daß sie auf einen gemeinsamen echten Kern zurück
geführt werden müssen, solange werden wir niemals zu einer Übereinstimmung gelangen. Ich weiß, 
daß gegen den Entwurf, insbesondere von seiten der Kriminalpolizei und der Staatsanwaltschaft, 
erhebliche Bedenken geltend gemacht worden sind, und das letzte Referat hat diese Bedenken auch 
aus der Sicht des Staatsanwalts noch einmal unterstrichen. Ich weiß, daß insbesondere gegen die 
Forderungen der Anwaltschaft Front gemacht wird. Ich darf jedoch bitten, uns Anwälten zu glauben, 
daß wir weit davon entfernt sind, auf diesem Gebiet in irgendeiner Form berufliche Interessen
kämpfe auszutragen. Dies muß einmal gerade in diesem Kreise offen ausgesprochen werden. Wenn 
man unsere Forderungen als egoistische Interes·senansprüche betrachtet, so könnte ich darauf nur 
erwidern: Die Anwaltschaft hat von einem schlechten Verfahrensgesetz mehr »Profit« als von einem 
guten. Wenn z. B. - ich werde auf Einzelheiten noch zurückkommen - auf dem Gebiet der» Reform 
der Untersuchungshaft« schon vor vielen Jahrzehnten dieselben Reformforderungen erhoben 
wurden, die heute wieder aktuell sind - die Reformvorschläge gehen zum Teil auf fast ähnliche 
Formulierungen meines großen Kollegen Alsberg aus dem Jahre 1925 zurück -, so sollte diese 
Tatsache die Kritiker nachdenklich stimmen. Es ist bemerkenswert, daß dieselben Probleme und 
dieselben Sorgen damals so lebendig waren wie heute. Kriminalpolizei und Staatsanwaltschaft sehen 
die Probleme aus der Sicht ihrer beruflichen Aufgaben, und es liegt in der Natur der Sache, daß sie, 
Kriminalbeamte oder Staatsanwälte, die Dinge immer von einem gewissen Massen- und Gruppen
standpunkt aus betrachten. Wir als Verteidiger sehen die Dinge, und können sie begrifflich gar nicht 
anders sehen, aus der Sicht des einzelnen uns anvertrauten Beschuldigten oder Angeklagten. Es liegt 
wiederum in der Natur der Sache, daß wir bei dem Ablauf eines Strafverfahrens von Anfang an die 
persönlichen Nöte des einzelnen Beschuldigten miterleben und mitverfolgen und daß uns daher 
diese speziellen Nöte sehr viel nähergebracht werden als sie jemand anders nähergebracht werden 
können. Im übrigen scheint über die Grundsatzfragen und den rechtspolitischen Ausgangspunkt 
der Zukunftsbetrachtungen bei den gesetzgebenden Instanzen kein ernster Streit mehr zu bestehen. 
Mir ist vor einigen Tagen der Bericht des Bundesministeriums der Justiz aus dem Jahre 1960 
zugegangen, d. h. ein Auszug aus dem Tätigkeitsbericht der Bundesregierung »Deutsche Politik 1960«. 
Aus diesem Bericht darf ich nur einen Satz zitieren, der unsere »kleine Strafprozeßreform« betrifft. 
Es heißt dort: »Die Novelle zielt im wesentlichen darauf ab, die Vorschriften über die Stellung des 
Beschuldigten und die des Verteidigers entsprechend den verfeinerten Vorstellungen unserer Zeit 
von einem rechtsstaatlichen Strafverfahren zu verbessern sowie das Strafverfahren zu beschleunigen 
und zu konzentrieren.« Darin liegt eine eindeutige Bekundung des rechtspolitischen Willens der 
Bundesregierung, eine Verbesserung der Stellung des Beschuldigten und auch der Verteidigung 
einzuführen. M. E. sagt man nicht zuviel, wenn man behauptet, daß es sich hier nicht um ein 
Bekenntnis der z. Z. noch amtierenden Bundesregierung handelt, sondern daß dieses Bekenntnis 
von allen Parteien des Bundestages geteilt wird, das heißt, daß bei allen das Bestreben besteht, 
etwas zu ändern und etwas zu verbessern. Wie das im einzelnen geschehen kann, wieviel es sein 
kann, an welchen Stellen man ansetzen kann, darüber läßt sich freilich streiten. Aber die Tendenz 
als solche scheint mir als Zeichen unserer Zeit unbestritten zu sein. Es wird deshalb gut sein, wenn 
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man sich bei den Einzelbestimmungen, mit denen sich der Entwurf befaßt hat und die darüber 
hinaus noch zusätzliche Anliegen der Anwaltschaft gewesen sind, immer wieder auf diesen Aus
gangspunkt besinnt, den ich soeben erwähnte. Wir müssen zu jeder einzelnen Frage des Entwurfs 
immer dann, wenn sich Bedenken anmelden, die Frage stellen: Leidet das Prinzip der Wahrheits
erforschung, leidet die Aufklärung, leidet die Schlagkraft der Strafrechtspflege, wenn etwas so 
geregelt wird, wie es im Entwurf vorgesehen ist? In dem letzten Referat hieß es an einer Stelle, man 
hätte andere Punkte in dem Entwurf regeln sollen. Es wurde von dem völlig vernachlässigten 
»Zeugenschutz« gesprochen, d. h. dem Schutz des Zeugen, der dem Fragerecht und dem» rigorosen 
Kreuzverhör« ausgesetzt sei. Das Fragerecht müsse - so habe ich es verstanden - beschränkt werden. 
Dabei wurde auf die im Grunde richtig gesehene Problematik der Überbeanspruchung von Kindern 
als Zeugen in Sittlichkeitsprozessen hingewiesen. Wie dies allerdings geschehen könnte, sagte der 
Referent, könne er im Augenblick selbst nicht angeben. Wir wollen einen Augenblick bei dieser 
Frage verweilen. Gibt es denn im Strafverfahren nur den unbeteiligten, neutralen Zeugen, der im 
Gerichtssaal von drei Seiten gepeinigt wird? So liegen doch die Dinge in der Praxis nicht. Wir wissen 
doch, daß zum großen Teil am Verfahren interessierte Zeugen auftreten, die entweder dem 
Angeklagten helfen wollen oder die ihm feindlich gesinnt sind oder die dritten Personen helfen 
wollen. Wenn nun gesagt wird, man solle einen solchen Zeugen durch Beschränkung des Frage
rechts schützen, dann darf man die Gegenfrage stellen, ob unter dem Obersatz »Erforschung der 
Wahrheit« nicht unbewußt eine Einschränkung der Wahrheitserforschung vorgeschlagen würde. 
Man sieht daraus, wie sehr es auf den Blickpunkt des Kritikers ankommt und wie leicht eine schein
bar geringfügige Akzentverschiebung das unserVerfahren tragende Prinzip derWahrheitserforschung 
auf eine völlig andere Spur lenkt. 

Nach diesen wenigen allgemeinen Vorbemerkungen darf ich zu einigen Fragen übergehen, die 
der Entwurf geregelt hat und die auf dieser Tagung schon zur Sprache gekommen sind, und zwar 
zunächst auf die Fragen der »Vernehmung des Beschuldigten und der Zeugen«. Künftig sollen in 
weitem Umfang dabei Hinweis- und Belehrungspflichten eingeführt werden; der Hinweis auf das 
Aussageverweigerungsrecht in genereller Hinsicht, der Hinweis auf Ort, Zeit, Begehungsform der 
Straftat usw.; der Hinweis an Zeugen, daß ihnen Aussageverweigerungsrechte, sei es als Angehörige, 
sei es unter dem Gesichtspunkt des § 55 StPO, zustehen. Darüber hinaus hat die Anwaltschaft die 
Forderung erhoben, dem Anwalt bereits bei der ersten polizeilichen Vernehmung ein Anwesen
heitsrecht einzuräumen. Das ist nicht akzeptiert worden. Weiterhin soll die Hinweispflicht ein
geführt werden, ob jemand als Beschuldigter oder als Zeuge vernommen wird. Auf die Frage, ob 
sich de lege ferenda bei einer solchen Regelung die Arbeit der Kriminalpolizei erschweren oder 
vereinfachen würde, soll in diesem Zusammenhang nicht näher eingegangen werden. Im übrigen 
scheint mir das Problem Mehrarbeit oder Arbeitserleichterung überhaupt nicht zur Debatte zu 
stehen. Ein Entwurf ist nicht deshalb schlecht, weil er mehr Arbeit macht. Seine Qualität kann nur 
in der Sache selbst liegen. Die Einwände, die erhoben werden, kommen m. E. aus einem viel tieferen 
Bereich der Gegensätzlichkeit der Meinungen, als es mitunter ans Tageslicht tritt. Wenn man das 
Schrifttum nachliest, wenn man die Stellungnahme des Deutschen Richterbundes speziell zu diesen 
Forderungen prüft, dann kann man darin die Sorgen und Bedenken finden, daß durch frühzeitige 
Beteiligung des Anwalts bei ersten Vernehmungen die schlagkräftige Aufklärungsarbeit der Polizei 
untergraben werde, und zwar u. a. deshalb, weil die Geständnisbereitschaft des Beschuldigten durch 
die Anwesenheit des Anwalts seines Vertrauens schwinden werde und weil durch diese Anwesen
heit das Überraschungsmoment des ersten Zugriffs verlorengehe. 

Das sind - ich bitte um Verständnis dafür - in unseren Anwaltsohren sehr harte Sätze. Was 
bedeuten sie, wenn man weiterdenkt? Sie bedeuten doch, daß allein durch unsere Anwesenheit 
bei der Vernehmung »Schwierigkeiten« entstehen, die - und jetzt kommt das Entscheidende - der 
richtigen Aufklärungsarbeit und der richtigen Wahrheitserforschung im Wege stehen. Liegt darin 
nicht eine klare Diskriminierung der Anwaltschaft? Meint man wirklich, daß die Anwesenheit des 
Verteidigers, d. h. seine Mitwirkung als »Organ der Rechtspflege«, für die Findung und Aufklärung 
von Recht und Wahrheit hinderlich sein könnte? Dieselbe Frage tritt in dem Entwurf an einer 
anderen Stelle hervor, nämlich bei der Regelung des freien Verkehrs des Anwalts mit dem wegen 
Verdunkelungsgefahr in Haft befindlichen Beschuldigten. Auch künftig soll immer dann, wenn der 
Untersuchungszweck gefährdet erscheint, der Besuch des Anwalts, d. h. der freie Verkehr zwischen 
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Anwalt und Klient, staatlich überwacht werden können. Wieder erhebt sich die Frage: Kann es 
richtig sein, daß der freie Verkehr zwischen Anwalt und Klient die Wahrheitserforschung gefährdet? 
Wenn es richtig wäre, dann müßte der Anwalt der potentielle Begünstiger des Beschuldigten sein. 
Man kann und wird mir vielleicht entgegenhalten: Es könne in allen Berufen Mißgriffe geben. Ich 
möchte der letzte sein, der dies leugnet. Aber diese Mißgriffe gibt es bei anderen wie bei uns. 
Niemand soll sagen, wir seien die besseren Menschen! Die Frage, die sich erhebt, ist allein die, ob 
man eine gesetzliche Regelung in unserer Zeit nach dem Prinzip möglicher Fehler und Mißgriffe 
ausrichten darf, noch dazu, wenn sie sehr selten sein werden, oder ob man im Entwurf nicht einen 
falschen Weg beschritten hat. Ich erwähne dies in dieser Prononcierung, um damit zum Ausdruck zu 
bringen, wie hart die Gegensätze in solchen Fragen aufeinandertreffen können. Mir scheint erneut, 
daß bei diesen Einzelbetrachtungen in unseren Köpfen - hoffentlich nur unbewußt - eine Vor
stellung lebt, die das vorwegnimmt, was eigentlich das Strafverfahren erst zeigen soll. Zu dem 
Institut der Untersuchungshaft hat Herr Erster Staatsanwalt Händel dem Sinne nach ausgeführt, nach 
seiner Auffassung betrachte die Öffentlichkeit die Haftpraxis unserer Gerichte noch als viel zu 
zurückhaltend. Er hat an einigen Stellen darauf abgehoben, man möge sich einmal die Stimmung 
des Volkes vergegenwärtigen, wenn ein Kapitalverbrechen begangen worden ist. Mir will scheinen, 
daß eine solche Betrachtungsweise einen sehr stark emotionalen Charakter in sich trägt. Das sind 
dieselben Argumente, die in den Auseinandersetzungen für und gegen die Todesstrafe immer 
wieder auftauchen. Damit können wir den Dingen nicht näherkommen. Es ist gerade der Zweck 
des Strafverfahrens, erst herauszufinden, ob ein in Verdacht geratener Staatsbürger auch ein 
schuldiger Staatsbürger ist. In der Bestimmung der Mittel und Wege handelt es sich um reine Maß
stabsfragen. Wie soll der Staat die Mittel begrenzen oder erweitern, mit denen er ans Werk geht? 
Ich leugne nicht - ich habe mir sagen lassen, daß ähnliche Gedanken in dieser Tagung schon 
angesprochen worden sind -, daß es einen hohen Prozentsatz echter Krimineller gibt, denen gegen
über härteste Ermittlungsmethoden adäquat erscheinen könnten. Wer wollte in Abrede stellen, daß 
mitunter durch raffinierte Vernehmungsmethoden der »Täuschung«, der »Irrtumserregung« oder 
»Übermüdung« auch die Wahrheit gefunden werden könnte. Ich behaupte nicht, daß mit diesen 
Methoden nur die Unwahrheit gefunden werden könnte - aber das ist nicht unser Problem. § 136a 
StPO, den wir seit langem in unserer Prozeßordnung haben und von dem Eberhard Schmidt in 
seinem bekannten Lehrkommentar dem Sinne nach sagt, es sei eigentlich tief bedauerlich, daß ein 
Gesetzgeber unserer Zeit es überhaupt nötig habe, diese Selbstverständlichkeit zu regeln, ist bereits 
ein deutliches Zeichen dafür, daß das Gesetz sich absichtlich Selbstbeschränkungen auferlegt. Wir 
kennen die sehr ins einzelne gehende Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs zu den Fragen der Ver
wertungsverbote, z. B. der Vernehmung durch Verhörbeamte bei späteren Aussageverweigerungen 
usw. Auch dadurch kann die Wahrheitsfindung im einzelnen notleiden. Und doch sagt der Gesetz
geber: Ich will um der Vermeidung anderer möglicher Fehlerquellen willen diesen Weg gehen. 

Wir wollen zurückblenden auf die Frage: Soll künftig dem Beschuldigten klarer Wein ein
geschenkt werden? Darum geht es doch! Es wird immer wieder entgegengehalten - ich verkenne 
diese Einwände nicht -, im Anfang der Ermittlungen könne noch niemand sagen, ob der zu Ver
nehmende nur »Informationsquelle«, ob er bereits »echter Zeuge«, ob er vielleicht ein »belasteter 
Zeuge« oder ob er sogar schon »Beschuldigter« sei. Dies mag häufig so sein. Darum geht es auch gar 
nicht. Es geht um die Grundsatzfrage: Soll man einem in der Ermittlungsarbeit der Kriminalpolizei 
und Staatsanwaltschaft angesprochenen Staatsbürger klar und deutlich sagen, worum es geht oder 
soll man ihn im unklaren darüber lassen? Ich habe vorhin gehört, wenn man ihm das sage, dann 
könne das unter Umständen sehr schädliche Folgen haben. Es könne bei dem Betreffenden Angst 
und Unsicherheit auslösen. Dadurch könne Schaden entstehen. Ich erlaube mi r die Gegenfrage: 
Kann nicht dadurch, daß jemand angesprochen wird und man ihm sogar auf seine Frage nicht sagt, 
worum es geht, viel mehr Ängstlichkeit und Unsicherheit entstehen? Kann dieser Mann nicht fragen, 
warum kommt die Kriminalpolizei zu mir? Bin ich von irgend jemand angezeigt worden? Schwebt 
gegen mich ein Verfahren? Warum sagt man mir das nicht? Ich glaube, daß vom Standpunkt der 
Wahrheitserforschung Einwände ernstlich nicht erhoben werden können. Mögen die Grenzen im 
Einzelfall flüssig sein, solange jemand nicht »Beschuldigter« ist, ist er »Zeuge«, wenn er gehört wird, 
oder »Auskunftsperson«. Weshalb soll man ihm dies nicht sagen, weshalb soll man ihn nicht darüber 
aufklären, in welcher Situation er sich befindet und worum es geht? Ich weiß, daß die praktische 
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Arbeit der Kriminalpolizei häufig anders ist. Es kommen Mandanten zum Anwalt und sagen: »Ich 
habe eine Vorladung zur Polizei bekommen.« Darauf steht einfach »zur Erörterung in einer 
Angelegenheit wollen Sie am Soundsovielten da und da Zimmer soundso erscheinen«. Der Anwalt, 
der nach »links oben« auf das Papier schaut, kann häufig die Bezeichnung des Kommissariats fest
stellen und auf diese Weise herausfinden, um was es etwa gehen könnte. Aber nicht immer. Muß 
das so sein? Geht dem Staat, d. h. den Strafverfolgungsbehörden, irgend etwas verloren, wenn man 
dem einzelnen klar und deutlich sagt - so klar und deutlich, wie es möglich ist -, um welche 
spezielle Angelegenheit es sich handelt? Gegen die Formulierung: »Sie haben das Recht, die Aussage 
zu verweigern«, sind auch Bedenken aufgetaucht. Man hat die Frage erwogen, ob nicht ein Gesetz
geber, der im Gesetz vorschreibe, ein »Beschuldigter« sei darauf hinzuweisen, daß er nicht aus
zusagen brauche, das »sittliche Prinzip« der Bezeugung der Wahrheit mißachte. Ich muß demgegen
über erklären: Niemand bestreitet doch de lege lata, daß ein Staatsbürger, der in den Verdacht einer 
Straftat geraten ist, das Recht hat, die Aussage zu verweigern, sowohl vor der Polizei als auch vor 
dem Staatsanwalt und sogar vor dem Richter. Vor dem Richter hat er zwar die Erscheinungspflicht, 
aber auch vor ihm braucht er zur Sache nicht auszusagen. Das ist keine Reformfrage. Es ist erstaunlich, 
wie wenige Staatsbürger dieses primitive Recht überhaupt kennen und wie viele meinen, sie hätten 
eine Erscheinungs- und Aussagepflicht? Wenn die Reformbestrebungen nunmehr mit der Einführung 
entsprechender Hinweispflichten dem Staatsbürger nur das vermitteln wollen, was er ohnehin 
kennen sollte - warum wehrt man sich dagegen? Mir scheint dieser offene und ehrliche Weg des 
Entwurfs weit besser zu sein, als wenn wir zu einer anderen Entwicklung kämen, die die Arbeit 
der Kriminalpolizei viel ernster gefährden könnte. Wir brauchen nur anzunehmen, es würde kein 
Beschuldigter mehr bei der Polizei erscheinen oder vor ihr eine Aussage mehr machen. Das würde 
zu einer völligen Verlagerung der Ermittlungsarbeit auf andere Stellen führen. Ob das erstrebens
wert wäre? Heute erleben wir es als Anwälte häufig, daß Mandanten nach polizeilichen Verneh

mungen zu uns kommen und sagen: »Wir haben gefragt, ob sich das Verfahren gegen uns richte 
oder worum es sich handele. Uns ist darauf erwidert worden: Das werden Sie später noch erfahren. 
Was soll ich nun tun? Ich weiß immer noch nicht, was eigentlich los ist?« Dies sind Erfahrungen aus 
der täglichen Praxis. Es kommt auch vor, daß jemand telefonisch von der Arbeitsstelle weg zur 
Polizei bestellt wird, weil »einige Fragen« an ihn zu stellen seien. Nicht selten verbleibt er dann 
zehn Stunden bei der Polizei, weil in Wirklichkeit eine umfangreiche »Beschuldigtenvernehmung« 
stattfindet. Ich frage: Leidet die Wahrheitserforschung, wenn hier von vornherein mit offenen 
Karten gespielt wird? Diese Frage muß meines Erachtens verneint werden. Ebensowenig kann die 
Anwesenheit eines Anwalts bei der Vernehmung der Wahrheitserforschung hinderlich sein. Der
jenige, der sich - diese Fälle sind ebenfalls nicht selten - vor einer polizeilichen Vernehmung an 
einen Anwalt wendet, weiß ohnehin über seine Rechte Bescheid. Warum soll also dieselbe Belehrung 
so, wie sie der Entwurf vorsieht und wir sie wünschen, nicht von Amts wegen erfolgen? Bei diesen 
Grundsatz- und Einzelfragen der künftigen Ausgestaltung des »Rechts der Vernehmung« und 
weiterer Fragen des Entwurfs sollte folgendes nicht übersehen werden: Unsere Strafrechtspflege hat 
es nicht nur mit der Bekämpfung von Schwerverbrechern, einschließlich der gewohnheits- und 
gewerbsmäßigen Täter, zu tun. Sie bewegt sich auf sehr weitem Gebiet in der Behandlung der Erst
kriminalität, einmaliger Konfliktstäter und nicht zuletzt einer »Kriminalität anständiger Menschen« -
falls dieser Ausdruck nicht mißverstanden wird. Beschuldigter oder Angeklagter kann jeder Staats
bürger einmal sein. Ein Strafverfahrensgesetz wird nicht nur - eine Ansicht, wie man sie leider oft 
im Volke hört - für »Verbrecher« geschrieben, sondern ist zugleich die Magna Charta des Staats
bürgers schlechthin. Die Rechtsgarantien, die sie enthalten muß und soll, müssen für alle gelten, 
zumal das Strafverfahren die spezifische Aufgabe hat, erst festzustellen, ob der »Verbrecher« auch 
wirklich einer ist. Wie häufig erleben wir Anwälte im Gespräch mit unseren Mandanten bei der 
Vorbereitung der Verteidigung zur Hauptverhandlung, daß uns bei der Erörterung der Polizei
protokolle erklärt wird: »Dieses Protokoll habe ich zwar unterschrieben, aber was darin steht, ist 
so nicht richtig!« Nach den Gründen befragt, hören wir die verschiedensten Antworten. Die einen 
waren aufgeregt, fürchteten vielleicht - zu Recht oder zu Unrecht - ihre Verhaftung. Die anderen 
weisen daraufhin, daß die Formulierungen nicht von ihnen, sondern von dem Kriminalbeamten 
stammen, der sie mißverstanden haben müsse oder der sie gar recht hart angefaßt habe. Ich kenne 
Fälle, in denen solche Einwände selbst von Kriminalbeamten in der Rolle des Beschuldigten erhoben 
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wurden, also von Leuten, die früher selbst Vernehmungen durchgeführt haben. Es entsteht nun die 
Frage: Wie soll ich einem Gericht klarmachen, daß ausgerechnet sie als Kriminalbeamte den Inhalt 
des Protokolls anzweifeln? Derartige Einwände gegen die Richtigkeit des Protokolls mögen sicher 
zum großen Teil unberechtigt sein und darauf beruhen, daß man früher Gesagtes nicht mehr wahr
haben möchte. Nichts liegt mir ferner - das möchte ich gerade in diesem Kreise deutlich aus
sprechen -, als etwa die Ermittlungsarbeit unserer Kriminalpolizei in Bausch und Bogen abzuwerten. 
Ich verkenne keineswegs, daß Aussagen in den ersten Polizeiprotokollen häufiger richtig sein 
können als das, was später erklärt wird. Aber es gibt zweifellos auch eine nicht unerhebliche Zahl 
von Fällen, in denen die Dinge anders liegen. Die Kernfrage lautet jedoch, wie soll der Richter in 
der Hauptverhandlung zuverlässig feststellen, wo die Wahrheit liegt - und wir Anwälte können 
beurteilen, wie hoffnungslos häufig die Bemühungen sind, den Inhalt von Protokollen zu erschüttern, 
selbst wenn wir noch so fest davon überzeugt sind, daß sie, aus welchen Gründen auch immer, nicht 
die Wahrheit enthalten. Würden alle diese Schwierigkeiten, über die auch gewissenhafte Richter 
klagen, nicht weitgehend dadurch behoben werden, daß man dem Verteidiger bei den Verneh
mungen des Beschuldigten ein Anwesenheitsrecht einräumte? Wie könnte ein in Anwesenheit des 
Verteidigers zustandegekommenes Protokoll noch mit Aussicht auf Erfolg in einer späteren Haupt
verhandlung angefochten werden, wenn sich der Anwalt entgegenhalten lassen müßte, er habe doch 
damals selbst keine Einwendungen erhoben und sein Mandant habe sich in seiner Gegenwart doch 
sicher und geborgen gefühlt? Es ist m. E. nicht zu befürchten - auch diese Einwände sind erhoben 
worden -, daß das Anwesenheitsrecht des Verteidigers zum Stillstand der Aufklärungsarbeit führen 
müsse, weil die Ermittlungsbeamten mit dem Beginn der Vernehmungen solange zu warten hätten, 
bis der Anwalt zur Stelle sei. Eine solche merkwürdige Forderung ist von keiner Seite erhoben 
worden. Wenn kein Verteidiger erscheint und der Beschuldigte aussagebereit ist, so kann selbst
verständlich - wie bisher - mit der Vernehmung begonnen werden. Wogegen wir Anwälte uns bei 
diesen Reformforderungen aber mit Nachdruck wehren müssen, ist der bereits erwähnte Einwand, 
uns~re Mitwirkung und Anwesenheit könne die Wahrheitserforschung erschweren. 

Soviel zu den Fragen der künftigen Ausgestaltung der Vernehmung des Beschuldigten und der 
Zeugen. 

Im folgenden soll nun noch ein anderes wichtiges Thema behandelt werden: Das» Institut der 
Untersuchungshaft« ! 

Auch hier gehen die Meinungen im Prinzip sehr weit auseinander. Die einen sagen, es werde 
zuwenig verhaftet; die Anwaltschaft sagt, es werde zuviel verhaftet. Nach meiner Überzeugung 
wird mit dem Institut der Untersuchungshaft - ich muß dies an dieser Stelle freimütig bekennen -
häufig Mißbrauch getrieben. Es gibt dafür viele Beispiele. Wenn ich nur allein diese Überzeugung 
hätte, würde ich mich hüten, sie in dieser allgemeinen Form auszusprechen. Wenn diese Klagen 
jedoch auch ausnahmslos von meinen Kollegen im Bundesgebiet erhoben werden, dann kann ich 
das nicht mehr für einen Zufall halten, dann muß irgend etwas nicht stimmen. Der Ablauf vieler 
Haftverfahren beweist dies auch. 

Es wird ein Haftbefehl wegen» Verdunkelungsgefahr« erlassen. Auf Rückfrage, worin die Ver
dunkelungsgefahr gesehen werde, wird erklärt: Die Ermittlungen hätten gerade begonnen, die 
Hauptzeugen seien noch nicht vernommen, der Kreis etwaiger Mitbeteiligter stehe noch nicht fest, 
Urkunden oder anderes Beweismaterial seien noch nicht sichergestellt, oder sichergestelltes Material 
habe aus Zeitmangel noch nicht ausgewertet werden können, beziehungsweise ausgewertetes 
Beweismaterial sei dem leugnenden Beschuldigten noch nicht vorgehalten worden usw.! 

Warum soll ein Beschuldigter für dies alles mit seiner Freiheit bezahlen? Wer kann zuverlässig 
beurteilen, ob der Beschuldigte überhaupt beabsichtigt, die Ermittlungen durch »Verdunkelungs
handlungen« zu stören? Derartige fehlerhafte Haftbefehle werden zwar häufig - spätestens von den 
Strafsenaten der Oberlandesgerichte - aufgehoben, aber bis dahin hat der Staatsbürger seine 
Freiheit verloren. 

Bei Haftbefehlen wegen »Fluchtverdachts« - künftig nach dem Entwurf »Fluchtgefahr« - zeigen 
sich folgende Tatsachen: 

Nach ein, zwei, drei oder vier Wochen Ermittlungsarbeit legt der wegen »Fluchtverdachts« 
verhaftete Beschuldigte ein Geständnis ab. Vom nächsten Tag ab ist er frei! Ist er durch sein 
»Geständnis« - ob echt oder spekulativ, ist schwer zu beurteilen - weniger »fluchtverdächtig«, 
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obwohl der »dringende Tatverdacht« sich nunmehr zur Gewißheit der Tatbegehung verdichtet hat? 
Haftfä"e, in denen sich ein Beschuldigter im Zeitpunkt der Anklageerhebung oder gar der Haupt
verhandlung noch in Haft befindet, sind verhältnismäßig selten und betreffen Fälle schwerster 
Kriminalität. Haftbefehle nach der Verurteilung durch Gerichte 1. Instanz sind noch seltener und 
regelmäßig wenig überzeugend. Drängt sich allein nach diesen Beispielen nicht schon der Eindruck 
auf, daß die wahren Gründe der Haft häufig weder in der »Verdunkelungsgefahr« noch im 
»Fluchtverdacht« lagen? Die Praxis kennt Fälle, in denen hochangesehene Persönlichkeiten monate
lang in Untersuchungshaft saßen, weil sie »wegen der Höhe der zu erwartenden Strafe« - eine 
beliebte Formel der Gerichte - »fluchtverdächtig« waren, und gegen die es nicht einmal bis zu einer 
Hauptverhandlung, geschweige denn zu einer Verurteilung kam, weil im Eröffnungsverfahren fest
gestellt wurde, daß nicht einmal ein »hinreichender Tatverdacht« bestand. 

Es muß hier ferner deutlich zum Ausdruck gebracht werden, daß in vielen Fä"en unnötig zu 
früh verhaftet wird. Wenn die Kriminalpolizei z. B. bei einem Firmenzusammenbruch mit vermuteten 
Konkurs- und Betrugsdelikten im ersten Zugriff die Firmenunterlagen sicherstellen und die Haupt
zeugen vernehmen würde, dann würde sie allein dadurch die »Verdunkelungsgefahr« beseitigen, 
die sie so sehr fürchtet. Ich bin ferner der Ansicht, daß die befürchteten Schäden für die »Wahrheits
erforschung«, die durch die Verhaftung wegen »Verdunkelungsgefahr« beseitigt werden sollen, 
erheblich überschätzt werden. Glaubt man wirklich, daß es z. B. in einem großen Unternehmen 
möglich wäre, Unterlagen verschwinden zu lassen, ohne daß soundsoviele Angestellte dies bemer
ken? Ist man weiter der Auffassung, daß diese Angestellten sämtlich bereit wären, ihre Beobach
tungen als Zeugen zu verschweigen? Ist tatsächlich zu befürchten, daß der Beschuldigte sich durch 
echte Beeinflussung von Zeugen - nicht durch ein aufklärendes Gespräch, das ihm kein Gesetz 
verbieten kann - zusätzlich ein Verfahren wegen Anstiftung zur Falschaussage oder gar versuchter 
Anstiftung zum Meineid zuziehen möchte? Oder ist nicht viel mehr damit zu rechnen, daß Ver
dunkelungshandlungen im Laufe der Ermittlungen aufgedeckt werden könnten und die Position 
des Beschuldigten sich dadurch hoffnungslos verschlechtern könnte? Nach meiner Überzeugung 
und Erfahrung ist die Angst vieler Beschuldigter, man könnte ihnen irgendein unbedachtes Verhalten 
im Ermittlungsverfahren als »Verdunkelung« auslegen, häufig viel größer als die Bereitschaft, 
wirklich zu verdunkeln. 

Die Gefahren eines Mißbrauchs des Haftgrundes der Verdunkelungsgefahr sind so groß und die 
Schwierigkeiten einer besseren Umschreibung des Hafttatbestandes durch den Gesetzgeber so 
erheblich, daß der Strafrechtsausschuß der Bundesrechtsanwaltskammer die primäre Forderung 
erhoben hat, auf diesen Haftgrund künftig ganz zu verzichten. Der Lösungsversuch, den der Entwurf 
unternommen hat, ist m. E. gegenüber dem geltenden Recht nicht als eine Verbesserung anzusehen. 
Es mag sein, daß die Kriminalpolizei ihre Arbeit ohne diesen Haftgrund gründlich umstellen 
und ihre Arbeitsmethoden beim ersten Zugriff erheblich revidieren und modernisieren müßte. 
Dies mag fürs erste Mehrarbeit und Schwierigkeiten bereiten. Aber um die Alternative, mehr oder 
weniger Arbeit, mehr oder weniger Schwierigkeiten, darf es nicht gehen, wenn es gilt, eine zeit
gerechte Regelung des Haftrechtes zu finden. Nicht zuletzt mag denjenigen, die ohne den Haftgrund 
der Verdunkelungsgefahr einen Zusammenbruch der Strafrechtspflege und Verbrechensbekämpfung 
befürchten, gesagt werden, daß die Strafrechtspflege des anglo-amerikanischen Rechtskreises von 
jeher ohne diesen Haftgrund ausgekommen ist, ohne zusammengebrochen zu sein. 

Das sind einige wenige, aber nach meiner Überzeugung die wichtigsten Fragen zur »Ste"ung 
des Beschuldigten und des Verteidigers im künftigen Strafprozeß«. 

Ich sehe es nicht als meine Aufgabe an, zu den weiteren wichtigen Fragen des Entwurfs, etwa 
Schlußgehör, Fragen des Revisionsrechts usw., Stellung zu nehmen, weil ich meine, daß schon diese 
beiden hier angesprochenen Komplexe ausreichen werden, um eine - wie ich hoffe - lebhafte 
Diskussion in Gang zu bringen. 
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AUSSPRACHE 

Oberstaatsanwalt Janetzke, Hamm 

Kein Korreferat, sondern ein kurzer Diskussionsbeitrag zu dem Referat des Herrn Kollegen Händel. Ich 
stimme dem, was er vorgetragen hat, im wesentlichen zu. In einem muß ich ihm aber ganz energisch wider
sprechen. Anklage nur deshalb zu erheben, weil der beschwerdeführende Querulant nicht locker läßt, ist eine 
Sünde wider den Geist. Ich bin dagegen, daß die Dienststellen der Generalstaatsanwälte arbeitslos gemacht 

werden. Bei den Generalstaatsanwälten hat man die notwendige Erfahrung in der Zurückweisung unbegrün
deter Beschwerden. 

Landgerichtsrat Or. Frohwein, Marburg 

Ich kann mir natürlich nicht anmaßen, mit der gleichen Eleganz, mit der Herr Schmidt-Leichner hier seinen 

Vortrag über den idealen Anwalt gehalten hat - so darf ich es wohl einmal nennen -, zu antworten. 
Zunächst darf ich auf einige Vorbemerkungen eingehen, die Herr Schmidt-Leichner im Zusammenhang 

mit der Frage gebracht hat, ob nicht die Bedenken gegen die Neuregelung in Wahrheit eine Diskriminierung 

des Anwaltstandes im allgemeinen sein könnten. Wenn Richter, Staatsanwälte und Kriminalbeamte in den 
bisherigen Diskussionen die Dinge manchmal etwas zugespitzt dargestellt haben, so ist das teilweise darauf 
zurückzuführen, daß die Anwälte in diesen Fragen zwar die Presse sehr stark eingeschaltet, doch den »Richter
bund« z. B. mit dem ersten Entwurf vor vollendete Tatsachen gestellt haben. Man darf sich daher nicht 

wundern, wenn von vielen dieser Gesetzentwurf auch als ein Angriff auf die Integrität des Strafrichters, des 
Staatsanwalts und des Kriminalbeamten gewertet wird. Tatsächlich handelt es sich daher nicht etwa um Angriffe 

der Richter, Staatsanwälte und Kriminalbeamten gegen die Anwaltschaft, sondern um Angriffe gegen die der
zeitige Rechts- und Polizei rechtspflege. Daraus resultiert die Notwehrreaktion der angesprochenen Kreise. So 

ist doch wohl der Ausgangspunkt. 
Herr Schmidt-Leichner hat auch gesagt, daß der Anwalt, der bei der ersten polizeilichen Vernehmung 

seines Mandanten zugegen gewesen sei, diese Aussage später nie mehr mit Aussicht auf Erfolg angreifen 
könne. Das ist unzweifelhaft richtig. Aber auch in diesem Punkte wird doch wieder von einem idealen Anwalt

stand ausgegangen. Ich möchte beileibe nicht mißverstanden werden, ich will dem Anwaltstand die Ehre 
zuerkennen, die er mit Recht verdient. Aber die Funktionen sind doch nun mal andere. Sie, sehr verehrter Herr 
Schmidt-Leichner, meinen, daß die Integration im Sinne des Rechts der Idealzustand wäre. Ich stimme Ihnen 

hundertprozentig zu, auch ich bin dieser Meinung. Aber in der Praxis sehen die Dinge doch leider anders aus. 
Der Richter, der Staatsanwalt und der Kriminalbeamte sind nicht Diener eines einzelnen oder einer Gruppe, 
sondern Diener der höchsten Gemeinschaft, die wir kennen, nämlich des Volkes und des Staates, des Staats

volkes im ganzen. Sie wollen den Rechtsbrecher ausmerzen, vorbeugend die von ihm ausgehenden Gefahren 
beseitigen und ihn - soweit notwendig - der gerechten Strafe zuführen. Der Anwalt hat demgegenüber sicher
lich ebenfalls eine hohe Funktion bei der Mitwirkung am Recht; aber er ist doch gleichzeitig - das kann wohl 

nicht geleugnet werden - der bezahlte Vertreter einer Partei. (Beifall) Daraus ergibt .sich zwangsläufig eine 
Diskrepanz in der gesamten Einstellung zur Tat. Wenn der Vortragende mit Recht darauf hinwies, daß der 
Verteidiger die seelischen Nöte des schuldigen" oder nicht-schuldigen Angeklagten ganz anders erlebe als 
vielleicht der Kriminalbeamte, der Staatsanwalt und sogar der Richter in der Hauptverhandlung, dann ist das 

gewiß richtig. Aber die Verteidiger erfahren dies doch immer nur in sehr einseitiger Darstellung. Auch wir 
Richter bemühen uns zu erkennen, wie die Tat des Angeklagten vom Seelischen her zu verstehen ist; auf der 

anderen Seite können wir aber nicht außer acht lassen, was beispielsweise der von einem Mörder Getötete 
an körperlichen und seelischen Qualen zu erleiden gehabt oder was der Mörder bei dessen Witwe bzw. dessen 
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Kindern für Sorgen und Nöte verursacht hat. Erst aus der gerechten Abwägung der beiderseitigen Interessen 
kann doch meiner Meinung nach die richtige Rechtsfindung erwachsen. Es geht uns doch nicht darum - ich kann 
das für mich als Strafrichter immer wieder in Anspruch nehmen -, einen Menschen um jeden Preis zu verurteilen. 
Es geht uns auch nicht darum, aus irgendwelchen Gründen - etwa der Öffentlichkeit zuliebe - einen beliebten 
Mann, der Strafe verdient, freizusprechen, sondern es geht uns nur darum, nach Recht, Gesetz und persönlicher 
Überzeugung den richtigen Urteilsspruch zu finden. Um nichts anderes geht es! Wir dienen doch dem höchsten 
Zweck, dem eigentlich überhaupt gedient werden kann. Wenn man aber feststellen muß, wie z. B. in dem hier 
zu beurteilenden Gesetzentwurf und noch viel mehr in den Publikationen - z. T. sogar in den amtlichen 
Entwürfen - dazu, daß diese Voraussetzungen ständig angezweifelt werden, wenn man erlebt, wie dauernd 
nach neuen Aufsichtspersonen oder Kontrollinstanzen gesucht wird, dann muß man doch eigentlich dazu 
kommen anzunehmen, daß unser Gesetz schlecht ist und von schlechten Richtern, Staatsanwälten und Kriminal
beamten angewendet wird. Diese Voraussetzung ist aber nach meiner Überzeugung nicht gegeben. Deshalb 
halte ich nicht viel von den Reformen, die z. Z. mit so großem Eifer betrieben werden. 

Einen einzigen Punkt möchte ich noch besonders herausgreifen, das ist die sog. Vorwarnung des Beschul
digten. Gestern ist - hauptsächlich aus dem Gesichtspunkt der praktischen Anwendung - darüber gesprochen 
worden, von welchem Zeitpunkt ab der Kriminalbeamte den Verdächtigen oder den Zeugen als Beschuldigten 
zu behandeln und infolgedessen zu belehren hat. Auch ich bin mir darüber klar, daß hinsichtlich der Fest
legung dieses Zeitpunktes tatsächlich große Schwierigkeiten bestehen. Ich persönlich könnte mir eine Formu
lierung denken, die allerdings ein wenig von der im Gesetzentwurf verankerten abweicht. Man könnte nämlich 
die Warnung, daß die Aussage verweigert werden kann, erst dann aussprechen, wenn es auf eine »protokol
lierte« polizeiliche Aussage ankommt. In dem Augenblick nämlich, in dem eine Aussage protokolliert werden 
muß, wird dem Polizeibeamten in aller Regel klar sein, ob er die Verhörperson jetzt als Beschuldigten oder 
als Zeugen vernimmt. Ich könnte mir aber auch ebenso gut vorstellen, daß der Richter in Zukunft verpflichtet 
wird, dem Angeklagten in dem Termin, der auf die Anklageerhebung folgt, zu eröffnen, daß er sich zu der 
Beschuldigung äußern könne, daß er jedoch nicht verpflichtet sei, dies zu tun. Das würde m. E. auch genügen, 
ohne daß daraus nun bestimmte Schlüsse gezogen werden müssen. Aber daß man nun gerade dem Polizei
beamten die gesamte Last der tatsächlichen Schwierigkeiten aufbürden will, vermag ich nicht recht einzusehen, 
solange nicht feststeht, daß die Polizei (Kriminalpolizei) ihre Pflichten gegenüber den Staatsbürgern im Rechts
staat verletzt hat. Diese Behauptung wird zwar hin und wieder anläßlich eines Einzelfalles aufgestellt; aber im 
großen und ganzen besteht doch kein Anlaß zu der Annahme, die rechtsstaatlieh kontrollierte Polizei (Kriminal
polizei) führe ihre Ermittlungen so, daß der Einzelbürger in seinen Rechten und Freiheiten beschränkt, gekränkt 
oder irgendwie beeinträchtigt werde. Das kann man doch wohl nicht sagen. Die Fälle, die Herr Schmidt
Leichner genannt hat, dürften doch Einzelfälle sein. Solche kommen aber - wie wir wissen - bei der Unzuläng
lichkeit der menschlichen Natur überall vor. Ist es demgegenüber richtig, diese Einzelfälle so aufzubauschen, 
daß der Eindruck erweckt wird, es bestehe die Gefahr, der Rechtsschutz der Allgemeinheit sei nicht mehr in 
dem Umfang gewährleistet, wie das bisher der Fall gewesen ist? 

Dasselbe ist über die Haftbefehle zu sagen. Am liebsten möchte man überhaupt keine Haftbefehle mehr 
haben. Wenn es sich aber um irgendeinen politischen Fall handelt, der an irgendeiner Stelle Aufsehen erregt 
hat, dann werden Richter, Staatsanwälte und Kriminalbeamte sofort auf das übelste beschimpft, weil sie den 
Betreffenden nicht sofort festgenommen und in Haft gesetzt haben, auch wenn nur eine verhältnismäßig 
geringe Strafe zu erwarten war. 

Mit Rücksicht darauf, daß alle diese Probleme sehr vielschichtig sind, möchte auch ich davor warnen, ohne 
dringende Notwendigkeit irgendwelche Neuerungen anzustreben, bei denen man die praktisch damit befaßten 
Personen, die ja nur Staats- und Rechtsdiener sind, übergeht und kaum noch hört - außer vielleicht den sehr 
verehrungswürdigen Stand der Anwälte, der seine ganz besonderen, aber auch gruppenmäßig bedingten 
Ansichten zu diesen Fragen hat, darüber hinaus aber den Vorzug genießt, im Bundestag durch die stärkste Zahl 
an Juristen vertreten zu sein. (Beifall) Ich bitte mir das nicht übelzunehmen. Aber wer sich als Strafrichter so 
gut mit den Verteidigern versteht wie ich, kann sich wohl auch einmal ein offenes Wort erlauben. 

Senatspräsident Dr. Rotberg, Bundesgerichtshof, Karlsruhe 

Mir liegt daran, auf zwei Punkte einzugehen, und zwar auf einen aus dem Referat des Herrn Schmidt
Leichner und auf einen aus dem Referat des Herrn Händel. 

Herr Schmidt-Leichner hat mit Recht hervorgehoben, daß die Problematik, die sich stellt, keine Gruppen
problematik in dem Sinne sein dürfe, daß etwa das Interesse eines Standes, sagen \vir einmal des Anwalt
standes, des Standes der Kriminalpolizei oder der Richter, im Vordergrund stehe, sondern daß der Leitgedanke 
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das Rechtsgut der Wahrheit sei, also im weiteren Sinne der Gerechtigkeit, und daß alles diesem Leitgedanken 
unterstellt werden müsse. Ich hatte den Eindruck, daß Herr Schmidt-Leichner selbst aber von dieser richtigen 
Grundposition abwich, als er bei der Analyse der Vorschriften des neuen Entwurfs sehr schnell heraus
kristallisierte, daß die Angriffe, die gegen diesen gerichtet würden, eigentlich eine Diskriminierung des Anwalt
standes zum Gegenstand oder jedenfalls zur Folge hätten. Er sah also entgegen dem als richtig erkannten 
Wahrheitsprinzip sehr rasch die Dinge aus der Sicht des Anwaltstandes, was übrigens natürlich ist und was 
man ihm auch im Grunde nicht verdenken kann. Daher darf ich einschränkend darauf hinweisen, daß z. B. die 
Frage, ob ein Anwalt bei der Erstvernehmung eines Beschuldigten anwesend sein darf oder nicht, dann nicht 
richtig gesehen wird, wenn man dabei lediglich daran denkt, ob der Anwalt von sich aus - sagen wir es einmal 
ganz deutlich - »illoyal« störend in die Vernehmung eingreift, und sei es auch nur dadurch, daß er mit dem 
Beschuldigten - seinem Klienten - vorher gesprochen hat. Daß er von ihm - wie hier eben bemerkt wurde -
bezahlt wird, halte ich nicht für ausschlaggebend. Ich meine, man könnte und müßte diese Frage sehen, ohne 
irgendeinen Schatten des Vorwurfs gegen die Persönlichkeit des einzelnen Anwalts und seine Loyalität zu 
erheben. In Wirklichkeit liegen die Dinge nämlich ganz anders. Ich war früher einmal Scheidungsrichter. 
Während dieser Tätigkeit habe ich erlebt, daß die Schriftsätze der Anwälte - Klage und Widerklage und was 
dann folgte - ein zwar sehr interessantes, rechtlich manchmal durchaus anschauliches Bild der Ehe wieder
gaben, ein Bild jedoch, das - wie der lebenserfahrene Richter sehr bald herausspürte - mit der wahren inneren 
Ehesituation nicht mehr viel zu tun hatte. Ich habe daraus die Folgerungen gezogen und die beiden Eheleute 
möglichst sofort im ersten Termin persönlich geladen und angehört. Dabei ergab sich meist ein Bild der Lage, 
das menschlich und rechtlich von der Darstellung, welche die streitenden Parteien durch ihre Anwälte vor
gebracht hatten, ganz enorm abwich. Nicht etwa, weil die Herren Anwälte als Parteivertreter die Wahrheit 
hätten verschleiern oder verdrehen wollen, sondern weil sie aus der Sicht des wirklichen oder vermeintlichen 
Interesses ihrer Auftraggeber die Dinge akzentuierten, die nach ihrer Meinung tatsächlich oder rechtlich 
aussichtsreich waren, und die anderen, auf die es nach ihrer Meinung nicht ankam, gutgläubig, durchaus 
ehrbar, durchaus loyal nebensächlich behandelten oder unerwähnt ließen. Demgegenüber stellten die Parteien 
persönlich in ihrer naiven Wahrheitsliebe oder besser in ihrer unschuldigen und unerfahrenen Offenheit die 
Dinge so klar und deutlich dar, daß der erfahrene Richter bald merkte, was los war. Ich bringe den Vergleich 
deswegen, weil er mir aufschlußreich erscheint - auch im Hinblick auf die Wirkung der Mitarbeit eines Ver
teidigers im Ermittlungsverfahren. Die bloße Tatsache, daß der Beschuldigte einen Anwalt im Rücken fühlt 
oder daß er ihn neben sich im Vernehmungs- bzw. Sitzungszimmer sitzen sieht, macht aus ihm einen anderen 
Menschen, wenigstens in seinem reaktiven Verhalten auf die Ermittlungsbemühungen des Vernehmenden. 
(Beifall) Die psychologische Gesamtsituation ist daher von vornherein völlig verschoben, ohne die Schuld 
irgendeines Beteiligten, insbesondere ohne irgendeine Illoyalität des Anwalts. Die bloße Anwesenheit des 
Anwalts stärkt dem Beschuldigten den Rücken oder - wenn man es anders ausdrücken will - sie macht den 
zu Vernehmenden irgendwie gehemmt. Gehemmt sowohl in seiner Einstellung gegen die untersuchenden 
Organe oder etwaige Mitbeschuldigte, aber auch gegenüber der Bereitschaft seiner inneren Stimme, seinem 
Gewissen, das ihn treibt, die Wahrheit zu sagen. Er hält zurück, er möchte sich seinem Anwalt gegenüber 
nicht blamieren, er empfindet es als peinlich, Dinge preiszugeben, von denen der Anwalt vielleicht später 
sagen könnte: »Hören Sie mal, Sie haben sich ja selbst die Schlinge um den Hals gelegt. Warum haben Sie 
das alles so breit dargestellt?« Ich unterstelle dabei, daß der Anwalt dies nicht etwa fragt, um seinen Mandanten 
bei nächster Gelegenheit zu größerer Vorsicht zu mahnen, sondern um ihm darzutun: »Wenn Sie jetzt herein
fallen, dann liegt es nicht an mir, sondern an Ihnen selbst, weil Sie sich schon durch ihre erste Einlassung 
den Weg zum Freispruch oder zu einer milderen Verurteilung verbaut haben.« Diese Konfliktsituation ist in 
der Tat vorhanden. Sie bedeutet aber für die Ermittlungsorgane eine solche Minderung der Chance, die Wahr
heit zu finden, daß man sehr ernstlich überlegen solllte, ob dieses Verlangen der Anwaltschaft wirklich zu 
rechtfertigen ist. Ich messe dabei - und damit gehe ich mit Herrn Schmidt-Leichner einig - die Frage, ob man 
zur Verbesserung der Rechtslage eines Beschuldigten oder Angeklagten entsprechende Vorschriften in die 
Strafprozeßordnung aufnehmen solle, nicht nur am Wahrheitsertrag, sondern auch an der Würde, der personen
haften Würde des Menschen. Herr Schmidt-Leichner hat mit Recht darauf hingewiesen, daß z. B. die Vorschrift 
des § 136 a StPO über das Verbot der unlauteren Beeinflussung der Willensäußerung oder Willensbildung 
in gewissen Fällen bewirken könne" daß die Möglichkeiten der Wahrheitsfindung objektiv verkleinert würden. 
Er fährt dann richtig fort, indem er sagt: »Der Gesetzgeber hat die Entscheidung in diesem Sinne getroffen, 

weil er bei Abwägung des Wahrheitsinteresses auf der einen Seite und der Würde der Person auf der anderen 
diesen Mittelweg gehen wollte.« Doch auch dann, wenn man das Problem des Anwesenheitsrechts eines 

Anwalts bei der ersten Vernehmung an dem Maßstab der Rücksichtnahme auf die personenhafte Würde des 
Beschuldigten mißt, widerfährt ihm bei Ablehnung dieses Anwesenheitsrechts nichts, was ein Rechtsstaat nicht 
verantworten könnte. Es muß nur hinreichend gesichert sein, daß der Beschuldigte in einem späteren Stadium 
des Verfahrens Beistand durch einen gewählten Anwalt seines Vertrauens oder einen bestellten Anwalt hat. 
Es ist jedem Beschuldigten - wie mir scheint - zuzumuten, daß er sich irgendwann einmal auch persönlich zu 
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seiner Verantwortung stellt. Eine andere Frage ist die, ob er vorher auf den Gegenstand der Vernehmung und 
auf sein Recht zur Verweigerung der Aussage hingewiesen werden muß. Auf diese Frage möchte ich nicht näher 
eingehen, weil ich nicht Korreferent bin, sondern nur zu einigen wenigen Punkten Stellung nehme. 

Nun zum zweiten Punkt. Er betrifft eine Bemerkung des Herrn Händel über ein Urteil des Bundesgerichts
hofes. Ich gestehe, das ist der eigentliche Grund, warum ich mich zum Wort gemeldet habe. Als Mitglied des 
Bundesgerichtshofes fühle ich mich durch diese Bemerkung besonders angesprochen, zumal sie von diesem 
Auditorium stark applaudiert wurde. Ich wage es, der Bemerkung des Herrn Händel entgegenzutreten, nach
dem ich vielleicht durch meine bisherigen Ausführungen belegt habe, daß ich nicht von vornherein weltfremd 
an diese Dinge herangehe. Aber das, was der Herr Kollege über ein Urteil - übrigens meines Senats - gesagt 
hat, klang so, als wenn der Senat am Leben vorbeiargumentiert hätte. In Wahrheit aber ist die Entscheidung 
ganz anders gemeint und - wie ich glaube - von Herrn Händel mißverstanden worden. Das Urteil sagt nicht, 
daß immer dann, wenn ein Angeklagter an das Opfer seiner Tat herangeführt wird, z. B. an eine Leiche, eine 
unzulässige seelische Quälerei anzunehmen sei, und daß man also als Kriminalbeamter mit solchen Mitteln 
nicht arbeiten dürfe. Weit gefehlt! Davon kann keine Rede sein. Die Entscheidung sagt vielmehr: Wenn - das 
wird auch im Leitsatz ausdrücklich hervorgehoben - in einem Einzelfall, und zwar in einem Grenzfall (es 
handelte sich hier um einen ganz außergewöhnlichen Fall, ich werde den Sachverhalt nachher kurz andeuten), 
ein Angeklagter durch die Hinführung an die Leiche - hier seines eigenen Kindes - in ungewöhnlichem Maße 
seelisch gequält wird, dann kann das ein Quälen im Sinne des § 136 a StPO sein, weil ja die Qual nicht nur 
eine körperliche, sondern im wesentlichen gerade eine seelische sein kann und dann geeignet ist, einen 
ungehörigen Druck auf die Freiheit der Willensäußerung oder Willensbildung auszuüben. 

Das Besondere des Falles lag darin, daß es sich um einen Vater handelte, der in wahrer Affenliebe zu 
seinem kleinen Jungen, seinem einzigen Liebesobjekt - kann man beinahe sagen - aus einer sonst sehr 
gescheiterten Ehe entbrannt war und nun infolge einer Kurzschlußreaktion, die psychologisch auf eine Art 
Haßliebe zurückzuführen war, den Jungen getötet hatte. Er wollte den Jungen mitnehmen in den Abgrund, 
in den er glaubte auch selbst springen zu sollen. In einem Zustand seelischer Abartigkeit wurde dann 
die Tat begangen, und zwar sehr grausig; die Leiche wurde furchtbar zugerichtet. Der Täter hatte die Tat 
sofort zugegeben. Die Kriminalpolizei wollte aber genau wissen, wie es zu der Tat gekommen war, und wie 
er sie ausgeführt hatte - aus Gründen, die man in etwa verstehen kann, weil sie ja vielleicht für die Frage 
der Schuldfähigkeit und des Schuldumfangs von Bedeutung sein konnten. Die Kriminalpolizei wirkte nun 
mehrfach auf den Täter in diesem Sinne ein, er möge doch einmal im einzelnen schildern, wie er die Tat 
begangen habe. Das lehnte er jedoch ab. Daraufhin wurde ihm gesagt: »Wenn Sie das nicht tun wollen, 
müssen wir Sie zur Leiche des Kindes führen.« Der Mann brach seelisch zusammen. Das war nicht simuliert, 
sondern echt. Er verfiel in Heulkrämpfe und konnte sich lange Zeit überhaupt nicht fassen. Vorübergehend 
war er völlig vernehmungsunfähig. Als er sich nach einiger Zeit wieder etwas gefangen hatte, wurde die 
Drohung wiederholt. Er sagte zum zweiten Male »nein«, wobei er geradezu »mit seelischen Zuckungen« 
reagierte. Nach seiner nochmaligen Weigerung wurde die angedrohte Maßnahme zwangsweise durchgeführt. 
Auf einem Tonband ließ sich der ganze Ablauf der Vernehmung und die Reaktion des Täters an der Leiche 
akustisch in allen Einzelheiten verfolgen. Das ergab - ich kann es nicht anders bezeichnen - ein so grausiges 
Bild seelischer Zermürbung, äußerlich erkennbar an einem viehischen Aufheulen des Mannes, daß man sich 
fragen mußte: Ist das eigentlich noch vertretbar? Die Verteidigung machte sich diese Situation natürlich 
zunutze und legte Revision ein. Sie rügte, daß gewisse Erklärungen, die der Angeklagte unter diesem Zwang 
abgegeben hatte, auch im Urteil gegen ihn verwertet worden seien. Da wir es nun hier tatsächlich mit einem 
ungewöhnlichen Grenzfall zu tun hatten, haben wir geglaubt, das Prinzip des § 136a StPO beachten zu müssen, 
und infolgedessen entschieden, daß in diesem Fall die Grenze des Erlaubten überschritten worden sei und 
das Ergebnis nicht verwertet werden durfte. 

Nach dieser genauen Schilderung des Sachverhaltes werden Sie wohl nicht mehr den Verdacht haben, 
daß die Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes über den Sinn des § 136 a StPO hinaus der Praxis Schwierig
keiten bereiten möchte. Das wollte ich nur zur Richtigstellung sagen. Im übrigen habe ich gerade das Referat 
des Herrn Kollegen Händel mit großem Genuß verfolgt; seine Ausführungen, insbesondere die über die 
notwendige zusätzliche Schonung von Zeugen, haben mich sehr überzeugt, desgleichen die über die 
Ablehnung des Kreuzverhörs. Ich möchte das Herrn Schmidt-Leichner entgegenhalten, der meinte, beim 
Kreuzverhör handele es sich überwiegend um interessierte Zeugen, so daß man keinen Grund hätte, mit ihnen 
besonders zimperlich umzugehen. Das stimmt jedoch nicht. Es gibt natürlich Prozesse, an denen die Zeugen 
interessiert sind. Es gibt aber auch zahllose Prozesse der neutralen Kriminalität, z. B. riesige Komplexe von 
Verkehrsunfällen, in denen Zufallszeugen noch und noch herangezogen werden müssen und die dann oft 
in den Verhandlungen in einer Form angegangen werden, daß die Bereitschaft, durch ihre Aussagen zur Auf
klärung der Sachverhalte beizutragen, in einer für die Wahrheitsfindung wirklich bedenklichen Form gemindert 

wird. (Beifall) 
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Ministerialrat Dr. Kleinknecht, Bundes;ustizministerium 

Auch ich war von den bei den Referaten tief beeindruckt. Herr Rechtsanwalt Dr. Schmidt-Leichner hat sich 
im wesentlichen auf allgemeine Ausführungen beschränkt, die brillant und von ho her Warte vorgetragen 
waren. Bei seinen Ausführungen werden Sie empfunden haben, wie schwierig es ist, das Richtige zu tun. 
Man macht es sich zu einfach, wenn man - wie Herr Hände/- sagt: »Die Strafprozeßordnung ist doch gar nicht 
reformbedürftig.« Nein, es muß manches geändert werden. Die Rechtsansichten und Auffassungen haben sich 
in manchem gewandelt. Namentlich muß sich die öffentliche Gewalt schärfere und detailliertere Maßstäbe 
gefallen lassen als früher, auf welchem Gebiet es immer sei. Wenn man sagt, es seien vor allem nicht die 
richtigen Punkte herausgesucht worden, ohne dabei konkrete andere Vorschläge zu machen, so ist darauf 
zu erwidern: Natürlich gibt es noch eine Reihe von Reformpunkten. Der Entwurf zur Strafprozeß-Novelle 
mußte aber diejenigen Punkte auswählen, die am vordringlichsten waren und trotzdem das Grundsystem 
nicht berühren (solche Eingriffe in das prozessuale Rechtssystem müssen der großen Reform vorbehalten 
bleiben); außerdem durfte die Novelle auch deshalb nicht überbelastet werden, weil sie sonst von dem gegen
wärtigen Bundestag nicht mehr verabschiedet werden kann. 

Die Beurteilung der Frage, wann der Verdächtige zum Beschuldigten werden muß, ist schon gestern 
breit behandelt worden. Die Frage ist oft praktisch schwierig. Das kann nicht bestritten werden, aber gerade 
die Polizei hat doch tagtäglich mit diesem Problem zu tun. Wir sind gestern zu dem Ergebnis gekommen: 
Beschuldigter ist ein Verdächtiger, gegen den ein Ermittlungsverfahren geführt wird. Der Polizeibeamte hat 
einen Verdächtigen von dem Augenblick an als Beschuldigten zu behandeln, in dem der Verdacht so stark ist, 
daß er ausreicht und es aufgrund des Legalitätsprinzips notwendig macht, ein Ermittlungsverfahren gegen ihn 
im Wege des ersten Zugriffs (§ 163 StPO) einzuleiten. Daß verantwortungsvolle Entscheidungen zu treffen 
sind, ist der Strafverfolgung - gerade im Anfangsstadium des ersten Zugreifens - in besonderem Maße 
immanent; das ist aber nicht zu vermeiden, und daraus kann auch kein Einwand gegen die Verpflichtung 
der Polizei abgeleitet werden, den Beschuldigten im richtigen Augenblick über seine Rechte zu belehren. 
Wenn Herr Händel sich dagegen wandte, daß dem Vernommenen gesagt werden müsse, in welcher Sache 
er gehört wird und was ihm vorgeworfen wird, dann muß ich sagen, dafür fehlt mir das Verständnis. Wie 
will ich denn jemanden hören, wenn ich ihm nicht sage, um was es geht? (Gelächter) Sobald ein Ermittlungs
verfahren gegen ihn geführt wird oder die Voraussetzungen des § 163 StPO eintreten, ändert sich sein 
verfahrensrechtlicher Status; er ist nicht mehr nur Auskunftsperson, sondern als Beschuldigter zu behandeln, 
der das Recht hat, sich nunmehr zu verteidigen. Seine Stellung ändert sich also in tatsächlicher und rechtlicher 
Hinsicht so, daß es unfair wäre, ihn über seine prozessuale Funktion im Unklaren zu lassen. Die Anregung 
von Herrn Frohwein, nur die »protokollierte« Vernehmung als Beschuldigtenvernehmung zu betrachten, stößt 
ebenfalls auf Bedenken. Dabei ergäbe sich eine allzu starke Verlockung zur Umgehung. Wohl wird über eine 
Vernehmung in der Regel ein Protokoll aufgenommen; aber es ist nicht gesetzwidrig, wenn - z. B. bei einer 
ersten Anhörung am Tatort - darüber nachträglich nur eine Aktennotiz aufgenommen wird. Das ändert nichts 
daran, daß diese Anhörung schon eine Vernehmung war. 

In den Bestimmungen über die Untersuchungshaft sieht der Entwurf vor, daß die Untersuchungshaft 
nicht anzuordnen ist, wenn nichts mehr verdunkelt werden kann. Herr Händel hält das für überflüssig. Aber 
die Kommission und alle die Gremien, die sich damit befaßten, haben es doch für nützlich erachtet, das 
ausdrücklich zu sagen. Wenn z. B. die Beweise durch naturwissenschaftliche Beweisführung gesichert sind, der 
Beschuldigte aber dennoch erkennbar in unzulässiger Weise zu verdunkeln sucht, so soll sichergestellt sein, daß 
er wegen dieses untauglichen Versuchs nicht in Untersuchungshaft genommen wird. Es handelt sich immer nur 
darum, daß die mögliche illegale Verdunkelung unterbunden wird. Herr Schmidt-Leichner hat in der NJW 
ausgeführt, nach dem Entwurf könne auch »legales Verhalten« dazu führen, daß Untersuchungshaft wegen 
Verdunkelungsgefahr angeordnet wird. Richtig muß es heißen: Nur das Verhalten und die besonderen Ver
hältnisse des Beschuldigten, aus denen sich die Gefahr der illegalen Verdunkelung ergibt, sind für den Haft
grund der Verdunkelungsgefahr relevant. Was illegale Verdunkelung ist, sagt das Gesetz im einzelnen. Wegen 
der Gefahr des illegalen Handeins wird die Untersuchungshaft angeordnet. Das Abstellen auf das »Verhalten« 
und die »besonderen Verhältnisse« des Beschuldigten engt nur den Kreis der verwendbaren Beweistatsachen ein. 

Zu dem Problem der Aussetzung der Untersuchungshaft habe ich schon gestern ausgeführt, in welch 
engen Grenzen eine polizeiliche Überwachung überhaupt in Betracht kommt. Die neuen Auflagen sollen die 
Institution der Aussetzung beleben. Dem sollen auch die Beispiele dienen. Um diese ist schon viel gestritten 
worden. Hier sind sicher noch Verbesserungen möglich. So könnte, wenn man das für notwendig halten sollte, 
noch ausdrücklich klargestellt werden, daß durch die »Anweisung, mit Mitbeschuldigten, Zeugen oder Sach
verständigen keinerlei Verbindung aufzunehmen«, das zulässige Suchen des Beschuldigten nach Entlastungs
zeugen nicht unterbunden werden darf. Es ist nicht gerechtfertigt, die vorgesehene Regelung einfach deshalb 
für schlecht zu erklären, weil die Anweisungen nicht überwacht werden könnten. Die Praxis wird Mittel und 
Wege zu einer sinnvollen Anwendung der Bestimmungen finden. 
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Es ist dann gesagt worden, die Überprüfung der Haftfrage an der Sechsmonatsgrenze durch das Ober
landesgericht würde das Verfahren sehr verzögern; außerdem liege dieser Institution ein Mißtrauen gegen 
das Landgericht zugrunde. Diese Regelung geht auf die Menschenrechtskonvention zurück. Danach (Art. 5 
Abs.3 Satz 2) hat der Festgenommene »Anspruch auf Aburteilung innerhalb einer angemessenen Frist oder 
auf Haftentlassung während des Verfahrens«, Wir sehen gerade in der obligatorischen Einschaltung des Ober
landesgerichts ein Mittel, die Untersuchungshaft im Durchschnitt zu verkürzen und damit auch die Verfahren, 
in denen Untersuchungshaft angeordnet ist. Die durch die Prüfung des Oberlandesgerichts notwendige Ver
zögerung im Einzelfall wird - das ist unsere Erwartung - bei weitem aufgewogen durch die allgemeine, weit
gehend psychologisch bedingte Beschleunigungswirkung, die von der Einflußnahme dieses hohen Gerichts 
ausgehen wird. 

Ich komme jetzt noch kurz auf das sog. »Schlußgehör« durch die Staatsanwaltschaft zu sprechen. Es ist 
richtig, daß das Schlußgehör allein mit dem unverteidigten Beschuldigten im allgemeinen verhältnismäßig 
nutzlos wäre. Man muß aber folgendes bedenken: In den Verfahren, die zur erstinstanzlichen Zuständigkeit 
des Landgerichts (oder eines noch höheren Gerichts) gehören, sind künftig sowohl das Schlußgehör - sofern 
es beantragt wird - als auch die Verteidigung notwendig. Es fällt also beides zusammen. Die Novelle trifft 
die nötigen Regelungen dafür, daß in allen diesen Fällen der Verteidiger - falls der Beschuldigte keinen Wahl
verteidiger hat - schon vor dem Schlußgehör bestellt wird; hier gibt es also kein Schlußgehör mit einem 
Angeklagten, der keinen Verteidiger hat. In den anderen Sachen ist das Schlußgehör in das Ermessen der 
Staatsanwaltschaft gestellt. Aber die Novelle sieht in § 141 vor, daß die Staatsanwaltschaft einen Verteidiger 
bestellen läßt, wenn das Schlußgehör in Frage kommt. So ist auch hier dafür gesorgt, daß ein Verteidiger 
mitwirkt, sobald es sich um das Schlußgehör für die Staatsanwaltschaft handelt. 

Sehr betroffen war ich durch die Äußerung des Herrn Händel, daß in der Novelle und insbesondere in 
der Begründung eine Kollektivbeschuldigung gegenüber der Staatsanwaltschaft erhoben sei. Dazu möchte ich 
folgendes sagen: Es ist gar nicht zu vermeiden, daß sich manche Anklage rückschauend als unbegründet 
darstellt. Es ist zuzugeben, daß es etwas ungenau ist, in diesen Fällen von unbegründeten Anklagen zu 
sprechen. Die Feststellung, daß es Anklagen gibt, die nicht zurVerurteilung führen, enthält nicht den mindesten 
Vorwurf. Dieser müßte sich sonst auch gegen das Gericht richten, weil es das Hauptverfahren eröffnet hat. 
Im übrigen ist gerade das Schlußgehör, das die Novelle einführen will, etwas, das die Staatsanwaltschaft - ich 
möchte sagen - in ihrer Bedeutung hebt. Sie soll herausgehoben werden aus der bloßen Aktenbearbeitung. 
Diese »Verhandlung vor dem Staatsanwalt« kann dessen Bedeutung nur unterstreichen und zugleich der 
richtigen Sachbehandlung und damit auch dem Beschuldigten nützen. Eine Heraushebung der Staatsanwalt
schaft bedeutet es auch, wenn sie in der Hauptverhandlung in der ihr zukommenden Rolle aktiviert wird. 
Auf der Anklage des Staatsanwalts beruht das ganze Verfahren; er soll daher auch seine Anklage vorlesen 
und sich damit sofort dem Beschuldigten und allen Beteiligten präsentieren als der, auf den das Verfahren 
zurückgeht. Dabei handelt es sich um die richtige Rollenverteilung im Prozeß. Herr Schmidt-Leichner konnte 
es nicht lassen, einen Vergleich mit dem Theater zu ziehen; er wird es wohl humoristisch gemeint haben. 
Den Eröffnungsbeschluß in der Form der Zulassung der Anklage zur Hauptverhandlung hält er für irreführend. 
Dem muß widersprochen werden. Der Staatsanwalt erhebt die Anklage; diese Anklage wird dem Angeklagten 
zugestellt. Der Angeklagte weiß also, was der Staatsanwalt ihm vorwirft. Nun geht diese Anklage durch das 
erste Filter des Gerichts. Es läßt die Anklage zu oder es erklärt die Sache für nicht verhandlungsreif, nämlich 
beim Fehlen des hinreichenden Tatverdachts. Auch bei nur teilweiser oder bei modifizierter Zulassung bleibt 
sie seine Anklage, die er in der Hauptverhandlung als unparteiisches Rechtspflegeorgan zu vertreten hat. 
Von Irreführung kann daher keine Rede sein. 

Zum Schluß darf ich noch meiner Freude Ausdruck geben, daß hier so eifrig diskutiert worden ist; die 
Gespräche waren zweifellos fruchtbar. Wenn sie uns alle zu weiterem Nachdenken veranlassen werden, haben 
sie ihren Zweck erfüllt. Im übrigen sind wir für alle Anregungen dankbar. 

Direktor Dr. Schulz, Landeskriminalpolizeiamt Niedersachsen, Hannover 

Es ist zu einer ganzen Reihe von Punkten sehr viel gesagt worden. Ober den Zeitpunkt, von dem ab 
jemand als Beschuldigter anzusehen ist, ist sehr lange gesprochen worden. Es dreht sich für die Praxis, die 
der Kriminalpolizei und die der Staatsanwaltschaft, aber darum, wie sie sich nun verhalten soll. Wir hatten 
darauf hingewiesen, daß ein Teil der geplanten neuen Vorschriften über den § 127 StPO bereits zu einem 
sehr frühen Zeitpunkt wirksam wird. Ich muß gestehen, daß ich aus dem, was hierzu vorgebracht worden ist, 
für die Praxis nicht viel gelernt habe. Man kann zwar - wie in dem letzten Diskussionsbeitrag - sagen: die 
Kriminalpolizei und die Staatsanwaltschaft werden das schon machen; sie werden sich mit dieser Lösung schon 
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abfinden, wenn diese Bestimmungen erst Gesetz geworden sind. Sicherlich, so geht es auch. Aber die Bedenken, 
die nicht berücksichtigt wurden, bleiben deshalb doch bestehen. 

u. a. wurde auch der § 154a StPO erwähnt, auf den ich in meinem Vortrag bewußt nicht eingegangen 
bin. Diese Vorschrift bringt der Praxis der Kriminalpolizei ebensowenig irgendeine Erleichterung wie der 
§ 154 StPO. Denn man weiß doch wohl, daß die Kriminalpolizei die Fälle, die nach der Strafprozeßordnung als 
unwesentliche Nebendelikte anzusehen sind, nicht unbearbeitet lassen kann. Für die Polizei bleibt die Sache 
gleich. Sie muß auch alle die Einzelfälle aufklären, die aus Gründen der Konzentration des Verfahrens nicht 
angeklagt wurden. Dazu ist sie z. B. beim Diebstahl schon im Interesse der Bestohlenen verpflichtet. Ich glaube 
weiterhin, daß zu allen diesen Fragen die Praxis doch wohl nicht genügend gehört worden ist. (Beifall) Die 
Begründung, die gestern gegeben wurde, daß man dann unabhängige Stellen hätte hören müssen, überzeugt 
nicht ganz. Die Landesjustizverwaltungen und der Bundesgerichtshof, die zur Stellungnahme aufgefordert 
wurden, dürften genau so abhängig oder unabhängig sein wie die Ressorts der Innenminister (Senatoren) der 
Länder, die sicherlich einiges zu dem Entwurf·hätten beitragen kö~nen. Wir können nur die Hoffnung haben, 
daß vielleicht doch noch das eine oder andere, was die Praxis der Staatsanwaltschaft und der Kriminalpolizei 
hierzu zu sagen hat, Berücksichtigung finden möge. 

Ministerialrat Dr. Gossrau, Bundesjustizministerium 

Erlauben Sie mir noch einige wenige Bemerkungen, nicht zu den Einzelheiten der Diskussion, sondern 
mehr allgemeiner Art. Ich fühle mich zu diesen Bemerkungen veranlaßt, einmal durch die einführenden 
Worte von Herrn Schmidt-Leichner und zum anderen aus der Überlegung, daß man am Ende einer so langen 
Redeschlacht versuchen sollte, einigen Abstand zu gewinnen, um dann mit einem Ergebnis nach Hause gehen 
zu können. 

Das Strafverfahrensrecht ist ein Spannungsfeld ganz eigener Art. Der Gesetzgeber, der in diesem Feld 
arbeitet, große oder auch nur kleine Reformen anstrebt, muß immer darum bemüht sein, einen gerechten, 
angemessenen Interessenausgleich zu finden. Das ist eine Redensart, wie man sie in dieser oder ähnlicher 
Form oft lesen oder hören kann. Dennoch, man sollte sich auf diese einfache Wahrheit besinnen, wenn man 
dem Entwurf zur Änderung der Strafprozeßordnung, der kleinen Strafprozeß-Novelle, gerecht werden will. 

Für mich ergeben sich aus dieser einfachen Wahrheit einige Konsequenzen. Zunächst die: Es wird keinem 
Gesetzgeber gelingen, eine ideale Lösung zu finden, eine Lösung, die in der Weise ideal ist, daß ihr die 
Richter, die Staatsanwälte, die Rechtsanwälte und auch die Herren von der Polizei uneingeschränkt zustimmen 
können. Der Gedanke des Herrn Schmidt-Leichner, nach einem gemeinsamen Integrationspunkt zu suchen, 
ist sicherlich sehr geistreich. Ich bezweifle jedoch seinen praktischen Wert. Ich glaube nicht, daß wir damit den 
Stein der Weisen gefunden haben. 

Dann weiter folgende Konsequenz: Wo auch immer - um in diesem Bild zu bleiben - der Gesetzgeber 
an den Kontakten, an den Schrauben in diesem sog. Spannungsfeld in einer bestimmten Richtung dreht, 
tritt auf der anderen Seite naturnotwendig - wie Herr Schmidt-Leichner es ausgedrückt hat - ein Substanz
verlust ein. Überall dort, wo man die Stellung des Beschuldigten und seines Verteidigers verbessert, muß man 
draufzahlen, sei es, daß die Ermittlungen schwieriger und die Aufklärungsquoten geringer werden, sei es, 
daß das Verfahren langwieriger oder die Arbeit der Staatsanwaltschaft und der Polizei umfangreicher wird. 
Sie werden fragen, warum ich diese allgemeinen Sätze voranstelle. Ich wi 11 darauf antworten: Der Entwurf 
dreht an diesen Schrauben - grob gesprochen - sicherlich nur in einer Richtung. Es ist ganz klar, daß daher 
die Polizei ihre kritische Stimme erheben muß. Anders ausgedrückt: Der Entwurf kann für die Kriminalpolizei 
gar nicht attraktiv sein. Es wäre ein vergeblicher Versuch, hier darlegen zu wollen, daß vom Standpunkt der 
Strafverfolgung aus durch den Entwurf ein Fortschritt erzielt werde. Aber nun kommt m. E. das Entscheidende: 
Aus der Feststellung, daß dieser Entwurf für die Kriminalpolizei, d. h. für die Strafverfolgung, nicht attraktiv 
ist, ergibt sich für mich noch kein Werturteil. Ich bitte, das nicht falsch zu verstehen. Ich würde einem Rechts
anwalt, der feststellt, daß in einem bestimmten Verfahrensstadium die Stellung des »Beschuldigten« schwach 
ist, ähnlich antworten. Es geht doch um die Frage des Interessenausgleichs. Das haben wir hier immer wieder 
gesagt, und trotzdem wird keine Nutzanwendung daraus gezogen. Es geht nicht um das Problem, ob durch 
die Verbesserung der Stellung des Beschuldigten die Belange der Strafverfolgung betroffen werden, sondern 
es geht lediglich darum, ob dies bei einem Interessenausgleich und im Rahmen einer Ganzheitsbetrachtung 
erträglich ist oder nicht. Dieser Gesichtspunkt ist aber m. E. auf dieser Tagung, insbesondere von den 
Herren, die für die Kriminalpolizei gesprochen haben, zu wenig beachtet worden. Es ist zu einfach zu sagen: 
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das Schlußgehör mache doch nur mehr Arbeit, und es ist auch zu einfach zu sagen: durch die Einführung der 
Belehrungspflichten entstünden Schwierigkeiten in dieser oder jener Richtung. Auffallend finde ich es nur 
- und ich mäßige mich mit diesem Ausdruck -, daß man aus diesen Feststellungen die Folgerung zieht, im 
Bundesjustizministerium habe man über diese Probleme nicht hinreichend nachgedacht. Ich muß sagen, daß 
mich das Referat von Herrn Sangmeister sehr beeindruckt hat. Aus ihm habe ich wirklich sehr viel gelernt, aber 
die Problematik, Herr Sangmeister, haben auch wir gesehen. Lesen Sie doch die Protokolle nach und bemerken 
Sie, wie sehr wir um jede Einzelheit gerungen haben. 

Bedenken Sie bitte, daß die Strafprozeßordnung schon immer um einen gerechten Interessenausgleich 
bemüht gewesen ist. Dabei sind alle Probleme, die hier diskutiert worden sind, erörtert worden; nicht etwa 
nur - wie Herr Professor Baumann es gestern dargelegt hat - die Probleme um die Belehrungspflichten: es 
gibt kein einziges Thema, kein einziges Argument, das neu ist. Die Argumente sind vor 50 und 60 Jahren 
genau die gleichen gewesen. Auch damals gab es in der Reichstagskommission Rechtsanwälte, auch damals 
hat man sehr um die Lösungen gerungen, auch damals wurden von seiten der Anwälte Anträge gestellt mit 
dem Ziel, die Stellung des Beschuldigten zu verbessern, Anträge, die nur mit ganz geringer Minderheit ab
gelehnt worden sind. Unmittelbar nach dem Inkrafttreten der Strafprozeßordnung begann schon das Bemühen 
um die Reform. Stets stand das Vorverfahren im Vordergrund aller Bemühungen. Es ging immer darum, die 
Stellung des Beschuldigten im Vorverfahren zu stärken in der Erkenntnis, daß das gerichtliche Verfahren 
maßgeblich durch das Vorverfahren bestimmt wird. Die Erneuerungsbestrebungen sind nicht Gesetz geworden. 
Das liegt teils an den politischen Verhaltnissen, vielleicht aber auch an der Schwierigkeit der Materie. 
Die Bundesregierung hat nunmehr erneut den Versuch unternommen, einen vorsichtigen Schritt in der 
Richtung zu gehen, die Herr Schmidt-Leichner mit »Ruf der Zeit« bezeichnet hat. Es läßt sich doch nicht ver
kennen, mit welcher Vorsicht, wie abwägend und wie maßvoll, die Bundesregierung hier vorgegangen ist. Ich 
glaube nicht, daß man das wird leugnen können. Bei aller Kritik, für die ich Verständnis habe, sollte man doch 
einmal die Stellungnahme des Strafrechtsausschusses der Bundesrechtsanwaltskammer nachlesen. In dem Vor

schlag der Bundesregierung sind gegenübergestellt: das geltende Recht, der Entwurf und die - wohlgemerkt -
weitergehenden Wünsche der Anwaltschaft, zugleich die Argumente mit denen die Bundesregierung diesen 
weitergehenden Wünschen entgegengetreten ist. Wenn Sie sich dies vor Augen führen, werden Sie Verständnis 
für unsere Situation haben und auch zugeben müssen, daß wir erfolgreich gearbeitet haben. Die Ausführungen 
des Herrn Schmidt-Leichner über das Bemühen um einen Integrationspunkt haben auch mich sehr beeindruckt. 
Dennoch vermisse ich - wie andere schon vor mir -, daß er die Nutzanwendung aus dieser Erkenntnis zieht. 
Das trat weniger heute als viel mehr in seinen literarischen Veröffentlichungen aus jüngster Zeit hervor. Man 
braucht nur das März-Heft des Deutschen Anwaltsblattes nachzulesen; ich glaube, daß ich richtig zitiere. Dort 
ist - möchte ich sagen - der Entwurf im ganzen völlig abgelehnt worden. Ich muß feststellen, daß das über die 
Stellungnahme des Strafrechtsausschusses der Bundesrechtsanwaltskammer weit hinausgeht. Zwar haben die 
Rechtsanwälte in vielen Einzelheiten noch weitergehende Wünsche angemeldet. Aber im großen und ganzen 
haben sie doch der Novelle zugestimmt, auch da, wo sie im Prinzip maßvoll ist. Herr Schmidt-Leichner macht 
das anders. Er kündigt nicht nur weitergehende Wünsche an, sondern er macht deutlich, daß das, was hier 
- ich formuliere absichtlich etwas übertrieben - der Anwaltschaft gegeben werden soll, in Wahrheit nichts wert 
ist. Er vermutet in dem Bemühen um eine mehr rechtsstaatliche Lösung einen »doppelten Boden«. Ich kann 
auf die Einzelheiten nicht näher eingehen, möchte jedoch in diesem Zusammenhang nur sagen: »Wenn Sie, 
Herr Schmidt-Leichner, so argumentieren, dann glaube ich, daß Sie den Boden, den Sie selbst in den all
gemeinen Ausführungen Ihres Referats schaffen wollten, verlassen, nämlich den Boden, auf dem man sich 
gemeinsam um eine Lösung bemüht und auch den Interessen der Gegenseite Rechnung trägt.« 

Abschließend möchte ich folgendes feststellen. Es ist von beiden Seiten, sowohl von seiten der Herren, 
die um die Strafverfolgung besorgt sind, als auch von seiten der Herren Rechtsanwälte, Kritik gegen den Ent
wurf erhoben worden. Daraus kann man nicht den Schluß ziehen, daß der Entwurf schlecht ist. Es spricht 
zumindest nicht gegen ihn. Ich will es so formulieren - ich weiß, daß dies überspitzt ist, aber vielleicht nehmen 
Sie es mir ab: wenn wir erlebt hätten, daß die Herren von der Kriminalpolizei diesem Entwurf ohne Einschrän
kung zustimmen, dann wäre er wahrscheinlich in seinem politischen und rechtspolitischen Ausgangspunkt 
verfehlt. Und umgekehrt: wenn die Herren Rechtsanwälte diesem Entwurf jubelnd zustimmen würden, dann 
wäre das für uns ein Indiz dafür, daß wir zu weit gegangen sind. 
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Rechtsanwalt Dr. Schmidt-Leichner, Frankfurt/M. 

Mein Anliegen auf dieser Tagung war, den Integrationsgedanken in den Vordergrund zu stellen. Herr 
Senatspräsident Dr. Rotberg hat zwar mein Anliegen anerkannt; er hat aber gemeint - und dasselbe sagt mein 

< Freund, Herr Ministerialrat Gossrau -, ich sei doch in den Einzelbetrachtungen, mit meinen Wünschen und mit 
meiner Kritik, in beträchtlichem Umfange rückfällig geworden. Immer dann, wenn es darum ginge, die Nutz
anwendung zu ziehen, würde ich zwar von Integration sprechen, dabei aber die ganz egoistischen Wünsche 
der Anwaltschaft hineinschmuggeln. So darf ich es - vielleicht auch einmal überspitzt - ausdrücken. Ich kann 
demgegenüber nur versichern, daß das nicht von mir beabsichtigt war. Ein Gedanke, den Herr Senatspräsident 
Rotberg mir entgegengehalten hat, erscheint mir aber sehr wertvoll, und ich bin dankbar dafür, weil er viel
leicht den Anlaß gibt, noch einmal die Problematik an einer Einzelfrage zu überdenken. Ich habe vom 
Anwesenheitsrecht des Anwalts im frühesten Stadium gesprochen. Herr Präsident Rotberg hat mir, wenn ich 
ihn recht verstanden habe, zugestanden, daß man dieser Forderung nicht entgegentreten könne mit dem Hin
weis, die Wahrheitserforschung könne notleiden. Er hat aber ein sehr interessantes psychologisches Argument 
vorgebracht, indem er sagte: Derjenige Beschuldigte, der gleichsam mit seinem Verteidiger im Rücken, seiner 
Hilfe in der Nähe, dem Vernehmungsbeamten gegenübertrete, der werde schon in seiner Persönlichkeit ein 
anderer. Nun, es würde einer tiefenpsychologischen Betrachtung bedürfen, um sagen zu können, ob das wirk
lich richtig ist. Ich unterstelle aber einmal, daß das tatsächlich zutrifft. Dann muß ich mir aber eine Gegenfrage 
erlauben: Glaubt man wirklich, daß der durchschnittliche Staatsbürger vor dem Kriminalbeamten noch derselbe 
ist? Ich behaupte nein. Er ist ein anderer Mensch! Insbesondere der Beschuldigte (nicht der Ganove, für den ist 
es ja nur ein Berufsunfall), den man etwas pleonastisch als den »anständigen Kriminellen« bezeichnen könnte. 
Sie wissen, wen ich damit meine: den Menschen, dem wir, auch wenn er verurteilt worden ist, noch die Hand 
geben. Das ist aber ein großer Teil der Abgeurteilten, und der ist normalerweise vor dem Kriminalbeamten 
ein anderer. Der Kriminalbeamte ist doch gerade für einen anständigen Staatsbürger, der unter einem Verdacht 
steht, vielleicht dem einer Konfliktstat, ein unerhört mächtiger Mensch. Er hat doch - zumindest glaubt der 
andere das - sein Schicksal in der Hand. Daß der Staatsbürger bei einer polizeilichen Vernehmung nicht so 
spricht wie zu Hause, wie unter seinen Bekannten oder am Biertisch, das ist doch selbstverständlich. Wenn es 
also richtig sein sollte, daß die Anwesenheit und Mitwirkung eines Verteidigers bei der Erstvernehmung eines 
Beschuldigten diesen in psychologischer Hinsichtverändern könnte, dann würde ich geneigt sein zu sagen: Dann 
sollte man gerade darum bemüht sein, dieses Gleichgewicht wiederherzustellen.lch sehe gegen diesen Gesichts
punkt keinen ernsthaften Gegeneinwand. Wenn wirVerteidiger darum ringen, möglichst frühzeitig an dem Vor
verfahren teilhaben zu können, so bitte ich uns zu glauben, daß das nicht aus egoistischen Interessen geschieht. 
Davon kann gar keine Rede sein. Den Hinweis von Herrn Frohwein, wir würden ja schließlich von unseren 
Klienten, die wir zu vertreten haben, bezahlt, finde ich als spritzige Bemerkung ganz nett, aber mit einem 
falschen Zungenschlag können solche Äußerungen leicht mißverstanden werden. Selbstverständlich werden wir 
bezahlt. Aber Sie werden doch wohl nicht sagen wollen, daß sich die Bereitschaft unserer Beihilfe zur Ver
dunkelung einer Sache nach der Höhe des Honorars bemißt. Schließlich sind wir ein Anwaltstand, der nicht 
nur wie Sie und alle anderen unter der Drohung des Strafgesetzes steht, sondern wir nehmen für uns in 
Anspruch, daß wir unseren Beruf in erster Linie nach dem Ethos ausrichten, ganz abgesehen vom Standesrecht. 
Schließlich haben wir auch noch, falls wir Wert darauf legen sollten, einen Ruf zu verlieren. Uns zu unter
stellen, daß wir durch zu frühzeitiges Eingreifen in das Vorverfahren die Aufklärung des Sachverhaltes 
erschweren oder verhindern könnten, ist wirklich nicht gerecht. Im Haftprüfungstermin z. B. haben wir kein 
Akteneinsichtsrecht, das ist doch eine ganz unwürdige Stellung. Wenn wir nicht aufgrund eines besonderen 
Vertrauens, das ja nur im persönlichen Verkehr mit Staatsanwälten und Haftrichtern entstehen kann, Einblick 
in die Akten bekämen, würden wir in diesem Termin eine äußerst unglückliche Rolle spielen. Wir wissen ja 
meist gar nicht, was in den Akten steht. Wenn wir die Akten vorher kennen würden, dann würden wir häufig 
unseren Mandanten sagen: »Wir werden auf den Haftprüfungstermin verzichten; so, wie die Dinge im Augen
blick liegen, können wir dem Richter nicht zumuten, daß er Sie herausläßt; sparen wir uns die Zeit, sparen wir 
uns die Mühe«. Also, es geht um echte Mitarbeit, es geht darum, echtes Verständnis zu finden, und es geht auch 
darum, an einer gemeinsamen Aufgabe mitzuarbeiten und mitzuhelfen. Das bitte ich uns zU glauben. Wenn 
von dem, was ich damit sagen will, nur ein Funke auf Sie übergesprungen sein sollte, und wenn Ihnen das, was 
ich im Rahmen dieser kurzen Ausführungen nur andeuten konnte, Anlaß zum Nachdenken geben sollte, dann 
ist unserer gemeinsamen Sache schon sehr gedient. 
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Die Stellung des Richters im künftigen Strafprozeß 

Landgerichtsrat Dr. Amelunxen, Düsseldorf 

Die Stellung des Richters im Strafverfahren wird durch die Vorwegmaßnahmen im strafprozes
sualen Bereich, die dem Bundestag zur Beratung vorliegen, kaum berührt. Eine Änderung dieser 
Stellung wird von den Kreisen, die sie anstreben, als Kernstück einer künftigen Strafprozeßreform 
angesehen. In der Tat ist nicht zu verkennen, daß eine Umformung der strafrichterlichen Funktion 
auch die Stellung sämtlicher anderen Verfahrensbeteiligten beeinflussen würde - und dies in einem 
so erheblichen Maß, daß bloßes Flickwerk hier wenig helfen könnte. Mit dem Auftrag des Richters 
steht das System des deutschen Strafverfahrens selbst zur Diskussion und zur Entscheidung. 

Da die Form gerichtlicher Verhandlungen kein Selbstzweck ist, sondern den Strafanspruch 
verwirklichen soll, ist jedes Strafprozeßrecht aufs engste mit dem Strafrecht des jeweiligen Kultur
und Gesellschaftskreises verbunden. Wo ,dieses Strafrecht - wie im deutschen und kontinental
europäischen Raum - auf dem Schul·dprinzip beruht, wo der Täter und nkht ,die Tat im Vordergrund 
der rechtlichen Wertung steht, da muß der Strafprozeß auf Erforschung der materiellen Wahrheit 
angelegt sein. Er muß sich auf die Frage konzentrieren, ob der Täter seine Tat schul,dhaft begangen 
hat, und wie groß das Maß seiner Schuld ist. Diese Frage eignet sich schwerlich zur Austragung im 
parteilichen Wettstreit; sie muß von Amts wegen, vom Gericht, in allen Aspekten geprüft und 
entschieden werden. 

Aus diesem wesentlichen Punkt ist es zu verstehen, daß der kontinentale Rechtsgang dem 
Richter seine heutige Doppelfunktion als Untersuchungsführer und Urteilsfinder zugewiesen hat. 
Im Gegensatz hierzu kann der angloamerikanische Strafprozeß den Richter auf die Funktion der 
Urteilsfindung beschränken; denn dem angelsächsischen Rechtskreis ist die hochentwickelte Schuld
Iehre von Hause aus fremd. Er begnügt sich konsequent mit der Ermittlung der formellen Wahrheit. 
Der Angekl.agte, der sich »schuldig bekennt«, nimmt damit nicht nur die Tat, sondern auch die 
persönliche Verantwortung grundsätzlich auf sich - wie es andererseits auch seine Sache ist, die 
Schuldvermutung zu widerlegen, wenn er nur die Tat als solche zugibt. Hier bedarf es nicht 
notwendig einer Ermittlungstätigkeit des Richters. Ein solches Verfahren kann Parteiprozeß, eben 
ein» Rechts-Streit« sein, der vom Ankläger und vom Angeklagten als einander zugeordneten Anta
gonisten geführt und vom Richter als »Schieds-Richter« durch Urteil beendet wird. 

Wir registrieren in Deutschland seit Jahren ein zunehmendes Mißvergnügen an der herkömm
lichen Doppelfunktion des Richters im Strafprozeß. Dieses Unbehagen ist fast ausschließlich in 
Kreisen der Rechtsanwaltschaft festzusteHen. Man wird es den Strafverteidigern aber abnehmen 
dürfen, daß sie nicht allein für sich selbst sprechen, sondern auch Besorgnisse ihrer Mandanten 
stellvertretend zum Ausdruck bringen. Daher wil1d es um so nötiger sein, die Kritik sorgfältig zu 
prüfen - denn bei uns steht, im Gegensatz zu anderen Rechtsordnungen, der Angeklagte als Täter 
und als Mensch im Mittelpunkt des Strafverfahrens. 

Der Tenor der Kritik lautet, daß der Richter in seiner DoppelsteIlung als Untersuchender und 
Urteilender menschlich überfordert sei. Er sei vorbelastet durch seine Kenntnis des Ermittlungs
verfahrens, und diese »Belastung« bringe die Gefahr der Voreingenommenheit mit sich. Auch der 
beste Richter, so hört man, könne sich der Hypothek schwerlich entziehen, .die ihm das Studium 
der Akten vor der Sitzung aufbürde. Er bilde sich ein verfrühtes Urteil, das lediglich auflösend 
bedingt sei durch das Ergebnis der Hauptverhandlung. So sehe er praktisch seine Aufgabe darin, 
den Angeklagten im Sinne der Anklage zu überführen. Die umfassende Machtfülle . bei der Ver-
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handlungsleitung, die »Autokratie« des Vorsitzenden bringe ihn notwendig in eine übermächtige 
Versuchung. So werde er auch bei bestem Willen unfähig zur Objektivität und verliere die Möglich
keit, frei und unbefangen zu richten allein nach dem Erlebnis und Ergebnis ider Hauptverhandlung. 
Der Zug der Hauptverhandlung gehe - wie Roesen (in NJW 1958, 977) es ausgedrückt hat - »fast 
unvermeidlich zur Überführung eines Schul,digen, ohne daß ein gleich starker Zug zur Freisprechung 
eines Unschuldigen« entgegenwirke. 

Alle diese Beanstandungen sind nicht neu. Die Reformvorschläge jedoch, die den Richter im 
Sinne der Kritik freimachen sollen für seine eigentliche richterliche Aufgabe, sind stark beeinflußt 
von den Erfahrungen, die viele Rechtskundige - sei es als Beobachter oder Mitwirkende - mit dem 
angelsächsischen Strafprozeß nach 1945 gemacht haben. Der bestechende Eindruck eines Richters, 
der leidenschaftslos über den Parteien thront, von ihnen im Wechselspiel die Beweise entgegen
nimmt und ihren Kampf entscheidet, hat hierzulande seine Wirkung nicht verfehlt. Die radikalsten 
Reformwilligen haben denn auch - ihre Rufe sind bis heute nicht verstummt - kurzerhand eine 
Übernahme des angelsächsischen Parteiprozesses vorgeschlagen. 

Die weiteren Anregungen sind abgestuft. Die einen wollen die Vernehmung des Angeklagten 
und die Beweisaufnahme künftig dem Staatsanwalt und dem Vertei,diger übertragen (vgl. dazu 
Reichard in »Anwälte zur Reform des Strafrechts und Standesrechts«, Essen 1955 S. 108; von Stacke/
berg, ebendort, S.132; Schmidt-Leichner, NJW 1951, 8); damit woHen sie den urteilsfindenden 
Richter seiner angeblichen Funktion als »Inquisitor« entkleiden und ihn auf eine formelle Ver
handlungsleitung mit dem Recht zusätzlicher Fragestellung beschränken. Andere möchten wenig
stens das Kreuzverhör dadurch wiederbeleben, daß es künftig auf einseitigen Antrag - nicht, wie 
bisher, auf übereinstimmenden Antrag des Staatsanwalts und des Verteidigers - zugelassen werden 
muß. Ein bedeutsamer Vorschlag, der insbesondere von Eberhard Schmidt (DRiZ 1959, 21) vertreten 
wird, sieht die Einführung eines besonderen Verhandlungsleiters, der nicht dem erkennenden 
Gericht angehört, vor; dieser Richter soll die gesamte Vorbereitungs- und Führungstätigkeit des 
heutigen Vorsitzenden übernehmen, aber selbst an der Beratung und Urteilsfindung nicht teil
nehmen. Ähnliche Gedankengänge sind bereits von A/sberg entwickelt worden; er hat die Figur 
des Vernehmungsrichters, der dem Gericht den Prozeßstoff und die Beweise vorführen soll, in die 
Diskussion gebracht. 

Sämtlichen Vorschlägen ist der gute Wille gemeinsam, daß nicht nur die Stellung des Angeklag
ten verbessert, sondern auch die Stellung des erkennenden Richters gehoben werden soll. Der 
Angeklagte soll im Vorsitzenden nicht seinen Gegner sehen müssen, dem er angeblich hilflos 
ausgeliefert ist. Der Richter soll, wenn er die Akten nicht mehr kennt und nur noch gelegentlich in 
die fremdbestimmte Verhandlung eingreift, entfesselt werden zu wahrer Überparteilichkeit, die er 
heute angeblich entbehren muß. 

Es mag unpopulär sein, in einer reformfreudigen Zeit das Bestehende zu verteidigen und den 
Nachweis zu versuchen, daß die vorgeschlagenen Rechtsänderungen weder durch die heutigen 
Zustände gefordert werden noch echte Verbesserungen darstellen können. Aber mir scheint, man 
muß die erheblichen Konsequenzen aufzeigen, zu denen 'eine Neubestimmung des richterlichen 
Standorts - weit über das Prozeßrecht hinaus - führen würde, und man muß sich ,dann fragen, ob 
das geltende Recht derart unhaltbar ist, daß man solche Konsequenzen in Kauf nehmen sollte. 

Wer unser Strafverfahren nach den Regeln 'eines formellen Parteiprozesses umgestalten möchte, 
der wird damit zu rechnen haben, daß in einem solchen Prozeß auch nur noch die formelle Wahr
heit ermittelt werden kann. Es wird dann ähnlich zugehen wie im Zivilprozeß. Die »Parteien« -
hier also Ankläger und Angeklagter - würden sich über einen bestimmten Tatsachenstoff und 
vielleicht sogar auf bestimmte Beweisregeln einigen können. Das Geständnis des Angeklagten 
würde jede weitere Beweisaufnahme - insbesondere die zu seinen Gunsten - erübrigen. Damit 
wäre die Erforschung der Persönlichkeit des Angeklagten und seiner Motive, zugleich auch der 
Nachweis seiner Schuld, nicht mehr Voraussetzung einer Verurteilung. Es würde dann vielmehr -
nicht nur in der Theorie, sondern auch in der Praxis - Sache des Angeklagten sein, seine Unschuld 
zu beweisen. Das kann nicht Ziel der Prozeßreform in einem Staat sein, dessen neues Strafrecht 
den Schuldgrundsatz so entscheidend hervorheben wird. 

Auch wenn man diese Befürchtung nicht teilt, so verbergen sich doch hinter der vermeintlich 
harmlosen Auffassung des Strafverfahrens als Wettstreit und Wechselspiel drei große Gefahren. 
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Die eine Gefahr liegt darin, daß der Angeklagte, der heute im Mittelpunkt seines Verfahrens 
steht, nunmehr in eine Ecke des Kampffeldes gedrängt werden soll - das heißt aber, in eine Stellung, 
die ihm und auch dem Richter nur noch eine distanzierend-mechanische Darstellung und Wertung 
seiner Straftat ermöglicht. Die i,deell unlösbare Verbindung von Tat und Täter wird damit gesprengt, 
und wir würden alle Gedanken vom Sinn der Strafe aufgeben müssen zugunsten einer platten 
Talion, einer bloßen Tatvergeltung. 

Die zweite Gefahr erwächst aus der korrespondierenden Funktion eines anderen Verfahrens
beteiligten, des Staatsanwalts. Es ist wohl die edelste Frucht der langen geschichtlichen Kämpfe um 
die Rolle des öffentlichen Anklägers, daß der Staatsanwalt bei uns als Hüter der Gesetzlichkeit zur 
Objektivität verpflichtet ist, daß er nicht nur den Strafanspruch des Staates durchsetzen, sondern 
auch zugunsten des Angeklagten wirken soll. Nicht nur im Ermittlungsverfahren, sondern auch in 
der Hauptverhandlung und im Rechtsmittelzug hat er von Amts wegen die Umstände zu beachten, 
die den Angeklagten entlasten können. Man hat häufig die Vorstellung vom objektiven Staatsanwalt 
als Legende belächelt, obwohl die gesetzlichen Vorschriften an Klarheit nichts zu wünschen übrig
lassen und unseren Staatsanwälten ein bewußter Gesetzesverstoß in fortgesetzter Handlung nicht 
ohne weiteres angelastet werden sollte. 

Man kann aber sicher sein, daß die Rechtspraxis vom Ideal des objektiven Staatsanwalts nichts 
mehr übriglassen wird, wenn die Rechtstheorie ihn zur Parteilichkeit anleitet! Im Anschluß an ein 
Wort des Italieners Calamandrei hat der Generalbundesanwalt Güde (in DRiZ 1959, 130) die staats
anwaltschaftliche Funktion sehr anschaulich als eine »künstliche Parteirolle« bezeichnet, die ein 
bewußt kalkuliertes Gegengewicht zur natürlichen Parteirolle des Verteidigers darstelle. Wie wird 
es sich auswirken, wenn ,der Staatsanwalt diese - im Interesse des Angeklagten selbst konstruierte -
Ebene verlassen und als echter Gegenspieler des Verteidigers auftreten soll? Man hält den Richter 
für überfordert, wenn er mit Aktenkenntnis verhandelt und urteilt. Ist das Risiko der menschlichen 
Überforderung nicht viel größer bei einem Staatsanwalt, der als Gesetzeshüter in die Arena eines 
Parteistreites gezogen wird, wo er nur noch »Ankläger« sein darf? 

Jede Reformbestrebung, die den Prozeßparteien in diesem Sinn die Prozeßführung übergeben 
will, läuft Gefahr, das herkömmliche Gefüge der Staatsanwaltschaft zu zerstören. Das mag für 
diejenigen unbedenklich sein, die sich mit einer künftigen Rolle des Staatsanwalts als Justitiar und 
verlängertem Arm der Polizei abfinden wollen. Wer das nicht tun will, der wird diesen Weg nicht 
empfehlen können. 

Die dritte Gefahr ergibt sich aus der zweiten. Sie ist mehr praktischer Natur, aber vielleicht 
liegt sie gerade deshalb sehr deutlich auf der Hand. Es ist zu denken an die Masse der Strafverfahren 
vor dem Einzelrichter, an die nicht wenigen Prozesse vor dem Schöffengericht und sogar vor der 
Strafkammer, in denen der Angeklagte keinen Verteidiger beauftragt hat. Soll ihm nun in all' diesen 
Fällen ein Verteidiger bestellt werden, um das Wechselspiel der Prozeßführung zu gewährleisten 
und zu verhindern, daß der Angeklagte schutzlos einem inquirierenden, verhandelnden Staatsanwalt, 
der nicht nur künstliche Partei ist, gegenübersteht? Diese Frage müßte wohl nach dem Grundsatz 
der Waffengleichheit bejaht werden; ob sie praktisch zu lösen ist, indem man jede, auch die 
Bagatellstrafsache für einen Fall der »notwendigen Verteidigung« erklärt, wage ich zu bezweifeln. 

Es wird nun zu prüfen sein, ob die Reformziele erreicht werden können durch die Einführung 
eines Vernehmungsrichters als Verhandlungsleiter. Hier soll mit den praktischen Bedenken, weil 
sie sich geradezu aufdrängen, begonnen werden. Es müßte zu jedem Strafverfahren ein Verneh
mungsrichter zugezogen werden. Das würde allein bei den Amtsgerichten eine Verdoppelung der 
Anzahl der Strafrichter, im übrigen eine Vermehrung des Stellenplans um mindestens 20% erfor
dern. Nun ist es aber doch - von fiskalischen Bedenken ganz abgesehen - ein Anliegen der Großen 
Justizreform, die Stellung der Richter nicht zuletzt durch Verminderung ihrer Zahl zu erhöhen. Es 
ist nicht zu erkennen, wie 'dieses Anliegen mit der Institution des Vernehmungsrichters in Einklang 
gebracht werden kann - wenn man ihr nicht etwa das Kollegialsystem der Strafkammer zum Opfer 
bringen will. • 

Dies berührt immerhin noch nicht ,das Wesen der Problematik. Aber: die Verhandlungsleitung 
durch einen Vernehmungsrichter würde nicht nur die äußere Geschlossenheit, sondern auch das 
innere Gefüge der Hauptverhandlung in massiver Weise beeinträchtigen - und zwar, wie mir 
scheint, zum alleinigen Nachteil des Angeklagten. 
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Man stelle sich nur die Verwirrung eines Angeklagten vor, der in die komplizierte Gewichts
verteilung zwischen erkennendem Gericht, Verhandlungsleiter und Anklagevertreter hineingestellt 
wird - wo es doch für den landläufigen Angeklagten heute oft schon schwer genug ist, zwischen 
den einzelnen Verfahrensbeteiligten zu unterscheiden. Man wird weiter die objektive Gefahr nicht 
unterschätzen dürfen, daß eine Aufsplitterung der Hauptverhandlung eintritt, die ein gerechtes 
Urteil nicht fÖl1dern köninte. Diese Gefahr besteht vor allem deshalb, weil die V,erhandlung nun weder 
im parteilichen Wechselspi'el noch in einheitHcher Führung abrollen wird. Naturgemäß werden 
nicht nur die erkennenden Richter, sondern auch Staatsanwalt und Vertei,diger ihre Fragen stellen. 
Bestimmte Verfahrensfragen wird das Gericht, andere wieder der Verhal1dlungsleiter zu entscheiden 
haben, und bei den Beweisanträgen wird es ebenso sein. Der Verhandlungsleiter, der ja nicht die 
Vei-antwortung für das spätere Urteil mitträgt, wird leicht geneigt sein, sich mit der Anklage zu 
identifizieren. Dann mag gerade er als Verbündeter des Staatsanwalts erscheinen, und das Gleich
gewicht der Kräfte ist in mißlicher Weise gestört. Der Angeklagte wird bei all dem nicht leicht 
vor dem Gefühl bewahrt werden können, einem Ke:sseltreiben ausgesetzt zu sein, und an die 
Qualität seines Verteidigers - so er einen hat! - werden in jedem Fall sehr hohe Anforderungen 
gestellt werden müssen. 

Ist die gegenwärtige Stellung des Richters im Strafprozeßderart fatal, daß sie 'das Risiko solcher 
Experimente fordert? Mir scheint, daß die geplanten Vorwegmaßnahmen auf dem Gebiet des Straf
prozeßrechts zumindest ein wesentliches Bedenken gegen die richterliche Objektivität ausräumen. 
Während der Richter sich bisher im Eröffnungsbeschluß dahingehend festlegen mußte, daß er den 
Angeklagten für »hinreichend verdächtig« hielt, wird künftig von ihm eine solche Vorentscheidung 
nicht mehr gefordert. Er hat jetzt nur noch die Anklage zur Verhandlung zuzulassen, und zu Beginn 
der Hauptverhandlung wird nicht sein Eröffnungsbeschluß, sondern der Anklagesatz der Staats
anwaltschaft verlesen. 

Freilich betrachten die Kritiker des geltenden Rechts diese Vorwegmaßnahmen nur als erste 
Stufe ,einer Prozeßreform an Haupt und Gliedern. Sie stoßen sich weiterhin an der angeblich 
schrankenlosen Machtfülle eines vorbelasteten, inquirierenden Richters. Aber schon eine theore
tische Prüfung muß ergeben, daß jedenfalls das Gesetz ein solches Zerrbild nicht kennt und nicht 
duldet. 

Die geltende Strafprozeßordnung hält alle divergierenden Kräfte, die den Gang der Ver
handlung bestimmen, in wohlabgewogener Balance. Der Angeklagte ist nicht zu Erklärungen oder 
gar zu wahrheitsgemäßen Erklärungen verpflichtet. Er 'darf auch in der Hauptverhandlung lediglich 
nach Maßgabe des § 136 StPO vernommen werden - das heißt, er ist zu befragen, ob er elwas auf 
die Beschuldigung erwidern wolle. Wenn er diese Frage verneint, dann ist seine Vernehmung schon 
damit beendet, ohne daß der Richter die Macht zu weiterer Ausforschung hätte. Es ist zuzugeben, 
daß dieser Fall selten eintritt, aber die Reformbedürftigkeit eines Gesetzes ist ja zunächst einmal 
anhand seiner tragenden Prinzipien zu ermitteln. 

Insoweit muß festgestellt werden: hier ,ist kein Raum für eine irgendwie geartete Inquisition. 
Das zeigt sich auch bei der Beweisaufnahme, insbesondere bei der Zeugenvernehmung. Nach 
§ 69 StPO ist der Zeuge zu veranlassen, »das, was ihm von dem Gegenstand seiner Vernehmung 
bekannt ist, im Zusammenhang anzugeben«. Dann erst sind - und zwar nur »nötigenfalls« - weitere 
Fragen zu stellen. Für das gesamte Fragerecht aber gilt § 242 StPO: »Zweifel über die Zulässigkeit 
einer Frage entscheidet in allen Fällen das Gericht«. Diese Vorschrift bezieht sich auch auf Fragen 
des vorsitzenden Richters und auf Fragen an den Angeklagten. Ob eine Frage zulässig ist, ent
scheidet damit ein Spruchkörper, der - abgesehen vom Einzelrichter und allenfalls vom erweiterten 
Schöffengericht - in der Mehrheit aus Mitgliedern ohne Aktenkenntnis, also doch wohl »unvor
belasteten « Personen besteht! 

Der »belastete« Vorsitzende muß es sich auch nach § 238 StPO gefallen lassen, daß seine 
Sachleitungsmaßnahmen bei der Verhandlung, wenn sie beanstandet werden, der Nachprüfung 
durch das gesamte Gericht unterliegen. Er übt selbst hinsichtlich der Fragen, die Staatsanwalt und 
Verteidiger stellen, nur eine vorläufige Kontrolle aus; auch da muß das Gericht, wenn der Frage
steller sich mit seiner Ablehnung nicht zufrieden gibt, ,die endgültige Entscheidung treffen. In 
gleicher Weise bedarf die Ablehnung eines Beweisantrages nach § -244 VI StPO eines Gerichts
beschlusses. Und endlich erhellt auch aus den Vorschriften, die eine Verlesung von Vernehmungs-
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protokollen nur eingeschränkt und ausnahmsweise gestatten, der Grundsatz: die Akten können 
die Sitzung vorbereiten, aber sie können niemals die Verhandlung belasten. Bessere Rechtsgarantien 
für ein Verfahren, das ·der Wahrheitsermittlung dienen soll, sind schwerlich denkbar. 

Nun wird mancher Kritiker diese Beispiele beiseiteschieben mit dem Bemerken, die Praxis sehe 
eben doch ganz anders aus. Ich will mich nicht auf die Erwiderung beschränken, daß die Praxis, 
wo und wenn sie anders aussieht, gegen das Recht verstößt. Ich möchte ausdrücklich die positiven 
Werte berufen, die der vielgescholtene »Vorsitzende«, der verhandlungsführende Richter, im 
Strafverfahren darstellt und verkörpert. 

Er garantiert die Einheitlichkeit der Verhandlung. Dadurch, daß Vernehmung und Beweis
aufnahme in seine Hand gelegt sind, wird der Prozeßstoff verdichtet, von verzögernden Einflüssen 
befreit und vor Zersplitterung bewahrt. Durch einheitliche Prozeßführung wird die Verhandlung 
einem Ziel zugeführt, das gerade im Interesse des Angeklagten mit größtmöglicher Beschleunigung 
erreicht werden muß: die Entscheidung über seine Schuld oder Unschuld. 

Ebenso wertvoll wie ,diese Konzentration ist die richterliche Aufgabe der Koordinierung und 
Neutralisierung. Aus gutem Grund erlaubt unser Strafprozeß kein Tauziehen zwischen Anklage
behörde und Verteidigung. Wo immer hier gegensätzliche Kräfte sich entwickeln, da sollen sie 
nicht ungesiebt über dem Kopf des Angeklagten zusammenprallen, vielmehr in der richterlichen 
Prozeßführung überhöht und gleichgerichtet werden auf die Erforschung der Wahrheit. Auch diese 
Funktion kann der Richter nur erfüllen, wenn er die Akten mil1'des~ens ebensogut kennt wie der 
Staatsanwalt und der Verteidiger. Wie könnten die Folgen der Ungeschicklichkeit und mangelnden 
Sachkunde eines Prozeßbeteiligten zum Nachteil des Angeklagten besser abgewendet werden als 
durch einen Richter, der sich eine vorzügliche Kenntnis des Ermittlungsverfahrens erarbeitet hat, der 
Widersprüche aufdeckt, Übereinstimmungen feststellt und Ergebnisse zusammenfaßt! Und wie kann 
ein gerechtes Urteil besser erwachsen als aus dieser Fülle der Information, Differenzierung und 
Ausgleichung? 

Man muß nach diesen rechtsförmigen Erwägungen auch klar beim Namen nennen, was durch 
eine radikale Prozeßreform unwiederbringlich zerstört würde: es ist die spannungsreiche, aber 
unerhört fruchtbare persönliche Wechselbeziehung zwischen dem Angeklagten und seinem Richter. 

Der Mensch, der schuldig geworden ist oder sich vom Schuldverdacht reinigen muß, will seinen 
Richter nicht als thronende Sphinx sehen - er möchte sein Urteil entgegennehmen von einem Mit
Menschen, der sich eine ganze Verhandlung lang tätig um ihn bemüht und in dieser ernsten 
Bemühung erst die Hoheit des Staates, die er verkörpert, moralisch glaubhaft macht. Das Pathos 
des verletzten Rechtes hat nichts zu schaffen mit einer mechanischen Reaktion der Gesellschaft auf 
begangenes Unrecht; es ist an den Menschen gebunden, und es sind nicht die schlechtesten 
Angeklagten, die dafür empfänglich sind. 

Der Hamburger Rechtsanwalt Ackermann, der es als Verteidiger wissen muß, hat vor zwei 
Jahren in der »Deutschen Richterzeitung« diesem Verhältnis Angeklagter-Richter goldene Worte 
gewidmet: »Hängt doch von diesem Verhältnis in besonderem Maß der vornehmste Erfolg eines 
Strafverfahrens ab, nämlich ,die Einsicht des schuldigen Angeklagten in das begangene Unrecht, seine 
Reue, die innere Ablehnung weiteren gesetzwi,drigen Verhaltens und schließlich sein Wille zur 
äußeren Wiedereingliederung in ein gesetzmäßiges Leben. Diese "feineren" Wirkungen eines 
Strafverfahrens haben ihre Ursache in der imponierenden und beispielgebenden Richterpersön
lichkeit ... « 

Weiter meint Ackermann : »Der Angeklagte sieht in dem Vorsitzenden, der mit ihm spricht, 
dem er Auge in Auge gegenübersteht, der alle Fäden der Verhandlung in der Hand hält und schließ
lich das Urteil verkündet und begründet, "seinen" Richter. Dieser Eindruck geht von der äußeren 
Tatsache der Verhandlungsführung und der Rolle des Vorsitzenden im Zwiegespräch mit dem 
Angeklagten aus ... Der Angeklagte begegnet dem Richter trotz der natürlichen Gegnerschaft so 
gut wie nie mit Ablehnung oder feindlichen Gefühlen. Im Gegenteil, er achtet den Richter von 
vornherein und sieht in ihm vor ,der Verhandlung mehr den hochgestellten, distanzierten Schieds
richter als den mitten in der Sache stehenden Verhandlungsleiter. Oft kann der Verteidiger nach 
Verhandlungen aus dem Munde des Angeklagten dann von dem Erstaunen und von der Bewunde
rung für den Richter hören, der sich so eingehend mit dem Angeklagten, seinem Vorleben, mit der 
Tat und seinem ganzen Vorbringen beschäftigt hat. Gute Sachkenntnis des Richters imponiert dem 
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Angeklagten, namentlich dem gebildeten, und erhöht das Ansehen des R'ichters. Die Beherr
schung des Prozeßstoffs gibt dem Angeklagten ,die Überzeugung, daß der Richter ihn und seine 
Sache wichtig nimmt, nicht routiniert als "Fall" erledigt, sondern gründlich behandelt und ent
scheidet. .. Der Richter hat in dem Ober- und Unterbewußtsein des Angeklagten einen beherr
schenden Platz« (DRiZ 1958,3.30 f.). 

Es gibt zu denken, daß hier all diejenigen Funktionen des Richters, die den radikalen 
Reformern ein Dorn im Auge sind, als nützlich und heilsam bezeichnet werden. Ist wirklich eine 
Prozeßordnung denkbar, die dem Richter im Bewußtsein des Angeklagten einen besseren und 
höheren »Platz« einräumen könnte - wenn man nicht das Risiko eingehen will, diesen 
»beherrschenden Platz« anderen Kräften auszuliefern? Der Richter, der diesen Platz verliert und 
in die Wolken der reinen Prozeßbeobachtung entrückt wird, kann einen persönlichen Einfluß 
auf den Angeklagten nicht mehr ausüben. Wenn er das aber nicht kann, wird es weit seltener 
als heute vorkommen, daß der Angeklagte sein Urteil a's gerecht empfindet und es als Sühne 
annimmt. 

Wer den Kontakt zwischen dem Angeklagten und seinem Richter unterbricht, muß in der 
Volksmeinung eine tiefgreifende Wandlung des Richterbildes herbeiführen. Er muß es in Kauf 
nehmen, daß die·Öffentlichkeit noch stärker als heute im »Gericht« eine anonyme Institution sieht
wo doch gerade ,die Figur des Strafrichters einen der letzten persönlichen Bezugspunkte zwischen 
Justiz und Öffentlichkeit darstellt, ja in der populären Meinung mit »dem Richter« schlechthin 
identifiziert wird. Eine Preisgabe dieses Bezugspunktes heißt, die Rechtsfremdheit des Volkes ver
größern, die paradoxerweise trotz wachsender Gesetzeskenntnis selten so groß war wie heute! 

Eine Gesellschaft, die hinter geölter Kontaktpflege die Einsamkeit des Individuums verbirgt, die 
vor lauter »human relations« nichts mehr sehen kann von Schuld und Sühne - sie braucht m. E. nicht 
juristische Distanz, sondern menschliche Nähe, gerade im Strafprozeß. Sie braucht keine Verfahrens
experimente, sondern den guten - und, wo es denn sein muß, den besseren Strafrichter. 

Hier wird freilich ein heißes Eisen berührt. Es ist ja kein Geheimnis, daß in Juristenkreisen -
sehr im Gegensatz zum landläufigen Volksempfinden - immer noch die von zivilistischem Hochmut 
nicht freie Ansicht vertreten wird, der Strafrichter sei ein Richter minderen Ranges - er brauche 
seinen Schwarz-Kommentar und seine Routine, nichts mehr. Diese Ansicht, die den guten Richter 
gleichsetzt mit dem guten Juristen, bringt naturgemäß eine gewisse Gefahr mit sich, daß nicht 
allerorts die besten Richter als Strafrichter verwendet werden. 

Das Luther-Wort »Ein Jurist, der nichts ist als ein Jurist, ist ein arm' Ding« trifft niemanden so 
hart wie den Menschen, der mit nurjuristischen - vielleicht vorzüglichen - Kenntnissen und Fähig
keiten auf dem Stuhl des Strafrichters sitzt. Ein solcher Mensch kann nirgends so viel Schaden 
anrichten wie im Strafverfahren, und ,dies, nebenbei gesagt, auch in einem Prozeß, der nach dem 
Willen der radikalen Reformer ausgerichtet wäre. 

Man gedenke stets der harten Predigt Niethammers (JZ 1951, 135): »Überhebliche, von Selbst
sucht und Eigendünkel beherrschte, gemütsarme Menschen sind als Vorsitzende einer Strafkammer 
oder eines Strafsenates am falschen Platz, und zwar auch dann, wenn es ihnen gegeben ist, scharf
sinnig zu unterscheiden und zweckmäßig auszulegen. Aber sie kommen an die Wahrheit nicht 
heran, weil ,der Angeklagte sein Inneres nicht vor ihrem frostigen Hochmut eröffnet. Sie können 
nicht gerecht urteilen, weil es keine Gerechtigkeit ohne Mitempfinden gibt.« 

Wie es heute bei uns praktisch aussieht, hat der Stuttgarter Landgerichtspräsi1dent Neidhard 
(in DRiZ 1960, 49) trefflich dargelegt: »Wir bilden eben Juristen aus, keine Richter, und ein guter 
Jurist, der nicht die Berufung in sich fühlt, eine Richterpersönlichkeit zu werden, wird als Zivilrichter 
immer noch Lorbeeren ernten können, als Strafrichter aber versagen müssen.« 

Es sind in der Tat nicht so sehr juristische Kenntnisse und Fähigkeiten, die den guten Strafrichter 
prägen. Was ihn auszeichnen muß, ist ein Bündel von Erfahrung und Begabung, das Schorn in seiner 
Abschiedsrede als Bonner Landgerichtspräsident so zusammengefaßt hat: Wü~de und Wärme, 
Bescheidenheit, Geduld, Menschenkenntnis und Liebe. Erfahrung und Begabung: es gibt richterliche 
Eigenschaften, die selbst in einem langen Berufsleben nicht zu erlernen sind, die aber mancher 
junge Assessor von H~us aus mitbringen kann. Von anderen Eigenschaften mag das Sprichwort 
gelten, das die Kritiker des geltenden Rechts zur Geduld mahnen möge: Advocati nascuntur, judices 
fiunt - zu deutsch: Gute Anwälte gibt es immer, wir R:ichter müssen uns langsam entwickeln! 
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Einem Richter mit solchen Eigenschaften wird selten unterlaufen, was heute so lautstark gerügt 
wird: Voreingenommenheit, Forschheit und Ungeduld, wenn in der Verhandlung der Faden nicht 
so abrollt, wie es nach dem Aktenstudium zu erwarten war. Gewiß, auch der gute Strafrichter bleibt 
ein Mensch mit seinen Unzulänglichkeiten und seinem Widerspruch - aber glaubt man im Ernst, 
daß man einen idealen Richter haben kann, wenn man ihn in seiner persönlichen Kraft beschneidet, 
wenn man seine guten Eigenschaften gar nicht erst zur Wirkung kommen läßt, weil man vor seinen 
Fehlern so furchtbare Angst hat? 

Man gebe sich keiner Täuschung hin: Es ist, weit mehr als im Zivilrecht, eine starke Passion, 
eine menschliche Teilnahme, ein Wille zum Handeln, das den guten Strafrichter zu seinem Beruf 
drängt und ihn an ,diesen Beruf bindet. Es werden schwerlich Menschen solcher Art zu finden sein, 
die den Platz der thronenden Sphinx einnehmen wollen und in rder Temperamentlosigkeit einen 
absoluten Wert erblicken. Die Rechtsfindung ist - das hat Lorenz (in DRiZ 1960,216) kürzlich 
betont - nicht allein ein Akt des "Dienens", sondern auch gleichzeitig ein Akt der Rechtsschöpfung; 
sie ist »nicht nur Verkündung und Begründung eines Rechtsspruchs, sondern gleichzeitig gestaltende 
und vermittelnde Kraft, welche dem Recht Erlebnisinhalt gibt«. Eine Prozeßordnung, die dem 
Richter diese gestaltende und vermittelnde Kraft nimmt, wird dem guten Richter keinen Anreiz für 
sein schweres Amt bieten können. Diese Kraft ist die beste Gewäh r für jenen - wie Leistner (DRiZ 
1960,244) ihn nennt - »guten Geist des An-einem-Strang-Ziehens« aller Verfahrensbeteiligten, der 
glücklicherweise in unseren Gerichtssälen noch nicht ausgestorben ist. 

Sollte es aber unmöglich sein, gerade und nur die besten Richterpersönlichkeiten für das Straf
gericht zu gewinnen - nicht jenen Beisitzertyp, 'den man in unserem Jargon als »Beischläfer« kenn
zeichnet, und ebensowenig den Typ des selbstherrlichen Besserwissers, vielmehr die Menschen, die 
täglich aufs neue um die innere Berechtigung ihres Amtes ringen und nicht nur das Recht, sondern 
auch das Leben verstehen? Es ist gewiß nicht unmöglich. Man wird sich freilich entschließen müssen, 
die Examensnote nicht zum wesentlichsten Maßstab der richterlichen Qualifikation zu nehmen, der 
Abwertung des Str,africhtertums entgegenzutreten und ein wenig auch das Wort Chamissos zu 
beherzigen: »Hört, Ihr Herren, wir brauchen heute gute, nicht gelehrte Leute - seid Ihr einmal doch 
gelehrt, sorgt, daß niemand es erfährt!« 

Es gibt freilich Bereiche der richterlichen Erkenntnis, in denen wir der Gelehrsamkeit im besten 
Sinne bedürfen. Sie gruppieren sich um die Kardinalfrage, die schon vor Jahrzehnten Ernst Rosenfeld 
und in unseren Tagen Eberhard Schmidt dringlich gestellt hat: »Wie bringen wir die notwendige 
Erforschung der Täterpersönlichkeit in das Strafverfahren, in die Hauptverhandlung hinein?« 
(75 Jahre Reichsjustizgesetze, Ansprachen, Bonn o. J., S.29). Die reine Jurisprudenz kann hier 
ebensowenig helfen wie die zusätzliche geistige Anreicherung der Rechtsstudenten mit soziolo
gischen und psychologischen Prolegomena oder gar die praktische Schulung des Richternachwuchses 
als Straßenbahn- und Lokomotivführer - so anerkennenswert das alles auch ist. 

Es muß hier wohl in der Tat - wie mein Bonner Kollege Rasehorn (DRiZ 1960,432) kürzlich 
schrieb-ein neuerWissenschaftszweig entwickelt werden, eine Wissenschaft von derTäterpersönlich
keit in all ihren Bezügen. Es ist eine ebenso abenteuerliche wie strenge Disziplin, um die sich in der 
letzten Zeit Autoren wie von Hentig, Brückner, Nass und Middendorff verdient gemacht haben -
eine Disziplin, die vielleicht ihre stärksten Antriebe aus der Jugendgerichtsbarkeit bezieht und von 
dort aus in die gesamte Strafrechtspraxis hineinwirkt. Man könnte sie schlicht »Kriminologie« nennen, 
wäre nicht die Kriminologie nach herkömmlicher Meinung immer noch eine Hilfswissenschaft in 
einer staubigen Ecke des Sitzungssaales, aus der sie gelegentlich vom Sachverständigen hervor
gezaubert wird. Wenn ,diese Wissenschaft gerade vom Praktiker mit Erleuchtung und Leidenschaft 
ergriffen, entwickelt und angewandt wird, dann kann sie ihrerseits - auch darin ist Rasehorn zuzu
stimmen - zur Kernzelle eines neuen, universalen Richtertyps werden, wie ihn der moderne Straf
prozeß benötigt. 

Eine Justizverwaltung, die ihr Augenmerk auf diese Punkte richtet, wird bei ,der Auswahl guter 
Strafrichter einer gewissen Mithilfe 'der Rechtsanwaltschaft ihres Bezirks nicht entraten können. Es 
ist nicht damit getan, daß die Staats,anwaltschaft den Richter lobt oder doch mit ihm auskommt. Das 
Werturteil der Verteidiger sollte in gleichem Maß berücksichtigt werden - nicht so sehr um der 
Verteidiger selbst als vielmehr um der Angeklagten willen. Der Mensch, der verurteilt wird, hört 
in aller Regel, was der Richter von ihm ,denkt - aber der Platz, den rder Richter im Bewußtsein des 
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Angeklagten einnimmt, wird selten in gleicher Weise deutlich. Das liegt in der Natur des Straf
verfahrens, in dem der Richter den Angekl,agten beurteilt, nicht umgekehrt. Doch wird man die 
etwas überspitzte These wagen können: auch ,der Angekl.agte beurteilt den Richter, und da ist der 
Verteidiger der geborene Mittler seines Urteils. Es sollte niemand Strafrichter sein oder bleiben 
können, der immer wieder oder doch in auffälliger Häufung Zusammenstöße mit Verteidigern und 
Angeklagten erlebt. 

Wenn so in gemeinsamer Bemühung die Strafgerichtsbarkeit als Krone der Rechtsprechung 
anerkannt wird und der beste Richter gerade gut genug als Strafrichter ist, dann wird die Stellung 
des Richters im Strafprozeß nicht mehr fragwür:dig sein können. Sie wird auch dann - wie alles, was 
Menschenwerk ist - kein reines Idealbild darstellen, aber sie wird, ohne Bruch einer bewährten 
Tradition, den Grundsätzen freiheitlicher Demokratie entsprechen. Sie wird das Prinzip des »fair 
trial« ebenso garantieren wie die Systeme anderer Rechtsordnungen. 

Es steht außer Zweifel, daß in rechtstechnischer Hinsicht manches geschehen kann und soll, um 
den Richter für seine Aufgaben freizumachen, ohne dem Angeklagten die Rechtssicherheit zu 
nehmen. Man wird sich in der Tat überlegen müssen, ob nicht auch ,der Strafrichter von manchem 
Kleinkram entlastet werden kann, indem man ihm einen "Richtergehilf.en" zur Seite stellt. Dieser 
volljuristisch ausgebildete Gehilfe, der in den Leitsätzen des Deutschen Richterbundes zur Gestal
tung der Großen Justizreform vorgesehen ist, wird dem Strafrichter zwar keine Entscheidungstätig
keit abnehmen können; der Rechtspfleger oder ein anderer nichtrichterlicher Beamter kann das 
ebenfalls nicht, ,da insoweit Art. 104 II GG entgegensteht. Auch ,die sog. Bagatellsachen, die Straf
verfügungen, Strafbefehle und die leidigen Privatklageverfahren werden grundsätzlich also in der 
Hand des Richters verbleiben müssen. Aber es ist durchaus denkibar und empfehlenswert, daß dem 
künftigen Richtergehilfen eine gewisse Prüfungs- und Vorbereitungsarbeit zugewiesen wird. Er wird 
Tatsachenmaterial und rechtliche Unterlagen sammeln, in ,der täglichen Dezernats-Erledigung dem 
Richter zur Hand gehen, Verfügungen und Beschlüsse entwerfen, Auskünfte einholen und so den 
Richter stärker als heute freimachen können für seine eigentlkhe Funktion: die Tätigkeit in der 
Hauptverhandlung. 5benso wird der Richtergehilfe nach der Urteilsfällung herangezogen werden 
können zum Entwurf der schdftlichen Gründe, ,die der Richter natürlich selbst durch seine Unter
schrift verantworten muß. 

Es würde den Rahmen des Themas sprengen, wenn ich hier noch zu Fragen der Gerichtsver
fassung und des Instanzenzuges näher Stellung nehmen wollte. Dazu nur wenige Bemerkungen. 
Ich glaube, daß das Kollegialsystem und insbesondere die Mitwirkung von Laienrichtern in allen 
bedeutenderen Strafsachen wertvoll und erhaltenswert ist - nicht etwa nur aus optischen Gründen, 
sondern auch zur FÖJ1derung gerechter Urteile. Die Zuständigkeit des Einzelrichters sollte nicht über 
den bisherigen Umfang hinaus erweitert werden, und es sollte auch künftig bei der mittleren und 
schweren KriminaHtät keine Tatsacheninstanz ohne Teilnahme von Schöffen oder Geschworenen 
geben. Damit wird die Frage 'der Rechtsmittelreform berührt. Der vielgescholtene Zustand, daß es 
für Übertretungen drei Instanzen, für die Hochkriminalität nur zwei Instanzen gibt, beruht gera'de 
auf dem Willen des Gesetzgebers, daß die Abänderung eines Urteils in tatsachenmäßiger Hinsicht 
durch ein Gericht, das nur mit Berufsrichtern besetzt i'st, vermieden werden soll. Eben darum 
können die Urteile der Strafkammern und Schwurgerichte nur mit Revision angefochten werden, 
weil in der Revisionsinstanz keine Laienrichter mitwirken. Wer eine zweite Tatsacheninstanz für die 
schwere Kriminalität fordert, wird nach diesem Prinzip unserer Gerichtsverfas'sung auch den Einzug 
von Laienrichtern in die Senate Ider Oberlandesgerichte und des Bundesgerichtshofs befürworten 
müssen. 

Ich glaube allerdings, daß eine behutsame Umgestaltung der Revision selbst zu besseren 
Ergebnissen führen kann. Wenn das Tonbandprotokoll und der Begriff der Akten- und Protokoll
widrigkeit eingeführt werden könnten, dann würden wir auch in der Revisionsinstanz der Erfor
schung der materiellen Wahrheit hinreichend nahekommen. 

Aber nun, wenn die letzte Instanz gesprochen hat, Idas Urteil unanfechtbar geworden ist und 
die Strafverbüßung läuft - soll dann auch in Zukunft, wie bisher, die Arbeit ,des Richters enden, soll 
er beschränkt bleiben auf (die Entscheidung über eine spätere Strafaussetzung zur Bewährung, die 
mehr oder minder schematische Stellungnahme zu Gnadengesuchen? 

254 



Die künftige »Stellung des Richters im Strafprozeß« erfordert es m. E. gerade, daß Richterwort 
und Richtermacht nicht auf den Prozeß begrenzt werden, sondern weit über die Hauptverhandlung 
hinausgreifen. Es ist seit langer Zeit der Kummer gewissenhafter Richter - die nicht die Statistik, 
sondern den Menschen sehen -, daß sie die persönliche und soziale Entwicklung des verurteilten 
Rechtsbrechers kaum mehr beeinflussen können, ja nicht einmal zureichende Kenntnis von dieser 
Entwicklung erhalten. Ihre einzige Informationsquelle i'st meist die Äußerung des Strafanstaltsleiters, 
der dem Verurteilten etwa bescheinigt, daß er sich als Gefangener hausordnungsgemäß geführt und 
befriedigende Arbeitsleistungen gezeigt habe. An der unendlich kompl,izierten Vorbereitung des 
inhaftierten Menschen auf die künftige Freiheit, auf den Übergang zum bürgerlichen Leben, auf die 
Bewährungsprobe in diesem Leben hat der Richter keinen Anteil. Allenfalls erfährt er vom schlechten 
Ausgang des Experimentes, wenn das Kind schon wieder in den Brunnen gefallen ist, wenn der 
Verurteilte wiederholt auf der Anklagebank vor demselben Richter erscheint. Und auf seine 
betrübte Frage, wie das denn geschehen konnte, bekommt er oft, nicht immer unglaubhaft, die 
Moritat vom Makel der Vorstrafe und der mangelnden Lebenshilfe zu hören. 

Dies wird, solange unser Strafvollzug und die gesellschaftliche Einstellung zum Rechtsbrecher 
an den bekannten Unzulänglichkeiten kranken, nicht von heute auf morgen geändert werden 
können. Aber es sollte möglich sein, die pädagogische Wirkungskraft des guten Richters für die 
Strafzwecke der Besserung und Resoz.ialisierung fruchtbar zu machen. 

Der Richter sollte in die Gefängnisse hineingehen. Er sollte einen Anteil haben an den 
Führungs- und Korrektionsaufgaben ,des Strafvollzuges. Es sollte ihm - ähnlich wie dem voll
streckungsleitenden Jugendrichter - ermöglicht werden, den Verurteilten in seiner Entwicklung 
zu beobachten und in persönlichem Gespräch auf ihn einzuwirken. Auch hier sind es nicht die 
schlechtesten Angeklagten, die eine solche weitere Verbindung und Fühlungnahme mit »ihrem« 
Richter dankbar begrüßen und nutzen würden. Ist es nicht auch für den Richter wichtig zu wissen, 
welche Wirkung sein Urteilsspruch in einem bestimmten Fall auf einen bestimmten Menschen 
gezeitigt hat - wil1d nicht seine Menschenkenntnis um so tiefer werden, wird er nicht besser vor 
Fehlurteilen bewahrt bleiben, wenn er erfährt und erlebt, wie seine Verurteilten das Strafübel 
tragen, und wie die Strafzwecke be.i ihnen erfüllt werden? 

Der Richter sollte den Verurteilten auch nach der Strafverbüßung nicht völlig aus den Augen 
verlieren. Wenn er nicht nur die Berichte der Bewährungshelfer entgegennimmt, sondern sich auch 
aktiv in die Entlassenenfürsorge einschaltet, wird er ,dem Verurteilten stet,s das Bewußtsein erhalten, 
daß ihm der Richter, der ihn bestraft hat, nun auch die helfende Hand entgeg,enstreckt. 

Soweit für diese - ebenso nachgehende wie vorbeugende - Tätigkeit des Richters überhaupt 
gesetzliche Grundlagen nötig sind, wenden sie leicht geschaffen werden können. Der Mehraufwand 
an Arbeitskraft wird kaum ins Gewicht fallen, sobald der Richtergehilfe seine Entlastungsfunktion 
übernommen hat. Um so spürbarer aber werden im Volk das Vertrauen und die Anerkennung 
wachsen für den schwersten und schönsten aller juristischen Berufe, Idas Strafrichtertum. 

Das Richterbild der Zukunft wil1d keine wesentlich neuen Züge erhalten müssen. Das Straf
prozeßrecht braucht keine Modernität und keine Ausrichtung nach Vorbildern, deren Grundlagen 
unserer materiellen Rechtsordnung fremd sind. Was der Rechtspflege not tut, ist künftig wie zu 
allen Zeiten der gute Richter, der selbst gegen ein schlechtes Gesetz mehr ,auszurichten vermag 
als ein gutes Gesetz gegen einen schlechten Richter - der nicht weiß, daß der Abgrund der Schuld 
nach dem Abgrund ,des Erbarmens ruft, der da glaubt, es gebe im Leben Situationen, in denen man 
mit einem Menschen ohne L'iebe verkehren könne. 

Der gute Richter findet inder Strafprozeßordnung kein schlechtes Gesetz, sondern ein brauch
bares Instrument, mit dem er die Gerechtigkeit verwirklichen kann, soweit sie ilidischer Erkenntnis 
zugänglich ist. Was ihm kein Gesetz zu geben vermag, ,ist der Appell an sein Gewissen im 
goetheschen Sinne: Soll er strafen, soll er schonen, muß er Menschen menschlich seh'n. 
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Strafvollzugsfragen in bezug-::'auf die Strafrechtsreform 

Einleitung 

Dr. A. Krebs, Ministerialrat im Hessischen Justizministerium, Wiesbaden, 
Honorarprofessor an der Philipps-Universität, Marburg (Lahn) 

Strafvollzugsfragen im Rahmen der Strafrechtsreform sind m. E. bisher in zu geringem Maße 
zur Diskussion gestellt worden, obwohl sie einen Aufgabenbereich betreffen, der wesentlicher 
Bestandteil der Strafrechtspflege ist. 

In den folgenden Ausführungen soll von dem Spannungsverhältnis ausgegangen werden, in dem 
die Vertreter der staatlichen Strafrechtspflege - einschließlich der im Strafvollzugsdienst Tätigen -
zum Täter, vom Strafvollzug her gesehen, dem Gefangenen, stehen. Dieses schwierige Problem 
wird immer wieder anklingen, ohne daß es, ebensowenig wie das Thema: Geschädigter und Täter, 
im einzelnen hier behandelt werden kann. 

Wir beschränken uns darauf, auf die den parlamentarischen Gremien vorgeschlagene Regelung 
von Strafvollzugsangelegenheiten in dem neuen Entwurf eines Strafgesetzbuchs einzugehen. Gleich
zeitig soll dabei auf die Verhandlungen der »Großen Strafrechtskommission« Bezug genommen 
werden, die auf Veranlassung des Bundesjustizministeriums im Jahre 1954 gebildet wurde. Die 
Kommission bestand aus Strafrechtslehrern, hohen Richtern und Staatsanwälten, Mitgliedern der 
Länderjustizministerien und Vertretern der Rechtsanwaltschaft. Auch Bundestagsabgeordnete aus 
sämtlichen Fraktionen gehörten ihr an 1). 

I. 

Die »Niederschriften über die Sitzungen der Großen Strafrechtskommission« und die »Gut
achten der Strafrechtslehrer« in den »Materialien zur Strafrechtsreform«, die mit anderen Unterlagen 
und rechtsvergleichenden Arbeiten zur Reform des Strafvollzugsrechts von Praktikern gefertigt, als 
»Material zur Reform des StGB« dankenswerterweise veröffentlicht wurden 2), geben der all
gemeinen Aussprache zu diesem Thema eine sichere und umfassende Grundlage 3). Sie ermöglichen 
einen Einblick in die hier zu behandelnden Probleme vom Standpunkt der Großen Strafrechts
kommission und des Bundesjustizministeriums. Die Fragen, die in dem vorliegenden Zusammen
hang für den Strafvollzug von Bedeutung sind, können umfassend aber nur, da der Strafvollzug eine 
Erfahrungswissenschaft darstellt, aus der Praxis heraus gestellt werden. 

Im Rahmen dieser Abhandlung wird es nur möglich sein, einige Grundfragen des Strafvollzugs, 
die durch eine Strafrechtsreform mitbeeinflußt bzw. mitentschieden werden, zu erörtern. Gleich am 
Anfang sind aber Bedenken zu erheben gegen eine Arbeitsweise, die Entscheidungen vorwegnimmt, 
sowie gegen einige Vorschläge im Entwurf 1960, soweit sie auch den Freiheitsentzug betreffen. 
Hinzuweisen ist aber auch auf die Tatsache, daß, obwohl laut Grundgesetz (GG) Art. 74 Abs. 1 die 
konkurrierende Gesetzgebung des Bundes sich auf den Strafvollzug erstreckt, kein bundeseinheit
liches Strafvollzugsgesetz diese Materie regelt. Die Landesjustizverwaltungen sind für die Durch
führung des Strafvollzugs in ihren Hoheitsgebieten getreu den föderalistischen Grundsätzen 
verantwortlich. 

Zunächst soll auf die enge Beziehung zwischen Strafvollzug und Strafgesetzgebung eingegangen 
werden. Bereits in dem Entwurf des Reichsstrafvollzugsgesetzes von 1879 - eine so lange Geschichte 
haben die Bestrebungen reichsgesetzlicher Regelung - wurde festgestellt: »Das StGB überläßt es 

1) Entwurf eines Strafgesetzbuchs 1960 mit Begründung (abgekürzt E 1960), S. 91. 
2) Niederschriften über die Sitzungen der Großen Strafrechtskommission, Bann, 1954 ff (abgekürzt: N) - Gutachten der Strafrechts

lehrer in den Materialien zur Strafrechtsreform, Bann, 1954 (abgekürzt: M). 
3) N 1, S. 5. 
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eigentlich den Ausführungsorganen« - also den Behörden des Strafvollzugs - »durch die Art und 
Weise der Strafvollstreckung den einzelnen Strafandrohungen tatsächlich Wesen und Inhalt zu 
geben« 4). 

Deutlicher hatte sich Franz von Liszt bereits im Jahre 1889 geäußert: »Wir meinen uns der 
Rechtseinheit auf strafrechtlichem Gebiet im ganzen Deutschen Reich zu erfreuen, weil in Berlin und 
in München, in Hamburg und in Stuttgart der Strafrichter nach denselben Paragraphen desselben 
Gesetzbuchs sein Urteil spricht; wir beachten nicht, daß das Strafurteil erst durch seinen Vollzug 
Inhalt und Bedeutung gewinnt und daß drei Jahre Gefängnis je nach der Anstalt, in welcher sie 
vollstreckt werden, eine ganz verschiedene Bedeutung haben, daß sie wesentlich verschiedene 
Strafen sind, trotz der gleichen Bezeichnung. Nicht der Richter, sondern der Leiter der Strafanstalt 
bestimmt Bedeutung und Inhalt des richterlichen Urteils, und der Leiter der Strafanstalt, nicht der 
Gesetzgeber, verleiht den leeren Strafandrohungen des Gesetzbuchs Leben und Kraft. .. Und doch 
ist es klar, daß die Grundgedanken des Strafvollzugs den Zwecken sich anpassen müssen, welche 
der Gesetzgeber mit der Strafe überhaupt verfolgt«. Aber Franz von Liszt kennt auch die Eigen
ständigkeit des Strafvollzugs, wenn er betont, daß in der bisherigen Geschichte des gesamten Straf
rechts die durchgreifende Umgestaltung des Strafvollzugs - wobei die einzelnen Etappen in 
unmittelbarem Zusammenhang mit den gleichzeitigen oder vorhergegangenen gesellschaftlichen 
Erschütterungen stehen - ohne jede durchgreifende Änderung der Strafgesetzgebung sich vollzog. 
Und dies geschah in einer Art, als ob der Strafvollzug mit der Strafgesetzgebung und ihrem Strafen
system nichts zu schaffen hätte 5). 

Aus diesen noch heute geltenden Feststellungen ist zu folgern, daß jede gesetzliche Regelung 
auf dem einen oder anderen Gebiet nur unter Berücksichtigung der beiderseitigen Abhängigkeiten, 
aber bezüglich des Strafvollzugs auch seiner Möglichkeiten abgestimmt werden muß. In unserem 
Zusammenhang wird darauf hingewiesen, ohne auf die rechtsphilosophischen Erwägungen im 
einzelnen Bezug zu nehmen. Sie standen m. E. ohnehin zum Nachteil des Strafvollzugs schon a!lzu
lange im Vordergrund der Erörterungen. Für den Praktiker im Strafvollzug bleibt als tägliche neue 
Aufgabe während des Freiheitsentzuges: die Gesellschaft durch sichere Verwahrung des Gefangenen 
zu schützen und gleichzeitig anzustreben, so auf den Gefangenen einzuwirken, daß er nach seiner 
Entlassung nicht erneut straffällig wird. 

Diese Aufgabe des Strafvollzugs wurde im Laufe der Entwicklung, insbesondere seit dem ersten 
Weltkrieg, erarbeitet. Sie fand ihren Ausdruck in den von allen Kulturnationen anerkannten Mindest
grundsätzen für die Behandlung der Strafgefangenen, die auf dem ersten UN-Kongreß über Ver
brechensverhütung und Behandlung Straffälliger, Genf 1955, wie folgt formuliert wurden: 

»57. Freiheitsstrafen und andere Maßnahmen, die zur Folge haben, daß ein Straffälliger von der Außen
welt abgeschnitten wird, haben schon allein deshalb Übelcharakter, daß sie dem Betreffenden durch 
den Entzug seiner Freiheit das Recht auf Selbstbestimmung nehmen. Deshalb darf der Vollzug die 
mit einer solchen Lage notwendig verbundenen Leiden nicht vergrößern, soweit dies nicht die 
Aufrechterhaltung der Disziplin oder eine gerechtfertigte Absonderung erfordert. 

58. Der Zweck und die Rechtfertigung der mit Freiheitsentziehung verbundenen Strafen und Maßregeln 
ist letztlich, die Gesellschaft vor dem Verbrechen zu schützen. Dieses Ziel kann nur erreicht werden, 
wenn die Zeit der Freiheitsentziehung dazu benutzt wird - soweit wie möglich - sicherzustellen, daß 
der Straffällige bei seiner Rückkehr in die Gesellschaft nicht nur den Willen, sondern auch die Fähig
keit besitzt, ein gesetzmäßiges und selbständiges Leben zu führen. 

59. Um dieses Ziel zu erreichen, soll die Anstalt alle bessernden, erzieherischen, sittlichen, geistigen 
und sonstigen Kräfte und Formen des Beistandes nutzen, die geeignet und verfügbar sind, und soll 
deren Anwendung in Übereinstimmung mit den Behandlungsbedürfnissen der einzelnen Gefangenen 
versuchen. 

60. 2) Es ist erstrebenswert, vor dem Ende der Strafzeit die notwendigen Schritte zu unternehmen, um 
eine allmähliche Rückkehr der Gefangenen in das Leben in der Gesellschaft sicherzustellen ... 6).« 

4) Freudenthai, B. Die staatsrechtliche Stellung des Gefangenen, in: Rede anläßlich des Rektoratswechsels an der Akademie 
für Sozial- und Handelswissenschaften zu Frankfurt am Main am 3.11.1909, Jena 1910, S.24. Wiederabgedruckt in ZfStrVo 
1955 (5), S. 163. 

5) Franz von Liszt, Vorträge Bd. 1, 1905, S. 328 ff. 
6) Das Bundesjustizministerium entschloß sich im Einvernehmen mit der Schriftleitung der »Zeitschrift für Strafvollzug«, die 

»einheitlichen Mindestgrundsätze für die Behandlung der Gefangenen« einer breiteren am Strafvollzug interessierten Offent
lichkeit zugänglich zu machen. Der Wortlaut der »Mindestgrundsätze ... « wurde im englischen Originaltext und in 
deutscher übersetzung in ZfStrVo 1959 (8) 3/4, S. 146 ff veröffentl icht. 
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Die verlesenen Ziffern geben den Rahmen, in dem das Strafurteil bei dem Vollzug »Wesen 
und Inhalt« gewinnen soll. 

11. 

Vor näherem Eingehen auf die im Entwurf 1960 eines StGB bereits getroffenen Vorentschei
dungen in bezug auf den Strafvollzug sind kurz einige der bestehenden Grundlagen des Strafvoll
zugs in der Bundesrepublik, wie sie vor allem durch das GG, das geltende StGB und andere 
gesetzliche Bestimmungen gelegt sind, zu erwähnen. 

Das GG regelt Fragen der Freiheitsentziehung vor allem in Art. 104 und legt in Art. 12 Abs.4 
fest: Zwangsarbeit ist nur bei einer gerichtlich angeordneten Freiheitsentziehung zulässig. Art. 74 
bestimmt: Die konkurrierende Gesetzgebung erstreckt sich auf folgende Gebiete .... Unter ihnen 
ist der Strafvollzug genannt. Der erste Teil des StGB enthält im ersten Abschnitt Strafen: unter 
anderem Bestimmungen über Zuchthausstrafe (§ 14), Gefängnisstrafe (§ 16), Einschließung (§ 17) 
und Haft (§ 18), weiter über Einzelhaft (§ 22), Arbeitspflicht (§ 15), Begriff des Gefangenen (§ 122 a), 
Gefangenenbefreiung (§ 120), Entweichenlassen von Gefangenen (§ 121), Gefangenenmeuterei 
(§ 122) und schließlich über bedingte Entlassung, Strafaussetzung zur Bewährung (§ 23) und 
Bewährungsauflagen (§ 24) - Bestimmungen, die schon bei ihrer Aufzählung erkennen lassen, daß 
der Gesetzgeber von 1871 und auch der späterer Novellen wünscht, im StGB eine Reihe von 
Strafvollzugsfragen zu regeln. Dies ist nicht ungewöhnlich! Eine weit umfassendere Kodifizierung 
von Strafvollzugsfragen enthält z. B. das Schweizerische StGB, das am 1. Januar 1942 in Kraft trat. 
In den Rahmenbestimmungen wird u. a. geregelt, in welche Anstalten rechtskräftig Verurteilte 
einzuweisen sind. Es ergehen Bestimmungen über den Verdienstanteil beim Ertrag der Arbeit des 
Gefangenen, über Vorbereitung und Durchführung der Entlassung usw. 7). Diese Bestimmungen des 
Schweizerischen StGB sind in gewissem Sinne mit denen des geltenden Deutschen StGB vergleichbar. 

Im geltenden Deutschen StGB werden »Wesen und Inhalt« von Zuchthaus und Gefängnis, 
Einschließung und Haft nicht im einzelnen definiert; wohl aber wird versucht, den Unterschied 
zwischen Zuchthaus und Gefängnis, und zwar an dem Beispiel der Arbeit der Gefangenen, zu ent
wickeln. Nach § 15 StGB sind die zu Zuchthaus Verurteilten in der Strafanstalt zu den eingeführten 
Arbeiten anzuhalten. Sie können auch zu Arbeiten außerhalb der Anstalt verwendet werden. Für 
die zu Gefängnisstrafe Verurteilten bestimmt das gleiche Gesetz, daß sie in einer Gefangenenanstalt 
auf eine ihren Fähigkeiten und Verhältnissen angemessene Weise beschäftigt werden können bzw. 
auf ihr Verlangen in dieser Weise zu beschäftigen sind. Eine Beschäftigung außerhalb der Anstalt ist 
nur mit ihrer Zustimmung zulässig. 

Welche Auswirkung die Bestimmung des § 16 Abs.2 StGB heute noch haben kann, ist aus 
zwei jüngst ergangenen Entscheidungen ersichtlich. Das OlG Düsseldorf fällte in seinem Beschluß 
vom 21. August 1959 folgende Entscheidung: Der Anspruch des Gefangenen auf Zuweisung einer 
seinen Fähigkeiten und Verhältnissen angemessenen Beschäftigung wird nicht dadurch beschränkt, 
daß die Verhältnisse in der Anstalt die Berücksichtigung des Anspruchs nicht zulassen 8). Der Straf
senat des OlG Saarbrücken machte in seinem Beschluß vom 20. September 1960 grundlegende 
Ausführungen zu § 16 Abs. 2 StGB, aber er teilte die Ansicht des OlG Düsseldorf »in dieser Verall
gemeinerung nicht« 9). 

Gerade hier, bei der Arbeit der Gefangenen, wird der Konflikt zwischen der Forderung des 
Gesetzgebers auf angemessene Arbeit und der Wirtschaft, die in der Arbeit der Gefangenen eine 
zu bekämpfende Konkurrenz sieht, deutlich. Der Bundesminister der Justiz antwortete auf eine 
Kleine Anfrage verschiedener Abgeordneter betreffend Aufträge für das Handwerk und Groß
fertigung von Matratzen in der Strafanstalt Wittlich mit Schreiben vom 24. April 1959 u. a. wie folgt: 
»Ist eine geeignete und dauernde Beschäftigung der Gefangenen für einen sinnvollen Strafvollzug 
unerläßlich, so muß dieser selbst im Rahmen der großen Aufgabe der Verbrechensverhütung 
gesehen werden .... Es wäre nicht zu vertreten, die Schwierigkeiten, die eine sinnvolle und 
dauernde Beschäftigung der Gefangenen bereitet, noch zu vermehren .... Es ist daher nicht möglich, 

7) Das Schweizerische Strafgesetzbuch (vom 1.1.1942), hrsg. u. er!. von Ph. Thormann u. A. von Overbeck, Bd. 11, Zürich 1941, 
Einführung des Gesetzes, Art. 374 bis 390. 

8) NJW 1960, S. 1071. 
9) ZfStrVo 1961 (10), S. 61 ff. 
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über die bestehenden Bestimmungen hinaus die Vergabe von öffentlichen Aufträgen an Straf
anstalten oder Unternehmer, die Gefangene beschäftigen, auszuschließen 10). 

Im Rahmen der Großen Strafrechtskommission wurde starke Kritik an den §§ 15 und 16 des 
StGB, soweit sie die Unterscheidung von Zuchthaus und Gefängnis betreffen, geübt; sie seien 
kriminalpolitisch sinnlos und hätten praktisch keinerlei Bedeutung ll). Heinitz hatte sich bereits in 
einem Gutachten zu dieser Frage geäußert und festgestellt: »Darüber, daß diese Unterscheidung 
sinnlos ist, herrscht im wesentlichen Übereinstimmung« 12). Die Bestimmung über die Arbeit der 
Gefangenen, unabhängig von der Frage, ob sie im Zuchthaus oder im Gefängnis geleistet wird, 
behält dagegen ihre Bedeutung. Ihre gesetzliche Regelung bleibt wünschenswert. 

Eindeutig ist die Definition des StGB hinsichtlich der Einzelhaft (§ 22), wonach Zuchthaus- und 
Gefängnisstrafe sowohl für die ganze Dauer als auch für einen Teil der Strafzeit in der Weise voll
zogen werden können, daß der Gefangene unausgesetzt von anderen Gefangenen gesondert 
gehalten wird. Dabei darf die Einzelhaft ohne Zustimmung des Gefangenen die Dauer von drei 
Jahren nicht übersteigen. Aus dieser Formulierung ist zu folgern, daß die Einzelhaft nur eine der 
Formen des Vollzugs und die Ausnahme von der Regel ist. Die Gemeinschaftshaft bedeutet demnach 
den Lebensraum des normalen Strafvollzugs. Dies trifft noch weitgehend bis heute zu, wobei der 
Begriff Gemeinschaftshaft beinhaltet: gemeinschaftliche Arbeit und ggf. Freizeit bei Tage, aber 
Trennung bei Nacht. Es steht fest, daß die strenge Einzelhaft des § 22 StGB in der Gegenwart nur 
ausnahmsweise vollzogen wird; angestrebt wird, durch Errichten von Neubauten mit Einzelräumen 
neben der Gemeinschaft bei Tage, während der Arbeit und etwa der Freizeit, eine Trennung bei 
Nacht zu erreichen. Der Begriff »Gemeinschaftshaft« hat im Laufe der Entwicklung seinen Inhalt 
gewandelt. 

Die ideale Forderung nach Unterbringung sämtlicher Gefangenen bei Nacht in Einzelzellen, die 
aus finanziellen Gründen bisher in keinem deutschen Lande verwirklicht werden konnte, gab bereits 
im Jahre 1879 mit Anlaß zum Scheitern der Bestrebungen, ein einheitliches Deutsches Strafvollzugs
gesetz zu schaffen 13). 

Aus den bisherigen Feststellungen, vor allem aus der Praxis des gegenwärtig durchgeführten 
Vollzugs der Freiheitsentziehung, ist zu folgern: 

1. Das Ziel des Strafvollzugs ist die Verhütung des Rückfalls. Die Mittel wandelten sich im Laufe 
der Entwicklung. Es ist besonders eindrucksvoll zu erkennen, wie seit der Aufklärung versucht 
wurde, den Gefangenen im Sinne einer geordneten Lebensführung zu beeinflussen. Der Kampf 
um das Moralitäts- bzw. das Legalitätsprinzip findet erst in unseren Tagen einen Abschluß in 
dem Bestreben, dem Gefangenen Gelegenheit zu geben, zur Besinnung zu kommen, zu 
erkennen, auf welchen Ursachen seine Straffälligkeit beruht, und in größeren Belastungsproben 
sich zu bewähren. Anders gesagt: der Gefangene soll lernen, sich selbst zu helfen, um nach der 
Entlassung aus der Vollzugsanstalt straffrei zu leben. Damit wird versucht, das Leben im 
Freiheitsentzug dem Leben in der Freiheit anzugleichen. So ist auch der Begriff Resozialisierung 
aufzufassen. 

Die Möglichkeiten und Grenzen der Resozialisierung sind hier nicht abzuhandeln. Dennoch 
sollen sie an einem Beispiel wenigstens teilweise aufgezeigt werden: 

In einer Grundsatzdebatte der Großen Strafrechtskommission berichtete Sieverts, daß er im 
Jahre 1937 Gelegenheit hatte, in dem Zuchthaus Untermaßfeld in Thüringen mit einigen 
Gefangenen, die aus der Zeit vor 1933 noch dort einsaßen, zu sprechen. Sie gaben ihm auf 
seine Frage, welcher Strafvollzug besser sei, der jetzige, wieder repressive, oder der frühere, 
sozialpädagogische, die einstimmige Antwort: »Jetzt ist es viel besser, früher mußten wir uns 
ja viel zu sehr anstrengen.« Dieses Beispiel zeigt, so fährt Sieverts fort, daß der moderne Straf
vollzug bei richtiger Durchführung einen sehr viel stärkeren Übelscharakter für die kriminell 
Gefährdeten und Verwahrlosten hat, weil er sie bei ihren Charakterschwächen wirklich anpackt, 
während der repressive Strafvollzug dem Gefangenen ermöglicht, das unkontrollierte lieder
liche Leben unter der Decke der äußeren Disziplin weiterzuführen 14). 

10) Deutscher Bundestag, 3. Wahlperiode, Drucksache 988 und Drucksache 1045, ZfStrVo 1960 (9), S. 113 ff. 
11) N 1, S. 81. 
12) M 1, S.59. 
13) Krohne, Lehrbuch, 1889, S. 149; Frede, Gefängnisgeschichte, Handwörterbuch der Kriminologie Bd. 1, 1933, S. 549. 
14) N 3, S. 83. 
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2. Ein wesentliches Mittel der Resozialisierung ist die Arbeit, zu der ein Gefangener gezwungen 
werden kann (GG Art. 12 Abs.4). Die gesetzlichen Voraussetzungen zur Außenarbeit werden 
selbstverständlich beachtet. Das Motiv zu dieser Regelung liegt wohl in der Absicht begründet, 
daß ein Gefängnisgefangener nicht als Bestrafter in der Öffentlichkeit bloßgestellt werden soll; 
ein Zuchthausgefangener hat diese Diffamierung als Teil seiner Strafe hinzunehmen. Der 
Entwurf 1960 eines StGB behält diesen Grundgedanken bei, insofern, als die Große Strafrechts
kommission und das Bundesjustizministerium sich darüber klar waren, daß die Zuchthausstrafe 
die Wiedereingliederung des entlassenen Zuchthausgefangenen in das bürgerliche Leben 
erschwert 15). 

3. Das Streben nach getrennter Unterbringung der Gefangenen bei Nacht war eng mit dem 
Gedanken der Verhütung krimineller Ansteckung verknüpft. Heute besteht diese Forderung 
auch aus der Erkenntnis, daß es nötig ist, der Entpersönlichung entgegenzuwirken und den 
einzelnen als Einzelwesen anzusprechen. 

4. Die weiteren Methoden der Resozialisierung sind hier nicht zusammenfassend zu behandeln. 
Das wichtige Problem der rechtlichen Stellung der Gefangenen (FreudenthaI) bedarf besonderer 
Beachtung, da für die Gewährung von Rechten an den Gefangenen ein weiter Ermessensspiel
raum bleibt 16). 

111. 

Das Bundesjustizministerium legte der Großen Strafrechtskommission »im Gegensatz zu 
früheren gesetzgeberischen Arbeiten« keinen Referenten-Entwurf 17) vor. Die Kommission kam bei 
Erörterung der Grundsatzfragen neben der Aussprache über die rechtsphilosophischen Probleme des 
Wesens der Strafe und der Maßregeln nicht umhin, auch über Aufgaben des Freiheitsentzugs zu 
sprechen. Die Themen der Referate über die Grundsatzfragen verpflichteten hierzu. Die für den 
vorliegenden Zusammenhang wichtigsten Fragen lauteten: 

1. Empfiehlt es sich, die Dreiteilung der strafbaren Handlungen beizubehalten? 
2. Soll sich das neue StGB zu bestimmten Strafzwecken bekennen, und welche Auswirkungen 

ergeben sich daraus, insbesondere für die Strafzumessung? 
3. Für welche Tätergruppen empfehlen sich Sondervorschriften im Allgemeinen Teil? 
4. Soll das bisherige System derZweispurigkeit von Strafen und sichernden Maßregeln beibehalten 

werden oder einem System grundsätzlicher Einspurigkeit weichen? 
5. Wie soll das System der Strafen und der sichernden und bessernden Maßregeln ausgestaltet 

werden? 
a) Soll die Unterscheidung von Zuchthaus, Gefängnis, Einschließung und Haft beibehalten 

werden? 
b) Wie kann der kriminalpolitisch unerwünschten kurzfristigen Freiheitsstrafe entgegengewirkt 

werden? 
c) Wie sind bedingte Verurteilung und bedingte Entlassung zu behandeln? 
d) In welcher Weise ist eine Erweiterung des Strafensystems der sichernden und bessernden 

Maßregeln empfehlenswert 18)? 
Noch im Verlaufe der ersten Tagung der Großen Strafrechtskommission stellte der Vertreter 

des Bundesministers der Justiz, Staatssekretär Strauß, die Frage an die Mitglieder: »Besteht Über
einstimmung ... darüber, daß für alle Normalfälle das primäre Ziel des Strafvollzugs heute der 
Resozialisierungsgedanke ist 19)?« Da dies im wesentlichen allgemein anerkannt wurde, lag den 
Aussprachen stets als Aufgabe des Freiheitsentzuges das Prinzip der Resozialisierung zugrunde. Im 
Gegensatz zum geltenden StGB wurden aber im Entwurf 1960 Bestimmungen über Wesen und 
Inhalt des Freiheitsentzuges nicht verankert. Wiederholt wurde bei den Beratungen betont, daß die 
Probleme des materiellen Strafrechts unter dem Aspekt einer Reform nur in »innigster Verschmel
zung mit den Problemen des Strafvollzugs« geordnet werden können 20). Zur Verwirklichung dieser 

15) Begründung zu § 43 E 1960, s. 155. 
16) von Münch, Die Grundrechte des Gefangenen, JZ 1958, S. 73 ff. 
17) N 1, S. 16. 
18) N 1, S. 325. 
19) N 1, S. 55. 
%0) Strauß, N. 1, S. 55. 
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Erkenntnis hätte aber etwa gehört, daß parallel mit den Verhandlungen der »Großen Strafrechts
kommission« eine »Große Strafvollzugskommission« getagt hätte und beide Gremien in engem 
Austausch ihrer Arbeitsergebnisse gestanden hätten. Dies war nicht der Fall. Deshalb wurden 
zwangsläufig Entscheidungen über den Vollzug, vor allem im dritten Abschnitt des Entwurfs 1960 
»Folgen der Tat« bei »Freiheitsstrafen« und bei »Maßregeln der Sicherung und Besserung«, vorweg
genommen. 

Mit als Folge dieser Vorwegnahme behält der Entwurf 1960 u. a. bei: 
1. Die Zweispurigkeit von Strafen und Maßregeln der Besserung und Sicherung, 
2. die Unterscheidung von Zuchthaus und Gefängnis 

und 
3. die kurze Freiheitsstrafe. 

Eine »Große Strafvollzugskommission« hätte wahrscheinlich dagegen Einwendungen erhoben. 
Weiter bleibt wesentlich, daß der Entwurf 1960 

4. ausschließlich bei der bestimmten Zeitstrafe bleibt, »soweit das Gesetz nicht lebenslanges 
Zuchthaus androht« (§ 44 Abs. 1). Damit ist die Möglichkeit der »relativ unbestimmten Verur
teilung« nicht wahrgenommen 
und 

5. neben der Sicherungsverwahrung die vorbeugende Verwahrung, auch »Jungtäterverwahrung« 
genannt, 
vorschlägt. 

Weiter empfiehlt E 1960 
6. Bewahrungsanstalten für psychisch belastete Täter. 

Die zu 1 bis 6 vorweggenommenen Entscheidungen in wesentlichen Fragen des Strafvollzugs 
gegenüber den parlamentarischen Gremien lassen den nicht ausreichenden Kontakt zu den in Frage 
kommenden Organen des Strafvollzugs erkennen. Diese Tatsache ist zu bedauern 21). 

Im folgenden soll auf die sechs Problemkreise 
Einspurigkeit 
Einheitsstrafe 
Kurze Freiheitsstrafe 
Relativ unbestimmte Strafe 
Jungtäterverwahrung 
Bewahrungsanstalten 

vom Standpunkt des Strafvollzugs aus kurz eingegangen und zu den Ergebnissen der Kommission 
Stellung genommen werden: 

Einspurigkeit (E 1960 § 43, 81) 

Die lebhaft geführte Aussprache in der Kommission gibt ein klares Bild über die bestehenden 
Meinungsverschiedenheiten. Unabhängig von den Zwecken der Strafe stellte Eb. Schmidt heraus, 
er könne an das ganze Problem nur von der Vorstellung aus herangehen, was im Strafvollzug 
geschähe 22). Er erklärte: »Es gibt keine Möglichkeit, eine wirkliche Unterscheidung zwischen dem 
Vollzug der Sicherungsverwahrung und dem Vollzug der Strafe durchzuführen .... « Daraus folgerte 
er: »Die einspurige Sicherungsstrafe ist das beste Mittel, um dafür zu sorgen, daß die Behandlung 
der gefährlichen Gewohnheitsverbrecher nicht in einen schädlichen gesellschaftlichen Utilitarismus 
gerät« 23). Der Vertreter der gegenteiligen Ansicht, Ba/dUSt forderte: »Man muß den Gedanken der 
Strafe von dem der anschließenden Sicherung scharf trennen. Auch bei einem höchst humanen 
Strafvollzug ist eine Differenzierung möglich und geboten« 24). Die Kommission entschied sich für 
Beibehaltung von Strafen und Maßregeln der Besserung und Sicherung. 

21) Zu einem ähnlichen Ergebnis kommt Hermann Mannheim, der im vergleichbaren ZU3ammenhang das Wort zitiert: »The test 
of democracy is in its ability to use experts«, Betrachtungen zum Entwurf des Allgemeinen Teils eines StGB, ZSTW 1959 (71), 
S.185. 

22) N 1, S. 51. 
23) N 1, 5.53. 
24) N 1, 5.59. 
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Der wissenschaftliche Streit um die Ein- bzw. Zweispurigkeit hat eine lange Geschichte 25). In 
der Praxis gibt es keinen echten Unterschied zwischen dem Vollzug der Zuchthausstrafe und dem 
der Sicherungsverwahrung. Außerdem bedeutet die Aufeinanderfolge von Strafe und Maßregel eine 
Entwertung der Resozialisierungsabsicht im Rahmen der Strafen. 

In der seit Januar 1958 im hessischen Gefängnissystem bestehenden Sicherungsverwahrungs
anstalt in Ziegenhain, die vom benachbarten Zuchthaus getrennt ist, haben m. E. die Beobachtungen 
ein destruktives Ergebnis der Zusammenballung einer kleinen Gruppe von »Hangtätern« erbracht. 
Vor 1958 waren die rd. sechzig Sicherungsverwahrten in einer besonderen Abteilung des Zucht
hauses zu Ziegenhain untergebracht; sie kamen aber zur Arbeit, gelegentlich in Freizeiten und auch 
beim Gottesdienst mit den Zuchthausgefangenen zusammen. Die Einrichtung einer besonderen 
Sicherungsverwahrungsanstalt begrüßten sie zunächst sehr; sie erhofften sich dort ungewöhnliche 
Lockerungen innerhalb ihres neuen, freilich stark abgesicherten Bereichs und äußerten zahlreiche 
dahingehende Wünsche. Da Lockerungen im Freiheitsentzug aber nur Belastungen für den einzelnen 
mit sich bringen und solche Verpflichtungen vielfach abgelehnt wurden, mußte manche gewährte 
Gelegenheit wi'derrufen werden. Dem können verschiedene Ursachen zugrunde liegen, u. a. auch 
die Tatsache, daß die im Vergleich zu den Zuchthausgefangenen im Durchschnitt wesentlich älteren 
Sicherungsverwahrten spürten, wie sie durch die getrennte Unterbringung von den Jüngeren sich 
geschwächter und wie in einem faul werdenden Altwasser empfinden mußten. 

Lebensalter der Zuchthausgefangenen und Sicherungsverwahrten in Prozentzahlen 

Lebensalter 

21 bis 30 Jahre 
30 bis 50 Jahre 

über 50 Jahre 

Zuchthaus 

34% 
45 % 

21 % 

Sicheru ngs
verwahrung 

5 % 

69 % 

26% 

Gesteigerte Konflikte untereinander entstanden auch, weil jeder den anderen zu genau kennen
lernte und man sich gegenseitig überdrüssig wurde. Spannungen erhöhter Art, wie sie im Zuchthaus 
seltener vorkommen, beherrschten die Atmosphäre. Solche negativen Ergebnisse eines Aufenthalts 
im »goldenen Käfig« können nicht der Wille des Gesetzgebers sein. Günstig wirkte sich ein Rund
erlaß des Hessischen Ministers der Justiz aus, in welchem den Gerichten empfohlen wurde, ähnlich 
wie im Falle des mündlichen Haftprüfungsverfahrens gemäß § 114d StPO, einen mündlichen Termin 
zur Herbeiführung einer Entscheidung gemäß § 42 f StGB anzuberaumen, zu dem der Sicherungs
verwahrte vorzuführen ist und in dem ihm Gelegenheit gegeben wird, seine Anträge in derVollzugs
anstalt mündlich selbst zu begründen 26). 

Einheitsstrafe (E 1960 § 43) 

Die mündlichen Erörterungen in der Kommission zum Thema Einheitsstrafe und die Aus
wertung des schriftlichen Gutachtens von Bocke/mann »Wie würde sich ein konsequentes Täter
strafrecht auf ein neues StGB auswirken?« waren nicht minder lebhaft 27). Wieder nahm die 
Aussprache den Ausgang vom Vollzug her, und alle Sprecher waren bestrebt, zu klären, ob eine 
grundsätzliche Unterscheidung zwischen dem Vollzug der Gefängnis- und dem der Zuchthausstrafe 
»ohne neue sinnlose und die Würde der Persönlichkeit zerstörende Quälerei« möglich sei. Es 
wurde versucht, Unterscheidungsmerkmale herauszuarbeiten, und erörtert, ob am Beginn des Voll
zugs der Zuchthausstrafe längere Einzelhaft durchgeführt werden solle. Aufgrund der Erkenntnis, 
daß das einzige Kriterium hierfür das Einzelindividuum sei, wurde diese Frage verneint. Sollte 
schwerere Arbeit und längere Arbeitszeit für die zu Zuchthausstrafe Verurteilten angeordnet 
werden? Unter Hinweis darauf, daß »Arbeit nach heutiger Auffassung nicht als stärkeres Leid auf
gefaßt werden könne«, wurde dies ebenfalls verneint. Schließlich warfen einige Mitglieder der 
Kommission die Frage auf, ob und in welcher Form etwa die Beziehungen des Zuchthausgefangenen 
zur Außenwelt über das mit dem Freiheitsentzug zwangsläufig verbundene Maß noch weiter ein-

25) Schafheutle, )osef und Hauptvogel, Fritz, Sicherungsverwahrung, in: Handwörterbuch der Kriminologie. Bd. 11. Berlin und 
Leipzig, 1934, S. 597 ff. ' 
Bruns, Hans-)ürgen, Die Maßregeln der Besserung und Sicherung im StGB-Entwurf 1956, in: ZSTW 1959 (71), S. 215 f. 

26) )ustizministerialblatt für Hessen 1949 (1), S. 99/100. 
27) M 1, S. 29 ff. 
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geengt werden sollten, ob also Briefwechsel und Besuche seltener als bei Gefängnisgefangenen 
zu gestatten seien? Dies wurde gleicherweise verneint 28). Da das Bestreben, Unterscheidungs
merkmale während des Vollzugs herauszuarbeiten, vergeblich blieb, einigte sich die Kommission 
in der Ansicht, daß der Unterschied zwischen Zuchthaus und Gefängnis in den Rechtsfolgen und 
den tatsächlichen Folgen nach der Entlassung und nicht in der Art des Vollzugs liege 29). 

Aus meinen Erfahrungen als Leiter des Zuchthauses Untermaßfeld in Thüringen kann ich nur 
bestätigen, daß sich eine Unterscheidung zwischen Zuchthaus und Gefängnis vom Vollzug her 
nicht begründen läßt. Auch meine Beobachtungen im Gefängnissystem des Landes Hessen seit 1945 
haben das gleiche Ergebnis. In den Vollzugsanstalten des Landes wurde, wie in allen Ländern der 
amerikanisch besetzten Zone, in der Zeit von 1945 bis 1951 die Einheitsstrafe durchgeführt und 
die Differenzierung nach Vollzugsgesichtspunkten, d. h. der Gefährlichkeit und der Resozialisie
rungsmöglichkeit, getroffen. Dieser Vollzug bewährte sich! 

Bezüglich der Rechtsfolgen über den Freiheitsentzug hinaus ist festzustellen: gerade im Rahmen 
des Schuldstrafrechts sollten keine zusätzlichen Rechtsfolgen die Resozialisierung erschweren. Der 
Entwurf hat dies erkannt, aber nicht vermieden. Die Begründung zu § 43 des E 1960 enthält 
den Satz: »Sicher wird durch eine Verurteilung zu Zuchthaus die Resozialisierung des Täters 
erschwert« 30). 

Strafhaft. Kurze Freiheitsstrafe (E 1960 §§ 43, 47) 

Das Wesen der Strafhaft, die der Entwurf 1960 als neue dritte Form der Freiheitsstrafe einführt, 
ist gekennzeichnet durch die Tätergruppe. Es sollen die Täter eingewiesen werden, »für welche die 
Gefängnisstrafe einen zu starken sittlichen Makel bedeutet und unerwünschte Nachwirkungen für 
die Lebens- und Berufsstellung haben« könnte, »andererseits die Geldstrafe aber einen zu geringen 
Eindruck hinterlassen würde« 31). Die Strafe soll- als »Abschreckungsstrafe«, auch als »Aufrüttelungs
oder Besinnungsstrafe« bezeichnet - einen Denkzettel erteilen. Bei den Beratungen der Kommission 
wurde im Zusammenhang mit der praktischen Durchführung der »Schockstrafe« 32) auch gefragt, 
ob sie in Form der Einzelhaft vollzogen werden müsse oder könne 33). Hierüber soll im Strafvollzugs
gesetz entschieden werden. Fest steht, daß die zu Strafhaft Verurteilten von anderen Gefangenen 
zu trennen sind 34). 

Während der Beratungen der Kommission wurde auch eingehend über den Wochenendvollzug 
Erwachsener analog dem Freizeitarrest Jugendlicher gesprochen. Ob eine kurzfristige Freiheitsstrafe 
zur Vermeidung von Härten, die außerhalb des Strafzweckes liegen, in der Form einer Freizeithaft 
vollzogen werden könne, soll ebenfalls bei den Beratungen eines Strafvollzugsgesetzes geprüft 
werden 34). Ein Wochenendvollzug kann vom Standort des Vollzugs aus nicht befürwortet werden. 
Freiheitsentzug sollte in der Regel nur dann seine Berechtigung haben, wenn während der Zeit des 
Vollzugs der Versuch gemacht werden kann, auf den Betroffenen resozialisierend einzuwirken. 
Kurzfristig Inhaftierte grundsätzlich in Einzelhaft zu verbringen, sollte, wenn überhaupt, dann nur 
nach sorgfältiger Untersuchung durch den Arzt erfolgen. Es ist nicht gut, Menschen, insbesondere 
jüngere, in Einzelhaft zu nehmen. Das Durchschnittsalter der in den hessischen Vollzugsanstalten 
Inhaftierten beträgt rund 31 Jahre. Damit wird deutlich, daß hier ein Pubertätsproblem verborgen 
ist, dem keinesfalls durch Einzelhaft helfend begegnet werden kann. 

Wenn auch auf dem Zweiten UN-Kongreß über Verbrechensverhütung und Behandlung Straf
fälliger, London 1960, ein Ausgleich der einander entgegenstehenden Meinungen über die kurze 
Freiheitsstrafe zustande kam, so steht fest, daß der Kongreß »ihre häufige Anwendung für 
unerwünscht hält« und Maßnahmen empfiehlt, die sie ersetzen können, wie z. B. Geldstrafen und 
Arbeitsauflagen 35). Gerade in der kurzen Freiheitsstrafe scheint mir die Gefahr zu liegen, daß die 
Mehrzahl der ihr einmal Unterworfenen den häufig nur kurze Zeit dauernden Verlust der Freiheit 

28) Sieverts, N 3, S. 43 ff. 
28) Jescheck, N 1, s. 81. 
30) Begründung zu § 43 E 1960, s. 155. 
31) Begründung zu § 43 E 1960, S. 156. 
32) Welzel, N 1, S. 143. 
33) Begründung zu § 43 E 1960, S. 157. 
84) Begründung zu § 47 E 1960, S. 159. 
35) ZfStrVo 1961 (10), S. 19 ff. 

264 



unterbewertet und den Ernst des Freiheitsentzugs kaum empfindet bzw. vor sich selbst verharmlost. 
Unter allen Umständen müssen für ihren Vollzug besondere Anstalten zur Verfügung stehen, so 
daß eine Trennung einerseits von Untersuchungshaft- und andererseits von Gefangenenanstalten 
anderer Art gewährleistet ist. 

Relativ unbestimmte Strafe 

Wie bereits erwähnt, wurde durch Ablehnung der relativ unbestimmten Strafe neben der Zeit
strafe eine den Strafvollzug in seinem Wesen berührende Frage vorentschieden. Bei der Grundsatz
debatte kam zum Ausdruck, daß die relativ unbestimmte Freiheitsstrafe verfassungsmäßig sei und 
ihr bei bestimmten Verbrechergruppen, bei denen Spezialprävention angebracht sei, also auch 
gegenüber gefährlichen Gewohnheitsverbrechern, der Vorzug gegeben werden müsse vor der 
Kombination einer bestimmten Zuchthausstrafe und Sicherungsverwahrung 36). Auch vom Schuld
prinzip her bejahte beispielsweise Mezger die relativ unbestimmte Strafe: »Ich habe mich immer 
mehr genötigt gefunden, die unbestimmte Strafe als eine vom Schuldprinzip her mögliche Aus
gestaltung der Strafe anzusehen« 37). Hierzu bemerkte eine Gegenstimme: » Eine Strafe kann nicht 
ohne Maßprinzip verhängt werden« 38). 

Immerhin war das Ergebnis der Aussprache, das von der Mehrheit der Mitglieder der Großen 
Strafrechtskommission gebilligt wurde, folgendes: Neben Strafe von fest bestimmter Dauer treten 
auch Strafen von nur relativ bestimmter Dauer 39). Dabei müsse der Strafrichter, wenn er die Dauer 
der Sicherungsstrafe kontrolliere, ganz eng mit den Organen des Strafvollzugs zusammen
arbeiten ... , jedenfalls aber müsse die unbestimmte Sicherungsstrafe unter der ständigen Kontrolle 
des Richters stehen 40). Damit schien wie im JGG §§ 18 und 19 das Nebeneinander von bestimmter 
Zeitstrafe (bei Erwachsenen mit Ausnahme lebenslanger Zuchthausstrafe) und relativ unbestimmter 
Strafe gesichert. Später wurde dann diese Absicht wieder aufgegeben, und damit wurden auch die 
beiden Gutachten von Würtenberger und Sieverts, die sich entschieden für dieses Nebeneinander 
ausgesprochen hatten, abgelehnt 41). 

Die relativ unbestimmte Verurteilung - JGG § 19 - hat sich im Jugendstrafvollzug auch nach 
Erweiterung des Personenkreises auf die Heranwachsenden (JGG 1953 § 105) bewährt. So stieg z. B. 
in der Jugendstrafanstalt Rockenberg die Zahl der relativ unbestimmt Verurteilten von 1949 
22 % bis 1959 auf 61,9 % der Anstaltsbelegung. 

Die relativ unbestimmte Verurteilung im Jugendstrafvollzug (Jugendstrafanstalt Rockenberg) 
von 1949 bis 1959 

1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1959 
22% 25,7% 36,4% 42,4% 52,1% 59,8% 56,6% 54,6% 59,5% 61,9% 

Die in enger Zusammenarbeit mit dem Vollzugsleiter von dem Vollstreckungsleiter von Fall zu 
Fall festgelegte Zeit der Entlassung (JGG § 89) gibt die beste Möglichkeit, die erzieherischen Kräfte 
im Jugendstrafvollzug sich auswirken zu lassen. 

Vorbeugende Verwahrung (fungtäterverwahrung) (E 1960 § 85) 

Der Entwurf 1960 hat die zuerst von den Mitgliedern der Großen Strafrechtskommission 
begrüßte, dann aber wieder verworfene Absicht, die relativ unbestimmte Verurteilung im 
Erwachsenenstrafrecht einzuführen, bedauerlicherweise nicht verwirklicht. Zumindest hätte dann 
die elegante Möglichkeit wahrgenommen werden können, junge Rechtsbrecher im Alter von 21 bis 
25 Jahren (bis zu dieser Altersgrenze besteht nach JGG § 92 bereits die Möglichkeit, Freiheitsentzug 
in der Jugendstrafanstalt zu vollziehen) in die unbestimmte Verurteilung der 14- bis 21Jährigen 
mit einzubeziehen. Die Kommission entschied sich fur die vorbeugende Verwahrung, auch Jung
täterverwahrung, aber wohl nicht mit Recht »Kleine Sicherungsverwahrung« genannt 42). 

36) Lange, N 1, 5. 118. 
37) N 1, S.258. 
38) Baldus, N 1, 5. 278. 
39) Welzel, N 1, 5. 267. 
(0) 5chmidt, Eb .. N 1,5.53. 
(1) M 1,5.89 ff u. 5.107 ff. 
(2) Sieverts, N 4, 5. 50. 
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Die Überlegungen betreffend die Einführung der Jungtäterverwahrung gehen davon aus, daß 
»Jungtäter« ihre kriminelle Laufbahn überwiegend in jungen Jahren beginnen, eine Voraussage 
über ihr späteres kriminelles Verhalten mit großer Wahrscheinlichkeit möglich ist und deshalb 
ein letzter Versuch gemacht werden müsse, den Täter durch einen geeigneten Vollzug vor dem 
endgültigen Abgleiten zu bewahren. Der Entwurf behauptet, die bisher dafür zur Verfügung 
stehenden Maßnahmen reichten nicht aus ... , die Schaffung einer besonderen einheitlichen Maß
regel für junge Täter, die in Gefahr seien, sich zu Hangtätern zu entwickeln, liege daher nahe. Die 
Regelung der näheren Einzelheiten sei in einem Strafvollzugsgesetz zu treffen 43). 

Bei den Beratungen der Großen Strafrechtskommission wurde klar herausgearbeitet, daß 
Präventivmaßnahmen gegen einen heranwachsenden Gewohnheitsverbrecher eine zuverlässige 
Prognose über sein künftiges Verhalten voraussetzen. Bockelmann traf die entscheidende Fest
stellung: »Hier haben der Psychiater und der Biologe das Wort, der Jurist muß sich darauf 
beschränken, bei diesen Auskunft zu erbitten« 44). Von verschiedenen Mitgliedern der Kommission 
wurde diese Ansicht geteilt. Baldus erklärte: »Ich hätte als Richter die allerernstesten Bedenken, 
mich in solchen Fällen allein dem Gutachtender Kriminologen auszuliefern« 45) und weiter, »eine 
auch nur halbwegs sichere Prognose ist hier ... so gut wie ausgeschlossen« 46). Mezger äußerte: 
»Im ganzen beurteile ich aber die Prognose von früher Kriminalität auf spätere Gewohnheits
mäßigkeit sehr skeptisch 47), wenn ich auch glaube, es gibt Fälle, in denen eine Frühprognose 
möglich ist« 48). Abschließend stellte Krille fest: »Es fehlt ... die Basis für die vorgeschlagene 
Jugendverwahrung, da wir auch den unverbesserlichen Frühkriminellen nicht einwandfrei erkennen 
können« 49). 

Leferenz hat mit besonderem Ernst auf die Bedenken gegenüber der Prognose verwiesen und 
herausgestellt: »Mit zunehmender Mechanisierung des Verfahrens entschwindet die Seele des 
Menschen, auf die es hier ankommt, immer weiter in den Hintergrund« 50). 

Weiter wurden in diesem Zusammenhang die Einwendungen gegen eine Zweispurigkeit von 
Strafen und Maßregeln wiederholt und darauf verwiesen, wie schwierig, ja wie unmöglich es sei, 
»einen jungen Menschen davon zu überzeugen, daß es sachlich gerechtfertigt wäre, ihn aus 
pädagogischen Gründen, nämlich zu seiner Resozialisierung, nach Verbüßung der Jugendstrafe 
noch in die Jungtäterverwahrung zu bringen. Psychologisch würde es viel wirkungsvoller sein, hier 
eine einheitliche Linie zu verfolgen. Auch ein besonderes Gefängnis für zu verwahrende Jungtäter 
wird für überflüssig und schädlich gehalten« 51). Trotz dieser Einwände wurde die vorbeugende 
Verwahrung mit in den Entwurf aufgenommen. Aus meinen Ausführungen hierzu ist bereits ersicht
lich geworden, daß ich diese »Maßregel« als solche ablehnen muß 52). 

Bewahrungsanstalt (E 1960 § 82 Abs. 2) 

In dem fünften Titel des dritten Abschnitts: »Folgen der Tat« sieht der Entwurf 1960 unter 
den freiheitsentziehenden Maßregeln noch eine neue Form der Unterbringung, nämlich die in 
einer Bewahrungsanstalt, vor, und zwar mit Rücksicht auf die Tatsache, daß Psychopathen, soweit 
sie als voll oder vermindert Schuldfähige verurteilt werden, im Strafvollzug vielfach als »Störer« 
wirken 53). Weiter heißt es in der Begründung, d'aß der Täter nach der besonderen Behandlungsart, 
die sein Zustand erfordere, untergebracht werden müsse. Der Anstalt wird damit eine Stellung 
zwischen der Strafanstalt und der Heilanstalt gegeben, mit der Möglichkeit einer heilpädagogischen 
Behandlung. Diese soll in der Hand von Psychiatern, Psychologen und sonstigem Fachpersonal 
liegen und das Ziel haben, dem psychisch belasteten Täter zu helfen, seine seelische Störung zu 

(3) Begründung zu § 86 E 1960, s. 205. 
(4) N 1, s. 245, s. 277 u. in ähnlichem Sinne N 4, S. 41 u. S. 53. 
(5) N 1, S.252. 
(6) N 1, S. 266. 
(7) N 1, S. 257. 
48) N 1, S. 270. 
49) N. 1, S. 265. 
50) Kriminalbiologische Gegenwartsfragen 1958, Heft 3, S. 45 ff. 
51) Herrmann, N 4, S. 46. 
52) Busch, Max, Die »vorbeugende Verwahrung« (Jungtäterverwahrung) aus der Sicht des Strafvollzugs, in: ZfStrVo 1959/60 (9), 

S.309. 
53) Begründung zu § 82 E 1960, S. 200. 
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beherrschen und seine gefährlichen Neigungen zu überwinden. Diesem Ziel müßten die Mittel 
angepaßt werden; im Mittelpunkt der Einwirkung hätten die der Leistungsfähigkeit des Täters 
angemessene sinnvolle Arbeit, ein dem Ziele der Unterbringung angepaßter Unterricht und die 
Freizeitgestaltung zu stehen. Die organisatorischen Schwierigkeiten, die sich bei der Errichtung 
solcher Anstalten ergäben, seien zwar erheblich, müßten aber um der kriminalpolitischen Zwecke 
willen überwunden werden 54). Diese Bewahrungsanstalt soll weitgehend dem dänischen Vorbild 
in Herstedvester bei Kopenhagen, das unter der Leitung des Psychiaters Dr. Stürup steht, nach
gebildet werden. 

Mit diesem Vorschlag an den Gesetzgeber hat der Entwurf 1960 hinsichtlich der »Störer« in 
den Strafanstalten wiederum eine Entscheidung gefällt, bei deren Erörterung der Vollzug hätte aus
reichender gehört werden müssen. Es wäre dabei zunächst zu klären gewesen: Welches ist der 
Personenkreis der Psychopathen, der Störer? Welchen Umfang hat er? Was geschieht z. Z., um das 
Problem in den Vollzugsanstalten der Bundesrepublik zu lösen? 

Dies alles kann in diesem Zusammenhang nicht geklärt werden. 
Die Kommission hörte die Gutachten zweier Sachverständiger, das des dänischen Psychiaters 

Dr. Stürup und das des Obermedizinalrats Dr. Würfler am Straf- und Untersuchungsgefängnis in 
Köln. Dr. Stürup schilderte seine hervorragende Arbeit mit »psychisch abnormen«, jedoch nicht 
geisteskranken oder schwachsinnigen chronischen Kriminellen 55). Das Nachlesen seines Gutachtens 
bestärkte mich in dem Eindruck, den ich bei wiederholten Begegnungen mit Dr. Stürup hatte: Das 
System von Dr. Stürup ist Dr. Stürup selbst. Das Geheimnis seiner Wirkung liegt in seiner Persön
lichkeit. Dr. Würfler gab einen umfassenden Überblick über die Behandlung des in Frage stehenden 
Personenkreises bei verschiedenen Kulturnationen und stellte zwei Aufgaben seiner psychiatrischen 
Abteilung am Straf- und Untersuchungsgefängnis in Köln heraus: »Einmal die Begutachtung der 
Zurechnungsfähigkeit im Hauptverfahren, zum andern die Feststellung der Haftfähigkeit oder 
Haftunfähigkeit aus psychischen Gründen, oder besser die Möglichkeit, die Haftfähigkeit zu 
erreichen« 56). 

Wie unklar schillerten in der Aussprache die Begriffe »Psychopath« und »Störer«. Schon in 
einem ande'ren Zusammenhang hatte diese Erkenntnis Anlaß zur Feststellung gegeben, daß es noch 
nicht möglich ist, die heute entwickelten kriminologischen Tätertypen zur Grundlage für die Gesetz
gebung zu machen 57). Dieser Ansicht wurde zugestimmt 58), und es scheint berechtigt, darauf hin
zuweisen, daß solche Typologien nur Mittel zu angemessener Behandlung und auch im Strafvollzug 
niemals Selbstzweck sein können. Für den Strafvollzug können sie ebensowenig wie für die Gesetz
gebung zur Grundlage einer Differenzierung gemacht werden 59). 

Bezüglich der Bewahrungsanstalt werden m. E. Grenzgebiete des Strafrechts und des Straf
vollzugs gegenüber der Medizin berührt, über die nur psychiatrische Sachverständige entscheiden 
können. Wird die Bewahrungsanstalt für Personen geschaffen, die sich, weil sie psychisch so abnorm 
sind, nicht in den Strafvollzug einfügen können, dann sollten die etwa als notwendig erkannten 
und infolgedessen zu errichtenden Anstalten auch organisatorisch den Heil- und Pflegeanstalten 
angegliedert, d. h. nicht in die Zuständigkeit der Strafvollzugsverwaltung einbezogen werden. 
Allgemein aber ist davor zu warnen, aus einem fremden Rechtssystem, wie dem dänischen, eine 
solche Einrichtung kritiklos übernehmen zu wollen. 

IV. 

Im ersten Abschnitt dieser Ausführungen wurde darauf hingewiesen, daß Strafvollzugsfragen 
in bezug auf die Strafrechtsreform am eindringlichsten an hand aller Dokumente, die das Bundes
justizministerium durch die Veröffentlichung in dem »Material zur Reform des Strafgesetzbuchs« 
zur Verfügung stellte, ermittelt werden könnten. Nach Darstellung der Probleme aufgrund der 
derzeit geltenden gesetzlichen Bestimmungen im zweiten Abschnitt wurden im dritten Aoschnitt 

54) Begründung zu § 82 E 1960, s. 201. 
55) N 4, S. 184. 
56) N 4, S. 193. 
57) Sieverts, N 1, S. 266. 
58) Bockelmann, N 1, S. 244. 
59) Frey, E" Reform des Maßnahmenrechts gegen Frühkriminelle, Basel, 1951, S. 100 Anm. 85. 

267 



Hauptfragen des Strafvollzugs anhand des Entwurfs 1960 für das StGB kurz aufgeworfen und deren 
Problemstellung erörtert. Im vierten Abschnitt soll auf die Stellungnahme der wichtigsten deutschen 
Fachgremien zu den hier interessierenden Fragen eingegangen werden. 

Bereits eingangs wurde betont, daß die praktische Durchführung des Strafvollzugs in der 
Bundesrepublik Deutschland Ländersache ist. Nach 1945 war es stets das Bestreben der Länder
justizminister, durch ihre Beauftragten auf diesem Sachgebiet, die Leiter der Strafvollzugs
abteilungen in den Länderjustizministerien, eine enge fachliche Zusammenarbeit auf Bundesebene 
herbeizuführen, bundeseinheitliche Vereinbarungen auf verschiedenen Sondergebieten zu treffen, 
z. B. dem der Untersuchungshaft 60), und eine bundeseinheitliche Dienst- und Vollzugsordnung 
aufgrund der Bestimmungen des geltenden StGB zu schaffen sowie darüber hinaus auch Vor
arbeiten zu einer gesetzlichen Regelung der Hauptfragen des Strafvollzugs auf Bundesebene zu 
leisten. Dieses Gremium der Referenten, der »Strafvollzugsausschuß der deutschen Länder«, wirkt 
durch Beschluß der Justizministerkonferenz vom 24. Oktober 1950. Neben Tagesfragen beschäftigte 
sich der Strafvollzugsausschuß auch mit Grundsatzfragen, wie sie in der Großen Strafrechts
kommission erörtert wurden, und bekannte sich z. B. zur Einspurigkeit und zur Einheitsstrafe. 
Gelegentlich derVerhandlungen derGroßen Strafrechtskommission, an denen bei einigen Sitzungen 
als Gast ein Mitglied des Strafvollzugsausschusses, Ministerialdirigent Leopold aus München, teil
nahm, wurde darauf verwiesen, daß sich der Strafvollzugsausschuß für die Einheitsstrafe und die 
Einspurigkeit ausgesprochen habe 61). 

Neben dem von den zuständigen Länderbeamten gebildeten Strafvollzugsausschuß besteht 
noch die 1924 gegründete »Arbeitsgemeinschaft für Reform des Strafvollzugs zum wissenschaft
lichen Studium des Vollzugs kriminalrechtlicher freiheitsentziehender Strafen und Maßregeln und 
seiner Reform«. Anläßlich der HeidelbergerTagung im Jahre 1950 wurde beschlossen: »Die Arbeits
gemeinschaft hält die Differenzierung der Freiheitsstrafe in Zuchthaus und Gefängnis für sach- und 
zweckwidrig. In einem Strafrecht, das die Persönlichkeit des Täters in bezug auf Schuld und Strafe 
in den Mittelpunkt stellt, ist die überkommene vorzugsweise Differenzierung der Freiheitsstrafe 
nach gesetzlichen Tatbeständen überholt. Dies wird durch die Entwicklung des Strafrechts auch im 
Ausland bestätigt. Die sozialen und pädagogischen Aufgaben erfordern eine einheitliche Form des 
Vollzugs und demgemäß die Einheitsstrafe. Erst diese ermöglicht die kriminalpolitisch unerläßliche 
Differenzierung und Klassifizierung der Gefangenen« 62). 

Zur Frage der Sicherungsverwahrung und der relativ unbestimmten Strafe äußerte sich die 
Arbeitsgemeinschaft im Jahre 1951: »Im Kampfe gegen die gefährliche Kriminalität Erwachsener hat 
sich die bisherige Methode, zeitlich fest bestimmte Strafen zu verhängen und die Strafe gegebenen
falls durch angehängte Sicherungsverwahrung zu ergänzen, nicht bewährt. Bei dieser Methode 
findet die Täterpersönlichkeit nicht die entsprechende Berücksichtigung. Wir brauchen die ein
spurige, relativ unbestimmte Sicherungsstrafe, deren Verwendung mit der echten (materiellen) 
Schuldidee durchaus verträglich ist und in welcher Gerechtigkeit und kriminalpolitische Zweck
mäßigkeit sich vereinigen können. Die unbestimmte Verurteilung hat sich in der Jugendlichen
Strafrechtspflege durchaus bewährt. Sie muß auch für die Erwachsenen-Strafrechtspflege gefordert 
werden. Sie liegt in der Konsequenz des Resozialisierungsgedankens und ist Voraussetzung dafür, 
daß unsere kriminalbiologischen Erfahrungen nutzbar gemacht werden können. Sie ist das beste 
Mittel, um die aus der als unbrauchbar erkannten Zweispurigkeit der Verbrechensbekämpfungs
mittel hervorgegangenen Mißhelligkeiten und Übelstände zu beseitigen« 63). 

Die »Arbeitsgemeinschaft für Reform des Strafvollzugs« hat diese ihre Stellungnahme 
gelegentlich einer Tagung im Frühjahr 1959 zu den angegebenen Punkten erneuert bzw. ergänzt. 
Bei der Aussprache über den Entwurf des StGB aus dem Jahre 1959 hielt sie an ihrer Ent
schließung 64), daß die zeitige Zuchthausstrafe im künftigen Strafgesetzbuch abgeschafft werden 
sollte, fest. Weiter schlug sie hinsichtlich der Jungtäterverwahrung vor, aufgrund der günstigen 
Erfahrungen des Vollzugs mit der unbestimmten Jugendstrafe für die 21- bis 27jährigen angehenden 

60) Untersuchungshaftvollzugsordnung vom 12. 2. 1953. 
61) N 3, S. 198. 
62) ZfStrVo 1950 (1) Heft 6, S. 58. 
63) ZfStrVo 1952/53 (3), S. 6. 
64) ZfStrVo 1952/53 (3), S. 7. 
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Hangtäter die Rechtsform der unbestimmten Verurteilung zu wählen. Damit würde die vom Ent
wurf vorgeschlagene zweispurige kriminalrechtliche Reaktion, die auch gegenüber Jungtätern schon 
im Urteil auf jeden Fall vermieden werden muß, weil sie von den jungen Verurteilten sicherlich 
nicht begriffen wird, entfallen. Auch treffe die Bezeichnung des Entwurfs »Vorbeugende Ver.wah
rung« die besondere Aufgabe der Menschenführung, die in dieser Institution zu leisten ist, nicht 
richtig 65). 

Die Auffassung der »Arbeitsgemeinschaft für Reform des Strafvollzugs« wurde in der Großen 
Strafrechtskommission von Eb. Schmidt vom Beginn der Sitzungen an, später noch von Sieverts 
und während mehrerer Sitzungen von Herrmann als Gast vertreten, freilich ohne den Entwurf 1960 
im Sinne der Beschlüsse der »Arbeitsgemeinschaft« beeinflussen zu können. 

V. 

Mit diesen Feststellungen möchte ich aber meine Ausführungen nicht abschließen, sondern 
mir aufgrund praktischer Erfahrungen im Strafvollzug sowohl als früherer Leiter eines Zuchthauses 
als auch jetzt als Leiter der Abteilung Strafvollzug in einer Obersten Aufsichtsbehörde erlauben, 
für die weitere Behandlung des Themas einige Fragen aufzuwerfen und Anregungen zu geben. 
Dies erscheint mir angebracht im Interesse der notwendigen Zusammenarbeit von Strafrecht und 
Strafvollzug zum bestmöglichen Erreichen des Zieles: Schutz der Gesellschaft durch Resozialisierung 
von Verbrechern. Dabei ist von folgenden Voraussetzungen auszugehen: Strafrecht und Straf
vollzug haben sich in der Gegenwart mit Rechtsbrechern zu befassen, die sich in ihrer Gesamt
haltung ebenso wandeln wie ihre legal lebenden Mitbürger. Die Gründe ihrer Straffälligkeit sind 
mit allen erlaubten Methoden zu erforschen und die gewonnenen Erkenntnisse bei der Aufstellung 
eines Behandlungsplanes und der Behandlung selbst anzuwenden. 

Die Vorschläge betreffen unter anderem: 
1. Die Strafrechtsreform, hier den Entwurf 1960 eines StGB, 
2. die Reform des Strafvollzugs und seine gesetzliche Regelung, 
3. die Zusammenarbeit im Aufgabengebiet von Strafrecht und Strafvollzug. 

Zu 1. Strafrechtsreform : 

a) Vom Standpunkt des Strafvollzugs aus sind die Strafen mit den Maßregeln zu verbinden; die 
Einspurigkeit ist zu fordern. Eine Unterscheidung des Vollzugs der Zuchthausstrafe und der 
Sicherungsverwahrung ist ihrem Wesen nach nicht möglich. 

b) Die mit verschiedenen Namen gekennzeichneten Formen der Freiheitsentziehung sind in der 
Einheitsstrafe zusammenzufassen. Eine Unterscheidung zwischen Zuchthaus, Gefängnis und 
Strafhaft ist ihrem Wesen nach nicht möglich. 

Im Rahmen des Vollzugs der einspurigen Einheitsstrafe ergäbe sich Gelegenheit, nach der 
Gefährlichkeit und der Resozialisierungsmöglichkeit der Täter zu differenzieren. 

c) Die relativ unbestimmte Strafe sollte neben den auf Zeit und den auf lebenslang verhängten 
Freiheitsentzug treten. Wie im Jugendstrafrecht könnte dann der Strafvollzug kriminalpolitisch 
zweckmäßiger auf die Persönlichkeit des Täters abgestellt werden. Über die Beendigung der 
relativ unbestimmten Strafe sollte der Vollstreckungsleiter oder ein Vollstreckungsgericht 
entscheiden. 

d) Das Jugendstrafrecht ist weiter auszubilden und zu prüfen, inwieweit Jungtäter, d. h. die 21- bis 
24Jährigen, fakultativ mit einbezogen werden könnten. Eine vorbeugende Jungtäterverwahrung 
würde hierdurch bzw. durch die relativ unbestimmte Verurteilung im Erwachsenen-Strafrecht 
hinfällig. 

Zu 2. Strafvollzugsreform: 

a) Vor Einleitung einer Reform des Strafvollzugs auf Bundesebene bzw. einer gesetzlichen Rege
lung des Freiheitsentzuges sind Erhebungen über den gegenwärtigen Stand des Strafvollzugs 
in der Bundesrepublik notwendig. Eine etwa von der Bundesregierung zu bestimmende 

65) ZfStrVo 1958/59 (8), S. 236 ff und N 12, S. 416 ff. 
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Kommission könnte sie z. B. unter Auswertung der in Kanada im Jahre 1938 gewonnenen 
Erfahrungen vornehmen 66). 

b) Die gesetzliche Regelung des Strafvollzugs, sei es in einem neuen Strafvollzugsgesetz oder 
einer Novelle zum bestehenden StGB, sollte in einer der »Großen Strafrechtskommission« 
vergleichbaren »Großen Strafvollzugskommission« durchgeführt werden. Bis zum Abschluß aller 
Vorarbeiten empfiehlt es sich, baldmöglichst eine gesetzliche Bestimmung über den Vollzug 
der Freiheitsstrafe in Form einer Novelle in das StGB aufzunehmen. Der Inhalt der Ziffern 57, 
58,59 und 60 der Mindestgrundsätze für den Vollzug von Freiheitsstrafen aus dem Jahre 1955 
könnte die Grundlage hierfür bilden. 

c) Die Klärung der Rechtsstellung des Strafgefangenen auf Bundesebene ist dringend notwendig. 
FreudenthaI hat vor fünfzig Jahren begonnen, die staatsrechtliche Stellung des Gefangenen 
herauszuarbeiten. Wenn die Zeitumstände bisher eine Weiterentwicklung hinderten, so scheint 
jetzt der Augenblick gekommen, die Grundlagen des Zwangsaufenthalts im Freiheitsentzug 
gesetzlich zu regeln. 

d) Die Stellung des Untersuchungsgefangenen ist grundsätzlich verschieden von der des rechts
kräftig zu einem Freiheitsentzug Verurteilten. Das kommt im derzeitigen Vollzug häufig nicht 
in angemessener Weise zum Ausdruck. Anstalten zur Durchführung der Untersuchungshaft 
sollten von Strafvollzugsanstalten völlig getrennt werden. In Untersuchungshaftanstalten sollten 
nur besonders geeignete Beamte und keine rechtskräftig verurteilten Gefangenen (etwa als 
Hausarbeiter) tätig werden. 

e) Zur Durchführung der in den »Mindestgrundsätzen« festgelegten Aufgaben gehören geeignete 
Kräfte, die in ausreichenderZahl vorhanden sein müssen. Vor der Schaffung der im Entwurf 1960 
vorgesehenen neuen Anstalten, z. B. für vorbeugende Verwahrung oder Bewahrung, erscheint 
es vordringlicher, geeignete Bedienstete einzustellen und auszubilden. 

Zu 3. Strafrecht und Strafvollzug: 

Eine verstärkte Zusammenarbeit aller Organe der Strafrechtspflege ist notwendig. Zur Ver
wirklichung dieses allgemein anerkannten Grundsatzes empfiehlt es sich u. a., den Justiz
Referendaren während der Ausbildung Gelegenheit zu geben, den Vollzug der Freiheitsstrafe 
kennenzulernen. Im Lande Hessen hat sich die seit 1948 durchgeführte Ausbildung in einer 
Strafanstalt für die Dauer eines Monats bewährt 67). 

Nur bei Verwirklichung dieser und ähnlicher Anregungen ist die Voraussetzung dafür 
gegeben, daß Strafvollzugsfragen in bezug auf die Strafrechtsreform mit dem gewünschten 
Erfolg für das Ganze und den einzelnen gelöst werden. 

88) Report of the Royal Commission to investigate the penal system of Canada (VI u. 418 p.) Ottawa, 1938. 
67) Staatsanzeiger für das Land Hessen, 1948, Nr. 44, S. 470. 
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AUSSPRACHE 

Professor Or. Klug, Köln 

Der letzte Referent hat uns in seinen Ausführungen auf etwas aufmerksam gemacht, das m. E. in der 
gegenwärtigen Diskussion um die Strafrechtsreform nicht deutlich genug unterstrichen werden kann, daß wir 
nämlich im Strafrecht in einem Zeitalter des Fiktionalismus leben. Wir praktizieren - vom Jugendstrafrecht 
abgesehen - Dinge, die man überspitzt mit »Wortzauber« bezeichnen könnte. Das fängt mit dem Begriff 
»Sühne« an und hört im Strafvollzug mit der sog. Zweispurigkeit und dem oft zitierten »Etikettenschwindel« 
auf. Sollte man hier nicht zu einem Kompromiß kommen können? 

Zu diesem Zweck wäre zunächst einmal zu klären, wie die Freiheitsstrafe eigentlich vom Verurteilten her 
gesehen wird. Für ihn dürfte sicherlich, weil wir den Etikettenschwindel ja zugeben müssen, de facto die 
Einspurigkeit gegeben sein. Da wir weiter zugeben müssen, daß im Strafvollzug eine wesentliche Differen
zierung zwischen der Gefängnis- und der Zuchthausstrafe nicht besteht, haben wir auch hier de facto die 
Einheitsstrafe. Schließlich wird man auch zugeben müssen, daß der Verurteilte in sehr wichtigen Fällen de facto 
zu einer relativ unbestimmten Strafe verurteilt wird. Im Entwurf ist in § 89 vorgesehen, daß die Sicherungs
verwahrung bei erstmaliger Anordnung eine Dauer von 10 Jahren nicht überschreiten darf. Das Ergebnis für 
den Verurteilten ist - weltfern von aller dogmatischen Akrobatik - ein sehr einfaches. Es gibt eine untere und 
eine obere Grenze für den Freiheitsentzug; dazwischen befindet sich ein sehr erheblicher Spielraum von Unbe
stimmtheit, so wie das bei der relativ unbestimmten Bestrafung mit Recht gefordert wird. Aus dieser Sicht haben 
wir im übrigen schon seit langem auch die absolut unbestimmte Strafe, nämlich in der normalen Sicherungs
verwahrung. So sehen die Dinge de facto aus. So muß man sie aber auch sehen, wenn man sich durch die 
eigenartigen Sprachregelungen, die nun einmal in der deutschen Strafrechtsdogmatik üblich sind, nicht ver
wirren lassen will. 

Auf der anderen Seite wird man allerdings zugeben müssen, daß wir von diesem »Wortzauber«, den 
wir betreiben, vorläufig sicherlich nicht herunterkommen werden. Als Theoretiker möchte ich daher die 
Praktiker des Strafvollzuges fragen: Was müßte denn eigentlich - wenn man alle diese gedankenlyrischen 
Unterscheidungen einmal als gegeben hinnimmt - praktisch geändert werden, um das, was de facto bereits 
den kriminalpolitischen Forderungen entspricht, noch konsequenter durchzuführen? 

In dem Referat, das wir soeben gehört haben, war mir vor allem ein Punkt sehr interessant. Wenn ich den 
Herrn Referenten richtig verstanden habe, dann sagte er, daß durch das System der Zweispurigkeit, welches 
wir im ersten Teil Strafe, im zweiten Maßregel nennen, der Resozialisierungsgedanke gerade in diesem ersten 
Teil gefährdet würde. Das ist mir nicht ganz klar geworden. Könnte man nicht umgekehrt sagen, daß durch 
das System der Zweispurigkeit gerade im zweiten Teil der Resozialisierungsgedanke gefährdet werde, weil ja 
hier nur noch von Sicherung gesprochen wird? M. E. übrigens auch wieder ein klarer Fall von Fiktionalismus, 
weil kein Strafvollzugsbeamter - so denke ich es mir wenigstens als Laie - in der Sicherungsverwahrung auf 
Resozialisierungsbemühungen verzichten wird, wenn er sich über die praktischen Erfolgsaussichten, die sicher
lich gering sein mögen, auch im klaren ist. Wenn man berücksichtigt, daß die Nomenklatur der herrschenden 
Systematik in bezug auf den Resozialisierungsgedanken in jedem Falle bedenklich erscheinen muß, dann will 
mir nicht einleuchten, inwiefern die praktische Resozialisierung durch solche Begriffsakrobatik überhaupt 
beeinträchtigt werden kann. 

Die zweite praktische Konsequenz, zu der die Überlegungen, die ich hier skizziert habe, hinführen, 
bezieht sich auf die Einheitsstrafe. Wenn man davon ausgeht, daß wir schon de facto die Einheitsstrafe haben, 
dann frage ich mich, warum es so bedenklich sein soll, daß wir an bestimmte schwere Freiheitsstrafen, die wir 
Zuchthausstrafen nennen, auch bestimmte Rechtsfolgen knüpfen. Nach dem System unseres Strafrechts muß es 
doch möglich sein, daß schwere Kriminelle keine öffentlichen Ämter mehr bekleiden, daß sie nicht mehr das 
passive Wahlrecht haben, daß sie nicht mehr Anwalt und nicht mehr Arzt sein können. Schließlich handelt es 
sich dann nur noch um ein rechtstechnisches Problem, ob man die schweren Freiheitsstrafen mit den eben 
erwähnten Rechtsfolgen »Zuchthaus« nennt. Das entscheidende Kriterium sollte daher sein: Kein Unterschied 
in der Vollstreckung, wohl aber in den Rechtsfolgen. 
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Die Folgerung aus dem, was ich hier sagen wollte, ist m. E. darin zu erblicken: Wir resignieren zunächst 
einmal im Hinblick auf die Mehrheitsverhältnisse in der Großen Strafrechtskommission und überlegen, was von 
den Forderungen, die der Herr Referent so eindrucksvoll begründet hat, realisierbar ist. 

Zum Schluß möchte ich noch einen etwas spezielleren Punkt aufgreifen. Auf dem letzten Juristentag ist 
im Rahmen anderer Themen auch kurz die Problematik des Vollstreckungsgerichtes behandelt worden. Es war -
soweit ich das feststellen konnte - niemand vertreten, der die Probleme des Strafvollzuges aus eigener An
schauung kannte. Deshalb möchte ich mir die Frage erlauben, wie die hier anwesenden Praktiker des Straf
vollzuges zu diesem Vorschlag der Strafrechtsreform stehen. Einzelne Mitglieder der Großen Strafrechts
kommission sehen ja in einem Vollstreckungsgericht wegen der Vollzugsnähe des Richters einen wirklichen 
Fortschritt; andere wiederum haben grundsätzliche verfassungs- und prozeßrechtliche Bedenken geäußert, 
indem sie meinten, das Vollstreckungsgericht verstoße gegen das Prinzip des gesetzlichen Richters. Die Diskus
sion konnte nicht mehr ausgetragen werden; sie lag auch im Rahmen des Juristentages zu sehr am ,Rande. 

Regierungsdirektor Dr. Herzog, Bundesjustizministerium 

Ich hatte nicht die Absicht, zu dem gestrigen Vortrag von Herrn Professor Krebs zu sprechen, aber ich bin 
heute früh darum gebeten worden. 

Das Bundesjustizministerium war von Anfang an - wie Herr Professor Krebs ja auch betonte - der Auf
fassung, daß das materielle Strafrecht allein nicht reformiert werden könne, und daß die Reform des Strafvoll
zugs gleichzeitig oder doch wenigstens unmittelbar im Anschluß daran in Angriff genommen werden müsse. 
Es war aber leider nicht möglich, beides zugleich zu tun. Wer weiß, wie gründlich und sorgfältig eine solche 
Reform vorbereitet werden muß, wird dafür Verständnis haben. 

Um die Regelung des Vollzugs durch die Gesetzgebung wurde schon von Beginn unseres Strafgesetzbuches 
an gerungen. In den rechtsvergleichenden Materialien (Band 8 und 9) liegen entsprechende Arbeiten, die in 
einem sehr frühen Stadium begonnen wurden, fertig vor. Es ist also nicht so, als ob noch nichts geschehen sei. 
Aus organisatorischen und technischen Gründen mußte sich das Bundesjustizministerium jedoch zunächst auf 
einen Entwurf beschränken. 

Die Schwierigkeiten sind vor allem darin zu sehen, daß die Mittel, die zur Verfügung stehen, bei weitem 
nicht ausreichen, um einen Vollzug sicherzustellen, wie er nach der derzeitigen Rechtsüberzeugung notwendig 
wäre. So ist es z. B. ein äußerst unbefriedigender Zustand, daß heute fast ein Drittel aller Gefangenen in 
überbelegten Zellen, d. h. in der Regel in Zellen, die für einen Mann gedacht sind, zu dritt untergebracht ist. 
Unter diesen Umständen sollten wir uns nicht wundern, daß mancher, der ins Gefängnis kommt, mehr Schaden 
erleidet als wir eigentlich in Kauf nehmen dürften. 

Nun zu einigen Grundgedanken aus dem Vortrag von Herrn Professor Krebs. Was die Zweispurigkeit 
anbelangt, so ist meine persönliche Auffassung folgende: Wenn man ein Strafrecht überhaupt bejaht, dann 
kann man zu seiner Ergänzung auf ein Maßregelrecht nicht verzichten; es ist allerdings nur in dem Umfang 
gerechtfertigt, als nicht durch den Strafvollzug bereits das getan und erreicht werden kann, was durch einen 
Maßregelvollzug angestrebt wird. In dieser Hinsicht dürfte der Entwurf, wenn Sie die §§ 87 und 105 einmal 
sorgfältig durchlesen, doch eine ganz hervorragende Lösung gefunden haben, vor allem hinsichtlich der Her
stellung der inneren Beziehung von Strafvollzug und Maßregelvollzug. Er bietet die Möglichkeit, auf den Maß
regelvollzug zu verzichten, wenn er nach dem Strafvollzug nicht mehr notwendig ist. Er bietet weiter die 
Möglichkeit, den Maßregelvollzug vorwegzunehmen und ihn auf die Strafe anzurechnen, wenn wir einmal von 
der Sicherungsverwahrung absehen wollen. Die Ausnahme bezüglich der Sicherungsverwahrung ist tief 
begründet, weil man in der Sicherungsverwahrung nicht die Möglichkeiten der Resozialisierung hat wie im 
Strafvollzug. Eine Austauschbarkeit zwischen Strafe und Maßregel ist daher hier nicht zulässig. Wenn man sie 
zuließe, dann würde man sich der Möglichkeit begeben, die Sicherungsverwahrung so zu gestalten, daß sie 
eben nur eine Maßregel und keine Strafe ist. Man wird mir nun entgegenhalten, daß dann die Regelung bei 
der Maßregel »Arbeitshaus« doch ähnlich sein müsse. Gewiß, das Arbeitshaus soll im Grunde genommen nur 
zur Arbeitswilligkeit, zur Arbeitsdisziplin und zur Seßhaftigkeit erziehen. Gerade bei demjenigen aber, bei dem 
die Maßregel des Arbeitshauses angeordnet wird, ist die zu verbüßende Strafe zeitlich so gering bemessen, 
daß der Strafvollzug nicht ausreicht, die Gesellschaft vor weiteren Belästigungen durch diesen Rechtsbrecher zu 
sichern. Bei ihm muß daher über den Strafvollzug hinaus durch das Arbeitshaus versucht werden, ihn wieder 
einigermaßen in die Gesellschaft einzugliedern. 
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Was die Einheitsstrafe betrifft, so erscheint es natürlich vom Vollzug aus sehr einleuchtend, daß dem 
einheitlichen Vollzug auch eine einheitliche Strafe entsprechen soll. Aber ganz so ist es doch nicht. Herr 
Professor Krebs hat sich auf die Mindestgrundsätze berufen, in denen es heißt, daß das Übel der Freiheits
entziehung bereits so groß sei, daß dem Täter kein zusätzliches Übel mehr zugefügt werden sollte. Das ist 
vollkommen richtig. Aber Freiheitsentzug ist kein eindeutiger Begriff. Er besagt heute jedenfalls nicht mehr, 
in vier Wänden eingeschlossen zu sein, vor sich ein Schloß und hinter sich die Gitter zu haben. Wir sprechen 
von Freiheitsentziehung auch dann noch, wenn wir einen Täter tagsüber aus der Strafanstalt herauslassen, 
um ihn in einem normalen Arbeitsbetrieb arbeiten zu lassen, und ihn erst abends, wenn er zum Schlafen 
zurückkommt, wieder in der Zelle einschließen. Hier wird der Freiheitsentzug nicht mehr durch Gitter, Riegel 
und Schlösser erzwungen, sondern durch einen Akt freiwilliger Zustimmung des Rechtsbrechers, dem ich im 
Einzelfall dieses Vertrauen entgegenbringen kann, garantiert. Ein solches Verfahren sieht natürlich ganz anders 
aus als eine Freiheitsentziehung, bei der ich den Häftling in strengster Verwahrung halten muß, bei dem ich 
evtl. noch nicht einmal riskieren darf, ihn auch nur innerhalb des Anstaltsgeländes frei herumlaufen zu lassen. 
Daraus folgt, daß man, was den Vollzug angeht, Unterscheidungen machen muß. Ich habe eigentlich auch 
keine grundsätzlichen Bedenken, daß die Unterscheidungen, die äußerlich durch das materielle Strafrecht 
begründet werden, im Vollzug beibehalten werden. 

Die Strafhaft soll nach der Begründung des Entwurfs nur Täter der unteren Kriminalität ohne schädliche 
Neigungen erfassen. Aus technischen Gründen werden nach der derzeitigen Fassung des Entwurfs auch andere 
Kleinkriminelle in den Strafhaft-Vollzug kommen, die ihrer Persönlichkeit nach nicht in einen solchen hinein
gehören. Durch das Vollzugsgesetz bzw. die Vollzugsordnung wird dafür gesorgt werden müssen, daß eine 
kriminelle Ansteckung ausgeschlossen ist. Ähnliches gilt für die Verbüßung der Zuchthausstrafe. Man glaubte 
ursprünglich, die Zuchthausstrafe auf einen sehr engen Täterkreis beschränken zu können. Es zeigte sich dann 
bei der Bearbeitung des Besonderen Teils des Entwurfs, daß diese Beschränkung doch nicht so leicht durch
zuführen war. Immerhin dürfte es gelungen sein, den Personenkreis, der für das Zuchthaus in Betracht kommen 
soll, einigermaßen klar zu umreißen. Wir werden im Zuchthaus auch einmalige Täter haben, von denen wir 
wissen, daß sie auch ohne das Zuchthaus wahrscheinlich nicht mehr rückfällig werden, bei denen aber die 
schwere Schuld, die ihrer Tat zugrunde liegt, es doch rechtfertigt, daß sie ihre Strafe im Zuchthaus und nicht im 
Gefängnis verbüßen. Vom Vollzug her gesehen ist das m. E. auch nicht so inkonsequent, wenn man auch 
zugeben muß, daß die Schwierigkeiten, die damit verbunden sind, sehr groß sind, insbesondere bei der 
Klassifizierung und der Differenzierung. Denn diese haben ja nur einen Sinn, wenn wir die Zuchthaus
gefangenen und die Gefängnisgefangenen in besonderen Anstalten haben. 

Hinsichtlich des erwähnten Etikettenschwindels möchte ich mir ebenfalls eine kurze Bemerkung erlauben. 
Gewiß, es ist furchtba~ einfach, von Etikettenschwindel zu reden. Man darf aber dabei nicht vergessen, daß 
wir bis heute noch keine einzige Sicherungsverwahrungsanstalt haben, die dem entsprechen würde, was wir 
uns unter einer solchen vorstellen. Wir können also noch nicht von einem Etikettenschwindel sprechen, 
solange wir noch nicht wissen, wie der Inhalt einmal beschaffen sein wird. Eines dürfte sicher sein: Kein 
Land in der Bundesrepublik wird allein in der Lage sein, eine Sicherungsverwahranstalt so aufzubauen und 
einzurichten, wie sie uns als ein Maßregelvollzug der Besserung und Sicherung vorschwebt. Vor allem dürfen 
wir nicht vergessen, daß in die Sicherungsverwahrung doch zwei ganz verschiedene Personengruppen gelangen; 
nicht nur die Antisozialen, sondern auch die Asozialen. Bei den letztgenannten handelt es sich nicht nur 
- wie heute - in der Mehrzahl um alte Leute, die viel besser ins Asyl gehörten als in eine Sicherungs
verwahrung, sondern in Zukunft auch um junge und rüstige Leute, die wirklich eine große Gefahr darstellen. 

Die kurze Freiheitsentziehung ist natürlich eine Crux; das wissen wir, das weiß die ganze Welt. Auch 
der Zweite Kongreß der Vereinten Nationen im August 1960 in London hat dies eindeutig gezeigt. Dennoch 
sind alle auch überzeugt, daß man leider auf die kurze Freiheitsstrafe nicht völlig wird verzichten können. 
Man kann sich daher nur bemühen, sie auf das geringstmögliche Maß zu beschränken. Der Vollzug wird m. E. 
den Weg finden müssen, um mit diesem Übel fertig zu werden. 

Die Schwierigkeiten, die dem Wochenendstrafvollzug anhaften, kennt jeder Vollzugsfachmann aus eigener 
Anschauung. Es ist eben nicht einfach, eine Strafanstalt eine ganze Woche lang leer und am Samstag und 
Sonntag überfüllt zu haben. Der Wochenendstrafvollzug wird aber wahrscheinlich doch notwendig sein, wo 
mit dem normalen Vollzug ein Übel verbunden wäre, das über den Strafzweck hinausginge. Aber eines ist 
sicher: der Wochenendstrafvollzug sollte nur dann vollzogen werden, wenn dadurch der normale Vollzug nicht 
gefährdet wird. Es ist untragbar, daß zur Ermöglichung des Wochenendstrafvollzugs alle übrigen Gefangenen 
in Zellen zusammengesteckt werden. Das führt zu einer Unruhe und einer Gefährdung des normalen Vollzugs, 
die m. E. nicht mehr verantwortet werden können. 

Hinsichtlich der Ausführungen über die unbestimmte Strafe beziehe ich mich auf das, was ich zur Zwei
spurigkeit gesagt habe. Ich kann hier nicht auf das schwierige Problem eingehen, warum die unbestimmte 
Strafe im Jugend-Strafrecht gerechtfertigt erscheint und weshalb sie das im Erwachsenen-Strafrecht nicht ist. 
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Ober die Bewahrungsanstalten haben sich die Strafrechtsreformer sehr viele und sehr ernste Gedanken 
gemacht (die Materialien geben Aufschluß darüber). Ich gebe zu, daß die guten Erfolge der Anstalt Hersted
vester (Dänemark) wesentlich von der Persönlichkeit des Herrn Stürup abhängen. Herr Stürup selbst ist aber 
nicht der Auffassung, daß die Anstalt ohne ihn nicht bestehen könnte oder ohne ihn nicht gerechtfertigt sei. 
Im übrigen gibt es dort heute Persönlichkeiten, die ganz in den Spuren des Herrn Stürup wandeln. Ich erinnere 
an Herrn Sachs und andere. Diese Persönlichkeiten bieten die Gewähr dafür, daß das Werk des Herrn Stürup 
fortgesetzt werden wird. Abgesehen davon werden nicht nur in Dänemark, sondern auch in Holland und 
England Psychopathen nach den neuesten Erkenntnissen behandelt. Diese Gruppe von Tätern gefährdet aber 
den normalen Vollzug. Deshalb muß man sie in besonderen Anstalten unterbringen, wie es der Entwurf in 
Form der Bewahrungsanstalt vorsieht. 
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Pädagogische und psychologische Probleme 
bei der Behandlung von Rechtsbrechern 

Dr. phil. E. Ottinger, Diplom-Psychologe an der Strafanstalt in Ziegenhain (Hessen) 

I. 

Auf der Arbeitstagung des Bundeskriminalamtes über »Kriminalpolitische Gegenwartsfragen« 
im Jahre 1958 sagte Leferenz in einer kritischen Betrachtung zur Kriminalprognose: Eine Seite der 
Prognostik ginge .dahin, »einen günstig zu beurteilenden Gestrauchelten vor ungünstigen Aus
wirkungen unserer heutigen strafrechtlichen Reaktion zu bewahren«. 

Das war nebenbei eine vielsagende Kritik der Methoden unseres Freiheitsstrafenvollzuges, 
von dem doch nach landläufiger Meinung wie auch nach juristischem Bedacht die nachdrücklichste 
strafrechtliche Behandlung des Rechtsbrechers erwartet wird. Aber die Gegenstimmen werden 
immer zahlreicher. 

Marc Ance/, Strafrechtler und Kriminalwissenschaftler der Universität Paris, stellte auf dem 
IV. Kongreß der Defense Sodale 1956 in Mailand fest: »Die Kriminalisten, sogar die traditions
treuesten, geben ... zu, daß das alte Strafrechtssystem durch eine Reihe indivi,dualisierender Maß
nahmen von durchweg außerstrafrechtlicher Natur vervollkommnet werden muß.« 

Hier spricht ein berechtigtes Mißtrauen gegenüber der herkömmlichen Freiheitsstrafe. Man 
hat erkannt, daß (die Organisationsform der Freiheitsstrafe von vornherein mit ,den sozial
psychologischen und soz'ialpädagogischen Fragwürdigkeiten beladen ist, die jeder isolierten 
Zwangsgemeinschaft schon institutionell anhaften und die bei langzeitiger Einwirkung zu negativen 
Persönlichkeitsveränderungen führen können, die niemand gewollt hat und die bislang nur die 
wenigsten Verantwortlichen fürchten. Deshalb muß eine streng erfahrungswissenschaftliche Straf
vollzugskunde zu Wort kommen, spätestens jetzt, da man Strafrechtsreformen will, ,da ein Strafvoll
zugsgesetz gefordert wird, das ·die Erforschung der Täterpersönlichkeit zur Grundlage einer 
resozialisierenden Behandlung machen soll. 

Es gibt viel Idealismus,der sich dem strafverbüßenden Rechtsbrecher zuwendet. In der »Zeit
schrift für Strafvollzug«, im Novemberheft 1960, wurde ein fei1nes Zeugnis von Hilfsbereitschaft 
wiedergegeben. Maria Haide-Backhaus, eine betagte Künstlerin, die sich in privater Liebestätigkeit 
der Gefangenenbetreuung widmet, schreibt über weihnachtliche Besuche bei HäftHngen u. a.: »Es 
ist das Wissen und die Erfahrung um die grenzenlose Verfüh rbarkeit von uns Menschen allen, was 
mich so stark ergreift und mich so sehr mit ihnen verbindet, nicht, um damit ,diese allgemeine 
Verführbarkeit zu entschuldigen, sondern um in all diesen Schicksalen etwas zu erkennen von dem 
verborgenen Grund all dieser Irrwege.« 

Gerade ,dieser Idealismus, dem es in so richtiger Weise auf den einzelnen Menschen ankommt 
und der deshalb zu leicht nur den einzelnen Zelleninsassen sieht und das ganze Zellengehäuse 
mit seiner Anomalität der zwischenmenschl'ichen Beziehungen zuwenig beachtet - gerade dieser 
Idealismus verdient Schutz vor dem Abweg in die pädagogische Utopie. Dazu bedarf es einer 
empirischen Strafvollzugskunde, die klarstellt, welche institutionellen Vorgegebenheiten, welche 
sozialpsychologischen Elementartatsachen der Haftgemeinschaft innewohnen und berücksichtigt 
werden müssen, wenn Ider gesetzgeberische Wille und die kriminalpädagogische Mühe nicht unter 
Verkennung unabweisbarer Voraussetzungen fehlgehen sollen. 

Auch die Elementarlehre einer Strafvollzugskunde muß heute unter allgemeinen krisenhaften 
Erschütterungen ausgebaut werden, denn unsere Denkgewohnheiten, unser Lebensgefühl und 
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unsere Auffassung vom Menschen sind einer tiefgehenden Wandlung unterworfen, die, angebahnt 
seit Jahrzehnten, jetzt in der Jahrhundertmitte augenfällig geworden ist. Der vorjährige Träger des 
Nobelpreises für Literatur, Saint-John Perse, sprach im Dezember 1960 vom »Drama der modernen 
Wissenschaft, die allenthalben auf -ihre rationalen Grenzen stößt«, und ,der Mitbegründer der neuen 
Avantgarde der französischen Filmkunst, Alain Resnais, sagte im Januar 1961: »Es scheint der 
Augenblick gekommen, (um) in einer neuen Sprache zu sprechen«. Dabei müßten weitgehend die 
»bereits klassischen Elemente unserer modernen Geisteswelt« gebraucht werden: »Die Vorstellung 
von nicht kausalen Folgen«, die Vorstellung von »der Realität als Materialisierung des Imaginären«. 
Solche Aussagen bezeichnen unsere heutige Situation am Ende eines langen Abschnittes der abend
ländischen Wissenschaftsgeschichte: Die intellektuelle Ruhe für klassische Kausalerkenntnis ist 
großenteils dahin, die Erkenntnis vom Wesen einer Sache wird zur Symbolschau. In dem immer
währenden Widerstreit zwischen platonischem und aristotelischem Denken, zwischen schöngeistiger 
Ideenschau und naturwissenschaftlicher Tatsachenkunde neigt man heute, wie stets in Zeiten anhal
tender Umwälzung, in denen das Herkömmliche brüchig geworden ist, zu einer Erklärungsweise, 
die mit phänomenalen Gleichnissen arbeitet. 

So wird ,der Rechtsbrecher bildlich als ein Sozialkranker gesehen, und die Krankheit selbst 
erfährt eine neue Wesensschau unter Verwendung von Modellbildern, ,die dem technischen Fort
schritt entlehnt sind. Aus der Universitätsabteilung für Sozialmedizin in Amsterdam erschien im 
Dezember 1960 eine Arbeit von Drogendijk: »Der kybernetische Krankheitsbegriff«. Die Kybernetik, 
die Lehre von der Regelungs- oder Steuerungstechnik, beschreibt das Verfahren der Rückkoppelung: 
Sie ist die Rückmeldung einer festgestellten Abweichung zum Ausgangspunkt eines Prozesses und 
die dort ausgelöste Berichtigung der normwidrigen Abweichung. Drogendijks kybernetischer Krank
heitsbegriff will besagen: »Krankheit ist eine ... Abweichung von der Norm, ,die daraus entsteht, 
daß es den ,im Menschen vorhandenen Rückkoppelungsmechanismen nicht gelungen ist, den 
Komplex. .. des dynamischen Gleichgewichts wieder herzustellen.« Therapie ist dann, nach 
Drogendijk, nichts anderes als eine Aktivierung der »in Reserve gehaltenen schlummernden Rück
koppelungen, ihre Ergänzung oder Ersetzung«. 

Nach dieser Vorstellung müßte nun, wenn das Verbrechen als eine Sozialkrankheit gelten soll, 
der Kriminalpädagoge als Regelungstechniker eingeschaltet werden für die Neueinsteuerung der 
gestörten Sozialtriebe eines Rechtsbrechers. Ein solches mechanistisches Bilddenken ist immer ver
führerischer, als man kritisch meint. Es ist erkenntnistheoretisch nicht ungefährlich, weil oftmals zu 
leicht und zu gern der schmale aber zentrale Bereich übersehen wird, in dem Bild und Sache nicht 
mehr miteinander übereinstimmen. Drogendijk sagt: »Die Rückkoppelung läßt sich dadurch her
stellen, daß man dem ,der Information dienenden Organ gleichzeitig die Funktion des Kontrollorgans 
gibt.« Technisch läßt sich das verwirklichen bei einer Apparatur, die im Vorbeiflug die Rückseite des 
Mondes fotografieren soll. Aber nur der langlebige rationalistische Optimismus der Aufklärung 
möchte daran festhalten, daß man den Menschen psychotechnisch so einrichten kann, daß bei 
entscheidenden Verhaltensweisen das Informationsorgan auch Kontrollorgan wird, daß, zum Bei
spiel, schon das Bewußtsein einer Übeltat ,diese auch zugleich korrigi,ert. Hier kann das kyber
netische Modell nichts mehr erklären, weil es nur innerhalb geschlossener Systeme zum Vergleich 
taugt, und weil dem menschlichen Reaktionssystem eben jene Geschlossenheit fehlt, wie sie 
innerhalb technischer Schaltkreis,e besteht. Das Streben nach Geschlossenheit ist aber ein immer
währendes Sehnsuchtsziel des Menschengemüts, das deshalb auch gegenüber der bloßen Fiktion 
einer seinsmäßigen Geschlossenheit eine kaum zu erschütternde Anhänglichkeit beweist. Darauf 
beruht die Attraktion mancher geistigen Systeme philosophischer, politischer oder erziehungs
kundlicher Art, in denen Gleichnishaftigkeit für Vergleichbarkeit ausgegeben wird. 

Wissenschaftlich ergiebig sinld aber Anschauungsmodelle nur, wenn sie mit der verglichenen 
Sache strukturgleich sind. Wenn wir uns ein Bild von den Elementartatsachen der Strafhaft machen 
wollen, um die Bedingungen zu kennen, die jeder pädagogischen und psychologischen Behand
lung des Rechtsbrechers vorgegeben sind, dann müssen wir die Strukturen, das heißt das 
Gefüge der wesensbestimmenden Eigenschaften der Haftgemeinschaft erkunden. Diese haft
psychologische Strukturforschung wird durch die Behandlungsabsicht bestimmt, die den Rechts
brecher nicht nur als Naturtatsache, sondern als Kulturaufgabe sieht. Wie stellt sich diese Aufgabe 
heute? 
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Unser Sozialstaatlichkeitsprinzip bedingt neue sozialethische Normen. Sie bestimmen die 
Position des Rechtsbrechers in der Gesellschaft. Würtenberger sagt in seiner 1957 erschienenen 
Schrift über »Die geistige Situation der deutschen Strafrechtswissenschaft« : »Sicher ist, daß heute 
der Gedanke des Sozialen eine größere Herrschaft im politischen Bereich wie im geistigen Dasein 
unserer Generation erlangt.« 1960 erschien die Schrift von Reuss und jantz »Sozialstaatsprinzip 
und soziale Sicherheit«. Darin heißt es: die Sozialität gehöre zum absoluten Wertinhalt und »das 
bloße Verbot unsozialen Handeins (müsse) in das positiv rechtliche Gebot zum sozialen Verhalten 
umschlagen«. Diese Forderung muß populär werden, muß normative Kraft werden, wenn die 
sozialstaatliche Demokratie die Auflösungserscheinungen unserer spätbürgerlichen Epoche über
leben will, die skh zum Teil geradezu krisenfreudig in defaitistischen Schroffheiten und 
manieristischer Müdigkeit gefällt. Der Psychiater Ottomar Domnick sagte 1960: »Die Wandlung 
des Menschen durch Schicksal wie durch Erziehung ist fragwürdig ... der Mensch ändert sich nicht, 
im Grunde bleibt er, wie er ist.« Solcher Anskht steht oft ein keineswegs besser begründeter 
pädagogischer Optimismus gegenüber, wie ihn die strafrichterliche Spruchpraxis erkennen läßt in 
den so häufig zu lesenden Formulierungen bei Beschlüssen einer vorzeitigen Entlassung: Es habe 
»die Strafvollstreckung so nachhaltig auf den Verurteilt,en eingewirkt, daß von ihm in Zukunft 
ein gesetzmäßiges und geordnetes Leben erwartet werden kann«. Wir haben uns zu fragen: worauf 
stützt sich eine solche Erwartung? Und es ist nicht mehr abzuweisen, daß diese Frage die weitere 
Frage nach sich zieht: was tut unsere heutige Strafhaft sozial psychologisch und sozialpädagogisch 
mit dem Rechtsbrecher? Das ist eine elementare Vorfrage der augenblicklichen Reformdiskussion ; 
denn jede Reform sollte, ehe sie Hand an das Bestehende legt, ermittelt haben, wie tief reformiert 
wenden muß, um den Fehler zu vermeiden, nicht tief genug reformiert zu haben. Da eine befrie
digende Reform des Strafvollzugs sich wohl nicht ohne weiteres aus der kommenden Strafrechts
reform herleiten lassen wird, ist es um so wichtiger, von den psychologischen und pä,dagogischen 
Eigengesetzlichkeiten der Freiheitsstrafe zu reden, um die zur Zeit schleichende Reform des Straf
vollzugs, die auf der Einzelinitiative und auf der Vernachlässigung der alten Vorschriften beruht, 
vor neuen Fehlentwicklungen zu bewahren. 

11. 

Von den Eigengesetzlichkeiten der Strafhaftgemeinschaft seien einige genannt. 
1. Unter der Freiheitsstrafe tritt der Häftling in ein neues Rechtsverhältnis, das nicht nur Frei

heiten entzieht, sondern auch den Genuß staatlicher Leistungen gewährt. Für eine zahlenmäßig 
nicht kleine Gruppe von Gefangenen wind die Haftanstalt eine Art Mutterschiff, wo komplette 
Versorgung gesichert ,ist: Unterkunft, Bekleidung, VerpHegung, Fürsorge, Heilfürsorge und Seel
sorge. Damit wird die Anstalt zu einer Ziehmutter, welche die elementaren mütterlichen Funktionen 
ausübt: Der Insasse wird behaust, gekleidet, genährt, gebadet und gepflegt, und dafür wird von ihm 
die Einbuße an Freiheiten in Kauf genommen. Für viele milieugeschädigte, lebensschwache, sozial
untüchtige und ungeborgene Existenzen besteht das sog. Haftübel also darin, daß sie in ein Anstalts
gehäuse verbracht werden, dessen Strafcharakter mehr oder weniger aufgewogen wird durch die 
Tatsache, daß die Grundbedingungen des sozialen Daseins, die sich der Rechtsbrecher in der 
bürgerlichen Freiheit in geordneter Weise selber nicht schaffen kann, von Amts wegen geliefert 
werden. Die Anstalt als Pflegemutter-Ersatz: das ist eine der fundamentalen haftpsychologischen 
Tatsachen, die man hoch genug in R,echnung setzen muß, indem man bedenkt, wie sehr die 
Menschennatur befähigt ist, sich mit Ersatzbndungen zu ildentifizieren. Die Anstalt als Pflegemutter 
wird also besonders bei bestimmten Langstrafigen oder vielfach Rückfälligen auch eine ersatzartige, 
überhöhte Mutterbindung herbeiführen, die nach psychologischer Gesetzmäßigkeit die Opposition 
gegen den Vater, gegen den »Vater Staat« erregen oder verstärken wird. Das ist eine Grundlage 
für den häufigen Vorgang, daß ein Dauerkrimineller die Hausordnung der Anstalt so brav beachtet 
und in der Freiheit die Forderungen der staatlichen Ordnung so prompt wieder verletzt. 

Der haftgefügige, der haftergebene Gefangene projiziert also mehr oder weniger unbewußt 
eine abstrakte Mutter-Kind-Beziehung in sein Verhältnis zur Anstaltsgewalt, und zahl reiche seiner 
Reaktionen tragen dementsprechend auch den Stempel der infantilen Regression, des Zurück
fal~ris auf kindliche Verhaltensweisen. Dem Psychoanalytiker sei es nicht verwehrt, den Wunsch 
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des Häftlings nach einer Einzelzelle in bestimmten Fällen als den Ausdruck eines infantilen Ver
langens nach symbolischem Zurückkri,echen in die Enge und Geborgenheit ,des mütterlichen 
Schoßes zu deuten. Viele abnorme Haftreaktionen lassen sich zwanglos als Rückfälle in kindliches 
Oppositionsverhalten ansehen. Die protestierende Essensverweigerung erinnert mit ihrer Affektivität 
oft an di,e stürmische Nahrungsverweigerung eines in seinem Wohlbefinden gestörten Säuglings. 
Manche Aggression gegenüber Vollzugsbeamten läßt oft den Eindruck vermissen, daß es sich beim 
Gefangenen um einen erwachsenen Menschen handelt, und viele Selbstbeschädigungen verlaufen 
nach der vom Volksmund treffend formulierten Modellvorstellung: Es geschieht meiner Mutter 
ganz recht, wenn ich mir die Hände erfriere - warum kauft sie mir keine Handschuhe! Nachdem 
Entwicklungspsychologie und Neurosenlehre gezeigt haben, daß eine überlange und übergroße 
Mutterbindung zur Unselbständigkeit und zur sozialen Hilflosigkeit führen kann, stellt sich die 
Frage: Ist unser Anstaltsstrafvollzug das geeignete Mittel zur Resozialisierung dieser Straf
gefangenen, die in ihr Verhältnis zur Strafanstalt eine symbolische Bindung an eine pseudomütter
liche Einrichtung übertragen? Sind diese vital und sozial Schwachen nach Strafentlassung reifer für 
das soziale Leben? Das können sie nicht sein, denn eine abartige Ersatzbindung bessert nichts an 
den Eigenschaften ,derjenigen Häftlinge, die vorzugsweise eine solche Bindung eingehen, weil sie 
verzagt, konstitutionell geschwächt, erziehungsgeschädigt und bürgerlich heimatlos sind und auch 
deswegen zum Rechtsbrecher wurden. 

2. Naturgemäß gibt es aber auch Gefangene, für di'e der Aufenthalt in der Strafhaft ein 
gewaltsames, beengendes, nacktes Eingesperrtsein bedeutet. Diesen Gefangenen fehlt außer der 
Bewegungsfreiheit auch die Betätigungsfreiheit, die Ich-Auslebung, die Verwirklichung von 
Strebungen, die Genußwahl. Sie sträuben sich gegen das Abgeschnittensein von ihrem herkömm
lichen Milieu; die Verarmung, die Enge und die Einförmigkeit ihrer Häftlingsumwelt drücken sie 
nieder. Wenn diese Belastungen lange anhalten und die Unerträglichkeitsgrenze zu erreichen 
drohen, ,dann kann das eintreten, was nach der Reflexlehre von Pawlow die »transmarginale« 
Reaktion genannt wird, das heißt: das Nervensystem, das über seine normale Reaktionsfähigkeit 
hinaus durch Spannungsbelastung überreizt wird, entwickelt als Schutzfunktion eine sog. »ultra
paradoxe« Reaktionsphase, bei der sich die Verhaltensformen erstaunlich radikal umkehren. 
Zunächst produziert der Häftling einen Haftkoller, einen zerstörerischen »Zuchthausknall«. Dann 
tritt er in die so bemerkenswerte nächste Stufe der transmarginalen Selbstschutz-Reaktion ein: er 
erlebt ein wachsendes Zuneigungsgefü'hl zu den Autoritäten der Haftanstalt, zu den Einrichtungen 
des Vollzugs. Er pflegt und schmückt seine Zelle, er arbeitet fleißig, er stellt sich auf die Seite der 
Verwaltung, er fühlt sich als Stütze des Anstaltsgefüges, der fertige »Kapo« steht zur Verfügung. 
Diese unliebsame Entwicklung ist nicht nur individuell, charakterologisch, sondern auch stark sozial
psychologisch bedingt. Am Ende liebt dieser Reaktionstyp seine Fesseln, seine graue Zellenecke. 
Solche schon rein institutionell durch Haft und Anstaltsgewalt gesetzten Auslösebereitschaften 
schaffen keine Voraussetzungen für die Entwicklung eines zivilen Ordnungssinnes. 

3. Ein anderes sozialpsychologisch bedeutungsvolles Erlebnis der Haft ist beim männlichen 
Gefangenen das Entstehen des frauenlosen Männe~bundes. Gemeinsames Schicksal und das Fehlen 
des Weiblichen macht Männer zu Kameraden. Der Häftling teilt mit dem Zellengenossen den 
Schlafraum, die Atemluft, den Tabak und die Gefangenenmentalität: die Lücken der Hausordnung 
und der Überwachung sind auszunutzen für die persönlichen Zwecke. Das ist nicht Bösartigkeit, 
nicht primäre Ordnungsfeindlichkeit, das ist vitaler Selbstschutz, der sich aus biologischen Antrieben 
regt, sobald die Umwelt schrumpft und verarmt. Es sind die vital gesunden Häftlinge, die eine 
Gruppenbildung betreiben und Gruppenführung übernehmen. Dabei entwickelt sich das Gesetz 
der Gruppe: Interne soziale Rangstufen werden ausgebildet, ihre strenge Respektierung wird 
erzwungen. Eine einheitliche Einstellung wird herrschend und wind als Verhaltenskodex auch 
verbindlich für die Gefangenen, die der Gruppe ferner stehen. Es gilt als ausgemacht, daß die 
schwachen Stellen der Anstaltsgewalt anzuzapfen sind, um Vorenthaltenes zu erlangen, seien es 
Aktfotos, sei es ein Elektrokocher, sei es die Freiheit. Dabei bildet sich eine primitive zweigliedrige 
Gruppenmoral aus: Die gemeinsame Front gegenüber der Anstaltsgewalt rechtfertigt List, Lüge, 
Täuschung. Die Zusammengehörigkeit untereinander gebietet: Hilfe dem Habenichts, Beistand 
dem Ertappten, Vergeltung dem Verräter. Diese Züge einer primitiven Gesellschaftsmoral sind 
besonders für die zahlreichen reifungsgestörten Häftlinge attraktiv, denn diese Entwicklungs-
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gehemmten sind in der moralischen Reife meistens noch auf dem Pubertätsniveau: gemeinsame 
Opposition gegen die Sozial regeln der Erwachsenen, Hingabe andi·e Gesetze der Bande bis zum 
kostspieligsten Einsatz, der noch blind ist für eine sittliche Wertung des Vergesellschaftungszweckes. 
Das sind auch die Merkmale der »Ganovenehre«, die häufig über die Zeit der Inhaftierung hinaus 
verbindlich bleibt. 

Der Vollzug besonders der langzeitigen Freiheitsstrafen fördert diese Gruppenmoral. Je stärker 
er sie ausbildet, um so mehr tut er etwas, das im Interesse der Sozialität widersinnig ist. Sozialität 
ist die Ausbildung und Aufrechterhaltung einer Gemeinschaftslebensform, die alle natürlicherweise 
auseinanderstrebenden Gruppeninteressen auf ein Maß zurückbindet, das dem übergeordneten 
Interesse des Gemeinschaftsdaseins unterstellt ist. So natürlich menschliche Gruppenbildung ist, 
so schwere Störungen des Volksdaseins entstehen immer, wenn ein Gruppeninteresse zum 
schrankenlosen Gruppenegoismus auswuchert. Die Unterwerfung unter die Gruppenmoral bedeutet 
aber eine Entlastung für den einzelnen. Er ist der selbstverantwortlichen AusbHdung eines persön
lich zu vertretenden Wertsystems enthoben. Indivi,dualethik wird ersetzt durch Gruppenvorschriften. 
Sie werden anerkannt, auch wenn sie rigoros sind, weil ihre Befolgung von persönlicher Verantwor
tung befreit. Die Herrschaft von Gruppenmoral ist ein vorzivilisatorischer Zustand. Er ist das Extrem 
einer geschlossenen Gesellschaft. Der Zivilisierte, der Bürger anerkennt eHe öffentlichen Belange. 
Ein Rückfall unter die Herrschaft der Gruppenmoral bedeutet eine Wiederkehr der Hordenbildung, 
ein Handeln aus primitiven, biologisch urtümlichen AntriebSischichten. 

Ein Menschheitsfortschritt liegt - das muß der Kern unseres abendländischen Humanitäts
bekenntnisses bleiben - in der Beseitigung des Hordendaseins durch Hochzucht eines Individual
bewußtseins, in der Ablösung von Tabuvorschriften durch selbstverantwortliche Güterabwägung, 
in der Überwindung rder Gruppenmoral durch private Gesinnungsbildung. Die Zwangsgemeinschaft 
des Haftkollektivs schickt aber gerade den vital regsamen Gefangenen in die zivilisationswidrige 
Gruppenmentalität zurück. Die Haft ist eben eine gewaltsam-künstliche Lebensform und, wie jede 
Verkünstelung des Lebendigen, revanchiert sie sich mit unerwünschten Begleiterscheinungen. 

4. Die sozialisierende Behandlung rdes Rechtsbrechers weiß, daß sie von Anfang an im Kampf 
gegen die Haftdeformation steht. Als ein wertvolles Gegenmittel gilt die Gefangenenarbeit. Die 
Handarbeit besetzt die meiste Zeit im Alltag ,des Gefangenen. Was bewirkt dieses Anhalten zur 
Arbeit pädagogisch und psychologisch? Das hat einmal Franziskus von Assisi vielsagend beschrieben:, 
»Wenn wir arbeiten, fallen wir anderen nicht zur Last und halten das Herz und die Zunge davon 
ab herumzuschweifen.« Diese scheinbar so willkommene Feststellung stammt nicht nur aus intimer 
Kenntnis des franziskanischen Olidenslebens, das auf der Verpflichtung zu fleißiger Handarbeit 
begründet war, sondern läßt auch ein Stück von der Menschenführungstechnik sehen, mit der 
der geniale Ordensgründer seine Bettelmönche zu bestimmten religiösen Zwecken von der irdischen 
Welt abnabeln und von der Gesellschaft isolieren konnte. »Herz und Zunge davon abhalten, herum
zuschweifen« - damit beginnt lange vor der Ethisierung der Arbeit durch die protestantische Refor
mation die Unterwerfung der Persönlichkeit unter die Arheitsdisziplin. Eines rder liebenswürdigsten 
Güter natürlichen Menschseins, Herz und Zunge herumschweifen zu lassen, wird beschnitten und, 
wo es nachdrücklich geschieht, tritt immer der gleiche Erfolg ein: Die innere Isolierung des arbeits
besetzten Menschen von der gesellschaftlichen Freizügigkeit. Ein Endglied dieser Entwicklung ist 
Stachanow, der verkrampfte Held des Roboterkollektivs, das die normale Vielgliedrigkeit einer 
organischen pluralistischen Gesellschaft restlos eingebüßt hat. 

Der arbeitende Gefangene genießt den Segen der Arbeit. Er bringt etwas mit seinen Händen 
hervor, er rechnet über sein Tagewerk ab und er verdient Geld. Davon kann er Bedarfsartikel ein
kaufen oder Angehörige unterstützen. Er darf das Gefühl haben, »anderen nicht zur Last zu fallen«. 
Er willigt ein, daß die JusNzverwaltung seine Arbeitskraft kapitalisiert, und er meint, tdamit den 
staatlichen Strafverfolgungsanspruch abzugelten. Die Arbeit wird zur Entsühnung. Im heutigen 
spanischen Strafvollzug gilt die Relation, daß geleistete Arbeitstage die Zahl der Straf tage in einem 
bestimmten Verhältnis verkürzen. Arbeit als oberster Wert, als vorherrschender Inhalt des persön
Ikhen Strebens macht aber innerlich unfrei. Gerade unsere spätkapitalistische Krirsenzeit ist es, die 
den Blick dafür wiedergewonnen hat, daß der Arbeitsbesessene seiner Natur Gewalt antut. 

Der sittlich noch empfindliche Gefangene hat das allgemein menschliche Entsühnungs
bedürfnis. Er sucht einen Sühnebeweis in einer anschaulichen, greifbaren Form und dafür bietet 
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sich ihm seine Arbeitsleistung. Wenn dieses Sühnebedürfnis als Einpeitscher hinter der Arbeit steht, 
dann sehen wir Gefangene, die sich selbst zum Kuli machen und ohne aufzublicken, in verbissener 
Arbeitswut, die Balance zwischen Schaffen und Rasten umstoßen und damit zu Arbeitsneurotikern 
werden. Ausharren am Arbeitsplatz, großer FI,eiß und hohe Arbeitsbelohnung gelten als positive 
Beurteilungsmerkmale, während man noch hinzufügen müßte, daß diese Schaff teufel, deren Herz 
und Zunge vom Umherschweifen abgehalten sind, nur einer besonderen Haftreaktion, einer 
egozentrisch gesteigerten Arbeitsverkrampfung zum Opfer gefallen sind, und daß sich hier 
weniger eine bemerkenswerte Sozialtüchtigkeit als vielmehr eine prognostisch nicht unbedenkliche 
Persönlichkeitsverkrustung abzeichnet. 

5. Auch dieser haftbedingten Deformation sucht der Erziehungsstrafvollzug entgegenzuarbei
ten: die Freizeit wird von Amts wegen gestaltet. Man benutzt die Übermittlungstechniken und die 
Veranstaltungsformen des öffentlichen kulturellen Lebens: Film, Rundfunk, Fernsehen, Tonband, 
Schallplatte; Zeitung, Zeitschrift, Buch; Vortrag, Musik, Theater; Unterricht, Gruppenarbeit, Feier 
und Gottesdienst. Der empfängliche Häftling erlebt mit der Strafverbüßung zusammen eine Aus
schüttung kultureller Güter, je nach Anstaltspraxis in verschiedener Dichte. Damit ist ein Trenneffekt 
der Gefängnismauern aufgegeben. Die Einschließung ist nicht mehr Abschließung. Die Aussperrung 
vom allgemeinen gesellschaftlichen Dasein sucht ,der gesellschaftsfähige und gesellschaftsgewohnte 
Mensch wenigstens imaginär zu überwinden. Der Gefangene, der erfindungsreich wird und reaktiv 
eine hervorragende Improvisationsgabe entwickelt, versucht in der Haftumwelt eine Kopie des 
gesellschaftlichen Lebens zu errichten. Deshalb sind Häftlinge eifrig bei der Vorbereitung und 
erlebnisfreudig bei der Aufnahme von Gemeinschaftsveranstaltungen, obwohl alles Gebotene doch 
etwas vom Charakter einer Frontbühne behält, das heißt: kulturelle Betätigungsformen werden auf 
eine kulturfremde Situation übertragen, in der Menschen unter erschwerten Lebensbedingungen 
zwangsweise aushalten müssen. E1ine Verwöhnung ist ,dabei sehr schwer vermeidbar: Die Häftlinge 
fühlen sich allmählich als bevortugte Außenposten der Gesellschaft und glauben wegen ihrer 
erschwerten Lage eine Härtemilderung in Form von Sonderbetreuung zu verdienen. Damit wenden 
Ansprüche großgezogen, di'e in der reizarmen Anstaltsatmosphäre üppig ins Kraut schießen und 
dann von der wieder erlangten Freiheit in gar keiner Weise honoriert werden können. Die Gefahr 
der Verwöhnung liegt nicht nur darin, daß der Häftling eine unrealistische Begehrlichkeit nach 
passivem Kulturgenuß lernt, sondern daß er eine sozialpädagogisch unerwünschte Gemeinschafts
bindung erfährt. 

6. Eine sozialpsychologische Tatsache ersten Ranges ist die gemeinschaftsstiftende Wirkung 
gemeinsamen Feierns. Viele Gefangene, gerade aus der kriminalpolitisch wichtigen Gruppe der 
Dauerkriminellen, sind sozial wurzellos und kennen kein bürgerliches Gemeinschaftsgefühl. In der 
modernen Strafanstalt werden die Feste des Jahres mit hingebender Vorbereitung und künstlerischer 
Ausschmückung zu gemüthaft anrührenden Gemeinschaftsfeiern. Der Strafgefangene, dem die 
bürgerliche Ordnungsgemeinschaft infolge seiner Rechtsbrüche verschlossen ist, findet Gemein
schaftserlebnis und damit Gemeinschaftsbindung im Gefängnis. Die Strafanstalt wird zum Ort der 
Befriedigung eines tiefen sozialen Bedürfnisses. Nicht nur aus Schau- und Sensationslust liebt der 
Mensch die Teilnahme an Olympiaden, Staatsbegräbnissen, Parteitagen und Festspielwochen. Wer 
einmal dabei war, gehört dazu; aber nicht nur das Bedürfnis nach Teilnahme an der Exklusivität 
spricht hier mit: der Mensch bestätigt sein Dasein als soziales Wesen immer wieder durch Be,deu
tungsverleihung an bestimmte Ereignisse, die gemeinschaftlich feierlich begangen werden. Das 
erlebt auch ,der Häftling eindrücklich in einem modernen Gefängnis. Die Haftgemeinschaft gibt ihm 
eine tief ins Unterbewußte reichende soziale Daseinsbestätigung, die das Gegenteil von Abschrek
kung ist. Denn wo ,der Mensch durch rituelle Gemeinschaftsfeiern seine soziale Bestätigung erfährt, 
da fühlt er sich hingehörig. Das gilt in gleicher Weise für eine militärische Vereidigung, wie für eine 
seemännische Äquatortaufe, wie für eine Weihnachtsfeier im Gefängnis. Der alte Strafvollzug hat 
gewußt, warum er im Kirchenraum hölzerne Einzelkabinen errichtete: die Vereinzelung, das Allein
sein mit dem Haftübel sollte bleihen, es solltezu keiner Gemeinschaftsstiftung kommen; denn das 
exklusive Gemeinschaftserlebnis, das sich für die in der Freiheit Gemeinschaftswidrigen nun in der 
Haftanstalt ausformt, hat eine fatale unterirdische Anziehungskraft, die nur minimal zu sein braucht, 
um dem Gedanken an eine eventuelle Rückkehr in die Strafhaft vieles vom Abstoßenden zu nehmen. 
Die Rücksicht auf die Persänlichkeitswülide hat uns'die hölzernen Einzelkabinen ausmerzen lassen, 
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ebenso die gestreifte und numerierte Sträflingsklei,dung, die nach ·dem Prinzip des Tarnmusters das 
individuelle Profil verwischen, den Gefangenen zu einer Nummer und die Haftgemeinschaft zu 
einer anonymen Menge machen sollte. Diese Abschaffung ist ein Fortschritt, aber man muß ihn 
konsequent wollen. Wenn der Strafgefang,ene in seiner Sozialfähigkeit gestärkt werden soll, dann 
muß er in der Haft Raum haben für die Ausbildung eines Gemeinschaftsverhaltens, das in die 
bürgerl·iche Ordnung übertragbar ist. 

7. Dazu muß die Haftgemeinschaft aber in erster Linie personell so zusammengesetzt sein, 
daß sie keine Persönlichkeiten enthält, di,e zu einer unerträglichen Belastung des Selbstwertgefühls 
werden. Solange ein Strafvollstreckungsplan noch unterscheidungslos, ohne Rücksicht auf gemein
schaftspsychologische Gegebenheiten und sozialpädagogische Belange, alle vorkommenden Charak
tere von Rechtsbrechern in einer Haftanstalt zusammenzwingt, und der besserungsfähige und 
besserungswillige Häftling, bei dem eine Persönlkhkeitsorthopädie mit Erfolgsaussicht unternommen 
wel1den kann, zusammenhausen muß mit Schwergestörten, solange wird ein möglicher Sozialisie
rungseffekt aufs gröbste beeinträchtigt ·durch den Abscheu, den gerade der empfängliche HäftHng 
bekommt, indem er glaubt, daß er von einer menschenfernen )ustizbürokratie gedankenlos auf dem 
Hinterhof der Gesellschaft abgestellt worden ist. So sind die Empfindungen von ansprechbaren 
Gefangenen, die darunter leiden, daK sie ihre Strafe mit Menschen zusammen verbüßen müssen, 
deren schwer abartige Konstitution, deren 'Schwer pathologischer Charakter das Dasein in der Haft
enge zu einer dauernden Gemüts- und Nervenbelastung machen und dem Anstaltsleben periodisch 
immer wieder ein fast irrenhausartiges Gepräge geben können. Wenn der Strafvollzug Erziehungs
gemeinschaften will, dann muß er eine pädagogische Mindestforderung erfüllen: Die Schwer
gestörten müssen ferngehalten werden. Es ist blinder Erziehungsoptimismus, die mühselige Resozia
lisierungsarbeit unterschiedslos auf die Gesamtheit der Straffälligen auszudehnen und sie deshalb 
wahllos beieinander zu lassen in dem unreaj,jstischen Glauben, daß alle Rechtsbrecher, wie sie 
durch die Einlieferung anfallen, sozialpädagogisch angegangen werden müßten. Die Gefangenen
behandlung ist mit einer schweren und nicht zu tilgenden Hypothek belastet, wenn obszöne 
Sexualpathologen, explosible Schwachsinnige, gehässige Hysteriker, krankhafte Rechthaber und 
herrschsüchtige Sadisten die Arbeits- und Tischgenossen zum Beispiel für diejenigen Gefangenen 
sein müssen, deren ausreifende Entwicklungshemmung besonders Milieuschutz und Gemütspflege 
braucht. Hier muß Wandel geschaffen werden: Gruppenweise Auf teilung Ides straffälligen Menschen
gutes auf örtlich und methodisch getrennte Vollzugsformen, die psychologisch und pädagogisch 
den individuellen Persönlichkeitsvoraussetzungen entsprechen. 

111. 

Das ist eine Forderung an die Strafvollzugsmethode. Weit darüber hinaus ragt eine Forderung 
an das Strafrechtsprinzip : Wenn wir uns eine Straf.e vorstellen, die dem rechtsstaatlichen Gewissen 
und der sozialstaatlichen Verpflichtung entsprechen kann, dann i'st es die Wiedergutmachungsstrafe. 

Unsere heutige Übergangszeit müht sich um ein ne:ues Menschenbild. In der Fortbildung der 
Lehre vom Verbrechen und in den Versuchen zur Strafrechtsreform erblicken wir einen Teil dieses 
Ringens. So sind die pädagogischen und psychologischen Probleme der Behandlung von Rechts
brechern nicht so sehr abhängig von der Natur der rechtsbrecherischen Persönlichkeit, als vielmehr 
von unseren Vorstellungen über :diese Natur. Den letzten Antriebsgrund einer Persönlichkeit können 
wir mit naturwissenschaftlichen Mitteln aber nicht darstellen, wir finden keinen Persönlichkeitskern, 
den wir experiment1ell spalten können, und wir erfassen auch nicht Iden tiefsten Wurzelstrang ver
brecherischen Verhaltens. Aber was wir heute von der biologischen, von der pathogenen Verletz
lichkeit der menschlichen Antriebe wissen können, erinnert uns nur einmal mehr daran, daß Kants 

Begriff von der metaphysischen Unversehrtheit der individuellen Sittlichkeit eine bloße Fiktion, 
eine Forderung des Vernunftglaubens ist, wie in der »Grundlegung zur Metaphysik der Sitten« 
nachgelesen werden kann. Aber auch ein Schuldstrafrecht muß, wenn es nicht auf Vulgärmeinung 
abstellen will, Idie Metaphysik bemühen. Die damit verbundenen philosophischen Unentscheidbar
keiten kann ein Wiedergutmachungsstrafrecht ohne Nachteil beiseite lassen und kann doch den 
Grundvorstellungen einer wohlverstandenien Sozialethik gerecht werden. Die Resozialisierung, die 
nach herkömmlichen Vorstellungen am Gefangenen geschehen soll, beläßt ihn zu sehr in der 

281 



Passivität. Der Rechtsbrecher bleibt zu sehr Behandlungsobjekt. Er muß angehalten werden, Subjekt 
zu sein. Statt Hinnahme von Resozialisierungsmaßnahmen soll die aktive Leistung einer sozialen 
Rehabilitierung erreicht werden. Derjenige Rechtsbrecher, den wir als seelisch gestört ansehen 
müssen, ohne doch immer feststellen zu können, wieweit dabei eine exkulpierende Kausalität reicht, 
fände unter einer sozialstaatlich verankerten Wiedergutmachungsstrafe eine Situation mit Opfer
pflicht, die eine mögliche Anspannung seiner positiven Strebungen bewirken würde, so daß er sein 
sozialwidriges Verhalten durch ein Handeln auf anderer 6bene rehabilitieren könnte. »Durch Opfer 
wachsen wir an Freiheit«, sagt Franz Werfel. Es müssen aber dargebrachte und nicht nur abgezwun
gene Opfer sein. 

Man hat auf kleinasiatischen Tontafeln aus dem 13. vorchristlichen Jahrhundert Rechtsvor-
schriften des älteren Reiches der Hethiter gefunden. Da heißt es: 

»Wenn jemand einen Menschen verletzt und ihn krank macht, so pflegt er den Betreffenden, oder gibt 
ihm anstatt dessen einen Menschen und der arbeitet so lange im Hause des Betroffenen, bis dieser 
gesund wird. Wenn er gesund wird, so gibt ihm der Schadensstifter 6 Sekel Silber und gibt auch für den 
Arzt den Lohn.« 

Diese indogermanischen Rechtsvorstellungen wirken modern, wenn wir sie vergleichen mitdem 
genannten Zitat von Reuss und Jantz: »Das bloße Verbot unsozialen Handeins (müsse umschlagen) 
in das positiv-rechtliche Gebot zum sozialen Verhalten.« Der gesetzlich verankerte Dienstauftrag 
zur Behandlung des Rechtsbrechers nach diesem Gebot wäre für den Strafvollzug ein kriminal
pädagogischer Aufschwung, der aus den persönlichkeitsdeformierenden Gefährdungen der klassi
schen Freiheitsstrafe herausführen würde. 
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Berufsverbrecherü berwach u ng 

Regierungskriminalrat Eschenbach, Bundeskriminalamt Wiesbaden 

I. Einleitung 

Die Sicherungsaufsicht soll Wirklichkeit werden. Sie soll dazu beitragen, den gefährdeten Täter 
der Gemeinschaft zurückzugewinnen und die Allgemeinheit vor dem gefährlichen Verbrecher zu 
schützen. Gefährlich in diesem Sinne sind die Hangtäter und unter ihnen vor allem die gewerbs
mäßig arbeitenden - die Berufsverbrecher. 

Seitdem Heindl 1926 mit der Herausgabe seines Buches »Der Berufsverbrecher« diesen Typ 
herausstellte, wurde der Begriff Berufsverbrecher auch in der Kriminologie gebräuchlich. Allen 
Kriminalbeamten aber ist diese Tätergruppe nicht nur ein theoretischer Begriff; sie kennen diese 
Kriminellen aus der täglichen kriminalistischen Arbeit. Den Berufsverbrechern muß die Kriminal
polizei bei ihrer repressiven und präventiven Arbeit größte Aufmerksamkeit widmen. 

Um von einer Verbrechensaufklärung im Einzelfall über eine allgemeine Verbrechens
bekämpfung zu einer gezielten Verbrecherbekämpfung zu kommen, ist eine intensive Erforschung 
der Täterpersönlichkeit Voraussetzung. Die Kriminalpolizei hat diese Grundlagenforschung seit 
Beginn der zwanziger Jahre mit Nachdruck betrieben und ist daher kompetent, in allen Fragen, 
die mit der Bekämpfung des Berufs- und Gewohnheitsverbrechertums zu tun haben, maßgeblich 
mitzusprechen. Dies gilt in erster Linie für die vorbeugende Verbrechensbekämpfung. Bereits das 
Reichskriminalpolizeigesetz von 1922 machte es der Kriminalpolizei in § 3 zur Pfllcht, Straftaten, 
die die öffentliche Sicherheit besonders beeinträchtigen, zu verhüten. Man hatte erkannt, und 
diese Erkenntnis setzt sich immer mehr durch, daß die Gefährdung der Allgemeinheit durch 
Verbrechensbegehung nicht allein durch strafrechtliche Behandlung zu beseitigen ist, und daß sich 
hier eine besondere polizeiliche Aufgabe ergibt. Seit dieser Zeit ist die Kriminalpolizei ernst und 
zäh bestrebt, auch verbrechenverhütend zu wirken. Sie bemüht sich, die Ausführung von Ver
brechen unmittelbar zu verhindern, die tatauslösenden Umweltreize zu verringern, erkannte 
konkrete Verbrechensursachen zu beseitigen, mit dem bodenständigen Verbrechertum Fühlung zu 
halten, es zu beobachten und den reisenden Täter nicht aus den Augen zu verlieren. 

Diese Ausführungen sollen sich mit dem Berufsverbrecher beschäftigen. Unter Berufs
verbrechern verstehen wir Menschen, die aus planmäßig fortgesetzter, gleichartiger verbrecherischer 
Tätigkeit ganz oder überwiegend ihren Lebensunterhalt bestreiten. Neben ihrem kriminellen Beruf 
spielt der bürgerliche Beruf - falls sie überhaupt einen solchen haben - nur eine unter
geordnete Rolle. 

Die Berufsverbrecher gehören zur Gruppe der Hang- und Zustandsverbrecher, der Charakter
täter, der gewerbsmäßigen Täter oder wie immer man diesen Täterkreis nennen will. Sie sind die 
Aktiven, vielleicht auch Intelligenteren unter diesen. Durch ihre größere verbrecherische Intensität, 
mit der sie zu Werke gehen, und durch ihre bewußt antisoziale Einstellung sind sie gefährlicher 
als die nur lästigen asozialen Gewohnheitsverbrecher. Sie sind in der Regel früh kriminell und 
immer wieder rückfällig geworden. Der Hang zum Verbrechen ist in ihrer Persönlichkeit verankert; 
er ist ihnen so eingefleischt, daß es keiner Aktivierung durch die Umwelt mehr bedarf. In diesem 
Endstadium einer Verbrecherentwicklung sind sie kaum mehr belehrbar, erziehbar, resozialisierbar. 
Ist ein Krimineller aber mit den z. Z. zu Gebote stehenden Mitteln nicht zu einem gesetzmäßigen 
Leben zurückzuführen, dann muß er als unverbesserlich bezeichnet werden. 
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Der Entwurf zu einem neuen Strafgesetzbuch sieht nun vor, durch ein erheblich erweitertes 
und verfeinertes System von Maßregeln der Besserung und Sicherung dort einzugreifen, wo der 
Gefährlichkeit der Täter durch Strafe allein nicht wirksam begegnet werden kann. Über eine der 
neu geschaffenen Maßregeln, die Sicherungsaufsicht, soll hier gesprochen werden. Man mißt ihr 
große Bedeutung bei und erhofft sich von ihr viel. 

11. Die Sicherungsaufsicht 

Ziel der Sicherungsaufsicht ist es, gefährdete und gefährliche Täter nach ihrer Anstaltsentlassung 
über gewisse kritische Zeiträume hinweg zu unterstützen und zu überwachen, um sie von weiteren 
Straftaten abzuhalten und sie zu einem gesetzmäßigen und geordneten Leben zu führen. 

Damit erübrigt sich die Polizeiaufsicht des geltenden Rechts, die mit der Sicherungsaufsicht 
kaum etwas gemein hat. Die Polizeiaufsicht, selten angeordnet, hat sich als längst überholt und 
unwirksam erwiesen. Sie beschränkte sich auf nur wenige Maßnahmen repressiven Charakters, die 
für sich allein keine Gewähr für eine wirkliche Sicherung der Allgemeinheit boten. 

Die Sicherungsaufsicht ist dem Rechtsinstitut der Bewährungshilfe verwandt, unterscheidet 
sich von ihr jedoch in der Zielsetzung, im Anwendungsbereich und in der Einzelausgestaltung. 
Zwar erstrebt auch die Sicherungsaufsicht die Resozialisierung des Täters, doch steht bei ihr der 
Schutz der Allgemeinheit vor dem Täter im Vordergrund der Bemühungen. Zur Erreichung dieses 
Zieles erläßt das Gericht Weisungen und werden Aufsichtsstellen eingeführt. Da die Sicherungs
aufsicht für gefährliche Täter, insbesondere Rückfall-, Hang- und gefährdete Jungtäter, angeordnet 
werden wird, ist die Schwerpunktverlagerung auf Beaufsichtigung gerechtfertigt. 

Die Sicherungsaufsicht und die einzelnen Weisungen können nur durch das Gericht angeordnet 
werden. Der Katalog der Weisungen ist - im Gegensatz zu den unzulänglichen Maßnahmen der 
Polizeiaufsicht - so gestaltet, daß die Lebensführung des Verurteilten je nach den gegebenen 
Umständen wirkungsvoll gelenkt und überwacht werden kann. Das kriminalpolitische Ziel dieser 
Maßregel wird jedoch nur erreicht werden können, wenn die Beaufsichtigung des Verurteilten in 
den Händen geeigneter und besonders ausgebildeter Kräfte liegt. Bevor auf diesen Kernpunkt des 
Themas eingegangen werden soll, sind einige allgemeine Ausführungen über die Sicherungsaufsicht 
zu machen. 

Der Entwurf sieht für die Sicherungsaufsicht einen weiten Anwendungsbereich vor. Sie kann 
nach § 91 gegenüber Rückfalltätern und solchen Tätern angeordnet werden, die aus Arbeitsscheu 
oder aus Hang zu einem unsteten und ungeordneten Leben eine Straftat begangen und zeitiges 
Zuchthaus oder Gefängnis verwirkt haben. Sie ist ferner gegen Täter solcher Straftaten möglich, 
bei denen die Sicherungsaufsicht nach den Vorschriften des Besonderen Teils ausdrücklich vor
gesehen ist und gegen die auf zeitiges Zuchthaus oder Gefängnis erkannt wird. Diese Möglichkeit 
gibt der Besondere Teil des Entwurfes bei 17 Deliktsgruppen. Voraussetzung ist in jedem Fall, daß 
die Gefahr besteht, der Verurteilte werde ein gesetzwidriges Leben führen. 

Nach § 97 tritt Sicherungsaufsicht im Zeitpunkt der Entlassung aus dem Strafvollzug bei den 
Gefangenen ein, die nicht vorzeitig bedingt entlassen wel1den, sondern ihre Strafe voll verbüßen 
müssen, weil die Prognose in ihrem Fall ungünstig ist. Sicherungsaufsicht ist auch aufgrund der 
§§ 105 und 107 anzuordnen, wenn die Unterbringung in einem Arbeitshaus oder eine Sicherungs..; 
verwahrung oder vorbeugende Verwahrung ausgesetzt werden. Da sich unser Thema mit den 
Berufsverbrechern befaßt, interessiert hier, daß die Sicherungsaufsicht bei Aussetzung der 
Sicherungsverwahrung automatisch eintritt und die Rolle einer Sicherungsverwahrung in Freiheit, 
einer ambulanten Verwahrung, spielt. 

Praktisch bedeutet diese Regelung, daß in Zukunft jeder Straffällige, der für die Freiheit eine 
Start- und Lebenshilfe benötigt, unter Sicherungsaufsicht gestellt werden kann - einmal derjenige, 
gegen den die Strafe oder Maßnahme bedingt ausgesetzt wird, dann aber auch derjenige, der die 
Strafe voll verbüßt hat. Das Gericht hat künftig auch die Möglichkeit, je nach den Gegebenheiten 
des Einzelfalles zu verfahren; es kann selbst in den Fällen, in denen es gemäß § 85 die Sicherungs
verwahrung anordnen muß, unter gewissen Voraussetzungen die Vollstreckung der Maßregel zur 
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Bewährung aussetzen und gleichzeitig Sicherungsaufsicht ano~dnen, wodurch der Verurteilte vor 
dem weiteren Entzug der Freiheit bewahrt bleibt. Der Entwurf bietet also eine Vielzahl von Mög
lichkeiten einer Anordnung der Sicherungsaufsicht und erwartet, daß diese neue, wichtige 
»Errungenschaft der Strafrechtsreform« erheblich zur Resozialisierung der Rechtsbrecher beiträgt. 

Nähere Bestimmungen über die Weisungen, die das Gericht bei Sicherungsaufsicht erteilen 
kann, enthält der § 93. Weisungen sind Ge- und Verbote, die spezialpräventiven Zwecken dienen. 
Sie sollen durch wirksame Hilfestellung den Rückfall des Verurteilten verhindern und ihm helfen, 
in ein geordnetes Leben zurückzufinden. Absatz 1 führt zehn Weisungen auf, die zu bekannt sind, 
um sie hier aufzählen zu müssen, und die sich nach den Erfahrungen bei Anwendung der 
Bewährungshilfe, der Polizeiaufsicht und der planmäßigen polizeilichen Überwachung als wirksam 
erwiesen haben. Die Weisungen dürfen keinen unzumutbaren Eingriff in die Lebensführung des 
Verurteilten enthalten. Dieser Grundsatz ist so wichtig, daß er nicht nur in den §§ 305 a und 
453 StPO ausgesprochen ist, sondern zusätzlich im § 93 Abs. 3 als sachliche Voraussetzung für die 
Anordnung von Weisungen herausgestellt wird. 

Die neue Rechtseinrichtung der Sicherungsaufsicht kann ihre Aufgabe als Maßregel der 
Besserung und Sicherung nur erfüllen, wenn die zu ihrem Zweck erteilten Weisungen auch 
erzwungen werden können. Der Entwurf stellt daher die Weisungen des § 93 Abs.1 unter den 
Strafschutz des § 429. Auf die strafrechtliche Sicherung der Weisungen kann nicht verzichtet werden, 
wenn die Sicherungsaufsicht von dem Verurteilten ernst genommen werden soll; denn es gibt 
nicht in allen Fällen die Möglichkeit des Widerrufs der Aussetzung einer Strafe, eines Straf restes 
oder einer Unterbringung. So könnte sich z. B. im Falle des § 97 der nach Vollverbüßung der 
Strafe Entlassene über die für die Sicherungsaufsicht angeordneten Weisungen ohne weiteres 
hinwegsetzen. 

Bestraft werden sollen nur solche Fälle, in denen der Verurteilte böswillig oder beharrlich 
den erteilten Weisungen zuwiderhandelt. Da also keine aus Nachlässigkeit oder menschlicher 
Schwäche begangenen Verstöße geahndet werden sollen, sondern Zuwiderhandlungen, die eine 
verwerfliche Gesinnung des Verurteilten erkennen lassen oder sich ständig wiederholen, ist eine 
Gefängnisstrafe bis zu einem Jahr, Strafhaft oder Geldstrafe gerechtfertigt. Nur so kann mit Nach
druck die Einhaltung der erteilten Weisungen durchgesetzt werden. 

Auf den Strafschutz des § 429 kann das Gericht auch in den Fällen zurückgreifen, in denen es 
nicht sofort die schwerwiegendere Maßnahme des Widerrufs der Aussetzung eines Strafrestes oder 
einer Unterbringung anordnen will. 

Der § 93 kennt in seinem Absatz 2 noch eine andere Gruppe von Weisungen, die sich auf 
Ausbildung, Arbeit, Freizeit, Ordnung wirtschaftlicher Verhältnisse und Erfüllung von Unterhalts
pflichten bezieht. Diese Weisungen können auch zur Resozi.alisierung unerläßlich sein, werden 
aber nicht unter den Strafschutz des § 429 gestellt, da sie allgemeiner gehalten sein werden und 
sich im Gegensatz zu den Weisungen aus Absatz 1 nicht immer tatbestandsmäßig genügend ver
dichten lassen. Bei Verstößen wird das Gericht zu prüfen haben, ob die bisherigen Weisungen nach 
Absatz 2 zu Weisungen nach Absatz 1 eingeengt und genauer festgelegt werden können. 

Die Sicherungsaufsicht dauert gemäß § 94 mindestens 2 und höchstens 5 Jahre. Da durch sie 
der Verurteilte in der Freiheit gelenkt und überwacht werden soll, wäre es zweckwidrig, auch solche 
Zeiten einzurechnen, in denen eine Lenkung und Überwachung in der Freiheit nicht möglich ist, 
nämlich solange der Verurteilte flüchtig ist, sich verborgen hält oder in einer Anstalt verwahrt wird. 

Das Vollstreckungsgericht hat die Sicherungsaufsicht aufzuheben, sobald zu erwarten ist, daß 
der Verurteilte auch ohne sie ein gesetzmäßiges Leben führen wird. Die Erwartung, ,daß er auch 
ein geordnetes Leben führt, wird für ,die Aufhebung nicht gefordert. Vor Ablauf der Mindestdauer 
von 2 Jahren ist die Aufhebung nach § 96 Abs.1 jedoch nicht zulässig. Dadurch soll verhindert 
wenden, daß die Bewährung des Verurteilten vorzeitig bejaht wird. 

Nach Absatz 3 endet die Sicherungsaufsicht vorzeitig, wenn der Vollzug einer angeordneten 
Maßregel mit Freiheitsentziehung beginnt. Die Sicherungsaufsicht wird dann gegenstandslos. 
Werden die genannten Maßnahmen später ausgesetzt, dann ist nach § 107 Abs. 3 eine neue 
Sicherungsaufsicht anzuordnen. 

Schließlich sieht § 98 Abs.3 eine Beendigung der Sicherungsaufsicht vor, wenn nach Ablauf 
der Bewährungszeit die Strafe oder der Strafrest erlassen oder die Maßregel für erledigt erklärt wird. 
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111. Wer wird Aufsichtsstelle? 

Es wurde bereits ausgeführt, daß durch die Sicherungsaufsicht die Lebensführung des Ver
urteilten in der Freiheit gelenkt und überwacht werden soll, mit dem Ziel, ihm eine wirksame 
Unterstützung in seinem Bemühen zu geben, keine weiteren Straftaten zu begehen und ein gesetz
mäßiges Leben zu führen. Damit das Ziel der Resozialisierung erreicht wird, kann das Gericht nach 
§ 92 aber nicht nur Weisungen erteilen, die unter Umständen tief in die Lebensführung des Ver
urteilten eingreifen, sondern ihn auch einer Aufsichtsstelle unterstellen. Nur wenn entsprechend 
den Umständen die Überzeugung gerechtfertigt ist, daß die Überwachung eines Verurteilten durch 
eine Aufsichtsstelle überflüssig ist, darf das Gericht ausnahmsweise von einer Unterstellung absehen 
und kann selbst die erteilten Weisungen und ihre Erfüllung überwachen. 

Als Aufsichtsstelle ist nach § 92 Abs.2 ein Bewährungshelfer oder eine Überwachungsstelle 
zu bestellen. Die nähere Regelung für die Überwachungsstelle soll das Einführungsgesetz bringen. 
»In Betracht kommen«, laut Begründung des Entwurfes, »außer den Polizeibehörden auch Sozial
behörden und Gesundheitsämter«. In der Verschiedenheit der Aufsichtsstellen spiegelt sich der 
verschiedene Zweck der Sicherungsaufsicht wider. Überwiegt nach der Persönlichkeit des Täters 
die Sicherungsaufgabe, so wird als Aufsichtsstelle eine Überwachungsbehörde zu bestellen sein. 
»Sie ist besonders bei gefährlichen Tätern, wie Berufsverbrechern oder Hangtätern, als Aufsichts
steIle geeigneter als der Bewährungshelfer, da ihnen im Notfalle wirksamere Mittel für die Über
windung von Widerständen und für die Steigerung der Überwachung zur Verfügung stehen«. 
Hingegen könne ein Bewährungshelfer in der Regel nur bei gestrauchelten oder gefährdeten Tätern 
die Sicherungsaufsicht erfolgreich führen. Der Gesetzgeber spricht sich also eindeutig dafür aus, 
gegenüber allen Tätern, die der Einwirkung durch einen Bewährungshelfer unzugänglich erscheinen, 
als Aufsichtsstelle eine Überwachungsbehörde, insbesondere eine Dienststelle der Polizei, zu 
bestellen. 

Aber es sind auch Stimmen laut geworden, die es für unzweckmäßig und falsch halten, der 
Polizei derartige Aufgaben zu übertragen. So schreibt beispielsweise Bauer 1): »Der Gedanke, die 
Polizei mit dieser Aufgabe zu betrauen, ist paradox und absurd. Wenn das Institut Erfolg ver
sprechen soll, muß es positiv und konstruktiv sein. Eine polizeiliche Überwachung wäre lediglich 
repressiv und würde die Eingliederung des Menschen in den sozialen Organismus nur erschweren; 
sie würde diffamieren und von den Betroffenen mit Recht abgelehnt werden. Polizeiliche Über
wachungen führen häufig zum Verlust des Arbeitsplatzes oder zwingen zum Wechsel des Wohn
orts. Polizeistaatliche Maßnahmen sind auch mit einem Vertrauensverhältnis unvereinbar, das 
Voraussetzung für eine wirksame Strafe ist.« 

Sieverts 2) ist bei weitem nicht so skeptisch. Er stellt - allendings in einem anderen Zusammen
hang, nämlich bei der Erörterung, wer Träger der Gerichtshilfe sein soll - die Frage, ob die Polizei 
mit der Erforschung der Täterpersönlichkeit und mit der Stellung der »sozialen Diagnose« betraut 
werden könne. Auch bei der Sicherungsaufsicht spielt die Erforschung der Persönlichkeit des 
Rechtsbrechers und seiner sozialen Lage eine entscheidende Rolle. Sieverts sagt, man habe die 
Polizei meist aus folgenden Gründen abgelehnt: Der Beschuldigte und seine Angehörigen würden 
in der Regel kaum einem Kriminalbeamten, der das Belastungsmaterial gegen ihn zusammenträgt, 
ihre persönlichen Verhältnisse vertrauensvoll offenbaren wollen. Außerdem erfol1dere die Vor
bereitung eines wirklich guten Berichts über die Persönlichkeit des Beschuldigten so viel Zeit und 
Mühe, daß die Kriminalpolizei bei ihrem knappen Personalbestand aus Arbeitsüberlastung diese 
Aufgabe nicht auch noch erfüllen könne. 

Sieverts stellt abschließen.d fest, diese Gründe seien auch heute noch durchschlagend; er fährt 
fort: »Ob das aber für alle Zukunft gilt, erscheint angesichts ,der Entwicklung des modernen 
Kriminalpolizeiwesens allerdings zweifelhaft. Manchmal genügen z. B. die Protokolle der Abtei
lungen für Sexualdelikte in unseren großstädtischen Kriminalpolizeibehörden, die ja zu einem 
guten Teil auch mit fürsorgerisch vorgebildeten Kriminalbeamtinnen besetzt sind, schon heute 
den Anforderungen eines brauchbaren Ermittlungsberichtes über die Persönlichkeit des Täters und 
seine soziale Lage. Es ist auch denkbar, daß unsere Kriminalpolizei sich nach dem Vorbild der 

1) Bauer, »Straffälligenhilfe nach der Entlassung«, Bewährungshilfe, Jahrg. 3, S. 180 ff. 
2) Sieverts, »Zur Entwicklung der Gerichtshilfe in Deutschland«, Bewährungshilfe, Jahrg. 3, S. 75 ff. 
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österreichischen und anderer ausländischer KriminalpolizeisteIlen in den großen Städten eigene 
kriminalbiologische Untersuchungsinstitute unter hauptamtlicher Leitung eines Psychologen oder 
Psychiaters einmal angliedert. Sollte die Kriminalpolizei sich zu einer solchen umfassenden, nicht 
allein mehr auf die Aufklärung der Tat beschränkten kriminalpolitischen Institution entwickeln, so 
könnte sie sehr wohl dereinst .die Ermittlung über die Eigenart der Täterpersönlichkeit mit über
nehmen. Allerdings würde das eine erhebliche Erweiterung und Vertiefung der ganzen Blick
richtung in der kriminalpolizeilichen Arbeit und damit auch der Ausbildung der Kriminalbeamten 
voraussetzen.« 

Nachdem Stimmen für und wider den Einsatz der Polizei in Resozialisierungsaufgaben zitiert 
wurden, scheint es mir zweckmäßig, zu prüfen, was die Bewährungshelfer und was die Polizei 
an Voraussetzungen für diese Aufgaben mitbringen, was sie bei der Überwachung der Berufs
verbrecher leisten können und wie die neu einzurichtende Überwachungsbehörde beschaffen 
sein muß. 

1. Der Bewährungshelfer 

Der Bewährungshelfer wird immer dann erfolgversprechend eingesetzt werden können, wenn 
beim Probanden eine echte Sühnehaltung und eine wirkliche Bereitschaft zur Besserung vorliegen, 
wenn er an sich arbeiten will, wenn er bestrebt ist, sich in ·das soziale Leben einzufügen. Unter 
Mitwirkung des Bewährungshelfers soll der Rechtsbrecher die Chance erhalten, durch freiwillige 
eigene Anstrengung sein gemeinschaftsschädliches Verhalten zu ändern. Sind diese Voraus
setzungen gegeben, dann wird der Bewährungshelfer durch organisatorische und materielle Hilfe
leistung wegbereitend, durch psychische Einwirkung und Erziehung wegweisend und schließlich 
durch Aufsicht und Führung wegbegleitend, resozialisierend und damit rückfallverhütend wirken 
können. 

Dem Bewährungshelfer werden also vor allem Jugendliche anvertraut werden, aber auch 
Heranwachsende und Erwachsene, die zur Gruppe der Konflikts-, Entwicklungs- und Gelegenheits
täter gehören, also den Rechtsbrechern zuzurechnen sind, die man als Situations- oder Augenblicks
täter bezeichnet. Aber auch die Neigungstäter, bei denen die Kriminalität nicht mehr eine äußere, 
persönlichkeitsfremde Zutat ist, bei denen vielmehr die Kriminalität bereits einen wirklichen 
Bestandteil der Persönlichkeit bildet, können - da sie in der Regel noch besserungsfähig sind -
durch günstig beeinflussende Einwirkung eines Bewährungshelfers resozialisiert werden. Man 
spricht bei dieser letztgenannten Gruppe daher auch von »resozialisierbaren Hangtätern «; sie 
rechnen schon zur Gruppe der Charaktertäter, weil nicht äußere Situation, sondern innere 
Disposition, ihre persönliche Eigenart, für die Entstehung des Verbrechens wesentlich ist. 

Wird die Neigung jedoch zum wirklichen Hang - mag er anlagebedingt oder auch durch 
kriminelle Gewöhnung erworben sein -, dann haben wir den Hangtäter, den Gewohnheits
verbrecher vor uns, bei dem genauso wie beim Berufsverbrecher für eine Bewährung in der Regel 
kein Raum mehr ist. An ihrer Persönlichkeit scheitert meist der Versuch, Einsicht und Hemmungs
vorstellungen aufzurichten, sie rückfallfest zu machen. 

Eine andere Frage ist es, ob man ihnen, wenn sie nach langer Freiheitsentziehung entlassen 
werden, nicht einen Helfer an die Seite geben sollte, der ihnen den Übergang in die Freiheit 
erleichtert - eine Frage, die unbedingt zu bejahen ist. Übergangsbetreuung ist aber nicht mehr 
typisch für Bewährungshilfe. Sie kann ebensogut durch die Straffälligenbetreuung oder Wohlfahrts
verbände übernommen werden. Im Fachschrifttum 3) heißt es zu diesem Punkt: »Auch mit 
Angehörigen der Gemeindeverwaltungen und - trotz Bedenken grundsätzlicher Art - der Orts
polizei habe ich insoweit gute Erfahrungen gemacht.« 

Beim Hang- und beim Berufsverbrecher sind diese Voraussetzungen des Wollens und wohl 
auch des Könnens nicht gegeben. Für eine Gruppenbetreuung eignen sie sich nicht. Gründlicher, 
fleißiger Arbeit sind sie entwöhnt; sie bemühen sich auch nicht, zu ihr ein inneres Verhältnis zu 
gewinnen. In diesem Zusammenhang sind die Tatsachen bemerkenswert, die Rudolph auf der 
x. Tagung der »Internationalen Gesellschaft für Kriminologie« über Kriminologie und Vollzug von 
Freiheitsstrafen in Freiburg, Oktober 1960, mitteilte: 60% der Strafgefangenen der Anstalt Bruchsal 

3) Loesch, »Bewährungshilfe auch für Hangtäter?«, Bewährungshilfe, Jahrg. 2, S. 42 ff. 
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seien Hilfsarbeiter mit schlechter Schulbildung; nur 10% hätten eine Fachausbildung. In bezug auf 
die Arbeit würden an die Gefangenen während des Vollzuges nur geringe Anforderungen gestellt. 
Meist handele es sich um gedankenlose Zwangsarbeit. Daher versagten viele Entlassene in 
der Freiheit. 

Als stärkstes Einwirkungsmittel des Bewährungshelfers bliebe schließlich noch die individuelle 
Einzelbetreuung. In Sprechstunden soll Kontakt gesucht, methodisch und pädagogisch eingewirkt, 
das Gewissen geschärft und Erfahrungen ausgetauscht werden. 

Nun, wer die innerlich verhärteten Hangverbrecher kennt, von den Berufsverbrechern ganz zu 
schweigen, wi~d sich von derartigen Maßnahmen nichts versprechen. Erziehung bei Erwachsenen 
ist vorwiegend Selbsterziehung und die innere Gesinnung ist ausschlaggebend für den Erfolg. Alte 
Praktiker auf dem Gebiete der Bewährungshilfe - wie Loesch - vertreten daher auch die Ansicht, 
daß bei Hangverbrechern der Bewährungshelfer mit seinen Möglichkeiten überfordert ist. Loesch 
schreibt 4): »Die Betreuung eines Hangtäters bedeutet eine starke Belastung für den hauptamtlichen 
Bewährungshelfer, die sich zum Nachteil der wirklich Resozialisierbaren auswirken muß und in 
keinem Verhältnis zu dem möglichen Erfolg steht.« Er spricht weiter davon, man müsse je nach Lage 
des Einzelfalles prüfen, wie weit noch innere Bereitschaft vorhanden sei, um dann zu versuchen, 
die geeignet erscheinenden Täter sozial zu ertüchtigen. Bei vielen von ihnen sei jedoch das Ziel 
nicht mehr erreichbar. Der Bewährungshelfer Quadt aus Essen faßt seine Erfahrungen dahingehend 
zusammen 5): »Wer Weisungen und Auflagen nur unter Zwang nachkommt, ist nur bedingt für die 
Bewährungsaufsicht geeignet, da diese doch ein gewisses Maß an Freiwilligkeit und Zustimmung 
voraussetzt.« Der Berufsverbrecher beugt sich aber nur dem Zwang, der Angst vor Vollstreckung 
des Strafrestes oder der Einweisung in die Sicherungsverwahrung. 

Der Bewährungshelfer, gründlich sozialfürsorgerisch-wohlfahrtspflegerisch geschult, mensch
lich erfahren und vom besten Willen beseelt, jedoch auf sich allein gestellt, nach seiner 
Vorbildung und seiner beruflichen Tätigkeit mit der Mentalität, den Lebensgewohnheiten und 
kriminellen Gebräuchen der Schwerverbrecher recht wenig vertraut, kann der Aufgabe, sie zu 
leiten, zu beaufsichtigen und die Öffentlichkeit vor ihnen zu sichern, nicht nachkommen. Diese 
Aufgabe entfremdet ihn seiner eigentlichen Arbeit und bürdet ihm eine Verantwortung auf, die er 
nicht tragen kann. Er sollte freigehalten werden für seine ihm ursprünglich zugedachte Arbeit, den 
Straffälligen zu helfen, die bereit sind, die ihnen gebotene Chance zu nutzen und sich aus eigener 
Kraft aus der gefährlichen Lage, in die sie geraten sind, herauszuarbeiten. 

Abschließend zu diesem Abschnitt muß auch darauf aufmerksam gemacht werden, daß der 
Beruf des Bewährungshelfers noch sehr jung ist -1951 wur,den die ersten Bewährungshelfer ernannt, 
»Der Verein Bewährungshilfe e.V.« wurde im Sommer des gleichen Jahres gegründet - und daß um 
das Berufsbild des Bewährungshelfers, die Ausbildungsformen und die Einheitlichkeit des Vor
gehens in den deutschen Ländern noch gerungen wird. Dies alles sollte bei der Erörterung der 
Frage bedacht werden, ob man dieser jungen, neuartigen, in ihre Aufgaben erst hineinwachsenden 
Institution bereits jetzt ein an sich artfremdes Arbeitsgebiet übertragen darf. 

2. Oie Polizei 

Bei der Polizei steht dem zu Überwachenden nicht nur eine Einzelperson, der Kriminalbeamte, 
sondern mit diesem eine eingespielte Organisation zur Seite oder gegebenenfalls gegenüber. Die 
Polizei kann zu jeder beliebigen Tages- und Nachtzeit ihre Beamten und ihre zahlreichen Nach
richtenmittel lokal, interlokal und international einsetzen - immer für oder gegen ,den zu Beauf
sichtigenden, wie die Lage es jeweils fordert. Auch für den Betroffenen, das sei an dieser Stelle schon 
ausdrücklich betont. Der Punkt soll in anderem Zusammenhang noch einmal aufgegriffen werden. 

Berufs- und Gewohnheitsverbrecher sind den Dienststellen der Kriminalpolizei gewöhnlich 
schon bekannt. Die Aktensammlungen, die allgemeinen und die Spezial karteien bilden einen 
Fundus, der über deren Arbeitsweise und sonstige Gepflogenheiten, frühere Mittäter, Hehler usw. 
viel Sachdienliches enthält; denn der Berufsverbrecher ist immer Rückfallverbrecher, meist reisender 
Täter, und damit wiederholt mit der Polizei in Berührung gekommen. Dabei spielt es keine Rolle, 

4) Loesch, a. a. 0., S. 43. 
5) Quadt, »Der Bewährungshelfer«, Bewährungshilfe, Jahrg. 2, S. 159 ff. 
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wo dieses Material gesammelt liegt und wo im Bedarfsfall über einen bestimmten Rechtsbrecher 
genaue Erkenntnisse gewünscht werden. Beispielsweise steht das Material in Flensburg - jederzeit 
erreichbar - genausogut der Kriminalpolizei in Freiburg, wie der in Coburg oder in Aachen zur 
Verfügung und umgekehrt. Jede größere Polizeidienstste"e ist durch Fernschreiben zu erreichen, 
jeder Polizeiposten hat Telefon. Anfragen und Überprüfungen können daher sofort und unmittelbar 
durchgegeben, die Antworten in Kürze erwartet werden. Außer zu den Strafverfolgungs- und Straf
vollstreckungsbehörden besteht Fühlung zu Jugend-, Sozial-, Fürsorge-, Wohlfahrts-, Arbeits- und 
Wohnungsämtern. Ohne Zeitverlust läßt sich jede notwendig werdende Verbindung schaffen. 

Die Beamten ,der Kriminalpolizei werden bei ihrer Einstellung sorgfältig ausgewählt; sie 
erhalten eine solide praktische und theoretische Grundausbildung und werden durch Laufbahn- und 
Speziallehrgänge weitergeschult. Ein hoher Prozentsatz der leitenden Kriminalbeamten absolvierte 
ein Hochschulstudium, mußte zusätzlich eine praktische kriminalpolizeiliehe Ausbildung durch
laufen und nach Abschluß eines neun Monate währenden Lehrganges die Kommissarprüfung 
bestehen. Es gibt kaum einen unter ihnen, der nicht noch zusätzlich Speziallehrgänge besucht hat. 
Sie alle konnten - und das ist hier wichtig - im Laufe der Zeit reiche Erfahrungen im Umgang mit 
Schwerkriminellen sammeln; sie haben die erforderliche Orts- und Personenkenntnis und wissen 
um die Mentalität, Gebräuche und Gewohnheiten der Berufsverbrecher. Darüber hinaus sind die 
leitenden und sachbearbeitenden Beamten der Fachkommissariate - die Kriminalpolizei ist nach 
Sachgebieten gegliedert - über »ihre Kundschaft« recht genau informiert; sie kennen deren Milieu 
und Freundeskreis und, wenn überhaupt vorhanden, auch den Kreis der Arbeitskollegen, da die im 
Zuständigkeitsbereich einer kriminalpolizeilichen Dienstste"e anfallenden Betrügereien, Einbrüche, 
Brandstiftungen usw. immer wieder durch das gleiche Fachkommissariat, also denselben Beamten
kreis, bearbeitet werden. Diese Spezialkenntnisse sind mit ein Hauptgrund dafür, daß sich der Leiter 
einer kriminalpolizeilichen Dienststelle gen au überlegt, ob er einen Beamten aus einem Fach
kommissariat in ein anderes und damit nicht nur in ein ihm fremdes Sachgebiet versetzt, sondern 
ihn auch einem ganz neuen Tätertyp und Täterkreis gegenüberstellt. 

Da die Kriminalpolizei in Ider vorbeugenden Verbrechensbekämpfung schon - wie bereits 
eingangs angedeutet - seit den zwanziger Jahren eine ihrer wesentlichen Aufgaben sieht, sind die 
Kriminalbeamten mit diesem Problem und den entsprechenden innerdienstlichen Einrichtungen 
und exekutivmäßigen Möglichkeiten vertraut. 

Zusammenfassend ist daher folgendes festzustellen: Die Kriminalpolizei kann im Umgang mit 
Berufsverbrechern erfahrene Beamte zur Verfügung stellen, die nicht nur wissen} wie man ganz 
allgemein und im Einzelfa" mit ihnen zu verkehren hat, sondern die darüber hinaus auch oft den 
zu Beaufsichtigenden persönlich oder aus den Akten kennen werden. Die polizeiliche Organisation 
und ihre Einrichtungen lassen es zu, jederzeit kontrollierend und helfend tätig zu werden. 

Es wurden bisher mehrere Punkte aufgezählt, die es rechtfertigen würden, ,die Polizei als 
Überwachungsbehörde zu bestellen. Was für Argumente weJ1den nun gegen eine solche Lösung 
geltend gemacht? Einige der Hauptargumente - wir zitierten bereits Bauer - sind folgende: 

- Die Überwachungsbeamten könnten mit den zu Beaufsichtigenden keinen Kontakt bekommen 
und ihr Vertrauen nicht erringen. 

- Die Resozialisierung werde durch das Einschalten der Polizei erschwert, es diffamiere den 
Überwachten und führe zu Arbeitsverlust und Wohnungswechsel. 
Hier sind wir allerdings der Meinung, ,daß Außenstehende doch zu leicht die Einstellung der 

Kriminalbeamten zu ihrer Arbeit und zu den Krimine"en verkennen, weil sie zu wenig über ihre 
Ausbildung und Arbeitsweise wissen. Fehler werden nicht nur bei der Kriminalpolizei gemacht und 
schwarze Schafe gibt es bei ihr genauso viele und so wenige wie in jedem anderen Beruf. Fehlgriffe 
und Unkorrektheiten werden sehr sehne" aufgedeckt und abgestellt; denn ihre Arbeit vollzieht sich 
immer im Blickfeld der Öffentlichkeit, jedes Zuviel oder Zuwenig wird in Wort und Bild gegeißelt. 
Oft unsachlich und falsch, weil sich jeder, aber auch jeder für kompetent hält, in Fragen der Krimi
nalistik mitzureden. Dabei fällt es auf, daß die der Kriminalpolizei gemachten Vorwürfe - sie 
benehme sich tölpelhaft, sie erkenne nicht die Zusammenhänge, sie wisse überhaupt nicht, worum 
es gehe, sie sei bar jeder Einsicht und nur darauf bedacht, zu Erfolgen zu kommen, auch auf Kosten 
Unschuldiger- selten ,im Zusammenhang mit Ermittlungen in der gemeinen Kriminalität vorgebracht 
werden. Die Angriffe gegen die Kriminalpolizei werden vorwiegend im Zuge der Ermittlungs-
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verfahren gestartet, in denen es sich um die sog. »Weiße-Kragen-Kriminalität« handelt. Die Gründe 
dafür liegen auf der Hand. Es würde den Rahmen dieser Ausführungen sprengen, wenn wir hierauf 
näher eingehen wollten. Leider lassen sich auch sehr namhafte Anwälte zu derartigen Attacken 
hinreißen. 

Jeder Kriminalbeamte wird dazu erzogen, menschlich sauber und objektiv zu arbeiten. Geht 
er anders vor, wird er möglicherweise zunächst Scheinerfolge erringen, dann aber sehr schnell, 
spätestens in einem seiner nächsten Ermittlungsverfahren, Schiffbruch erleiden, sein Ansehen bei 
Kollegen, Vorgesetzten und - was besonders ins Gewicht fällt - bei Gericht verlieren und damit 
künftig einen schweren Stand haben. 

Zu der Behauptung, die Kriminalpolizei könne kein Vertrauen erringen, ist folgendes zu 
bemerken: 

Das Verhältnis Kriminalbeamter - Berufsverbrecher ist klar und unkompliziert. Die Kontrahen
ten sind »polizei- und justizkundig« ; sie kennen die Spielregeln und alle Finessen und wissen ihre 
Chancen gut abzuwägen. Beamtenintelligenz steht gegen Ganovenlist. Sie kennen sich auch persön
lich oft lange Jahre, denn der »Schränker« fällt ja immer wieder bei »seinem« Fachkommissariat an, 
und genauso geht es dem Heiratsschwindler oder der gewerbsmäßig arbeitenden Beischlafsdiebin. 
Es wird sachlich, zäh und oft auch laut verhandelt, aber es bleibt bei einer - man kann schon sagen -
gewissen Fairneß. Man erregt sich zwar gelegentlich um der Sache willen, persönliche Aversionen 
sind jedoch selten. 

Kontaktgewinnung und Vertrauenserringung sind die Grundvoraussetzungen für eine der 
Hauptaufgaben der Kriminalpolizei: die Vernehmung. Meinert hat einmal festgestellt, daß 80 0/0 

der Aufklärung in Strafsachen auf Vernehmungen entfallen. Wäre der Kriminalbeamte nicht in der 
Lage, Kontakt mit den zu Vernehmenden zu bekommen und ihr Vertrauen zu erringen, dann würde 
kaum jemand ein Geständnis ablegen. Man überlege sich einmal, was von Zeugen und Beschul
digten verlangt wird, die beispielsweise in einer Sittensache einem fremden Menschen, dem 
Kriminalbeamten, Hnblick in ihr Innerstes gewähren und über intime Dinge sprechen sollen, die 
sie keinem, nicht einmal den ihnen am nächsten Stehenden anvertrauen würden. Sie werden es nur 
tun, wenn sie den Eindruck gewonnen haben, daß auf der anderen Seite des Schreibtisches ein 
Mann sitzt, der lebenserfahren und verständig ist, der sachlich und objektiv verhandelt, und mit 
dem man auch über »solche Sachen« sprechen kann. 

Die Kriminalpolizei findet also Kontakt und gewinnt Vertrauen. Sie beweist es täglich. Dafür 
noch ein Beispiel: Es läuft z. Z. eine Untersuchung, in deren Verlauf Beamte des Bundeskriminal
amtes in Strafanstalten der Bundesrepublik die Mörder und Totschläger befragen, deren Taten 
zwischen 1949 und 1959 begangen wurden. Die Leiter der Strafanstalten hatten keine Bedenken 
gegen diese Befragung. Nur ein Ministerium glaubte auf Anregung einiger Anstaltspsychologen die 
Genehmigung für die Befragung Jugendlicher und Heranwachsender nicht erteilen zu dürfen, weil 
befürchtet wurde, die Häftlinge könnten durch diese Besuche beunruhigt, in ihrer inneren Wand
lung gestört oder es könnten etwa vorhandene Selbstmordtendenzen gefördert werden. Einige 
Strafanstaltsbeamte wiederum meinten bei der Vorführung bestimmter Häftlinge, es habe gar 
keinen Zweck, sich mit diesen abzugeben, da sie völlig unzugänglich seien. Bisher wurden etwa 
350 Mörder und Totschläger befragt. Keiner von ihnen hat die Aussage verweigert; mancher zögerte 
anfangs oder ließ sich nur ungern zu dieser oder jener Frage aus, aber im übrigen, auch bei den 
laut Vollzugsakte Renitenten, gab es in keinem Fall Schwierigkeiten. Stets kam es zu einem 
ergiebigen Gespräch. Für die Kriminalbeamten wahrlich nichts Besonderes, für die Außenstehenden 
anscheinend doch, ,denn ein Anstaltspsychologe widmete dieser Tatsache einen Bericht unter der 
Überschrift: »Warum berichten Lebenslange über ihre Taten?« 6) und kommt im Hinblick auf die 
Kriminalbeamten zu dem Ergebnis: »Offensichtlich sind also manche Menschen sehr schnell in der 
Lage, in einen genügend tragfähigen Kontakt zu ihrem Gegenüber zu treten und ihn zum Sprechen 
zu bringen.« Nicht anders und genauso reibungslos verlief 1955 eine von der Materie her noch 
schwierigere Befragung alter Berufsverbrecher in fünf Strafanstalten durch Beamte des Bundes
kriminalamtes - eine Befragung, über die im Heft 1955/3 der »Schriftenreihe des Bundeskriminal
amtes« berichtet worden ist. 

6) Horn, »Warum berichten Lebenslange über ihre Taten?«, Zeitschrift für Strafvollzug, Jahrg. 9, Heft 6, S. 367. 
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Wohlgemerkt, dieser Kontakt mußte in wenigen Minuten gefunden werden; denn iänger als 
etwa 1/2 bis 3/4 Stunde stand für keine Befragung zur Verfügung. Genauso rasch muß es bei Ver
nehmungen in Ermittlungssachen klappen, weil nur in Ausnahmefällen auf lange Sicht gearbeitet 
werden kann. Anders ist dies bei einer geplanten Betreuung und Beaufsichtigung eines Verurteilten. 
Bei einer solchen ist es durchaus einzurichten - ebenso wie bei der Sicherungsaufsicht -, die 
Kontaktaufnahme so früh wie möglich zu legen und langsam ein solides Vertrauensverhältnis 
anzubahnen. 

Es heißt weiter: die polizeiliche Beaufsichtigung wirke diffamierend und erschwere die 
Resozialisierung. 

In Landgebieten und Kleinstädten ist es nicht geheimzuhalten, daß dieser oder jener straffällig 
geworden ist und eine Strafe verbüßt hat. Viele Einwohner, nicht nur der örtliche Polizeibeamte, 
kennen sie. Sie sind eigentlich immer unter Beobachtung. Daß sich die Polizei um sie kümmert, kann 
ihr Ansehen nicht mehr schädigen. Umgang, Arbeitsplatz, Gepflogenheiten, Verkehrslokale usw. 
sind ziemlich lückenlos bekannt. In größeren Städten und Großstädten geht alles unauffälliger vor 
sich. Wie es verborgen bleiben kann, daß ein Täter verurteilt wurde und seine Strafe verbüßt hat, 
so kann auch eine in geeigneter Form durchgeführte Beaufsichtigung unerkannt vorgenommen 
werden. Analog sieht es mit dem Verlust des Arbeitsplatzes und der Wohnung aus. Arbeitsamt und 
Arbeitgeber müssen oft bereits bei der Arbeitsvermittlung ins Vertrauen gezogen werden. Bei der 
Zimmer- und Wohnungssuche wird es unterschiedlich sein. Aber auch dort ist es möglich, die 
Beaufsichtigung für Dritte unauffällig durchzuführen. Allerdings liegt in der Überwachung der 
Weisungen bezüglich des Arbeitsplatzes und der Wohnung ein gewisses Gefahrenmoment. 

In allen diesen Fällen wird aber der Beaufsichtigte auch auf die Hilfe der Polizei rechnen 
dürfen. Wenn sie die Aufgabe übernimmt, präventiv zu wirken, hat sie auch die Pflicht, ihre 
gesamten Möglichkeiten zur Erreichung dieses Zieles einzusetzen. Sie wird und muß daher auch 
helfend und wegbereitend tätig werden; schon in eigenem Interesse, denn sie ist es doch, die den 
wieder rückfällig Gewordenen fassen und überführen muß. Tatsächlich hat die Polizei auch in 
begründeten Fällen immer zu helfen versucht. Von diesen Maßnahmen weiß die Öffentlichkeit in 
der Regel nichts, weil sie in der Polizei nur die Behörde sieht, die Verbrecher verfolgt und 
Belastungsmaterial sammelt. Daß Polizei und Staatsanwaltschaft auch verpflichtet sind, entlastende 
Momente zu sammeln und zu berücksichtigen, wird selten bedacht. Selbst Kriminologen von Ruf 
berücksichtigen gewöhnlich nur die repressive Arbeit der Kriminalpolizei und denken nicht daran, 
daß sie notgedrungen die verbrechenverhütenden Aufgaben für genau so vordringlich ansehen und 
ihnen ihre ganze Aufmerksamkeit schenken muß. Wie oft springt nicht die Polizei für Zeugen, 
Beschuldigte oder deren Angehörige ein, eben weil sie das Milieu und die Mentalität kennt, weil 
nur sachliche Gründe und nicht persönliche Aversionen entscheidend sind und weil sie - da zuerst 
mit der Angelegenheit befaßt - früher und klarer als manche andere Behörde erkennen und 
abschätzen kann, wo Hilfe geboten und gerechtfertigt ist. Wenn sie sich aber als die angeblich 
so einseitig arbeitende, nur das Negative sehende Dienststelle für jemanden einsetzt, kann sie in 
der Regel auch auf die Erfüllung ihrer Bitten rechnen. 

Statt vieler Beispiele drei Fälle aus dem Vorbeugungsbereich : Ein in Hamburg unter Polizei
aufsicht stehender Einbrecher führte sich 18 Monate gut. Obwohl er zu seinen Straftaten stets 
gestohlene PKW verwendete, wurde ihm der Führerschein zurückgegeben, als es galt, ihm eine 
geeignete Stellung zu sichern. Die Kriminalpolizei Bremen sorgte dafür, daß ein unter Polizei
aufsicht Stehender einen Auslandspaß bekam, weil er auf einem ausländischen Schiff anheuern 
wollte, und die Kriminalpolizei Lübeck ermöglichte es einem alten Ganoven, der unter »besonderer 
Beobachtung« stand, den Führerschein, den er als alter Zuchthäusler nicht bekommen hätte, zu 
machen, damit er weiterhin bei seiner Kohlenfirma arbeiten konnte. Es wird auch immer wieder 
genehmigt, daß sich die Beaufsichtigten nach einem Umzug in einen anderen Stadtteil weiter bei 
dem Polizeirevier melden, das sie bisher betreute, eben um Schwierigkeiten zu vermeiden. 

In der Begründung zum Entwurf heißt es, daß di,e Weisungen, die § 93 aufzählt, auf Erfah
rungen beruhen, die bisher bei der Anwendung der Strafaussetzung zur Bewährung und der 
Polizeiaufsicht gemacht worden sind. Leider wir,d dabei verschwiegen - schon Kiehne 7) wies 

7) Kiehne, »Polizeiaufsicht (Sicherungsaufsicht) in kriminalpolizeilicher Betrachtung«, Vortragsreihe des Bundeskriminalamtes 
über »Kriminalpolitische Gegenwartsfragen«, S. 173 ff. 
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darauf hin -, daß bezüglich der Wirksamkeit der aufgezähiten Weisungen wohl vor aliem die 
Erfahrungen zugrunde gelegt sind, die ab 1937 bei der Durchführung Ider planmäßigen polizeilichen 
Überwachung gemacht wunden. Jede Weisung, die der § 93 nennt, konnte damals als Auflage 
erteilt werden. 

Oie Kriminalpolizei hat also Erfahrungen auf diesem Gebiet sammeln können und ist auch 
jetzt nicht ganz aus der Übung gekommen, denn es gibt immer noch Rechtsbrecher, die unter 
Polizeiaufsicht stehen, und seit 1957/58 wird eine »besondere Beobachtung« der Berufs- und 
Gewohnheitsverbrecher vorbereitet und zum Teil schon durchgeführt. Die Arbeitsgemeinschaft 
der Leiter der Landeskriminalämter mit dem Bundeskriminalamt hielt es bereits 1956 für dringend 
geboten, im Rahmen der vorbeugenden Verbrechensbekämpfung einen »Nachrich~enaustausch über 
Berufs- und Gewohnheitsverbrecher« ins Leben zu rufen und Empfehlungen für eine »besondere 
Beobachtung« auszuarbeiten. Eine auch in vorbeugender Hinsicht erfolgreiche Verbrechens
bekämpfung hat zur Voraussetzung, daß jede kriminalpolizeiliche Dienststelle das ortsansässige 
Verbrechertum, seine Verkehrslokale und Schlupfwinkel kennt und laufend beobachtet. Diese 
Beobachtung bestimmter Berufs- und Gewohnheitsverbrecher soll sicherstellen, daß die Kriminal
polizei über deren Verhalten laufend unterrichtet ist und möglichst frühzeitig Kenntnis erlangt, 
wenn ein solcher Rechtsbrecher sein Arbeitsverhältnis aufgibt oder seinen festen Wohn- oder 
Aufenthaltsort verläßt und die Gefahr der Begehung weiterer Straftaten besteht. 

Die Kriminalpolizei erfaßt zunächst karteimäßig alle Kriminellen, die bei Würdigung ihrer 
Gesamtpersönlichkeit entweder infolge der Häufigkeit ihrer Straftaten oder der Wirkungslosigkeit 
von Freiheitsstrafen, wegen Willensschwäche, starker Verbrecherenergie oder Einsichtslosigkeit oder 
auch wegen gemeinschaftswidriger Gesinnung eine ständige Gefahr für die öffentliche Sicherheit 
darstellen. Die »besondere Beobachtung« soll aber nur praktiziert werden, sofern der Betroffene 
dreimal wegen Verbrechen oder vorsätzlicher Vergehen zu Freiheitsstrafen von mindestens 
je 6 Monaten verurteilt worden ist. Ausgenommen davon bleiben Personen, die seit der letzten 
Anstaltsentlassung 5 Jahre nicht mehr einschlägig kriminell in Erscheinung getreten sind. 

Die Beobachtung soll nur durch Beamte erfolgen, die aus ihrer langjährigen Tätigkeit die 
Verhaltensweisen der zu überprüfenden Rechtsbrecher kennen. Drei Komplexe sollen geklärt 
werden: ob Ider Betroffene noch entsprechend der polizeilichen Anmeldung wohnt (EMA), ob er 
noch im festen Arbeitsverhältnis steht (Arbeitsamt) und was er sonst treibt (Umgang, Verkehrs
lokale usw.). Es ist ausdrücklich vorgeschrieben, daß den Betroffenen durch die Beobachtungs
maßnahmen weder in ihrem Lebenskreis noch in ihrem Arbeitsverhältnis Ungelegenheiten bereitet 
werden dürfen. Soweit wir Leiter von kriminalpolizeilichen Dienststellen, die schon über die büro
mäßige Erfassung hinaus zu einer praktischen Beobachtung gekommen sind, befragen konnten, 
haben sich bei diesen ersten tastenden, sehr behutsam durchgeführten Beobachtungen bisher keine 
Widerstände und Schwierigkeiten ergeben. Ähnliches berichteten die leitenden Kriminalbeamten 
Bayerns auf einer Arbeitstagung Ende Oktober 1960. Sie alle sind sich jedoch auch einig darüber, 
daß sich die »besondere Beobachtung« in dieser Form kaum verbrechenverhütend auswirken 
konnte. Einige strafbare Handlungen wurden bei dieser Gelegenheit geklärt. Immerhin: man hat 
die ersten Schritte präventiver Art getan und neue Erkenntnisse gesammelt. 

Aber nicht nur in der Bundesrepublik sieht sich die Kriminalpolizei genötigt, im Rahmen der 
gesetzlichen Möglichkeiten Wege für eine wirksame präventive Verbrecherbekämpfung zu suchen. 
Wie dringend und aktuell diese Frage ist, zeigt die Tatsache, daß die IKPO-Interpol die Verbrechens
verhütung als besonderen Punkt auf die Tagesordnung der letzten Generalversammlung in 
Washington, Oktober 1960, setzte 8). Die Vertreter verschiedener Mitgliedstaaten, wie die der 
Vereinigten Arabischen Republik, Englands, Schwedens und der Vereinigten Staaten berichteten 
über polizeiliche Vorbeugungs- und Schutzmaßnahmen und über die Einrichtung von Dienststellen 
zur Verbrechensverhütung. Die Generalversammlung beschloß einstimmig, das Generalsekretariat 
zu beauftragen, Material über die Tätigkeit der Polizei auf dem Gebiete der Prävention in den ver
schiedenen Ländern der Welt zusammenzustellen mit dem Ziel, in jedem Land ein Zentralbüro 
der Polizei zu schaffen, dessen Aufgabe die Verbrechensverhütung sein soll. 

8) Bericht über die 29. Generalversammlung der IKPO-Interpol, Internationale Kriminalpolizeiliche Revue Nr. 143, s. 338. 
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3. Eine sonderbehärde 

Schließlich ist zu prüfen, welche Behörden sonst noch als Aufsichtsstelle in Frage kommen 
könnten. Der Gesetzgeber nennt neben der Polizei auch Sozialbehörden und Gesundheitsämter. 
Daß sie Sicherungsaufgaben bei Berufsverbrechern nicht übernehmen können, geht bereits aus 
dem Vorgesagten hervor. Von Fachleuten wird deshalb vorgeschlagen, eine Überwachungsbehörde 
eigener Art zu schaffen. So schreibt Amelunxen 9): »Die Überwachungsaufgaben, die nicht mehr 
allein von der Polizei wahrgenommen werden können, will man möglicherweise einer Sonder
behörde übertragen, die mit speziell ausgebildeten Bewährungshelfern, Fürsorgern und erfahrenen, 
aus dem Polizeidienst hervorgegangenen Kräften zu besetzen wäre.« 

Das hört sich ganz annehmbar an, doch werden weder die Polizei noch andere Behörden bei 
dem chronischen Beamtenmangel Kräfte - und es kommen nur qualifizierte Beamte in Frage -
abgeben wollen und können. Da die Sicherungsaufsicht nach Inkrafttreten des Gesetzes vermutlich 
sehr häufig angeordnet werden wird, müßten für diese Sonderbehörde entsprechend viele Plan
stellen vorgesehen werden. Auch wäre eine besondere Laufbahn mit entsprechend dotierten Stellen 
zu schaffen. Wem soll aber diese Behörde unterstellt werden, wer soll deren Angehörige und den 
Nachwuchs schulen und wo soll das geschehen? Es fragt sich, ob der Fiskus dann nicht lieber auf 
altbewährte Einrichtungen zurückgreifen und bei diesen zusätzliche Stellen schaffen sollte. Wir 
bezweifeln auch, daß diese neue Dienststelle und Laufbahn sehr attraktiv sein und sich geeignete 
Interessenten für sie finden würden. 

Seibert 10) meint zu dieser Frage: »Ich persönlich halte von der Bewährungshilfe in ihrer 
jetzigen Form nicht allzu viel. Keinesfalls ist sie m. E. geeignet, so schwere Jungen, wie es Gewohn
heitsverbrecher oder Hangtäter nun einmal sind, wirksam zu überwachen, eine Aufgabe, die bei 
diesem Personenkreis den Vorrang vor der Resozialisierungsaufgabe haben muß. Ich würde es 
also für zweckmäßig halten, wenn die Sicherungsaufsicht, soweit es sich um Täter handelt, die zur 
Sicherungsverwahrung verurteilt sind und bei denen der Vollzug dieser Maßregel aus den genannten 
Gründen ausgesetzt ist, der Polizei übertragen wird, die m. E. mit ihrem Apparat allein in der Lage 
ist, eine wirksame Überwachung zu gewährleisten. Soweit es sich im übrigen darum handelt, auf 
die Lebensführung des Täters während der Dauer der Sicherungsaufsicht auch erzieherisch ein
zuwirken, mag damit ein Bewährungshelfer betraut werden, wobei die Frage zu prüfen bliebe, 
ob nicht in der Schaffung eines polizeilichen Bewährungshelfers, der Kontroll- wie Erziehungs
funktionen gleichzeitig erfüllen könnte, die Ideallösung zu erblicken wäre.« Ich bin mehr dafür, 
diese Aufgabe in einer Hand zu belassen, um nicht zwei Personen, einen Überwacher und einen 
Erzieher, auf den Probanden loszulassen. Der polizeiliche Bewährungshelfer, also der interessierte, 
geeignete, spezialistisch ausgebildete Kriminalbeamte, schwebt auch uns als Ideallösung vor. 

üb es gelingen wird, eine den Anforderungen genügende besondere Überwachungsbehörde 
zu schaffen, scheint mir daher sehr fraglich und auch nicht notwendig. 

4. Ansicht der Betroffenen 

Interessant und richtungweisend wäre es zu wissen, was die Berufsverbrecher zu dieser Frage 
sagen. Ich habe mich bei verschiedenen Gelegenheiten bemüht, mit ihnen über diesen Punkt ins 
Gespräch zu kommen, und das Bundeskriminalamt hat 1955 eine entsprechende Befragung durch
geführt 11). Da die Betroffenen sich aber nur ungern über diese Frage ausl,assen und ihre Antworten 
zweckbedingt sind, wird man von ihrer Seite kaum einen geeigneten Beitrag zur Lösung des 
Problems erhalten. Wer sie jedoch näher kennt, sieht ganz klar - wie wäre es anders zu erwarten -, 
daß sie eine polizeiliche Beaufsichtigung am meisten fürchten. Aus ihrer Strafvollzugspraxis und 
aus ihren Gesprächen mit Zellengenossen ist ihnen der Bewährungshelfer ein Begriff. 

Je nach dessen Persönlichkeit werden sie ihn als ehrenwerten, von bestem Willen beseelten 
Mann anerkennen. Seine Hilfe werden sie annehmen und sich wirklich oder scheinbar fügen, 
solange es ihnen paßt. Zuspruch, gutes Beispiel und Fürsorge werden sie aber kaum davon abhalten, 

9) Amelunxen, »Strafrechtliche Reformbestrebungen der Gegenwart«, Kriminalistik, 1958, S. 297 ff. 
10) Seibert, »Die Sicherungsverwahrung in der richterlichen Praxis«, Vortragsreihe des Bundeskriminalamtes über die »Bekämpfung 

von Diebstahl, Einbruch und Raub«, 1958, S. 257 ff. 
,1) »Probleme der Polizeiaufsicht (Sicherungsaufsicht)«, Schriftenreihe des Bundeskriminalamtes, 1955/3. 
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in alte Gewohnheiten zurückzufallen, wenn man ernste Forderungen an ihr Wollen, ihr Gewissen, 
ihre Arbeitsfreudigkeit stellt, wenn das gemeinschaftsdienliche Verhalten ihnen Mühe, Ein
schränkungen und Unbill abverlangt. Die Kriminalpolizei und ihre Hilfsmittel kennen sie. Sie 
wissen, daß von dort jederzeit eingegriffen werden kann. Die umfassenden und sofort durchführ
baren Überprüfungsmöglichkeiten fürchten sie. Die Kriminalbeamten und die kriminalpolizeilichen 
Einrichtungen können sie bei einer etwaigen Tatplanung nicht unberücksichtigt lassen, nicht ohne 
weiteres umgehen. 

Man könnte einwenden, beide - Polizei und Bewährungshelfer - seien nur Helfer des Richters, 
der allein über die Folgen einer Nichteinhaltung der Weisungen zu entscheiden habe und damit 
der eigentlich zu Fürchtende sei. Soweit wird jedoch kaum gedacht. Den Überwachten geht es wie 
Soldaten in vorderster Linie. Sie interessiert allein, was für eine Einheit ihnen gegenüberliegt, ob 
diese erfahren und kampfkräftig ist. Der weit entfernte Korpsstab, der die Geschicke lenkt, ist ihnen 
zunächst unwichtig. 

5. Ergebnis 

Wir kommen also zu dem Ergebnis, daß die den Hang- und Berufsverbrechern gegebenen 
richterlichen Weisungen am erfolgversprechendsten durch die Kriminalpolizei überwacht werden 
könnten. 

IV. Forderungen an die Polizei als Oberwachungsstelle 

Die Kriminalpolizei reißt sich nicht um diese Aufgabe, da sie aus früherer Erfahrung weiß, 
welche Mehrarbeit und welche schwierige und undankbare Tätigkeit sie damit übernehmen muß, 
und das alles bei einer Personallage, die dem Arbeitsanfall in keiner Weise Rechnung trägt. Sie 
wird sich einem solchen Auftrag, für den sie von der Sache her prädestiniert ist, nicht entziehen 
können. Die zuständigen Ministerien werden aber einsehen müssen, daß dieses neue und 
qualifizierte Arbeitskräfte erfordernde Sachgebiet die Schaffung zusätzlicher, entsprechend dotierter 
Planstellen voraussetzt. 

Die Kriminalpolizei müßte sich Gedanken darüber machen, welche ihrer Beamten sie für diese 
Aufgabe einsetzen könnte und wie sie diese vorbilden will. Es soll ja nicht nur kontrolliert werden, 
sondern die Beamten sollendem Betroffenen auch helfen, sich eine Position zu schaffen und ein 
gesetzmäßiges Leben zu führen. Der Gesetzgeber geht auch davon aus, daß »in den Überwachungs
behörden besonders ausgebildete Kräfte mit der Überwachungs- und Lenkungsaufgabe betraut 
werden. Er setzt insbesondere voraus, daß von den Polizeibehörden nicht die Beamten des 
allgemeinen Außendienstes, sondern nur besonders geschulte Fachkräfte für diese Aufgabe ver
wendet werden.« 

Es wird daher notwendig sein, die hierfür vorgesehenen Beamten möglichst zentral und 
einheitlich in kriminologischen Sonderlehrgängen über Kriminalpsychologie - mit dem Schwer
punkt Menschenkenntnis, Menschenbehandlung und Menschenbildung -, Kriminalbiologie, 
Kriminalsoziologie, Kriminal- und Sozialpädagogik, über Probleme des Strafvollzuges und der 
Resozialisierung sowie über die Aufgaben und Organisationen aller einschlägig arbeitenden 
Behörden und Verbände durch anerkannte Fachleute gründlich auszubilden. Besonders wichtig ist 
es, daß ihnen die bisher auf diesem Gebiet gemachten Erkenntnisse vermittelt und die Ausbildungs
steIlen laufend mit den neuesten, in der Praxis gemachten Erfahrungen versehen werden. 

Die Überwachungsbeamten müssen lernen, für jeden der Sicherungsaufsicht Unterstellten 
einen individuellen Resozialisierungsplan auszuarbeiten und nicht etwa nach Schablone zu ver
fahren. Das wird bereits heute praktiziert, indem man bei der »besonderen Beobachtung« weit ab 
von allem polizeistaatlichen Denken nur vernünftigen Erwägungen Raum gibt und - soweit es die 
Sicherheitsfrage zuläßt - den Weg der geringsten Belästigung geht. Gefangenen, die lange Freiheits
strafen verbüßt haben, muß eine allgemeine Lebenstechnik und ein Lebensinhalt vermittelt werden, 
die Gemeinschaftsfähigkeit muß gefördert und schließlich sollte, auch bei Berufsverbrechern, ver
sucht werden, eine gewisse Arbeitsfreudigkeit zu erreichen und ihre guten Anlagen zu pflegen. 
Irgendwie ansprechbar ist jeder Mensch, zumal wenn der richtige Ton im geeigneten Augenblick 
gefunden wi rd. 
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Die Kriminalpolizei wird sich - eingedenk der eingangs zitierten Worte von Sievert5 - noch 
mehr als bisher bemühen müssen, die Persönlichkeit des Täters zu erforschen und an Hand des 
ihr zur Verfügung stehenden Material's einen allgemeinen und einen kriminellen Lebenslauf zu 
erarbeiten, der dem Richter -die Möglichkeit gibt, die Entwicklung des Angeklagten richtig zu 
würdigen. Vernehmungen über den Lebenslauf des Beschuldigten geben einen Längsschnitt und 
die Erkenntnisse über sein Wollen und Können einen Querschnitt durch sein Leben. Eine derartige 
Längs- und Querschnittforschung ist notwendig, um das Gesamtbild der Persönlichkeit zu erhalten. 
Dabei muß Positives, Neutrales und Negatives gleich bewertet werden. Man denke immer daran, 
daß eine negative Prognose eine unheilvolle Dynamik entwickelt und sei daher behutsam mit der 
Feststellung des Merkmals der Unverbesserlichkeit. Man berücksichtige jedoch auch, daß in 
Verbrecherkreisen erfahrungsgemäß Nachsicht und Güte stets als Schwäche und Dummheit aus
gelegt werden. Wenn man die Persönlichkeitsstruktur des Beschuldigten derart herausgearbeitet 
hat, wenn man sie grundlegend kennt, dann kann man auch zweckentsprechend einwirken. 

Die Kriminalpolizei hat die Möglichkeit, diese Unterlagen zu beschaffen und sie hat auch 
Beamte, die nach ihrer Vor- und Ausbildung befähigt sind, eine Tätererforschung sachgemäß und 
erschöpfend durchzuführen. Es ist seit langem üblich, bei Kapitalverbrechen und in besonders 
gelagerten Fällen die Persönlichkeit des Beschuldigten eingehend zu schildern. Vorbildlich in dieser 
Beziehung arbeitet die Weibliche Kriminalpolizei in ihrem Zuständigkeitsbereich. Daß diese Berichte 
brauchbar sind, geht daraus hervor, daß Staatsanwälte, Sachverständige und Richter oft lange Aus
schnitte aus denselben in ihre Ausführungen übernehmen. 

Seibert 12) schreibt hierzu, die Forderung, der Richter müsse im Bereich des kriminalpolitischen 
und kriminologischen Denkens heimisch werden, sei seiner Vorbildung und seiner Tätigkeit nach 
einfach nicht erfüllbar. Rosentha/-Pelldram und andere namhafte Juristen fordern, die Kriminologie 
müsse auch den praktizierenden Juristen geläufig und die kriminologischen Erkenntnisse müßten 
durch sie realisiert werden. Auf der bereits erwähnten Freiburger Tagung wurde abschließend 
festgestellt, daß Fachleute für Resozialisierungsfragen fehlten und die Kriminologen noch viel zu 
wenig vom Rechtsbrecher und seinen Behandlungsmöglichkeiten wüßten. Mehr differenziertes 
Wissen sei erforderlich. Mit Sicherheit könnten die Kriminalisten, und damit sind alle diejenigen 
gemeint, die täglich in der Praxis den Einzeltäter und das Verbrechertum durch präventive und 
repressive Maßnahmen bekämpfen, dazu beitragen, das Dunkel aufzuhellen. 

Unabhängig von der Frage, ob die Polizei, ein Bewährungshelfer oder eine Überwachungs
behörde bei Anordnung der Sicherungsaufsicht als Aufsichtsstelle bestellt wird, auf die Heraus
arbeitung der Persönlichkeit des Verurteilten, auf Diagnose und Prognose, kommt es immer 
ausschlaggebend an, weil das Gericht entsprechend dem Persönlichkeitsbild des Betroffenen ent
scheiden muß. Die Auswertung aller Erkenntnisquellen und die Abfassung eines zuverlässigen, 
objektiven, klaren Berichtes muß daher gefördert und gefordert werden. 

V. Zusammenfassung 

Die Sicherungsaufsicht wird sich im Kampf gegen Hang- und Berufsverbrecher tatverhütend, 
vielleicht sogar bis zu einem gewissen Grade auch resozialisierend auswirken, wenn sie so 
angewendet wird, wie es sich der Gesetzgeber vorstellt; wenn sie also bei Vorliegen der Voraus
setzungen auch wirklich angeordnet, der Verurteilte richtig erkannt und die Einhaltung der 
gegebenen Weisungen durch geeignete Kräfte wirkungsvoll im Sinne einer Hilfe, aber auch einer 
Sicherung beaufsichtigt wird. 

Einen Bewährungshelfer sollte das Gericht als Aufsichtsstelle nur in den Fällen berufen, in 
denen es gilt, auf einen gestrauchelten oder gefährdeten Täter erzieherisch einzuwirken, ihn 
beratend zu leiten. Die Resozialisierungsarbeit wird vorwiegend bei Verurteilten erfolgversprechend 
sein, die aus echter Sühnehaltung heraus bereit und bestrebt sind, künftig ein geordnetes Leben zu 
führen und die Chance wahrzunehmen, sich wieder einen Platz in der Gemeinschaft zu erarbeiten. 

Gilt es hingegen, einen gefährlichen Täter, wie es Hang- und Berufsverbrecher sind, zu einem 
gesetzmäßigen Leben anzuhalten, so sollte das Gericht die Beaufsichtigung einer Überwachungs-

12) Seibert, a. a. 0., S. 261. 

295 



behörde übertragen. Bei Schwerkriminellen hat die Sicherungsaufgabe den Vorrang vor Resoziali
sierungsversuchen. Eine Überwachungsbe_hörde verfügt über wirksamere Mittel, Widerstände zu 
überwinden und Kontrollen durchzuführen. Sie hat auch die weitreichenderen Möglichkeiten, sich 
helfend für den Betroffenen einzusetzen. 

Unter den möglichen Überwachungsbehörden bringt die Kriminalpolizei die besten Voraus
setzungen mit, eine Überwachung wirksam durchzuführen. Die kriminalpolizeiliche Organisation 
sichert jederzeitigen lokalen, interlokalen und internationalen Einsatz für und gegen den zu 
Beaufsichtigenden. 

Sie hat Erfahrungen auf dem Gebiet derVerbrechensverhütung und derVerbrecherüberwachung 
und sie verfügt über Beamte, die mit der Mentalität, den Gebräuchen und Gewohnheiten der Berufs
verbrecher vertraut sind. 

Sollte die Kriminalpolizei mit der Durchführung der Sicherungsaufsicht bei Hang- und Berufs
verbrechern beauftragt werden, müßte sie interessierte und geeignete Beamte auswählen und sie 
in kriminologischen Sonderlehrgängen auf ihre Überwachungs- und Lenkungsaufgaben vorbereiten. 
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AUSSPRACHE 

Direktor Dr. Wenzky, Landeskriminalamt Nordrhein-Westfa/en, Düsseldorf 

Ich habe eine Frage an Herrn Dr. Ottinger. Verschiedene Länderjustizverwaltungen (Niedersachsen, Nord
rhein-Westfalen, Hamburg) bemühen sich darum, eine Zentraleinrichtung zu schaffen, in der die sog. Schwer
kriminellen ihre Strafe verbüßen sollen. Bei diesen Schwerkriminellen soll es sich vor allem um sehr schwierige 
Gewohnheitsverbrecher und Berufsverbrecher handeln. Man spricht in diesem Zusammenhang von etwa 
700 schwerbesserungsfähigen oder sogar unverbesserlichen Schwerkriminellen, die man in dieser Zentral
anstalt zusammenfassen will. Aus dem Gesichtspunkt eines erhöhten Sicherheitsbedürfnisses könnte man eine 
derartige Absicht zunächst begrüßen. Wenn man jedoch an die Meutereien denkt, die sich in letzter Zeit in 
verschiedenen Strafanstalten ereigneten, wird man in der Beurteilung zurückhaltender. 

Wird nun eine derartige neuartige Einrichtung von den Praktikern des Strafvollzugs, vor allem aus 
kriminalpsychologischen und kriminalpädagogischen Gründen, als sinnvoll angesehen? Welche Vorteile und 
Nachteile ergeben sich daraus für den Strafvollzug? 

Für die Kriminalpolizei könnten sich aus einem derartigen Zentral-Sing-Sing - wie ich diese Einrichtung 
einmal nennen möchte - neue Möglichkeiten für die Verbrechensaufklärung ergeben, z. B. zur Gewinnung 
von Anhaltspunkten über noch unaufgeklärte, lange Jahre zurückliegende schwere Straftaten. Eine so große 
Zusammenballung von Berufsverbrechern gäbe auch Ansatzpunkte für verfeinerte Methoden der psycho
logischen Befragung und der Forschung. Auf der anderen Seite besteht natürlich auch die Gefahr, daß es zur 
Schließung neuer Verbrecherfreundschaften kommt. Von Hentig erwähnt in seinem Buch »Der Gangster« 
derartige Fälle. Auch Chessman hat bei seinen Versuchen, der Gaskammer zu entgehen, sich dieser Möglich
keiten bedient. Schließlich darf ich noch daran erinnern, daß eine derartige Konzentration von Schwer
kriminellen auch neue kriminogene Faktoren schaffen könnte. 

Dr. Ottinger, Strafanstalt Ziegenhain 

Es wurde auf die Absicht einiger Bundesländer hingewiesen, ein deutsches Zentral-Sing-Sing zu schaffen. 
Der Herr Fragesteller möchte wissen, ob die Schaffung einer solchen Anstalt auch aus kriminalpsychologischen 
und kriminalpädagogischen Gründen zu rechtfertigen ist, wobei ich ihn so verstehen darf, daß die Schaffung 
eines deutschen Zentral-Sing-Sing aus kriminalistischen und kriminologischen Gründen ihre Rechtfertigung 
erfahren könnte. Ich kann die Frage nur in dem Teil beantworten, in dem ich mir Kompetenz beilegen darf, 
nämlich soweit die Frage kriminalpädagogische und kriminalpsychologische Belange angeht. Aus kriminal
pädagogischen und kriminalpsychologischen Gründen scheint mir die Anhäufung von 700 unverbesserlichen 
Schwerkriminellen zunächst einmal nicht unbedingt nachteilig zu sein, denn der unverbesserliche Schwer
kriminelle braucht nicht, wenn er dieses Epitheton verdient, zugleich unter kriminalpädagogischen Gesichts
punkten einer der in meinen vorangegangenen Ausführungen genannten schweren Störer zu sein. Wir kennen 
eine ganze Reihe von Schwerkriminellen, die diagnostisch und prognostisch als unverbesserlich angesehen 
werden dürfen und müssen, die unter kriminalpädagogischem Blickwinkel gesehen aber durchaus keine 
Elemente sind, die eine normale Haftgemeinschaft irritieren oder gar gefährden. Im Gegenteil, die Anstalts
erfahrung lehrt, daß Spezialaufgaben in bestimmten Arbeitsbetrieben, die gegliederte Funktionen seitens des 
arbeitenden Gefangenen erfordern, zur allseitigen Zufriedenheit von dem Häftlingstypus geleistet und erfüllt 
werden, der aufgrund seiner Schwerkriminalität langstrafig und aufgrund seiner sonstigen Persönlichkeit ruhig, 
gediegen und häuslich ist und sich im Sinne der Hausordnung unauffällig zu führen versteht und sogar ein 
wertvolles Element innerhalb des Arbeitsprogramms ist, das die Anstaltsleitung sich durchzuführen bemüht. 
Da - glaube ich - ist schon rein begrifflich die Deckung nicht gegeben, die es uns ermöglichte, eine Gruppe 
von 700 unverbesserlichen Schwerkriminellen sowohl kriminalpsychologisch als auch kriminalpädagogisch von 
einem einzigen Standpunkt aus richtig überblicken zu können. 
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Die Schaffung eines Zentral-Sing-Sing könnte meiner Ansicht nach jedoch insofern von Vorteil sein, als 
man eine solche Anstalt als eine Art diagnostic-center, wie es in verschiedenen ländern des Auslandes 
gehandhabt wird, einführte. Das wäre dann gewissermaßen eine Zugangsabteilung, in der der Neueingelieferte 
zunächst auf unbestimmte Dauer bleiben müßte; in der Zeit seines Aufenthaltes in der Anstalt müßte versucht 
werden, seine Persönlichkeit zu erforschen und seine Prognose glaubhaft zu machen. Das könnte m. E. nur 
durch ein ebenso zentralisiertes Fachleute-team geschehen. Wir brauchten da den Psychiater, vor allen Dingen 
den konstitutionsbiologisch vorgebildeten Psychiater, den Sozialpädagogen und last not least den Kriminal
psychologen. Unter der zentralisierten Arbeit eines solchen teams könnte dann ein Behandlungsplan entworfen 
werden, der nicht »von der Stange« käme, sondern Maßarbeit wäre. Ein solches Vorgehen wäre allerdings nur 
sinnvoll, wenn in einem gegliederten und differenzierten Vollzug auch praktisch die Möglichkeit bestünde, 
einen solchen eleganten Behandlungsplan durchzuführen. Der Herr Vertreter des Bundesjustizministeriums 
hat ja eingeräumt, daß es bis zur Durchführung eines gegliederten Vollzugs noch an den notwendigen Voraus
setzungen fehle, die nicht zuletzt auch ihre fiskalische Seite haben. 

Ein Zentral-Sing-Sing unter diesem Gesichtspunkt als Aufnahme- und Durchgangsabteilung zur Gewinnung 
eines sauberen diagnostisch begründeten Persönlichkeitsbildes und zur Erstellung eines Behandlungsplanes, für 
den dann auch der qualifizierte Spezialvollzug vorhanden sein müßte, könnte vielleicht auch die kriminal
politisch wohlverständlichen Wünsche, von denen der Herr Fragesteller sprach, mitbefriedigen. 
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Die Rolle der Kriminalpolizei im Rahmen der Jugendkriminalrechtspflege 

nach den Beschlüssen des Kongresses der Vereinten Nationen 

im August 1960 (London) 

Jean Nepote, Stellvertretender Generalsekretär der Internationalen Kriminalpolizeilichen 
Organisation - IKPO - (Interpol), Paris 

Bei einer Arbeitstagung über Strafrechtspflege und Strafrechtsreform und die sittliche Ver
antwortung einer modernen Kriminalpolizei gegenüber der Allgemeinheit ist es nur natürlich, daß 
die Veranstalter - meine guten alten Freunde vom Bundeskriminalamt - auch das Problem der 
Jugendkriminalität auf ihre Tagesordnung setzen. 

Ausgangspunkt dieses Vortrages soll der zweite Weltkongreß der Vereinten Nationen sein, 
der im August 1960 in London stattfand, und der nicht nur Anlaß zu einer weltweiten Umschau 
war, sondern für die Behandlung dieses Problems auch feste Prinzipien aufstellte, die - davon bin 
ich überzeugt - noch lange Jahre richtungweisend sein werden. 

Ich werde mich hüten, auch nur als Einleitung die Jugendkriminalität als solche zu deuten. 
»Blousons noirs«, »Teddy Boys« und sonstige Gruppen von Jugendlichen wurden oft genug 
diskutiert, analysiert und statistisch erfaßt. Daher halte ich es nicht für nötig, in diesem Vortrag 
auf die Ursachen des Problems einzugehen. 

Das, was für uns heute wichtig ist, ist zu erkennen, was die Kriminalpolizei gegenüber der 
verwahrlosten, der sich nicht einfügenden und der kriminell gewordenen Jugend bisher getan hat 
und was sie in Zukunft tun kann. Mit Absicht sagte ich Kriminalpolizei und nicht Polizei im 
allgemeinen, weil man - ohne die Zuständigkeitsabgrenzung zu übertreiben - zugeben muß, daß 
die Kriminalpolizei im Rahmen der Jugendkriminalrechtspflege eine ganz besondere Aufgabe hat. 
Indem ich meine Ausführungen in dieser Weise begrenze, glaube ich, dem mir gestellten Thema 
und den Wünschen der Veranstalter am besten gerecht zu werden. 

Die Erkenntnisse und Tatsachen, die ich im folgenden darstellen will, ergaben sich nicht von 
heute auf morgen. Es war nicht so, daß sich die Dienststellen der Kriminalpolizei plötzlich von einem 
Tag X an mit dem Problem der straffällig gewordenen Jugendlichen befaßten. Es war auch nicht so, 
daß bis zu einem bestimmten Tag totale Finsternis herrschte und von diesem Tag an das heilsame 
Licht kam. Nein, erst durch eine langsame Entwicklung, über eine Reihe von Versuchen mit ver
schiedenen Ergebnissen, gelangte man zu der heutigen Situation. Mitunter wurde auch hier und da 
eine Initiative ergriffen, deren volle Bedeutung man zu Beginn überhaupt nicht erkannte. 

In diesem Zusammenhang möchte ich daran erinnern, daß bereits 1917 die weibliche Polizei 
von New Scotland Yard ins Leben gerufen wurde, daß Interpol schon 1923 allen Mitgliedstaaten 
den Einsatz weiblicher Polizei empfahl, daß weiter im Jahre 1926 die weibliche Kriminalpolizei 
in Deutschland geschaHen wurde·und seit1940eine Jugendabteilung bei der Polizei von Santiago 
besteht, desgleichen seit 1943 eine solche in Paris. 

Die meisten der bedeutenden Einrichtungen, die sich durchsetzten und noch heute bestehen, 
entstanden vor allem nach dem zweiten Weltkrieg zwischen 1947 und 1950. 

Das Jahr 1961 gibt uns daher den genügenden Abstand für eine historische Rückschau, um 
über dieses Problem sprechen zu können und einerseits die Ziele und andererseits ,die verwaltungs
mäßigen Einrichtungen, mit denen diese Ziele verfolgt werden, klar zu analysieren. 

Bevor wir uns jedoch mit diesen bei den großen Gebieten im einzelnen befassen, wollen wir 
nach den Gründen fragen, welche die Kriminalpolizei dazu veranlaßten, eine derartige Aktivität 
und Tatkraft im Kampf gegen die Jugendkriminalität zu entwickeln. 
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Diese Gründe sind m. E. folgende: 
- Zuerst einmal sind die Polizei beamten Familienväter wie viele andere auch. Schon aus diesem 

Grunde können sie dieser großen Woge der Kriminalität, die die Jugend aller Länder erfaßt, 
nicht gleichgültig gegenüberstehen. Vom rein sozialen und menschlichen Standpunkt aus ergab 
sich für sie die Pflicht, diesem besonderen Problem mit entsprechenden Maßnahmen zu 
begegnen. 

- Durch die Bekämpfung der Jugendkriminalität arbeitet man für die Zu~unft. Viele jugendliche 
Straftäter werden an der gefährlichen Klippe des Rückfalls nicht vorbeikommen und abgleiten. 
Sie können die Kriminellen von morgen werden, wenn man sich ihrer nicht annimmt, um sie 
auf die richtige Bahn zurückzuführen. 

- In zahlreichen Ländern sah sich die Kriminalpolizei mit der Entstehung eines besonderen 
Jugendstrafrechts konfrontiert. Es war natürlich, daß dem sich spezialisierenden Justiz- und 
Strafvollzugswesen allmählich eine besondere Einrichtung auf seiten der Polizei entsprechen 
mußte. 

- Die Kriminalpolizei, deren Kontakt mit der Öffentlichkeit so notwendig, aber auch so schwierig 
ist, hat erkannt, daß ihr die Bekämpfung der Jugendkriminalität die Möglichkeit gibt, ihre 
Mittel auf eine Art einzusetzen, die der Öffentlichkeit nicht gleichgültig sein kann. 
Wenn man an »Public Relations« denkt, so ist diese Seite der kriminalpolizeilichen Arbeit 
bestimmt ein vielversprechendes Betätigungsfeld. 

- Abgesehen hiervon kann die Kriminalpolizei die große kriminologische Bewegung, die sich 
mit der Jugendkriminalität beschäftigt, nicht außer acht lassen. Warum sollte sie anderen Fach
leuten dieses Feld allein überlassen, wo der Kriminalbeamte schon durch seine besondere 
Stellung in direkte Berührung mit diesem Problem kommt und daher auch besonders berufen 
ist, sich auf diesem Gebiet zu betätigen. 

Allgemeines über den Einsatz der Kriminalpolizei 

1. Vom rein kriminalistischen Standpunkt aus stellt die Jugendkriminalität den Ermittlungs
beamten vor keine schwierigen Probleme. Es gibt in der Regel keine komplizierten Betrügereien, 
keine Decknamen und falschen Personalien und keine Straftaten, die bis ins letzte vorbereitet sind. 
Die Jugendkriminalität bleibt meist verhältnismäßig primitiv: Die kriminellen Instinkte äußern sich 
in ihrer direkten Form - manchmal brutal-, aber meist anfängerhaft. 

Die Bedeutung dieser Kriminalität liegt im menschlichen Bereich. 
Für den straffällig gewordenen Jugendlichen ist die erste Begegnung mit dem Polizeibeamten 

fast immer die erste Berührung mit der Staatsgewalt. Alles, was später kommt, kann von dieser 
ersten Begegnung, diesem ersten Schock bestimmt sein. Das menschliche Problem ist also die 
Hauptsache; nach ihr haben sich die Grundsätze über iden Einsatz der Kriminalpolizei zu richten. 

Der »Jugendpolizist« - wenn ich so sagen darf - muß daher mehr Psychologe als Detektiv sein. 
Moralische Festigkeit und einsichtige Strenge sind vor allem die Trümpfe seiner Tätigkeit, die ganz 
auf die Zukunft ausgerichtet ist. Diese Zukunft ist die des Kindes, das gleich beim ersten Fehltritt 
wieder aufgerichtet und auf den rechten Weg zurückgeführt werden muß. Zu diesem Zweck muß 
der Jugendpolizist die kindliche Se.ele kennen; er muß wissen, wie er an den Jugendlichen - an ihn 
und sein Milieu - herankommt, wie er ihn zu befragen hat. 

2. Alle Phasen der Ermittlung müssen mit besonderer Vorsicht durchgeführt werden. Fest
nahme, Durchsuchung! überwachung, Gegenüberstellung und Vernehmung müssen in ihrem 
Verlauf der Psyche des Kindes angepaßt sein. Die Durchführung dieser Maßnahmen wird noch 
unterschiedlich sein müssen, je nachdem, ob es sich um einen Jugendlichen im Pubertäts- oder 
Vorpubertätsalter, um einen Jungen oder ein Mädchen handelt. 

3. Der Abschluß der Ermittlungen bringt noch besondere Probleme mit sich. In der klassischen 
Kriminaluntersuchung braucht der Polizeibeamte sich keine besonderen Vorstellungen zu machen: 
Er trägt das Beweismaterial zusammen und überstellt den Beschuldigten der Straf justiz. Wenn er 
aber einen Jugendlichen von etwa 15 Jahren vor sich hat, dann wird die Entscheidung komplizierter 
sein. Soll der Fall mit einer einfachen Verwarnung abgeschlossen werden? Muß der Justizapparat 
in Bewegung gesetzt werden, oder genügt es, seine Autorität bei den Eltern, dem Kind oder sogar 
bei den Geschädigten in die Waagschale zu werfen, um die Sache wieder in Ordnung zu bringen? 
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Der Jugendpolizist steht bei jedem neuen Fall vor dieser schwierigen Gewissensfrage. In diesem 
Zusammenhang ist darauf hinzuweisen, daß das angelsächsische Verfahren dem Polizeibeamten in 
solchen Fragen eine viel größere Entscheidungsfreiheit gewährt als das kontinentale Verfahren. 

4. Das Vorgehen der Kriminalpolizei braucht aber nicht unbedingt von Weichheit und Nach
giebigkeit gegenüber den Auswüchsen im Verhalten der Jugendlichen bestimmt zu sein. Ich persön
lich stimme nicht mit der Meinung derjenigen überein, die in der Jugendkriminalität nur das 
Ergebnis des Versagens anderer sehen. Im Gegenteil: ich bin der Auffassung, daß das Schwinden 
des gesellschaftlichen Verantwortungsgefühls des Heranwachsenden die Quelle mancher Unord
nung und auch von Verbrechen ist. Dem straffällig gewordenen Jugendlichen muß das Gefühl für 
seine Verantwortung innerhalb der Gemeinschaft zurückgegeben werden; dieses Verantwortungs
gefühl muß notfalls durch eine gerechte Strafe geweckt werden. Der Jugendpolizist muß an dieser 
»Wiederherstellung der Ordnung« beteiligt sein; mit gerechter Strenge kann er oft dazu beitragen. 

Aus diesem Grunde sollte auch in besonders gelagerten Fällen das sittliche Verantwortungs
gefühl gegenüber der Jugend nicht so weit gehen, auf einige anerkannte Methoden des kriminal
polizeilichen Ermittlungsdienstes zu verzichten, z. B. auf die Abnahme von Fingerabdrücken. 

Dies ist erwähnenswert, weil man in modernen kriminologischen Kreisen, besonders in 
Amerika, die Ansicht vertritt, daß die Kriminalpolizei von jugendlichen Straftätern keine Finger
abdrücke nehmen sollte. Ein Beschluß des Kongresses der Vereinten Nationen, auf den ich zurück
kommen werde, sieht auch eine solche Empfehlung vor. 

In den Vereinigten Staaten geht man sogar so weit, die Kriminalakten jugendlicher Straftäter 
als »geheim« anzusehen; Ermittlungsbeamte dürfen keine Einsicht in dieselben nehmen. Es ist wohl 
unnötig zu sagen, daß diese Auffassung zu berechtigten Widersprüchen geführt hat; auch der 
Direktor des Federal Bureau of Investigation in Washington ist gegen diese Regelung. 

Im übrigen ist es ein Irrtum anzunehmen, daß die Abnahme von Fingerabdrücken ganz all
gemein entehrend ist. Der Ermitttlungsbeamte muß sich die Mittel beschaffen, um rückfällige Straf
täter identifizieren zu können. Selbst wenn die Abnahme von Fingerabdrücken beim Jugendlichen 
einen gewissen psychologischen Schock verursachen sollte, so kann dies auf der anderen Seite 
auch wieder sehr heilsam sein. Der in den Vereinigten Staaten vertretenen Theorie möchte ich 
die Praxis gegenüberstellen, die wir seit Juni 1959 in Paris handhaben: Alle Jugendlichen, die 
keiner Beschäftigung nachgehen und durch anomales Verhalten auffallen, werden systematisch 
erkennungsdienstlich behandelt; man nimmt Lichtbilder und Fingerabdrücke von ihnen auf. Im 
Jahre 1960 war bereits ein merklicher Rückgang der Kriminalität bei den sog. »Blousons noirs« 
zu verzeichnen. Ob hier - neben anderen Gründen - ein ursächlicher Zusammenhang vorliegt? 
Die Frage wird bejaht; auch ich neige zu dieser Annahme. 

5. DieAufgabe desjugendpolizisten muß über die eigentliche Ermittlungstätigkeit hinausgehen. 
Mehr noch als auf jedem anderen Gebiet der Verbrechensbekämpfung darf die Bekämpfung 

der Jugendkriminalität nicht von der Vorbeugung getrennt werden. Der Kriminalbeamte kann sich 
hier nicht allein auf die Grundsätze der Strafverfolgung berufen und unberücksichtigt lassen, was 
darüber hinaus von Wichtigkeit ist. Er kann weder die Ursachen noch die Folgen der Tat außer acht 
lassen. Auf dem Gebiet der Jugendkriminalität ist die Kriminalpolizei nicht nur »Fahndungspolizei«. 
Sie hat sich ebenfalls um die Verhütung weiterer Straftaten und die Wiedereingliederung des 
Gestrauchelten in die Gesellschaft zu bemühen. Indem sie den Jugendlichen in den Schulen klar
machten, daß der Autodiebstahl etwas anderes als ein Kavaliersdelikt ist, gelang es den Beamten 
der Jugendpolizei von Chikago, die Zahl dieser Straftaten um 30% zu vermindern. 

Diese vorbeugende Tätigkeit ist nur denkbar bei einer intensiven Zusammenarbeit. Der Polizei
beamte muß in ständiger Verbindung mit den Erziehern, den öffentlichen oder ,privaten Organi
sationen für straffällig gewordene Jugendliche und den Gesundheits- und FürsorgesteIlen bleiben. 
Natürlich auch, das versteht sich von selbst, mit der allgemeinen Polizei, zum Beispiel der unifor
mierten, die - ohne über die Jugendprobleme im einzelnen unterrichtet zu sein - sich in ihrem 
Bereich ebenfalls für diese Fragen interessieren muß. 

Der Jugendpolizist muß die Persönlichkeit der Jugendlichen, gegen die ein Ermittlungsverfahren 
schwebt, erforschen und an ihrer Wiedereingliederung mitwirken. 

Die Kriminologen sind allerdings der Ansicht, daß es nicht Aufgabe der Polizei sei, sich um 
die Resozialisierung der straffällig gewordenen Jugendlichen zu bekümmern. Man befürchtet, daß 
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der Polizeiapparat den Jugendlichen zu sehr belasten könnte. Ebenso ist man der Überzeugung, 
daß sich der Begriff »Staatsgewalt« nicht mit dem einer Erziehung auf nichtstaatlicher Basis ver
einbaren lasse. Darüber kann man vielleicht streiten, wenn auch dieser Gedanke sehr weit 
verbreitet ist. 

In der Praxis wird der Polizeibeamte aber weiter durch unauffällige und meist indirekte, frei
willige und persönliche Initiative an der Resozialisierung des straffällig gewordenen Jugendlichen 
mitwirken. Wie geschieht das im einzelnen? Durch seinen - wenn ich mich einmal so ausdrücken 
darf - außerberuflichen Einsatz in den kulturellen, sportlichen oder ähnlichen Einrichtungen. Zu 
diesem Thema wäre sehr viel zu sagen, doch würde das den Rahmen meines Vortrages sprengen. 

6. Schließlich muß der Kriminalbeamte in seinem Kampf gegen die Jugendkriminalität über 
den Geist der heutigen Jugend, ihre Entwicklung, ihre augenblicklichen Gewohnheiten und 
Neigungen völlig im BHde sein. Er muß mit der Jugend gehen und die ständige Begegnung mit ihr 
suchen. Um das zu veranschaulichen, möchte ich einen sehr originellen Versuch erwähnen, den die 
französische Kriminalpolizei angestellt hat: 

- Seit zwei Jahren schickt sie während des Sommers starke Polizeikommandos an die Cöte 
d'Azur, um .die dort für zwei Monate zusammenströmende und herumvagabundierende Jugend 
zu überwachen. Dieser Versuch führte zu sehr guten Ergebnissen im vorbeugenden Bereich. -

Aus diesem kurzen Überblick ergibt sich, daß nicht jeder gute Beamte der Kriminalpolizei 
ein guter Jugendpolizist sein kann. Dieses Amt schließt eine Art Apostolat ein, dem man nur gerecht 
werden kann, wenn man es freiwillig übernimmt. Freiwilligkeit ist also die erste Bedingung, die 
für diesen Einsatz zu fordern wäre; aber das genügt noch nicht. Def Jugendpolizist muß außerdem 
fundierte psychologische Fähigkeiten und moralische Qualitäten haben, die auf einem völlig aus
geglichenen Charakter beruhen sollen. Weder rücksichtslose Härte noch falsche Empfindsamkeit 
sind am Platze. Der Jugendpolizist soll nach Möglichkeit jung sein, damit er leichter den Kontakt 
zur Jugend findet. 

Wenn diese Vorbedingungen erfüllt sind, muß der Beamte mit einer gründlichen Kenntnis 
der Jugendprobleme vertraut gemacht werden. Im Jahre 1956 wurde von Interpol ein Muster
Ausbildungsprogramm ausgearbeitet. Es erstreckt sich über drei Monate und umfaßt: allgemeine 
Psychologie, Pädagogik, Physiologie, Soziologie, Jugendkriminalrechtspflege, Kriminologie, Körper
erziehung und Freizeitbeschäftigung. Mit diesem Lehrplan müßte meiner Ansicht nach ,die Auswahl 
und Ausbildung eines wirklich befähigten Personals möglich sein. 

Verwaltungsmäßiger Aufbau 

Nachdem wir den für seine Aufgabe befähigten und seiner Persönlichkeit nach geeigneten 
Beamten in die Probleme der Jugend eingeführt haben, dürfte es interessieren, zu sehen, wie er 
arbeitet und wie sich seine Tätigkeit in die allgemeine Tätigkeit der Polizei einfügt. 

Beim zweiten Weltkongreß der Vereinten Nationen im Jahre 1960 hat die IKPO (Interpol) 
einen umfassenden Bericht vorgelegt, anhand dessen man sich eine sehr genaue Vorstellung über 
die Verwendungsmöglichkeiten einer Jugendpolizei nach dem verschiedenartigen verwaltungs
mäßigen Aufbau in den einzelnen Mitgliedstaaten machen kann. 

Erste allgemeine Feststellung: Ganz gleich, für welchen Verwaltungsaufbau man sich ent
schieden hat, trifft man bei der Jugendpolizei weitgehend auf weibliche Beamte. Die Polizei
beamtin hat im Rahmen der Gesamtpolizei inzwischen eine solche Stellung eingenommen, daß 
ich es für angebracht halte, ihre Aufgabe etwas näher zu erläutern. 

Die ersten Erfahrungen mit der Frau innerhalb der Polizei machte man in den angelsächsischen 
Ländern. Die Frau ist jetzt fast überall in der Polizei vertreten, selbst in den Ländern, in denen 
die allgemeine Situation für die Frau noch nicht besonders fortschrittlich ist. 

Man muß zugeben, daß die Frau durch ihre Natur und ihre Veranlagung in vielen Fällen 
geeigneter ist als der Mann, gewisse Sonderaufgaben im Zusammenhang mit der Jugendarbeit zu 
übernehmen. Die Polizeibeamtin wird heute sowohl für allgemeine gefährdetenpolizeiliche Auf
gaben (oft in Uniform) eingesetzt als auch für besondere Aufgaben, die mehr kriminalpolizei
licher Art sind. 

In manchen Ländern ist die Zuständigkeit der weiblichen Polizei durch Gesetze festgelegt und 
enger begrenzt als die ihrer männlichen Kollegen. Als Beispiel hierfür dürfte die Bundesrepublik 
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Deutschland dienen, in der das Land Nordrhein-Westfalen die Aufgaben der weiblichen Polizei 
durch einen besonderen Erlaß vom Dezember 1953 festgelegt hat. In anderen Ländern - und das 
ist häufiger der Fall - ergibt sich die Zuständigkeit der weiblichen Polizei von selbst aus der täglich 
anfallenden Arbeit. 

Ob innerhalb der Kriminalpolizei oder der allgemeinen Polizei, ob de facto oder de jure, über
all strebt die weibliche Polizei danach, sich gewisse polizeiliche Aufgaben vorzubehalten. Von den 
präventiven und repressiven (einschI. der verwaltungsmäßigen) Aufgaben sind besonders zu 
erwähnen: 

Präventive Aufgaben: 

- Ermittlung von Kindern und Jugendlichen, die moralisch oder körperlich gefährdet sind, 
- Erkundigungen in Familien, 
- Ermittlung von Kindern oder Jugendlichen, die vagabundieren, ohne Beschäftigung oder in 

Gefahr sind, der Prostitution zu verfallen, 
- Aufklärung in den Schulen. 

Repressive Aufgaben: 

- Ermittlungen über straffällig gewordene Minderjährige beiderlei Geschlechts und junge straf
fällig gewordene Frauen, 

- Vernehmung von Kindern und Jugendlichen, 
-- Ermittlungen, wenn ein Minderjähriger oder eine Minderjährige Opfer eines Sittlichkeits-

vergehens wurde, 
-- Vernehmung besonders empfindsamer oder erregbarer Frauen, 
-- Ermittlung heimlicher Dirnen, 
- Durchsuchung festgenommener Frauen. 

Verwaltungsmäßige Aufgaben: 

- Fahndung nach entlaufenen Kindern, 
- Durchführung von Kindertransporten, 
- Einrichtung von Sonderkarteien über Jugendliche und deren Familien, 
- Zusammenarbeit mit sozialen Dienststellen, Gesundheits- und Schulbehörden usw. 

Diese einfache Aufzählung zeigt, daß die meisten dieser Aufgaben in direkter Beziehung zur 
Jugendkriminalität stehen. 

Eine Untersuchung, die das Generalsekretariat der IKPO 1957 durchführte, ergab eine Reihe 
von Tatsachen und Erkenntnissen: 

1. Wenn auch die Meinungen über die verschiedenen Verwendungsarten einer Jugendpolizei 
geteilt sind, so loben doch die Polizeichefs, unter denen weibliche Polizei arbeitet, einmütig 
deren Hingabe, Leistungen und Unternehmungsgeist in allen Fällen, in die Minderjährige 
verwickelt sind. 
Überall, wo die weibliche Polizei eingesetzt wurde, hat sie sich bewährt; sie hat im Kampf 
gegen die Jugendkriminalität schon wertvolle Arbeit geleistet. 

2. Ebenso wie die Leiter der Polizeien haben auch die Richter über die weibliche Polizei ein 
günstiges Urteil abgegeben. Vom 16. bis 19. Juli 1954 hielt die Internationale Vereinigung der 
Jugendrichter in Brüssel (Belgien) ihren 4. Kongreß ab. Als sich ,die Jugendrichter aus 30 Ländern 
zu dem Problem der weiblichen Polizei äußern sollten, stellten sie folgende Leitsätze auf: 

- Der Einsatz weiblicher Polizei dürfte immer dann angebracht sein, wenn es sich tatsächlich 
darum handelt, eine Überprüfung oder Ermittlung durchzuführen, 

- die Polizeibeamtinnen dürfen jedoch nicht nur auf fürsorgerischem Gebiet tätig sein, 
- die Polizeibeamtinnen sollten, besonders im Zusammenhang mit Sittlichkeitsvergehen, bei 

denen Frauen oder Jugendliche Täter, Opfer oder Zeugen sind, auch mit repressiven Aufgaben 
betraut werden, 

- die Arbeit der weiblichen Polizei ist besonders wertvoll bei der Vernehmung von Minder
jährigen, die Opfer eines Sittlichkeitsvergehens wurden. 

303 



Polizeichefs, Richter, die verantwortlichen Leiter von Fürsorgedienststellen, Pädagogen usw. 
verfügen also in der weiblichen Polizeibeamtin über eine gewandte, einsatzbereite und gewissen
hafte Mitarbeiterin, die sorgfältig ausgearbeitete Berichte liefert und wertvolle Anregungen zu 
geben vermag. 

Die Schaffung einer weiblichen Polizei ist unbestreitbar eine der sozialen Taten der Polizei. 
Sie ist der Beweis für den Willen zur Vorbeugung, die eine der Hauptaufgaben der polizeilichen 
Verbrechensbekämpfung ist. 

Die Generalversammlung der Interpol hatte schon 1928 ihre Notwendigkeit vorausgesehen. 
Im Jahre 1957 sprach sie sich einmütig zugunsten ihrer allgemeinen Anerkennung aus. 

Was den Aufbau der jugendpolizeilichen Dienststellen anbetrifft, so gibt es seit der Zulassung 
der weiblichen Polizei drei große Möglichkeiten: 

- entweder werden die mit Jugendfragen befaßten polizeilichen Dienststellen vollständig von 
den anderen Zweigen der Polizei getrennt 
oder 

- sie sind nur Spezial-Dienststellen innerhalb der allgemeinen Polizei 
oder 

- man gibt den nicht besonders spezialisierten Dienststellen »Fachberater« für Fragen der Jugend
kriminalität bei. 
Das charakteristische Beispiel für die erste Möglichkeit - selbständige Dienststellen - liefert 

uns Japan. Dort findet man von der untersten bis zur obersten Stufe des gesamten Polizeiapparates 
selbständige Dienststellen, die sich ausschließlich mit der Jugendkriminalität befassen. Meines 
Wissens ist Japan das einzige Land, das in der Spezialisierung so weit gegangen ist. In der Zentral
behörde, in den 7 Bezirksdirektionen, den 45 Departementsdirektionen und in jeder Ortspolizei
behörde gibt es eine Dienststelle der Jugendpolizei. Insgesamt 5000 Polizeibeamte sind auf die 
genannten Dienststellen verteilt. 

Die positive Seite dieser Organisation ist darin zu erblicken, daß die Arbeit einer 
derart selbständigen Jugendpolizei in allen Dienststellen - unbeschadet der Ebene - von der 
gleichen Zielsetzung bestimmt wird und daß die Beamten sich ihrer Aufgabe ganz widmen 
können. 

Die negative Seite besteht darin, daß es leicht zu einem übertriebenen Partikularismus kommen 
kann und daß in den anderen Sparten der Polizei eine gewisse Gleichgültigkeit gegenüber den 
Jugendproblemen entsteht, ,da es ja eine »Dienststelle« gibt, die dafür verantwortlich ist. 

Nach der zweiten Organisationsform, die man am häufigsten antrifft, werden die jugend
polizeilichen Aufgaben von der allgemeinen Polizei wahrgenommen. 

In sehr vielen Großstädten gibt es innerhalb der örtlichen Polizei eine Abteilung, die nur die 
Fälle bearbeitet, die im Zusammenhang mit Jugendlichen stehen. Bei den Sachbearbeitern handelt 
es sich um Spezial-Beamte (einer Dienststelle) auf lokaler Ebene. Im allgemeinen findet in einer 
Jugendsache eine Art Kompetenzübertragung statt, und zwar in der Weise, daß die Dienststelle 
der allgemeinen Polizei den Fall an die Spezial-Abteilung abgibt. 

Einige praktische Beispiele: In Chikago umfaßt die Jugend-Abteilung 245 Polizeibeamte oder 
Beamtinnen, in Detroit 83, in Paris 82, in Kalkutta 22. 

In Israel war man darauf bedacht, die Jugendpolizei von Jerusalem, Tel Aviv und Haifa in 
getrennten Büros unterzubringen und ihren Aufbau möglichst wenig von der Organisation der 
allgemeinen Polizei bestimmen zu lassen. 

Jugendpolizei gibt es in den großen Städten Skandinaviens, in Wien, Bangkok und Kairo - das 
heißt also, in fast allen Teilen der Welt. 

Dritte Möglichkeit: Manche Länder, die ohne Zweifel eine zu große Aufspaltung der Polizei 
vermeiden wollten, gingen einen Mittelweg: Anstatt eine spezialisierte Polizeieinheit zu schaffen, 
verteilt man auf die einzelnen Polizeidienststellen Fachleute, die in Fragen der Jugendkriminalität 
erfahren sind. Auf diese Weise gibt die allgemeine Polizei die Fälle, in die Jugendliche verwickelt 
sind, nicht an andere Stellen ab, sondern hat einen eigenen Fachmann und Berater zu ihrer ständigen 
Verfügung. Hierbei kann es sich um einen männlichen oder weiblichen Beamten handeln, dessen 
Kenntnisse mehr auf dem Gebiete der Jugendpsychologie und -soziologie als auf dem der kriminal
polizeilichen Ermittlung liegen. 
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Dieser »Ratgeber« bestimmt den allgemeinen Einsatz der Dienststelle und unterstützt die 
Ermittlungsbeamten im Einzelfall. 

Dieses System ist besonders in den Niederlanden entwickelt worden. 
Es gibt aber auch eine weitere, sehr interessante Variante: Ich möchte hier das berühmte 

Liverpool-System erwähnen, das eine nähere Erläuterung verdient. Dieses System wurde 1951 in 
der 800000 Einwohner zählenden Stadt Liverpool eingeführt. Um was handelt es sich bei diesem 
System? Ein Bericht des Leiters der Polizei Liverpool gibt uns alle nötigen Auskünfte: 

Das Ziel dieses Experiments besteht darin, die Jugendlichen davor zu bewahren, ein zweites 
Vergehen zu verüben und so zu rückfälligen Straftätern zu werden. Mit anderen Worten: sobald 
die Polizei die Mitteilung erhält, daß ein Jugendlicher zum ersten Mal eine Straftat verübt hat, die 
zwar nicht schwerwiegend, aber nachgewiesen ist, und daß der Geschädigte oder der Eigentümer 
des verletzten Eigentums keine Strafverfolgung einleiten will, dann beginnt ein Polizeibeamter in 
Zivil, der für diese Aufgabe besonders ausgewählt wurde, seine Tätigkeit. 

Zu Beginn dieses Experiments wurden sieben Polizeibeamte - einer für jedes der sieben 
Polizeikommissariate der Stadt Liverpool - mit dieser Aufgabe betraut. Augenblicklich besteht diese 
Abteilung aus fünfzehn Männern und zehn Frauen. Man nennt sie die »Verbindungsbeamten der 
Jugendpolizei«. 

Es wurde sehr schnell klar, daß der Erfolg dieses »Systems« von der aktiven Zusammenarbeit 
aller derjenigen Personen abhängen würde, die für das Wohl der Jugend verantwortlich sind. Man 
erklärte es daher den Schuldirektoren, den Geistlichen der verschiedenen Konfessionen, den Leitern 
und führenden Personen der Jugendbewegungen, kurz allen, die sich mit den Problemen der 
Jugendlichen und Heranwachsenden befassen. In erstaunlich kurzer Zeit war das »System« in ganz 
Liverpool bekannt und entwickelte sich immer mehr. 

Die Verbindungsbeamten sind in den Fällen zuständig, in denen es sich umJugendliche handelt, 
- die jünger als 17 Jahre sind, 
- die eine nicht schwerwiegende Straftat verübt haben, Diebstahl oder etwas ähnliches (Einbruch 

fällt nicht unter diese leichteren Straftaten), 
- die zugeben, die Straftat verübt zu haben, 
- die bei der Polizei noch nicht in Erscheinung getreten sind, 
- deren Eltern einwilligen, mit der Polizei zusammenzuarbeiten und deren Hilfe und Ratschläge 

anzunehmen, soweit die Zukunft des Jugendlichen in Betracht kommt. 
In den meisten Fällen wird der Jugendliche dem Verbindungsbeamten auf dem üblichen Weg 

über die Polizei - uniformierte Polizei oder Kriminalpolizei - gemeldet. Der Jugendliche erhält 
eine Verwarnung des Polizei-Chefs des Polizeibezirks und wird dann für eine unbestimmte Zeit 
dem Verbindungsbeamten überantwortet. Dieser muß sich zuerst vergewissern, daß der Jugendliche 
bei der Polizei noch nicht bekannt ist. Alsdann führt er in Gegenwart der Eltern des Jugendlichen 
eine Unterredung mit ihm. 

In jedem Fall begibt sich der Verbindungsbeamte in die Wohnung des Jugendlichen. Er erklärt 
den Eltern, daß es nicht seine Aufgabe sei, ihr Kind strafrechtlich zu verfolgen, sondern alles 
Mögliche zu veranlassen, um ein zweites Vergehen zu verhindern. Er macht den Eltern daraufhin 
seine Vorschläge, was er zu diesem Zweck unternehmen will. 

Hier muß bemerkt werden, daß die wesentliche Aufgabe des Verbindungsbeamten darin 
besteht, den Eltern und dem Kind zu helfen und nicht darin, den Jugendlichen zu überwachen. 

Mit dem Einverständnis der Eltern wird der zuständige Schulleiter über den Fall und die von 
dem Verbindungsbeamten geplanten Maßnahmen unterrichtet. Wenn der Jugendliche einer Kon
fession angehört, kann der Geistliche aufgesucht werden, der vielleicht eine weitere Unterstützung 
zu geben vermag. Gehört der Jugendliche einer Jugendgruppe an, dann wird der Leiter dieser 
Gruppe ebenfalls zweckdienliche Hinweise geben können. 

Falls der Jugendliche nicht organisiert ist und der Verbindungsbeamte die Zugehörigkeit zu 
einer solchen Organisation für vorteilhaft ansieht, wird er 'ihn zu einem Beitritt zu bewegen ver
suchen. 

Über jeden Jugendlichen, der seiner Sörge anvertraut wird, legt der Verbindungsbeamte eine 
Akte an, in der die Besuche im Elternhaus und in der Schule sowie die notwendigen Einzelheiten 
über die familiäre Situation des Jugendlichen und die Umstände der Straftat vermerkt sind. Wenn 
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ein Fall dem Verbindungsbeamten direkt gemeldet wird, verfaßt er einen Bericht, der in der Form 
den üblichen Berichten der Kriminalpolizei gleicht. Die Tatsache, daß der Jugendliche verwarnt 
wurde, muß erwähnt werden. 

Die Arbeit des Verbindungsbeamten ist zum großen Teil vorbeugender Art. Sie gilt den Jugend
lichen, die noch keine weitere Straftat verübt haben, die jedoch moralisch gefährdet sind und deren 
Verhalten zum Verbrechen führen kann. Dieses Bemühen wurde durch die Hilfe und Unterstützung 
des Direktors für Erziehungswesen und der Schulleiter sowie verschiedener in Liverpool tätigen 
sozialen Dienststellen gefördert. Das führte dazu, daß das »System« im November 1957 von den 
im Sinne des Strafrechts straffällig gewordenen männlichen Jugendlichen auf Mädchen unter 
17 Jahren, die in Gefahr sind, ein unsittliches Leben zu führen, ausgedehnt werden konnte. Es 
handelt sich dabei um junge Mädchen, 

- über die eine Meldung vorliegt, daß sie ihre Familie verlassen haben und die - wenn sie nicht 
ermittelt werden - in moralische und selbst physische Gefahr geraten können, 

- von denen die Polizei weiß, daß sie für ihr Verhalten Mahnung und Rat brauchen - von seiten 
der Eltern, Geistlichen, Lehrer oder Fürsorgerinnen -, zum Beispiel wegen zu lang ausgedehnter 
Ausgänge, schlechten Umgangs oder zu großer Vertraulichkeit mit männlichen Personen, 

- die bereits Opfer irgendeines Sittlichkeitsvergehens waren und deren späteres Verhalten 
dadurch beeinflußt werden könnte. 
Jeder Verbindungsbeamte ist Mitglied zahl reicher Organisationen, die mit und für die Jugend 

arbeiten. Eine dieser Organisationen ist unter dem Namen »Komitee zur Bekämpfung der Jugend
kriminalität« bekannt. Ihm gehören der Direktor für das Erziehungswesen und Mitglieder verschie
dener sozialer Jugendorganisationen an. Außerdem wird den Verbindungsbeamten angeraten, 
Jugendgruppen zu besuchen und in ständiger Verbindung mit deren Mitgliedern und Leitern zu 
bleiben. Sie werden auch oft eingeladen, an den verschiedenen Veranstaltungen dieser Gruppen 
als Kommissare teilzunehmen. In den Vierteln, in denen die Möglichkeiten der Zerstreuung für die 
Jugend selten oder der Moral wenig zuträglich sind, kümmern sie sich um die Gründung von 
Jugendgruppen oder ähnlichen Organisationen. 

Nach zehnjähriger Bewährung ist das »System« jetzt so bekanntgeworden, daß sich die Eltern 
manchmal von sich aus um Rat an den Verbindungsbeamten wenden. In dieser Zeit wurden von 
den Verbindungsbeamten mehr als 6500 Fälle bearbeitet; nur in 5 oder 6 Fällen verweigerten die 
Eltern ihre Mitarbeit. 

Einige Zahlen beweisen die Bedeutung des Experiments von Liverpool: 
Schon 1954, drei Jahre nach Durchführung des »Systems«, sank die Jugendkriminalität auf 

ihren tiefsten Stand seit 22 Jahren. Im Jahre 1956 war die Zahl der Jugendlichen, gegen die ein 
Strafverfahren eröffnet wurde, die niedrigste seit 23 Jahren. Nur 9 % der Jugendlichen, die aufgrund 
dieses Systems betreut wurden, verübten eine zweite Straftat und kamen daher vor Gericht. 

Die Gesamtzahl der in Liverpool begangenen Vergehen betrug im Jahre 1957 18747; im Ver
gleich zu 1956 war sie um 11,3 % gestiegen (16837). Die Zahl der von Jugendlichen im Jahre 1957 
verübten Straftaten war um 6,9 % gesunken. Dies ist ein bemerkenswertes Ergebnis, wenn man 
bedenkt, daß die Jugendkriminalität gewöhnlich proportional zur allgemeinen Kriminalität ansteigt, 
oder sogar noch stärker. 

Schluß 

Die Ziele und Einrichtungen der modernen Kriminalpolizei im Kampf gegen die Jugend
kriminalität dürften mit diesen Ausführungen in großen Zügen dargestellt worden sein. 

Dabei handelt es sich genau um das, was im August 1960 vom zweiten Weltkongreß der 
Vereinten Nationen zur Verbrechensverhütung und Behandlung von Rechtsbrechern einstimmig 
gutgeheißen wurde. 

Wie kam es hierzu? Der erste Weltkongreß im Jahre 1955 - sie finden alle fünf Jahre statt -
hatte sich mit dem Problem der Jugendkriminalität befaßt und einen Bericht über die »Sonder
Dienststellen der Polizei zur Verhütung der Jugendkriminalität« erbeten. Mit der Zusammenstellung 
dieses Berichts wurde die Internationale Kriminalpolizeiliche Organisation (Interpol) betraut. Ihr 
Bericht - eine Ausarbeitung von 70 Seiten - war einer der sechs offiziellen Berichte des Kongresses. 
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Die Diskussion endete mit einem Beschluß, der nach einer Anerkennung der Bedeutung der Polizei
arbeit im Kampf gegen die Jugendkriminalität folgendes Ergebnis zusammenfaßte: 

»In Anbetracht der Verschiedenartigkeit der nationalen Erfordernisse stellt der von der IKPO
(INTERPOL) vorgelegte Bericht eine sichere Grundlage dar für die Organisation und den Einsatz 
von Sonder-Dienststellen der Polizei, wenn deren Gründung angebracht erscheint.« 

Dieser Beschluß enthält allerdings auch einige Einschränkungen, die ich bereits eingangs 
hervorgehoben habe: 

- Die Polizei darf sich nicht an die Stelle von Fürsorgeorganisationen, Erziehungseinrichtungen 
und ähnlichen Stellen setzen, 

- die Polizei darf kein Rüge- oder Belohnungssystem einführen, 
- die Polizei darf von jugendlichen Straftätern keine Fingerabdrücke nehmen. 

Wenn auch gegen die beiden ersten Einschränkungen keine Bedenken zu erheben sind, so 
wird die dritte sicherlich noch Gegenstand einer ernsten Auseinandersetzung werden. Die General
versammlung der IKPO wird auf ihrer nächsten Tagung hierüber diskutieren. 

Die in diesem Vortrag geschilderten Einzelheiten waren m. E. nicht so detailliert, daß man vor 
lauter Bäumen den Wald nicht sieht. Der Wald - groß und kraftvoll - ist zu vergleichen mit dem 
großartigen Zusammenspiel von Unternehmungsgeist, gutem Willen, Hingabe und zielbewußter 
Arbeit der Polizei in vielen Ländern der Welt im Laufe der letzten 30 Jahre zum Zwecke der Ein
richtung einer Schranke zwischen den Kindern - unseren Kindern - und der Kriminalität. Krimi
nologen, Kriminalisten und Juristen aus 84 Ländern, die im August 1960 in London unter der Fahne 
derVereinten Nationen versammelt waren, haben dieses Zusammenwirken entsprechend gewürdigt. 
Das ist für uns alle der größte Lohn und zugleich die beste Ermutigung für unsere weitere Arbeit. 
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Die deutsche Strafrechtsreform 

im Rahmen der europäischen Rechtsentwicklung 

Dr. Max Grünhut, M. A. (Oxon.), Professor emeritus (Bonn) 

Wenn die Veranstalter dieser Arbeitstagung es so vorgesehen haben, daß die Reihe der Vor
träge durch Oxford und Cambridge eingerahmt wird, so mag daraus die Berechtigung abgeleitet 
werden, diesem letzten Vortrag eine bewußt theoretische Note zu geben. Es ist das Anliegen des 
Theoretikers, Fragen von erheblicher praktischer Bedeutung, wie sie in diesen Tagen hier behandelt 
worden sind, in einen größeren Zusammenhang zu rücken und den Versuch zu machen, die Dinge 
in etwas weiterer Sicht zu sehen, in weiter Sicht in Raum und Zeit. In »Raum und Zeit«, das bedeutet 
Rechtsgeschichte und Rechtsvergleichung, zwei Betrachtungsweisen, die im Grunde das gleiche zum 
Ziel haben, denn auch die Rechtsgeschichte ist eine Form der Rechtsvergleichung über Zeiten und 
geschichtliche Geschehnisse hinweg. 

Der Gegenstand dieses Vortrages ist die deutsche Strafrechtsreform im Zusammenhang mit der 
gesamteuropäischen Rechtsentwicklung. Das führt zu der Frage, ob es überhaupt so etwas wie eine 
europäische Rechtsentwicklung gibt. Sicherlich ist das nicht in dem Sinne gemeint, als ob etwa der 
Europarat eine gesetzgebende Gewalt für ganz Europa hätte. Wohl aber sind wir uns heute der 
Gemeinsamkeit des Schicksals und der Gemeinsamkeit überkommener Werte sehr viel stärker 
bewußt geworden als in früherer Zeit. Zu diesen kulturellen Werten gehört auch - und nicht an 
letzter Stelle - die Rechtsordnung. 

Zweimal hat es in der neueren Geschichte eine gesamteuropäische strafrechtliche Reform
bewegung gegeben. Das erste Mal am Ende des 18. Jahrhunderts: die strafrechtliche Reform
bewegung der Aufklärungszeit. Sie hing eng zusammen mit der großen geistigen Bewegung der 
damaligen Zeit, die den kritischen Maßstab der Vernunft an die durch Tradition geheiligten über
kommenen Autoritäten von Staat, Recht und Kirche legte. Das führte im Bereich des Strafrechts zu 
einer Säkularisierung und einer Rationalisierung. Diese Bewegung hat auf deutschem Boden eine 
besonders wertvolle Frucht hervorgebracht, Feuerbachs Bayerisches Strafgesetzbuch von 1813. 
Feuerbach hat dem kategorischen Imperativ Kants, dem Gedanken der gerechten Vergeltung um 
ihrer selbst willen, eine Grundlage im Bereich der irdischen Zweckmäßigkeit gegeben, den Gedanken 
der Generalprävention. Wenn nur jede strafbare Handlung ihre schuldadäquate Sühne findet, dann 
ist das der beste Weg, strafbare Handlungen zu verhindern, nämlich den Verbrecher abzuschrecken 
und den rechtschaffenen Bürger in seiner Haltung zu ermutigen. 

Die zweite derartige Bewegung erfolgte in unserer eigenen Zeit: die neue strafrechtliche 
Reformbewegung zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Sie war eine Frucht des aufkommenden Empiris
mus, der großen Fortschritte eines wissenschaftlichen Erfahrungsdenkens, das auf allen geistigen 
Gebieten abstrakte Spekulation zurückdrängte. Im Gedanken der Generalprävention - General
prävention durch gerechte Vergeltung - ist immer ein gewisses spekulatives Element, während 
konkrete Erfahrung auf den einzelnen hinweist, auf die Frage, wieweit es gelingt, den einzelnen, 
der vor Gericht- steht oder der in einer Anstalt ist, durch die ihm zudiktierte Behandlung von 
weiteren Verbrechen abzuhalten. Das ist die Wendung zur Spezialprävention oder, wie man viel
leicht besser sagen würde, zur Individualprävention - dem Gedanken, daß der Staat dafür verant
wortlich ist, daß der einzelne Bestrafte keine neuen Straftaten mehr begeht. Das läßt sich in der 
Erfahrung viel leichter feststellen als die zu komplexen und daher im einzelnen schwer nachzu
weisenden Postulate der Generalprävention. 
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Die müderne Strafrechtsrefürmbewegung mit ihrer Abstellung auf Spezialpräventiün ist in 
Deutschlan.d aufs engste verbunden mit dem Namen Franz vün Liszts. S.ie hat ·ihre internatiünale 
Organisatiün in der Internatiünalen Kriminalistischen Vereinigung gefunden, die vür dem ersten 
Weltkrieg das gesamte europäische Festland umfaßte. England stand außerhalb dieser Organisatiün 
und auch außerhalb der theüretischen Diskussiün, aber auch dürt zeigte sich eine ähnliche Entwick
lung zur Spezialpräventiün, die in England weit mehr aus der Praxis und ihren Erfahrungen 
hervürging. 

Die Fülge dieser strafrechtlichen Refürmbewegung war eine lebhafte Nüvellengesetzgebung 
in allen Ländern. Sie hat in einigen Ländern auch zu völlig neuen Strafgesetzbüchern geführt. Ihre 
klassischen Ergebnisse sind das dänische Strafgesetzbuch vün 1930 und ,das schweizer Strafgesetz
buch vün 1937. Ein radikaler Lösungsversuch auf dieser Grundlage ist der Entwurf eines schwedischen 

. Schutzgesetzes vün 1956. 

Die Frage ist nun die: Wo. steht Deutschland in diesem Zusammenhang? Auf der einen Seite 
haben wir auch in Deutschlan.d eine weitgehende Aufnahme spezialpräventiver Kriminalpülitik 
durch Sündergesetze und Nüvellen. Damit ist das Strafrecht des Strafgesetzbuchs vün 1870, das ganz 
abgestellt war auf tatadäquate Vergeltung, ergänzt durch eine individualisierende Behandlung 
bestimmter Tätergruppen : der Jugendlichen, der vermindert Zurechnungsfähigen, der Arbeits
scheuen, der Süchtigen und der Gewühnheitsverbrecher. Im müdernen Strafrecht, wie es das heutige 
deutsche Strafrecht ist, besteht gewissermaßen ein düppeltes Küürdinatensystem, in dem das eine 
dem tatbestandsmäßigen Verhalten, das andere aber der Zugehörigkeit zu einer bestimmten Täter
gruppe dient. Ein sülches System ist charakteristisch für alle eurüpäischen Strafrechte der Gegenwart. 
Aber darüber hinaus ist es in Deutschland ein langgehegter Wunsch gewesen, zu einer neuen Küdi
fikatiün zu gelangen. Vüm Vürentwurf 1909 bis zu dem jüngsten Entwurf vün 1960, also. über ein 
halbes Jahrhundert, sind Arbeiten in dieser Richtung vür sich gegangen. Längst hat eine neue 
Generatiün die Arbeiten und Vürarbeiten der älteren Generatiün übernümmen. Und es ist wühl so., 
daß es in einem System küdifizierten Rechts beinahe eine Frage des Status ist, daß das neue Straf
recht wiederum in einem einheitlichen System küdifikatürisch zusammengefaßt wird. 

Die Ziele des jüngsten Entwurfs sind eine minutiöse Durchführung eines auf gerechter Ahndung 
der Schuld für die einzelne Tat aufgebauten Strafrechts, das düch zugleich den spezial präventiven 
Bedürfnissen müderner Kriminalpülitik gerecht wird. Das ist zweifellüs eine grüße wissenschaftliche 
Leistung. Das starke Abstellen auf persönliche Schuld für die einzelne Tat ist dabei vielleicht nicht 
so. sehr um der Generalpräventiün willen unternümmen würden, sündern aus rechtsethischen und 
rechtsstaatlichen Gründen. Wenn man das wüllte, dann blieb nur übrig, die vün der gerechten 
Vergeltung nicht befriedigten kriminalpülitischen Bedürfnisse in einen außerhalb des eigentlichen 
Strafensystems liegenden Bereich zu verweisen, nämlich in den Bereich der bessernden und sichern
den Maßnahmen. Das ist der Sinn dessen, was man mit dem Würt »Zweispurigkeit« meint. Diese 
»Zweisprurigkeit« war ein Aushilfsmittel, das earl Stüüss"der einen großen Einfluß auf ,die schweizer 
Strafrechtsrefürm um die Jahrhundertwende ausübte, zum Ausgleich zwischen klassischer und 
moderner Strafrechtsschule empfühlen hatte. Hier in diesem Zusammenhang süll aber nicht in eine 
theüretische Auseinandersetzung mit diesem Standpunkt eingetreten werden, wieviel sich auch 
gegen diese Lösung sagen läßt. Um der Diskussiün willen süll zunächst einmal der Standpunkt des 
Entwurfs als gegebener Ausgangspunkt angenümmen werden, und es süll vün da aus die deutsche 
Lösung mit entsprechenden gesetzgeberischen Bemühungen und praktischen Erfahrungen in 
anderen europäischen Ländern verglichen werden. Dabei beschränkt sich die hier fülgende Dar
stellung auf vier grundsätzliche Punkte: einmal die Behandlung junger Rechtsbrecher, zweitens 
Probatiün und Bewährungshilfe, drittens Schutz gegen Gewühnheitsverbrecher, und schließlich 
viertens Neuerungen im Strafverfahren. 

Was zunächst die Behandlung junger Rechtsbrecher anlangt, so. war dies das eigentliche 
Problem zu Beginn des Jahrhunderts. Heute haben wir auf diesem Gebiet eine allgemein aner
kannte, als selbstverständlich angesehene Lösung. Um die Jahrhundertwende hatte die Psychülügie 
den Jugendlichen entdeckt - entdeckt in dem Sinne, daß man lernte, hier Menschen, junge 
Menschen, vür sich zu haben, die ihre eigenen seelischen Bedingungen, ihr eigenes Streben, aber 
auch ihre eigenen Künflikte und Schwierigkeiten hatten. Daraus leitete man die Fülge ab, daß sie 
auch im Recht anders als Erwachsene behandelt werden süllten: nicht in einer graduell abgestuften, 
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sondern in einer qualitativ verschiedenen Lösung, nicht in einer milderen, sondern in einer sachlich 
gebotenen Form der Behandlung. 

Die extreme Konsequenz dieser Auffassung zeigt sich in den skandinavischen Ländern. Diese 
Länder haben die Jugendlichen nicht nur aus der Erwachsenen-Strafrechtspflege, sondern aus dem 
Bereich der Justiz überhaupt herausgelöst. Dort werden Fragen der Verwahrlosung und der Krimi
nalität Jugendlicher von kommunalen Wohlfahrtsstellen behandelt. Diese Entwicklung geht zurück 
auf einen Vorschlag des norwegischen Professors Cetz, der zu einem norwegischen Gesetz von 
1896 führte. Heute ist es in allen skandinavischen Ländern so, daß gesetzlich bis zum 14. und 
15. Jahr, aber praktisch durch Verzicht der Staatsanwaltschaft auf Strafklage bis zum 18. Lebensjahr 
die Jugendlichen vor diese kommunalen Wohlfahrtsstellen kommen. Es ist nicht an uns, über 
die Vorzüge oder Nachteile dieser Lösung zu urteilen. Es muß aber gesagt werden, daß 
in anderen Ländern erhebliche rechtsstaatliehe Bedenken dagegen bestehen würden, daß die 
Trennung eines Jugendlichen vom Elternhaus gegen den Willen der Eltern, die als Möglichkeit in 
einem wie immer gestalteten System vorhanden sein muß, nicht von einem unabhängigen Gericht 
ausgesprochen wird. Infolgedessen haben alle anderen europäischen Länder das amerikanische 
Vorbild angenommen: Jugendgerichte. Vom rechtsvergleichenden Standpunkt sprechen wir von 
einem Jugendgericht, wenn drei Charakteristika gegeben sind: einmal Trennung vom Erwachsenen
gericht, zweitens ein elastisches System strafrechtlicher und nichtstrafrechtlicher Maßnahmen, und 
drittens sachverständiger Rat und sachverständige Erfahrung zur Verfügung des Gerichts, damit das 
Gericht den richtigen Gebrauch von diesen Maßnahmen machen kann. Man kann hier geradezu 
von einer Rezeptionsbewegung sprechen. Jedenfalls sind die Jugendgerichte das große vereinheit
lichende Element der Strafrechtsreform des ersten Viertels des 20. Jahrhunderts gewesen, verschie
den gewiß im Zeitpunkt der Einführung, verschieden auch in der Anpassung des Jugendgerichts
gedankens an das nationale Rechtssystem. In den Vereinigten Staaten entscheiden Jugendgerichte 
über einen Status. Sie urteilen nicht darüber, ob der Jugendliche eine bestimmte Straftat schuldhaft 
begangen hat, sondern sie entscheiden darüber, ob er ein Delinquent, ob er ein jugendlicher 
Rechtsbrecher ist, und wenn er das ist, dann hat das Gericht die erfor:derlichen Maßnahmen zu 
ergreifen. England hat verhältnismäßig früh, im Jahre 1908, die Jugendgerichte gesetzlich anerkannt. 
Heute beruhen die englischen Jugendgerichte auf dem Gesetz von 1933. Jedenfalls ist das englische 
Jugendgericht lange vor der Einrichtung einer kommunalen Jugendbehörde entstanden. Erst 40 Jahre 
später, im Jahre 1948, wur,de der »children's officer«, ein Gegenstück zum deutschen Jugendamt, 
durch Gesetz eingeführt. Diese Tatsache, daß eine lange Zeit das Jugendgericht samt dem probation 
service allein vorhanden war, um mit kriminellen und verwahrlosten Jugendlichen umzugehen, 
erklärt manche Besonderheiten des englischen Jugendstrafrechts. Sie erklärt, daß in England heute 
noch die strafrechtliche Verantwortlichkeit mit dem 8. Lebensjahr beginnt, und sie erklärt weiter, daß 
die englischen Jugendgerichte neben ihrer strafrechtlichen auch eine nichtstrafrechtliche Zuständig
keit haben - eine Zuständigkeit, für Jugendliche Entscheidungen zu treffen, die, ohne gegen die 
Strafgesetze verstoßen zu haben, »in need of ca re and protection«, der Fürsorge und des Schutzes 
bedürftig sind. Das sind Fälle, die den Fällen des § 1666 des deutschen Bürgerlichen Gesetzbuchs 
entsprechen, obwohl in England diese Fälle sehr viel enger umschrieben sind als im deutschen BGB. 
Für den Kontinent ist es charakteristisch, daß schon vor der Einführung der Jugendgerichte weit
gehende zivilgerichtliehe Funktionen dem Schutze der Jugendlichen dienten: in Frankreich aus
gesprochenermaßen mit der Tendenz, Kinder gegen erziehungswidrige Einflüsse der Eltern zu 
sichern, und in Deutschland, Österreich und der Schweiz mit der langen Tradition der Vormund
schaftsgerichte. Infoige,dessen ist das deutsche Jugendgericht ausschließlich für kriminelle Jugend
liche zuständig, wenn es auch nicht auf Strafen allein beschränkt ist. Es hat die Möglichkeit eines 
dreifachen Vorgehens: Erziehungsmittel, Zuchtmittel oder Bestrafung. Diese Beschränkung des 
deutschen Jugendgerichts auf kriminelle Jugendliche, die ihm einen gewissen strafrechtlichen 
Charakter gibt, macht es zugleich möglich, ihm weitere Funktionen strafrechtlicher Art zuzuwenden. 
Das gilt für die Jugendschutzsachen nach § 26 des Gerichtsverfassungsgesetzes, eingeführt durch die 
Novelle von 1953, entsprechend dem österreichischen Jugendgerichtsgesetz von 1928. Vor allem 
gibt der strafrechtliche Charakter des deutschen Jugendgerichts die Möglichkeit, an die Frage der 
Behandlung der Heranwachsenden heranzugehen. Die auffallende Steigerung der Kriminalität der 
Heranwachsenden ist eine Erscheinung, die einer Reihe von Ländern, und zwar gerade Ländern mit 
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aufblühendem Wirtschaftsleben und weitentwickelten sozialen Einrichtungen, gemeinsam ist. Diese 
Frage hat auch auf der Tagung der Vereinten Nationen im Jahre 1960 in London besondere 
Beachtung gefunden. Die Straftaten Heranwachsender haben vielfach den Charakter aggressiven 
Vorgehens gegen die allgemeine Ordnung und die bestehenden Autoritäten. Nach den englischen 
Erfahrungen spielt freilich auch die Zunahme der Einbruchskriminalität bei den Heranwachsenden 
eine Rolle. Die Frage ist nun, welche Folgerungen aus diesen Erscheinungen für das Strafrecht 
gezogen werden sollen. Deutschland hat im Jugendgerichtsgesetz von 1953 einen kühnen Schritt 
in der Richtung unternommen. Hiernach sind alle Heranwachsenden der Zuständigkeit des Jugend
gerichts überwiesen. Nicht der Staatsanwalt, sondern das Jugendgericht entscheidet, ob der Heran
wachsende nach Jugendrecht oder nach allgemeinem Strafrecht behandelt werden soll. Dabei geht 
freilich die gesetzliche Festlegung der Kriterien für diese Unterscheidung nicht weit genug. § 105 
des Jugendgerichtsgesetzes gibt gewisse kriminologische Kennzeichen für bestimmte Täter und 
für bestimmte Taten. Das Gesetz folgt hierbei der hergebrachten Methode, eine bestimmte 
Beziehung zwischen einem tatsächlichen Vorgang oder einem Tätertyp einerseits und einer 
bestimmten Rechtsfolge andererseits vorwegzunehmen. Aber man sollte noch einen Schritt weiter
gehen und es dem Richter überlassen, im Einzelfall selbst zu prüfen, ob der .betreffende Täter mehr 
und besser durch jugendstrafrechtliche Maßnahmen oder Strafen des Erwachsenenstrafrechts an
sprechbar ist. Das ist eine Lösung, wie sie die schweizer Expertenkommission für die Reform des 
geltenden schweizer Strafgesetzbuchs vorgeschlagen hat. 

In anderen Ländern hat die Gesetzgebung andere Ansatzpunkte für neue Lösungen des 
. Problems der strafrechtlichen Behandlung der Heranwachsenden. In England geht man dabei von 
der Behandlungsseite aus. Im gegenwärtigen englischen Strafrecht stehen dem Richter drei Strafen 
freiheitsentziehenden Charakters für Heranwachsende zur Verfügung: die kurzfristige detention 
in einem detention centre; zweitens das borstal training - die herkömmliche Art des englischen 
Jugendgefängnisses -, und drittens allgemeines Gefängnis. Das entspricht der Dreiteilung in Deutsch
land: Jugendarrest, Jugendstrafe, allgemeines Gefängnis. Wenn man mit der gebotenen Vorsicht 
die Statistik beider Länder vergleicht, so ergibt sich der Eindruck, daß in England ein sehr viel 
häufigerer Gebrauch von borstal training und ein geringerer Gebrauch von Gefängnis gemacht wird. 
Die englische Strafrechtsreform hat als Ziel, alle Minderjährigen aus dem allgemeinen Gefängnis 
fernzuhalten. Aus diesem Grund sieht ein Gesetzentwurf, die Criminal Justice Bill, der im Augen
blick dem Parlament vorliegt, vor, daß die Wahl des Richters zwischen den drei Möglkhkeiten auf 
eine Wahl zwischen zwei Möglichkeiten beschränkt werden soll, d. h. der Heranwachsende kommt 
entweder für eine kurze Zeit in ein detention centre oder aber er wird, wenn eine längere Freiheits
entziehung notwendig ist, zu borstal training verurteilt und damit einer sorgsamen Prüfung durch 
die Behörden der Gefängnisverwaltung unterworfen in Verbindung mit einer relativ unbestimmten 
Zeit in einer offenen oder geschlossenen Borstal-Anstalt mit nachfolgender Entlassenenfürsorge. 

Im Jugendstrafrecht zeigt sich mit diesen Variationen eine weitgehende übereinstimmung der 
grundsätzlichen Prinzipien. Dabei ist freilich ein Bedeutungswandel zu beobachten. Ursprünglich 
war der Gedanke bestimmend, ein Sonderrecht für Jugendliche zu schaffen. Inzwischen ist aber das 
Jugendstrafrecht zum Vorläufer von konstruktiven Maßnahmen des Erwachsenenstrafrechts gewor
den. Ein charakteristisches Beispiel hierfür ist die Ausbreitung der Probation, ein Vorbild der 
deutschen Bewährungshilfe. In dieser Entwicklung zeigt sich die zweite Welle einer universalen 
Reformbewegung. 

Probation, Bewährungshilfe, ist eine individualisierende, spezialpräventive Maßnahme, die 
nicht notwendig Strafcharakter hat. Juristisch gesehen besteht ihr Wesen in einem doppelten: in der 
Verbindung von bedingter Aussetzung der Bestrafung mit persönlicher Betreuung und Beaufsichti
gung. Kriminologisch ist probation, wie man in Deutschland sagt, eine »ambulante«, d. h. eine 
nichtanstaltsmäßige Behandlung durch bestimmte Methoden einer auf Hilfe in persönlichen, nicht
wirtschaftlichen Schwierigkeiten bedachten Sozialarbeit. Man nennt diese Form der sozialen Arbeit 
nicht nur in England, sondern auch in Frankreich »sodal case work«. Im »sodal case work« zeigen 
sich gewisse Auswirkungen der Tiefenpsychologie. Aber im wesentlichen ist es eine Form der 
Arbeit, die aus Erfahrung gewachsen ist und sich deshalb nicht in ein starres logisches Prinzip 
zwingen läßt. »Sodal case work« setzt ein persönliches Verhältnis gegenseitigen Vertrauens und 
gegenseitigen Respekts voraus, und doch soll dabei ein Abstand von persönlichen Gefühlsreaktionen 
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eingehalten werden. Das Ziel ist, den Betreuten zu einer Einsicht in seine eigene Lage zu bringen, 
die er dann entweder hinnehmen oder ändern muß, wobei ihm die Hilfe des probation officer zur 
Seite steht. Gewiß gehört zum probation officer eine persönliche Berufung, und doch sind diese 
Methoden der Menschenbehandlung lehrbar und erlernbar. 

Probation, Bewährungshilfe, ist der große Beitrag der Vereinigten Staaten und Englands zur 
modernen Kriminalpolitik. Auf dem Kontinent hatte man bisher im wesentlichen die bei den 
Elemente, die in der probation vereinigt sind, als getrennte Rechtsinstitute. Auf der einen Seite 
bestand seit langem die bedingte Verurteilung, der sursis. Diese Maßnahme geht zurück auf einen 
französischen Gesetzentwurf von R. Berenger aus dem Jahre 1884. Ihm folgte ein belgisches Gesetz 
von 1888 und ein französisches Gesetz von 1891. Von da hat die bedingte Verurteilung ihren Sieges
zug durch den ganzen europäischen Kontinent genommen, in Deutschland freilich bis zu der 
Novelle von 1953 in der abgeschwächten Form einer bedingten Begnadigung. 

Das zweite Element von probation, die Schutzaufsicht, fand sich bisher als eine Maßnahme für 
Jugendliche. Das gilt für die liberte surveillee, die in Frankreich und in Belgien im Jahre 1912 
eingeführt wurde, ebenso wie für die Schutzaufsicht des deutschen Jugendwohlfahrtsgesetzes und 
Jugendgerichtsgesetzes, darüber hinaus auch für die entsprechenden Gesetze in Österreich und in 
der Schweiz. 

Demgegenüber lehrt die englische Erfahrung ein Zweifaches: einmal die Notwendigkeit einer 
Vereinigung beider Elemente aus der Erkenntnis heraus, daß das bloße Damoklesschwert der 
möglichen Vollstreckung der erkannten Strafe nicht ausreicht, um einen Verurteilten zu einem 
gesetzmäßigen Leben zurückzuführen; auf der anderen Seite das erhebliche Anwendungsgebiet 
von probation im Erwachsenenstrafrecht. In England werden 13 % derjenigen Täter über 21, die 
wegen eines ernsthaften Deliktes verurteilt sind, unter probation gestellt. Die Frage, um die es sich 
hier handelt, ist nun die: in welcher Form kann und soll das englische Vorbild der probation den 
kontinentalen Rechtssystemen angepaßt werden? Vom rechtsvergleichenden Standpunkt sind 
Variationen, insbesondere in bezug auf den Zeitpunkt im Ablauf der einander folgenden Stadien 
des Strafverfahrens möglich, in dem die Aussetzung der Bestrafung ihren Platz hat. Eine Möglichkeit 
besteht darin, die Aussetzung bereits vor der Hauptverhandlung stattfinden zu lassen, - eine 
bedingte Aussetzung der Strafverfolgung, wie wir sie zum Teil in skandinavischen Ländern haben. 
Die zweite Möglichkeit ist Aussetzung nach dem Schuldspruch, aber vor der Straffestsetzung. Das 
ist die englische Lösung. Eine dritte Möglichkeit wäre Aussetzung nach dem richterlichen Straf
ausspruch, aber vor dem Strafantritt, also eine Aussetzung der Strafvollstreckung. Das ist der 
Gedanke der bedingten Verurteilung im strikten, im kontinental rechtlichen Sinn. Praktisch stehen 
die Gesetzgeber heute vor der Alternative: bedingte Aussetzung der Strafvollstreckung, sursis, auf 
der einen Seite, oder aber eine Zäsur zwischen Schuldspruch und Straffestsetzung mit einer beding
ten Aussetzung der Straffestsetzung selbst. Dieser Unterschied hat mehr als technische Bedeutung. 
Wenn man den sursis nach ·den Worten von MarcAncel als Iden »Kanal, durch den probation Eingang 
findet«, benutzt, dann behält die ganze Maßnahme etwas von dem Charakter einer ausnahmsweise 
gewährten Vergünstigung, die schwer verdient und leicht verscherzt ist. Auf der anderen Seite stellt 
probation im englischen Sinne mit der bedingten Aussetzung der Straffestsetzung gerade durch ihre 
Loslösung von einer Verurteilung zur Strafe eine eigenständige kriminalpolitische Sanktion dar. Die 
Frage lautet daher vom rechtsvergleichenden Standpunkt so: Wo stehen die einzelnen europäischen 
Gesetzgebungen, insbesondere wie ist der Standpunkt der deutschen Strafrechtsreform ? 

Frankreich, das klassische Land des sursis, hatte im Jahre 1952 einen Gesetzentwurf, der neben 
dem sursis simple eine zweite Form, den sursis avec mise a /'epreuve vorsah. In diesem Gesetz
entwurf war auch ein erster Ansatz zu einer Zäsur. Es war vorgeschlagen, daß das Gericht nach 
Schuldspruch, aber vor Straffestsetzung die Vornahme sozialer Ermittlungen anordnen sollte, von 
deren Ergebnis dann die Entscheidung über probation abhängen würde. Der französische Staatsrat 
hat auf der einen Seite ausdrückliche Bestimmungen über die eigentliche Bewährungshilfe in den 
Entwurf gebracht, auf der anderen Seite aber diesen ersten Ansatz zu einer Zäsur wieder beseitigt, 
indem die sozialen Ermittlungen auf die Zeit vor dem Schuldspruch beschränkt wurden. Frankreich 
hat nun als eine der ersten Taten der Fünften Republik sich eine neue Strafprozeßordnung gegeben, 
den code de procedure penale, der an die Stelle der ehrwürdigen Prozeßordnung von 1808, des 
code d'instruction criminelle tritt. In den Artikeln 738 bis 747 der neuen französischen Strafprozeß-
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ordnung ist nun probation/ d. h. die neue Form des sursis avec mise a /'epreuve gesetzlich festgelegt. 
Sie ist zulässig bei Verurteilungen zu Gefängnisstrafen, wenn der Bestrafte nicht bereits vorher zu 
mehr als 6 Monaten Gefängnis verurteilt war. Die Bewährungshilfe steht in Frankreich unter der 
Aufsicht des Vollstreckungsrichters. Belgien, das andere klassische Land des sursis, hatte Entwürfe 
von 1948, 1952 und 1956. Der Entwurf 1956 schlägt noch grundsätzlich die Aussetzung der Voll
streckung einer erkannten Strafe vor, aber er ermöglicht als besondere Vergünstigung und Erleich
terung für den Verurteilten auch die andere Form, die Aussetzung der Festsetzung der Strafe. 

In der Bundesrepublik hat das Jugendgerichtsgesetz von 1953 beide Wege vorgesehen, in § 21 
die bedingte Aussetzung der bereits erkannten Jugendstrafe und in § 27 die bedingte Aussetzung 
der Straffestsetzung selbst. Die letzte Regelung, die in der Tat eine Zäsur im englischen Sinne 
enthält, ist in ihrer Anwendung dadurch beschränkt, daß nach dem Wortlaut des Gesetzes dabei 
abgestellt ist auf noch ungelöste Zweifel des Gerichts über etwaige schädliche Neigungen des 
Beschuldigten, die eine Jugendstrafe rechtfertigen würden. Es ist also der Gedanke, daß zu der 
bedingten Aussetzung der Straffestsetzung dann geschritten werden soll, wenn das Gericht aufgrund 
der vorliegenden Erkenntnisgrundlagen sich noch nicht darüber klar ist, ob schädliche Neigungen 
vorliegen, die mit einer Jugendstrafe geahndet werden müssen. Nach der vom Bundesministerium 
der Justiz herausgegebenen Bewährungshilfestatistik von 1957 wurden ein Viertel aller Aussetzun
gen der Jugendstrafe für Jugendliche und ein Fünftel aller Aussetzungen für Heranwachsende in 
der Form ausgesprochen, daß die Straffestsetzung selbst nach § 27 bedingt ausgesetzt wurde. Zu 
diesem Verfahren kommt nun aus der Schweiz eine Warnung. Der Art. 97 des schweizer Strafgesetz
buchs, der vielleicht als Vorbild für den § 27 des deutschen Jugendgerichtsgesetzes gedient hat, soll 
sich als eine Versuchung ausgewirkt haben, als ein bequemes Aushilfsmittel, langwierige Ermitt
lungen und Beobachtungen dadurch zu ersparen, daß man zunächst die Straffestsetzung aussetzt. 

Demgegenüber stellt § 13 des österreichischen Jugendgesetzes auf eine kriminalpolitische 
Erwägung ab. Nach dieser Bestimmung soll das Gericht die Straffestsetzung selbst bedingt aussetzen, 
wenn Ausspruch und Verhängung ohne Nachteil für die Rechtsordnung unterbleiben oder durch 
andere Maßnahmen ersetzt werden können. Ob freilich von dieser Möglichkeit ein häufiger 
Gebrauch gemacht wird, läßt sich schwer sagen. 

Im Erwachsenenstrafrecht haben der § 23 des StGB und der § 71 des Entwurfs 1960 die reine 
Aussetzung der Strafvollstreckung vorgesehen. Die Voraussetzung dieser Vergünstigung ist noch 
enger als im französischen Recht. Nur Gefängnis bis zu 9 Monaten soll aussetzungsfähig sein, 
während nach französischem Recht Gefängnis schlechthin ausgesetzt werden kann, wobei die 
Höchststrafe für Gefängnis im französischen Strafrecht fünf Jahre beträgt. Ebenso wird nach dem 
deutschen Entwurf schon durch eine Vorstrafe von mehr als drei Monaten die Vergünstigung der 
Strafaussetzung unmöglich, während Frankreich die entsprechende Frist auf sechs Monate fest
gesetzt hat. Neben der engbegrenzten, bewußt als Vergünstigung gefaßten Aussetzung zur Bewäh
rung, sieht nun der Entwurf eine zweite, nichtanstaltsmäßige Form der Betreuung vor, die rein 
kriminalpolitisch orientierte Sicherungsaufsicht des § 91. Diese Sicherungsaufsicht ist insbesondere 
als eine Entlassenenfürsorge vorgesehen bei Nichtaussetzung des Strafrestes oder bei bedingter 
Aussetzung der Unterbringung im Arbeitshaus, der vorbeugenden Verwahrung oder der Sicherungs
verwahrung, nachdem der Verurteilte die eigentliche Strafe verbüßt hat, § 107 Abs. 3. Die Zwei
teilung der deutschen Entwürfe in ein eindeutiges Schuldstrafrecht und in ein kriminalpolitischen 
Zielen dienendes Maßnahmenrecht zeigt sich auch in der zwiefachen Form der Aufnahme des 
Gedankens der probation. Die Erfahrung muß lehren, ob bei aller individualisierenden und 
elastischen Gestaltung diese zwei grundverschie,denen Rechtsinstitute auch wirklich sinnvoll sind. 

Mit diesen letzten Ausführungen haben wir bereits die Frage der Behandlung der schweren 
und dauernden Kriminalität berührt. Der Schutz der Gesellschaft gegen· Gewohnheitsverbrecher 
ist lange das Kernstück der Strafrechtsreformbewegung gewesen. Während Jugendstrafrecht und 
probation ihre Entwicklung der Erkenntnis verdanken, daß vergeltende Strafe nicht in allen Fällen 
angebracht ist und daß zuweilen andere, weniger repressive Maßnahmen den Zwecken der staat
lichen Strafrechtspflege besser dienen, zeigt sich bei dem Schutz gegen Gewohnheitsverbrecher 
umgekehrt, daß es Fälle gibt, in denen die vergeltende Strafe nicht ausreicht, um unverzichtbare 
Bedürfnisse zu erfüllen. Der Maßstab hierfür liegt darin, daß über die tatadäquate Vergeltung 
hinaus abgestellt wird auf die Prognose künftigen Verhaltens, auf die Voraussicht eines Verhaltens 
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nach Entlassung aus einer erst zu vollziehenden Strafe. Daher sind für solche Maßnahmen eines 
langdauernden Schutzes gegen Gewohnheitsverbrecher Maßnahmen von unbestimmtem Charakter 
unvermeidlich. Der unbestimmte Charakter kann in die ausgesprochene Form eines unbestimmten 
Strafurteils gekleidet werden, eines absolut unbestimmten oder relativ bestimmten Strafurteils. Das 
unbestimmte Strafurteil ist lange das Credo der Reformbewegung gewesen und hat seine allgemeine 
Anerkennung auf dem Internationalen Straf- und Gefängniskongreß in London im Jahre 1925 
gefunden. Sein Hauptanwendungsgebiet sind die Vereinigten Staaten. In Schweden und Belgien 
hat sich gezeigt, daß eine Unterbringung von unbestimmter Dauer viel häufiger für geisteskranke 
Kriminelle als für zurechnungsfähige Gewohnheitsverbrecher angewandt wird. Heute ist eine 
gewisse Zurückhaltung gegenüber dieser Form des unbestimmten Strafurteils zu bemerken. Viel
leicht hat sich die Einsicht in die besondere Härte des unbestimmten Strafurteils vertieft, möglicher
weise auch unter dem Einfluß der Erfahrungen der Kriegsgefangenschaft, in der für unendlich 
viele Menschen gerade die Ungewißheit über das Ende des Krieges und der Gefangenschaft das 
Schwerste in diesem ganzen Schicksal war. So neigen heute viele dazu, den unbestimmten Charakter 
mehr durch eine differenzierte Regelung der bedingten Entlassung herbeizuführen. Dabei bestehen 
nun wiederum für den Gesetzgeber eine Reihe von Alternativen. Auf der einen Seite kann das 
Bedürfnis nach einem verlängerten strafrechtlichen Schutz gegen Gewohnheitsverbrecher durch 
Kumulierung zweier Maßnahmen befriedigt werden oder durch eine langfristige einheitliche Maß
nahme. Zweitens kann diese Maßnahme von vornherein eine festbestimmte Dauer haben oder 
aber eine relativ und absolut unbestimmte Dauer. Die Rechtsvergleichung zeigt zahlreiche 
Variationen und Kombinationen dieser Prinzipien. Frankreich hat die relegation, die aus der 
Deportation hervorgegangen ist. Sie ist heute gleichfalls in der neuen französischen Gesetzgebung 
geregelt. Die relegation ist grundsätzlich lebenslänglich, aber sie hat die Möglichkeit einer vor
läufigen Entlassung. England hat das kumulative System, das eine Zuchthausstrafe mit einer 
bestimmten Sicherungsverwahrung verband, im Jahre 1908 eingeführt, aber im Jahre 1948 durch 
das Alternativsystem, entweder Gefängnisstrafe oder Sicherungsverwahrung, ersetzt. Dabei hat vor 
allem die Erfahrung mitgespielt, daß das Kumulativprinzip dazu führt, daß die Gerichte zu zurück
haltend in der Anwendung der einer Strafe folgenden Sicherungsverwahrung sind. Es erscheint 
als mit der Gerechtigkeit schwer vereinbar, in ein und derselben Entscheidung einem Verurteilten 
zu sagen, er habe für seine Tat die und die Freiheitsstrafe verdient, aber trotzdem bekäme er 
zusätzlich noch eine weitere Zeit auferlegt, in der er im Gefängnis (Zuchthaus) als Sicherungs
verwahrter behalten wird. Der Entwurf zu ,dem schwedischen Schutzgesetz hat eine einheitliche 
unbestimmte Sicherungsmaßnahme sowohl für zurechnungsfähige Gewohnheitsverbrecher als für 
geisteskranke Kriminelle vorgesehen. Diese beiden, nach unseren herkömmlichen Begriffen 
heterogenen Gruppen, würden damit von einer Maßnahme betroffen, die die gleiche Kenn
zeichnung trägt. In alledem zeigt sich eine allgemeine Tendenz zur Überwindung der Kumulierung. 
Die Kumulierung ist das Produkt eines theoretischen Bedürfnisses, des Bedürfnisses nach Rein
haltung des Strafbegriffes als tatadäquater Ahndung. Dagegen spricht aber die Erfahrung des Voll
zuges. Das bedeutet nicht nur, daß sich keine qualitativ verschiedenen Vollzugsformen durchführen 
lassen, soweit sie nicht durch die Zeitdauer der Freiheitsentziehung bedingt sind oder durch den 
Persönlichkeitstyp, der die Strafe zu verbüßen hat. Das Kumulativprinzip stellt dem Vollzug 
das unmögliche Ziel, Menschen reif zu machen nicht für die Entlassung, sondern für eine zweite, 
folgende freiheitsentziehende Sanktion. Dabei ist zuzugeben, daß diese Schwierigkeit nach dem 
deutschen Entwurf dadurch abgeschwächt ist, daß nach Vollstreckung der Strafe die Sicherungs
verwahrung bedingt ausgesetzt werden kann. Die Zukunft gehört zweifellos der einheitlichen 
Sicherungsstrafe. Das reale Schicksal im Vollzug wiegt schwerer als das Festhalten an einer differen
zierten Kennzeichnung strafrechtlicher Rechtsfolgen. Bis dahin, ,d. h. bis zu dem Zeitpunkt, wo sich 
die einheitliche Sicherungsstrafe durchgesetzt haben wird, bedarf es einer Kompromißlösung, 
welche die Nachteile der Kumulierung vermeidet und doch an einer durch gerechte Tatvergeltung 
begrenzten Strafe festhält. Diese Kompromißlösung ist die Vikariierung, d. h. die Auswechselbar
keit beider Sanktionen, Strafe und sichernde Maßnahme, im Vollzug. Ein klassisches Beispiel dieser 
Vikariierung ist der Art. 42 des schweizerischen StGB von 1937. Hier heißt es, daß die unbestimmte 
Verwahrung anstelle der ausgesprochenen Freiheitsstrafe tritt; die Freiheitsstrafe ist also im 
richterlichen Urteil ausgesprochen; aber es tritt - wiederum nach richterlicher Entscheidung - die 
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unbestimmte Verwahrung anstelle der ausgesprochenen Strafe. Es ist bemerkenswert, daß der 
schweizerischen Expertenkommission, die im Jahre 1954 zu einer Revision des schweizer StGB 
eingesetzt wurde, diese Lösung nicht genügte. Die Vorschläge der Expertenkommission bewegen 
sich von der Vikariierung zur Einspurigkeit. Nach ihnen ordnet der Richter lediglich Sicherungs
verwahrung an, ohne eine Schul.dstrafe auszusprechen. Gleichwohl glaubt man in der Schweiz, 
auch bei dieser Lösung begrifflich an der Trennung zwischen Strafe für Schuld und Maßnahme 
gegen Gefährlichkeit festhalten zu können. 

Der deutsche Entwurf bleibt in dieser Hinsicht nicht nur hinter den schweizer Reformplänen, 
sondern auch hinter dem geltenden schweizer Recht zurück. Strafe und Maßnahme sind immer 
gesondert auszusprechen. Im Vollzug kann zwar die Strafe mit nachfolgender Sicherungsaufsicht 
die Funktion der Sicherung übernehmen, aber ,die Sicherungsverwahrung kann nicht die tat- und 
schuldsühnende Funktion der Strafe übernehmen. Wohl können das die anderen freiheits
entziehenden Maßnahmen, wie Bewahrungsanstalt, vorläufige Verwahrung und Arbeitshaus. Soweit 
geht die Konsequenz des theoretisch erfaßten Strafbegriffes. Der begrifflichen Kennzeichnung einer 
freiheitsentziehenden Sanktion wird eine stärkere Realität beigemessen als dem Schicksal des Ver
urteilten im Vollzug. 

Die zum Teil eingeführten, zum Teil vorgeschlagenen Neuerungen im Gebiet des materiellen 
Strafrechts lassen das Prozeßrecht nicht unberührt. Auf dem europäischen Kontinent hat bis zum 
Ende des 18., und zum Teil bis in die Mitte des 19. Jahrhunderts der Inquisitionsprozeß geherrscht, 
ein Prozeß, in dem die Funktionen der Strafverfolgung und der Rechtsprechung im Interesse 
autoritativer Wahrheitsermittlung nicht klar getrennt waren. Nach dem Vorbild des Code d'instruc
tion criminelle von 1808 wurden unter dem Einfluß des englischen Anklageverfahrens kontra
diktorische Formen in das Strafverfahren übernommen, im wesentlichen für die Gestaltung des 
Hauptverfahrens. Für Deutschland wurde die Jahrhundertmitte »der Wendepunkt des Straf
verfahrens« (Köstlin). Heute steht die Reform des Strafprozesses vor zwei keineswegs miteinander 
harmonisierenden Aufgaben. Auf der einen Seite fordert die Vertiefung des Rechtsstaatsgedankens 
weitere Garantien für den Beschuldigten in dem nichtkontradiktorisch gestalteten Vorverfahren. 
Auf der anderen Seite verlangt die moderne kriminalpolitische Zielsetzung eine Ausdehnung der 
Erkenntnisgrundlagen des Gerichts in das Gebiet der sozialen Verhältnisse und der Persönlichkeit 
des Beschuldigten, die für die richterliche Wahl der Sanktionen und für ihre Durchführung im 
Vollzug notwendig sind. Das hat zum Ergebnis, daß der Strafrichter selbst unmittelbar mit Fragen 
der Menschenbehandlung und Fragen des Vollzugs befaßt wird. 

Was nun die erste Linie in der Strafprozeßreform betrifft, so hat die französische StPO zweierlei 
gebracht: einmal die gesetzliche Reglementierung der polizeilichen Verwahrung, die der richter
lichen Untersuchungshaft vorausgeht, und zweitens eine Bestimmung, nach der gegen Entschei
dungen des Untersuchungsrichters, insbesondere die Entscheidung in Haftfragen, ein Rechtsmittel 
gegeben ist, nämlich ein Rechtszug an die Anklagekammer, die über dieses Rechtsmittel in 
einem zwar nicht öffentlichen, aber kontradiktorischen Verfahren entscheidet. Ähnliche Gedanken 
verfolgt der deutsche Entwurf zur Änderung der Strafprozeßordnung und des Gerichtsverfassungs
gesetzes von 1960. Auch er schlägt eine Einschränkung des materiellen Haftrechts vor, auch er führt 
ein Stück Mündlichkeit in das Vorverfahren ein, und zwar durch den Gedanken eines Schlußgehörs, 
nicht eines Schlußverhörs, vor der Staatsanwaltschaft (§ 169 a und b). 

Sehr viel schwieriger und sehr viel weittragender sind aber diejenigen Reformpunkte, die sich 
auf die Ausdehnung der Ermittlungen in das Gebiet der sozialen Verhältnisse und der ärztlich
psychologischen Erkenntnisse erstrecken. Die erste Frage ist hierbei die, wer diese Ermittlungen 
vornehmen soll. Es besteht wohl heute kein Zweifel darüber, daß diese Ermittlungen nur von 
geschulten, beruflich gebundenen Sozial-Arbeitern (sodal workers) vorgenommen werden dürfen, 
soweit es sich nicht um ausgesprochen ärztliche und psychologische Untersuchungen handelt. 
In England ist der probation officer der Sozialarbeiter des Gerichts, der die doppelte Aufgabe hat, 
nicht nur den ihm zugewiesenen Verurteilten zu betreuen, sondern auch diese Ermittlungen vor
zunehmen und darüber dem Gericht einen Bericht zu erstatten. In Deutschland haben wir seit 
langer Zeit das Problem der Gerichtshilfe für Erwachsene. Dieses Problem ist unlösbar, solange es 
einen fürsorgerischen Charakter mit freiwilliger Laienmitwirkung hat. Die Bedenken, diese Ermitt
lungen freiwilligen, karitativ eingestellten Laien zu überlassen, sind noch sehr viel schwerer als 
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die Zweifel darüber, ob man Bewährungshilfe freiwilligen Helfern anvertrauen kann. Hamburg 
hat eine bemerkenswerte Tradition auf dem Gebiet einer wirksamen Gerichtshilfe; z. Z. sind in 
einer Reihe deutscher Städte solche Stellen versuchsweise eingerichtet worden. Noch schwieriger 
ist allerdings die Frage, wann diese Ermittlungen vorgenommen werden sollen. Auf diese Frage 
gibt es bislang noch keine allseitig befriedigende Antwort. Vom kriminalpolitischen Standpunkt 
scheint es wünschenswert, sobald wie möglich, zu Beginn des Verfahrens, auch diese Ermittlungen 
vorzunehmen, so daß ein entsprechender Bericht bereits zur Hauptverhandlung vorliegt. Gegen 
ein solches Vorgehen bestehen aber ernste rechtsstaatliche Bedenken. Wenn der Beschuldigte 
seine Schuld bestreitet, wenn er von dem Recht, für seine Unschuld zu kämpfen, Gebrauch macht, 
dann bedeuten die sozialen Ermittlungen einen schwer zu rechtfertigenden Eingriff in seine Privat
sphäre. Wer aus irgendeinem Grund in den Verdacht einer strafbaren Handlung gerät, muß es 
hinnehmen, daß die Polizei versucht, die Tatumstände klarzustellen. Aber es ist eine ganz andere 
Frage, ob ihm in dieser Situation zugemutet wer,den ,darf, daß die Verhältnisse seiner Ehe, sein 
Verhältnis zu seinen Kindern, seine Stellung in seinem Arbeitsbetrieb, sein Verhältnis zu Nachbarn, 
ob alle diese rein persönlichen Dinge in diesem Zeitpunkt schon ans Tageslicht gebracht werden 
sollen. In Deutschland bestimmt der im Jahre 1953 eingefügte Abs. 3 des § 160 der StPO, daß der 
Staatsanwalt seine Ermittlungen bereits auf diese sozialen Verhältnisse erstrecken soll, und in 
ähnlicher Weise schreibt die neue französische Strafprozeßordnung vor, daß der Untersuchungs
richter diese sozialen Ermittlungen veranlassen soll, ,die in einem besonderen Bericht festgelegt 
werden. Im englischen Recht zeigt sich hier wiederum der große Vorteil der Zäsur. Das englische 
Strafverfahren kennt im Falle der Verurteilung zwei Entscheidungen, conviction (die Schuld
festsetzung) und sentence (die Straffestsetzung). In dem Intervall zwischen diesen beiden Entschei
dungen ist ein geeigneter Zeitpunkt gegeben, diese Ermittlungen vorzunehmen. Das hat aber 
den Nachteil, daß damit das Verfahren verlängert und unter Umständen auch eine Untersuchungs
haft notwendig oder eine bestehende Untersuchungshaft weiter ausgedehnt wird. In England hat 
im Februar 1961 eine für diese und verwandte Fragen eingesetzte Kommission unter dem Vorsitz 
eines hohen Richters einen Bericht erstattet, der nach dem Vorsitzenden der Kommission 
der »Stratfield Report« heißt. Dieser Bericht hat sich dafür entschieden, soziale Ermittlungen 
des probation officer vor die Schuldfeststellung zu legen, sofern der Beschuldigte nicht widerspricht. 
Das soll zur Regel gemacht werden für alle Beschuldigten, die nicht älter als 30 Jahre sind, für alle 
Nicht-Vorbestraften und vor allem für alle diejenigen Beschuldigten, die bereits früher eine Ver
bindung mit dem probation service gehabt haben. Diese Frage der Erweiterung der richterlichen 
Erkenntnisgrundlage auf den sozialen Hintergrund des Beschuldigten und in bezug auf seine 
Persönlichkeit ist aber nur die eine Folge aus den weitergesteckten kriminalpolitischen Zielen 
des heutigen Strafverfahrens. Die andere Seite ist das Hineinnehmen eines richterlichen Elementes 
in den Strafvollzug. Je mehr wir im Vollzug zu einer differenzierten Gefangenenbehandlung 
kommen, um so stärker wird der Einfluß des Vollzuges, d. h. also einer Verwaltungsbehörde, auf 
das Schicksal des Betroffenen. Es handelt sich dabei um die Frage, in welchen Anstaltstyp der 
Gefangene kommt, ob in eine offene oder geschlossene Anstalt; weiter um die Frage des Wechsels 
der Stufen im Progressivsystem, ob und wann dem Gefangenen die Möglichkeit gegeben wird, 
zur Außenarbeit herangezogen zu werden oder überhaupt zu freier Arbeit nach draußen zu gehen, 
und dann vor allem um den Zeitpunkt und die Form der vorläufigen Entlassung. Das sind alles 
Dinge, die, was das Schicksal des Bestraften anlangt, in ihrer Bedeutung dem ursprünglichen Richter
spruch, der mehr oder weniger die Zeit der Freiheitsentziehung festlegt, sehr nahekommen. 
Deswegen ist der Geldanke unabweisbar, daß für so weitgehende Eingriffe in das persönliche 
Leben des Betroffenen ein richterliches Element bei den Entscheidungen mitzuwirken hat. Das 
italienische Strafgesetzbuch von 1930 hatte bereits einen solchen Strafvollzugsrichter vorgesehen, 
ebenso die neue französische Strafprozeßor:dnung, welche die schon im Ansatz vorhandene 
Mitwirkung des Voll streckungs richters in Frankreich weiter ausgebaut hat. Am weitesten ist das 
deutsche Jugendgerichtsgesetz von 1953 gegangen, indem es Jugendrichter zu Vollstreckungsleitern 
der Arrestanstalten machte und damit Richterspruch und Vollzugstätigkeit \in eine Hand legte. Der 
Entwurf 1960 dehnt ganz allgemein die Funktionen des Vollstreckungsgerichts über die ursprüng
lichen Befugnisse nach der alten Strafprozeßordnung aus. Das wird insbesondere praktisch bei der 
Vikariierung von Strafen und Maßnahmen und bei dem Aufschub von Strafen und Maßnahmen. 
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Damit werden diese Entscheidungen zu einer Modifizierung dessen, was im Urteil ausgesprochen 
ist. Diese Vorschläge haben in dem Gutachten von Maurach auf dem Münchner juristentag eine 
erhebliche Kritik erfahren. Maurach hält es für unzulässig, ,daß ein Vollstreckungsgericht die 
Korrektur eines vielleicht höheren erkennenden Gerichtes vornimmt. Indessen ergibt sich diese 
Entwicklung aus den Funktionen eines Vollstreckungsgerichtes, das ja fast zu einem Vollzugsgericht 
wird, und das zwischen den Befugnissen der justiz und der Verwaltung im Strafvollzug einen sach
gemäßen Ausgleich finden soll. 

Damit haben diese Ausführungen einen Überblick über zahlreiche Einzelheiten gegeben, die 
zeigen sollen, wo in wichtigen Fragen die gegenwärtige deutsche Strafrechtsreform steht. Was zum 
Abschluß dieser Erörterungen bleibt, ist keine einheitliche Formel, die den Standpunkt mit wenigen 
Worten bestimmt, und noch sehr viel weniger ein allgemeines Werturteil zugunsten der einen 
oder anderen nationalen Strafrechtsordnung. Aber vielleicht führen diese Überlegungen zu einer 
gewissen Ergänzung der Form, in der üblicherweise die deutsche Strafrechtsreform Idargestellt wird. 
Sie erscheint im allgemeinen als ein letztes Glied in der langen Kette innerdeutscher Strafrechts
entwicklung von der Carolina über das Gemeine Recht und die Partikularrechte zum Reichs
strafgesetzbuch von 1870 und der seit einem halben jahrhundert sich abwechselnden Reihe von 
neuen Entwürfen. Diese Vorstellung wird in der rechtsvergleichenden Betrachtung durch ein 
anderes Bild ergänzt, durch das Bild von Wanderern, die auf verschiedenen Wegen den gleichen 
Zielen zustreben, wobei bald der eine, bald der andere mehr voran oder mehr zurück ist. Dieses 
Bild zeigt, daß es dabei einer ständigen Wachsamkeit und einer kritischen Selbstprüfung bedarf, 
um dessen gewiß zu sein, daß wir auf dem rechten Wege sind. 
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AUSSPRACHE 

Privatdozent Dr. Geerds, Kiel 

Es ist eigentlich etwas vermessen, im Anschluß an die Ausführungen von Herrn Professor GrünhuC der 
uns in einer souveränen Schau die Hintergründe der Rechtsentwicklung und Rechtsvergleichung dargelegt hat, 
noch einige Gedanken anzuknüpfen, die mir bei den Vorträgen dieser Tagung gekommen sind. Ich habe sehr 
viel gehört, sehr viel gelernt und gehe mit sehr vielen Anregungen nach Hause. Aber ich traue mir nicht zu, 
die zur Diskussion gestellten Streitfragen in dem einen oder anderen Sinne zu entscheiden. Die Diskussionen 
kamen mir manchmal - wenn ich mich etwas drastisch ausdrücken darf - wie der berühmte »Negerkampf 
im Tunnel« vor. Auch vom gruppenpsychologischen Standpunkt aus waren sie, wie auch die Vorträge, mitunter 
sehr aufschlußreich - ein Ergebnis, das man, wenn man Abstand von den Debatten gewonnen hat, im Auge 
behalten sollte. Speziell zur Strafprozeßvergleichung in Verbindung mit der Kriminalistik möchte ich noch 
zwei Überlegungen erwähnen, die m. E. des Nachdenkens wert sind. 

Ich bin ein begeisterter Anhänger der Rechtsvergleichung. Das gilt auch für die Prozeßvergleichung, für 
das Strafprozeßrecht. Noch mehr als im Rahmen des materiellen Strafrechts sind die Gesetzgeber im Rahmen 
des Prozeßrechts, wenn wir von gewissen politischen Grundentscheidungen absehen, frei. Das ist vor allem 
deshalb so, weil hinter der juristischen Materie des Strafprozeßrechts die nicht juristische Materie der 
Kriminalistik steht und die kriminalistische Fragestellung in den weitaus meisten Fällen gleich ist. Deswegen 
sind prozeßrechtsvergleichende Arbeiten m. E. besonders ertragreich. Über das Kreuzverhör und den Unter
suchungsgrundsatz im spanischen Strafprozeß empfehle ich Ihnen die Lektüre eines Buches von Gisela 
Tackenberg, das in der Reihe »Rechtsvergleichende Untersuchungen« 1) erschienen ist. An dieses Buch muß 
man allerdings ohne Ressentiments herangehen. Dann wird einem schnell klar, daß sich das Kreuzverhör 
des § 239 StPO von der cross-examination des englischen Rechts, dem Gegenverhör, sehr unterscheidet. 
Im spanischen Prozeß ist die Vernehmung des Angeklagten und der Zeugen Sache der Prozeßbeteiligten. 
Der Richter hat allerdings eine stärkere Stellung, als sie der Richter im angloamerikanischen Prozeß hat. Er hat 
insbesondere die nicht sachdienlichen Suggestivfragen und dergleichen mehr zurückzuweisen. Als Fazit für 
die Rechtsvergleichung halte ich es nun nicht für richtig, wenn man in Überschätzung der deutschen Verhält
nisse einen Gespensterkampf gegen einen vom rechtsvergleichenden Standpunkt aus begründeten Vorschlag 
betreibt. Herr Sangmeister hat ja gerade auf dem Gebiet der Vernehmung eine erfreuliche Reformfreudigkeit 
erkennen lassen. Rechtsvergleichend ist eine solche Reform auch durchaus möglich; das Kreuzverhör und der 
Untersuchungsgrundsatz schließen sich nicht aus. Grundsätzlich sollte man also nicht schlechthin etwas ver
dammen, nur weil es aus einem anderen Lande kommt. Der Geist der Rechtsvergleichung ist hier oft beschworen 
worden. Trotz meiner Vorliebe für diese Rechtsmaterie kann ich mich auch dabei eines unguten Gefühls nicht 
erwehren. Es ist darauf zurückzuführen, daß man die Rechtsnormen z. T. völlig aus dem Zusammenhang 
herausgerissen und Gedanken entwickelt hat, die zur Begründung einer bestimmten Behauptung gerade in 
das Konzept paßten. Bei der Prozeßrechtsvergleichung muß man das ausländische Prozeß-System sehr genau 
kennen, vor allen Dingen aber auch seine Praxis. Ich übersetze z. B. keinen Gesetzestext ohne Kenntnis der 
Literatur und der Judikatur zu diesem Gesetz. Sofern das nur möglich ist, lasse ich mich durch Juristen des 
betreffenden Landes beraten. Daraus mögen Sie entnehmen, welche Vorsicht am Platze ist, wenn man rechts
vergleichende Argumente in die Debatte wirft. 

Vorträge und Diskussionen haben uns, um auf die Gruppenpsychologie einzugehen, gezeigt, wie man 
bemüht war, das Idealbild des Anwalts, das Idealbild des Richters, das Idealbild des Staatsanwalts und das 
Idealbild des Kriminalbeamten aufzuzeichnen. Ich kann mich jedoch nicht des Eindrucks erwehren, daß man 
sich mitunter auf die Praxis berufen hat, um theoretischen Argumenten von vornherein den Boden zu ent
ziehen. So wichtig auch die langjährige Erfahrung ist, so will mir doch scheinen, daß der Praktiker häufig 
vom Einzelfall ausgehend unzulässig verallgemeinert, wobei noch hinzukommt, daß er naturgemäß nur seinen 

1) Tackenberg, Gisela - Kreuzverhör und Untersuchungsgrundsatz im spanischen Strafprozeß - in: Rechtsvergleichende Unter
suchungen zur gesamten Strafrechtswissenschaft, N. F., H. 22 - 1960 Bonn (Röhrscheid). 
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eigenen, oft aber begrenzten Bereich kennt. Sicherlich ist es sein gutes Recht, die Erfahrungen aus diesem 
Bereich vorzutragen; doch darf er es nicht verübeln, wenn Praktiker aus anderen Zuständigkeitsbereichen 
andere Erfahrungen berichten. 

Was uns fehlt, ist durchyveg hinreichendes Vergleichsmaterial. Ich gebe allerdings ohne weiteres zu, 
daß das Vernehmungsrecht nur dann befriedigend geregelt werden kann, wenn wir die Vernehmung als eine 
kriminalistische Leistung ansehen. Das ist die notwendige Voraussetzung. Dabei muß man sich darüber klar 
sein, daß die Vernehmung im Vorverfahren etwas ganz anderes ist als die in der Hauptverhandlung, die heutige 
richterliche Vernehmung. Das kann man vor allem bei Meinert nachlesen. Im übrigen haben praktische 
Argumente, auch langjährige Erfahrungen, so wichtig sie speziell für den Theoretiker sein mögen, einen 
allgemein gesehen doch aus den genannten Gründen vielfach nur begrenzten Wert. Man kann beispielsweise 
nicht gut über die Untersuchungshaftpraxis streiten, wenn wir nur einige wenige Fälle zum Vergleich haben. 
Wir brauchen Untersuchungen mit vierstelligen Zahlen, wie sie etwa in Norwegen von Anders Bratholm hin
sichtlich der norwegischen Haftpraxis durchgeführt wurden 2). 

Auch ich bin weit davon entfernt, den Strafrechtsentwurf oder auch die Strafprozeß-Novelie in allen 
Punkten für richtig zu halten. So haben mich z. B. die Ausführungen von Herrn Herzog heute morgen über 
den Strafvollzug theoretisch in keinem einzigen Punkte überzeugt. Praktisch bin ich jedoch - ebenso wie 
Herr Professor Klug - der Auffassung, daß sich in vielem mit dem neuen Entwurf arbeiten läßt. Theoretisch 
muß man m. E. aber in nahezu allen Punkten Herrn Professor Krebs zustimmen. 

Wenn ich mir zum Abschluß die divergierenden Stellungnahmen, die manchmal etwas einseitig gegen 
die Reform und das Bundesjustizministerium gerichtet waren, vergegenwärtige, dann kommt mir eine 
Erinnerung an meine Referendarzeit. Nachdem ich mein erstes Urteil in einer Zivilrechtssache entworfen hatte, 
fragte mich mein ausbildender Richter: »Na, Herr Geerds, wer soll denn nun über Ihr Urteil schimpfen?« 
Ich war erschüttert, weil ich glaubte, ein so gutes Urteil gemacht zu haben, daß kein Grund zum Schimpfen 
vorhanden sei. Als ich mich schließlich dazu bequemte zu sagen, dann möge eben der Beklagte schimpfen, 
erwiderte mein Richter: »Wissen Sie, Herr Geerds, am besten ist es, wenn beide schimpfen; dann ist Ihr 
Urteil wahrscheinlich gerecht.« 

Mit diesem Gefühl sollte man auch die Strafprozeß-Novelie betrachten. Vielleicht kann man sich dann 
etwas besser mit ihr anfreunden, weil sie unmöglich allen Wünschen eines jeden am Strafverfahren Beteiligten 
entsprechen kann, sondern um einen Interessenausgleich bemüht sein muß. Die Hauptsache ist jedoch, daß 
wir trotz harter Diskussion unsere gegenseitigen Standpunkte anerkennen. Dann muß und wird es zu einem 
solchen Ausgleich kommen. 

2) Bratholm, Anders - Pägripelse og Varetektsfengsel (Festnahme und Verhaftung) - Bd. 1 der Veröffentlichungen des Instituts für 
Kriminologie und Strafrecht an der Universität Oslo - 1957 Oslo (Universitetsforlaget). S. 351 bis 378 der Arbeit enthalten eine 
Kurzfassung in deutscher Sprache. 
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